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Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) legt hiermit sein achtes Jahresgut-
achten vor. Dafür danken wir dem Rat im Namen aller fördernden Stiftungen. 

Das Gutachten erscheint in bewegenden und bedrückenden Zeiten. Weltweit sind derzeit mehr Menschen auf der 
Flucht als nach dem Zweiten Weltkrieg. Eindämmung der Fluchtursachen, humanitäre Hilfe und ein menschenwürdiger 
Umgang mit den Schutzsuchenden fordern Europa heraus. Daneben tritt zunehmend die Sorge, wie es uns gelingen 
kann, Fremdenfeindlichkeit und Populismus die Stirn zu bieten. Die Analyse des unabhängigen und überparteilichen 
Rates kann helfen, im Wahlkampf innezuhalten und zu prüfen, welche politischen Maßnahmen eine gelingende und 
nachhaltige Integration fördern können und was für ein friedliches Miteinander in Deutschland zu tun ist. Wir sind dem 
Sachverständigenrat sehr dankbar für seine nüchterne Betrachtung der erheblichen Veränderungen und Entwicklungen. 

Das Gutachten adressiert zunächst die europäische Asylpolitik. Wenn die Ereignisse der beiden zurückliegenden 
Jahre eines gezeigt haben, dann, dass die europäischen Länder die enormen Herausforderungen einer massiven Flücht-
lingszuwanderung nicht im nationalen Alleingang meistern können. Beschämend sind die Zustände der Flüchtlings-
aufnahme, ebenso aber auch eine Kultur der kalten Schulter in vielen europäischen Ländern, die sich einer Aufnahme 
von Schutzbedürftigen fast vollständig verweigerten. Auch in Deutschland haben wir die Solidarität in Europa zu spät 
entdeckt und die Länder an den EU-Außengrenzen zu lange mit der Fluchtmigration alleingelassen. Die Ausführungen 
des Rates machen deutlich, dass die Arbeit an einer wirklichen europäischen Asylpolitik nicht weniger als das sprich-
wörtliche Bohren dicker Bretter ist. Eine nachhaltige Migrationspolitik muss einen Mix aus verschiedenen Instrumenten 
beinhalten, der ein Krisenmanagement im Falle von Massenfluchtbewegungen genauso enthält wie eine langfristige 
Migrationsstrategie für Länder, in denen Menschen keinerlei wirtschaftliche Perspektive haben. 

Neben diesen Fragen der großen Politik untersuchen die Sachverständigen sehr detailliert, welche Stellschrauben 
in Deutschland bedient werden müssen, um Neuzugewanderten die Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Eine 
Vielzahl von Maßnahmen wurde seit 2015 von der Politik beschlossen. Nicht alle, so zeigt das Gutachten, tragen zu 
einer gelingenden Integration bei. Und auch das Wichtigste scheint die Politik, scheint die Öffentlichkeit immer wieder 
zu vergessen: Integration braucht Zeit und Geduld. Von Menschen, die oftmals aus der Mitte eines Bürgerkriegsinfernos 
zu uns gekommen sind, dürfen wir nicht zu schnell zu viel verlangen. Wir sollten aber eine Offenheit und Bereitschaft 
einfordern, sich an die Regeln unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu halten – bei den Geflüchteten wie 
auch bei den Alteingesessenen. 

Unser Dank gilt den Sachverständigen um ihren neuen Vorsitzenden Professor Dr. Thomas K. Bauer für die wichtige 
Arbeit, den wie immer abwägenden Duktus und die konkreten Handlungsempfehlungen. Im Namen  aller Stiftungen 
richten wir zudem ein beson deres Dankeschön an die im Sommer nach ihrer Berufung an das Bundesverfassungs gericht 
aus dem Rat ausgeschiedene Vorsitzende Professorin Dr. Christine Langenfeld. Sie hat dem Rat ab 2012 vorgesessen, 
ihn maßgeblich geprägt und ihm ein öffentliches Gesicht gegeben. Dass dieser Wechsel sich reibungslos vollzogen hat, 
dafür ist dem Rat und auch der Geschäfts stelle zu danken. 

Rüdiger Frohn, Staatssekretär a. D.
Vorsitzender des Kuratoriums
Essen, im Februar 2017

Dr. Wilhelm Krull
Generalsekretär der VolkswagenStiftung
Hannover, im Februar 2017
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Vorwort

Wir leben zweifelsohne in dramatischen Zeiten: kriegeri-
sche Auseinandersetzungen in der Ostukraine, dem Nahen 
Osten und mehreren afrikanischen Ländern, bei denen ein 
Ende nicht absehbar ist; terroristische Anschläge in Europa; 
wirtschaftliche Probleme mit hoher Jugendarbeitslosigkeit 
in den südlichen Ländern der Europäischen Union; spür-
bare Folgen des Klimawandels in Afrika. Viele Menschen 
machen sich daher auf den Weg in andere Regionen, 
um politischer, religiöser oder ethnischer Verfolgung zu 
entfliehen, ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern – 
oder einfach ihr Leben zu retten. 12,4 Millionen Perso-
nen waren laut UNHCR allein im Jahr 2015 gezwungen, 
im eigenen Land oder über dessen Grenzen hinweg zu 
fliehen; damit stieg das Ausmaß von Flucht und Vertrei-
bung auf das höchste Niveau seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Die große Mehrheit dieser Menschen wandert innerhalb 
ihres eigenen Landes oder in die angrenzenden Länder. 
Dennoch stieg insbesondere im Spätsommer des Jahres 
2015 auch in der EU die Zahl der Flüchtlinge dramatisch 
an. Bereits im Jahr 2014 hatten rund 627.000 Flüchtlinge 
in der EU Asyl beantragt; 2015 stieg die Zahl der Anträge 
auf geschätzte 1,3 Millionen. Die Bilder von Menschen, die 
auf dem Weg über das Mittelmeer ums Leben gekommen 
sind (und immer noch ums Leben kommen), dürften den 
meisten von uns noch gegenwärtig sein, ebenso die der 
Flüchtlingstrecks und der Zustände in Flüchtlingscamps auf 
der östlichen Mittelmeer- und der Westbalkanroute.

Die politischen und gesellschaftlichen Folgen dieses 
Flüchtlingszuzugs in den europäischen Aufnahmeländern 
führten zu einer schweren Belastungsprobe: Das Gemein-
same Europäische Asylsystem (GEAS) brach zusammen, 
und zwischen den Mitgliedsländern der EU zeigten sich 
nahezu unüberbrückbare Differenzen über die Flüchtlings-
politik. Rechtspopulistische Parteien machten sich das 
Thema Zuwanderung zunutze und konnten in vielen Län-
dern ihre Popularität steigern. Und auch bei der Entschei-
dung der Bürger in Großbritannien, die Europäische Union 
zu verlassen, spielte das Thema Zuwanderung eine nicht 
unwichtige Rolle. Viele Experten schätzen die Gefahr, dass 
die Europäische Union an der Flüchtlingsfrage zerbricht, 
als mindestens so hoch ein wie das Risiko, an den Folgen 
der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise zu zerbrechen. 

Zielland vieler Flüchtlinge war Deutschland. Hier wurden 
im Jahr 2015 fast 1,1 Millionen Flüchtlinge registriert, von 
denen laut amtlichen Quellen 890.000 im Land verblie-
ben sind. Aufgrund der hohen Zahl konnten nicht alle Per-
sonen, die 2015 eingereist sind, sofort einen Asylantrag 
stellen; bis Jahresende wurden insgesamt rund 442.000 
Asylerstanträge angenommen. Anfangs wurden die 
Flüchtlinge von weiten Teilen der Bevölkerung willkom-
men geheißen. Bei ihrer Registrierung, Erstversorgung 
und Unterbringung haben unzählige Freiwillige und Mit-
arbeiter in den zuständigen Behörden, den Kommunen 
und Schulen große Leistungen vollbracht. In den Folge-
monaten hat sich das Klima allerdings gewandelt. Die Dis-
kussion über Zuwanderung, Integration und Religion wird 
nun häufig wieder sehr zugespitzt geführt. Auch die Zahl 
gewalttätiger Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte hat er-
neut einen traurigen Rekord erreicht. Eine Zäsur waren die 
Terroranschläge in Paris, Brüssel und Berlin, die eine De-
batte über die innere Sicherheit in Deutschland auslösten.

Angesichts dieser Entwicklungen blieb in der Öffentlich-
keit nahezu unbeachtet, dass 2015 neben den Flücht-
lingen auch fast eine Million EU-Bürger insbesondere 
aus den ost- und südeuropäischen Mitgliedstaaten nach 
Deutschland gekommen sind. Insgesamt zogen im Jahr 
2015 2,14 Millionen Menschen nach Deutschland und 
knapp 1 Million aus Deutschland fort. 

In der öffentlichen Debatte wird häufig vergessen, 
dass die Bundesrepublik Deutschland in ihrer Geschichte 
bereits mehrfach Zuwanderungswellen von ähnlichem 
Ausmaß gemeistert hat: Von 1944 bis 1950 wurden na-
hezu 8 Millionen Vertriebene in einem weitgehend zer-
störten Westdeutschland aufgenommen, und zwischen 
1990 und 1993 musste Deutschland sich nicht nur den 
Herausforderungen der Wiedervereinigung stellen, in die-
sem Zeitraum kamen auch über 1,2 Millionen Asylbewer-
ber und 1 Million Spät-/Aussiedler nach Deutschland. Die 
derzeitigen Debatten zu Migration und Integration ähneln 
in vielerlei Hinsicht denen in der Vergangenheit. Weder 
die Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg noch die 
Asylbewerber und Spät-/Aussiedler in den 1990er Jahren 
waren bei allen willkommen. Und auch in den 1990er 
Jahren nahmen die Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte 
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dramatisch zu, rechtspopulistische Parteien bekamen Auf-
trieb und wurden in einige Länderparlamente gewählt. 

Wie damals stellt sich auch heute die Aufgabe, Zu-
wanderer in die Gesellschaft zu integrieren, vor allem in 
Bildung und Arbeit. Im Unterschied zu früher findet die 
Debatte in Politik und Öffentlichkeit heute aber unter der 
Prämisse statt, dass Integration notwendig ist. Die Vor-
aussetzungen dafür sind gut: Die derzeit günstige Wirt-
schaftslage und der robuste Arbeitsmarkt können sich für 
die Integration der Zuwanderer als vorteilhaft erweisen. 
Zudem ist in Teilen des Arbeitsmarkts aufgrund des de-
mografischen Wandels sogar ein Fachkräftemangel zu 
verzeichnen bzw. ein solcher vorhersehbar. Andererseits 
kommen viele Flüchtlinge aus Ländern, deren Kultur und 
deren Bildungs- und Ausbildungssystem sich von den Ge-
pflogenheiten in Deutschland in mancher Hinsicht unter-
scheiden. Die meisten Flüchtlinge sprechen kein Deutsch, 
und man kann derzeit nur darüber spekulieren, ob und 
wie schnell ihre Qualifikationen an die Anforderungen 
des deutschen Arbeitsmarkts angepasst werden können. 

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der Sach-
verständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (SVR) in dem vorliegenden achten Jahresgut-
achten „Chancen in der Krise: Zur Zukunft der Flüchtlings-
politik in Deutschland und Europa“ zum einen damit, wie 
die deutsche und die europäische Asyl- und Flüchtlings-
politik neu ausgerichtet werden können, und zum ande-
ren mit der Herausforderung, Asylberechtigte nachhaltig 
in das politische und gesellschaftliche Leben in Deutsch-
land einzugliedern. 

Teil A widmet sich der Architektur des europäischen Asyl-
systems sowie der Ausgestaltung der deutschen Asylpoli-
tik, die wiederum in die internationale Flüchtlingspolitik 
eingebettet sind. Als Kardinalproblem der internationalen 
Flüchtlingspolitik wird dabei herausgearbeitet, dass die 
Verantwortungsteilung nicht verbindlich geregelt ist. Aus 
der Sicht des SVR ist hier eine doppelte Antwort sinnvoll: 
zum einen die Asylverfahren innerhalb der EU stärker zu 
harmonisieren und dabei die grundsätzliche Verfahrens-
zuständigkeit des Ersteinreisestaats beizubehalten, zum 
anderen ein reguliertes free choice-Modell einzuführen, 
das konditionalisierte Freizügigkeitsrechte für anerkannte 
Flüchtlinge vorsieht, um die mit der Verfahrensdurchfüh-
rung betrauten Ersteinreisestaaten zu entlasten. Die Dis-
kussion der Möglichkeiten und Grenzen beider Modelle 
verdeutlicht die Dilemmata der Entwicklung eines nach-
haltigen europäischen Asylsystems, das auch außerge-
wöhnlichen Ereignissen standhält wie dem dramatischen 
Anstieg der Asylbewerberzahlen im Jahr 2015. Während 
das Modell der Vollharmonisierung das Problem der Se-
kundärmigration nicht lösen kann, bringt das free choice-
Modell das Problem mit sich, dass es trotz seiner Vorteile 
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union derzeit 
wenig politische Akzeptanz findet. 

Die zukünftige europäische Asylpolitik wird daher nicht 
umhinkommen, eine Kombination verschiedener Maß-
nahmen und Instrumente zu verfolgen und auf dem 
Weg zu einer endgültigen Neujustierung des Systems 
Zwischenschritte zu gehen. Auch hierzu liefert der SVR 
Impulse. Zudem widmet er sich im ersten Teil des Gutach-
tens kollektiven Verfahren als wichtiger Ergänzung der in-
dividuellen Asylverfahren; hierzu zählen Instrumente wie 
Resettlement, humanitäre Aufnahmeprogramme und im 
Kern auch die – medial und öffentlich als ‚Deal‘ diskutier-
te – EU-Türkei-Erklärung. Behandelt werden auch Steue-
rungsmöglichkeiten, die den Mitgliedstaaten verbleiben. 
Dazu gehört das Instrument, bestimmte Herkunftsländer 
als sicher zu deklarieren, ebenso wie die Schaffung lega-
ler Zuzugsoptionen jenseits des Asylrechts und die Rück-
führung von Asylbewerbern ohne Bleibeperspektive. 

Teil B des vorliegenden Gutachtens widmet sich der ge-
sellschaftlichen Integration der Flüchtlinge in Deutschland. 
Traditionell geht der SVR dabei von einem bereichs- und 
teilhabeorientierten Integrationsbegriff aus: Er versteht 
Integration als die chancengleiche und empirisch messba-
re Teilhabe an den zentralen Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens. Dabei konzentriert sich das vorliegende 
Gutachten auf die Bereiche, die für die Integration von 
Flüchtlingen zentral sind: Bildung und berufliche Ausbil-
dung, Zugang zum Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie 
die Vermittlung demokratischer Werte und gesellschaft-
liche Partizipation.

Das erste Kapitel beschreibt und bewertet die Unter-
bringung und räumliche Verteilung der Flüchtlinge, die 
von der Politik getroffenen Maßnahmen zur schnellen 
Bereitstellung von Wohnraum sowie die integrationspo-
litischen Möglichkeiten und Grenzen der im Integrations-
gesetz vorgesehenen Wohnsitzauflagen für Flüchtlinge. 
Da die Mehrheit der Flüchtlinge in Deutschland unter 26 
Jahre alt ist, stellt die Fluchtzuwanderung insbesondere 
das Bildungssystem vor Herausforderungen. Diese sind 
zwar nicht per se neu, ihre Bewältigung erfordert aber 
eine langfristig tragfähige Infrastruktur. Neben der Aufar-
beitung der (wenigen) vorhandenen Kennzahlen auf Bun-
des- und Länderebene stellt das Kapitel zur Bildungsinte-
gration daher die folgenden Fragen in den Vordergrund: 
Welche rechtlichen oder strukturellen Hürden müssen Ge-
flüchtete beim Zugang zu frühkindlicher, schulischer, be-
ruflicher und hochschulischer Bildung überwinden? Was 
sind in den einzelnen Bildungsphasen jeweils die zent-
ralen Herausforderungen auf dem Weg zu erfolgreicher 
Bildungsintegration? Und welche Lösungsansätze gibt es 
bereits? Im Zentrum des Kapitels zur Arbeitsmarktinte-
gration steht die Frage, wie die schnelle und nachhaltige 
Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt politisch 
gestaltet werden kann. Außerdem wird erörtert, wie 
sich eine Erhöhung des Arbeitskräfteangebots durch die 
Flüchtlingszuwanderung volkswirtschaftlich auswirkt. In 
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einem abschließenden Kapitel wird analysiert, ob die be-
stehenden Instrumente und Programme zur Vermittlung 
der in Deutschland vorherrschenden Regeln und Werte 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt angesichts der 
neuen migrationspolitischen Realitäten als ausreichend 
angesehen werden können und welche Voraussetzungen 
gegeben sein müssen, damit Zuwanderer sich diese Re-
geln zu eigen machen.

Stellvertretend für alle Mitglieder des Sachverständigen-
rats danke ich den Stiftungen, die unsere Arbeit tragen 
– vertreten durch den Vorsitzenden des Stiftungskurato-
riums, Herrn Staatssekretär a. D. Rüdiger Frohn –, nicht 
nur für die breite Unterstützung der Arbeit, die über die 
finanzielle Förderung weit hinausgeht, sondern auch für 
ihr Vertrauen in den Erfolg dieser einzigartigen Institution. 
Für uns ist dieses Engagement der Stiftungen Verpflich-
tung, die Arbeit des Sachverständigenrats weiterhin er-
folgreich voranzubringen und die gewonnene Reputation 
zu erhalten und auszubauen. Aus dem Kreis der Stiftun-
gen selbst danke ich besonders dem Geschäftsführer der 
Stiftung Mercator, Herrn Winfried Kneip, dem Generalse-
kretär der VolkswagenStiftung, Herrn Dr. Wilhelm Krull, 
und dem Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stif-
tung, Herrn Dr. Jörg Dräger. 

Während der Arbeit an diesem Gutachten folgte die 
bisherige Vorsitzende, Kollegin Prof. Dr. Christine Langen-
feld, im Sommer 2016 einem Ruf an das Bundesverfas-
sungsgericht. Im Namen aller Kollegen und Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle möchte ich ihr für ihren außerge-
wöhnlichen Einsatz für den Rat und die stets kollegiale, 
offene und anregende Zusammenarbeit herzlich danken 
und wünsche ihr viel Erfolg bei ihrer neuen Tätigkeit.

Der Geschäftsführerin des SVR, Dr. Cornelia Schu, 
danke ich für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und insbesondere für ihre hervorragende Unterstützung, 
ohne die die reibungslose Übernahme meines Vorsitzes 
des Rats nicht möglich gewesen wäre. Dr. Holger Kolb, 
dem Leiter des Arbeitsbereichs Jahresgutachten, gilt 
mein besonderer Dank für sein qualifiziertes und kriti-
sches Engagement und seine Leistungsbereitschaft und 
Einsatzfreude bei der Erstellung des Jahresgutachtens. 
Auch für das vorliegende Gutachten waren seine kon-
zeptionelle Arbeit und seine umfangreiche Expertise von 
zentraler Bedeutung. Schließlich beruht das vorliegende 
Gutachten ganz wesentlich auf der Unterstützung durch 
die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die unsere Arbeit 
mit einem enormen Engagement und vorzüglicher Ex-
pertise unterstützt haben. Ein herzlicher Dank geht da-
her an den stellvertretenden Leiter des Arbeitsbereichs 
Jahresgutachten, Martin Weinmann, die wissenschaftli-
chen Mitarbeiter Anna-Lucia Graff, Simon Morris-Lange, 
Caroline Schultz und Alex Wittlif, die an der Erstellung 
des Jahresgutachtens beteiligt waren, sowie Dr. Roman 
Lehner als freien Mitarbeiter, Sabine Schwebel, die die 

redaktionelle Erstellung begleitet hat, Dorothee Winden, 
die Kommunikationsmanagerin des SVR, und alle anderen 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle, ohne die die Arbeit des 
Sachverständigenrats nicht gelingen könnte. Dank sage 
ich schließlich Prof. Dr. Anna Lübbe sowie Prof. Dr. Susan 
Seeber und Prof. Dr. Martin Baethge, die unsere Arbeit an 
diesem Gutachten mit ihren Expertisen unterstützt haben.

Den Mitgliedern des Sachverständigenrats danke ich 
für das mir entgegengebrachte Vertrauen, den Sachver-
ständigenrat als Vorsitzender nach außen zu vertreten. 
Darüber hinaus danke ich den Kollegen für ihr Engage-
ment, ihre Offenheit für die Argumente und Erkenntnisse 
anderer Disziplinen und ihre Bereitschaft, im Rahmen 
sachlicher, teilweise kontroverser, aber immer kollegialer 
Diskussionen ein gemeinsames Ergebnis zu erarbeiten. 
Mein Dank gilt schließlich dem stellvertretenden Vorsit-
zenden Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan für seine Unterstüt-
zung bei der Vertretung des Rats sowie Prof. Dr. Heinz 
Faßmann, der auch bei diesem Gutachten thematisch 
federführend war und bei dessen Schlussbearbeitung 
entscheidend mitgewirkt hat. Die Verantwortung für das 
Gutachten liegt beim Sachverständigenrat insgesamt. 
Die Verantwortung für die Schlussbearbeitung trägt der 
Vorsitzende.

Wir leben in dramatischen Zeiten. Europa und insbeson-
dere Deutschland stehen vor gewaltigen Herausforderun-
gen: Es gilt, eine nachhaltige Flüchtlings- und Asylpolitik 
zu entwickeln und die Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt 
und die Gesellschaft zu integrieren. Dies wird sicherlich 
noch viele Jahre in Anspruch nehmen. Wir hoffen, dass 
wir mit diesem Gutachten dazu beitragen können, diese 
Herausforderungen zu bewältigen, indem wir alternative 
Lösungswege aufzeigen und die häufig hitzig geführte 
Debatte versachlichen. 

Und so groß die Herausforderungen auch erscheinen 
mögen: Deutschland hat – unter weit ungünstigeren Vo-
raussetzungen – mehr als einmal bewiesen, dass es mit 
außergewöhnlich hoher Zuwanderung erfolgreich umge-
hen kann.

Prof. Dr. Thomas K. Bauer
Vorsitzender des Sachverständigenrats  
deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR)

Berlin, im Februar 2017
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Richard von Weizsäcker hat einmal bemerkt, dass 
Deutschland von den Chinesen viel lernen könne, denn 
ihr Schriftzeichen für ‚Krise‘ sei dasselbe wie für ‚Chance‘. 
In diesem Sinne ist das vorliegende Jahresgutachten 2017 
zugleich ein ‚Krisen-‘ und ein ‚Chancengutachten‘. Sein 
Ausgangspunkt ist die Krise der europäischen Flüchtlings- 
und Asylpolitik, die durch die hohen Flüchtlingszahlen im 
Jahr 2015 vollends offenbar geworden ist. Das Gutachten 
beschreibt die Defizite dieser Politik; zugleich richtet es 
den Blick aber auf die Chancen, die sich aus der Krise 
ergeben – für Europa und auch für Deutschland. 

Eine Zuwanderung von Flüchtlingen auf dem Niveau der 
letzten beiden Jahre ist nicht dauerhaft ohne Konflikte und 
Spannungen zu bewältigen. Insbesondere eine Situation 
wie im Jahr 2015 sollte die Ausnahme bleiben. Dafür ha-
ben sich die Asylbewerber innerhalb Europas zu ungleich 
verteilt, und auch die ungelöste Sicherheitsfrage belastet 
die Öffentlichkeit. Zudem mussten und müssen dafür in 
den einzelnen Staaten und auch innerhalb Europas erheb-
liche Ressourcen aufgewendet werden, und das kann Ver-
teilungskonflikte heraufbeschwören. Schließlich wurden 
infolge des starken Andrangs von Flüchtlingen die bislang 
gültigen Verfahren und Übereinkünfte der Migrationspo-
litik insgesamt auf den Prüfstand gestellt – auch solche, 
von denen Deutschland über Jahre hinweg profitiert hat. 

Den derzeit in Europa erkennbaren Fliehkräften und Ten-
denzen zur Renationalisierung kann nach Ansicht des 
Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integrati-
on und Migration (SVR) nur dadurch begegnet werden, 
dass der europäische Flüchtlingsschutz in überzeugender 
Weise neu gestaltet wird. Seine neue Ausrichtung muss 
sowohl dem Interesse Europas entsprechen, die Flücht-
lingswanderung zu steuern und zu kontrollieren, als auch 
dem berechtigten Anspruch von Schutzbedürftigen ge-
recht werden. Und die Mitgliedsländer müssen sie als 
schlüssige Weiterentwicklung der bisherigen Mechanis-
men akzeptieren (können). Falls dies gelingt, kann es die 
europäische Idee neu beleben und die Solidarität zwi-
schen den Mitgliedstaaten fördern. Dies erfordert nicht 
nur Instrumente zum Umgang mit krisenhaften Situati-
onen, sondern auch eine neue Vision der europäischen 

Flüchtlings- und Asylpolitik insgesamt. Die einfache Rück-
kehr zum Status quo ante wird nicht möglich sein. Eine 
neue europäische Politik in diesem Bereich muss einen 
effektiven Flüchtlingsschutz bieten, der unseren Werten 
und Rechten entspricht. Zugleich muss sie in der Lage 
sein, Migration zu steuern, und dabei die verschiedenen 
Interessen und Möglichkeiten innerhalb Europas berück-
sichtigen und ausgleichen. Dafür braucht es aus der Sicht 
des SVR zugleich ‚mehr Europa‘ und ein flexibleres Eu-
ropa. 

Neben den europäischen Herausforderungen der Migra-
tionspolitik geht es in diesem Gutachten darum, wie die 
Integration der Schutzsuchenden gelingen kann. Dies 
erfordert ohne Frage enorme Anstrengungen: Es dauert 
lange, bis Flüchtlinge die deutsche Sprache erlernt, die 
nötigen Qualifikationen erworben und einen Arbeitsplatz 
gefunden haben. Die gute wirtschaftliche Lage und der 
robuste Arbeitsmarkt in Deutschland stimmen aber vor-
sichtig optimistisch, dass diese Aufgabe zu bewältigen ist. 
Auch die Altersstruktur der Flüchtlingspopulation sowie ihr 
erkennbarer Wille zu Arbeit und Bildung können zuver-
sichtlich stimmen: Einem Teil der Flüchtlinge wird der Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt gelingen. Hierfür gilt es jetzt die 
Weichen zu stellen. Der starke Zuzug von Flüchtlingen hat 
einen Handlungsdruck erzeugt. Dies sollte als Chance ge-
nutzt werden, um in verschiedenen gesellschaftlichen Be-
reichen Reformen anzugehen, die schon länger fällig sind. 
Dafür können auch der Schwung und die überwältigende 
Einsatzbereitschaft genutzt werden, die Teile der Bürger-
gesellschaft im Umgang mit der Krise bewiesen haben.

1   Die Krise der europäischen Flüchtlings- 
und Asylpolitik als Anlass für Reformen 
nutzen: beim Verfahrensvollzug ‚mehr 
Europa‘ wagen 

Die Ereignisse des Jahres 2015 haben eine strukturel-
le Krise des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
offenbart, die latent schon länger besteht. Seitdem ist 
man sich parteiübergreifend einig, dass 2015 „sich nicht 
wiederholen“ darf. Entsprechend wird intensiv versucht, 

Neun.Kernbotschaften
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die europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik zu reformie-
ren. Hier besteht nach Ansicht des SVR die Chance, dass 
wichtige politische Akteure in Europa und zumindest 
einigen Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen (wieder) 
bündeln, um das Gemeinsame Europäische Asylsystem 
weiterzuentwickeln. Dabei geht es nicht um ein einfaches 
‚mehr Europa‘ im Sinne eines linearen Kompetenztrans-
fers von den Nationalstaaten an die EU, sondern um die 
Diskussion, an welchen Stellen und in welcher Form die 
europäischen Institutionen und Normen gegenüber dem 
unbefriedigenden Status quo einer europäischen ‚Asylan-
archie‘ bessere Steuerungsergebnisse erzielen könnten.

Der SVR begrüßt grundsätzlich die Europäisierung, 
die die Europäische Kommission derzeit im Bereich des 
Verfahrensvollzugs vorantreibt: Die Grenzschutzagen-
tur Frontex und das Europäische Unterstützungsbüro für 
Asylfragen (EASO) werden aufgewertet, und Richtlinien 
werden durch Verordnungen ersetzt, um die Verfahren 
stärker zu vereinheitlichen. Dennoch ist hier eine gewisse 
Skepsis angezeigt. Denn nicht zuletzt die Erfahrungen mit 
der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise haben gezeigt, 
dass auch ein ausgefeiltes europäisches Regelwerk ins 
Leere läuft, wenn gemeinsam beschlossene Regeln nicht 
in allen Mitgliedsländern umgesetzt werden.

(Für weitere Informationen und Handlungsempfeh-
lungen s. Kap. A.1, A.2, A.3, A.4.)

2    Verantwortung innerhalb Europas ver-
teilen, flexible Solidarität ermöglichen, 
konditionierte Freizügigkeit gewähren

Die europäische Flüchtlingskrise hat gezeigt, dass die Ver-
antwortung für die Flüchtlinge europaweit besser verteilt 
werden muss. Die europäische Flüchtlingspolitik hat hier 
gravierende Konstruktionsfehler, die dringend behoben 
werden müssen. Die bisherige Praxis, den Ländern an 
den EU-Außengrenzen die alleinige Verantwortung für 
die Durchführung der Verfahren, die Rückführung abge-
lehnter und die Integration anerkannter Asylbewerber 
zuzuweisen, kann als ursächlich für den kalten Boykott 
des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems seitens der 
Erstaufnahmestaaten angesehen werden. So wurden bei 
der Aufnahme und den Asylverfahren die festgelegten 
Standards nicht erfüllt, und die Flüchtlinge konnten zum 
Teil unkontrolliert weiterziehen. Es ist daher vollkommen 
richtig, dass in Brüssel derzeit überlegt wird, wie die 
Verantwortung und die Lasten innerhalb Europas besser 
verteilt werden können. Die Kommission schlägt hier 
eine zentralistisch ausgerichtete und staatlich verwaltete 
‚Umverteilungshydraulik‘ vor: Sobald die Aufnahme von 
Flüchtlingen in einem Land einen bestimmten Grenzwert 
überschreitet, werden automatisch Flüchtlinge aus die-
sem Land in solche mit einem niedrigeren Grenzwert um-
verteilt. Der SVR schlägt dagegen vor, Weiterwanderungs-

absichten von Flüchtlingen als Beitrag zu deren Verteilung 
innerhalb Europas zu nutzen. Dafür sollen Personen, die 
als schutzberechtigt anerkannt wurden, unter bestimm-
ten Bedingungen gewisse Freizügigkeitsrechte erhalten. 
Dabei sind unterschiedliche Varianten einer Konditionali-
sierung solcher Rechte denkbar, beispielsweise über eine 
enge Rückkopplung an den Arbeitsmarkt des Ziellands 
oder durch die Einführung sozialrechtlicher Karenzzeiten. 
Denkbar wäre auch, solche konditionalisierten Freizügig-
keitsrechte für anerkannte Flüchtlinge mit einem (solida-
rischen) EU-weiten Mechanismus des finanziellen Aus-
gleichs zu verbinden: Sowohl den Erstaufnahmeländern 
als auch den Ländern, in die viele anerkannte Flüchtlinge 
weiterwandern, würde darüber zumindest ein Teil der 
Integrationskosten erstattet, die ihnen aus der Zuwan-
derung entstehen.

(Für weitere Informationen und Handlungsempfeh-
lungen s. Kap. A.1, A.2, A.3, A.4.)

3    Kooperationen mit Transitstaaten sind 
trotz Dilemmata ein wichtiger Schritt 

Bei der Anpassung der europäischen Flüchtlingspolitik 
spielte in den vergangenen Monaten besonders die EU-
Türkei-Erklärung eine Rolle, die landläufig als ‚Deal‘ be-
zeichnet wird. Strukturell kombiniert diese Vereinbarung 
im Wesentlichen einen Rückführungs- mit einem Resett-
lement-(Neuansiedlungs-)Mechanismus: Wenn Personen 
irregulär nach Griechenland einreisen und nach ihrer An-
kunft und Registrierung dort keinen Asylantrag stellen 
oder ihr Antrag als unbegründet oder unzulässig abgelehnt 
wird, werden sie in die Türkei rückgeführt. Gleichzeitig 
werden syrische Flüchtlinge, die in der Türkei leben, über 
Resettlement-Verfahren nach Europa umgesiedelt, und 
zwar genauso viele, wie in die Türkei rückgeführt wur-
den. Außerdem unterstützt die EU die Türkei finanziell, 
um die Lebenssituation der dort lebenden Flüchtlinge zu  
verbessern.

In der öffentlichen Diskussion überwiegen kritische 
Aspekte: Es wird bezweifelt, ob in Griechenland die Asyl-
anträge überhaupt hinreichend gründlich geprüft werden, 
bevor man Flüchtlinge in die Türkei zurückführt. Zudem 
gibt es grundsätzliche Bedenken dazu, unter welchen Be-
dingungen Flüchtlinge in der Türkei leben. Darüber hin-
aus wird befürchtet, dass die türkische Regierung (zumal 
angesichts der angespannten innenpolitischen Lage) mit 
diesem ‚Deal‘ ein gefährliches Druckmittel gegen Europa 
gewonnen hat. Diese Einwände sind nicht unberechtigt. 
Dennoch wäre es falsch, den mit der EU-Türkei-Erklärung 
eingeschlagenen Weg pauschal zu verdammen. Denn er 
bricht mit einer perversen Logik: Nach dem gegenwärtigen 
Flüchtlingsrecht können nur diejenigen ihr Recht auf Schutz 
in Anspruch nehmen, die auf irregulären Wegen nach Euro-
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pa kommen; diejenigen, die diesen Weg nicht einschlagen 
(können), bleiben im wahrsten Wortsinn ‚außen vor‘. Die 
EU-Türkei-Erklärung beendet diese ungleiche Chancenver-
teilung. Sie verdient also schon deshalb eine Chance, weil 
die eröffnete Möglichkeit des Resettlement helfen kann, 
die Zahl der Todesfälle im Mittelmeer zu reduzieren. 

Mit der EU-Türkei-Erklärung ist auch eine Idee auf die 
politische Tagesordnung zurückgekehrt, die schon früher 
diskutiert wurde: die Asylpolitik der EU stärker auf das 
Territorium außerhalb Europas zu verlagern. Erwogen wird 
u. a., jenseits der EU-Grenzen Aufnahmezentren einzurich-
ten und Asylverfahren dort durchzuführen. Als mögliche 
Kooperationspartner für solche Aufnahmezentren rücken 
vor allem die Länder Nordafrikas in den Blick. Die Überle-
gungen dazu ähneln denen, die dem ‚Türkei-Deal‘ zugrun-
de liegen: Negative und positive Anreize sollten so kombi-
niert werden, dass nicht wie bisher eine irreguläre Einreise 
sich für viele lohnt. Schutzbedürftige könnten dann auf 
sicherem Weg legal in die EU einreisen; das würde die Zahl 
der irregulären, gefährlichen und nicht selten tödlich en-
denden Fahrten über das Mittelmeer spürbar verringern. 
Über Resettlement könnten jene ausgewählt werden, die 
einen Schutz in Europa am meisten benötigen, z. B. ver-
folgte Frauen, alleingelassene Minderjährige, Kranke und 
Alte – damit bliebe Schutz nicht jenen vorbehalten, die 
physisch am stärksten sind oder die meisten Ressourcen 
aufbringen können. 

Eine Durchführung von Asylverfahren in solchen Auf-
nahmezentren müsste natürlich europäischen Menschen-
rechtsstandards entsprechen. Solche Zentren zu errichten 
und ordnungsgemäß zu betreiben wäre ein mittel- bis 
langfristiges Projekt, es ließe sich nicht von heute auf 
morgen umsetzen. Hinzu kommen viele rechtliche Fra-
gen: Wer trägt welche rechtliche Verantwortung? Wer 
betreibt und kontrolliert solche Asylzentren? Welche 
Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung durch die EU be-
stehen? Auch ist die Frage nicht endgültig beantwortet, 
ob solche Asylzentren nicht auch einen (Fehl-)Anreiz für 
jene darstellen, die es einmal austesten wollen, legal und 
risikoarm nach Europa zu gelangen.

(Für weitere Informationen und Handlungsempfeh-
lungen s. Kap. A.5.)

4    Freiwillige Rückkehr fördern, Abschie-
bungen menschenwürdig und rasch 
vollziehen

Die Prüfung eines Asylantrags kann ergeben, dass die 
vom Antragsteller genannten Asylgründe nicht ausrei-
chen, um einen dauerhaften Aufenthalt zu begründen. 
In dem Fall ist es zwingend, dass der Antragsteller frei-
willig in das Herkunftsland zurückkehrt oder dorthin ab-
geschoben wird. Denn wenn der Aufenthalt dann nicht 
durch geeignete Maßnahmen beendet wird, verliert das 

Asylsystem schnell seine Glaubwürdigkeit. Dabei muss 
gewissenhaft geprüft werden, ob einem Rückkehrpflich-
tigen durch die Ausreise Gefahr für Leib und Leben drohen 
würde. Ist das nicht der Fall, muss er abgeschoben wer-
den, sofern er nicht freiwillig zurückkehrt – auch wenn die 
Zivilgesellschaft dann regelmäßig protestiert und fordert, 
dass gerade diese Person weiter geduldet oder dauerhaft 
aufgenommen wird. Wichtig ist darum auch, dass zwi-
schen einem negativen Bescheid und einer Rückführung 
nicht zu viel Zeit vergeht. Denn je länger die betreffende 
Person im Land ist, desto schwieriger ist es zu legitimie-
ren, dass die Ausreisepflicht vollzogen wird.

Die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern 
wird oft dadurch erschwert, dass die Herkunftsstaaten 
nicht bereit sind, ihre Staatsbürger zurückzunehmen. Zum 
Teil gibt es dazu keine Abkommen, oder Papiere für die 
Rückreise werden verzögert oder gar nicht ausgestellt. 
Aus der Sicht des SVR ist es schwer verständlich, war-
um gerade in diesem Bereich nicht stärker europäisch 
zusammengearbeitet wird. Gerade die Europäische Union 
könnte attraktive Pakete schnüren, die die Bereitschaft 
der Herkunftsstaaten erhöht, ihre Bürger schnell wieder 
aufzunehmen. Solche Pakete könnten und sollten Maß-
nahmen für geordnete und vielleicht auch zirkuläre Mi-
gration beinhalten, ebenso Projekte zur Förderung der 
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit.

(Für weitere Informationen und Handlungsempfeh-
lungen s. Kap. A.9.)

5    Rechtlich ‚in der Spur‘ bleiben: Asyl- und 
Arbeitsmigration nicht vermengen 

Es gibt viele Gründe, ein Land zu verlassen. Einige da-
von sind zwar individuell nachvollziehbar, asylrechtlich 
spielen sie jedoch keine Rolle. Eine kohärente Einwan-
derungspolitik muss nach Ansicht des SVR darauf achten, 
dass sie die verschiedenen Einwanderungspfade grund-
sätzlich nicht vermischt. Gerade das Asylrecht sollte nicht 
verwässert werden und Fehlanreize setzen, indem die 
Einwanderungspolitik z. B. einen ‚Spurwechsel‘ vom Asyl 
zur Erwerbsmigration ermöglicht. Es kann sinnvoll sein, 
Asylbewerbern eine Erwerbsarbeit zu gestatten, wenn 
ihr Verfahren ohne ihre Schuld sehr lange dauert. Wenn 
ein ‚Spurwechsel‘ aber ganz allgemein und frühzeitig 
ermöglicht wird, setzt das unweigerlich falsche Anreize. 
Außerdem hat Asyl einen besonderen, menschenrecht-
lich abgesicherten Stellenwert. Wird es zu eng mit dem 
Arbeitsmarkt gekoppelt, könnten sich die öffentliche 
Meinung und die Akzeptanz der Flüchtlingszuwanderung 
umkehren, wenn ein Überangebot von Arbeitskräften 
entsteht: Dann würde möglicherweise argumentiert, dass 
weniger Asyl gewährt werden soll, weil es im Land so 
viele Arbeitsuchende gibt. 
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Deutschland und viele andere Länder nutzen seit ei-
niger Zeit das Instrument, bestimmte Länder zu sicheren 
Herkunftsländern zu erklären (etwa solche, die längst 
Kandidaten für eine Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union sind). Dies soll u. a. Zuwanderungswilligen signali-
sieren, dass Asyl nicht für alle der richtige Kanal ist. Damit 
ist es auch ein Versuch, die verschiedenen Zuwanderungs-
wege rechtlich getrennt zu halten. In Bezug auf die Nut-
zung dieses Instruments gleicht die EU derzeit allerdings 
noch einem Flickenteppich. Darum haben Kommission 
und Parlament jüngst die Überlegung angestoßen, eine 
gemeinsame, EU-weit gültige Liste sicherer Herkunftslän-
der zu erarbeiten. Der SVR unterstützt dies grundsätzlich: 
Eine solche Liste würde nicht nur das Signal setzen, dass 
aus bestimmten Herkunftsländern eine Zuwanderung als 
Asylbewerber in der Regel aussichtslos ist, sondern auch 
eine ‚Schutzlotterie‘ in dem Sinne vermeiden, dass ein 
Asylbewerber aus dem Land A im EU-Mitgliedstaat X als 
Staatsbürger eines sicheren Herkunftslands behandelt 
wird und im EU-Mitgliedstaat Y nicht. Generell warnt 
der SVR aber davor, die Folgen dieses Instruments zu 
überschätzen, die seine Gegner wie seine Befürworter 
(je nach Standpunkt) befürchten oder erhoffen. Nach Er-
fahrungen mit nationalen Listen sicherer Herkunftsländer 
wirkt es vor allem symbolisch: Zum einen signalisiert es 
eben Angehörigen bestimmter Staaten, dass sie eine ge-
plante Migration in der Regel nicht über den Weg des 
Asyls realisieren können. Zum anderen vermittelt es der 
Mehrheitsbevölkerung, dass Migration auch im Bereich 
Flucht und Asyl gesteuert und begrenzt wird.

(Für weitere Informationen und Handlungsempfeh-
lungen s. Kap. A.7, A.8.)

6    Flüchtlingskinder möglichst rasch in 
schulische Regelstrukturen integrieren, 
berufliche Bildung flexibler gestalten 

Dass Bildung besonders wichtig ist, um gerade Kinder und 
Jugendliche erfolgreich zu integrieren, ist mittlerweile all-
gemein anerkannt. Die Bedeutung der Schulen als zentra-
le ‚Integrationsinstitutionen‘ ist damit weiter gestiegen, 
zumal ein erheblicher Teil der 2015/16 zugewanderten 
Flüchtlinge minderjährig ist. Der SVR warnt generell da-
vor, zur Beschulung von Flüchtlingen eine spezielle Inf-
rastruktur zu schaffen. Bildungspolitisch sollte vielmehr 
eine Frage im Vordergrund stehen, die auch jenseits von 
Fluchtmigration wichtig ist: Wie lässt sich in der Schule 
ethnische und soziale Segregation vermeiden und ein in 
den Alltag integrierter Spracherwerb sicherstellen?

Die Herausforderungen betreffen aber nicht nur die 
frühkindliche und schulische, sondern auch die berufliche 
Bildung. Viele Flüchtlinge sind zwar noch im ausbildungs-
fähigen Alter, für eine Integration in die Schule sind sie 
aber schon zu alt. Für diese Gruppe sind die Strukturen 

der beruflichen Bildung in Deutschland wichtig (die inter-
national geschätzt werden). Hier gilt es, eine gute Balan-
ce zu halten: Einerseits müssen die etablierten Strukturen 
beruflicher Bildung grundsätzlich bewahrt werden. An-
dererseits sollten Ausbildungsgänge stärker flexibilisiert 
werden, um sie den Lebensverhältnissen der Flüchtlinge 
anzupassen, z. B. durch eine stärkere Modularisierung. 
Entsprechende Reformen sollen jungen Flüchtlingen er-
möglichen, niedrigschwellig ins System beruflicher Bil-
dung einzusteigen und die erforderlichen Kompetenzen 
stufenweise aufzubauen. Im Rahmen des Bologna-Pro-
zesses wurde das Hochschulstudium unterteilt in einen 
Bachelor- und einen darauf aufbauenden Masterstudi-
engang. Entsprechend könnte erwogen werden, auch 
berufliche Ausbildungsgänge zumindest versuchsweise 
aufzugliedern in eine Basisausbildung und eine daran 
anschließende Spezialisierungsphase. Durch eine Modu-
larisierung könnten erbrachte Leistungen schneller aner-
kannt und zertifiziert werden. Dies würde auch die Mo-
tivation steigern, überhaupt eine Berufsausbildung bzw. 
einen entsprechenden Abschluss anzustreben. Eine solche 
Modularisierung erzeugt traditionell starke Widerstände 
und birgt zweifellos auch gewisse Risiken. Allerdings wür-
de eine Flexibilisierung dieser Art nicht nur Flüchtlingen 
zugutekommen, sondern z. B. auch jungen Langzeitar-
beitslosen. Darum sollte die Gelegenheit genutzt wer-
den, die Strukturen beruflicher Bildung auf diese Weise 
sinnvoll zu ergänzen.

(Für weitere Informationen und Handlungsempfeh-
lungen s. Kap. B.2, B.3.)

7   Für Arbeitsmarktintegration von Flücht-
lingen Regelstrukturen nutzen, informel-
le Qualifikationen stärker anerkennen

Auch im Bereich der Arbeitsmarktintegration sieht der 
SVR Sondermaßnahmen für Flüchtlinge eher skeptisch. 
Vielmehr sollte in diesem Bereich das bewährte Portfolio 
der Arbeitsmarktpolitik, die in den letzten Jahren grund-
legend reformiert wurde, ausgeschöpft werden. Deutsch-
land ist in aktiven wie in passiven arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen gut aufgestellt. In einer Hinsicht stellt sich 
bezogen auf Flüchtlinge aber doch eine Sonderaufgabe: 
Es müssen verlässliche Strukturen und Instrumente ent-
wickelt werden, um auch informelle Kompetenzen anzu-
erkennen (etwa Berufserfahrung). Im Übrigen warnt der 
SVR davor, die Auswirkungen der Flüchtlingszuwanderung 
auf den Arbeitsmarkt (im Positiven wie im Negativen) 
zu überschätzen. Der Zuzug von Flüchtlingen wird nicht 
das Problem des Fachkräftemangels lösen, das in einigen 
Branchen und Regionen in unterschiedlichem Maß be-
steht und sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen 
wird. Ebenso wenig ist damit zu rechnen, dass die Zu-
wanderung das Beschäftigungsniveau der einheimischen 
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Arbeitnehmer oder die Löhne in den für Flüchtlinge rele-
vanten Segmenten des Arbeitsmarkts nachhaltig negativ 
beeinflussen wird.

(Für weitere Informationen und Handlungsempfeh-
lungen s. Kap. B.3.)

8    Wohnsitzauflage ‚in der Stadt‘ und ‚auf 
dem Land‘ nutzen 

Die Bundesregierung hat als Kriseninstrument eine Wohn-
sitzauflage verabschiedet. Diese ermöglicht den Ländern 
(unter Berücksichtigung zahlreicher Klauseln), anerkannte 
Flüchtlinge für drei Jahre an einen bestimmten Wohnort 
zu binden. Damit können die Länder auch den (weite-
ren) Zuzug in die großen Städte unterbinden. Ländliche 
und von Abwanderung betroffene Regionen sollten die-
se Zeit nutzen und dafür sorgen, dass die anerkannten 
Flüchtlinge in der festgeschriebenen Frist dort heimisch 
werden. Zentrale Handlungsfelder dafür sind Wohnen, 
Erwerbsmöglichkeiten und Aufnahme in die ehrenamtli-
chen Strukturen vor Ort – von der freiwilligen Feuerwehr 
bis zum Kultur- oder Sportverein.

Im besten Fall gelingt es, einen Teil der Asylberechtig-
ten vor Ort zu halten. Trotzdem wird sich nach Ablauf der 
zeitlichen Befristung ein noch nicht genauer zu bestim-
mender Anteil aufmachen und dorthin ziehen, wo Ange-
hörige jetzt bereits wohnen, und das sind meistens die 
großen Städte des Landes. Wenn in den Wohngebieten 
und daran gekoppelt auch im gesellschaftlichen Bereich 
Segregation verhindert werden soll (Stichwort ‚Parallel-
gesellschaft‘), sollten die Städte – auch aus integrations-
politischen Gründen – rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, 
um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die Wohnsitz-
auflage verschafft eine Atempause, um nachzudenken, 
Handlungsspielräume zu erkennen und aktiv zu werden. 
Diese Zeit sollte gut genutzt werden.

(Für weitere Informationen und Handlungsempfeh-
lungen s. Kap. B.1.)

9    Werte zu vermitteln ist wichtig; Werte-
übernahme erfordert aber gemeinsame 
Praxis und soziale Teilhabe 

Spätestens seit den Silvesterereignissen auf der Kölner 
Domplatte wird der Integration in das deutsche Wer-
te- und Normensystem ein ähnlich hoher Stellenwert 
zugeschrieben wie der Bildungs- oder der Arbeitsmarkt-
integration. Deshalb wurde bei der Reform der Integra-
tionskurse der sog. Orientierungsteil dieser Kurse von 60 
auf 100 Stunden aufgestockt. Der SVR unterstützt dies, 
warnt aber gleichzeitig davor, die Wirkung auf den ‚Wer-
tehaushalt‘ von Flüchtlingen zu überschätzen, die diese 

Stundenerhöhung entfalten kann. Ohne Zweifel ist es 
wichtig, die Werte des Grundgesetzes und die deutsche 
Rechtsordnung zu vermitteln und dafür nachdrücklich zu 
werben. Es ist auch legitim zu fordern, dass sie eingehal-
ten werden. Eine echte Übernahme dieser Werte lässt 
sich aber nicht erzwingen. 

Eine solche Übernahme setzt voraus, dass die Men-
schen sich in die Gesellschaft eingliedern können und 
dass sie diese Werte im Alltag erleben und praktisch er-
fahren, sie nicht nur theoretisch vermittelt bekommen. 
Stattdessen haben im Laufe des Jahres 2016 fremden-
feindliche Äußerungen und gegen Flüchtlinge gerichtete 
Straftaten zugenommen. Dies hintertreibt nicht nur die 
Integrationsbemühungen, sondern untergräbt auch eben-
jenen Wertekanon, der diese Integration entscheidend 
befördern soll. Hier sind auch die zuständigen Behörden 
von Polizei und Justiz gefordert, solche Straftaten konse-
quent zu verfolgen; so können sie dazu beitragen, dass 
Integration gelingt. 

Gelingende Integration erfordert große Anstrengun-
gen, vor allem von den Neuankömmlingen selbst. Wie 
einschlägige empirische Umfragen zeigen, ist Deutsch-
land für sie gerade deshalb attraktiv, weil es liberal und 
offen ist. Sie müssen aber selbst auch ihren Beitrag leis-
ten, um diese Offenheit und Liberalität zu erhalten. Religi-
ös verbrämte Intoleranz gegenüber Andersgläubigen und 
Andersdenkenden ist ebenso wenig zu akzeptieren wie 
offene Fremdenfeindlichkeit. Die Neuankömmlinge müs-
sen sich den Grundwerten und Normen des deutschen 
Rechtssystems anpassen; dass sie aufgrund religiöser 
oder traditioneller Vorbehalte den Vorgaben der Rechts-
ordnung ausweichen, ist nicht zu akzeptieren.

Gelungene Integration erfordert aber auch eine ent-
sprechende Bereitschaft der Aufnahmegesellschaft. Hier 
gilt es deutlich zu machen, dass die Aufnahme von Men-
schen in Not ein Gebot der Menschlichkeit ist. Und es gilt 
zu vermitteln, dass die Flüchtlinge von heute die Mitbür-
ger von morgen sind, die ihren Beitrag zu Wirtschaft und 
Gesellschaft leisten wollen und werden. Die Betrachtung 
soll eine realistische sein; geleitet werden soll sie von 
Optimismus, der den Weg in die Zukunft weist.

(Für weitere Informationen und Handlungsempfeh-
lungen s. Kap. B.4.)



A...Perspektiven.der.Steuerung..
von.Flüchtlingszuwanderung..
in.Deutschland.und.Europa
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Parteiübergreifend ist man sich mittlerweile einig, dass 
eine Situation wie 2015 „sich nicht wiederholen“ darf.1 
Das betrifft (mindestens) zwei Aspekte: Der eine ist der 
Zusammenbruch des Gemeinsamen Europäischen Asylsys-
tems (GEAS), der im Laufe des Jahres 2015 so deutlich 
zutage getreten ist wie nie zuvor. Der andere ist der Zuzug 
Hunderttausender Flüchtlinge nach Deutschland, der pha-
senweise völlig unreguliert und ungesteuert erfolgte. Vor 
diesem Hintergrund widmet sich Kap. A des vorliegenden 
Gutachtens der Frage, wie Migration im Bereich Flucht und 
Asyl gesteuert werden kann. Kap. A.1 und A.2 dienen der 
Einführung und Vorbereitung: In Kap. A.1 wird zunächst die 
zentrale Schwachstelle der gegenwärtigen europäischen 
Asyl- und Flüchtlingspolitik benannt; Kap. A.2 skizziert 
in einem Rückblick die Entstehung und den (zumindest 
zwischenzeitlichen) Niedergang des GEAS. Anschließend 
wird ausführlich erörtert, wie das GEAS reformiert werden 
kann: Kap. A.3 befasst sich vor allem mit den Ansätzen 
auf europäischer Ebene, die Asyl- und Flüchtlingspolitik 
über das im GEAS bereits erreichte Maß hinaus weiter zu 
harmonisieren. In Kap. A.4 wird die Einführung konditi-
onalisierter Freizügigkeitsregeln erörtert; diese könnten 
ein Mechanismus für einen innereuropäischen Lastenaus-

gleich sein, der dringend erforderlich ist. Bis hierhin geht 
es um das individuelle Asylverfahrensrecht, das in Euro-
pa aktuell den Regelfall bildet. Jenseits davon diskutiert 
Kap. A.5 die Chancen und Grenzen von Programmen, über 
die Flüchtlinge direkt aus den Herkunfts- oder Transitstaa-
ten aufgenommen werden. Es geht auch ausführlich auf 
die EU-Türkei-Erklärung ein, die in der öffentlichen Diskus-
sion als ‚Deal‘ bezeichnet wird. Kap. A.6 setzt sich damit 
auseinander, was im weiten Feld der ‚Fluchtursachenbe-
kämpfung‘ bislang erreicht und nicht erreicht wurde – 
Letzteres nimmt bedauerlicherweise deutlich mehr Raum 
ein. Anschließend richtet sich der Fokus auf die nationale 
Ebene und den deutschen Gesetzgeber. Hier wird zum ei-
nen diskutiert, wie der Zuzug von Asylbewerbern besser 
reguliert werden kann, indem weitere legale Möglichkei-
ten der Arbeitsmigration eröffnet werden (s. Kap. A.7). 
Zum anderen wird die Möglichkeit betrachtet, bestimmte 
Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher einzustu-
fen, und es werden die Chancen und Risiken dieses Inst-
ruments erörtert (s.  Kap. A.8). Abschließend thematisiert 
Kap. A.9 die Aufgabe, eine effiziente und humanitäre 
Rückführungspolitik zu entwickeln, die in den nächsten 
Jahren deutlich wichtiger werden wird.2

1  So äußerte sich z. B. Bundeskanzlerin Merkel auf dem CDU-Parteitag in Essen am 06.12.2016 (vgl. Zeit Online 2016a). Auch der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Oppermann stellte fest, dass Deutschland „nicht jedes Jahr eine Million Flüchtlinge aufnehmen“ könne (vgl. Hessische Niedersächsische 
Allgemeine 2016).

2  Der SVR hat sich bewusst dafür entschieden, in diesem Gutachten von ‚Zuwanderern‘ und ‚Zuwanderung‘ zu sprechen, weil dieses Begriffspaar 
flexibler ist als die alternativen Begriffe ‚Einwanderer‘ und ‚Einwanderung‘. So kann es Migrations- und Mobilitätsprozesse besser abbilden, die 
nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Lebensmittelpunkt endgültig von einem Staat in einen anderen Staat verlagert wird, auch wenn Menschen 
die Grenzen eines Nationalstaats überschreiten. Diese Begriffswahl soll aber keineswegs Deutschlands Status als Einwanderungsland infrage stellen  
(s. auch http://www.svr-migration.de/glossar/).

http://www.svr-migration.de/glossar/
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Immer wieder berichten die Medien über die dramati-
sche Situation der Flüchtlinge an den Außengrenzen der 
Europäischen Union (EU) und in Flüchtlingslagern außer-
halb Europas oder darüber, dass Verhandlungen über ver-
schiedene Facetten der Asyl- und Flüchtlingspolitik auf 
europäischer Ebene wieder einmal gescheitert sind. Dies 
mag in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, dass ein 
(funktionierender) europäischer oder gar internationaler 
Flüchtlingsschutz gar nicht existiert. Das trifft jedoch so 
pauschal nicht zu: Mittlerweile gibt es ein umfangreiches 
– und gerade deswegen sehr komplexes – System natio-
naler, internationaler und supranationaler Schutzformen. 
Zudem hat sich der Flüchtlingsschutz in den letzten Jahr-
zehnten deutlich erweitert, vor allem wurde die Gruppe 
der Begünstigten ausgedehnt (Lübbe 2016: 7; s. auch SVR 
2014: 79–88).

Das Rückgrat oder gar die „Magna Charta“ (Bendel 
2004: 210) des internationalen Flüchtlingsschutzes bildet 
die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK). Sie wurde 1951 
unterzeichnet, trat 1954 in Kraft und wurde 1967 durch 
das New Yorker Zusatzprotokoll erweitert.3 Bemerkens-
wert ist im Rückblick die Flexibilität der GFK; dadurch 
war es möglich, sie über die Jahrzehnte verschiedenen 
Bedrohungslagen anzupassen, sie durch entsprechende 
Auslegung weiterzuentwickeln und konkret auch den 
Schutzumfang zu erweitern. Dies betrifft zum einen den 
Kreis der Begünstigten: Nach den Bestimmungen der GFK 
können Personen in einem Land, dessen Staatsangehö-
rigkeit sie nicht besitzen, um Schutz ersuchen „aus der 
begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, 

Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeu-
gung“ (Art. 1 (A) 2 GFK). Infolge der Auslegung durch 
den europäischen Gesetzgeber und entsprechender 
Rechtsprechung sind hier mittlerweile auch Fluchtgrün-
de erfasst, die in der Urfassung nicht explizit enthalten 
waren, wie geschlechtsspezifische oder nichtstaatliche 
Verfolgung, Verfolgung wegen Homosexualität und un-
ter bestimmten Voraussetzungen auch Verfolgung wegen 
Kriegsdienstverweigerung. Der Verfolgungsbegriff der 
GFK orientiert sich heute am Schutz der grundlegenden 
Menschenrechte. Darüber hinaus verbietet Art. 3 der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) „Folter“ 
und „unmenschliche[] oder erniedrigende[] Strafe oder 
Behandlung“. Dies hat der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte bereits 1989 als refoulement-Verbot in-
terpretiert: Menschen dürfen nicht in Staaten zurückge-
führt werden, in denen ihnen Folter oder andere schwere 
Menschenrechtsverletzungen drohen. Dies ist als subsidi-
ärer Schutz mittlerweile auch in das europäische Asylrecht 
eingegangen (Art. 15 RL 2011/95/EU). Über den durch 
seine Auslegung erweiterten Konventionsschutz und den 
subsidiären Schutz hinaus gibt es schließlich Schutztatbe-
stände in Form von Abschiebestopps und -verboten, die 
als komplementärer Schutz bezeichnet werden (s. dazu 
etwa Schieber 2013). 

Die hier nur kurz skizzierte Entwicklung macht deut-
lich, „dass der Flüchtlingsschutz im Hinblick auf die Be-
günstigten in den 65 Jahren des Bestehens der GFK durch 
Auslegung des Flüchtlingsbegriffs [sowie] durch ergän-

Der Inhalt in Kürze
Dieses Kapitel führt in den ersten Teil des Jahresgutachtens 2017 ein, in dem es darum geht, wie 
Deutschland und Europa die Zuwanderung von Flüchtlingen steuern können. Als Hauptproblem 
der internationalen Flüchtlingspolitik wird herausgearbeitet, dass nicht geklärt ist, wie die Ver-
antwortung und die Lasten in diesem Bereich verteilt werden sollen.

Verantwortungsteilung.als.Kardinalproblem.der..
internationalen.Flüchtlingspolitik

KapitelA.1

3  Bis das Zusatzprotokoll in Kraft trat, war die Reichweite der GFK in zweierlei Hinsicht beschränkt: zum einen zeitlich, nämlich auf Personen, die zu 
dem Zeitpunkt schon geflohen waren, und zum anderen geografisch, nämlich auf den europäischen Kontinent. Das New Yorker Zusatzprotokoll hob 
beide Beschränkungen auf.
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zende, meist menschenrechtlich radizierte Schutztatbe-
stände […] erweitert worden ist“ (Lübbe 2016: 7). Der 
„drängendste Weiterentwicklungsbedarf“ im Flüchtlings-
schutz dürfte somit nicht darin liegen, dass der Konventi-
onsschutz nicht weit genug reicht4 oder dass der Flücht-
lingsbegriff ‚in die Jahre gekommen‘ und nicht mehr 
zeitgemäß ist. Das Problem ist vielmehr, dass die Verant-
wortungsteilung auf internationaler Ebene nicht hinrei-
chend geklärt ist; hier liegt die zentrale Zukunftsaufgabe 
im Bereich der Asyl- und Flüchtlingspolitik (Hathaway/
Alexander 1997; Lübbe 2016: 13). Wie die krisenhafte 
Zuspitzung in den Jahren 2015/16 zeigt, gilt dies für die 
Zusammenarbeit innerhalb der EU ebenso wie weltweit.

Ein zweiter Kritikpunkt betrifft die Schutzintensität der 
GFK: Es wird bemängelt, dass der Konventionsschutz erst 
auf dem Territorium eines Staats beantragt werden kann, 
der die GFK unterzeichnet hat. Alternativ wäre denkbar 
– wenn auch verfahrensrechtlich problematisch –, einen 
Antrag aus dem Ausland zu stellen, etwa in den Aus-
landsvertretungen möglicher Aufnahmestaaten. Dies ist 
jedoch immer ein Randphänomen geblieben. Wenn ein 
Aufnahmeland eine entsprechende Einzelinitiative ge-
startet hätte, die nicht in ein international abgestimmtes 
asylpolitisches Gesamtkonzept eingebettet ist, hätte dies 
unweigerlich zu starken Pull-Effekten geführt. Deshalb 
wäre ein solches Programm letztlich schnell wieder been-
det worden. Trotzdem ist auch bei der Frage des Zugangs 
zu Schutz Bewegung festzustellen. So hat der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in seinem um-
strittenen Urteil in der Rechtssache Hirsi Jamaa u. a. ge-
gen Italien (EGMR-Beschluss vom 23.02.2012) befunden, 
dass die EMRK auch für Schiffe anzuwenden ist, die unter 
der Flagge eines EMRK-Unterzeichnerstaats in internati-
onalen Gewässern fahren. Damit hat er die Geltung der 
Menschenrechtskonvention über das Territorium der Un-
terzeichnerstaaten hinaus erweitert (s. zu diesem Urteil 
beispielsweise Weber 2012): Das refoulement-Verbot bei 
drohender Verletzung von Art. 3 EMRK greift danach auch 
jenseits der Staatsgrenze, wenn die zu schützende Person 
z. B. auf das Boot einer europäischen Küsten wache gerät 
und damit unter die Herrschaftsgewalt eines Mitglied-
staats des Europarats. 

In den vergangenen Jahren sind zudem Aufnahme-
programme wichtiger geworden, die Schutzsuchende 
direkt aus dem Ausland aufnehmen, entweder aus dem 

Herkunftsland selbst oder aus einem Dritt- bzw. Transit-
land. Auf einige dieser Programme geht Kap. A.5 aus-
führlicher ein. Das ‚Flaggschiff‘ in diesem Bereich ist das 
Resettlement, also eine Umsiedlung, die darauf angelegt 
ist, die betreffenden Menschen dauerhaft im Zielland an-
zusiedeln. Für Deutschland haben in den letzten Jahren 
verschiedene humanitäre Aufnahmeprogramme an Be-
deutung gewonnen. Über solche Programme konnten 
vor allem syrische Staatsangehörige einreisen, deren 
Familienangehörige bereits in Deutschland lebten. Sol-
che Verfahren mildern das oben angesprochene Problem, 
dass Konventionsschutz und daran anschließende oder er-
gänzende Schutzformen (subsidiärer Schutz, Abschiebe-
verbot) erst in einem Aufnahmeland bzw. an der Grenze 
greifen. Zudem können sie das europäische Asylsystem 
entlasten, weil sie die klassische Prozesskette von (illega-
ler) Einreise, Antragstellung, Unterbringung und Verfah-
rensdurchführung verkürzen. 

Eine sinnvolle Ergänzung zur organisierten kollektiven 
Aufnahme von Schutzsuchenden aus dem Ausland wäre, 
bestimmte Zuwanderungsmöglichkeiten jenseits von Asyl 
und Flucht auszubauen (auf entsprechende Möglichkeiten 
etwa im Bereich der Arbeitsmigration geht Kap. A.7 de-
taillierter ein).5 Denn wer als Arbeitsmigrant nach Europa 
kommt, kann legal einreisen und muss nicht auf weitaus 
mühseligeren und gefährlicheren Wegen als Asylbewer-
ber kommen. Dies macht eine (versuchte) illegale Ein-
reise unnötig, die in vielen Fällen tödlich endet, und es 
entlastet die Asylverwaltungen.

 Wie die skizzierte Dynamik in Bezug auf den 
Schutzumfang und die Reichweite des internationalen 
Flüchtlingsrechts deutlich macht, ist das Kardinalprob-
lem in der Asyl- und Flüchtlingspolitik also gegenwär-
tig weniger, dass der normierte Flüchtlingsschutz nach 
der Genfer Flüchtlingskonvention aus der Zeit gefallen 
bzw. veraltet wäre. Das Problem ist vielmehr, dass bis-
lang „Mechanismen zur angemessenen Allokation von 
Flüchtlingsverantwortung“ (Lübbe 2016: 3) innerhalb 
Europas und weltweit fehlen. Dies hat die bekannten 
Folgen: Die Verantwortung wird einseitig den Ländern 
zugewiesen, die an den EU-Außengrenzen bzw. nahe 
an den Konfliktorten liegen. Das verstärkt Überlegun-
gen zu Strategien, die darauf zielen, dass Flüchtlinge das 
Territorium der EU nicht erreichen und bereits außer-
halb der EU Schutz finden (non arrival- und protection 

4  Allerdings wird gerade in letzter Zeit darüber diskutiert, wie das internationale Flüchtlingsrecht auch Menschen angemessen berücksichtigen kann, 
die z. B. wegen Hungersnöten oder allgemein mangelhafter Daseinsvorsorge ihr Heimatland verlassen. Gerade solche Diskussionen zeigen, dass 
die Formen individueller Bedrohung sich stetig wandeln und es wichtig ist, den Flüchtlingsbegriff auch in anderen Hinsichten durch entsprechende 
Auslegung weiterzuentwickeln. Mit der Platform on Disaster Displacement, die 2012 als Nansen-Initiative gegründet wurde, gibt es z. B. einen 
Diskussionszirkel zum Umgang mit Personen, die aufgrund von Naturkatastrophen ins Ausland fliehen. Deutschland ist der Nansen-Initiative 2013 
beigetreten (vgl. http://disasterdisplacement.org/, 13.01.2017).

5  Deutschland hat jüngst neue Möglichkeiten geschaffen, um zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit einzureisen. Indirekt sollte das die Folgen ausglei-
chen, die die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer hatte (s. Kap. A.8). 

http://disasterdisplacement.org/
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 elsewhere-Strategien). Zudem geraten die Standards, die 
bei den Verfahren und der Aufnahme einzuhalten sind, 
unter Druck.  Es ist offensichtlich, dass ein System der 
Entlastung und Hilfestellung geschaffen werden muss, 
doch dies umzusetzen ist eine Herkulesaufgabe. Ein 
solches System einer Lastenteilung muss dafür sorgen, 
dass die beteiligten Länder keinen Grund haben, die 
Regeln des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
(GEAS) einfach zu ignorieren; genau das vermittelt die 
gegenwärtige Schieflage in den Verantwortlichkeiten 
aber den Staaten an den EU-Außengrenzen.

In Kap. A.3 und A.4 wird ein Vorschlag dazu entwi-
ckelt, wie das Asylsystem effizienter ausgestaltet und 
die Solidarität erhöht werden könnte. Er basiert auf ei-
nem Vorschlag, der bereits im SVR-Jahresgutachten 2015 
vorgestellt wurde (vgl. SVR 2015b: 75–78). Die dort nur 
grob skizzierte neue Architektur des europäischen Asyl-
systems wird in diesem Gutachten jedoch in zweierlei 
Hinsicht ergänzt. Die vorgeschlagene Aufgabenverteilung 
unterscheidet weiterhin grundsätzlich zwei Phasen: Ers-
tens die Erstaufnahme, Verfahrensdurchführung und ggf. 
Rückführung (s. zur Rückführung umfassend Kap. A.9), 
zweitens die Integration der anerkannten Flüchtlinge. 
Für die erste Phase mahnte der Vorschlag im SVR-Jah-
resgutachten 2015 lediglich an, das Dublin-Prinzip ein-
zuhalten, nach dem prinzipiell der Staat der Ersteinreise 
zuständig ist. Der vorliegende Vorschlag befasst sich nun 
mit der Möglichkeit, die Asylpolitik stärker zu europäi-
sieren. Konkret greift er die Reformvorschläge auf, die 
die Europäische Kommission jüngst genau mit diesem 
Ziel unterbreitet hat: Sie will die europäischen Agenturen 
EASO und Frontex aufwerten und zentrale asylpolitische 

Richtlinien durch entsprechende Verordnungen ersetzen, 
um eine stärkere Harmonisierung zu erreichen. Damit hat 
die Kommission nichts Geringeres als eine neue Phase 
der gemeinsamen europäischen Asylpolitik eingeläutet. 

Für die zweite Phase, den Umgang mit anerkannten 
Asylbewerbern, wird erörtert, wie die im SVR-Jahresgut-
achten 2015 angesprochene Freizügigkeitsidee konkret 
ausgestaltet werden kann. Dabei werden Weiterwande-
rungsabsichten von anerkannten Asylbewerbern (entge-
gen der ‚Brüsseler conventional wisdom‘, Sekundärmi-
gration sei ein zu bekämpfendes Übel) als ein dezentraler 
Mechanismus der Lastenverteilung und damit als Mittel 
zur Steuerung verstanden. Detaillierter als im SVR-Jahres-
gutachten 2015 geht der Vorschlag darauf ein, wie die 
Freizügigkeitsidee konkret umgesetzt werden könnte. 
Da Europa von einheitlichen oder zumindest ähnlichen 
Vorstellungen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik derzeit 
weit entfernt ist, wird eine neue Form der Arbeitsteilung 
vorgeschlagen. Sie entspricht den Überlegungen, die mo-
mentan auf europäischer Ebene diskutiert werden: Im 
Sinne einer ‚flexiblen Solidarität‘ übernehmen die Mit-
gliedstaaten der EU im Flüchtlingsschutz verschiedene 
Rollen, um diese Gesamtaufgabe gemeinsam effektiver 
zu bewältigen als bisher.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist schließlich, die 
Fluchtursachen effektiv zu bekämpfen (s. dazu Kap. A.6). 
Die Bedeutung dieser Aufgabe ist zwar (zumindest in der 
politischen Rhetorik) allgemein anerkannt, aber schnelle 
Ergebnisse sind sicher nicht zu erwarten. Dennoch gilt 
es, sich dieser Aufgabe zu stellen; auch wenn der Zuzug 
von Flüchtlingen nachlässt, darf sie nicht dem politischen 
Vergessen anheimfallen.
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Das GEAS hat mittlerweile eine lange Geschichte und gilt 
als ein Kernstück der europäischen Migrationspolitik in 
Bezug auf Drittstaatsangehörige.6 Um die gegenwärtigen 
Strukturprobleme des GEAS zu verstehen, ist es hilfreich, 
sich seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte in 
Erinnerung zu rufen.

A.2.1.Historische.Entwicklung.der.Asyl-.
und.Flüchtlingspolitik.in.Deutschland.
und.Europa
Eine gemeinsame europäische Migrationspolitik wurde ab 
den 1980er Jahren entwickelt, als die innereuropäische 
Freizügigkeit und die Abschaffung der EU-Binnengrenzen 
es notwendig machten, die gemeinsamen Außengrenzen 
stärker zu kontrollieren. Das Asylrecht (s. Kap. A.2.1.3) 
wurde europäisiert: Detaillierte Mindeststandards wurden 
entwickelt und das Asylrecht wurde der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) unterwor-
fen. Den Mitgliedstaaten obliegt es zwar, die Flüchtlinge 
aufzunehmen, anzuerkennen und zu integrieren sowie 
ggf. nicht anerkannte Asylbewerber rückzuführen. Sie 
sind dabei jedoch an die jeweiligen EU-Richtlinien (z. B. 
Aufnahme-, Asylverfahrens- und Rückführungsrichtlinie) 
gebunden, d. h. sie können lediglich die Normen um-
setzen, die auf europäischer Ebene gesetzt wurden (vgl. 
auch SVR 2010: 68). In der Praxis unterscheidet es sich 
aber erheblich, wie diese Richtlinien umgesetzt und Ver-

ordnungen angewendet werden (vgl. SVR 2015b: 67–74; 
Pastore/Roman 2014: 11–36) (s. Kap. A.3.1). Die EU hat 
bisher keine wirksamen Mechanismen entwickelt, die 
sicherstellen, dass die festgelegten Regeln in der Praxis 
auch umgesetzt werden.

A.2.1.1 Internationale Entwicklungen im Vorfeld 
der Europäisierung

Die globale Dimension der Flüchtlingspolitik zeigte sich 
schon mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te, die am 10. Dezember 1948 verabschiedet wurde. Wie 
notwendig diese Erklärung war, hatten der Holocaust und 
der Zweite Weltkrieg drastisch vor Augen geführt (vgl. Olt-
mer 2016a: 127). In Art. 14 Abs. 1 der Erklärung heißt es: 
„Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung 
Asyl zu suchen und zu genießen.“ Damit sichert die Erklä-
rung zwar nicht zu, dass tatsächlich Asyl gewährt wird, 
sondern berechtigt nur dazu, um Asyl zu ersuchen (Lauter-
pacht 1948: 373f.). Sie bildet jedoch die Basis für verschie-
dene internationale Maßnahmen. So wurde z. B. 1950 das 
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen (UNHCR) eingerichtet, der für den internationalen 
Schutz von Flüchtlingen und Staatenlosen zuständig ist.7 

Das internationale Flüchtlingsrecht basiert auf dem 
Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, der 
Genfer Flüchtlingskonvention. Sie wurde 1951 unterzeich-
net, trat 1954 in Kraft und wurde seither verschiedent-
lich weiterentwickelt. Ihre beiden grundlegenden Säulen 
sind die Definition des Flüchtlingsbegriffs (s. Kap. A.1) 

Der Inhalt in Kürze
Das Kapitel skizziert die historische Entwicklung der Asyl- und Flüchtlingspolitik in Deutschland 
und Europa. Es beschreibt, wie das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) entstanden ist. 
Analysiert wird zudem, wie es durch den deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 
zum Kollaps des Systems kommen konnte und welche Strukturprobleme hierfür ursächlich sind.

Zu.den.Hintergründen.der.Krise.der.europäischen..
Asyl-.und.Flüchtlingspolitik

KapitelA.2

6  Vgl. zur Entwicklung des europäischen Asylrechts Cherubini 2015.
7  Vgl. http://www.unhcr.de/mandat.html, 13.01.2017; vgl. auch Lange 2008.

http://www.unhcr.de/mandat.html
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und das Verbot, Flüchtlinge in ein Gebiet zurückzuwei-
sen, in dem ihnen Verfolgung droht (non-refoulement); 
gerade  Letzteres ist eine zwingende völkerrechtliche Re-
gel (Kälin/Künzli 2008: 567).8 Die GFK beschränkte sich 
ursprünglich auf Flüchtlinge in Europa und auf Flucht-
gründe, die vor dem 1. Januar 1951 eingetreten waren. 
1967 wurde ein Zusatzprotokoll verabschiedet, das diese 
Begrenzung aufhob. Die Konvention und/oder das Zusatz-
protokoll wurden bis dato von 147 Staaten unterzeichnet, 
u. a. von allen EU-Staaten.9

Auch die GFK „verpflichtet […] ein Land nicht zur Auf-
nahme von Flüchtlingen und verleiht diesen kein sub-
jektives Recht auf Asyl“ (Münch 1993: 16, Herv. d. SVR), 
sondern bestimmt nur die Rechte im Asyl. Die Festschrei-
bung eines Rechts auf Asyl hatten einige Unterzeichner-
staaten mit Verweis auf ihre Souveränitätsrechte abge-
lehnt (Joppke 1998: 110f.). Die Konvention setzt folglich 
„den Akt der Asylgewährung voraus“ (Münch 1993: 16) 
und regelt dann im Wesentlichen die Ausgestaltung des 
Asylrechts: Sie legt fest, welchen rechtlichen Schutz, wel-
che Hilfe und welche sozialen Rechte Flüchtlinge (von 
den unterzeichnenden Staaten) erhalten sollen. Zudem 
definiert sie, welche Pflichten Flüchtlinge gegenüber dem 
Aufnahmestaat haben, und schließt bestimmte Gruppen 
vom Flüchtlingsschutz aus (z. B. Kriegsverbrecher).10

A.2.1.2 Deutschland: zwischen nationaler Gestal-
tung und Europäisierung

Parallel zum internationalen Flüchtlingsrecht, das infolge 
des Zweiten Weltkriegs entstand (s. Kap. A.2.1.1), entwi-
ckelte sich in der Bundesrepublik Deutschland ein natio-
nales Asylrecht. Schon im 1949 neu geschaffenen Grund-
gesetz verankerte der Parlamentarische Rat mit dem Satz 
„Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ (Art. 16 Abs. 2 
S. 2 GG a. F.) ein Grundrecht auf Asyl, das als subjekti-
ves Zugangsrecht ausgestaltet wurde; dies leistete weder 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte noch die 
GFK. Es ist auch als historische Antwort darauf zu sehen, 
dass die Aufnahme im Ausland viele Menschen gerettet 
hatte, die im nationalsozialistischen Deutschland verfolgt 
wurden (Bade 1992). Damit hatte die Bundesrepublik ein 
großzügiges und international einzigartiges Asylrecht (vgl. 
dazu Joppke 1999: 85f.; SVR 2010: 75; 2011: 173), das bis 
zum ‚Asylkompromiss‘ im Jahr 1993 uneingeschränkt galt.

Flüchtlinge kamen bis Ende der 1970er Jahre vor al-
lem als politisch Verfolgte aus den Staaten des Ostblocks 
und wurden größtenteils auch nach einer Ablehnung 
nicht zurückgeführt (vgl. Faßmann/Münz 1996: 25). Da-
mit wurde eine Duldung für Osteuropäer begründet, die 

dem heutigen subsidiären Schutz entspricht (vgl. Poutrus 
2009). Als in der Türkei am 12. September 1980 das Mili-
tär putschte und Polen von 1981 bis 1983 das Kriegsrecht 
verhängte, um die Solidarność-Bewegung zu zerschlagen, 
stiegen die Asylanträge Anfang der 1980er Jahre erst-
mals deutlich an, wenn auch nur für kurze Zeit. Mitte der 
1980er Jahre gab es erneut einen kurzzeitigen Anstieg 
(Abb. A.1): Nun kamen vor allem tamilische Flüchtlinge 
aus Sri Lanka und kurdische Flüchtlinge aus der Türkei, 
dem Iran und dem Irak nach Deutschland. Mit dieser 
nichteuropäischen Fluchtmigration wurde die Gruppe der 
Flüchtlinge vielfältiger und ließ sich nicht mehr in der 
Logik des Kalten Krieges begründen. Anfang der 1990er 
Jahre suchten dann viele Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem 
zerfallenden Jugoslawien sowie Menschen aus anderen 
mittel- und osteuropäischen Ländern sowie der Türkei in 
Deutschland Schutz.

Diese Entwicklungen führten ab Ende der 1970er 
Jahre zu ersten Debatten über Flucht und Asyl in der 
Bundesrepublik. Erste Maßnahmen wurden ergriffen, 
um die Fluchtzuwanderung zu begrenzen. So wurde z. B. 
ein Arbeitsverbot für die ersten zwölf Monate des Asyl-
verfahrens eingeführt. Die Form der Auszahlung der Un-
terstützungsleistungen wurde umgestellt: Statt Bargeld 
erhielten Asylbewerber vermehrt Sachleistungen. Zudem 
wurden sie meist in Sammelunterkünften untergebracht, 
und die Residenzpflicht wurde eingeführt (vgl. Münch 
1993: 72–156; Joppke 1998: 125f.; Herbert 2003: 261–
285; Engler/Schneider 2015: 5; Oltmer 2016b: 70–72).

Trotzdem blieb die Bundesrepublik aufgrund ihres li-
beralen Asylrechts ein zentraler europäischer Magnet für 
Flüchtlinge aus aller Welt (Santel 1995: 79f.; vgl. auch 
Joppke 1998). Dies lag nicht zuletzt an den Entwicklun-
gen auf europäischer Ebene: Mit dem Schengener Über-
einkommen vereinbarten die Vertragsstaaten 1985, die 
Grenzkontrollen zwischen Belgien, Deutschland, Frank-
reich, Luxemburg und den Niederlanden abzubauen. Im 
Vertrag von Dublin regelten die Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft (EG) 1990 u. a. die Zuständigkeit der Mit-
gliedstaaten für Asylanträge: Nach dem one-state-only-
Prinzip (s. Kap. A.2.1.3) ist für die Durchführung des Asyl-
verfahrens das Land zuständig, über dessen Boden ein 
Flüchtling die EU zuerst betritt (oder wo er sich nachweis-
lich zuerst aufgehalten hat). Da Art. 16 GG universell galt, 
hätte Deutschland an dem Abkommen jedoch nur be-
dingt teilnehmen können: Wenn Asylbewerber in einem 
der Vertragsstaaten abgelehnt worden waren, konnten 
sie problemlos nach Deutschland weiterwandern und dort 
erneut Asyl beantragen (Joppke 1998: 128f.; 1999: 93). 
In dieser Zeit wurden über zwei Drittel aller Asylanträge 

  8  Auf europäischer Ebene leitet sich dies auch aus Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention ab, die schon vor der GFK in Kraft war (1953).
  9  Vgl. http://www.unhcr.de/mandat/genfer-fluechtlingskonvention.html, 13.01.2017. 
10  Vgl. auch http://www.unhcr.de/mandat/genfer-fluechtlingskonvention.html, 13.01.2017.

http://www.unhcr.de/mandat/genfer-fluechtlingskonvention.html
http://www.unhcr.de/mandat/genfer-fluechtlingskonvention.html
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innerhalb der EG in Deutschland gestellt (vgl. Schimany 
2014: 51; vgl. auch Bendel 2009: 7). Das deutsche Asyl-
recht erwies sich somit als nicht ‚europakompatibel‘. Da 
die europäischen Vertragsstaaten „nicht willens waren, 
den deutschen Weg zu gehen“ (Joppke 1998: 128, Übers. 
d. SVR; vgl. auch Joppke 1999: 93), stand Deutschland 
vor der Wahl: Es musste entweder seine Regelungen 
europäischen Standards anpassen oder sich der voran-
schreitenden Europäisierung im Politikfeld Flucht und Asyl 
verweigern (vgl. auch SVR 2010: 75; 2011: 173; Herbert 
2003: 315–322).

Im Zuge dieser Entwicklungen kam es zu „harten öf-
fentlichen sowie politischen Auseinandersetzungen“ (SVR 
2010: 75; vgl. auch Münch 1993: 142–153; SVR 2011: 
173). Die damals „oft scharf polemisch geführte politi-
sche und mediale Debatte um die Reform des Asylrechts 
wurde seit Herbst 1991 begleitet von zunehmender 
Gewalt gegen ‚Fremde‘ durch vornehmlich jugendliche 
Täter und die Akzeptanz der Gewalt durch größere Teile 
der Gesellschaft, zunächst in den Neuen Bundesländern, 
dann auch im Westen der Republik“ (Oltmer 2016b: 71; 
vgl. auch Joppke 1999: 91–94; Herbert 2003: 315–322). 
Der geschilderte Anpassungsdruck, die steigende Zahl 
von Asylanträgen sowie das zunehmend aufgeheizte ge-
sellschaftliche Klima und ausländerfeindliche Anschläge 
führten schließlich zu einer „lange umstrittenen Grund-
gesetzänderung“, die eine Zweidrittelmehrheit erforderte 
(Oltmer 2016b: 71; vgl. auch Münch 1993: 153–155). Am 
6. Dezember 1992 schloss die damalige Bundesregierung 
aus Union und FDP mit der oppositionellen SPD den sog. 
Asylkompromiss. Er enthielt einschneidende Änderungen 
des Asylrechts, die Mitte 1993 in Kraft traten (vgl. Joppke 
1998: 128–130; 1999: 93f.; Oltmer 2016b: 70–72). Mit der 
Reform wurde das Asylrecht in Deutschland „einerseits 
europäischen Standards angepasst, andererseits aber 
auch deutlich restriktiver gefasst“ (SVR 2010: 75), denn 
der Gesetzgeber schränkte das Grundrecht auf Asyl deut-
lich ein (Art. 16a Abs. 1 GG). Seither können sich Auslän-
der nicht mehr auf das Asylrecht berufen, wenn sie aus 
einem sicheren Drittstaat einreisen (Art. 16a Abs. 2 GG). 
Zudem gelten Personen aus einem sicheren Herkunfts-
staat nicht als politisch verfolgt; ihre Anträge werden da-
her vergleichsweise schnell als „offensichtlich unbegrün-
det“ abgelehnt (Art. 16a Abs. 3 GG).11 Für Asylbewerber, 
die über den Luftweg einreisen, wurde ein Eilverfahren 
im Transitbereich des Flughafens eingeführt (Flughafen-

verfahren, § 18a AsylVfG). Die Neuregelung zielte darauf, 
dass nur noch Personen in Deutschland Asyl beantragen 
können, die mit gültigen Papieren auf dem Luft- oder 
Seeweg einreisen, ohne dabei sichere Drittländer zu pas-
sieren (Renner 2002: 185; vgl. auch Joppke 1998: 129f.). 
Damit wurde zugleich die Voraussetzung dafür geschaf-
fen, dass Deutschland an der Europäisierung der Asylpoli-
tik mitwirken konnte, als die Übereinkommen von Schen-
gen und Dublin Mitte der 1990er Jahre in Kraft traten. 
Darüber hinaus wurde das Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) geschaffen, nach dem Asylbewerber weniger 
Leistungen als zuvor erhalten.

In der Folge nahm die Zahl der Asylerstanträge deut-
lich ab, ebenso der Anteil an allen Anträgen innerhalb 
der EU, die in Deutschland gestellt wurden (vgl. Schimany 
2014: 51; Engler/Schneider 2015: 5): Im ersten Jahr nach 
der Asylrechtsreform (1993) lag die Zahl der Asylbewer-
ber bereits um mehr als 100.000 unter der des Vorjahrs, 
die mit knapp 440.000 Asylanträgen den Höchstwert bil-
dete. Im darauffolgenden Jahr unterschritt sie die Zahl 
von 1992 dann bereits um mehr als 300.000 Anträge 
(BAMF 2016c: 8) (Abb. A.1). Dies ist jedoch nicht allein 
auf die Steuerung durch das Asylrecht zurückzuführen: 
Zeitgleich endeten die Jugoslawienkriege, die eine wich-
tige Quelle der Fluchtbewegungen waren.

A.2.1.3 Europa: das GEAS als Konsequenz des 
europäischen Binnenraums

Eine zentrale Maßnahme zu Beginn der gemeinsamen 
europäischen Migrations- und Asylpolitik war der Abbau 
der Grenzkontrollen. Dies hatten die Staaten Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Luxemburg und die Niederlan-
de im sog. Schengener Übereinkommen von 1985 (auch: 
Schengen I) beschlossen, das 1997 mit dem Vertrag von 
Amsterdam in das EU-Recht integriert wurde. Der andere 
zentrale Baustein war die Vollendung des Binnenmarkts, 
den die Staats- und Regierungschefs der EG in der Einheit-
lichen Europäischen Akte von 1986 beschlossen hatten. 
Der nächste wichtige Schritt der gemeinsamen europä-
ischen Asylpolitik war dann das Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommen von 1990 (auch: Schengen II), das 
1995 in Kraft gesetzt wurde. Damit schufen die Vertrags-
staaten die Grundlage, um die Binnengrenzen aufzuheben 
und gemeinsame Vorschriften für die Erteilung von Visa, 
das Asylrecht und die Kontrolle an den  Außengrenzen zu 

11  Im Jahr 1990 wurden 4,4 Prozent aller Antragsteller (6.518 Personen) als asylberechtigt anerkannt, alle nach Art. 16 GG, der damals allein gültig 
war. Im Jahr 1995 waren es 9,0 Prozent aller Antragsteller (18.100 Personen), die nach Art. 16a GG als asylberechtigt anerkannt wurden; weitere 
5.368 Personen (2,7 % aller Antragsteller) erhielten Abschiebungsschutz bzw. Flüchtlingsschutz auf anderem Wege. In den Folgejahren gingen 
sowohl die Asylanträge als auch die Anerkennungen deutlich zurück. 2014 aber wurden 25,8 Prozent aller Antragsteller (33.310 Personen) als 
Flüchtlinge anerkannt, darin enthalten sind auch Anerkennungen nach Art. 16a GG (1,8 % aller Antragsteller bzw. 2.285 Personen); 4,0 Prozent aller 
Antragsteller (5.174 Personen) erhielten subsidiären Schutz. 2015 wurden sogar 48,5 Prozent aller Antragsteller (137.136 Personen) als Flüchtlinge 
anerkannt, einschließlich Anerkennungen nach Art. 16a GG (0,7 % aller Antragsteller bzw. 2.029 Personen); 0,6 Prozent aller Antragsteller (1.707 
Personen) erhielten subsidiären Schutz (BMI/BAMF 2014: 78; BAMF 2016c: 34).
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erlassen. Den Grundstein für das Gemeinsame Europäi-
sche Asylsystem (GEAS) bildete der Vertrag von Dublin, 
der im Sommer 1990 von den EG-Staaten geschlossen 
wurde und 1997 in Kraft trat. Er regelt u. a. die Zuständig-
keit der Mitgliedstaaten für Asylanträge nach dem one-
state-only-Prinzip: Für die Prüfung eines Schutzbegehrens 
und die Unterbringung von Schutzsuchenden ist seither 
der Staat zuständig, über den die schutzsuchende Person 
zuerst nach Europa eingereist ist (bzw. in dem sie sich 
nachweislich zuerst aufgehalten hat).12 Diese Regelung 
sollte vor allem verhindern, dass (1) alle potenziellen 

Aufnahmeländer sich für nicht zuständig erklären und 
Flüchtlinge somit nirgends Zugang zum Asylverfahren 
erhalten (das Phänomen der sog. refugees in orbit) und 
(2) Asylbewerber in mehreren Staaten der Europäischen 
Union (oder wiederholt) Asylanträge stellen (sog. asylum 
shopping) (vgl. auch Bendel 2009: 7). 

Die vertragsrechtliche Basis für die migrationspoliti-
sche Zusammenarbeit und ein gemeinsames Asylsystem 
bildete schließlich der Vertrag von Maastricht, der am 
1. November 1992 unterzeichnet wurde. Darin erklärten 
die Mitgliedstaaten die Kontrolle der Außengrenzen sowie 

Erstanträge eingereiste und (vorerst) ohne Antrag im Land verbliebene Asylsuchende

Folgeanträge vermutlich ohne Antrag weitergereiste Asylsuchende
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Abb. A.1 Asylbewerber und Asylsuchende in Deutschland 1953–2015

Anmerkung: Bis 1995 sind in den Erstanträgen auch Folgeanträge enthalten. Erst ab 1995 werden Erstanträge separat ausgewiesen; ihre 
Zahl entspricht der der neuen Asylbewerber. Für das Jahr 2015 bilden die Asylanträge die Fluchtzuwanderung nur unzureichend ab, denn 
wegen der hohen Zahl von Asylsuchenden konnten nicht alle eingereisten Personen bis Jahresende einen Asylantrag stellen. Zudem sind 
die 2015 eingereisten Personen nicht alle in Deutschland geblieben. Anhand des EASY-Systems, einer IT-Anwendung zur Erstverteilung von 
Asylbegehrenden, kann die ungefähre Zahl der Einreisen ermittelt werden. Bei diesen Zahlen sind jedoch Fehl- und Doppelerfassungen 
nicht auszuschließen, da bei der Erfassung im EASY-System die betreffenden Personen noch nicht erkennungsdienstlich behandelt und 
keine persönlichen Daten erfasst werden. Die dargestellte Zahl der „vermutlich ohne Antrag weitergereisten Asylsuchenden“ ergibt sich aus 
der Differenz zwischen den EASY-Registrierungen und den im Land verbliebenen Asylsuchenden, deren Zahl im September 2016 offiziell 
bekanntgegeben wurde (BMI 2016a). Die Zahl der „eingereisten und (vorerst) ohne Antrag im Land verbliebenen Asylsuchenden“ ergibt 
sich aus der Differenz zwischen der offiziell bekanntgegebenen Zahl der im Land verbliebenen Asylsuchenden und den Asylanträgen.

Quelle: BAMF 2016a; 2016c; BMI 2016a; eigene Zusammenstellung, Berechnung und Darstellung

12  Nicht immer ist für einen Asylbewerber der Staat der Ersteinreise verantwortlich. Ist ein Asylsuchender mit einem Visum eingereist oder besitzt einen 
Aufenthaltstitel, so ist jeweils der Staat für das Asylverfahren zuständig, der dieses ausgestellt bzw. diesen erteilt hat (Kap. III VO (EU) Nr. 604/2013).
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die Migrations- und Asylpolitik zu einem gemeinsamen 
Interesse. Zunächst wurde jedoch nur die Visapolitik der 
Kompetenz der Gemeinschaft unterstellt. Eine Vergemein-
schaftung der Migrations- und Asylpolitik strebten die EU-
Staaten schließlich mit dem 1997 geschlossenen Vertrag 
von Amsterdam an, der 1999 in Kraft trat.13 Darin wurde 
u. a. aufgenommen, dass internationale Abkommen wie 
die GFK und die EMRK verbindlich gelten und die Rege-
lungen des Schengener Übereinkommens ins EU-Recht 
integriert werden sollten. Zudem vereinbarten die Mit-
gliedstaaten, bis zum Inkrafttreten des Vertrags Mindest-
normen für die Aufnahme und Anerkennung von Asylbe-
werbern und die Durchführung der Verfahren festzulegen, 
das Dubliner Übereinkommen weiterzuentwickeln und 
Rechtsgrundlagen für die Aufnahme von Schutzbedürfti-
gen und Vertriebenen zu schaffen. Mit dem Vertrag von 
Lissabon, der 2009 in Kraft trat, wurden die Kompetenzen 
der EU ausgeweitet: Seither kann sie nicht nur Mindest-
vorschriften erlassen, sondern auch eine weitergehende 
Harmonisierung anstreben. Auf dieser Grundlage könn-
ten viele der in Kap. A.3 angesprochenen Verbesserungen 
umgesetzt werden, ohne die EU-Verträge zu ändern.

Auf einem Sondergipfel der Staats- und Regierungs-
chefs in Tampere (Finnland) im Oktober 1999 formulierte 
der Europäische Rat das Ziel, auf der Basis der GFK ein 
Gemeinsames Europäisches Asylsystem zu schaffen. Dies 
bekräftigte er mit dem Beschluss des Haager Programms 
2004 und wiederholte es 2010 im Stockholm-Programm. 
In den Fünfjahresprogrammen legte der Europäische Rat 
jeweils in Form von Schlussfolgerungen bestimmte Ziele 
fest; diese bildeten jeweils die zentralen Eckpunkte der 
europäischen Innen- und Justizpolitik, die die Kommission 
dann inhaltlich füllen sollte.

Inhaltlich unterscheiden sich die einzelnen Program-
me zum Teil erheblich: Im Tampere-Programm z. B. stan-
den noch „liberalere Aspekte im Vordergrund“ (Bendel 
2009: 6), und Zuwanderung wurde als Notwendigkeit 
und Bereicherung beschrieben. Nach dem 11. September 
2001 wurde mehr Gewicht auf Sicherheit und Kontrolle 
gelegt, und ab 2005 trat dann ein migrationspolitischer 
Gesamtansatz in den Vordergrund (vgl. auch Bendel 
2013: 41). Langfristig sollten u. a. Zuständigkeiten ge-
regelt und gemeinsame Mindeststandards für das Asyl-
verfahren, die Aufnahme von Asylsuchenden sowie die 
Zu- und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft entwi-
ckelt und umgesetzt werden. Zudem sollten Regeln für 
ein gemeinsames europäisches Asylverfahren geschaffen 
werden, um Asylberechtigten einen EU-weiten Schutz-
status zu gewähren. Darüber hinaus haben die Staats- 
und Regierungschefs in Tampere vereinbart, stärker mit 

den Herkunftsländern zusammenzuarbeiten, u. a. um 
die Situation in den Erstaufnahmestaaten zu verbessern 
und damit Ursachen für Flucht und Auswanderung zu 
bekämpfen (s. Kap. A.6). Außerdem wollten sie Migra-
tions- und Fluchtbewegungen besser steuern (z. B. durch 
bessere Information über legale Einreisemöglichkeiten, 
s. Kap. A.7) und Rückführungsprogramme ausbauen  
(s. Kap. A.9). Das in Tampere bekräftigte Asylrecht nach 
der GFK und dem zugehörigen Protokoll von 1967 wur-
de schließlich vom Grundrechtekonvent als Art. 18 in die 
EU-Grundrechtecharta aufgenommen, die im Dezember 
2000 in Nizza proklamiert wurde und seit Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon 2009 für alle Mitgliedstaaten – 
mit Ausnahme Großbritanniens und Polens – bindend ist.

Die Staats- und Regierungschefs hatten sich vor-
genommen, bis spätestens 2012 (Amtsblatt der Euro-
päischen Union Nr. C 115/32 vom 04.05.2005) ein ge-
meinsames europäisches System zu schaffen, das einen 
gemeinsamen Raum des Schutzes schafft und auf geteil-
ter Verantwortung und Solidarität zwischen den Mitglied-
staaten beruht. Dieses Ziel haben sie insgesamt nicht 
erreicht (vgl. auch Bendel 2014: 25; ECRE et al. 2013: 
15). Nicht nur die Umsetzung hat sich verzögert; viel-
mehr konnten sich die Staats- und Regierungschefs bei 
einigen wichtigen Punkten von Anfang an nicht einigen. 
Wie sich gezeigt hat, sind diese Punkte strukturelle ‚Ge-
burtsfehler‘ des Systems. Insbesondere fehlt ein Mecha-
nismus zur Lastenteilung, der die ungleichmäßige Vertei-
lung der Flüchtlinge auf die Mitgliedstaaten ausgleicht (s. 
Kap. A.4). Es wurden auch keine Vorkehrungen getroffen, 
um die europäischen Regelungen wirksam zu vollziehen 
(s. Kap. A.1, A.3), oder eine gemeinsame Liste von sog. 
sicheren Herkunftsstaaten erstellt (s. Kap. A.8).

Nichtsdestoweniger haben sich der Rat und das Euro-
päische Parlament auf wichtige Rechtsinstrumente ver-
ständigt. Dazu gehörten in einer ersten Phase (bis 2006) 
u. a. die Dublin-II-Verordnung (VO (EG) Nr. 343/2003), 
die Aufnahmerichtlinie (RL 2003/9/EG), die Anerken-
nungsrichtlinie (RL 2004/83/EG) sowie die Asylverfah-
rensrichtlinie (RL 2005/85/EG). Dies zielte darauf ab, die 
rechtlichen Rahmenbedingungen in den Mitgliedstaaten 
durch gemeinsame Mindeststandards anzugleichen. In 
der zweiten Phase sollte das im Tampere-Programm 
und im Haager Programm beschriebene GEAS vervoll-
ständigt werden; dazu dienten die Rückführungsricht-
linie (RL 2008/115/EG), die Qualifikationsrichtlinie 
(RL 2011/95/EU), eine Neufassung der Asylverfahrens-
richtlinie (RL 2013/32/EU) und der Aufnahmerichtlinie 
(RL 2013/33/EU) sowie die Dublin-III-Verordnung (VO 
(EU) Nr. 604/2013).

13  Für eine Übersicht zum Vergemeinschaftungsprozess vgl. auch Haase/Jugl 2007; Bendel/Haase 2008; Bendel 2008; s. auch http://www.eu-
roparl.de/de/europa_und_sie/politikfelder_a_z/migration_und_asyl.html und http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/displayFtu.
html?ftuId=FTU_5.12.2.html, 13.01.2017.

http://www.europarl.de/de/europa_und_sie/politikfelder_a_z/migration_und_asyl.html
http://www.europarl.de/de/europa_und_sie/politikfelder_a_z/migration_und_asyl.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.2.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.2.html
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Info-Box1  Zentrale Elemente des Gemeinsamen Europäischen Asyl-
systems (GEAS) (Stand 12/2016)

Rechtlich-institutionell besteht das GEAS im Wesentlichen aus zwei Verordnungen, fünf Richtlinien und zwei 
Institutionen. Während Verordnungen sofort wirksam sind, müssen Richtlinien von den Mitgliedstaaten erst 
innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umgesetzt und implementiert werden.

DieVerordnungen
Das sog. Dublin-Prinzip bildet eine zentrale Säule des europäischen Asylsystems. Im Sommer 2013 wurde die 
Dublin-III-Verordnung verabschiedet (VO (EU) Nr. 604/2013). Am zentralen Mechanismus zur Feststellung der 
Zuständigkeit hat sich dadurch nichts geändert: Sofern die asylsuchende Person keine besondere Verbindung 
zu einem bestimmten Staat hat, ist für die Durchführung des Asylverfahrens der Staat der Ersteinreise zustän-
dig. Die Verordnung erweitert aber den Personenkreis, auf den dieses Zuständigkeitsprinzip zutrifft: Es gilt 
nun auch für Personen, die subsidiären Schutz beantragt haben. Zudem präzisiert sie, in welchen Fällen vom 
Dublin-Prinzip abgewichen werden kann. Im Mai 2016 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag zur 
Reform der Dublin-Verordnung vorgelegt (Dublin IV; COM(2016)270). Darin soll auch geregelt werden, wie die 
Asylsuchenden fair auf die Mitgliedstaaten verteilt werden können.
Die ebenfalls 2013 novellierte Eurodac-Verordnung (VO (EU) Nr. 603/2013) legt fest, dass bei allen Asylbe-
werbern bei der Antragstellung die Fingerabdrücke genommen und in der Eurodac-Datenbank erfasst werden, 
um den für das Verfahren zuständigen Staat leichter zu bestimmen. Sie ist somit zentral dafür, dass die Zustän-
digkeitsverordnung funktioniert. Mit der Novellierung wurde u. a. präzisiert, wann die Sicherheitsbehörden auf 
die Datenbank zugreifen können, und die Möglichkeiten dazu erweitert.

DieRichtlinien
Die Aufnahmerichtlinie (RL 2013/33/EU) normiert Mindeststandards für die Unterbringung und Versorgung 
von Asylsuchenden. Sie wurde 2013 neu gefasst und gilt seit Sommer 2015. Dabei wurden vor allem die 
Mindestbedingungen für Aufnahme und Unterbringung genauer beschrieben und die Garantien und Rechte 
für besonders schutzbedürftige Personen gestärkt. Im Sommer 2016 hat die Europäische Kommission vorge-
schlagen, die Aufnahmerichtlinie so zu reformieren, dass EU-weit einheitliche und menschenwürdige Aufnah-
mebedingungen geschaffen werden; dabei steht keineswegs fest, dass dieses Ziel auch erreicht wird (Thym 
2016c: 1561f.). Außerdem sollen die Sanktionsmöglichkeiten vereinheitlicht werden, die Sekundärmigration 
verhindern sollen (COM(2016)465).
Die Asylverfahrensrichtlinie (RL 2013/32/EU) legt Mindestnormen für die Durchführung von Asylverfahren 
fest. Sie soll die verschiedenen Anerkennungs- und Widerrufsverfahren in den Mitgliedstaaten vereinheitlichen. 
Im Zentrum stehen dabei Fristen und Verfahrensrechte unter Einschluss sicherer Herkunfts- und Drittstaaten. 
Zudem stellt die Richtlinie subsidiär Geschützte verfahrensrechtlich fast mit Flüchtlingen nach der Genfer Flücht-
lingskonvention (GFK) gleich. Die Neufassung von 2013 gilt ebenfalls seit Sommer 2015. Die Kommission plant, 
die Asylverfahrensrichtlinie durch eine Verordnung zu ersetzen. Damit sollen u. a. die Asylverfahren vereinfacht 
und verkürzt und Asylmissbrauch strenger sanktioniert werden (COM(2016)467).
Die Qualifikationsrichtlinie (auch: Anerkennungsrichtlinie) (RL 2011/95/EU) definiert, unter welchen Vor-
aussetzungen Personen als Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberechtigte anerkannt werden, und regelt die 
Rechte nach einer Anerkennung. Es handelt sich um eine Neufassung, die 2011 beschlossen wurde und seit 
2013 gültig ist. Gegenüber der alten Version wurden die Anerkennungskriterien großzügiger gefasst und auch 
die Rechte anerkannter Flüchtlinge gestärkt. Die Qualifikationsrichtlinie soll ebenfalls durch eine Verordnung 
ersetzt werden (COM(2016)466), u. a. um die Anerkennungskriterien weiter anzugleichen und mehr Überein-
stimmung bei den Asylentscheidungen herzustellen. 
Die im Jahr 2008 beschlossene Rückführungsrichtlinie (RL 2008/115/EG) bestimmt einheitliche Mindeststan-
dards für Maßnahmen, um bei ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen den Aufenthalt zu beenden und sie 
in ihr Herkunftsland zurückzuführen. Das umfasst auch die Abschiebehaft.
Die Massenzustromsrichtlinie (RL 2001/55/EG) existiert schon seit 2001. Geschaffen wurde sie infolge der 
Bürgerkriege im ehemaligen Jugoslawien; sie sollte einen Mechanismus bieten, um in ähnlichen Situatio-
nen Bürgerkriegsflüchtlinge und Vertriebene schnell aufnehmen zu können. Flüchtlinge können damit in 
einem ‚Pauschalverfahren‘ einen zeitlich befristeten Aufenthaltsstatus bekommen, ohne ein Asylverfahren 
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Zu den wichtigsten Elementen des GEAS zählen der-
zeit zwei Verordnungen (Dublin III und Eurodac)14 und fünf 
Richtlinien (Asylverfahrensrichtlinie, Qualifikationsrichtli-
nie, Aufnahmerichtlinie, Rückführungsrichtlinie, Mas-
senzustromsrichtlinie) sowie zwei durch Verordnungen 
errichtete Institutionen (EASO und Frontex) (Info-Box 1) 
(vgl. SVR 2014: 79–81; 2015b: 61–67). Diese Rechtsakte 
aus der zweiten Phase des GEAS waren schon bindend, 
als die Flüchtlings- bzw. ‚Dublinkrise‘ im Spätsommer 
2015 ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte – wenngleich 
sie noch nicht in allen Mitgliedstaaten umgesetzt waren.15 
Die strukturellen Schwächen und Umsetzungsprobleme 
des GEAS waren schon im Vorfeld weitgehend bekannt; 
in den zunehmend dynamischen und dramatischen Ent-
wicklungen ab Frühjahr 2015 traten sie noch deutlicher 
zutage (s. Kap. A.2.2). Hierauf reagierte die Kommission 
im Frühjahr/Sommer 2016 mit einer Reihe von Vorschlä-
gen (s. Kap. A.1, A.3), die politische Verhandlungen über 
die künftige Ausgestaltung des GEAS und damit die dritte 
Phase einläuteten.16

A.2.2.Die.Krise.des.GEAS.im.Jahr.2015

Die Dynamik der Entwicklungen im Jahr 2015 und 
der rasche und starke Anstieg der Flüchtlingszahlen 
(s.  Kap. A.2.2.2) führten dazu, dass das GEAS zeitweise 
fast vollständig zusammenbrach. Dies manifestierte sich 
vor allem darin, dass der Dublin-Mechanismus faktisch 
außer Kraft gesetzt wurde. Damit wurde ein Struktur-
problem der europäischen Asylpolitik deutlich sichtbar, 
das von Beginn an existierte, aber wegen des geringen 
Zuzugs von Asylsuchenden nach Europa über viele Jahre 
nicht offen zutage getreten war (s. Kap. A.2.2.1): Bei einer 
hohen Zuwanderung fehlt ein Instrument, um die Erstein-
reisestaaten an den EU-Außengrenzen, die grundsätzlich 
mit der Verfahrensdurchführung betraut sind, wirksam zu 
entlasten. Zudem fehlen Mechanismen, die sicherstellen, 
dass die vereinbarten Regeln auch eingehalten werden.

durchlaufen zu müssen. Bisher wurde diese Richtlinie aber noch nie angewandt. Voraussetzung dafür ist laut 
Art. 2d der „Zustrom einer großen Zahl Vertriebener, die aus einem bestimmten Land oder einem bestimmten 
Gebiet kommen, unabhängig davon, ob der Zustrom in die Gemeinschaft spontan erfolgte oder beispielsweise 
durch ein Evakuierungsprogramm unterstützt wurde“.

DieInstitutionen
Die europäische Grenzschutzagentur Frontex wurde bereits im Jahr 2004 geschaffen (VO (EG) Nr. 2007/2004). 
Sie hat vor allem die Aufgabe, gemeinsame Grenzschutzoperationen der Mitgliedstaaten zu koordinieren; ihre 
Rolle dabei wurde 2011 gestärkt (VO (EU) Nr. 1168/2011). 
Im Oktober 2016 wurde Frontex zu einer „Europäischen Grenz- und Küstenwache“ ausgebaut (VO (EU) 
2016/1624), soll in der Kurzform aber weiterhin „Frontex“ genannt werden. Ihre Aufgaben beschränken sich 
nun nicht mehr darauf, die Kontrollen an den Außengrenzen zu beaufsichtigen. Sie umfassen auch Unterstüt-
zungseinsätze zur Sicherung der Grenzen; diese können künftig auch zwangsweise angeordnet werden.
Das EuropäischeUnterstützungsbürofürAsylfragen(EASO) wurde aufgrund einer Verordnung von 2010 (VO 
(EU) Nr. 439/2010) geschaffen. Es unterstützt die Asyl- und Einwanderungsbehörden vor allem in den süd-
europäischen Mitgliedsländern und bietet für Mitarbeiter der entsprechenden Behörden Trainings- und Schu-
lungsmaßnahmen an. Darüber hinaus erstellt es Berichte über die Lage in Ländern, aus denen viele Menschen 
nach Europa flüchten, und koordiniert bei unbegleiteten Minderjährigen und beim Schutz für Opfer von Men-
schenhandel die Zusammenarbeit. Ähnlich wie Frontex soll auch EASO gestärkt werden und mehr Kompetenzen 
erhalten (COM(2016)271). Unter anderem soll es die Umsetzung des GEAS durch die Mitgliedstaaten bewerten 
und diese ggf. operativ unterstützen. Die diesbezüglichen Verhandlungen in Brüssel sind bereits fortgeschritten 
und sollen zügig abgeschlossen werden.

14  Zur Dublin-III-Verordnung vgl. Filzwieser/Sprung 2014.
15  Im September 2015 mahnte die EU u. a. bei der Bundesregierung die Umsetzung der Aufnahme- sowie der Asylverfahrensrichtlinie an. Insgesamt 

wurden über 40 Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet; vgl. dazu auch Europäische Kommission 2016d.
16  Als erster Rechtsakt trat Anfang Oktober 2016 die Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache in Kraft (VO (EU) Nr. 2016/1624).
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A.2.2.1 Fehlender Mechanismus der Lastenteilung 
als ‚Sollbruchstelle‘

Als zentrales Strukturproblem des GEAS erweist sich der 
Widerspruch zwischen dem Dublin-Mechanismus, der 
die Hauptverantwortung für die Aufnahme von Flücht-
lingen den EU-Außenstaaten zuweist, und dem immer 
wieder formulierten Anspruch, die Verantwortung ge-
meinsam und solidarisch zu tragen (vgl. auch Bendel 
2015b; Hailbronner/Thym 2016: 759; Pries 2016). Die 
Dublin-Regelung ist „schon der Absicht nach“ kein Sys-
tem, das die Flüchtlinge gleichmäßig auf die Mitglied-
staaten verteilt (Bendel 2013: 26; vgl. auch Pelzer 2008); 
vielmehr legt sie nur die Zuständigkeit fest. Das Prinzip, 
dass der Ersteinreisestaat zuständig ist, hatten zunächst 
nur die ursprünglich fünf Schengen-Staaten untereinan-
der vereinbart. Später wurde es mit dem Vertrag von 
Dublin auf die damaligen Mitgliedstaaten der EU erwei-
tert und ging schließlich in das Gemeinschaftsrecht über. 
Es gestaltete sich weitgehend unproblematisch, solan-
ge die Flüchtlinge vorwiegend aus Osteuropa und vom 
Balkan kamen. Entsprechend gab es zwischen 1997 und 
2004 keine größeren Konflikte, da fast alle damaligen 
EU-Mitgliedstaaten ähnliche Regelungen getroffen hat-
ten und „eine Tradition als Einwanderungsstaaten auf-
wiesen“ (Marx 2016: 152; vgl. auch Hailbronner/Thym 
2016: 759); zudem waren die Flüchtlingszahlen zu der 
Zeit vergleichsweise gering. Eine Ausnahme bildeten Ita-
lien, Spanien und Griechenland: Durch ihre geografische 
Lage im Süden Europas waren sie vor allem Transitstaa-
ten, die Flüchtlinge ebenso wie andere Migranten lange 
Zeit im informellen Arbeitsmarkt ‚absorbierten‘. Als sich 
ihre wirtschaftliche Situation im Rahmen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2007/08 verschlechterte und zugleich 
die Flüchtlingszahlen stiegen, forderten diese Länder zu-
nehmend einen Mechanismus zur solidarischen Lasten-
teilung ein (Pastore/Roman 2014: 6).

Mit den EU-Erweiterungsrunden in den Jahren 2004 
und 2007 traten der Union aber auch Staaten bei, die 
bis dahin weder mit Zuwanderung im Allgemeinen noch 
mit Flüchtlingsschutz im Speziellen Erfahrungen hatten. 
Zwar fungierten die ost- und südosteuropäischen Staaten 
bereits mehr oder weniger als ‚Puffer‘, denn in der ersten 
Phase des Budapest-Prozesses17 (1993–2003) war eine 
Zusammenarbeit zentral- und osteuropäischer Staaten 
bei der Migrationssteuerung angestoßen worden (insbe-
sondere um irreguläre Migration zu vermeiden). Als sich 
durch die EU-Erweiterung die Außengrenzen verlagerten, 
rückten die politisch und wirtschaftlich starken Staaten 
jedoch immer weiter ins geografische Zentrum, und die 
neuen Beitrittsstaaten trugen nun gemeinsam mit Itali-
en, Spanien und Griechenland die Hauptverantwortung 

–  ungeachtet ihrer unterschiedlichen historischen und 
sozioökonomischen Ausgangslagen. Bei den neuen Mit-
gliedstaaten, die das Dublin-Prinzip im Rahmen ihres Bei-
tritts ungefragt übernehmen mussten, und den Ländern 
an der südlichen Außengrenze gab es deshalb von Anfang 
an ein Akzeptanzproblem in Bezug auf dieses Prinzip. Und 
dieses Problem nahm zu, als die Flüchtlingszahlen lang-
sam zunahmen. Nach dem Arabischen Frühling stiegen 
im Jahr 2011 die Überfahrten vor allem aus Tunesien nach 
Süditalien erstmals an (KOM(2013)869). Letztlich führte 
diese Situation dazu, dass die Länder an den Außengren-
zen (z. B. Ungarn) im Sommer 2015 das Dublin-Prinzip 
zum Teil unterliefen, indem sie ankommende Flüchtlinge 
nicht registrierten und die EU-Aufnahmestandards nicht 
einhielten (s. Kap. A.2.2.2). Das verschärfte die inten-
siven Probleme im Mittelmeerraum, die schon vorher 
bestanden hatten, aber auch von Deutschland in der Ver-
gangenheit immer wieder ignoriert worden waren. Auch 
das Problem der „‚kalten‘ Unterminierung“ (SVR 2015b: 
75) zentraler asylrechtlicher Vorschriften durch einzelne 
Mitgliedstaaten hatte es schon zuvor gegeben. So hat-
ten besonders nord- und westeuropäische EU-Staaten 
(darunter auch Deutschland) Italien in der Vergangenheit 
vorgeworfen, dass auf dem Seeweg eingereiste Personen 
nur oberflächlich und unvollständig erfasst würden. Unter 
anderem verzichte Italien oft absichtlich darauf, die Fin-
gerabdrücke der Einreisenden zu nehmen. Dadurch konn-
te Italien nicht als Ersteinreiseland identifiziert werden; 
entsprechend konnten Asylsuchende nicht dorthin rück-
überstellt werden (vgl. SVR 2015b: 70f.; Pastore/Roman 
2014: 19f.).

Gerade die „enormen Unterschiede in den Interessen 
der EU-Mitgliedsländer“ sind ein Grund dafür, „warum 
sich ein einheitliches europäisches Asylsystem trotz einer 
gemeinsamen Außengrenze nicht realisieren ließ“ (Olt-
mer 2016b: 72). In den EU-Grundverträgen war ein „Soli-
daritätsmechanismus“ (Bast 2016b: 25) vorgesehen, der 
die Lasten der Asylanträge zwischen den Mitgliedstaaten 
verteilt. Dass ein solcher Mechanismus nicht eingerich-
tet wurde, erwies sich als eine ‚Sollbruchstelle‘ oder ein 
Konstruktionsfehler, der in den Gesetzgebungsakten zum 
GEAS von Anfang an angelegt war (vgl. auch Pastore/
Roman 2014: 6f.; Bendel 2015a). 

A.2.2.2 Der Kollaps des GEAS im Spätsommer 2015

Der massive Anstieg der Fluchtzuwanderung nach Euro-
pa und Deutschland im Jahr 2015 legte die strukturellen 
Mängel des GEAS schließlich vollends offen. Dieser star-
ke Anstieg in so kurzer Zeit (Abb. A.1, Abb. A.2) ging 
vor allem darauf zurück, dass die kriegerischen Ausei-
nandersetzungen in Zentralafrika sowie im Irak und in 

17  Vgl. https://www.budapestprocess.org/about, 13.01.2017. 

https://www.budapestprocess.org/about
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Syrien schon länger andauerten und sich die humanitäre 
Situation in den Flüchtlingscamps in den Grenzregionen 
zu Syrien (Türkei, Libanon, Jordanien) verschlechterte.18 
Durch den Frühlingsbeginn waren zudem die Fluchtrouten 
(Abb. A.3) besser zu bewältigen. 

So kamen vor allem über die zentrale und die öst-
liche Mittelmeerroute und über die Westbalkanroute 
mehr Flüchtlinge nach Europa. Nachdem Griechenland 
(2012) und Bulgarien (2014) Grenzzäune zur Türkei ge-
baut und damit die Ostbalkanroute geschlossen hatten, 
entwickelte sich vor allem die Westbalkanroute zum zen-
tralen Pfad nach Westeuropa.19 Viele der Flüchtlinge, die 
über das östliche Mittelmeer nach Europa kamen, an den 
Küsten der griechischen Inseln anlandeten und zum Fest-
land gebracht wurden, wanderten von dort unregistriert 
weiter. So verließen sie das Territorium der EU wieder 

und gelangten über die griechisch-mazedonische Grenze 
weiter nach Serbien und dann wieder zurück in einen 
EU-Mitgliedstaat, nämlich Ungarn. Ungarn war mit der 
Versorgung der Flüchtlinge überfordert, hatte allerdings 
auch sehr wenig Interesse daran, die Situation nachhal-
tig zu verbessern. Die Flüchtlinge ihrerseits hatten kaum 
Interesse daran, in Ungarn zu bleiben.20

Am 4. September 2015 spitzte sich die Lage in Buda-
pest so zu, dass eine humanitäre Katastrophe nicht mehr 
ausgeschlossen werden konnte. Daraufhin stimmten 
Deutschland und Österreich zu, Flüchtlinge aus Ungarn 
ausreisen zu lassen, um die „akute[ ] Notlage“ zu be-
reinigen (Bundesregierung 2015a). Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) hatte bereits wenige 
Tage zuvor entschieden, „auf Rücküberstellungen von 
syrischen Asylbewerbern in andere Mitgliedstaaten der 

18  Diese Verschlechterung ging wiederum darauf zurück, dass die Hilfsprogramme unterfinanziert waren; deshalb wurden die Lebensmittelrationen 
gekürzt und die Flüchtlinge nicht kostenlos medizinisch versorgt (vgl. UNHCR 2015c; Hanewinkel 2015: 3).

19  Die zentrale Mittelmeerroute führt von Ägypten, Libyen oder Tunesien nach Italien oder Malta, die östliche Mittelmeerroute von der Türkei nach 
Griechenland, Bulgarien oder Zypern. Die Westbalkanroute führt von Griechenland über Mazedonien und Serbien nach Ungarn bzw. Slowenien, die 
Ostbalkanroute von der Türkei nach Bulgarien und Rumänien.

20  2015 wurden in Ungarn insgesamt 174.435 Erstanträge gestellt; in den Vorjahren waren es deutlich weniger (2014: 41.215; 2013: 18.565) (vgl. 
Eurostat 2016a).

Anmerkung: Abgebildet sind Erst- und Folgeanträge; Doppelzählungen sind nicht ausgeschlossen. Wie viele Personen im Jahr 2015 in die 
EU eingereist sind, aber bis Jahresende keinen Antrag stellen konnten, lässt sich für die Gesamtheit der EU-Mitgliedstaaten nicht ermitteln 
(s. dazu die Anmerkungen zu Deutschland bei Abb. A.1). Die Angaben bis 2012 enthalten die Asylanträge in allen EU-Staaten außer 
Kroatien.

Quelle: Eurostat 2016a; eigene Darstellung
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Europäischen Union im Regelfall zu verzichten“ (Bundes-
regierung 2015b),21 und dies über Twitter mitgeteilt.22 
In Deutschland wurden die aus Ungarn über Österreich 
ankommenden Flüchtlinge mit Bahn und Bussen auf die 
Bundesländer verteilt. Die Länder bestimmten zentrale 
Aufnahmeorte, von denen aus die Flüchtlinge intern wei-
terverteilt wurden. 

Die Entscheidung von Bundeskanzlerin Merkel sowie 
ihr Statement, Deutschland könne die Herausforderun-
gen bewältigen, die mit dem Zuzug so vieler Flüchtlinge 
einhergehen („Wir schaffen das!“) (vgl. Bundesregierung 
2015e), wurden in der medialen und politischen Debat-
te häufig als Pull-Faktor beschrieben: Erst dies habe den 
Ausschlag für den hohen Zuzug gegeben, denn die Flücht-

linge hätten es quasi als ‚Einladung‘ verstanden, nach 
Deutschland zu kommen (vgl. dazu u. a. Engler 2016; 
vgl. auch Cicero 2015). Ob dies tatsächlich der auslösen-
de Faktor war, kann analytisch nicht eindeutig bestimmt 
werden. Tatsache ist jedoch, dass die dadurch erzeugte 
Sogwirkung nicht nur syrische Kriegsflüchtlinge erfasste, 
sondern auch andere Personengruppen, die die Gunst der 
Stunde nutzten, um nach Europa zu gelangen.

Der Verzicht darauf, syrische Asylbewerber in ande-
re Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu überstel-
len, war weder ein Rechtsbruch, noch bedeutete er eine 
grundsätzliche Abkehr der Bundesregierung vom Dublin-
System (Langenfeld 2016).23 Klar ist aber auch, dass 
spätestens mit dieser Entscheidung das Dublin- System 

21  Mit Wirkung zum 21.10.2015 wurde das Dublin-Verfahren auch für syrische Flüchtlinge wieder angewandt mit der Ausnahme, dass keine Flüchtlinge 
nach Griechenland rücküberstellt wurden (BT-Drs. 18/7323).

22  Das BAMF teilte damals über Twitter mit: „#Dublin-Verfahren syrischer Staatsangehöriger werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt von uns weitest-
gehend faktisch nicht weiter verfolgt“ (https://twitter.com/bamf_dialog/status/636138495468285952, 13.01.2017).

23  In der Dublin-Verordnung ist grundsätzlich ein Selbsteintrittsrecht aus humanitären Gründen vorgesehen (Art. 17 Abs. 1 VO (EU) Nr. 604/2013); 
der Selbsteintritt liegt dann im Ermessen des jeweiligen Mitgliedstaats (vgl. dazu ausführlich Filzwieser/Sprung 2014: 156–161; Lehner 2015). Es 
kann bezweifelt werden, dass es sich in der konkreten Situation um einen solchen Selbsteintritt handelte, denn dieser würde ein Dublin-Verfahren 
voraussetzen (vgl. dazu Wendel 2016). Der ehemalige Bundesverfassungsrichter di Fabio kommt in einem Gutachten für den Freistaat Bayern zu dem 
Ergebnis, dass die Bundesregierung verfassungsrechtlich verpflichtet sei, die Grenzen zu schützen. Zudem sei es ihre Pflicht, „darauf hinzuwirken, 
eine funktionsfähige, vertragsgemäße europäische Grenzsicherung (wieder)herzustellen und ein System kontrollierter Einwanderung mit gerechter 
Lastenverteilung zu erreichen“ (di Fabio 2016: 89). Diese Einschätzung ist jedoch umstritten (vgl. Bast 2016a).

Abb. A.3 Die wichtigsten Flüchtlingsrouten nach Europa 2015

Quelle: IOM 2016a; UNHCR 2015a; Frontex 2016; eigene Darstellung
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zumindest „unterminiert“ und damit „die praktische 
Wirksamkeit des europäischen Asylsystems […] unter-
graben“ wurde (Hailbronner/Thym 2016: 759). Somit ist 
die ‚Budapester Entscheidung‘ ein Kulminationspunkt, 
an dem sich das strukturelle Problem zuspitzte und der 
„Kollaps des Dublin-Systems“ (Hailbronner/Thym 2016: 
759) offensichtlich wurde; die Bundeskanzlerin bezeich-
nete dieses System in einer Rede vor dem Europäischen 
Parlament sogar als „obsolet“ (Bundesregierung 2015d). 
Seither ist das Thema Flucht und Asyl endgültig wieder 
ins Zentrum der Migrationspolitik und der gesellschaftli-
chen Debatte gerückt. Vorschläge zur Neujustierung der 
europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik haben derzeit 

Hochkonjunktur; sie werden in den folgenden Kapiteln 
dieses Jahresgutachtens ausführlich behandelt.

 Insgesamt geht es jedoch nicht allein um Flucht 
und Asyl. Vielmehr ist der Fortbestand grundlegender 
europäischer Errungenschaften akut gefährdet, etwa 
des freien Personen- und Warenverkehrs – und damit 
auch der Fortbestand der EU als gemeinsamer Bin-
nenraum. Tatsächlich scheint es sich weniger um eine 
‚Flüchtlingskrise‘ zu handeln als um eine ‚Krise der Eu-
ropäischen Union‘: Wenn sie keine angemessene politi-
sche Lösung findet, könnte die EU zerbrechen. Und diese 
Gefahr erscheint heute weitaus größer als selbst zu den 
Hochzeiten der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise.
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2013 wurde auf europäischer Ebene das GEAS verabschie-
det, das über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren 
schrittweise entwickelt worden war. Es markiert eine 
zentrale Etappe auf dem Weg, migrationspolitische Kom-
petenzen von der nationalen auf die europäische Ebene 
zu verlagern; dies war bereits im Vertrag von Amsterdam 
angelegt (Info-Box 1). Damit sind (zumindest theoretisch) 
zwei verschiedene Formen von Angleichung verbunden: 
Im Bereich der Schutzverfahren und Schutzformen defi-
niert das GEAS europaweit einheitliche Mindeststandards. 
In Bezug auf Unterbringung und Versorgung fordert es, 
dass Flüchtlinge mit der im jeweiligen Land ansässigen 
Bevölkerung gleichbehandelt werden (s. etwa Art. 17 
Abs. 5. RL 2013/33/EU sowie Art. 29 RL 2011/95/EU). 
Wegen der unterschiedlichen Sozialstandards innerhalb 
Europas können dabei nur Mindestbedingungen festge-
legt werden.

Ein zentrales Strukturmerkmal des GEAS liegt darin, 
dass es sich auf den Bereich der Normgebung beschränkt. 
Das entspricht einer grundlegenden Arbeitsteilung im 
europäischen Mehrebenensystem: Im Bereich der Norm-
gebung spielen die Institutionen der Europäischen Union 
(u. a. Europäischer Rat, Europäische Kommission sowie 
Europäisches Parlament) eine immer wichtigere Rolle, 
wobei diese je nach Politikfeld variiert.24 Der Normvoll-
zug dagegen obliegt weiterhin den Nationalstaaten, 
abgesehen von wenigen Ausnahmen (im Bereich des 

Wettbewerbsrechts etwa hat die EU eigene Vollzugskom-
petenzen) (vgl. Art. 4 III EUV, Art. 288, 291 AEUV).25 Eine 
mögliche Folge dieser Arbeitsteilung ist eine wachsen-
de Kluft im Bereich der Asylpolitik: Die im GEAS veran-
kerten – und durchaus weitgehenden – Schutznormen 
widersprechen zunehmend der Rechtswirklichkeit in 
den Mitgliedstaaten. Sichtbar wird dies nicht zuletzt an 
der asylpolitischen „Ent-Europäisierung“ (Bendel 2015c: 
25), die derzeit in Form eines europaweiten race to the 
bottom zu beobachten ist, oder gar einer Renationali-
sierung der Asylpolitik (SVR 2015b: 20). Diese lässt sich 
gegenwärtig nicht wirksam aufhalten, auch nicht durch 
„in anderen Politikfeldern […] bewährte[] Instrumente[] 
der supranationalen Rechtsdurchsetzung“ (Hailbronner/
Thym 2016: 759).

A.3.1.Normsetzung.und.Normvollzug:.
die.Mängel.in.der.Umsetzung.euro-
päischer.Asylpolitik
Wenn man die Ursache des Problems in der Struktur der 
Zusammenarbeit zwischen Staatenverbund und Mitglied-
staaten sieht, liegt es nahe, zu seiner Lösung genau an 
dieser Stelle anzusetzen. Zumindest für den Bereich der 
Asyl- und Flüchtlingspolitik wäre also die Trennung von 
Normgebung und Normvollzug infrage zu stellen. Eine 

Der Inhalt in Kürze
Ein Kernproblem der europäischen Asylpolitik liegt darin, dass die rechtlichen Vorschriften und 
deren Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten sich oftmals nicht entsprechen. Die Europäi-
sche Kommission versucht daher derzeit intensiv, die Umsetzung von Verfahren auf der europä-
ischen Ebene stärker zu vereinheitlichen. Dazu sollen z. B. die europäischen Agenturen Frontex 
und EASO gestärkt und Richtlinien auf Verordnungen umgestellt werden. Diese Europäisierung 
des Verfahrensvollzugs wird vom SVR grundsätzlich begrüßt.

Chancen.und.Grenzen.einer.Vollharmonisierung.der..
europäischen.Asylpolitik

KapitelA.3

24  Der Bereich Flucht und Asyl etwa ist fast vollständig vergemeinschaftet. Auch beim Familiennachzug gibt es europarechtliche Vorgaben, die die 
Spielräume der nationalen Gesetzgeber bei der Normgebung beschränken. Der Bereich der Arbeitsmigration dagegen untersteht weitgehend den 
Nationalstaaten.

25  In Deutschland sind wiederum für den Vollzug des Unionsrechts vor allem die Bundesländer zuständig. 
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Änderung dieses Prinzips wäre aber nur in eine Richtung 
ernsthaft denkbar: Der Normvollzug, der eigentlich den 
Mitgliedstaaten obliegt, müsste ebenfalls schrittweise 
europäisiert und zunehmend europäischen Institutionen 
überantwortet werden.26 Langenfeld und Dörig (2016: 
1–5) skizzieren eine solche Möglichkeit und erörtern 
ihre Chancen und Risiken (ganz ähnlich auch Hailbronner 
2015). Sie schlagen vor, die EU-Asylpolitik vollständig zu 
harmonisieren und anerkannte Flüchtlinge zentralisiert 
umzuverteilen. Damit würde eben auch der Normvoll-
zug, der bislang allein den Mitgliedstaaten obliegt, über-
staatlich gestaltet und in die Hände von EU-Institutionen 
gelegt. Dies wäre eine konsequente Fortsetzung einer 
EU-weiten Angleichung der Asyl- und Flüchtlingspolitik, 
die bereits im und mit dem GEAS angelegt ist. Auch die 
Europäische Kommission erwägt dies als „langfristige 
Perspektive“ (COM(2016)197: 9f.). Sie gibt aber zu be-
denken, dass eine solche „Lösung kurz- oder mittelfris-
tig nur schwer realisierbar sein“ dürfte, weil sie einen 
„weitreichende[n] institutionelle[n] Umbau[]“ erfordere 
(COM(2016)197: 10). 

Die Europäische Kommission unterscheidet Reformen 
hier danach, ob sie „kurz- oder mittelfristig“ oder nur 
„langfristig“ umsetzbar sind. Danach wird auch in diesem 
Kapitel unterschieden. Europäische Visionen sind notwen-
dig; das zeigen nicht nur die gegenwärtigen Probleme 
mit dem GEAS, sondern auch die finanz- und währungs-
politischen Probleme in der Eurozone (auch wenn diese 
momentan zumindest in den Medien vom Thema Flucht 
und Asyl überlagert sind). Zugleich erfordern solche Visio-
nen realistische und praxistaugliche Instrumente und Zwi-
schenschritte, wenn sie in der Praxis funktionieren sollen. 
Ein solcher Zwischenschritt könnten die Vorschläge sein, 
die die Europäische Kommission jüngst vorgelegt hat, um 
zentrale Richtlinien und Verordnungen des GEAS zu refor-
mieren. Darauf wird unten noch genauer eingegangen. 

Langenfeld und Dörig schlagen vor allem vor, eine 
Art ‚EU-BAMF‘ einzurichten, also eine EU-Asylbehörde, 
die Zentren für Asylverfahren vor allem (aber nicht nur) 

an den EU-Außengrenzen unterhält. Diese Behörde soll 
die Prüfverfahren übernehmen, die bislang die 28 na-
tionalen Asylbehörden durchführen. Das tun sie zwar 
auf einer gemeinsamen europäischen Rechtsgrundlage, 
aber trotzdem höchst unterschiedlich, wie die Praxis zeigt 
(Bendel 2015c: 24–25).27 Dadurch gehen Anerkennungs-
quoten und Unterbringungsstandards trotz der klaren 
GEAS-Vorgaben auseinander. Eine EU-Asylbehörde soll 
diese Unterschiede verringern und mittelfristig ganz be-
seitigen. Darüber hinaus müsste ein Asylfachgericht ein-
gerichtet werden, um den erforderlichen Rechtsschutz zu 
gewähren (Langenfeld/Dörig 2016: 4; in eine ähnliche 
Richtung weisen die Ausführungen der Kommission in 
COM(2016)197: 10).28 

Wenn Personen nicht als schutzbedürftig anerkannt 
würden (s. dazu ausführlich Kap. A.9), müsste ihre Rück-
führung ebenfalls zentral durchgeführt werden. Das wür-
de idealerweise auch unter Aufsicht der neu zu etablie-
renden EU-Asylbehörde erfolgen und zumindest teilweise 
in ihrer Verantwortung.29 Anerkannte Flüchtlinge würden 
nach dem Vorschlag von Langenfeld und Dörig (2016) auf 
die Länder verteilt, und zwar nach fixen Quoten, wie es 
die Europäische Kommission rät. Als Berechnungsgrund-
lage könnte der Mechanismus dienen, der im September 
2015 beschlossen wurde, um insgesamt 160.000 Schutz-
suchende aus Italien und Griechenland zu verteilen (Be-
schluss des Rates 2015/1523 und Beschluss des Rates 
2015/1601).30 Eine andere Möglichkeit wäre das Lasten-
teilungsverfahren, das die Europäische Kommission am 
6. April 2016 in einem Maßnahmenkatalog präsentiert 
hat (COM(2016)197). 

Die Kommission findet es ebenfalls dringend nö-
tig, die Zuständigkeitsbestimmung im Dublin-System 
(COM(2016)197) zu reformieren. In ihrem Vorschlag 
vom April 2016 diskutiert sie zwei grundsätzliche Mög-
lichkeiten dazu. Variante 1 ergänzt Dublin durch einen 
„Fairnessmechanismus zur Umsiedlung von Asylbewer-
bern“, der auf einem „Verteilungsschlüssel beruh[t]“ 
(COM(2016)197: 8). Variante 2 ist radikaler: Sie hebt „die 

26  Die Alternative wäre, die bisher erreichte Angleichung im Bereich Flucht und Asyl vollständig rückgängig zu machen. Damit würden Normgebung 
und Normvollzug ebenfalls wieder übereinstimmen, aber eben in den einzelnen Staaten, nicht auf europäischer Ebene. Das Ergebnis wären 28 
verschiedene Asylsysteme bei vermutlich insgesamt sinkendem Standard. 

27  S. dazu etwa die ländervergleichenden Informationen zu „Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications“, die die Statistikbe-
hörde Eurostat herausgibt (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics/de#Entscheidungen_.C3.BCber_Asylantr.
C3.A4ge, 13.01.2017), und erläuternd dazu Carrera/Guild 2016. 

28  Art. 257 AEUV ermächtigt das „Europäische Parlament und [den] Rat“, „gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren in dem Gericht beigeord-
nete Fachgerichte [zu] bilden, die für Entscheidungen im ersten Rechtszug über bestimmte Kategorien von Klagen zuständig sind, die auf besonderen 
Sachgebieten erhoben werden“.

29  Dies ist zugegebenermaßen problematisch: Wenn die Rückführung von der nationalstaatlichen auf die europäische Ebene verlagert wird, könnte 
dies den Nationalstaaten signalisieren, dass sie sich als dieser Aufgabe entledigt betrachten können. Dennoch sollte eine künftige EU-Asylbehörde 
eine starke Rolle erhalten. 

30  Dieser Beschluss wurde zum ersten Mal in diesem Politikfeld nach dem Verfahren der qualifizierten Mehrheit gefasst. 20 Länder stimmten dafür, 
Ungarn, Rumänien, die Tschechische Republik und die Slowakei dagegen. Finnland enthielt sich; Großbritannien, Irland und Dänemark nutzten die 
opt-out-Möglichkeit. Neun Monate nach dem Beschluss waren nur etwas mehr als ein Prozent der betreffenden Personen tatsächlich so verteilt wie 
vereinbart (s. dazu KOM(2016)416).

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics/de#Entscheidungen_.C3.BCber_Asylantr.C3.A4ge
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics/de#Entscheidungen_.C3.BCber_Asylantr.C3.A4ge
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Verknüpfung der Zuständigkeit mit dem Ort des Erstan-
trags oder der irregulären Einreise weitgehend“ auf und 
nutzt stattdessen einen „Verteilungsschlüssel […], der 
sich nach Größe, Wohlstand und Aufnahmekapazitäten 
der Mitgliedstaaten“ richtet (COM(2016)197: 9) (vgl. für 
einen entsprechenden Vorschlag auch SVR-Forschungs-
bereich 2013a). Im Mai 2016 hat die Kommission einen 
Vorschlag für eine neue Dublin-Verordnung vorgelegt 
(Verordnung zur Festlegung der Kriterien und Verfahren 
zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung 
eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlo-
sen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf inter-
nationalen Schutz zuständig ist; COM(2016)270).31 Darin 
optiert sie schließlich für die bescheidenere Variante, die 
in der April-Kommunikation als ‚Dublin-Plus‘ vorgestellt 
wurde: Der grundlegende Zuständigkeitsmechanismus 
soll beibehalten und um ein Lastenausgleichsverfahren 
ergänzt werden. 

 Welche Vorteile die vorgeschlagene Vollharmoni-
sierung bieten könnte, ist unschwer zu erkennen: Wenn 
die Verfahren supranational durchgeführt würden, 
könnten damit zumindest die Verfahrensstandards gesi-
chert und die Schutzquoten weitgehend vereinheitlicht 
werden, die sich derzeit noch je nach Aufnahmeland 
dramatisch unterscheiden. Einheitliche Schutzstandards 
wären schon für sich genommen ein Gewinn. Zudem 
dürfte eine Vollharmonisierung auch die monatelange Un-
klarheit darüber beenden, inwieweit das Dublin-System 
in Europa (noch) akzeptiert ist. Diese Unklarheit hat nicht 
nur aufnahmeunwilligen Staaten ermöglicht, Antragstel-
ler unkoordiniert, unkontrolliert und „offensichtlich rechts-
widrig“ (Peukert et al. 2016: 131) in andere Staaten Eu-
ropas ‚durchzuwinken‘, u. a. durch besonders schlechte 
Behandlung und eine entsprechende flüchtlingsfeindliche 
Rhetorik der verantwortlichen Entscheidungsträger (vgl. 
Europäischer Rat 2016, Nr. 8d). Sie erschwerte es auch, 
in bestimmten Ländern ein funktionierendes Asylsystem 
einzurichten; in Italien und Griechenland oder auch den 
osteuropäischen Ländern, die der EU 2004, 2007 und 
2013 neu beigetreten sind, konnten hier kaum Fortschrit-
te erreicht werden. Die Umverteilung der anerkannten 
Schutzberechtigten würde gleichzeitig das ‚Dublin-Kar-
dinalproblem‘ vermeiden, dass die flüchtlingspolitische 
Verantwortung einseitig den Mitgliedstaaten an den 
EU-Außengrenzen zufällt (s. zu dieser Einschätzung auch 
COM(2016)197: 3f.; Hailbronner/Thym 2016: 759). Statt-
dessen würden sich im Sinne einer europäischen Solida-
rität alle Mitgliedsländer am Flüchtlingsschutz beteiligen 

– in unterschiedlichem Maß, je nach ihren geografischen, 
ökonomischen und gesellschaftlichen Aufnahmekapazitä-
ten oder (wie es die Kommission konkret vorschlägt) je 
nach Bevölkerungszahl und Bruttoinlandsprodukt (s.  An-
nex I zu Art. 35 COM(2016)270). 

A.3.2.Eine.neue.Phase.des.GEAS:.
.Frontex,.EASO.und.der.Instrumenten-
wechsel.im.Sekundärrecht
Eine zentrale Herausforderung der vorgeschlagenen Re-
form besteht darin, dass ihre Umsetzung rechtlich äu-
ßerst anspruchsvoll ist. Wenn diese Reform den Norm-
vollzug vollständig auf die europäische Ebene verlagern 
soll, erfordert dies nicht weniger, als den Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zu än-
dern. Dem müssten alle EU-Mitgliedstaaten zustimmen. 
Angesichts der wachsenden Kluft zwischen den Staaten 
in diesem Politikbereich erscheint das derzeit nicht rea-
listisch. Der Vertrag enthält zwar in Art. 78 Abs. 2d eine 
Ermächtigungsgrundlage, um „gemeinsame Verfahren für 
die Gewährung und den Entzug des einheitlichen Asyl-
status bzw. des subsidiären Schutzstatus“ zu verabschie-
den. Doch reicht diese nicht aus, um asylpolitische Ver-
waltungskompetenzen vollständig auf die EU-Ebene zu 
übertragen, indem man ein „EU-BAMF“ einrichtet (Thym 
2015a: Art. 78 Rn. 37; Langenfeld/Dörig 2016: 4). 

Die institutionellen Hürden für eine solche Änderung 
sind also recht hoch. Deshalb ist es nicht nur denkbar, 
sondern auch wünschenswert und nötig, in Teilschritten 
vorzugehen (die ohne Vertragsänderung umgesetzt wer-
den können). Ein solcher ist, bestimmte Verordnungen 
bzw. Richtlinien neu vorzulegen und zwei für das GEAS 
zentrale Richtlinien durch Verordnungen zu ersetzen; die-
se Absicht hat die Kommission jüngst angekündigt und 
in einem Fall auch schon umgesetzt. In der Sache hat 
sie damit nicht weniger als eine neue Phase des GEAS 
eingeläutet. 

Ein wichtiges Element dieser neuen Phase und ein be-
deutender Zwischenschritt auf dem Weg, die europäische 
Asylpolitik weiter zu harmonisieren, war bzw. ist, die eu-
ropäischen Agenturen institutionell aufzuwerten und ih-
nen mehr Kompetenzen zu verleihen: Bereits im Oktober 
2016 ist die Verordnung (EU) 2016/1624 in Kraft getreten; 
damit wird die Europäische Agentur für die operative Zu-
sammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten 
(gemeinhin als Frontex bekannt) zu einer eigenständigen 

31  Im Rahmen von Dublin IV wurden zahlreiche Änderungen vorgeschlagen. Neben den Punkten, die im Gutachten genannt werden, soll auch ein 
Unzulässigkeitsverfahren eingeführt werden. Es würde dem eigentlichen Verfahren vorgeschaltet, um zu klären, ob der Antragsteller nicht z. B. aus 
einem sicheren Dritt- oder Herkunftsstaat eingereist ist (Art. 3 Abs. 3). Vor allem soll aber das Selbsteintrittsrecht beschränkt werden, nach dem ein 
Staat Asylverfahren übernehmen konnte, für die er eigentlich nicht zuständig wäre (Art. 19). Diesen Beschränkungen steht gegenüber, dass in der 
Neufassung der Familienbegriff deutlich erweitert werden soll (Art. 2g), sodass er auch „volljährige Geschwister“ umfasst. 
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Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
ausgebaut. Außerdem wurden dem ‚neuen Frontex‘ neue 
Aufgaben übertragen (Art. 8 Abs. 1 VO (EU) 2016/1624). 
Die Agentur soll u. a. eine technische und operative Stra-
tegie ausarbeiten, um eine integrierte Grenzverwaltung 
einzuführen, die Kontrollen an den Außengrenzen beauf-
sichtigen und die Grenzsicherung unterstützen, wenn an 
den Außengrenzen ein dringender Bedarf dazu entsteht. 
Damit sie diese neuen Aufgaben erfüllen kann, wird ein 
Pool von 1.500 Grenzschutzbeamten und sonstigen Fach-
kräften für den Soforteinsatz gebildet32 (Art. 20 Abs. 5 
VO (EU) 2016/1624). In Notsituationen soll der Rat der 
Europäischen Union per Mehrheitsentscheidung einen Ein-
satz von Frontex-Teams beschließen können – theoretisch 
auch gegen den Willen und ohne das Einverständnis des 
betroffenen Staats (Art. 19 Abs. 1 VO (EU) 2016/1624). 
Damit würde die Aufgabe der Grenzüberwachung zumin-
dest zum Teil international zusammengesetzten Einheiten 
übertragen. Diese neu geschaffene Möglichkeit bedeutet 
durchaus einen Einschnitt in die Souveränität der Mit-
gliedstaaten (vgl. Carrera/den Hertog 2016). Die Verab-
schiedung der neuen Frontex-Verordnung markiert damit 
einen ersten Schritt zu einer supranationalen Gestaltung 
der Asyl- und Flüchtlingspolitik, die der SVR als äußerst 
erstrebenswert ansieht. 

Noch nicht verabschiedet, aber in den Verhandlun-
gen weit fortgeschritten ist die Verordnung, die auch die 
zweite zentrale europäische Instanz im Bereich der Asyl-
politik stärken und mit mehr Kompetenzen ausstatten 
soll: Das EASO soll zu einer eigenen Agentur ausgebaut 
werden (COM(2016)271). Diese neue Asylagentur soll 
u. a. bewerten, wie die Mitgliedstaaten das GEAS umset-
zen (Art. 2b COM(2016)271), und Staaten operativ und 
technisch unterstützen, die „unverhältnismäßigem Druck 
ausgesetzt sind“ (Art. 2g COM(2016)271). Konkret sind 
dafür „Asyl-Unterstützungsteams“ vorgesehen (Art. 17 
COM(2016)271), die nicht nur auf Ersuchen eines Mit-
gliedstaats tätig werden können sollen, sondern ebenso 
wie Frontex auch auf eigene Initiative und notfalls gegen 
den Willen des betroffenen Mitgliedstaats. Art. 16 Abs. 3 
COM(2016)271 konkretisiert eine Liste möglicher Hilfe-
stellungen. Die Agentur kann Mitgliedstaaten u. a. dabei 
unterstützen, Flüchtlinge zu identifizieren und zu regist-
rieren (Art. 16 Abs. 3a), sie kann die zuständigen staatli-
chen Asylbehörden bei der Antragsprüfung unterstützen 
(Art. 16 Abs. 3c), die Mitgliedstaaten bei der Errichtung 
oder Bereitstellung von Aufnahmeeinrichtungen beraten 
und dies koordinieren (Art. 16 Abs. 3f) und sich auch am 
Management der Hotspots beteiligen (Art. 16 Abs. 3j); 
diese Hotspots sind allgemein definiert als „Abschnitte[ ] 
der Außengrenzen mit einem unverhältnismäßig hohen 
Migrationsdruck“ (Erwägungsgrund 20 COM(2016)271). 

Dabei ist aber weiterhin zu unterscheiden zwischen Un-
terstützung bei der Verfahrensdurchführung und Übernah-
me der Verfahrensdurchführung: Die Rolle von Frontex 
und EASO bleibt darauf beschränkt, die nationalen Asyl-
behörden zu unterstützen. Dass sie die Verfahren selbst 
durchführen, ist nicht vorgesehen, auch wenn die Agen-
turen gestärkt werden. 

Diese Konstruktion wahrt also aus „der Sicht des 
EU-Verfassungsrechts […] die kategoriale Unterschei-
dung zwischen einer supranationalen EU-Behörde und 
der zwischenstaatlichen Unterstützung beim indirekten 
Vollzug des Unionsrechts (Art. 77 AEUV Rn. 23)“ (Thym 
2015a: Art. 78 Rn. 37). In der Rechtspraxis dürfte der 
Unterschied zu einer zentralen EU-Asylbehörde aber zu-
nehmend schwinden, zumindest wenn solche transnatio-
nalen Unterstützungsteams, die aus Beamten verschiede-
ner Mitgliedstaaten bestehen, einzelne Staaten etwa bei 
der Durchführung von Asylverfahren unterstützen, auch 
wenn die Verfahrensdurchführung als solche weiterhin 
den Nationalstaaten obliegt. Offensichtlich soll die eu-
ropäische Ebene im Bereich der Verfahrensdurchführung 
also eine stärkere Rolle spielen, indem die nationalen 
Grenzschutzbehörden in ein paneuropäisches Netzwerk 
eingebunden werden (vgl. Rijpma 2016), und dies ist 
auch möglich, ohne den Vertrag zu ändern. Angesichts 
der genannten Vorteile, die eine stärkere Rolle der EU in 
der Asyl- und Flüchtlingspolitik bringen würde, rät der 
SVR dringend dazu, den vorliegenden Verordnungsent-
wurf zu einem ‚neuen EASO‘ anzunehmen und die neue 
Asylagentur auch finanziell und administrativ dauerhaft 
gut auszustatten. Das würde konsequent den Weg zur 
Supranationalisierung fortsetzen, der mit der Aufwertung 
von Frontex schon beschritten wurde. Es setzt jedoch vo-
raus, dass die Mitgliedstaaten mitarbeiten; sie müssen 
sowohl die Schutzstandards des GEAS erfüllen als auch die 
Standards des Schengen- und des Dublin-Systems. 

Neben dem Ausbau von Frontex und EASO ist ge-
plant, die Asylverfahrens- und die Anerkennungsrichtli-
nie durch entsprechende Verordnungen zu ersetzen. Die 
Kommission erhofft sich davon „eine stärkere Vereinheit-
lichung der Entscheidungen über ähnliche Asylanträge“ 
(COM(2016)466: 8) bzw. eine Harmonisierung der „in 
allen Mitgliedstaaten unterschiedlichen Verfahrensvor-
schriften“(COM(2016)466: 3), um ein gemeinsames 
Verfahren zu gewährleisten. Wichtig ist hier, dass mit 
der Ersetzung von Richtlinien durch Verordnungen ein 
‚Instrumentenwechsel‘ im Sekundärrecht absehbar ist. 
Richtlinien müssen von den Mitgliedstaaten durch eige-
ne Gesetzgebung umgesetzt werden; dabei gewähren sie 
zum Teil beträchtliche Spielräume. Verordnungen hinge-
gen müssen nicht in nationales Recht umgesetzt wer-
den, sie gelten immer unmittelbar. In welchem Maß ein   

32  Deutschland muss zu diesem Pool 225 Grenzschutzbeamte und sonstige Fachkräfte beitragen (Anhang I VO 2016/1624). 
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solcher Instrumentenwechsel tatsächlich eine Rechtsan-
gleichung bewirken kann, hängt allerdings stark davon 
ab, inwieweit die Verordnungen „detaillierte Vorschrif-
ten“ enthalten (Thym 2016c: 12, Übers. d. SVR). Ob die 
vorliegenden Verordnungsentwürfe hier weit genug ge-
hen, ist durchaus fraglich; in den anstehenden Diskussio-
nen zwischen den nationalen Regierungen und den eu-
ropäischen Institutionen wird es vor allem darum gehen. 
Ein gutes Beispiel dafür ist der Entwurf zur neuen Asyl-
verfahrensverordnung: Hier geht es im Kern darum, Re-
gistrierungsprozesse zu vereinheitlichen (Art. 27–28, 40 
COM(2016)467), die Asylverfahren zu verkürzen und zu 
vereinfachen (Art. 34 COM(2016)467), die Verfahrensga-
rantien für die Asylbewerber zu vereinheitlichen (Art. 12 
COM(2016)467) und einen Missbrauch des Asylrechts 
strenger zu ahnden (Art. 7 COM(2016)467). Beträchtli-
cher Spielraum bleibt den Nationalstaaten aber z. B. im 
Bereich der Rechtsbehelfe (Art. 53–55 COM(2016)467) 
(Thym 2016c). Die Anerkennungsverordnung soll die 
Anerkennungsquoten einander annähern und Anreize zu 
Sekundärmigration innerhalb der EU verringern (Art. 29 
COM(2016)466; s. dazu auch Kap. A.4). Zudem sollen die 
Mitgliedstaaten regelmäßig überprüfen, ob ein gewähr-
ter Schutzstatus weiter besteht oder überholt ist, weil 
sich die Bedingungen im Herkunftsland geändert haben 
(Art. 14 u. Art. 20 COM(2016)466). 

Eine Neufassung der Aufnahmerichtlinie 
(KOM(2016)465) soll die Aufnahmebedingungen für 
Schutzsuchende vereinheitlichen, ebenso die Sanktions-
möglichkeiten, um Sekundärmigration zu verhindern. 
Dabei soll z. B. das EASO bzw. die daraus entstehende 
neue Asylagentur einbezogen werden, um „die Aufnah-
mebedingungen betreffende operative Normen, Indi-
katoren und Leitlinien“ (Art. 27 KOM(2016)465) zu ent-
wickeln. Eine solche Steuerung durch Leitlinien ist auch 
dringend notwendig, um das Ziel einheitlicher Standards 
zu erreichen, denn der Kommissionsvorschlag spricht 
wie der bisherige Rechtsakt nur abstrakt davon, dass die 
Mitgliedstaaten einen „angemessenen Lebensstandard“ 
gewährleisten müssen (Art. 16 Abs. 2 KOM(2016)465 in 
Übereinstimmung mit Art. 17 Abs. 2 RL 2013/33/EU); 
dessen Qualität orientiert sich am Schutzniveau für ei-
gene Staatsangehörige (Art. 16 Abs. 6 KOM(2016)465 
und entsprechend für anerkannte Flüchtlinge Art. 29, 
34 KOM(2016)466), das sich zwischen den Mitglied-
staaten teils erheblich unterscheidet (Thym 2016c: 
1561f.). Zur Bekämpfung der Sekundärmigration (Art. 7 
KOM(2016)465) soll ein neuer Haftgrund eingeführt wer-
den (Art. 8 Abs. 3c KOM(2016)465).

 Die Vorschläge zur Dublin-IV-Verordnung sind 
noch nicht abschließend diskutiert. Unabhängig davon 
begrüßt der SVR die Reformvorschläge der Kommission. 
Es sind Schritte in die richtige Richtung (und konkret in 
Richtung ‚mehr Europa‘). Man kann den Rat und das Eu-
ropäische Parlament nur ermutigen, im Gesetzgebungs-

verfahren diesen Weg zu beschreiten. Dies sind aber nur 
notwendige Schritte, sie sind nicht hinreichend, um das 
Gemeinsame Europäische Asylsystem instand zu setzen. 

 Aufschlussreich sind Ähnlichkeiten mit der anderen 
europäischen Großkrise, der Finanzmarkt- und Staats-
schuldenkrise, die gemeinhin als Euro-Krise bezeichnet 
wird: Beide Krisen machen deutlich, dass die ‚Integra-
tion durch Recht‘ als Methode übernationaler Integra-
tion hier an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stößt, 
während sie im Bereich des Binnenmarkts und auch 
in Politikfeldern wie etwa dem Umweltrecht bislang 
gut funktioniert hat. Die Erfahrungen der letzten Jahre 
zeigen jedenfalls, dass gerade in der Asylpolitik eine 
gesetzliche Harmonisierung allein nicht ausreicht, denn 
die Umsetzung zeigt in einigen Mitgliedstaaten struktu-
relle Mängel. Für die Zukunft wird es also wichtig sein, 
durch institutionelle Arrangements sicherzustellen, 
dass die EU-Rechtsetzung in der Praxis auch ankommt 
und funktioniert (Thym 2016c). Die reformierten euro-
päischen Agenturen sind dafür ein wichtiger Schritt. 

Bei den aktuellen Mehrheitsverhältnissen im Rat ist 
weiterhin unklar, wie die Übertragung von Souveränitäts-
rechten auf die übernationale Ebene durchgesetzt wer-
den kann, die mit dem beschriebenen Paket einhergeht. 
Dies ist weniger ein rechtliches Problem bzw. eines der 
Rechtsdurchsetzung als eine politische Frage. Hier ist auch 
das Europäische Parlament zunehmend gespalten, das 
traditionell eher ‚vergemeinschaftungsfreundlich‘ einge-
stellt ist (vgl. Trauner/Ripoll Servent 2015). Da es für eine 
gesamteuropäische Lösung keine Mehrheit gibt, wäre 
auch ein ‚Europa mit verschiedenen Geschwindigkeiten/
Verantwortungen‘ denkbar (und vielleicht sogar notwen-
dig): Einige Kernstaaten einigen sich auf ein Vergemein-
schaftungsmodell und regen andere zur Nachahmung an, 
möglicherweise indem sie entsprechende Anreize setzen. 
Konkret bliebe ein solches Modell zunächst auf ‚Pionier-
Mitgliedsländer‘ beschränkt. Die Staaten, die zu einer 
stärkeren Angleichung noch nicht bereit sind, würden den 
derzeitigen Status behalten. Auch eine größere Macht 
der Agenturen ist demokratietheoretisch nicht unproble-
matisch, selbst wenn dadurch besser gesteuert werden 
kann, dass geltendes Recht auch umgesetzt wird. Allein 
für ihre Aufgaben der Risikoanalyse, der technischen Be-
ratung und des Vollzugs müssen den beiden Agenturen 
weitreichende Handlungsbefugnisse übertragen werden. 
Dies erfordert im Gegenzug, dass die Agenturen selbst 
kontrolliert werden und gegenüber Regierungen und Par-
lamenten verantwortlich sind (Input-Legitimation). Eine 
weitere Frage ist, wie effektiv sie ihre Aufgaben erfül-
len (Output-Legitimation) (s. dazu ausführlich, u. a. am 
Beispiel von Frontex, Kietz/von Ondarza 2016; grundle-
gend Groß 2015). Bei einer solchen Verlagerung auf die 
übernationale Ebene, um die es hier geht, müssen grund-
sätzlich also auch die Mechanismen der demokratischen 
Kontrolle ‚mitwachsen‘. 
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Ebenso wichtig wie die geschilderten Umsetzungspro-
bleme und demokratietheoretische Aspekte sind (weiter-
hin) ungeklärte Fragen, die sich immer stellen, wenn eine 
staatlich verwaltete Umverteilung vorgeschlagen wird 
(wie sie etwa die vorgeschlagene Neufassung der Dub-
lin-Verordnung vorsieht): (1) Wie ist mit Staaten umzu-
gehen, die sich der Aufnahme europäisch abgestimmter 
Flüchtlingskontingente verweigern, etwa unter Verweis 
auf einen im Land bestehenden Wunsch, die ethnische 
und/oder religiöse Homogenität zu wahren?33 (2) Wie ist 
mit dem Problem der Sekundärmigration umzugehen, das 
bei solchen Umverteilungssystemen zwangsläufig auftritt, 
wenn (wie zu erwarten) viele Flüchtlinge im ersten Schritt 
nicht in das Land ihrer Wahl verteilt werden (können)?

Das unter (1) aufgezeigte Problem ließe sich ggf. lö-
sen, wenn es genügend ‚Willige‘ gäbe, die einen großen 
Teil der zu verteilenden Flüchtlinge aufnehmen könnten. 
Denkbar wäre auch, dass Staaten, die die Aufnahme von 
Flüchtlingen verweigern, den aufnahmebereiten Staaten 
einen finanziellen Ausgleich zahlen (Bendel 2015c).34 Ei-
nen solchen Ausgleichsmechanismus hat die Kommission 
in ihrem Vorschlag zu einer Generalreform des Dublin-
Systems auch ausdrücklich vorgesehen: Wenn Staaten 
keinen ‚physischen Solidaritätsbeitrag‘ leisten wollen 
oder können, indem sie Flüchtlinge aus stark beanspruch-
ten Ländern auf- und übernehmen, sollen sie stattdessen 
einen ‚monetären Ersatzbeitrag‘ entrichten können. Ein 
aufnahmeunwilliges Land hätte dann dem Land, das die 
entsprechenden Flüchtlinge letztlich aufnimmt, einen 
Betrag von 250.000 Euro pro Person zu zahlen (s. Art. 37 
Abs. 3 COM(2016)270). Schließlich könnten ‚unwillige‘ 
Länder eher bereit sein, einer solidarischen Lastenteilung 
zuzustimmen, wenn die EU an den Außengrenzen neue 
Lösungsmodelle ausprobiert; diese sind immer auch eine 
Alternative dazu, Asylbewerber innerhalb der EU zu ver-
teilen (s. Kap. A.5) 

Das Problem der Sekundärmigration (2) bildet hinge-
gen eine zentrale und erhebliche Schwäche des Vorschlags. 
Es hängt mit den sozialpolitischen und sozioökonomischen 
Unterschieden innerhalb der EU zusammen; insofern ist 
es auch nicht dadurch zu lösen, dass die Asylpolitik sich 
stärker auf die europäische Ebene verlagert. Hier tritt das 
Recht der Freizügigkeit innerhalb der Staaten bzw. im Fall 

der Europäischen Union innerhalb des Staatenverbunds35 
in Konflikt mit der Ausstattung mit Kollektivgütern bzw. 
der sozialstaatlichen Absicherung, die innerhalb der 
Staaten bzw. des Staatenverbunds erheblich abweicht.36 
Diese Spannung tritt in abgeschwächter Form auch auf, 
wenn Flüchtlingen innerhalb des Landes ein bestimmter 
Wohnort zugewiesen wird. Zwei Punkte sind in diesem Zu-
sammenhang ungeklärt: (1) Rein normativ stellt sich die 
Frage, wie mit der Ungerechtigkeit umgegangen werden 
kann, die automatisch entsteht, wenn ein Flüchtling in 
ein Land mit hoher Kollektivgüterausstattung und sozialer 
Absicherung umverteilt wird und ein anderer in ein Land 
mit schwacher Ausstattung. (2) Eher (politik-)praktischer 
Natur ist die Frage, wie mit der Sekundärmigration um-
zugehen ist, die der Vorschlag fast zwangsläufig auslösen 
wird. Im Maßnahmenpaket zur Reformierung des GEAS 
(COM(2016)197: 13–15) widmet sich ein eigenes Kapitel 
der Frage, wie Sekundärmigration zu verhindern ist. Auch 
in der vorliegenden Neufassung der Aufnahmerichtlinie 
und im Entwurf einer Anerkennungsverordnung werden 
dazu konkrete Vorschläge unterbreitet. Sie gehen z. B. da-
von aus, dass die Anreize für Sekundärmigration wirksam 
reduziert werden können, indem ein gemeinsames Ver-
fahren zur Gewährung internationalen Schutzes geschaffen 
wird (wie es der Entwurf für eine neue Verfahrensverord-
nung vorschlägt) oder die Kriterien für die Zuständigkeit 
gestrafft werden (wie in Art. 14–16 der vorgeschlagenen 
neuen Verordnung zu Dublin). Mit der Reform der Aufnah-
merichtlinie sollen zudem ein neuer Haftgrund eingeführt 
und die Meldepflichten verschärft werden. 

A.3.3.Sekundärmigration.als.asylpoli-
tische.Herausforderung:.Erfahrungen.
und.mögliche.Lösungen
Sekundärmigration bezeichnet die Weiterwanderung ei-
ner Person, die entweder als Arbeitskraft für eine spezifi-
sche Gebietskörperschaft (i. d. R. unterhalb der nationa-
len Ebene) angeworben oder als Flüchtling einer solchen 
zugewiesen wurde. Konkret auf die EU-Flüchtlingsmi-
gration bezogen beschreibt der Begriff den Fall, dass ein 
Flüchtling in einem bestimmten Mitgliedstaat als solcher 

33  Dies entspricht in Grundzügen der Argumentation der sog. Visegrád-Staaten. S. dazu beispielhaft die Berichte in Zeit Online (2015b). 
34  Diese Überlegung trägt der Tatsache Rechnung, dass Schutz – ökonomisch gesprochen – durch zwei ‚Produktionsfaktoren‘ hergestellt werden kann: 

einerseits durch die ‚physische‘ Aufnahme von Flüchtlingen, andererseits durch Geld, das aufnahmebereite Staaten für die Mehraufwendungen 
entschädigt, die ihnen aus der Aufnahme von Flüchtlingen entstehen, und sie dadurch ggf. zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge motiviert. Solche 
Geldleistungen könnten auch reinvestiert werden, um die Asylsysteme zu verbessern bzw. Integrationsprogramme zu entwickeln. Tatsächlich 
liegen ökonomische Modelle mit solchen ‚Freikauflösungen‘ und endogener Preisbildung vor, die sich auf die Erfahrungen marktwirtschaftlicher 
Steuerungsmodelle zur Reduktion der CO

2
-Emissionen stützen (s. etwa Fernández-Huertas Moraga/Rapoport 2015); sie dürften allerdings politisch 

kaum umsetzbar sein. 
35  Die Bezeichnung „Staatenverbund“ sieht das Bundesverfassungsgericht seit dem Maastricht-Urteil von 1993 (BVerfG, Urt. v. 12.10.1993, Az. 2 BvR 

2134, 2159/92) für die EU vor. Sie soll den besonderen Charakter der Union verdeutlichen, die über einen reinen Staatenbund hinausgeht. 
36  Laut EU-Sozialkompass erhalten anerkannte Flüchtlinge z. B. in Bulgarien monatliche Leistungen von umgerechnet etwas über 24 Euro, in den 

Niederlanden sind es 677 Euro. Dies ist ein erheblicher Unterschied, selbst wenn die Lebenshaltungskosten stark abweichen.
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anerkannt oder dem Staat bei einer Umverteilung in der 
EU zugewiesen wurde und von dort in einen anderen Mit-
gliedstaat weiterwandert.

Verlässliche Daten zur Sekundärmigration von Flücht-
lingen liegen nicht vor. Es kann nur spekuliert werden, wie 
viel Sekundärmigration zu erwarten ist, wenn anerkannte 
Flüchtlinge tatsächlich innerhalb der EU zentral umver-
teilt werden. Nach Erfahrungen aus strukturell ähnlichen 
(aber eben nicht identischen) Situationen ist von einem 
durchaus erheblichen Ausmaß auszugehen.37 Haug und 
Sauer (2007) untersuchen die Akzeptanz und die Auswir-
kungen des Wohnortzuweisungsgesetzes in Deutschland. 
Danach waren Spät-/Aussiedler in Deutschland für eine 
gewisse Zeit an einen bestimmten Wohnort gebunden, 
den ihnen der Staat zuwies. Wie die Studie zeigt, lebten 
zum Zeitpunkt der Datenerhebung zwar knapp zwei Drit-
tel der Betroffenen noch an dem ihnen zugewiesenen 
Wohnort, sie waren aber je nach Ort bzw. Bundesland 
mit diesem Wohnort unterschiedlich zufrieden (unzufrie-
den waren vor allem Menschen, die den neuen Bundes-
ländern zugewiesen worden waren). Ähnlich gemischt 
ist das Fazit einer Evaluation des kanadischen Provincial 
Nominee Program (PNP).38 Dieses bezieht sich zwar auf 
den Bereich der Arbeitsmigration, die sich von Asyl und 
Flucht in vielerlei Hinsicht stark unterscheidet, ist aber 
dennoch aufschlussreich. Auch das PNP basiert darauf, 
dass Zuwanderer einer bestimmten Regionaleinheit zu-
gewiesen werden. 2011 wurde es umfassend evaluiert 
(Citizenship and Immigration Canada 2011). Dabei zeigte 
sich, dass die Bleibequoten der darüber angeworbenen 
ausländischen Arbeitnehmer sich zwischen den Regionen 
erheblich unterscheiden: Sie schwanken zwischen knapp 
97 Prozent in British Columbia und knapp 23 Prozent in 

der stärker ländlich geprägten und weniger attraktiven 
Region Neufundland.39

Auch vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse stellt sich 
die Frage, wie bei einer zentralen Verteilung von Flücht-
lingen innerhalb der EU mit Weiterwanderungsabsichten 
umzugehen ist. Denn die sozialpolitischen Verhältnisse im 
Gebiet der EU sind weitaus unterschiedlicher als innerhalb 
Deutschlands oder Kanadas (bzw. zwischen Neufundland 
und British Columbia), und es ist im Einzelfall nur allzu 
verständlich, dass Flüchtlinge weiterwandern wollen, 
wenn sie Ländern mit niedriger sozialstaatlicher Absi-
cherung und geringen Möglichkeiten sozioökonomischer 
Teilhabe zugeteilt werden. Allerdings sind unterschiedli-
che staatliche Leistungen in Zuweisungs- und Zielland nur 
ein Faktor für Weiterwanderung. Empirische Erkenntnisse 
zu Migrationsentscheidungen zeigen, dass beispielsweise 
ethnische Netzwerke sowie Beschäftigungs- und Einkom-
mensperspektiven dafür eine weit größere Rolle spielen 
(Bauer 2002).

Es wird hier nicht ausreichen, einfach auf die Mobi-
litätsoptionen zu verweisen, die Drittstaatsangehörige 
nach der Daueraufenthaltsrichtlinie generell haben, wenn 
sie sich fünf Jahre rechtmäßig auf dem Gebiet der EU 
aufgehalten haben.40 Das beschriebene Problem der Se-
kundärmigration wird noch durch einen weiteren Faktor 
verstärkt: Staaten, aus denen vermutlich viele Flüchtlinge 
wieder abwandern wollen, werden keinerlei Anreize set-
zen, um dies zu verhindern. Darum soll hier ein Vorschlag 
aufgenommen werden, der bereits in einem früheren 
Jahresgutachten unterbreitet wurde (SVR 2015b). Er wird 
im nächsten Kapitel ausführlich diskutiert, vor allem in 
Bezug auf seine konkrete Ausgestaltung und mit Blick auf 
die jüngsten Vorschläge der Kommission. 

37  Neben den sehr unterschiedlichen Sozialstandards wird Weiterwanderung vor allem durch ethnische Netzwerke begünstigt, die in den Ländern 
unterschiedlich ausgeprägt sind. 

38  In Deutschland ist Einwanderungspolitik weitgehend eine Bundesangelegenheit, die Länder haben hier kaum politischen Handlungsspielraum. In 
Kanada dagegen ist der politische Einfluss der Provinzen in diesem Bereich in den letzten Jahren massiv gestiegen. Vorreiter war hier Quebec – das 
ist kaum überraschend, denn die Zentralregierung hatte dieser Provinz als Reaktion auf Unabhängigkeitsbestrebungen schon in den 1970er Jahren 
das Recht zugestanden, eine eigene Einwanderungspolitik zu betreiben, die auf ihre spezifischen Interessen abgestimmt ist. Als sich die Menschen, 
die über das Federal Skilled Worker Program (FSWP) und andere Programme der Zentralregierung eingewandert waren, sehr stark in Ontario und 
British Columbia konzentrierten, wollten eher ländlich geprägte Regionen die Möglichkeit haben, über eigene Programme stärker von Einwande-
rung zu profitieren. Daraufhin wurde 1995 das Provincial Nominee Program (PNP) eingeführt, das den Provinzen die Möglichkeit gab, eigenständig 
Einwanderer auszuwählen (vgl. dazu Banting 2012: 86–89).

39  Da die Fallzahlen für einzelne westkanadische Regionen zu gering sind, werden in der Evaluation Neufundland, Prince Edward Island, Nova Scotia 
und New Brunswick unter dem Sammelbegriff Atlantic Provinces zusammengefasst. Für diese Provinzen wird als PNP-Retention-Wert 56,4 Prozent 
ausgewiesen.

40  Die Kommission schlägt aber genau dies vor: Sie will eine Sekundärmigration dadurch sanktionieren, dass die Fünf-Jahres-Frist für einen Dauerauf-
enthalt und die damit einhergehende Freizügigkeit neu zu laufen beginnt.
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Der in SVR 2015b entwickelte Vorschlag kombiniert Dub-
lin mit der als free choice bekannten Idee, dass Flüchtlin-
ge ihren Aufenthaltsort frei wählen können (s. etwa Pichl 
2015 und wiederkehrend PRO ASYL). Zentrales Element 
dieses Vorschlags war, dass anerkannte Flüchtlinge (aller-
dings eben nicht Asylbewerber) EU-weite Mobilitätsrechte 
erhalten sollten. Für die Durchführung der Asylverfahren 
und die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber 
sollte nach dem SVR-Modell weiterhin der Mitgliedstaat 
zuständig sein, über den die Flüchtlinge zuerst auf das 
Gebiet der EU eingereist sind (mit den Ausnahmen, die 
schon in der Dublin-III-Verordnung festgelegt und auch im 
Entwurf der Dublin-IV-Verordnung vorgeschlagen sind). In 
dieser Frage schließt sich der SVR grundsätzlich der Euro-
päischen Kommission an. Diese hat sich in ihren Überle-
gungen zur Reform des Dublin-Systems (COM(2016)270), 
die sie am 4. Mai 2016 öffentlich vorgestellt hat, dage-
gen ausgesprochen, die grundsätzliche Zuständigkeit des 
Ersteinreisestaats zu verwerfen (in der Kommissionsmit-
teilung zur GEAS-Reform (COM(2016)197) hatte sie dies 
noch als mögliche Alternative erwogen).

Nach den Plänen der Kommission soll Dublin als „Eck-
pfeiler des GEAS […] erhalten“ bleiben (Hruschka 2016: 

2), aber mit einem „Korrekturmechanismus“ ausgestattet 
werden (s. dazu im Richtlinienentwurf Kap. VII, Art. 34–44 
COM(2016)270). Dafür wird eine ‚Umverteilungshydrau-
lik‘ entworfen: Wenn die Flüchtlingsaufnahme in einem 
Land einen bestimmten Wert41 überschreitet, setzt eine 
Umverteilung innerhalb Europas ein, die zentral koordi-
niert wird. Auch der SVR hält es für dringend notwen-
dig, einen Mechanismus einzubauen, der die strukturelle 
„Schlagseite“ (Hailbronner/Thym 2016: 759) des Dublin-
Systems ausgleicht. Denn das „jetzige Asylsystem [weist] 
insbesondere im Fall eines Massenzustroms über be-
stimmte Migrationsrouten die rechtliche Verantwortung 
für den größten Teil der Asylbewerber einigen wenigen 
Mitgliedstaaten“ zu, wie die Kommission selbstkritisch 
feststellt (COM(2016)197: 4). In einem Punkt weichen 
die im Folgenden skizzierten Vorschläge des SVR aber 
von den Vorstellungen der Kommission ab: Als Grundlage 
eines solchen Korrekturmechanismus könnte zumindest 
langfristig die Sekundärmigration dienen – in welchem 
Maße, müsste noch konkret bestimmt werden. Damit 
würde man sich diese für die Verteilung innerhalb Euro-
pas zunutze machen, anstatt sie mehr oder (eher) minder 
erfolgreich zu bekämpfen. 

Der Inhalt in Kürze
Im derzeitigen GEAS gibt es praktisch keine Mechanismen, um die Lasten aus der Zuwanderung 
von Flüchtlingen zu verteilen. Dies gilt zu Recht als zentraler Schwachpunkt der europäischen 
Asylpolitik. In diesem Kapitel wird eine bestimmte Form der Lastenteilung diskutiert; sie wider-
spricht den derzeitigen Überlegungen zum Einbau eines solchen Mechanismus auf EU-Ebene. Im 
Kern geht es im vom SVR vorgeschlagenen regulierten free choice-Modell darum, für anerkannte 
Flüchtlinge bedingte Freizügigkeitsrechte einzuführen. Damit könnten die Flüchtlinge selbst durch 
Weiterwanderung die Staaten an den Außengrenzen entlasten, die weiterhin zum größten Teil die 
Verfahren durchführen würden. Denkbar sind verschiedene Varianten der konkreten Ausgestal-
tung der Konditionierung: Freizügigkeitsrechte könnten entweder eng an den Arbeitsmarkt des 
Ziellands gebunden werden oder es könnten Sperrfristen für Sozialleistungen eingeführt werden.

Ein.reguliertes.free choice-Modell.als.Lösung.für..
Sekundärmigration

KapitelA.4

41  Dieser Bezugswert soll aus zwei Faktoren gebildet werden: der Bevölkerungsgröße und dem Bruttoinlandsprodukt (Art. 35 Abs. 2a, b COM(2016)270). 
Als Wert, ab dem eine Umverteilung einsetzen soll, wurde im Verordnungsvorschlag 150 Prozent des Bezugswerts festgelegt. Dieser Wert ist beliebig 
gewählt, nicht rational begründet – ebenso wie die Summe von 250.000 Euro pro Flüchtling, die ein Staat als Kompensation zahlen muss, wenn er 
an der beschriebenen Umverteilung innerhalb Europas nicht teilnehmen will. 
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 Konkret schlägt der SVR vor, das Asylsystem wei-
ter zu föderalisieren und parallel dazu anerkannten 
Flüchtlingen schrittweise mehr Freizügigkeitsrechte 
zu gewähren. Das würde nicht bedeuten, dass sie im 
Sinne einer generellen free choice innerhalb der EU 
bedingungslos und uneingeschränkt weiterwandern 
und sich niederlassen können (und am Zielort sofort 
ein Anrecht auf Sozialleistungen haben). Darum kann 
es schon deshalb nicht gehen, weil dadurch Wider-
sprüche entstünden. So hätte ein Asylbewerber, der in 
Rumänien anerkannt wird, weitergehende Rechte auf 
innereuropäische Mobilität und Transferbezug als ein 
rumänischer Staatsbürger bzw. ein in Rumänien leben-
der Drittstaatsangehöriger mit Daueraufenthaltsrecht. 
Gleichwohl stellt sich dieser Vorschlag strukturell gegen 
die derzeitige Situation, dass humanitäre Aufenthalts-
titel nicht wechselseitig anerkannt werden und sich 
damit nicht EU-weit entsprechen: Entgegen der Sicht 
der Kommission, dass Sekundärmigration allgemein 
bekämpft werden muss (s. dazu u. a. COM(2016)197: 
13f.), schlägt der SVR vor, die Weiterwanderungsabsicht 
vieler anerkannter Flüchtlinge für eine korrigierende 
Umverteilung zu nutzen, d. h. als Steuerungsressource. 
Flüchtlinge könnten danach unter bestimmten Bedin-
gungen (die noch genauer festgelegt werden müssen) 
weiterwandern. Dadurch würden die Staaten an den EU-
Außengrenzen entlastet, die weiterhin dafür zuständig 
blieben, die Asylverfahren durchzuführen und nicht als 
schutzbedürftig anerkannte Flüchtlinge rückzuführen. Die 
Flüchtlinge würden sich also selbst (aktiv) umverteilen, 
anstatt über einen zentralen Korrekturmechanismus (pas-
siv) umverteilt zu werden. Damit könnten die Bürokratie 
und die Logistik reduziert werden, die nötig wären, um 
Flüchtlinge zentral umzuverteilen, zu kontrollieren, dass 
sie alle im zugewiesenen Staat bleiben, und sie ggf. wie-
der dorthin zurückzuführen. Wenn anerkannte Flüchtlinge 
unter bestimmten Bedingungen und in einem gewissen 
Umfang Freizügigkeitsrechte erhalten, wird Sekundär-
migration stattdessen als dezentraler Mechanismus der 
Entlastung und Solidarität genutzt. 

Für diesen Vorschlag sprechen drei Vorteile: Zum einen 
erhalten anerkannte Flüchtlinge mehr Rechte. Zum ande-
ren erfordert eine solche selbstorganisierte Umverteilung 

wesentlich weniger Bürokratie als zentral angeordnete 
und verwaltete Umverteilungen, zumindest wenn die 
Flüchtlinge im Zielstaat der Sekundärmigration erfolgreich 
in den Arbeitsmarkt einsteigen können bzw. wenn Mobi-
litätsrechte an eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration 
gekoppelt sind. Schließlich gibt es dafür noch ein euro-
papolitisches Argument: „Im Sinne europarechtlicher und 
-politischer Konsistenz läge es […] nahe, dass Menschen, 
die nach den gemeinsamen Rechtsgrundlagen der Europä-
ischen Union als Flüchtlinge anerkannt worden sind, sich“ 
– analog zu Unionsbürgern bzw. daueraufenthaltsberech-
tigten Drittstaatsangehörigen – „auch auf dem gesamten 
Gebiet der EU frei bewegen können“ (SVR 2015b: 77). 

Ebenso offensichtlich sind aber die Probleme des 
Vorschlags. So ist mit einiger Berechtigung zu erwarten, 
dass ein großer Teil der anerkannten Flüchtlinge unmit-
telbar nach Zuerkennung des Schutzstatus in einige we-
nige Staaten in West- und Nordeuropa weiterwandern 
würde (Hailbronner/Thym 2016: 760). Dadurch würde 
sich Europa ‚flüchtlingsgeografisch‘ unterteilen in einen 
zunehmend flüchtlingsfreien Bereich (bestehend aus 
den mittel- und osteuropäischen Staaten und den süd-
europäischen Staaten an den EU-Außengrenzen) und ei-
nen anderen Bereich, in dem die Beschäftigungs- und 
Einkommensperspektiven und die sozialstaatliche Ver-
sorgung erheblich besser sind und Netzwerkstrukturen 
bestehen, die für Flüchtlinge wichtig sind. Die Staaten, 
die die anerkannten Flüchtlinge aufnehmen, hätten da-
durch zumindest mittelfristig erhebliche Mehrausgaben 
für Integration und Sozialleistungen. Allerdings würden 
sie auch entlastet, denn sie wären für den Großteil der 
Erstasylverfahren nicht mehr zuständig.42

In jedem Fall würde das vorgeschlagene Modell die 
Arbeitsteilung im Bereich Flucht und Asyl in Europa ver-
stärken. Nachdem das Dublin-Prinzip in manchen Mitglied-
staaten faktisch außer Kraft gesetzt ist, sind momentan im 
Prinzip alle Mitgliedstaaten für alles zuständig (konkret: für 
Erstaufnahme und -unterbringung, Verfahrensdurchfüh-
rung, Rückführung43 von Bewerbern, die nicht als schutz-
bedürftig anerkannt werden, Integration). Künftig würden 
die EU-Mitgliedstaaten an den Außengrenzen (bzw. dort 
tätige EU-Beamte) die Erstaufnahme übernehmen, die 
Asylverfahren durchführen und nicht anerkannte Flücht-

42  Die Entlastung wäre allerdings nicht unbedingt finanzieller Natur. Denn die Beamten einer EU-Asylbehörde, die die Verfahren durchführt, würden 
aus dem zentralen EU-Budget bezahlt (ebenso wie EASO-Beamte, die die nationalen Behörden unterstützen). Dieses Budget wiederum speist sich 
vor allem aus den Beiträgen der Mitgliedstaaten, in die auch die meisten Flüchtlinge ziehen dürften, die von ihrem Freizügigkeitsrecht Gebrauch 
machen. Der Vorschlag der Freizügigkeit könnte in der Bevölkerung aber schon allein dadurch Akzeptanz gewinnen, dass die Asylverfahren auf 
dem Territorium der Ersteinreisestaaten zentral durchgeführt werden. Denn dadurch dürfte es in den Zielstaaten von Sekundärmigration kaum 
Asylbewerber im Verfahren geben.

43  Die staatliche Aufgabe der Rückführung kann sich allerdings zu zwei verschiedenen Zeitpunkten stellen: (1) wenn bei der Prüfung des Erstantrags 
eine Schutzbedürftigkeit verneint wird und (2) wenn eine anerkannte Schutzbedürftigkeit wegfällt (s. Art. 11 RL 2011/95 EU sowie § 72 AsylG). 
Im Vorschlag der Kommission zu einer umfassenden Reform des GEAS ist eine obligatorische Widerrufsprüfung vorgesehen. Die Entlastung von 
der Aufgabe der Rückführung bezieht sich entsprechend nur auf den Fall, dass ein Erstantrag auf Asyl abgelehnt wird. Die Aufgabe zu prüfen, ob 
Schutzgründe weggefallen sind, und etwaige Konsequenzen daraus umzusetzen, läge größtenteils bei den Zielländern der Sekundärmigration. Die 
Länder würden von der Aufgabe der Rückführung also nur teilweise entlastet.
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linge rückführen;44 Integrationsmaßnahmen müssten sie 
nur für die dort verbleibenden Flüchtlinge vorhalten. Die 
Staaten in West- und Nordeuropa wiederum würden sich 
schrittweise als Zielländer für Flüchtlinge öffnen, die in 
anderen Mitgliedstaaten anerkannt wurden.

Das vorgeschlagene regulierte free choice-Modell 
könnte zudem ergänzt werden durch einen Mechanismus 
des finanziellen Ausgleichs: Wenn Länder z. B. nach den 
oben genannten Verteilungskriterien der EU überdurch-
schnittlich viele Flüchtlinge aufnehmen, würden die Kos-
ten dafür zumindest teilweise durch zusätzliche EU-Zuwei-
sungen ausgeglichen, die entsprechend von EU-Ländern 
mit einer unterdurchschnittlichen Anzahl von Flüchtlingen 
getragen werden. Dies entspricht einer Überlegung, die 
in Brüssel unter dem Schlagwort ‚flexible Solidarität‘ 
vertreten wird: Man erwägt, von den Mitgliedstaaten 
unterschiedliche Beiträge zur Lösung des gemeinsamen 
Problems zu verlangen. Konkret ist dann zu verhandeln, 
welche Art von Leistung in welcher Weise gewichtet wer-
den soll.

Gerade weil die Verhandlungssituation zwischen den 
Mitgliedstaaten derzeit von anhaltendem Misstrauen ge-
prägt ist, muss die Idee vollständiger Freizügigkeitsrechte 
utopisch erscheinen; momentan wird sie über den Status 
einer Gedankenübung kaum hinauskommen. Notwendig 
sind also konkrete Vorschläge, wie ein dezentraler Korrek-
turmechanismus gestaltet werden kann, damit er in der 
Sache sinnvoll und politisch aussichtsreich ist. Im Folgen-
den wird auf zwei Aspekte des Vorschlags ausführlicher 
eingegangen: eine Beschränkung der Mobilitätsrechte auf 
wirtschaftlich aktive Flüchtlinge (s. Kap. A.4.1) und Warte-
zeiten für Sozialleistungen bzw. Leistungsabsenkungen (s. 
Kap. A.4.2). 

A.4.1.Freizügigkeit.‚light‘:.Mobilitäts-
rechte.für.wirtschaftlich.aktive.aner-
kannte.Flüchtlinge

Zu überlegen ist also, wie Mobilitätsrechte für anerkann-
te Flüchtlinge konkret ausgestaltet werden können. Eine 
Grundlage dafür bieten die Mobilitätsrechte von Unions-
bürgern. In dieser Hinsicht ist die jüngere Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs aufschlussreich (s. vor al-
lem Urt. v. 11.11.2014, Rs. C-333/13, Dano und Urt. v. 
15.09.2015, Rs. C-67/14, Alimanovic), die überaus kont-
rovers und auch kritisch diskutiert wird (s. beispielhaft Fa-
rahat 2016). Darin hat der EuGH die Nutzung europäischer 
Freizügigkeitsrechte wieder enger an wirtschaftliche Ak-
tivitäten gekoppelt:45 Er stellte klar, dass Unionsbürger in 
Europa kein unbeschränktes Freizügigkeitsrecht, sondern 
vielmehr (im Schengen-Raum) Reisefreiheit genießen. 
Ein arbeitsloser Belgier z. B. hat nicht das Recht, sich in 
Spanien niederzulassen, sondern hat lediglich ein auf 
drei Monate beschränktes Besuchsrecht (Art. 6 VO (EG) 
2004/38). Um über die garantierten drei Monate hinaus 
dort zu bleiben, muss er entweder als „Arbeitnehmer 
oder Selbstständiger im Aufnahmemitgliedstaat“ tätig 
sein (Art. 7 Abs. 1a VO (EG) 2004/38) oder „für sich und 
seine Familienangehörigen über ausreichende Existenz-
mittel“ verfügen, „so dass sie während ihres Aufenthalts 
keine Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats 
in Anspruch nehmen müssen“ (Art. 7 Abs. 1b VO (EG) 
2004/38). Ein in Belgien anerkannter Asylbewerber hat 
ebenfalls ein (auf drei Monate begrenztes) Besuchsrecht 
in Spanien.46 Anders als der belgische Staatsbürger darf 
er in Spanien aber nicht auf Arbeitsuche gehen und sich 
ggf. dort zum Arbeiten niederlassen. 

Als ein möglicher Zwischenschritt hin zu einem asyl-
politischen Korrekturmechanismus könnten nun Mobili-
täts- und Niederlassungsrechte für anerkannte Asylbe-
werber daran gebunden werden, dass sie im Zielland 
der Sekundärmigration erfolgreich in den Arbeitsmarkt 

44  Dies setzt allerdings voraus, dass Personen, deren Schutzgesuch abgelehnt wird, in den Erstaufnahmestaaten verbleiben bzw. dass sie relativ schnell 
von dort zurück in ihre Herkunftsländer oder in sichere Drittländer gebracht werden können. Diese Annahme ist zugegebenermaßen mit einiger 
Unsicherheit behaftet.

45  Im Fall Dano hatte der EuGH über einen eher klar gelagerten Fall entschieden: Es ging um eine arbeitslose Rumänin aus Leipzig, die sich nie um 
Arbeit bemüht hatte. Das Gericht billigte, dass Unionsbürgern Sozialleistungen verweigert werden, wenn sie ausschließlich ins Land (in diesem Fall 
Deutschland) gekommen sind, um Transferleistungen zu beziehen. Umstrittener war die Entscheidung im Fall Alimanovic. In dieser Rechtssache 
hat der EuGH nun bestätigt, dass es auch rechtmäßig ist, Unionsbürger von beitragsunabhängigen Sozialleistungen auszuschließen, auch wenn 
sie als arbeitsuchend einzustufen sind. Der Bundestag hat im Dezember 2016 das Gesetz zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 
verabschiedet. In diesem Rahmen hat er bekräftigt, dass Menschen aus EU-Mitgliedstaaten, die noch nie in Deutschland gearbeitet haben und 
die zur Sicherung ihres Lebensunterhalts auf staatliche Mittel angewiesen sind, diese grundsätzlich in ihrem jeweiligen Herkunftsland beantragen 
müssen. Notwendig geworden war das Gesetz durch eine Entscheidung des Bundessozialgerichts, nach der nicht erwerbstätige Unionsbürger nach 
sechs Monaten Zugang zu Sozialhilfe gehabt hätten. Durch das neue Gesetz wird nun klargestellt, dass Unionsbürgern in Deutschland in den ersten 
fünf Jahren keine dauerhaften Leistungen nach SGB II oder SGB XII zustehen, wenn sie nicht arbeiten, selbständig sind oder durch vorherige Arbeit 
einen Leistungsanspruch nach SGB II erworben haben.

46  Ein auf drei Monate begrenztes Reiserecht haben Personen, die einen Aufenthaltstitel gemäß Art. 2 Abs. 15 VO (EG) 562/2006 besitzen. 
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einsteigen. Damit würden anerkannte Flüchtlinge beim 
Zugang zu Beschäftigung (Art. 1–6 VO (EU) 492/2011) 
Unionsbürgern gleichgestellt; sie müssten dann etwa 
Zugang zu den Institutionen der Arbeitsvermittlung er-
halten.47 Wenn Unionsbürgern in dem von ihnen gewähl-
ten Land der Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht gelingt, 
werden sie aufenthaltsrechtlich auf ihr Herkunftsland 
(zurück-)verwiesen. Entsprechend würden anerkannte 
Flüchtlinge, die im Zielland der Sekundärmigration keine 
Arbeit finden, wieder auf das Land verwiesen, in dem ihr 
Asylantrag geprüft und bewilligt wurde.48

Als ein erster (noch vorsichtigerer) Zwischenschritt hin 
zu mehr innereuropäischen Mobilitätsrechten könnte aber 
auch erwogen werden, die bestehenden EU-Richtlinien im 
Bereich der Wirtschaftsmigration auf anerkannte Flücht-
linge auszuweiten. Bemerkenswert ist in diesem Zusam-
menhang, dass die Neufassung der Hochqualifizierten-
richtlinie, die die Kommission jüngst vorgeschlagen hat 
(COM(2016)378), nun auch anerkannte Flüchtlinge ein-
schließt (s. die Ausschlussgründe in Art. 3 Abs. 2a–i sowie 
Erwägungsgrund 8 COM(2016)378). Nach diesem Entwurf 
sollen anerkannte Asylbewerber mit den Qualifikationen, 
die für eine Blue Card erforderlich sind, die in Art. 20 des 
Entwurfs festgelegten innereuropäischen Mobilitätsoptio-
nen erhalten. Eine ganze Reihe anderer Richtlinien, die in 
den Bereich der Wirtschaftsmigration fallen, schließen an-
erkannte Asylbewerber allerdings aus. Dazu gehören die 
aktuelle Blue-Card-Richtlinie (Art. 3 Abs. 2b RL 2009/50/
EC), die Entsenderichtlinie (Art. 2 Abs. 1 RL 2014/66/
EU), die Saisonarbeitnehmerrichtlinie (Art. 2 Abs. 3 
RL 2014/36/EU) und auch die Richtlinie zu Forschungs- 
oder Studienzwecken (Art. 2 Abs. 2a RL 2016/801/EU). 
Eine Öffnung dieser Richtlinien für anerkannte Flüchtlinge 
wäre entsprechend ein klarer Schritt dahin, ihnen unter 
gewissen Bedingungen Mobilitätsrechte zu gewähren. 

A.4.2.Mobilitätsrechte.ohne.volle.Sozial-
rechte:.sozialpolitische.Karenzzeiten

Die zweite Variante der Ausweitung von Freizügigkeits-
rechten hat einen anderen Mechanismus der Beschrän-
kung bzw. ‚Abfederung‘ als die in Kap. A.4.1 erläuterte 
Variante. Zudem ist sie strukturell weitergehend angelegt, 
dafür erfordert sie aber weniger Bürokratie. Die erste Va-
riante beschränkt die Zahl der Personen, die Freizügig-

keitsrechte nutzen, indem sie diese an eine erfolgreiche 
Arbeitsmarktintegration koppelt: Wenn der Einstieg in 
Erwerbstätigkeit nicht gelingt, werden die ‚Sekundärmi-
granten‘ in den Staat der Erstzuweisung rückgeführt bzw. 
müssen dorthin zurückkehren. Der Alternativvorschlag da-
gegen stellt finanzielle Leistungen in den Vordergrund. 
Konkret sollen anerkannte Asylbewerber, die innerhalb 
Europas weiterwandern, für eine Übergangszeit nur ein-
geschränkte Sozialleistungen erhalten. Im Anschluss an 
diese Karenzzeit werden allerdings volle Leistungen ge-
währt. Hier kann wiederum auf die Lage der Unionsbür-
ger verwiesen werden, genauer auf das Gesetz, das die 
Bundesregierung jüngst beschlossen hat: Unionsbürger, 
die nicht in Deutschland erwerbstätig sind und nicht durch 
vorherige Erwerbstätigkeit einen Leistungsanspruch nach 
SGB II erworben haben, erhalten in den ersten fünf Jahren 
keine Leistungen nach SGB II oder SGB XII.

Eine solche Beschränkung von Sozialtransfers ist 
grundsätzlich auch an die Reformvorschläge anschließ-
bar, die derzeit im Bereich des GEAS diskutiert werden. 
Die Europäische Kommission plant beispielsweise, die 
Transferleistungen zu mindern, um Sekundärmigration zu 
vermeiden. Konkret soll dies eingesetzt werden, wenn 
ein Antragsteller „den von der zuständigen Behörde be-
stimmten Aufenthaltsort verlässt, ohne diese davon zu 
unterrichten oder erforderlichenfalls eine Genehmigung 
erhalten zu haben“ (Art. 19 Abs. 2a COM(2016)465). Es ist 
naheliegend, den Zweck dieses Instruments neu zu defi-
nieren: Anstatt damit wie bisher vorgesehen Fehlverhal-
ten – konkret: Sekundärmigration – zu bestrafen (s.  Art. 5 
Abs. 3 COM(2016)270), würden geringere Sozialleistun-
gen die Folgen abfedern, die erlaubte Sekundärmigration 
für die Zielländer hätte. Dadurch würde eine ‚Einwande-
rung in die Sozialsysteme‘ reduziert. Dies wiederum wür-
de vermutlich die Akzeptanz der Bevölkerung im Zielland 
für Freizügigkeitsrechte anerkannter Flüchtlinge steigern. 
Der Vorschlag orientiert sich grundsätzlich an der Maxime 
„build a wall around the welfare state, not around the 
country“, die z. B. in wirtschaftsliberalen Kreisen der USA 
immer noch populär ist.49 Eine (befristete) Absenkung 
von Sozialtransfers – z. B. auf die Höhe der unabweisba-
ren Leistungen – könnte verhindern, dass unterschiedlich 
hohe Sozialleistungen im Zuweisungsland und im Ziel-
land Pull-Effekte erzeugen. Zudem würden die Zielländer 
dann durch die zulässige Sekundärmigration anerkannter 
Flüchtlinge finanziell weniger belastet. 

47  Die Folgefragen, die sich damit stellen, konnten für Unionsbürger zum Teil erst durch die Rechtsprechung des EuGH geklärt werden. Dazu gehört 
etwa, ob es zulässig ist, einen Minijob aufzunehmen, bei dem der Staat ergänzende Sozialleistungen zahlen muss, oder wie damit umzugehen ist, 
wenn die betreffende Person später arbeitslos wird. Die für Unionsbürger geltenden Regelungen können hier aber stets als Orientierung dienen.

48  Bei der Gesetzgebung wäre zu klären, ob international Schutzberechtigte unter denselben Bedingungen eine Arbeit aufnehmen dürfen wie Uni-
onsbürger oder hier bei der Arbeitszeit und/oder dem Einkommen ein höheres Niveau gefordert wird. Für Unionsbürger reicht eine geringfügige 
Beschäftigung aus, die ggf. um Aufstocker-Leistungen ergänzt wird.

49  In den USA ist es üblich, dass Leistungen der öffentlichen Hand je nach dem letzten Wohnort unterschiedlich hoch sind. Das widerspricht dort ganz 
offensichtlich auch nicht dem Gleichheitsgrundsatz. So müssen an den meisten öffentlichen und privaten Universitäten auch in-state und out-of-state 
residents deutlich unterschiedliche Studiengebühren zahlen, obwohl sie dieselbe Leistung erhalten. 
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Bei einem solchen Modell gibt es allerdings seit ei-
nem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Asylbe-
werberleistungsgesetz (BVerfG, Urt. v. 18.07.2012, Az. 1 
BvL 10/10, 1 BvL 2/11) gewisse verfassungsrechtliche 
Probleme. Ein Kernsatz der Urteilsbegründung ist, dass 
die im Grundgesetz garantierte Menschenwürde „migra-
tionspolitisch nicht zu relativieren“ sei. Dies wurde seit-
dem vielfach und in verschiedenen Zusammenhängen 
gegen entsprechende Leistungsabsenkungen in Stellung 
gebracht. Damit könnte es indirekt auch der Idee entge-
genstehen, Mobilitäts- und Sozialrechte teilweise vonei-
nander zu trennen (s. etwa Brings/Oehl 2016). Das wäre 
so allgemein aber nicht überzeugend, denn das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts bezog sich auf eine ganz 
bestimmte Situation: Innerhalb der Europäischen Union 
kann der zuständige Mitgliedstaat sehr viel leichter er-
reicht werden als bei Asylbewerbern, für die Deutschland 
zuständig ist. Zudem hielt der Kläger im ursprünglichen 
Verfahren sich zu dem Zeitpunkt schon acht Jahre in 
Deutschland auf, und das Gericht stellte fest, „dass zwei 
Drittel aller Anspruchsberechtigten im Jahr 2011 bereits 
seit mehr als sechs Jahren in Deutschland lebten“ (Thym 
2015c: 20–21; vgl. BVerfG, Urt. v. 18.07.2012, Az. 1 BvL 
10/10, 1 BvL 2/11, Rn. 11). Da die verschiedenen Zeit-
perspektiven so herausgestellt werden und zudem die 
Rückreise deutlich leichter ist, kann aus dem Urteil von 
2012 nicht unbesehen abgeleitet werden, dass es verfas-
sungsrechtlich zulässig wäre, für einen kürzeren Zeitraum 
und innerhalb der Europäischen Union die Sozialleistun-
gen abzustufen. Vor allem wäre dies ja in ein asylpo-
litisches Gesamtkonzept eingebettet, das anerkannten 
Flüchtlingen größere Mobilitätsrechte gewährt als nach 
dem heutigen Stand.

A.4.3.‚Mehr.Europa‘.in.der.Asyl-.und.
Flüchtlingspolitik.durch.eine.neue.
Form.der.Arbeitsteilung

 Das Fazit aus den vorangegangenen Kapiteln stellt 
sich wie folgt dar: Asylverfahren wären weiterhin in 
den Ersteinreisestaaten durchzuführen (und nur noch 
in Ausnahmefällen in Deutschland). Die Ersteinreise-
staaten (die zugleich Erstasylländer sind) würden die 
Schutzbedürftigkeit der Flüchtlinge klären und als nicht 
schutzbedürftig eingestufte Antragsteller rückführen; 
dies würde zunehmend unter europäischer (Mit-)Ver-
antwortung geschehen. Anerkannte Flüchtlinge hätten 
die Möglichkeit, unter bestimmten Bedingungen inner-
halb der EU weiterzuwandern. Das Ergebnis wäre ein 
doppeltes ‚mehr Europa‘ in der Asyl- und Flüchtlings-
politik: Erstens würden die Kompetenzen im Bereich 
der Verfahrensdurchführung schrittweise zentralisiert 
und von der nationalen auf die supranationale Ebene 
verlagert (Schritt 1). Zweitens würde konsequent der 

europäische Gedanke umgesetzt, dass Flüchtlinge, die 
nach europäischen Maßstäben anerkannt wurden, die-
selben europäischen Freizügigkeitsrechte haben sollten 
wie Unionsbürger (Schritt 2) (SVR 2015b: 77). Das um-
fassende Reformpaket für das GEAS, das die Kommis-
sion jüngst vorgelegt hat, weist genau in die Richtung 
von Schritt 1. Für Schritt 2 hat der SVR in diesem Kapitel 
konkrete Vorschläge unterbreitet. Im Mittelpunkt steht 
dabei die Idee, die Mobilitätsrechte anerkannter Flücht-
linge denen der Unionsbürger anzugleichen. 

Ein solches Modell würde möglicherweise dazu füh-
ren, dass sich die EU trennt in einen weitgehend flücht-
lingsfreien Teil (den Osten und Süden des Staatenver-
bunds) und eine Gruppe von Ländern, in die die meisten 
anerkannten Flüchtlinge weiterwandern, sofern ihnen 
dort der Einstieg in den Arbeitsmarkt gelingt (dieser Teil 
besteht im Wesentlichen aus Deutschland, Österreich, 
Schweden und den Benelux-Staaten). Es würde jedenfalls 
zu einer neuen Form der Arbeitsteilung innerhalb Europas 
führen: Die EU wäre dafür zuständig, auf dem Territorium 
der EU-Außenstaaten die Verfahren mit durchzuführen 
und abgelehnte Bewerber rückzuführen. Die Staaten in 
Nord- und Westeuropa wären von dieser Aufgabe durch 
ihre geografische Lage weitgehend entbunden. Im Ge-
genzug würden sie weitgehend die Integration der aner-
kannten Flüchtlinge übernehmen, wenn diese von ihrem 
Wanderungsrecht Gebrauch machen.

 Gegenüber dem chaotischen aktuellen Zustand, 
dass das Asylrecht de facto wieder von den National-
staaten abhängt, dass Zuständigkeitsregeln unterlau-
fen werden und innereuropäische Mobilitätsrechte für 
anerkannte Flüchtlinge (die über ein dreimonatiges 
Besuchsrecht hinausgehen) vollkommen unbekannt 
sind, erscheint dieses stärker arbeitsteilige Modell 
überzeugend. Es entspricht auch einer Tendenz, die sich 
in anderen europäischen Politikfeldern abzeichnet: hin 
zu einem Europa mit unterschiedlichen Geschwindigkei-
ten und Verantwortlichkeiten (nicht zuletzt im Hinblick 
auf Schengen), bei dem in Form konzentrischer Kreise 
verschiedene Ländergruppen unterschiedlich eng zusam-
menarbeiten und damit womöglich wieder andere mit in 
den Kreis ziehen.

Bei einer politischen Reform ist ohne Zweifel auch 
entscheidend, ob die Mehrheitsbevölkerung sie akzep-
tiert, gerade in einem so sensiblen Bereich wie der In-
tegrations- und Migrationspolitik (vgl. auch Thym 2016c: 
1565–1570). Entsprechend wichtig ist es, die Vorteile 
herauszuarbeiten, die eine solche Generalüberholung 
der europäischen Asylpolitik für das Einwanderungsland 
Deutschland hätte. Dies wäre vor allem die weitgehen-
de Entlastung davon, die Verfahren durchzuführen, Asyl-
bewerber unterzubringen und nicht zuletzt abgelehnte 
Antragsteller rückzuführen. Ein konditionalisiertes Modell 
würde zudem Risiken minimieren und helfen, den euro-
päischen Flüchtlingsschutz weiterzuentwickeln.
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Völkerrechtlich ist die Verantwortung von Staaten für 
Flüchtlinge daran geknüpft, dass diese sich physisch auf 
ihrem Staatsterritorium aufhalten (vgl. Nußberger 2016; 
s. auch Kap. A.1). Zumindest in Europa ist der ‚klassische‘ 
Fall eines Asylverfahrens somit folgender: Ein Schutzsu-
chender erreicht einen EU-Mitgliedstaat und stellt dort 
einen Antrag auf Asyl. Es steht den Staaten jedoch frei, 
Schutzsuchende aus ihren Herkunftsländern oder aus 
Transitländern ‚abzuholen‘. Über entsprechende Program-
me bieten sie Flüchtlingen einen sicheren und legalen 
Zugang zu ihrem Territorium. Die Einreise wird dann ent-
weder kollektiv organisiert, oder die Flüchtlinge erhalten 
ein Visum und reisen selbständig ein. Dass Flüchtlinge 
kollektiv und direkt aus dem außereuropäischen Ausland 
aufgenommen werden, ist nicht neu. Mit dem klassischen 
Resettlement (d. h. der dauerhaften Umsiedlung) wird 
dies schon seit Jahrzehnten international praktiziert; es 
beschränkt sich aber keineswegs auf dieses Instrument. 
Durch die gegenwärtige Krise der europäischen Asylpo-
litik gewinnt diese Form der Flüchtlingsaufnahme nun 
neue Bedeutung.

Nach dem bisherigen Stand des internationa-
len Rechts sind die Staaten weder dazu verpflichtet, 
zu kooperieren, noch dazu, sichere Zugangswege zu 

schaffen (s. dazu Kap. A.1). In diesem Sinne könnten  
„[g]lobal gesehen […] Aufnahmen Schutzbedürftiger aus 
dem Ausland an und für sich ein Kristallisationskeim für 
mehr Verteilungsgerechtigkeit“ (Lübbe 2016: 29) sein. 
Die Aufnahme von Flüchtlingen direkt aus dem Ausland 
durchbricht ferner das Paradoxon des Flüchtlingsrechts, 
das legales Verhalten ‚bestraft‘ und illegales ‚belohnt‘. 
Denn das Recht auf ein Asylverfahren haben Flüchtlinge 
nach dem Völkerrecht erst, wenn sie den potenziellen 
Aufnahmestaat betreten haben, und da legale Zuzugs-
wege fehlen, geschieht dies in der Regel illegal (vgl. 
Nußberger 2016).

Aufnahmeprogramme haben demgegenüber viele 
Vorteile: Zum einen entlasten sie die Erstzufluchtsstaaten 
in der Nachbarschaft der Konfliktregionen. Diese Staa-
ten übernehmen meistens die Hauptlast der globalen 
Fluchtbewegungen.50 Dabei sind sie häufig selbst eher 
arm und mit den vielen Flüchtlingen überfordert. Zum 
anderen können Flüchtlinge so legal und sicher in das 
schutzgewährende Land einreisen. Nicht zuletzt kommen 
die Programme besonders schutzbedürftigen Personen 
zugute, die (z. B. aus finanziellen oder gesundheitlichen 
Gründen) sonst nicht in der Lage wären, die meist teure 
und gefährliche irreguläre Reise in ein Aufnahmeland auf 

Der Inhalt in Kürze
Der klassische Weg der Flüchtlingsaufnahme ist die individuelle Einreise. Es gibt aber auch ver-
schiedene Möglichkeiten, Schutzsuchende direkt vom Ort ihrer ersten Zuflucht aufzunehmen. 
Diese behandelt das folgende Kapitel. Es zeigt, wie wichtig solche organisierten Aufnahmepro-
gramme sind, gerade angesichts der grundsätzlichen Schieflage im internationalen Flüchtlings-
system. Die EU und Deutschland sollten eigene Resettlement-Programme ausbauen. Außerdem 
sollten sie den Aufbau eines UN-gestützten, globalen und verbindlichen Resettlement-Systems 
unterstützen. Erörtert wird zudem, wie sich die EU-Türkei-Erklärung als Kontingentaufnahme in 
dieses System einordnen lässt und welche Chancen und Risiken hierbei bestehen.

Alternativen.und.Ergänzungen.zur.individuellen.Einreise:.
Aufnahme.aus.dem.Ausland

KapitelA.5

50  Mit 86 Prozent lebt die große Mehrheit der Flüchtlinge weltweit in Entwicklungsregionen (UNHCR 2016a). Erstzufluchtsstaaten gewähren Asylsu-
chenden aus Nachbarstaaten zwar in der Regel Schutz, beachten also das non-refoulement-Gebot. Sie bieten ihnen aber selten die Möglichkeit, sich 
dauerhaft anzusiedeln und die damit verbundenen Rechte zu erwerben. So leben viele Flüchtlinge in Erstzufluchtsstaaten unter prekären Umständen 
und ohne Perspektive (vgl. Lübbe 2016: 12).
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sich zu nehmen und dort Asyl zu beantragen. So wirken 
Programme kontrollierter Flüchtlingsaufnahme auch dem 
Unwesen der Schlepper und Menschenhändler entgegen.

Auch für die Aufnahmestaaten bringen kollektive 
Aufnahmeprogramme zahlreiche Vorteile: Erstens ent-
lasten sie das System der individuellen Schutzsuche, das 
in manchen Ländern stark beansprucht ist. Denn ein Teil 
der kollektiv Aufgenommenen würde ohne Alternative 
vermutlich selbständig einreisen. Zweitens ist diese Form 
der Aufnahme sicherer und planbarer. Auch deshalb ist 
sie drittens der Bevölkerung leichter zu vermitteln. Die 
einzelnen Kommunen können sich und die aufnehmende 
Bevölkerung besser auf die Ankommenden vorbereiten. 
Darüber hinaus werden so Zeiten des Wartens und der 
Ungewissheit vermieden, die im Asylverfahren entstehen 
und der Integration schaden. Denn die Aufgenommenen 
wissen von vornherein, dass sie für eine bestimmte Zeit 
oder sogar dauerhaft im Zielland bleiben können. Somit 
haben sie einen stärkeren Anreiz, sofort in Bildung zu 
investieren und ziellandspezifische Kenntnisse zu erwer-
ben. Zudem können sie unmittelbar in die staatlichen 
Förderprogramme einsteigen. Auch Rechtsunsicherheiten 
aufseiten der potenziellen Arbeitgeber werden dadurch 
abgebaut (s. Kap. B.3). 

 Aufnahmeprogramme können also grundsätz-
lich helfen, den globalen Flüchtlingsschutz effizienter, 
gerechter und humaner zu gestalten – jedenfalls so-
lange sich die internationale Gemeinschaft noch nicht 
auf andere bindende Mechanismen verständigt hat, 
um die Verantwortung für die Flüchtlinge angemessen 
zuzuordnen und zu teilen. Bislang funktionieren die-
se Programme auf rein freiwilliger Basis; ihr Umfang 
ist dementsprechend begrenzt. Auf der Ebene der EU 
werden Kontingentlösungen und Aufnahmeprogramme 
(und damit auch Verfahren, die Flüchtlinge im Ausland 
abholen) aber dennoch zunehmend wichtiger. Darauf 
verweisen entsprechende Vorschläge der Europäischen 
Kommission zu einem resettlement framework (Euro-
päische Kommission 2016a), aber auch die EU-Türkei-
Erklärung von März 2016 (Europäischer Rat 2016) und 
Diskussionen darüber, ob in nordafrikanischen Staaten 
Aufnahmezentren eingerichtet werden sollen, in denen 
die EU Asylanträge außerhalb ihres eigenen Territoriums 
bearbeitet. Mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus dem 

Ausland kann die Asylpolitik aus dem eigenen Territorium 
hinaus verlagert werden, und das erscheint in der derzei-
tigen Situation vorteilhaft.51

A.5.1.Resettlement-Programme:.
.dauerhafte.Neuansiedlung.von.beson-
ders.Schutzbedürftigen
Programme zur dauerhaften kollektiven Aufnahme rich-
ten sich an besonders schutzbedürftige Personen, die in 
einen Erstaufnahmestaat geflohen sind, dort aber weder 
eine Zukunftsperspektive haben noch eine Aussicht, in ihr 
Herkunftsland zurückkehren zu können. Sie werden über 
das Programm dauerhaft in einen dritten Staat umgesie-
delt bzw. dort neu angesiedelt. In der Regel nehmen Staa-
ten ein vorab festgelegtes Kontingent an Flüchtlingen auf.

Resettlement-Programme haben eine lange Geschich-
te: Bereits in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen 
wurden sie genutzt, um Flüchtlingskrisen zu lösen. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg siedelte die damalige Internati-
onale Flüchtlingsorganisation (IRO) zwischen 1947 und 
1951 über eine Million Menschen um. Während des Kal-
ten Kriegs entwickelte sich das Resettlement zu einem der 
wichtigsten Pfeiler für internationalen Flüchtlingsschutz in 
vielen Krisenregionen der Welt (vgl. UNHCR 2011). Gegen-
wärtig ist der Umfang – global betrachtet – eher begrenzt: 
Mit der Zahl der Aufnahmen, die die Staaten weltweit 
anbieten, kann von den 14,4 Millionen Flüchtlingen, die 
der UNHCR betreut, weniger als 1 Prozent für ein Resett-
lement vorgeschlagen werden (UNHCR 2016b).52

A.5.1.1 Auswahl von Resettlement-Flüchtlingen

Um für Resettlement infrage zu kommen, muss eine Per-
son derzeit vom UNHCR als Flüchtling anerkannt und in 
besonderem Maße schutzbedürftig sein. Dazu muss sie 
zunächst ein Registrierungs- und Anerkennungsverfahren 
durchlaufen. Dabei wird auch geprüft, ob eine Rückkehr 
in das Herkunftsland möglich ist. Ist dies nicht der Fall, 
prüft der UNHCR, ob eine Ansiedlung im Erstaufnahme-
staat oder Resettlement in einem weiteren Staat infrage 
kommt (sog. durable solutions). Dafür wurden acht Krite-
rien festgelegt: (1) Personen mit besonderen  rechtlichen 

51  Im Rahmen der aktuellen Debatte um den Schengener Grenzkodex werden auf EU-Ebene auch Möglichkeiten vorübergehenden Schutzes erörtert, 
z. B. humanitäre Visa (sei es unter Schengen oder unter nationalem Recht). Darauf kann hier jedoch nicht näher eingegangen werden. Als weitere 
Möglichkeit, außerhalb des Aufnahmestaats um Asyl nachzusuchen, kann bei einzelnen Staaten in den Auslandsvertretungen ein Asylantrag gestellt 
werden. „[P]raktische Bedeutung hat diese Zugangsform in Europa aber nicht, und jedenfalls als partikuläre Praxis wäre das auch schwer durchhalt-
bar“ (Lübbe 2016: 7). In Deutschland gibt es seit 2012 noch das Aufnahmeverfahren für afghanische Ortskräfte, d. h. Afghanen, die in Afghanistan 
z. B. für die Bundeswehr oder das BMZ arbeiten (vgl. Grote/Bitterwolf/Baraulina 2016). Diese und weitere legale Zugangswege diskutieren u. a. 
FRA (2015) und Bendel (2016). 

52  Im Jahr 2014 wurden in 30 Staaten insgesamt gut 100.000 Flüchtlinge neu angesiedelt. Die weitaus meisten davon nahmen die USA auf (69.505 
Personen), dann folgen mit großem Abstand Kanada (15.032 Personen), Australien (4.773 Personen) und Deutschland (2.360 Personen) (UNHCR 
2015b). 
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und physischen Schutzbedürfnissen, (2) Personen mit 
besonderem medizinischem Behandlungsbedarf, (3) 
überlebende Opfer von Gewalt und Folter, (4) besonders 
gefährdete Frauen, (5) Flüchtlingskinder und heranwach-
sende Flüchtlinge, (6) ältere Flüchtlinge, (7) Personen, 
die aus anderen Gründen keinerlei Perspektive auf eine 
Eingliederung im derzeitigen Aufenthaltsstaat haben, und 
(8) Personen, deren Familienangehörige sich bereits in 
einem Drittstaat befinden.53 Entspricht eine Person min-
destens einem dieser Kriterien, schlägt der UNHCR sie – 
wenn sie einverstanden ist – einem aufnahmebereiten 
Staat zum Resettlement vor (vgl. UNHCR 2011: 36–42). 
Dieser Staat entscheidet dann, ob er die betreffende Per-
son aufnimmt oder nicht. Dabei können die potenziellen 
Aufnahmestaaten den Kriterien des UNHCR auch eigene 
hinzufügen. Deutschland z. B. berücksichtigt als Kriteri-
um auch die Integrationsfähigkeit, die u. a. über Schul- 
und Berufsausbildung, Berufserfahrung oder vorhandene 
Sprachkenntnisse bemessen wird (vgl. BMI 2016b). Der 
aufnehmende Staat gewährt den Aufgenommenen vol-
len Flüchtlingsschutz und bietet ihnen eine dauerhafte 
Bleibeperspektive.

A.5.1.2 Resettlement in der EU

Seit 2012 gibt es ein gemeinsames Resettlement-Pro-
gramm der EU (Beschluss Nr. 281/2012/EU des Europä-
ischen Parlaments und des Rates). Die Teilnahme daran 
ist freiwillig. Etwa die Hälfte aller Mitgliedstaaten nimmt 
im Rahmen dieses Programms Flüchtlinge auf, darunter 
auch Deutschland (European Migration Network 2016).54 
Wegen der geringen Beteiligung hat das Programm eher 
symbolische Bedeutung. Finanzielle Unterstützung aus 
dem europäischen Flüchtlingsfonds soll jedoch dazu füh-
ren, dass sich mehr Mitgliedstaaten daran beteiligen. Die 
Kommission hatte schon 2009 vorgeschlagen, ein solches 
Programm einzuführen (COM(2009)447). Wegen Kompe-

tenzstreitigkeiten zwischen Europäischem Parlament und 
Rat hatte sich die Entscheidung darüber jedoch lange hin-
gezogen. Im Juli 2015 hat der Rat für Justiz und Inneres 
beschlossen, dass in den Jahren 2015 und 2016 insge-
samt rund 22.000 schutzbedürftige Flüchtlinge zur Neu-
ansiedlung aufgenommen werden (vgl. 3405. Tagung des 
Rates (Justiz und Inneres), Ratsdokument 11097/15).55 
Nach diesem Plan wurden bis zum 26. September 2016 
10.696 Personen in 21 europäischen Staaten neu ange-
siedelt; vier Staaten haben die von ihnen angekündigte 
Zahl aufzunehmender Personen bereits erreicht (Schwe-
den, Großbritannien sowie die beiden Nicht-EU-Staaten 
Schweiz und Liechtenstein) (COM(2016)636). 

Im April 2016 schlug die EU-Kommission vor, ein 
„strukturiertes System für die Neuansiedlung“ auszuar-
beiten (COM(2016)197). In der entsprechenden Mittei-
lung kündigt sie an, auf der Basis des EU-Türkei-Modells 
„einen Vorschlag zur Ausgestaltung der EU-Politik im 
Bereich der Neuansiedlung vor[zu]legen, der die sichere 
und legale Ankunft von schutzbedürftigen Menschen in 
der EU regelt“ (s. Kap. A.5.4).

A.5.1.3 Resettlement in Deutschland

Deutschland gehört zu den EU-Mitgliedstaaten, in denen 
Resettlement- bzw. humanitäre Aufnahmeprogramme 
eine lange Tradition haben (European Migration Network 
2016: 19).56 Schon früher wurden im Rahmen von Kontin-
genten Flüchtlinge aufgenommen, z. B. Ende der 1970er/
Anfang der 1980er Jahre vietnamesische boat people 
(vgl. Kleinschmidt 2013). Doch erst im Dezember 2012 
sprach sich die Innenministerkonferenz „für eine perma-
nente Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an 
der Aufnahme und Neuansiedlung besonders schutzbe-
dürftiger Flüchtlinge aus Drittstaaten (Resettlement)“ aus 
(Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren 
der Länder 2012: 27, Herv. d. SVR). Über ein befristetes 

53  Das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) bietet eine Übersicht über die Kriterien, die die einzelnen EU-Staaten anlegen (European Migration 
Network 2016).

54  Vierzehn Mitgliedstaaten führen derzeit jährliche Resettlement-Programme durch: Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Ungarn, Irland, die Niederlande, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden und Großbritannien (vgl. http://www.resettlement.eu/
page/introduction-resettlement-europe, 10.10.2016). Betrachtet man die Zahl der Aufnahmen im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße (2011–2015), 
zeigen sich zwischen den einzelnen Staaten deutliche Unterschiede: Mit 1.375 Aufnahmen pro Million Einwohner nimmt Norwegen, das kein EU-
Mitglied ist, verhältnismäßig viele Personen im Rahmen von Resettlement auf. Ähnliches gilt für Schweden (926) und Finnland (746). In Dänemark 
(405), Liechtenstein (400), Deutschland (278), den Niederlanden (148), Österreich (134) und Luxemburg (115) liegen die Aufnahmen pro Million 
Einwohner über dem Durchschnitt der EU-Staaten, die am Resettlement teilnehmen (114) (European Migration Network 2016: 14). Bei den regulä-
ren Asylanträgen ergibt sich – mit Ausnahme von Ungarn – ein ähnliches Bild: Die meisten Asylerstanträge pro Million Einwohner wurden 2015 in 
Ungarn (17.699) und Schweden (16.016) gestellt, dann folgten Österreich (9.970), Norwegen (5.898), Finnland (5.876) und Deutschland (5.441) 
(EU-Durchschnitt: 2.470) (Eurostat 2016b: 2). Es ist umstritten, ob das Verhältnis zur Bevölkerungsgröße die richtige Bezugsgröße ist, um die Auf-
nahme von Flüchtlingen zu vergleichen (vgl. SVR 2014: 53–56). Für einen Überblick zur Entwicklung von Resettlement im EU-Kontext vgl. Krasniqi/
Sutter 2015.

55  Vgl. auch http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2015/07/20/, 13.01.2017.
56  Wie Grote, Bitterwolf und Baraulina (2016) ausführlich beschreiben, richten sich diese Programme jeweils an unterschiedliche Personengruppen: 

Beim Resettlement werden Schutzbedürftige dauerhaft aufgenommen, in den humanitären Aufnahmeprogrammen Menschen aus einem ‚heißen 
Konflikt‘ und in den Landesprogrammen mit Unterstützung Privater Verwandte von Zuwanderern, die bereits im Land leben.

http://www.resettlement.eu/page/introduction-resettlement-europe
http://www.resettlement.eu/page/introduction-resettlement-europe
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2015/07/20/
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Pilotprojekt auf der Grundlage von § 23 Abs. 2 AufenthG 
nahm Deutschland zwischen 2012 und 2015 jährlich 300 
besonders schutzbedürftige Flüchtlinge dauerhaft auf, die 
in Erstaufnahmestaaten lebten und die weder dort eine 
Zukunftsperspektive hatten noch die Aussicht, in ihr Her-
kunftsland zurückkehren zu können (Grote/Bitterwolf/
Baraulina 2016: 5; vgl. European Migration Network 
2016: 13). Im ersten Jahr wurden afrikanische Flüchtlin-
ge aus Tunesien und irakische Flüchtlinge aus der Türkei 
aufgenommen. 2013 waren es ausschließlich irakische, 
iranische und syrische Flüchtlinge aus der Türkei; 2014 
wurden u. a. Schutzsuchende aus dem Irak, Somalia, Sri 
Lanka, China und Afghanistan sowie Staatenlose aus Sy-
rien und Indonesien aufgenommen. 

Seit 2015 wird das Resettlement-Programm unbefris-
tet fortgeführt. Dazu wurde im Juli 2015 der § 23 Abs. 4 
im Aufenthaltsgesetz eingeführt. Auf dieser Grundlage 
kann das Bundesministerium des Innern (BMI) in Ab-
sprache mit den Bundesländern das BAMF anweisen, 
ausgewählten Schutzsuchenden die Aufnahme zuzusa-
gen. Seither soll Deutschland jährlich rund 500 Perso-
nen über das Resettlement-Verfahren aufnehmen. Im 
Jahr 2015 wurden 510 Flüchtlinge aus Eritrea, Somalia, 
dem Sudan, dem Südsudan, Äthiopien, Syrien und dem 
Irak aufgenommen, die sich in Ägypten und im Sudan 
aufhielten. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland 
damit im Mittelfeld: Etliche Staaten nahmen 2015 gar kei-
ne Resettlement-Flüchtlinge auf, andere deutlich mehr 
als Deutschland (z. B. Schweden 1.850, Großbritannien 
1.865, Norwegen 2.375) (Eurostat 2016d; European Mi-
gration Network 2016). 

2015 beschloss der Rat der Europäischen Union, rund 
22.000 Flüchtlinge durch einzelne Mitgliedstaaten neu 
anzusiedeln. Deutschland hat sich verpflichtet, in die-
sem Rahmen innerhalb von zwei Jahren insgesamt 1.600 
Schutzbedürftige aufzunehmen, wobei das nationale 
deutsche Resettlement-Programm angerechnet wird. 
2016 und 2017 wurden bzw. werden in Deutschland also 
jeweils 800 Resettlement-Flüchtlinge aufgenommen. 
2016 waren das überwiegend Syrer, die nach der EU-
Türkei-Erklärung berücksichtigt wurden. An der Auswahl 
der Personen ist der UNHCR beteiligt; die letzte Entschei-
dung trifft aber das BMI. Umgesetzt wird die Aufnahme 
schließlich vom BAMF (vgl. BMI 2016e).

In Deutschland erhalten Resettlement-Flüchtlinge 
eine Aufenthaltsberechtigung aus humanitären Gründen 
nach § 23 Abs. 4 AufenthG. Damit können sie unmittel-

bar eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Zudem haben sie 
Anspruch auf Sozialleistungen nach SGB II bzw. SGB XII, 
solange sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Er-
werbstätigkeit bestreiten können. Darüber hinaus haben 
sie Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs. 
Die Ausländerbehörde oder der Träger der Grundsiche-
rung kann sie auch verpflichten, an einem solchen Kurs 
teilzunehmen, wenn ein entsprechender Bedarf festge-
stellt wird (vgl. BMI 2016e).57

A.5.1.4 Von freiwilligem Engagement zu verbind-
lichen Quoten?

Manche Staaten bieten sich – u. a. durch ihre geografische 
Lage – kaum als Zielländer von Flüchtlingsbewegungen 
an und haben entsprechend wenig Flüchtlinge im regu-
lären Asylverfahren. Vor allem solche Staaten kündigten 
Ende 2015 an, ihre Resettlement-Quoten zu erhöhen; 
dazu gehören beispielsweise Kanada, Großbritannien, 
die USA, Norwegen und Australien (UNHCR 2016d). Trotz 
dieser Zusagen wird die vom UNHCR genannte Zielgröße 
von 1,2 Millionen Personen jedoch nicht ansatzweise er-
reicht (vgl. UNHCR 2016d: 13).58 

Am 19. September 2016 fand in New York der Son-
dergipfel der Vereinten Nationen zu Migration und Flucht 
statt. Das Ergebnisdokument dieses Treffens enthält im 
Erstentwurf eine bemerkenswerte Zielvorgabe für das 
Resettlement: Die internationale Gemeinschaft sollte 
sich verpflichten, Neuansiedlungsplätze für mindestens 
10 Prozent des globalen Flüchtlingsaufkommens bereit-
zustellen.59 Diese feste Größe verschwand allerdings im 
Laufe der Vorabstimmungen und ist in der endgültigen 
New Yorker Erklärung nicht mehr enthalten. Dort heißt 
es nur noch vage: „Es ist unser Ziel, Resettlement-Plätze 
und andere legale Zugangswege in einem Umfang zur 
Verfügung zu stellen, der erlaubt, die jährlich vom UNHCR 
identifizierten Resettlement-Bedarfe zu decken“ (United 
Nations General Assembly 2016: 78, Übers. d. SVR).

Die internationale Gemeinschaft hat mit dieser Erklä-
rung eine Chance verpasst, das internationale Resettle-
ment-System auf eine politisch verbindlichere Basis zu 
stellen. Dies könnte aber bei der Entwicklung eines UN 
Refugee Compact verwirklicht werden, der 2018 ver-
abschiedet werden soll (s. Kap. A.6). Die Europäische 
Kommission setzt sich dafür ein, dass die Mitgliedstaa-
ten diese internationalen Prozesse mit vorantreiben 
(COM(2016)197) (s. u.). Innerhalb der EU selbst sieht es 

57  Einen guten Überblick zum Resettlement, insbesondere seinen Zielen, seiner Bedeutung, dem Verfahren, Auswahlkriterien und Rechtsgrundlagen 
bietet die gemeinsame Informationsplattform des Deutschen Caritasverbands und des Caritasverbands für die Diözese Hildesheim/Caritasstelle im 
Grenzdurchgangslager Friedland; vgl. http://resettlement.de/resettlement/, 13.01.2017.

58  Die größten Gruppen davon sind Syrer (40 %), Sudanesen (11 %), Afghanen (10 %) und Kongolesen (9 %) (UNHCR 2016d).
59  S. http://www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2015/08/27-June-2016_HLM-on-addressing-large-movements-of-refugees-and-

migrants-27-June-2016.pdf, 13.01.2017.

http://resettlement.de/resettlement/
http://www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2015/08/27-June-2016_HLM-on-addressing-large-movements-of-refugees-and-migrants-27-June-2016.pdf
http://www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2015/08/27-June-2016_HLM-on-addressing-large-movements-of-refugees-and-migrants-27-June-2016.pdf
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jedoch nicht so aus, als könnte es möglich werden, für die 
Mitgliedstaaten verbindliche Quoten festzulegen. In den 
meisten Mitgliedstaaten geht die politische Tendenz da-
hin, Programme zur dauerhaften Neuansiedlung (im Un-
terschied zur befristeten Schutzgewährung) nur dann zu 
unterstützen, wenn die Gesamtzahl der Schutzsuchenden 
sinkt oder wenn sie gering ist; bei einem hohen Niveau 
individueller Schutzsuche werden gleichzeitige kollektive 
Aufnahmeprogramme nicht akzeptiert.

A.5.2.Humanitäre.Aufnahmeprogram-
me:.zeitweilige.Umsiedlung.in.akuten.
Notsituationen
Humanitäre Aufnahmeprogramme werden meist kurz-
fristig eingerichtet, um bei größeren Flüchtlingskrisen 
Schutzbedürftige aus dem Ausland kollektiv aufzuneh-
men (d. h. ohne individuelle Verfahren). Anders als beim 
Resettlement ist die Aufnahme hier in der Regel zeit-
lich befristet angelegt. Im Rahmen solcher Programme 
werden die Flüchtlinge meist direkt aus den Herkunfts-
regionen aus- bzw. umgesiedelt. Wenn sie Verwandte in 
Deutschland haben, die für sie sorgen können, erhalten 
sie ein Visum, mit dem sie eigenständig legal einreisen 
können. Diese Programme dienen dazu, möglichst schnell 
in größerer Zahl Flüchtlinge aufzunehmen, die einer klar 
bestimmten Gruppe von Schutzbedürftigen angehören. 
Das Kontingent der aufzunehmenden Flüchtlinge wird in 
der Regel vorab festgelegt. Der Schutzbedarf wird nicht 
individuell geprüft; es wird lediglich kontrolliert, ob eine 
Person tatsächlich der aufzunehmenden Gruppe angehört 
und ob Ausschlusskriterien vorliegen (z. B. Beteiligung an 
Kriegsverbrechen). 

In der Vergangenheit hat Deutschland schon mehr-
mals Flüchtlinge ergänzend zum individuellen Asylver-
fahren aufgenommen (z. B. in den 1990er Jahren Flücht-
linge aus Ex-Jugoslawien, 2009/10 irakische Flüchtlinge 
und seit 2011 syrische Flüchtlinge).60 Diese Aufnahme-
aktionen unterschieden sich erheblich in Bezug auf ihre 
Rechtsgrundlage, die Art der Einreise sowie die Zahl der 
Flüchtlinge und die Dauer ihres Aufenthalts (vgl. für eine 
Übersicht SVR-Forschungsbereich 2015b: 33).

A.5.2.1 Humanitäre Aufnahmeprogramme des 
Bundes

Für humanitäre Aufnahmeprogramme gibt es weder ein 
allgemeingültiges Verfahren noch allgemeingültige Krite-
rien. In Deutschland kann das BMI auf der Grundlage von 
§ 23 Abs. 2 AufenthG „zur Wahrung besonders gelagerter 
politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland“ 
in Absprache mit den Bundesländern anordnen, dass das 
BAMF bestimmten Ausländern bzw. Ausländergruppen 
eine Aufnahme zusagt. Auf solchen Anordnungen des 
BMI (nach § 23 Abs. 2, 3 i. V. m. § 24 AufenthG) beruhten 
die drei jüngsten humanitären Aufnahmeprogramme des 
Bundes, die auf die Folgen des Bürgerkriegs in Syrien re-
agierten.61 Vorgegeben wurden die Personengruppe (vor-
wiegend Syrer),62 die Zahl der aufzunehmenden Personen 
(insgesamt 20.000) und die Kriterien für ihre Auswahl. 
Beim ersten Programm war der UNHCR in die Vorauswahl 
der Personen eingebunden. Bei den beiden darauffol-
genden Programmen konnten auch Syrer, die bereits in 
Deutschland lebten, die Aufnahme ihrer Verwandten be-
antragen (vgl. SVR-Forschungsbereich 2015b: 20).

Resettlement-Verfahren gewähren normalerweise 
einen dauerhaften Aufenthalt; gerade deshalb werden 
vorher aufwändige und langwierige Auswahlverfahren 
durchgeführt. Abweichend von dieser üblichen Praxis 
wurde bei den Bundesprogrammen zur Aufnahme von 
Flüchtlingen aus Syrien das Auswahlverfahren vereinfacht 
und beschleunigt (für eine Übersicht zum Ablauf des Auf-
nahmeverfahrens vgl. SVR-Forschungsbereich 2015b: 19). 
Die Kriterien für die Auswahl bzw. Zulassung lassen sich 
in verschiedene Typen einteilen: Nach humanitären Kri-
terien waren z. B. besonders schutzbedürftige Kinder mit 
ihren Eltern, Personen mit medizinischem Bedarf, Frauen 
in prekären Lebenssituationen und Angehörige verfolg-
ter religiöser Minderheiten zu bevorzugen. Es wurden 
aber auch familiäre bzw. familiär-finanzielle Aspekte 
berücksichtigt; konkret ging es um die Frage, ob die be-
treffenden Personen Familienangehörige in Deutschland 
haben, die über sog. Verpflichtungserklärungen (§ 68 
AufenthG)63 finanziell für sie einstehen. Eine Rolle spielte 
z. B. auch die Frage, ob ein Aufnahmekandidat nach dem 
Ende des Konflikts zum Wiederaufbau des Landes bei-
tragen könnte (vgl. BMI 2013a; 2013b; 2014; vgl. auch 
SVR-Forschungsbereich 2015b: 14–17, 20). 

60  Die Aufnahme irakischer Flüchtlinge 2009/10 wird häufig als Neuansiedlungsprogramm beschrieben (vgl. UNHCR 2009). Sie war jedoch kein Re-
settlement im eigentlichen Sinne: Die ausgewählten Personen erhielten zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für bis zu drei Jahre (vgl. BMI 2008).

61  Das erste Bundesprogramm wurde im Mai 2013 eingerichtet und umfasste 5.000 Personen; das zweite folgte im Dezember 2013, ebenfalls für 5.000 
Personen. Das dritte Programm umfasste weitere 10.000 Personen und wurde im Juli 2014 eingerichtet (vgl. BMI 2016e; vgl. für eine Übersicht 
SVR-Forschungsbereich 2015b: 16).

62  Im zweiten Bundesprogramm wurden auch Personen einbezogen, die sich in Ägypten und Libyen aufhielten, im zweiten und dritten Programm im 
Einzelfall auch staatenlose Palästinenser und Kurden, die mindestens drei Jahre in Syrien gelebt hatten (vgl. BMI 2013b; 2014).

63  Nach dem Integrationsgesetz, das im Juli 2016 beschlossen wurde, gilt diese Verpflichtung für höchstens fünf Jahre. Die Kosten für die Versorgung 
im Krankheitsfall übernehmen seit einem Beschluss der Innenministerkonferenz von Juni 2014 nun in fast allen Bundesländern die Kommunen. 
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Die aufgenommenen Flüchtlinge bekamen eine Auf-
enthaltserlaubnis für zwei Jahre, konnten sofort arbeiten 
und erhielten umfangreiche soziale Rechte (z. B. Leis-
tungen nach SGB II oder SGB XII.).64 Zudem haben sie 
Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs. Die 
Aufenthaltserlaubnis kann für die Dauer des Konflikts 
verlängert werden. Nach fünf Jahren haben die Flücht-
linge Anspruch auf eine Daueraufenthaltserlaubnis-EU 
(§ 9a Abs. 2 Nr. 1 AufenthG), wenn sie die Bedingungen 
dafür erfüllen (z. B. ihren Lebensunterhalt eigenständig 
sichern können, eine ausreichende Kenntnis der deut-
schen Sprache, der Rechts- und Gesellschaftsordnung 
und der Lebensverhältnisse im Land nachweisen) (vgl. 
SVR-Forschungsbereich 2015b: 15–17). Insgesamt wurden 
in den drei Bundesaufnahmeprogrammen 20.089 Visa er-
teilt (BT-Drs. 18/9133).

A.5.2.2 Humanitäre Aufnahmeprogramme der 
Länder

Zusätzlich zum ersten Bundesprogramm von Mai 2013 
legten die Bundesländer (mit Ausnahme Bayerns)65 im 
Einvernehmen mit dem BMI nach § 23 Abs. 1 AufenthG 
zwischen August und November 2013 eigene humanitäre 
Aufnahmeprogramme auf.66 Die meisten Länderprogram-
me sind 2015 ausgelaufen; Berlin, Brandenburg, Ham-
burg, Schleswig-Holstein und Thüringen haben ihre Pro-
gramme jedoch verlängert, zum Teil bis Ende 2018.67 Die 
Verfahren und Auswahlkriterien der Länderprogramme 
unterscheiden sich zum Teil von den Bundesprogrammen, 
aber auch untereinander. So war in Berlin, Thüringen und 
Nordrhein-Westfalen die Gruppe der aufzunehmenden 
Personen nicht auf Syrer beschränkt, sondern umfasste 
auch Menschen ohne syrische Staatsangehörigkeit (z. B. 
Kurden und Palästinenser), die zuvor mindestens drei 
Jahre in Syrien gelebt hatten. Die betreffenden Personen 
mussten sich jedoch in Syrien, den Anrainerstaaten oder 
Ägypten befinden. Mit Ausnahme Baden-Württembergs 
und des Saarlands bestimmten die Länder in ihren Pro-
grammen nicht vorab ein festes Kontingent. Sehr un-
terschiedlich war auch die Verpflichtungserklärung der 
Verwandten gestaltet. Die Höhe des geforderten Netto-
einkommens z. B. variierte zwischen knapp über 1.000 
und 2.000 Euro. Zudem konnte die Verpflichtung in man-
chen Ländern auf mehrere Personen verteilt werden, in 
anderen musste eine Person allein für alle Kosten bürgen 
(vgl. SVR-Forschungsbereich 2015b: 17f.). 

Ein wesentlicher Unterschied zu den Bundesprogram-
men liegt darin, dass der verwandtschaftliche Bezug in 
den Länderprogrammen enger gefasst ist: Er beschränkt 
sich auf Verwandte ersten und zweiten Grades (Ehegat-
ten, Eltern, Kinder, Großeltern, Enkel oder Geschwister so-
wie deren Ehegatten und minderjährige Kinder). Darüber 
hinaus müssen die Verwandten in Deutschland bestimm-
te Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen Deutsche sein 
oder eine Aufenthaltserlaubnis haben und sich mindes-
tens seit dem 1. Januar 2013 in Deutschland aufhalten. 
Für die Aufnahme in einem Landesprogramm müssen die 
in Deutschland lebenden Verwandten zunächst bei der 
örtlichen Ausländerbehörde einen Antrag stellen, damit 
diese der Erteilung eines Visums vorab zustimmt, und 
eine Verpflichtungserklärung unterzeichnen. Anschlie-
ßend werden die Verwandtschaftsverhältnisse und die 
Bonität des Antragstellers geprüft. Durch die Verpflich-
tungserklärung bilden diese Länderprogramme eine Art 
private Patenschaft (Endres de Oliveira 2016: 178), wie 
sie z. B. in Kanada gängig ist (Info-Box 2). Die in diesem 
Rahmen aufgenommenen Flüchtlinge erhalten zunächst 
eine Aufenthaltserlaubnis von bis zu zwei Jahren (§ 23 
Abs. 1 AufenthG); sie können wie in den Bundesprogram-
men sofort arbeiten. In Bezug auf die Verpflichtungserklä-
rung ist nach Art. 68 Abs. 1 S. 1 AufenthG vorgesehen, 
dass „sämtliche öffentlichen Mittel zu erstatten [sind], 
die für den Lebensunterhalt des Ausländers einschließlich 
der Versorgung mit Wohnraum sowie der Versorgung im 
Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet 
werden, auch soweit die Aufwendungen auf einem ge-
setzlichen Anspruch des Ausländers beruhen“. Allerdings 
„ist die Heranziehung zum Kostenersatz nicht zwingend“ 
(Geyer 2016: 1061) und darüber hinaus rechtlich um-
stritten. Die zuständige Behörde hat hier einen Ermes-
sensspielraum und muss einen Erstattungsanspruch nicht 
zwangsläufig geltend machen. Flüchtlinge, die über Län-
derprogramme aufgenommen wurden, haben keinen An-
spruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs; sie kön-
nen daran nur teilnehmen, wenn es freie Plätze gibt und 
sie die Kosten dafür selbst tragen (vgl. SVR-Forschungsbe-
reich 2015b: 16–19). Bis einschließlich Mai 2016 wurden 
im Rahmen der Landesaufnahmeprogramme über 22.000 
Visa erteilt.68 

64  Dies gilt nicht, wenn Verwandte sich verpflichtet haben, für den Lebensunterhalt der schutzsuchenden Person aufzukommen.
65  Bayern nahm syrische Flüchtlinge nur auf Einzelfallbasis auf.
66  Vgl. für eine Übersicht http://resettlement.de/landesaufnahme-private-sponsorship/, 13.01.2017.
67  Für eine aktuelle Übersicht vgl. http://resettlement.de/aktuelle-aufnahmen/, 13.01.2017.
68  Davon entfallen über zwei Drittel auf das Land Nordrhein-Westfalen und fast ein Viertel auf das Land Niedersachsen. Fast die Hälfte der Visa wurde 

in der Auslandsvertretung Beirut erteilt, knapp ein Viertel in Istanbul (BT-Drs. 18/9133).

http://resettlement.de/landesaufnahme-private-sponsorship/
http://resettlement.de/aktuelle-aufnahmen/
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Info-Box2  Private Sponsorship in Kanada

Kanada ist geografisch bedingt von individueller Flüchtlingseinreise kaum betroffen. Kollektive Aufnahmepro-
gramme spielen hier seit Langem eine wichtige Rolle (SVR 2015b: 63–66). Ein Grundpfeiler der kanadischen 
Flüchtlingsaufnahme sind seit Jahrzehnten Private Sponsorship of Refugees-Programme (vgl. Labman 2016). 
Hier wird die Aufnahme eines Flüchtlings durch private Sponsoren ermöglicht. Dieses Modell ergänzt das staat-
liche Resettlement-Programm und ermöglicht der kanadischen Zivilgesellschaft, bei der Flüchtlingsaufnahme 
aktiv mitzuhelfen (FRA 2015; Labman 2016). Das Instrument wurde vor knapp 40 Jahren ins Leben gerufen, 
als nach dem Vietnamkrieg in großer Zahl Flüchtlinge aus Indochina ins Land kamen. 1976 wurde es in den 
Immigration Act aufgenommen und so juristisch verankert.

Als Sponsoren können drei Gruppierungen agieren: Erstens können Kulturverbände oder religiöse Organisati-
onen sich von der kanadischen Regierung als Sponsorship Agreement Holders (SAH) zertifizieren lassen und 
sich bereiterklären, Flüchtlinge regelmäßig finanziell und operativ zu unterstützen. Zweitens können bestimmte 
Gruppierungen wie z. B. Wirtschaftsverbände als gelegentliche Sponsoren auftreten. Drittens können Zivilper-
sonen einen Flüchtling unterstützen, wenn sie sich zu einer Gruppe von mindestens fünf Personen (Group of 
5) zusammenschließen. Alle Mitglieder dieses Zusammenschlusses müssen kanadische Staatsangehörige sein 
oder eine Daueraufenthaltserlaubnis besitzen. Die potenziellen Sponsoren sollten ihren Wohn- oder Geschäfts-
sitz in der Zielgemeinde des aufzunehmenden Flüchtlings haben oder dort Verwandte haben (Government of 
Canada 2016c). 
Die Sponsoren können entweder selbst eine Person benennen, der sie helfen möchten, oder sich von einem 
Angestellten der Visumsbehörde eine Person empfehlen lassen. Eine nicht zertifizierte Organisation oder eine 
Group of 5 kann nur Personen unterstützen, die als Flüchtlinge anerkannt sind (syrische und irakische Flücht-
linge sind davon vorübergehend ausgenommen, sie müssen keinen anerkannten Flüchtlingsstatus haben). 
SAH hingegen können auch Personen in flüchtlingsähnlichen Situationen unterstützen (Government of Canada 
2016a). Die Entscheidung über einen Antrag liegt bei der kanadischen Visumsbehörde. Privat finanzierte Flücht-
linge bekommen bei ihrer Einreise eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis. Die Unterstützung läuft meistens über 
ein Jahr, kann aber bis auf drei Jahre ausgeweitet werden. Wenn der Unterstützungsvertrag ausläuft, sollten die 
betreffenden Flüchtlinge in der Lage sein, für ihren Lebensunterhalt selbst aufzukommen. Für die finanzielle 
Unterstützung wird pro Flüchtling mit einem Aufwand von ca. 12.600 kanadischen Dollar pro Jahr gerechnet 
(ca. 9.000 Euro); die Kosten für eine vierköpfige Familie belaufen sich auf ca. 27.000 kanadische Dollar pro 
Jahr (ca. 19.000 Euro). Mit diesem Betrag deckt der Sponsor sämtliche Lebenshaltungskosten des Flüchtlings. 
Darüber hinaus hilft er ihm bei der Wohnungs- und Arbeitsuche sowie in alltäglichen Situationen (Government 
of Canada 2016b). 
Private Sponsorship-Programme bieten die gleichen Vorteile wie staatlich finanzierte Aufnahmeprogramme. 
Zudem finden privat finanzierte Flüchtlinge laut der NGO Canadian Refugee Council (2014) schneller eine Ar-
beit als staatlich umgesiedelte Flüchtlinge. Darüber hinaus erlaubt das Programm, die Zivilgesellschaft in eine 
kontrollierte und planbare Strategie der Flüchtlingseinreise einzubinden; das steigert die gesellschaftspolitische 
Akzeptanz der Flüchtlingsaufnahme ebenso wie das Volumen humanitärer Hilfe (vgl. Thränhardt 2014: 180). 
Diese Verantwortungsteilung wird aber oftmals kritisiert: Die Regierung schiebe damit ihre Pflichten auf die 
Bürger ab (Labman 2016). Tatsächlich wurden 2011 in Kanada 42 Prozent aller umgesiedelten Flüchtlinge pri-
vat finanziert; 2013 waren es sogar mehr als die Hälfte. 2014 hat die Regierung wieder mehr Verantwortung 
übernommen: 7.573 Flüchtlinge wurden staatlich finanziert, 4.560 privat. Dennoch ist der Hinweis berechtigt, 
dass Resettlement eine staatliche, keine private Aufgabe sein sollte. Festzuhalten ist, dass der Anteil der privat 
finanzierten Flüchtlinge in den letzten 15 Jahren kontinuierlich gestiegen ist und die Sponsorengruppen auch 
politischen Druck auf die Regierung ausüben können. Private Sponsoren sehen sich aber zunehmend in der 
Situation, dass sie immer mehr Verantwortung haben und dabei strenger reguliert werden (Labman 2016).

Insgesamt wird das Instrument vor allem als Möglichkeit des Familiennachzugs genutzt: Laut Schätzungen 
aus dem Jahr 2003 unterstützen 95 bis 99 Prozent aller privaten Sponsoren jemanden aus dem erweiterten 
Familienkreis (Denton 2013). Die EU-Kommission wirbt mittlerweile dafür, Private Sponsorship-Programme 
auch in der EU einzuführen bzw. verstärkt anzuwenden (COM(2016)197) (zu Private Sponsorship in der EU s. 
auch Kumin 2015).
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A.5.3.Massenzustromsrichtlinie:.schla-
fendes.Instrument.zur.vorübergehen-
den.Aufnahme.oder.Umverteilung

Mit der sog. Massenzustromsrichtlinie (2001/55/EG)69 
hat die EU schon seit 2001 eine Rechtsgrundlage für ein 
„ausnahmehalber durchzuführendes Verfahren“ (Art. 2a 
RL 2001/55/EG) für den Fall, dass Vertriebene aus Dritt-
staaten in ‚Massen‘ nach Europa gekommen sind oder ab-
sehbar ist, dass dies geschehen wird. Als Massenzustrom 
definiert die Richtlinie „den Zustrom einer großen Zahl 
Vertriebener, die aus einem bestimmten Land oder einem 
bestimmten Gebiet kommen, unabhängig davon, ob der 
Zustrom in die Gemeinschaft spontan erfolgte oder bei-
spielsweise durch ein Evakuierungsprogramm unterstützt 
wurde“ (Art. 2d RL 2001/55/EG). Sie ermöglicht, Flücht-
lingen in einem ‚Pauschalverfahren‘ vorübergehend Schutz 
zu gewähren, ohne dass sie ein Asylverfahren durchlaufen 
müssen. Dieser vorübergehende Schutz soll insbesondere 
dann gewährt werden, wenn „die Gefahr besteht, dass das 
Asylsystem diesen Zustrom nicht ohne Beeinträchtigung 
seiner Funktionsweise und ohne Nachteile für die betrof-
fenen Personen oder andere um Schutz nachsuchende Per-
sonen auffangen kann“ (Art. 2a RL 2001/55/EG).

Beschlossen wurde die Richtlinie unter dem Eindruck 
des Bürgerkriegs im ehemaligen Jugoslawien; sie wurde 
jedoch bisher nie angewandt (vgl. Skordas 2016: 1060). 
Die Richtlinie besteht im Wesentlichen aus einem Dop-
pelmechanismus: Der eine dient dazu, bei einem bereits 
erfolgten Massenzustrom die Flüchtlinge in die einzelnen 
Mitgliedstaaten umzuverteilen.70 Mit dem anderen kön-
nen Flüchtlinge in großer Zahl aus einem Drittstaat evaku-
iert und auf die Mitgliedstaaten verteilt werden.

A.5.3.1 Aktivierung der Massenzustromsrichtlinie

Die Richtlinie wurde mit § 24 AufenthG in deutsches 
Recht umgesetzt. Ob sie aktiviert wird, entscheiden nicht 
die Innenminister der Bundesländer im Einvernehmen 
mit dem Bundesinnenminister – wie bei den Bundes- 
oder Länderprogrammen, über die bestimmten Personen-
gruppen vorübergehend Schutz gewährt wird –, sondern 
der Rat der Europäischen Union mit qualifizierter Mehr-
heit (vgl. Schmidt 2015: 209). Der Vorschlag dazu kommt 

von der Kommission, die entsprechende Vorschläge der 
Mitgliedstaaten prüft und sie ggf. dem Rat unterbreitet 
(Art. 5 Abs. 1 RL 2001/55/EG). Der Ratsbeschluss muss 
die Gruppe definieren, der die Mitgliedstaaten vorüber-
gehend Schutz gewähren sollen. Darüber hinaus muss 
er vor allem Angaben zu den Aufnahmekapazitäten der 
Mitgliedstaaten enthalten (Art. 5 Abs. 3 RL 2001/55/EG) 
(vgl. Ineli-Ciger 2016: 14–16; Skordas 2016).71 Wenn Per-
sonen nach einem solchen Ratsbeschluss vorübergehend 
Schutz gewährt wird, müssen sie einen Aufenthaltstitel 
für die gesamte Dauer des Schutzes erhalten.72 

Die Richtlinie enthält keine klaren Vorgaben dazu, wie 
die einzelnen Mitgliedstaaten ihre jeweiligen Aufnahme-
kapazitäten ermitteln sollen; die Beurteilung liegt somit in 
ihrem Ermessen (vgl. Schmidt 2015: 209–211). Ebenfalls 
ungelöst bleibt in der Richtlinie das „zentrale Problem der 
Lastenverteilung unter den Mitgliedstaaten“; ein Vertei-
lungsschlüssel oder ähnliche Instrumente sind nicht vor-
gesehen (Schmidt 2015: 209–211) (s. Kap. A.1, A.2, A.4). 

A.5.3.2 Hat die Massenzustromsrichtlinie eine 
Zukunft?

Vor dem Hintergrund des Syrienkonflikts wollten eini-
ge Regierungen die Richtlinie aktivieren, um syrischen 
Flüchtlingen unbürokratisch und schnell kollektiven 
Schutz zu gewähren. Auch die deutsche Bundesregierung 
hat sich dafür ausgesprochen (vgl. Lübbe 2016; Ineli-Ciger 
2016; Skordas 2016). Diese Vorstöße sind allerdings ge-
scheitert, auch in diesem offenkundig ‚passenden‘ Ernst-
fall wurde die Massenzustromsrichtlinie nicht angewen-
det (Ineli-Ciger 2016).

Das hat mehrere Gründe: In der Richtlinie wird zwar 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten angemahnt, und 
wenn ein „plötzliche[r] und massenhafte[r] Zustrom[]“ 
von Menschen, denen vorübergehender Schutz gewährt 
wird, die Aufnahmekapazität eines Mitgliedstaats über-
schreitet, soll der Rat „geeignete Maßnahmen“ treffen 
(Art. 25 Abs. 3 RL 2001/55/EG). In der Praxis erscheint 
dies jedoch schwierig: Wenn Personen in einen anderen 
Mitgliedstaat ‚verlegt‘ werden sollen, müssen dem so-
wohl dieser andere Staat als auch die Betroffenen selbst 
zustimmen. Wie die aufzunehmenden Flüchtlinge und die 
damit einhergehenden Kosten innerhalb der EU verteilt 
werden sollen, ist ungeklärt. Zudem sind nicht genügend  

69  Der vollständige Titel lautet: „Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes 
im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten“.

70  Zu aktuellen Plänen der Europäischen Kommission zur Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU s. Kap. A.3.
71  Wird ein solcher Beschluss gefasst, sollen die Maßnahmen zur Aufnahme der Schutzbedürftigen mit Mitteln des Europäischen Flüchtlingsfonds 

unterstützt werden (Art. 24 RL 2001/55/EG).
72  Zudem müssen sie u. a. unmittelbar Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, ebenso zum Bildungssystem, zu Sozialleistungen, zu Leistungen zur Siche-

rung des Lebensunterhalts und zu medizinischer Versorgung. Darüber hinaus muss engen Familienangehörigen der Nachzug gewährt werden (das 
betrifft schutzbedürftige Ehegatten oder nicht verheiratete Lebenspartner und minderjährige ledige Kinder; bei weiteren engen Verwandten ist der 
Nachzug in Härtefällen möglich) (Art. 8–16 RL 2001/55/EG).
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EU-Staaten bereit, sich an der Aufnahme und Verteilung 
von Bürgerkriegsflüchtlingen zu beteiligen. Aus diesen 
Gründen haben Vorschläge, die Richtlinie anzuwenden, 
im Rat bislang nie eine Mehrheit erreicht – dabei würde 
hier eine qualifizierte Mehrheit genügen (vgl. SVR 2015b: 
78f.; SVR-Forschungsbereich 2015a: 2; Lübbe 2016: 7). Die 
fehlende Solidarität der Mitgliedstaaten dürfte auch ein 
Grund dafür sein, dass die Richtlinie im Jahr 2015 nicht ak-
tiviert wurde (Mohler 2016: 8f.). Dabei schreibt sie ja gera-
de nicht vor, wie die Belastungen konkret auf die Mitglied-
staaten zu verteilen sind. Sie böte also grundsätzlich den 
nötigen politischen „Spielraum, [um] den Staaten gerade 
in Mittel- und Osteuropa entgegenzukommen, die keine 
oder nur wenige Flüchtlinge aufnehmen wollen“ (Langen-
feld/Faßmann 2015: 7; vgl. auch Ineli-Ciger 2016).

A.5.4.Kontingentaufnahmen.im.Rah-
men.von.Drittstaatsvereinbarungen:.
die.EU-Türkei-Erklärung
Nachdem die Flüchtlingszuwanderung im Jahr 2015 deut-
lich gestiegen war (s. Kap. A.2), fand am 15./16. Okto-
ber 2015 in Brüssel ein EU-Flüchtlingsgipfel statt. Dort 
wurde vereinbart, mit Herkunfts- und Transitländern (ins-
besondere der Türkei) stärker zusammenzuarbeiten, die 
EU-Außengrenzen zu stärken und die Rückführung von 
Asylsuchenden, deren Asylantrag abgelehnt wurde, zu 
verbessern (vgl. Europäischer Rat 2015a). Am 29. No-
vember trafen sich dann EU-Staats- und Regierungschefs 
mit ihren türkischen Amtskollegen und beschlossen ei-
nen gemeinsamen Aktionsplan. Danach soll die Türkei 
den Grenzschutz verstärken, um die Einreise von Asylsu-
chenden über diesen Weg zu begrenzen. Im Gegenzug 
wurden Mittel in Höhe von 3 Milliarden Euro zugesagt, 
um die Lage der syrischen Flüchtlinge zu verbessern, die 
in der Türkei Schutz suchen (s. auch Kap. A.6). Zudem 
wurde vereinbart, das geltende Rückübernahmeabkom-
men durchgängig anzuwenden und Drittstaatsangehöri-
ge schneller in die Türkei zurückzuführen, wenn sie von 
dort irregulär in die EU eingereist sind. Am 18. März 2016 
unterzeichneten führende Politiker der EU und der Türkei 
schließlich eine entsprechende Erklärung – den in den 
Medien oft zitierten und in der Öffentlichkeit viel disku-
tierten ‚Türkei-Deal‘ (vgl. Europäischer Rat 2015b; 2016).73 
Diese Erklärung (englisch: statement) ist im eigentlichen 
Sinne kein völkerrechtlicher Vertrag, wenngleich die Me-
dien und auch die Politik oft von einem „Abkommen“ 
sprechen. Sie ist lediglich eine politische, keine rechtliche 
Vereinbarung; Letztere würde die Zustimmung der Parla-
mente erfordern. 

A.5.4.1 Die ‚1 : 1-Regelung‘: kollektive Aufnahme 
bei gleichzeitiger Rückführung

Nach der EU-Türkei-Erklärung sollen alle Zuwanderer, die 
seit dem 20. März 2016 irregulär über die Türkei nach 
Griechenland eingereist sind, in die Türkei zurückgeführt 
werden. Im Gegenzug verpflichtet sich die EU, für jeden 
zurückgeführten Syrer einen syrischen Flüchtling aus 
der Türkei in der EU neu anzusiedeln. Diese ‚1 : 1-Rege-
lung‘ versucht, die „paradoxe Logik“ des internationalen 
Flüchtlingsrechts zu durchbrechen, nach der gilt: „Wer 
nicht kommt, hat keine Rechte, wer kommt, und sei es 
auf illegalem Weg, hat das volle Spektrum der Rechte“ 
(Nußberger 2016: 818). Die griechischen Behörden ha-
ben zwei rechtliche Möglichkeiten, einen Asylantrag für 
unzulässig zu erklären: (1) wenn die betreffende Person 
bereits in einem anderen Staat als Flüchtling anerkannt 
wurde oder dort anderweitigen ausreichenden Schutz 
erhalten hat (Art. 35 RL 2013/32/EU) und (2) wenn die 
Person in einem sicheren Drittstaat noch keinen Schutz 
erhalten hat, der Drittstaat aber garantieren kann, dass 
sie dort effektiven Zugang zu Schutz erhält (Art. 38 RL 
2013/32/EU) (vgl. Europäische Kommission 2016d).

Die Kosten der Rückführung trägt die EU; die Türkei 
wiederum ergreift Maßnahmen, um irreguläre Migra-
tion in die EU zu verhindern. Insgesamt kombiniert die 
Erklärung im Wesentlichen also einen Rückführungs- mit 
einem Resettlement-Mechanismus, allerdings für ver-
schiedene Zielgruppen: Der Rückführungsmechanismus 
betrifft alle irregulären Migranten, die nach ihrer An-
kunft und Registrierung in Griechenland keinen Asyl-
antrag stellen oder deren Antrag als unbegründet oder 
unzulässig abgelehnt wird. Diese Menschen werden in 
der Zeit zwischen ihrer Ankunft und ihrer Rückführung 
in geschlossenen Ankunftszentren untergebracht.. Der 
Resettlement-Mechanismus betrifft ausschließlich Syrer. 
In diesem Zusammenhang werden Menschen bevorzugt, 
die zuvor weder irregulär in die EU eingereist sind noch 
dies versucht haben (vgl. Europäischer Rat 2016; Europä-
ische Kommission 2016c). 

Die Kombination der beiden Mechanismen setzt also 
einen doppelten Anreiz, damit syrische Flüchtlinge zu-
nächst in der Türkei bleiben: Der negative Anreiz (bzw. 
die Drohkulisse) besteht darin, dass Flüchtlinge, die aus 
der Türkei irregulär nach Griechenland einwandern, in die 
Türkei zurückgeführt werden, wenn sie in Griechenland 
keinen Asylantrag stellen oder ihr Antrag als unzulässig 
abgewiesen wird. Da vermutlich die wenigsten Flücht-
linge einen Asylantrag in Griechenland stellen wollen, 
werden sie also mit hoher Wahrscheinlichkeit in die 
Türkei zurückgeführt, wenn sie nicht unregistriert in ein 

73  Die EU hat sich zudem u. a. verpflichtet, die Visabestimmungen für türkische Staatsbürger zu lockern und die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei 
neu zu beleben.
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anderes EU-Land weiterwandern. Umgekehrt haben sy-
rische Flüchtlinge, die in der Türkei verbleiben und nicht 
versuchen, irregulär nach Griechenland zu gelangen, eine 
Chance, über das Resettlement-Verfahren sicher in die EU 
zu gelangen; das ist der positive Anreiz.

Trotzdem wird dieses System bestimmte Gruppen 
kaum davon abhalten können, irregulär in die EU einzu-
reisen. Dies hat verschiedene Gründe: In einem Resett-
lement-Verfahren werden besonders schutzbedürftige 
Personen bevorzugt (z. B. kinderreiche Familien, allein-
stehende Frauen mit Kindern und Kranke).74 Zudem betrifft 
das Resettlement ausschließlich syrische Flüchtlinge in der 
Türkei, während die Rückführung alle irregulären Migran-
ten betrifft. Schließlich ist ungewiss, welchem EU-Staat 
die Menschen im Rahmen eines Resettlement-Verfahrens 
zugewiesen werden. Darum dürften einige dennoch ver-
suchen, selbst auf irregulärem Weg ihr Wunsch- oder Ziel-
land zu erreichen, um dort einen Asylantrag zu stellen. 
Ein Teil der syrischen Flüchtlinge, die keine oder geringe 
Chancen haben, im Rahmen eines Resettlements berück-
sichtigt zu werden, wird sich auch weiterhin selbständig 
auf den Weg in die EU machen. Dasselbe gilt für nichtsy-
rische Flüchtlinge, die vom Resettlement aus der Türkei in 
die EU grundsätzlich ausgeschlossen sind.

A.5.4.2 Rückführung und Aufnahme im Rahmen 
der EU-Türkei-Erklärung

Die Neuansiedlungen auf der Grundlage der EU-Türkei-
Erklärung erfolgen in einer ersten Phase im Rahmen des 
Resettlement-Pilotprogramms der EU, das der Innenmi-
nisterrat im Juli 2015 beschlossen hat. Als die Vereinba-
rung geschlossen wurde, standen für das Jahr 2016 noch 
18.000 der ursprünglichen 22.000 Resettlement-Plätze zur 
Verfügung. Weitere Neuansiedlungen wollen die Mitglied-
staaten „mit einer ähnlichen freiwilligen Vereinbarung bis 
zu einer Grenze von 54.000 zusätzlichen Personen“ durch-
führen, wie der Europäische Rat bekräftigt. Die Kommis-
sion plant, den Bedarf ggf. auch über Plätze zu decken, 
die bei der vorgesehenen Umsiedlung von Flüchtlingen 
aus Griechenland und Italien auf andere Mitgliedstaaten 
(nach einem Beschluss vom 22. September 2015) nicht 
vergeben werden (Europäischer Rat 2016). Kurz vor dem 
Beschluss der EU-Türkei-Erklärung hatte sie kritisiert, die 
Umsiedlung aus Griechenland und Italien gehe „bisher 
viel zu langsam vonstatten“ (COM(2016)165). Wenige 

Tage nach der EU-Türkei-Erklärung schlug die Kommis-
sion schließlich konkret vor, die 54.000 Plätze „von der 
Umverteilungs- auf die Neuansiedlungsregelung [zu] 
übertragen“, und forderte die Mitgliedstaaten auf, diese 
Plätze entsprechend zuzuweisen: „Die Zahl der neu ange-
siedelten Syrer würde von der Zahl der in die betreffenden 
Mitgliedstaaten umzusiedelnden Personen abgezogen“ 
(Europäische Kommission 2016e). Ende September 2016 
folgte der Rat diesem Vorschlag und beschloss, dass Neu-
ansiedlungen aus der Türkei auf die jeweiligen Umsied-
lungskontingente angerechnet werden können (Beschluss 
(EU) 2016/1754). Anstatt wie ursprünglich vorgesehen 
Flüchtlinge aus Griechenland in einen bestimmten Mit-
gliedstaat umzusiedeln, sollen nun syrische Flüchtlinge 
direkt aus der Türkei in diesen neu angesiedelt werden.75 
Der Europäische Rat (2016) hat angekündigt, dass er den 
Rückführungs-Neuansiedlungs-Mechanismus überprüfen 
wird, wenn die Vereinbarungen zwischen der EU und der 
Türkei „nicht zur angestrebten Beendigung der irregulären 
Migration führen“ und die Zahlen von Rückführungen in 
die Türkei und Neuansiedlungen aus der Türkei sich an-
nähern. Wenn die Rückführungen die vorgesehenen Neu-
ansiedlungen überschreiten, soll der Mechanismus einge-
stellt werden. Falls die irreguläre Migration aus der Türkei 
in die EU hingegen „erheblich und nachhaltig“ zurückgeht 
oder gar vollständig unterbunden werden kann, soll „eine 
Regelung für die freiwillige Aufnahme aus humanitären 
Gründen aktiviert“ werden, zu der die Mitgliedstaaten „ei-
nen freiwilligen Beitrag“ leisten (Europäischer Rat 2016). 
Bis zum 3. Januar 2017 wurden 801 Zuwanderer von 
Griechenland in die Türkei zurückgeführt. Demgegenüber 
wurden 2.672 syrische Flüchtlinge aus der Türkei in EU-
Mitgliedstaaten neu angesiedelt, über ein Drittel davon 
in Deutschland (Europäische Kommission 2017).76 Bis da-
hin hatte der Rat die teilnehmenden Staaten wiederholt 
aufgefordert, die Neuansiedlung syrischer Flüchtlinge aus 
der Türkei (und die Umverteilung von Asylbewerbern aus 
Griechenland und Italien) zu beschleunigen. Zudem sol-
len mehr irregulär Zugewanderte aus Griechenland in die 
Türkei  rückgeführt werden (vgl. u. a. Rat der Europäischen 
Union 2016a; 2016b).

A.5.4.3 Bewertung der EU-Türkei-Erklärung

Zurzeit ist die Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
Türkei sehr im Fluss. Trotzdem soll hier kurz auf einige 

74  Das legen nicht nur die Resettlement-Kriterien des UNHCR oder der Bundesregierung nahe. Berichten zufolge werden im Rahmen der Vereinbarung 
in der EU derzeit vor allem besonders schutzbedürftige Personen (insbesondere kranke und traumatisierte Flüchtlinge) neu angesiedelt, während 
z. B. Akademiker in der türkischen Vorauswahl offenbar nicht berücksichtigt werden (vgl. u. a. Zeit Online 2016b; Spiegel Online 2016; http://
resettlement.de/resettlement-einreisen-aus-der-tuerkei-nach-deutschland/, 13.01.2017).

75  Deutschland hat in diesem Rahmen bereits am 11.01.2017 153 Personen aus der Türkei aufgenommen, vgl. http://resettlement.de/neue-huma-
nitaere-aufnahme-fuer-syrische-fluechtlinge/, 23.01.2017.

76  Laufend aktualisierte Zahlen der Rückübernahmen und Neuansiedlungen finden sich unter http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/
policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_eu-turkey_en.pdf, 13.01.2017.

http://resettlement.de/resettlement-einreisen-aus-der-tuerkei-nach-deutschland/
http://resettlement.de/resettlement-einreisen-aus-der-tuerkei-nach-deutschland/
http://resettlement.de/neue-humanitaere-aufnahme-fuer-syrische-fluechtlinge/
http://resettlement.de/neue-humanitaere-aufnahme-fuer-syrische-fluechtlinge/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_eu-turkey_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_eu-turkey_en.pdf
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drängende Fragen eingegangen werden, die sich in die-
sem Zusammenhang auf einer allgemeinen und auf der 
konkreten Ebene stellen: Wie ist Kooperation mit Transit-
staaten in der Flüchtlingspolitik generell zu bewerten und 
welche Zielkonflikte können sich daraus ergeben? Was 
wird an der EU-Türkei-Erklärung im Besonderen kritisiert? 
Und wie wird die Vereinbarung umgesetzt?

Wie bereits angesprochen, liegt ein grundlegender 
struktureller Mangel des internationalen Flüchtlingsrechts 
darin, dass die Staaten nicht verpflichtet sind, zusammen-
zuarbeiten. Wenn eine solche Verpflichtung fehlt, ist es im 
Grundsatz normativ und realpolitisch richtig, die Zusam-
menarbeit mit anderen Staaten zu suchen. Hier entstehen 
jedoch Zielkonflikte. Die EU verfolgt mit ihrem Engagement 
im außereuropäischen Ausland einerseits humanitäre und 
menschenrechtliche Interessen: Sie will für Asylsuchende 
und Flüchtlinge in den Erstaufnahme- und Transitstaaten 
menschenwürdige Bedingungen schaffen bzw. verhindern, 
dass Flüchtlinge im Mittelmeer sterben, und gewährleis-
ten, dass die völker- wie europarechtlich garantierten 
Menschen- und Flüchtlingsrechte gewahrt werden. Ande-
rerseits möchte sie verhindern, dass Menschen illegal in 
die EU einreisen, und nach innen wie nach außen signali-
sieren, dass die Grenzen ‚unter Kontrolle‘ sind. 

Daneben haben die EU-Mitgliedstaaten auch weiter-
reichende Sicherheitsinteressen: Wenn geopolitisch wich-
tige Staaten wie die Türkei instabil werden, wenn Flücht-
linge sich radikalisieren, die unter menschenunwürdigen 
Bedingungen in Lagern leben und keine Lebensperspek-
tive haben, oder wenn eine mögliche Sekundärmigration 
nicht entsprechend kontrolliert wird, dann gefährdet das 
auch die Sicherheit innerhalb der EU. Um diesem Bündel 
von Interessen gerecht zu werden, muss die EU mit Dritt-
staaten zusammenarbeiten. Dabei ist von vornherein klar, 
dass in den Partnerstaaten die Standards für die Aufnah-
me von Flüchtlingen, aber auch die generellen Sozialstan-
dards in aller Regel niedriger sind als in der EU selbst. Bis-
her ist rechtlich nicht abschließend geklärt, inwieweit die 
EU außerhalb ihres Territoriums an ihre eigenen Standards 
gebunden ist (s. dazu Kap. A.5.5).77 Dennoch: Kooperiert 
die EU z. B. mit der Türkei, macht sie sich – nicht rechtlich, 
wohl aber ethisch-moralisch – mitverantwortlich für die 
Situation der Asylsuchenden und Flüchtlinge dort.

Zudem muss unweigerlich in Kauf genommen wer-
den, dass man dem jeweiligen Verhandlungspartner al-
lein durch die Zusammenarbeit eine politische Legitima-
tion verschafft und er seine Verhandlungsmacht nutzt. 
Kritisch diskutiert wird zudem, dass die EU in der Folge 
auch bei anderen Themen erpressbar wird, sich beispiels-
weise nicht zum Vorgehen gegen Oppositionelle in der 
Türkei äußert aus Angst, den ‚Deal‘ zu gefährden. Koope-

ration mag in den internationalen Beziehungen allgemein 
wünschenswert und auch unausweichlich sein; angesichts 
der skizzierten Zielkonflikte muss jedoch immer im Einzel-
fall der jeweils richtige Weg gefunden werden. Als Kom-
pass bei Kooperationen mit Staaten außerhalb der EU soll-
ten angesichts der bestehenden Dilemmata grundsätzlich 
die Flüchtlings- und Menschenrechte dienen. Wie das im 
Einzelnen auszusehen hat, ist rechtlich jedoch nicht ab-
schließend geklärt (s. dazu detaillierter Kap. A.5.5).

In der Türkei sind über 2,8 Millionen syrische Flücht-
linge registriert (Stand 11.01.2017) (UNHCR 2017). Aus 
normativen wie aus politischen Gründen ist es grundsätz-
lich anzustreben, dass die Verantwortung dafür mit der 
Türkei geteilt wird. Bei der Umsetzung der EU-Türkei-Er-
klärung muss aber gewährleistet sein, dass die vereinbar-
ten Rückführungen in die Türkei in vollem Umfang dem 
Europa- und Völkerrecht entsprechen. Für jeden Flücht-
ling, der von der Türkei nach Griechenland einreist und 
dort einen Asylantrag stellt, muss einzeln überprüft wer-
den, ob die Türkei ein sicherer Drittstaat ist (und bleibt), 
und er muss die Möglichkeit haben, die Entscheidung vor 
einem griechischen Gericht anzufechten. 

Es ist umstritten, ob bei der EU-Türkei-Erklärung all 
diese Punkte vollständig gewährleistet sind. Deshalb hat 
diese Vereinbarung von vornherein viel Kritik hervorge-
rufen: Im Europäischen Parlament (2016) äußerte sich 
„eine breite Mehrheit der Abgeordneten“ darüber besorgt. 
Menschenrechtsorganisationen kritisieren vor allem, dass 
die Erklärung vorrangig genutzt werde, um den individu-
ellen Asylzugang in die EU zu erschweren. Zudem könne 
die Türkei den Schutz von Flüchtlingen gegenwärtig nicht 
gewährleisten. Auch die Zustände in der Türkei sind laut 
diesen Organisationen höchst problematisch: Flüchtlinge 
hätten dort oft kaum Zugang zu Gesundheit, Bildung und 
Arbeit. Dadurch seien sie von Armut bedroht und damit 
anfällig für Kinderarbeit und Ausbeutung (Human Rights 
Watch 2016). Laut einer Umfrage des World Food Pro-
gramme (2016) leben über 90 Prozent der befragten Syrer 
in der Türkei unterhalb der nationalen Armutsgrenze; ein 
Drittel ist von Nahrungsmittelunsicherheit betroffen und 
zwei Drittel drohen es zu werden. Gerade diese Zustände 
können durch die vereinbarten finanziellen Hilfen der EU 
aber auch verbessert werden – ein klassischer Zielkonflikt 
in der Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Wegen der gra-
vierenden Mängel im griechischen Asylsystem sei es zu-
dem zweifelhaft, dass Asylanträge angemessen geprüft 
würden. Zudem sei nicht transparent, wie die türkische 
Migrationsbehörde die Flüchtlinge für das Resettlement 
auswähle (vgl. u. a. PRO ASYL e. V. 2016a; Jesuiten-Flücht-
lingsdienst 2016; Amnesty International 2016b; Human 
Rights Watch 2016; Médecins sans Frontières 2016). 

77  Gerade wegen dieser rechtlichen Unklarheiten ist es für die EU vielversprechend, die Asylpolitik aus dem eigenen Territorium hinaus zu verlagern, 
denn dadurch ist sie flexibler und möglicherweise effizienter (vgl. dazu durchaus kritisch den Hertog 2013; s. auch Kap. A.5.5).
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Schließlich ist umstritten, ob die Türkei als ein sicherer 
Drittstaat gelten kann – zumal sie die Genfer Flüchtlings-
konvention und das New Yorker Zusatzprotokoll von 1967 
mit einer territorialen Beschränkung ratifiziert hat, die 
nur Flüchtlinge aus Europa erfasst.78 Die Menschenrechts-
organisation Human Rights Watch (2016) dokumentierte 
 Zurückweisungen (pushbacks) an der syrischen Grenze, 
die dem non-refoulement-Prinzip zu widersprechen schei-
nen. Amnesty International (2016a) hat ebenfalls doku-
mentiert, dass Syrer in ihr Herkunftsland zurückgeschoben 
wurden, wenn auch nicht solche, die dem ‚EU-Türkei-Deal‘ 
unterfallen. Hier stellt sich die Frage, ob dies mit Art. 38 
der EU-Asylverfahrensrichtlinie vereinbar ist: Danach müs-
sen Asylbewerber, die in sichere Drittstaaten zurückge-
führt werden, dort vor Folter, Todesstrafe oder unmensch-
licher bzw. erniedrigender Behandlung sicher sein. Hinzu 
kommt, dass infolge der innenpolitischen Entwicklungen 
in der Türkei (u. a. zunehmender Inhaftierungen) derzeit 
auch wieder mehr türkische Staatsangehörige aus der 
Türkei fliehen und in Deutschland Asyl beantragen (BT-
Drs. 18/9415, 18/8450, 18/10575, 18/10742).

Abgesehen von diesen grundlegenden Kritikpunkten 
stellt sich auch die Frage, ob die Vereinbarung überhaupt 
angemessen und wirksam ist. Die irregulären Grenzüber-
tritte von der Türkei nach Griechenland und die Todesfälle 
in diesem Zusammenhang sind massiv zurückgegangen, 
seit die Erklärung in Kraft getreten ist; das wertet die EU-
Kommission als „eindeutige[n] Beleg für deren Wirksam-
keit“ (COM(2016)634).79 Allerdings gibt es gravierende 
Probleme bei den Aufnahmekapazitäten auf den griechi-
schen Inseln, denn die dortigen Hotspots sind mit (zum 
Teil erheblich) mehr Personen belegt, als sie offiziell Plät-
ze haben.

Auch auf Verwaltungsebene gibt es Umsetzungspro-
bleme. So wurden nach dem Putschversuch in der Türkei 
die türkischen Beamten zunächst von den griechischen 
Inseln abberufen; sie kehrten erst Ende Oktober 2016 
dorthin zurück (COM(2016)792). Die Vereinbarung wird zu 
einem wesentlichen Teil von den griechischen Behörden 
umgesetzt; diese sind aber mitunter stark überlastet. Sie 
werden zwar operationell, logistisch und finanziell durch 
das EASO und Frontex unterstützt. Nach wie vor müssen 
jedoch griechische Beamte entscheiden, welche Personen 
zurückgeführt werden, und griechische Richter müssen 
eventuelle Klagen gegen diese Entscheidungen prüfen. 
Die Tätigkeit der EU-Agenturen hängt zudem davon ab, 

dass die Mitgliedstaaten genügend Experten zur Verfü-
gung stellen, und laut den Fortschrittsberichten der EU-
Kommission zur Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung blei-
ben die bereitgestellten Ressourcen hier weit hinter dem 
Bedarf zurück (COM(2016)634; COM(2016)792). Nicht zu-
letzt wegen dieser Verhältnisse werden einige Flüchtlinge 
versuchen, einer Registrierung in Griechenland zu entge-
hen und irregulär in andere EU-Staaten weiterzuwandern, 
um eine mögliche Rückführung zu vermeiden. Darin liegt 
ein weiteres Problem, das nicht unterschätzt werden darf. 

 Trotz dieser berechtigten Kritik und bei Abwä-
gung der unterschiedlichen Interessen ist der ‚EU-Tür-
kei-Deal‘ aus der Sicht des SVR zu unterstützen. Die EU 
sollte die Türkei auf jeden Fall weiterhin massiv dabei 
unterstützen, die Lebensverhältnisse für die Flüchtlin-
ge dort zu verbessern (vgl. SVR 2016d; Thym 2016d).80 
Zudem muss sichergestellt werden, dass die in die Tür-
kei zurückgeführten Flüchtlinge dort auch tatsächlich 
vor Gefahr für Leib und Leben und vor Verfolgung ge-
schützt sind und menschenwürdig behandelt werden 
(SVR 2016d). Die weitere politische Entwicklung in der 
Türkei und die Lage der Flüchtlinge und Migranten dort 
muss darüber hinaus laufend beobachtet werden. Die 
derzeitige Zahl syrischer Flüchtlinge, die aus der Türkei 
in die EU umgesiedelt werden sollen, muss noch deut-
lich erhöht werden, und die Umsiedlung muss schneller 
erfolgen. Denn die bislang vereinbarten Zahlen werden 
die Türkei kaum entlasten. Zudem wird es sonst kaum 
möglich sein, irreguläre Migration einzudämmen und 
den Schleppern die Geschäftsgrundlage zu entziehen; 
dies ist ein weiteres Ziel, das die EU mit der Verein-
barung erreichen will. Die ausgeweitete Agentur EASO 
sollte die griechischen und italienischen Behörden 
künftig noch stärker unterstützen.

A.5.5.Aufnahmezentren.in.Nordafrika?.
Möglichkeiten.und.Grenzen.extraterri-
torialer.Asylpolitik

Weitere Initiativen über den ‚EU-Türkei-Deal‘ hinaus sind 
die Extraterritorialisierung der europäischen Asylpoli-
tik, d. h. die Auslagerung entsprechender Maßnahmen 
in Staaten jenseits der EU-Außengrenzen, und Part-
nerschaften mit Drittstaaten, die als Herkunfts- oder 

78  Das Konzept des sicheren Drittstaats ist im internationalen Gewohnheitsrecht verankert und mit der Genfer Konvention grundsätzlich vereinbar. Es 
ist nicht zu verwechseln mit dem Konzept des sicheren Herkunftsstaats (s. zu diesem Kap. A.8). 

79  Für die jeweils aktuelle Zahl der Flüchtlinge, die von der Türkei nach Griechenland gekommen sind, vgl. http://data.unhcr.org/mediterranean/
country.php?id=83, 13.01.2017.

80  Erste Fortschritte gibt es beim Zugang zu Arbeit, Bildung und Gesundheitsversorgung: Die Vorschriften zu Arbeitserlaubnissen werden in der Türkei 
nun umgesetzt, bis Ende September 2016 wurden mehr als 8.000 Anträge von syrischen Staatsangehörigen bewilligt (COM(2016)634). Bei 2,8 Mil-
lionen Syrern in der Türkei ist dies jedoch immer noch sehr wenig. Die EU hat dem türkischen Gesundheits- und dem Bildungsministerium zudem 
insgesamt 600 Millionen Euro vertraglich zugesichert; damit soll gewährleistet werden, dass die Flüchtlinge Zugang zu Gesundheitsversorgung und 
Bildung erhalten.

http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
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 Transitregionen wichtig sind (s. dazu ausführlich SVR 
2016f: 169–174; den Hertog 2013; Papagianni 2013; 
Trevisanut 2014 u. v. m.) (s. auch Kap. A.6). Angesichts 
der zunehmenden Flüchtlingszahlen und der damit ver-
bundenen politischen Krise der EU werden in diesem 
Bereich derzeit neue Schwerpunkte gesetzt. Dass eine 
systematische Rückführung irregulär Eingereister mit der 
kontrollierten Aufnahme von Flüchtlingen verknüpft wird, 
hat es so bislang nicht gegeben. In der Zusammenarbeit 
mit der Türkei wird dies wie dargestellt bereits praktiziert 
und ist für andere Transitstaaten zumindest angedacht. 
Nachdem die türkische Küstenwache zunehmend verhin-
dert, dass Flüchtlingsboote ablegen, und die Westbalkan-
route inzwischen schwieriger zu passieren ist, gewinnt 
die zentrale Mittelmeerroute wieder an Bedeutung. In 
der externen europäischen Asylpolitik rücken damit die 
nordafrikanischen Staaten Tunesien, Libyen und Ägypten 
(wieder) in den Fokus, denn von dort aus machen sich die 
meisten Flüchtlingsboote auf den Weg.81 

Sowohl Bundeskanzlerin Merkel (BT-Drs. 18/186) als 
auch der österreichische Außenminister Kurz (NZZ am 
Sonntag 2016) äußerten Überlegungen, mit nordafrika-
nischen Staaten eine Vereinbarung zu schließen, die der 
mit der Türkei ähnelt. EU-Erweiterungskommissar Johan-
nes Hahn sagte allerdings eher das Gegenteil: Man wol-
le bei Staaten wie Ägypten keine falschen Erwartungen 
wecken, dass die EU ähnlich große Hilfszahlungen wie 
an die Türkei zusage (Spiegel 2016). Direkt könnte die 
EU-Türkei-Erklärung ohnehin nicht als Vorbild für Überein-
kommen mit Tunesien, Ägypten und Libyen dienen, weil 
diese nicht generell als sichere Dritt- oder Erstasylstaa-
ten eingestuft werden können (vgl. Migration Watch UK 
2016). Wenn also Flüchtlinge über diese Länder in die EU 
einreisen und dort einen Asylantrag stellen, könnte dieser 
kaum nach der Regelung zu sicheren Drittstaaten (Art. 38 
RL 2013/32/EU) für unzulässig erklärt werden.

Innenminister de Maizière unterbreitete im Januar 
2016 einen noch weiter reichenden Vorschlag: In Ländern 
wie Tunesien oder Ägypten könnten EU-Aufnahmezentren 
eingerichtet werden, in denen Flüchtlinge Asyl beantra-
gen können (ZDF heute 2016). Würde ihnen ein Schutz-
status zugesprochen, sollten sie von einem EU-Mitglied-
staat aufgenommen werden. Zugleich würden Personen, 
die es dennoch über das zentrale Mittelmeer nach Europa 
schaffen, nach einem Schnellverfahren auf dem Boden 
der EU in die nordafrikanischen Aufnahmelager zurück-
geschickt – ganz ähnlich wie nach der EU-Türkei-Erklärung 
und den Überlegungen von Bundeskanzlerin Merkel und 
dem österreichischen Außenminister Kurz. Dazu müsste 
in der aktuell verhandelten Asylverfahrensverordnung 
eine neue Bestimmung zu sicheren Orten in Drittstaaten 

eingeführt werden, an denen eine menschenwürdige Un-
terbringung nach Maßgabe der Europäischen Menschen-
rechtskonvention und der Genfer Flüchtlingskonvention 
mit internationaler Unterstützung sichergestellt würde. 
Auf diesem Wege würden die zentralen Inhalte der EU-
Türkei-Erklärung für Nordafrika angepasst: Irreguläre 
Flüchtlinge würden ohne Asylsachprüfung rückgeführt, 
es würde gewährleistet, dass sie an einem sicheren Ort 
menschenwürdig aufgenommen werden, und legale Zu-
gangswege würden eröffnet. 

Dänemark hatte bereits 1986 in der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen vorgeschlagen, die Asylver-
fahren in Transitstaaten auszulagern. Wenige Jahre später 
wurde die Idee auf Anregung der Niederlande in die Inter-
gouvernementalen Konsultationen eingebracht und 2001 
unter dänischer Ratspräsidentschaft erneut in den Rat der 
Europäischen Union (Léonard/Kaunert 2016: 48). 2003 
brachte der damalige britische Premierminister Tony Blair 
sie erneut ins Spiel (Noll 2003); zwei Jahre später wurde 
sie vom damaligen deutschen Innenminister Otto Schily 
wieder hervorgeholt, allerdings ohne Ergebnis (vgl. Ben-
del 2015c: 13). Schon bevor im Sommer und Herbst 2015 
so viele Asylsuchende in die EU kamen, wurde erneut die 
Möglichkeit diskutiert, in Nordafrika Zentren zur Bearbei-
tung von Asylanträgen einzurichten. Der Hintergrund dafür 
war die Frage, wie es möglich wäre, Flüchtlingsschutz zu 
gewährleisten und gleichzeitig die Außengrenze weiter-
hin glaubwürdig zu kontrollieren (vgl. Garlick 2015). Nach 
ihrer langen, aber bislang erfolglosen Geschichte sind 
Asylverfahren außerhalb des EU-Territoriums also derzeit 
wieder im Gespräch; allerdings gibt es dazu bisher keine 
offiziellen Pläne oder Überlegungen auf EU-Ebene.

Die Vorteile solcher Verfahren liegen auf der Hand: 
Die irreguläre und gefährliche Fahrt über das Mittelmeer 
wäre weniger attraktiv, wenn Schutzbedürftige auf siche-
rem Weg legal in die EU einreisen könnten. Und ein Ver-
fahren außerhalb des EU-Territoriums könnte zentralisiert 
ablaufen, die verfügbaren Ressourcen besser nutzen und 
letztlich das Asylverfahren vereinheitlichen (Léonard/
Kaunert 2016). Dagegen sprechen zahlreiche praktische 
und rechtliche Unklarheiten: Zwar ist Art. 78 Abs. 2d des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
grundsätzlich offen genug formuliert, dass er eine zu-
künftige Gesetzgebung für solche Zentren erlaubt. Diese 
könnten von der Internationalen Organisation für Migrati-
on (IOM) oder dem UNHCR geführt werden, ggf. in Koope-
ration mit der künftigen EU-Asylagentur (EASO) und den 
Mitgliedstaaten. Unklar ist allerdings, welche rechtlichen 
Grundlagen dort für die Verfahren gelten würden. Die 
Europäische Menschenrechtskonvention gilt nur, wenn 
die EU territoriale Rechte ausübt (vgl. Nußberger 2016). 

81  Mit diesen Staaten kooperiert(e) die EU bereits im Migrations- und Grenzmanagement, u. a. im Rahmen des sog. Dialogs mit den Ländern des 
südlichen Mittelmeerraums über Migration, Mobilität und Sicherheit (COM(2011)292). Mit Tunesien verhandelt sie seit Oktober 2016 über Visaer-
leichterungen und die Rückübernahme irregulärer Zuwanderer (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3394_en.htm, 13.01.2017).

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3394_en.htm
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Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR-Beschluss vom 23.02.2012, 
Hirsi Jamaa u. a./Italien) ist dies auch an Bord von Schif-
fen der Küstenwache der Fall – bei Aufnahmezentren 
in Nordafrika wäre das aber fraglich. Übt die EU keine 
territorialen Hoheitsrechte aus, gelten die allgemeinen 
Menschenrechte, die gerade im sozioökonomischen Be-
reich vergleichsweise wenig garantieren, und die Genfer 
Flüchtlingskonvention, die keine direkten Vorgaben zum 
Asylverfahren macht, aber durch ungeschriebene Verfah-
rensgrundsätze ergänzt wird (UNHCR 1977; 1979). Falls 
die EU jedoch in solchen Zentren Hoheitsgewalt ausübt, 
stellen sich all die Unsicherheiten, die die EGMR-Recht-
sprechung ohnehin prägen.82 

Hinzu kommen praktische Fragen: Würden IOM und 
UNHCR auf internationaler Ebene den Status der Flüchtlin-
ge feststellen oder würden Asylanträge von der EU bzw. 
ihren Mitgliedstaaten bearbeitet? Welcher Mitgliedstaat 
würde welchen Anteil der anerkannten Flüchtlinge auf-
nehmen, wenn sich die Aufnahmebedingungen, Verfah-
ren und Anerkennungsquoten in den Mitgliedstaaten wei-
terhin unterscheiden? Diese Überlegungen entfielen nur, 
wenn die Asylpolitik in der EU vollständig vereinheitlicht 
würde (wie in Kap. A.3 vorgeschlagen). Das ist aber eu-
roparechtlich sehr voraussetzungsvoll und damit derzeit 
unrealistisch. Und in welchen Ländern sollten Aufnah-
mezentren eingerichtet werden? Wie ist die tatsächliche 
menschenrechtliche Situation dort, und ist das Recht auf 
non-refoulement gesichert? Auch die praktischen Konse-
quenzen einer solchen Verlagerung sind völlig unklar. So 
könnten derartige Zentren in Nordafrika einen starken 
Pull-Effekt haben und die Antragszahlen eher vergrö-
ßern. Das würde einen immensen finanziellen Aufwand 
erfordern, zumal wenn man negative Bilder von völlig 
überbelegten Lagern vermeiden will (den Hertog 2013). 

Wie sind die neuen Entwicklungen und Überlegungen 
bei all diesen Unsicherheiten zu bewerten?  Wie oben 
bereits angesprochen, ist es grundsätzlich sehr wün-
schenswert und realpolitisch unerlässlich, mit wichti-
gen Drittstaaten enger zusammenzuarbeiten, auch im 
Flüchtlingsschutz; das mahnt auch der SVR an (s. z. B. 
SVR 2016f). Wenn die EU aber ringsum von Partnerstaa-
ten umgeben ist, in die ausnahmslos jeder irregulär 
Eingereiste zurückgeführt wird, wirft dies grundlegen-
de rechtliche, normative und politische Fragen auf, und 
es entstehen unweigerlich Zielkonflikte. Das zeigen 
schon die Kritikpunkte bei der EU-Türkei-Erklärung (s. 
Kap. A.5.4). Eine einfache Lösung zeichnet sich hier also 
nicht ab. Klar ist jedoch: Die Teilung der Verantwortung 
darf nicht bedeuten, diese einfach zu verlagern (vgl. 
Lübbe 2016: 29–30). 

A.5.6.Aufnahmeprogramme.als.Bau-
stein.im.flüchtlingspolitischen.Gesamt-
paket

 Die kontrollierte und organisierte Aufnahme von 
Flüchtlingen direkt vom Ort der ersten Zuflucht bietet 
Vorteile und ist ein wichtiges Element im Gesamtpaket 
flüchtlingspolitischer Maßnahmen. Sie kann und soll 
das in der GFK verankerte individuelle Verfahren im 
Aufnahmestaat aber nicht ersetzen, sondern besten-
falls ergänzen. Als weitere Bestandteile einer flexiblen 
und modernen Flüchtlingspolitik müssen weitere legale 
Zugangswege geschaffen (s. Kap. A.7), Fluchtursachen 
behandelt (s. Kap. A.6) und irreguläre Einreise begrenzt 
werden. Die internationale Gemeinschaft ist noch weit 
davon entfernt, sich auf Mechanismen zu einigen, nach 
denen bei Flüchtlingskrisen die Verantwortung verteilt 
werden kann.  Die bestehenden Aufnahmeprogram-
me – auch wenn sie zahlenmäßig begrenzt und nicht 
bindend sind – ermöglichen erstens, zumindest einem 
Teil der global Schutzbedürftigen auch angemessen 
Schutz zu gewähren und die Erstaufnahmestaaten zu 
entlasten. Zweitens signalisieren sie eine grundsätzli-
che Bereitschaft, die Verantwortung zu teilen. Um die 
Anreizstrukturen so zu verändern, dass die riskante ir-
reguläre Zuwanderung zurückgeht, müssten diese Pro-
gramme jedoch erheblich ausgebaut werden. 

Wie die EU-Kommission zu Recht betont 
(COM(2016)385), liegt es in der gemeinsamen Verant-
wortung der internationalen Gemeinschaft, die Flücht-
linge in einem Staat neu anzusiedeln, in dem sie eine 
dauerhafte Perspektive haben.  Tatsächlich sollte die 
EU nicht nur ein eigenes dauerhaftes Resettlement-
Programm aufbauen, das in die Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten eingebunden ist. Sie sollte auch ihren poli-
tischen Einfluss nutzen und zum Aufbau eines verbind-
lichen und globalen Resettlement-Systems beitragen, 
das von der UN gestützt ist (vgl. COM(2016)385). Ansät-
ze wie die humanitären Aufnahmeprogramme der Bun-
desrepublik Deutschland illustrieren die Vorteile solcher 
Maßnahmen kontrollierter Aufnahme gegenüber der in-
dividuellen Einreise von Schutzsuchenden, auch wenn ihr 
Umfang gemessen an der Zahl der Flüchtlinge weltweit 
sehr begrenzt ist. Die Erfahrungen aus diesen Program-
men und die dafür bereits entwickelten Strukturen sollten 
genutzt werden, um neue Kontingentaufnahmen konkret 
auszugestalten und durchzuführen.

82  Die Unklarheit darüber, wie Art. 3 EMRK auszulegen ist, zeigt sich vor allem bei der Frage, ob eine Person in ein bestimmtes Herkunfts- oder Tran-
sitland zurückgeführt werden darf (vgl. Hailbronner/Thym 2016: 1049–1051).
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Politik und Programme zur ‚Bekämpfung von Fluchtursa-
chen‘83 gibt es schon seit den 1980er Jahren; wegen der 
weltweit hohen Flüchtlingszahlen gewinnen sie im poli-
tischen und öffentlichen Diskurs aber derzeit wieder grö-
ßere Bedeutung. Nicht nur in Deutschland, sondern auch 
auf EU- und UN-Ebene wird die Minderung von Flucht-
ursachen als zentrale politische Aufgabe herausgestellt. 
Voraussetzung für jede politische Strategie in diesem 
Bereich ist, die entscheidenden Faktoren zu bestimmen, 
die Flucht auslösen. Inzwischen sind gemischte Migra-
tionsströme immer häufiger: Wer aus Gründen flieht, 
die in der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) anerkannt 
sind, wählt oft die gleichen Routen wie Menschen, die ihr 
Land aus anderen Gründen verlassen. Darum verwendet 
dieses Kapitel einen erweiterten Fluchtbegriff, der sich 
nicht auf Fluchtgründe im Sinne der GFK beschränkt (s. 
Kap. A.1): Als Flüchtlinge werden hier Menschen bezeich-
net, die über die Grenzen ihres Staats hinaus fliehen und 
in einem anderen Staat Asyl suchen, auch wenn sie nach 
der GFK, europäischen oder nationalen Gesetzen (noch) 
nicht als Flüchtlinge gelten. Der Begriff umfasst hier also 
auch Personen, die ihr Herkunftsland wegen der dort 
herrschenden Lebensbedingungen verlassen, auch wenn 
diese nach dem Asylrecht nicht relevant sind (s. Kap. A.1,  
A.5).84

A.6.1.Die.Ursachen.von.Flucht:.was.wir.
wissen.
Die Forschung zu Fluchtursachen konzentriert sich be-
sonders auf folgende Fragen (vgl. Kenyon Lischer 2016: 
318): Welche Konflikt- und Krisentypen führen zu Flucht 
und Vertreibung? Woran liegt es, dass einige Menschen 
fliehen, während andere bleiben? Wie wirken sich regio-
nale und internationale Faktoren auf Fluchtbewegungen 
aus, und wie beeinflusst wiederum Flucht die Politik von 
Transit- und Aufnahmeländern? 

A.6.1.1 Theoretische Ansätze der Fluchtursachen-
forschung 

Die Frage nach den Wanderungsmotiven ist ein zentrales 
Thema der Migrationsforschung (Bauer/Haisken-DeNew/
Schmidt 2004: 11; Castles 2013). Insofern bietet die 
Fluchtursachenforschung wenig Neues, wenn sie betont, 
dass auch Flucht in der Regel nicht von einem einzigen 
Faktor ausgelöst wird, sondern von einem Bündel ver-
schiedener Motive. Meist ist eine Wanderungsabsicht 
schon unterschwellig vorhanden; den Ausschlag für die 
tatsächliche Flucht gibt dann aber ein akut auftretender 
Push-Faktor (Schon 2015).

Der Inhalt in Kürze
‚Fluchtursachenbekämpfung‘ gewinnt in der politischen Rhetorik und Praxis deutlich an Bedeu-
tung. Das Kapitel behandelt theoretische Ansätze und empirische Erkenntnisse der Fluchtur-
sachenforschung, dabei bezieht es sich auf die wichtigsten Herkunftsländer von Flüchtlingen 
nach Deutschland. Der SVR fordert, Handels-, Agrar-, Außen- und Entwicklungspolitik aufeinander 
abzustimmen. Rüstungsexporte in Konflikt- und Krisengebiete sind grundlegend zu überdenken. 
Finanzielle Zusagen für humanitäre Hilfe und die Unterstützung der Erstzufluchtsstaaten müssen 
verbindlich eingehalten werden. Die EU und Deutschland sollten zudem darauf hinwirken, dass 
Maßnahmen zur Minderung von Fluchtursachen global abgestimmt werden.

Fluchtursachen.mindern:.politische.Rhetorik.und.
.dringende.Notwendigkeit

KapitelA.6

83  Der Begriff ‚Fluchtursachenbekämpfung‘ wird in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mittlerweile wegen seiner militärischen Konnotation 
kritisiert. Deshalb wird in diesem Kapitel von Fluchtursachenminderung gesprochen.

84  Die Übergänge zwischen Flucht und sonstigen Migrationsbewegungen sind oft fließend. Zur Klärung der Begrifflichkeiten s. auch http://www.svr-
migration.de/glossar/.

http://www.svr-migration.de/glossar/
http://www.svr-migration.de/glossar/
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Die einschlägige Literatur unterscheidet zwischen 
strukturellen (root causes) und akuten Fluchtursachen 
(proximate causes). Als akute Fluchtursachen gelten vor 
allem gewaltsame Auseinandersetzungen. Unter struktu-
rellen Fluchtursachen werden dagegen langfristige bzw. 
chronische Faktoren zusammengefasst. Dazu gehören 
beispielsweise eine korrupte Verwaltung, schlechte Re-
gierungsführung, anhaltende Diskriminierung und Aus-
grenzung von (z. B. ethnischen oder religiösen) Minder-
heiten, Armut, Ungleichheit, Ressourcenknappheit und 
Umweltzerstörung85 (vgl. Angenendt/Koch 2016; Ken-
yon Lischer 2016). Als tiefere Fluchtursachen sind damit 
freilich auch Strukturen zu sehen, die Armut (z. B. von 
Kleinbauern in Entwicklungsländern) und damit globale 
Ungleichheit verschärfen – ein Kernargument der Geg-
ner von Freihandelsabkommen.86 Langfristige strukturel-
le und kurzfristige akute Ursachen bedingen sich in der 
Regel wechselseitig. So kann z. B. klimabedingte Res-
sourcenknappheit – eine strukturelle Fluchtursache – zu 
gewaltsam ausgefochtenen Konflikten führen, die dann 
als akute Fluchtursache wirken; umgekehrt werden bei 
großflächigen gewaltsamen Konflikten in aller Regel die 
Nahrungsmittel knapp. Weiterhin werden manche Flucht-
ursachen als endogene bezeichnet, andere als exogene, 
je nachdem, wo die Verantwortung dafür verortet werden 
kann. Korruption und Unterdrückung durch Machteliten im 
Herkunftsland sind danach endogene strukturelle Flucht-
ursachen, die bestehende Weltwirtschaftsordnung und 
die Folgen des Kolonialismus sind exogene strukturelle 
Ursachen für Flucht und sonstige Migrationsbewegungen 
(vgl. Holtz 2011).

Neben strukturellen und akuten Ursachen von Flucht 
nennt die Literatur auch individuelle beschleunigende 
Faktoren (precipitating factors), also Veränderungen im 
direkten privaten bzw. persönlichen Umfeld, und eingrei-
fende Faktoren (intervening factors), dazu gehören alle 
Kosten einer Migration oder Flucht und die Möglichkeit, 

die dafür erforderlichen Ressourcen (z. B. auch Kontakte) 
aufzubringen (so unterschieden von van Hear 1998). 

Neuere Studien zu Fluchtursachen berücksichtigen 
alle vier genannten Ursachen- und Faktorengruppen: root 
causes, proximate causes, precipitating factors und inter-
vening factors. Sie modellieren Flucht entscheidungsthe-
oretisch als individuelle Entscheidung eines strategischen 
Akteurs (so z. B. Davenport/Moore/Poe 2003; Moore/
Shellman 2004; Adhikari 2013; Schon 2015): Danach 
schätzt der potenziell Flüchtende anhand der verfügbaren 
Informationen ab, wie groß die Bedrohung für ihn selbst 
bzw. seine Familie ist, setzt dies zu den Kosten87 einer 
Flucht in Beziehung und entschließt sich daraufhin, zu 
fliehen oder trotz der Bedrohung zu bleiben.88 

A.6.1.2 Ergebnisse empirischer Studien: Gewalt als 
wichtigster Erklärungsfaktor für Flucht

Zur Klärung der Frage, warum Menschen fliehen, gibt es 
qualitative Feldforschung, vergleichende qualitative Fallstu-
dien und quantitative Studien, die sowohl die Makroebene 
als auch die individuelle Ebene betrachten (Kenyon Lischer 
2016: 318). Zu den Klassikern in diesem Bereich gehört 
eine frühe vergleichende Studie von Zolberg, Suhrke und 
Aguayo (1989), die Fluchtbewegungen im subsaharischen 
Afrika, in Südafrika, Äthiopien und am Horn von Afrika, 
in Südasien, Ostasien, Lateinamerika und Zentralamerika 
erforscht hat. Bereits diese Studie entkräftet die Annahme, 
dass zwischen Krieg und Armut auf der einen und Flucht-
migration auf der anderen Seite ein einfacher Zusammen-
hang besteht. In einer ebenfalls vergleichend angelegten 
Studie kategorisiert Weiner (1996) alle Konflikte weltweit,.

die in den Jahren 1969, 1982 und 1992 zu Fluchtmigration 
geführt haben.89 Anhand dieser Kategorisierung bestimmt 
er die zentralen Faktoren, die Flucht auslösen. Die Studie 
zeigt vor allem, wie Fluchtbewegungen anwachsen, wenn 
sich Krisen und Konflikte lokal ausbreiten.

85  Seit Mitte der 1980er Jahre werden strukturelle Faktoren immer wichtiger. Dazu zählen besonders der Klimawandel und dadurch ausgelöste Um-
weltveränderungen, die entweder schleichend eintreten (slow-onset) wie Bodenverschlechterung und die Ausbreitung von Wüstengebieten, oder 
plötzlich auftreten (sudden-onset/rapid-onset) wie Stürme, Wald- oder Buschbrände und Überschwemmungen (Zetter/Morrissey 2016; Müller 
et al. 2012; Haase/Bendel 2010; Bendel/Haase 2010). Das Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) schätzt, dass zwischen 2008 und 2015 
203,4 Millionen Menschen innerhalb ihrer Staaten vor Umweltkatastrophen geflohen sind (IDMC/NRC 2016).

86  S. z. B. die Diskussion um die sog. Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EU mit Westafrika (Deutschlandfunk 2015b; Zeit Online 2015a; Tages-
spiegel 2016a). Allerdings hat sich gerade durch den internationalen Handel Armut auch erheblich verringert.

87  Ein Wegzug aufgrund von Gewalt kann mit erheblichen Kosten und Risiken verbunden sein: Flüchtende können dadurch z. B. ihr gesamtes Hab und 
Gut verlieren, ggf. auch Land, das womöglich über Generationen im Familienbesitz war, und nicht zuletzt ihre sozialen Unterstützungsstrukturen. 
Hinzu kommt das Risiko, auf der Flucht oder in einem Flüchtlingscamp Gewalt und Missbrauch ausgesetzt zu sein (vgl. Schon 2015 für Somalia).

88  Flucht erfolgt nicht zwangsläufig als Reaktion auf ein bereits eingetretenes Ereignis, sondern kann auch vorausschauend stattfinden: Einzelpersonen, 
Familien oder ganze Dörfer können innerhalb des Landes oder ins Ausland umziehen, weil sie befürchten, dass ihr Leben, ihre physische Sicherheit, 
ihre Gesundheit und/oder ihre materielle Existenz in Kürze bedroht wären, wenn sie blieben (Martin/Weerasinghe/Taylor 2014).

89  Weiner (1996: 9) unterscheidet vier Typen von Konflikten, die Menschen zur Flucht bewegen: (1) Kriege zwischen Staaten, (2) ethnische Konflikte, 
(3) nicht ethnisch bedingte Bürgerkriege bzw. bürgerkriegsartige Konflikte und (4) Flucht vor einem autoritären oder revolutionären Regime. Dabei 
verweist er auf die Schwierigkeit, einen Konflikt als ethnisch oder nicht ethnisch einzustufen. Außerdem könne die Art des Konflikts sich auch im 
Laufe der Zeit ändern (vgl. Weiner 1996: 18).
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Als wegweisend in der quantitativen Forschung zu 
Fluchtursachen gilt die Studie von Schmeidl (1997). Im 
Rahmen einer multivariaten Analyse und unter Verwen-
dung von Daten zu 109 Staaten für den Zeitraum von 
1971 bis 1990 nimmt sie vor allem makrostrukturelle 
Ursachen von Flucht in den Blick. Die empirischen Er-
gebnisse legen nahe, dass Flüchtlingsbewegungen am 
besten durch flächendeckende Gewalterfahrungen zu 
erklären sind, die große Bevölkerungsgruppen betreffen. 
Mit ökonomischen Faktoren lässt sich Fluchtmigration 
hingegen kaum erklären (vgl. Schmeidl 1997: 284). Da-
venport, Moore und Poe (2003) bauen auf diese erste 
groß angelegte quantitative Studie auf. Sie analysieren 
einen großen Paneldatensatz, der Daten zu 129 Ländern 
aus der Zeit von 1964 bis 1989 beinhaltet. Ihre Analyse 
gründen sie ausdrücklich auf die Theorie, dass Flucht auf 
einer individuellen Entscheidung beruht. Außerdem un-
tersuchen sie, welche Art von Gewalt am ehesten Flucht 
auslöst. Dazu unterteilen sie Gewalt nach ihren Urhebern 
in (1) staatliche Gewalt, (2) Gewalt durch Aufständische 
und (3) eine Kombination von staatlicher und aufständi-
scher Gewalt. Als Kontrollvariablen berücksichtigen die 
Autoren zusätzlich das Bruttosozialprodukt pro Kopf und 
die Bevölkerungszahl; diese Faktoren sehen sie als Nähe-
rungswerte für wirtschaftliche Sicherheit, ggf. Überbevöl-
kerung und Netzwerkeffekte durch frühere Migration, die 
Flucht- bzw. Migrationsentscheidungen beeinflussen kön-
nen. Davenport, Moore und Poe finden – ebenso wie vor 
ihnen Schmeidl (1997) – keine Belege dafür, dass Flucht 
(in einem weiten Sinne, s. o.) durch wirtschaftliche Fak-
toren ausgelöst wird. Als besonders starke Auslöser von 
Flucht ermitteln sie Genozid und Politizid, zwei Extrem-
formen staatlicher Gewalt.90 Zudem zeigen sie, dass ein 
Regimewechsel hin zu Demokratie Fluchtmigration nicht 
(unmittelbar) verhindert, wie man vermuten könnte. 
Durch die damit verbundene zeitweilige Instabilität wird 
Flucht vielmehr zunächst noch befördert. Darüber hinaus 
identifizieren die Autoren einen Größeneffekt: Je mehr 
Flüchtlinge in einem Aufnahmeland bereits leben, des-
to mehr Flüchtlinge ziehen dorthin. Dies begründen sie 
vor allem damit, dass durch Netzwerkeffekte die Kosten 
einer Flucht sinken: Je mehr Menschen schon geflohen 
seien, desto mehr und verlässlichere Informationen gebe 
es über Fluchtrouten und mögliche Zielländer. Eine andere 
Studie legt allerdings nahe, dass dieser positive Zusam-
menhang zwischen ‚alter‘ und ‚neuer‘ Fluchtmigration 
nur eingeschränkt gilt (Melander/Öberg 2006). 

Empirisch untersucht wird auch, in welcher Form bzw. 
wohin Menschen fliehen. Hier fällt auf, dass manche Kon-
flikte sehr viele internationale Flüchtlinge hervorbringen 
und kaum Binnenvertriebene, bei anderen hingegen ist 
es genau umgekehrt. Als einen möglichen Erklärungs-
faktor dafür machen Moore und Shellman (2006) den 
Urheber der Gewalt bzw. die Form des Konflikts aus: 
Gezielte staatliche Gewalt gegen Zivilisten löst tenden-
ziell mehr internationale Flucht aus; allgemeine Unruhen 
durch Regimegegner bewirken eher eine höhere Bin-
nenvertreibung. Ein weiterer Faktor ist die Situation der 
Nachbarländer: Das Fluchtziel hängt auch davon ab, ob es 
Zufluchtsorte in der Region gibt. Wenn die Nachbarlän-
der von kriegerischen Auseinandersetzungen weitgehend 
verschont sind und die Situation dort stabil ist, fliehen 
die Menschen eher dorthin als innerhalb ihres Herkunfts-
lands. Uzonyi (2014) geht noch einen Schritt weiter und 
unterscheidet nicht nur den Urheber von Gewalt, sondern 
auch verschiedene Arten staatlicher Gewalt. Er argumen-
tiert, dass Politizide stärker Flucht auslösen als Genozide, 
weil sie anders als Genozide nicht einzelne Gruppen, son-
dern potenziell Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen 
betreffen. Dadurch gebe es mehr Menschen, die sich da-
von bedroht fühlen und deshalb beschließen, ihre Heimat 
zu verlassen. Uzonyi sieht diese Hypothese durch seine 
empirische Analyse belegt, die auf Daten zu über 80 Staa-
ten aus dem Zeitraum 1975 bis 2010 basiert. 

Trotz ihrer verschiedenen methodischen Zugänge 
kommen die genannten Studien übereinstimmend zu 
dem Ergebnis, dass es einen robusten Zusammenhang 
zwischen (ziviler und politischer) Gewalt und Flucht gibt, 
während ökonomische Aspekte eher eine untergeordnete 
Rolle spielen (vgl. Melander/Öberg 2006). Offen bleibt 
bei diesen Studien allerdings, in welcher Weise Gewalt 
die Migrationsentscheidung beeinflusst. Denn mit Mak-
rodaten lässt sich eben nicht ermitteln, ob die Angst vor 
Gewalt die individuelle Migrationsentscheidung direkt be-
einflusst oder eher indirekt, etwa darüber, dass Gewalt 
und politische Unsicherheit die lokale Wirtschaft schädi-
gen. Darin liegt eine Schwäche großflächig angelegter 
statistischer Studien, die individuelles Verhalten mit auf 
Länderebene aggregierten Daten untersuchen. Zudem 
ist die Datenlage offenbar häufig lückenhaft und nicht 
immer verlässlich (Kenyon Lischer 2016: 324). Studien, 
die auf solche Daten zurückgreifen, können außerdem 
oft die Migrations- bzw. Asylpolitiken des Herkunftslands 
und der Nachbarstaaten bzw. anderer Aufnahmestaaten 

90  Moore und Shellman (2004) kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. – Genozid (Völkermord) bezeichnet extreme Gewalt mit dem Ziel, eine bestimm-
te soziale, ethnische oder religiöse Gruppe auszulöschen; unter Politizid versteht man die staatlich angeordnete Ermordung von Einzelpersonen, die 
die Regierung als Bedrohung ansieht (vgl. Uzonyi 2014).



FLUCHTURSACHENMINDERN:POLITISCHERHETORIKUNDDRINGENDENOTWENDIGKEIT

63Jahresgutachten 2017

PE
RS

PE
KT

IV
EN

 D
ER

 S
TE

UE
RU

N
G 

VO
N

 F
LÜ

CH
TL

IN
GS


ZU

W
AN

D
ER

UN
G 

IN
 D

EU
TS

CH
LA

N
D

 U
N

D
 E

UR
O

PA

(und die Umsetzung dieser Politiken) nicht hinreichend 
berücksichtigen, weil dafür entsprechende Daten fehlen 
(vgl. Moore/Shellman 2006: 619–620).91 

Neu in der Fluchtursachenforschung ist, dass Daten 
zu Vertreibung in einigen wenigen Kontexten tagesgenau 
erhoben bzw. analysiert werden. Bisher wurden die Aus-
wirkungen von Gewalt und anderen Faktoren auf Flucht-
migration – entsprechend den verfügbaren Daten – nur 
anhand von Jahresdaten betrachtet. Die Flüchtlingszahlen 
können im Verlauf eines Konflikts aber stark schwanken, 
oft von einem Tag auf den anderen. Tagesgenaue Daten 
könnten über Fluchtursachen somit wesentlich genauer 
Aufschluss geben. Das Population Movement Tracker 
System des UNHCR erhebt solche Daten, allerdings bis-
lang nur für Somalia. Seit dem Sturz des Machthabers 
Siad Barre 1991 leidet das Land unter anhaltenden mili-
tärischen Konflikten, deren Stärke sich aber verändert.92 
Eine quantitative Fallstudie auf der Grundlage dieser 
Daten kommt zu dem Ergebnis, dass Schwankungen in 
den Vertreibungszahlen kaum durch einzelne Gewaltak-
te erklärt werden können. Sie sind eher auf strukturelle 
Faktoren zurückzuführen, etwa den Abzug äthiopischer 
und den Einmarsch kenianischer Truppen oder Macht-
verschiebungen zwischen den Al-Shabaab und anderen 
Milizen. Zudem ergibt die Analyse nur schwache Hinweise 
darauf, dass Flucht und Vertreibung durch die geografi-
sche Ausdehnung des Konflikts zunehmen (Schon 2015: 
455–458).93 

A.6.1.3 Ursachen der Fluchtzuwanderung nach 
Deutschland

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf Syri-
en, Afghanistan und den Irak. Diese gehörten über das 
gesamte Jahr 2015 zu den fünf zahlenmäßig wichtigsten 
Herkunftsländern von Asylantragstellern in Deutschland, 
2016 waren sie die drei wichtigsten (vgl. BAMF 2017b).94 
In einschlägigen internationalen Friedens- bzw. Fragili-
tätsskalen liegen diese drei Herkunftsländer alle jeweils 

am unteren Ende. Die Zivilbevölkerung dort leidet unter 
andauernden bewaffneten Konflikten; diese haben im 
Irak und in Afghanistan allein im Jahr 2014 jeweils mehr 
als 10.000 Todesopfer gefordert und in Syrien mehr als 
66.000 (Institute for Economics and Peace 2016: 34, 83).

Syrien: Umweltveränderungen, Ressourcenknappheit, 
Bürgerkrieg
Syrien ist der traurige Spitzenreiter unter den Herkunfts-
ländern aktueller Fluchtbewegungen (UNHCR 2016a). 
Es zeigt beispielhaft die komplexen Zusammenhänge 
zwischen Umweltveränderungen, Ressourcenknappheit 
und Konflikten und damit das Zusammenspiel von struk-
turellen und akuten Fluchtursachen. Die Faktoren Res-
sourcenknappheit und Umweltveränderungen werden in 
der Fluchtursachenforschung seit einigen Jahren verstärkt 
diskutiert. Sie können zu politischer Gewalt führen, also 
mittelbar Flucht auslösen. Sie können aber auch durch 
kriegerische Auseinandersetzungen erst entstehen und 
damit direkt Flucht verursachen (Kenyon Lischer 2016; 
Weiner 1996).95 Der Ausbruch des Syrienkriegs, der nun 
schon seit 2011 andauert, war möglicherweise durch eine 
dreijährige Dürreperiode mitverursacht; diese wiederum 
wurde durch eine ökologisch fatale Landwirtschaftspo-
litik in den Vorjahren befördert (Femia/Sternberg/Wer-
rell 2014; Kelley et al. 2015; Werrell/Femia/Sternberg 
2015).96 Infolge der langen Dürre stiegen die Lebensmit-
telpreise stark an, die Landbewohner wanderten in gro-
ßer Zahl in die Städte des Landes, in die zwischen 2003 
und 2007 bereits ca. 1,5 Millionen irakische Flüchtlinge 
gezogen waren. Die extreme Verstädterung stellte das 
Land vor erhebliche Herausforderungen, die von der As-
sad-Regierung aber weitgehend ignoriert wurden. So ent-
wickelten sich in ebendiesen Ballungsgebieten die ersten 
Aufstände gegen das Assad-Regime (Kelley et al. 2015). 

Die Kriegsverbrechen und Verstöße gegen humani-
täres Völkerrecht, die Regierungstruppen und nichtstaat-
liche bewaffnete Gruppen in Syrien unter internationa-
ler Beteiligung verüben, müssen hier nicht aufgeführt 

91  Studien, die den Zusammenhang zwischen Gewalt und Migration auf der Ebene von Individuen oder Haushalten analysieren, könnten die For-
schung zu Fluchtursachen entscheidend voranbringen. Denn sie könnten – für einzelne Länder oder Regionen – gezielter überprüfen, inwieweit 
der entscheidungszentrierte Ansatz zutrifft. Vor allem könnten sie Aufschluss darüber geben, warum viele Menschen trotz Gewalt am Ort bleiben. 
Einige (wenige) solche Studien gibt es bereits. Crawley et al. (2016) und Sirries et al. (2016) erforschen u. a. die Motive von Asylsuchenden, die 
2015 über das Mittelmeer nach Europa gereist sind (Info-Box 3). Die meisten Studien dieser Art untersuchen allerdings Länder, die für die aktuelle 
Fluchtzuwanderung nach Deutschland und Europa kaum relevant sind (s. z. B. Engel/Ibáñez 2007 zu Binnenvertreibung in Kolumbien; Bohra-Mishra/
Massey 2011 und Adhikari 2013 jeweils für Nepal).

92  Der Fragile States Index führt Somalia unter allen Staaten auf dem zweitletzten Platz, in der Rubrik „sehr hohe Alarmbereitschaft“ (Messner et al. 
2015, Übers. d. SVR).

93  Schon (2015) nutzt Daten des Population Movement Tracker System (von Januar 2008 bis August 2013) und Daten zu gewaltsamen Geschehnissen 
aus dem ACLED-Datensatz (Armed Conflict Location and Event).

94  Mit dieser Länderauswahl wird bewusst darauf verzichtet, die Ursachen der Asylzuwanderung aus den Westbalkanstaaten zu analysieren, die mitt-
lerweile absolut und anteilig zurückgeht; diese Länder wurden inzwischen als sichere Herkunftsstaaten eingeordnet (s. Kap. A.8).

95  Je nach lokalen und regionalen Machtstrukturen sind i. d. R. bestimmte soziale Gruppen durch Ressourcenknappheit und Umweltkatastrophen stärker 
verwundbar als andere (Zetter/Morrissey 2016).

96  Allerdings ist diese Ansicht auch nicht unumstritten; eine gegenteilige Meinung vertritt z. B. Fröhlich (2016).
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 werden; die Nachrichten berichten darüber fast täglich 
(dazu im Detail: Amnesty International 2016a: 350–354). 
Vor allem die Zivilbevölkerung leidet darunter massiv. 
Mittlerweile hat der Krieg 6,5 Millionen Menschen inner-
halb Syriens zur Flucht gezwungen.97 Weitere 4,8 Millio-
nen Menschen sind in andere Staaten geflohen; davon 
leben fast 3 Millionen in der Türkei, über 1 Million im 
Libanon und ca. 650.000 in Jordanien (UNHCR 2017).

Immer mehr Syrer wagten in den letzten Jahren die 
gefährliche Weiterreise über das Mittelmeer nach Europa. 
Dazu trugen laut UNHCR (2015c) vor allem die unzumut-
baren Bedingungen in den Erstaufnahmestaaten um Sy-
rien bei. Zudem wurde immer deutlicher, dass nicht auf 
ein baldiges Ende des Konflikts gehofft werden konnte, 
das eine Rückkehr nach Syrien erlauben würde. Außer-
dem waren für die syrischen Flüchtlinge im Exil (z. B. im 
Libanon und in Ägypten) die Lebenshaltungskosten sehr 
hoch; zugleich durften sie dort nicht oder nur sehr ein-
geschränkt arbeiten, sodass sie zunehmend verarmten. 
In einigen Erstaufnahmestaaten hatten sie auch keinen 
Zugang zu Bildungsinstitutionen und Gesundheitsversor-
gung. Die internationalen Hilfsorganisationen (wie das 
Welternährungsprogramm (WFP)) waren zeitweise ext-
rem unterfinanziert; so mussten u. a. für Flüchtlinge im 
Irak, in Jordanien, im Libanon und in Ägypten die Nah-
rungsmittelrationen gekürzt werden. Bei einer solchen 
Unterversorgung sind die Menschen auf prekäre Bewäl-
tigungsstrategien angewiesen, z. B. Tagelöhnerarbeit, 
Betteln, Kinderarbeit und zunehmende Verschuldung; das 
wiederum fördert die Entscheidung, weiterzuwandern 
(UNHCR 2015c). Als die Fluchtzuwanderung nach Europa 
anstieg, wurde deshalb immer wieder die mangelnde 
Zahlungsmoral westlicher Geberstaaten scharf kritisiert. 
Von den 7,7 Milliarden US-Dollar, die 2016 für humanitäre 
Hilfe im Rahmen der Syrienkrise benötigt worden wären, 
sind bislang erst 54 Prozent finanziert, 3,5 Milliarden US-
Dollar fehlen noch.98

Irak: politische Instabilität, religiöser Konflikt, Eskalation 
von Gewalt
Der Syrienkonflikt wirkt sich auch auf den Irak aus, der 
ohnehin instabil ist. 2003 entschied sich eine ‚Koalition 
der Willigen‘ unter Führung der USA zum Einmarsch in das 
Land, um den Diktator Saddam Hussein zu stürzen. Da-
nach herrschten im Land jahrelang bürgerkriegsähnliche 
Zustände, die immer wieder Menschen zur Flucht beweg-
ten. In der frühen Phase des Irak nach Saddam Hussein 
wurden verschiedene Gruppen im Land von der neuen 
Regierung verfolgt, in erster Linie (aber nicht nur) all die-

jenigen, die in irgendeiner Form mit dem alten Regime 
in Verbindung gebracht werden konnten. Palästinensi-
sche Flüchtlinge, die bereits Jahrzehnte im Land gelebt 
hatten, wurden wieder als Ausländer kategorisiert, ihre 
permanente Aufenthaltserlaubnis wurde ihnen entzogen 
– ein fragiler Staat versuchte Stärke zu demonstrieren (Ali 
2013). Im Dezember 2011 zogen die ausländischen Trup-
pen ab. Danach durchlebte der Irak 2012 eine schwere 
politische Krise, die Gewalt eskalierte erneut. Als Auslöser 
dafür gilt der Syrienkonflikt; die tiefere Ursache lag aber 
hauptsächlich darin, dass der damalige Ministerpräsident 
Al-Maliki zunehmend autoritär regierte und gegen sun-
nitische Zivilisten und Moscheen Gewalt verübt wurde 
(Steinberg 2013).

Ab 2014 eroberte die Terrororganisation Islamischer 
Staat (IS) immer mehr Gebiete im Westen und Nord-
westen des Irak – zwischenzeitlich hatte der Irak fast ein 
Drittel seines Territoriums verloren. Die politischen und 
religiösen Machteliten im Land wurden davon erheblich 
geschwächt, die irakische Armee war der Herausforde-
rung nicht gewachsen. Der IS ermordete u. a. Tausende 
Mitglieder der religiösen Minderheit der Jesiden (OHCHR/
UNAMI 2015), Hunderte jesidische Mädchen und Frauen 
wurden laut Amnesty International (2016c) verschleppt 
und versklavt. Schiitische Milizen, die vornehmlich vom 
Iran gefördert wurden, kämpfen seit 2014 im Irak gegen 
den IS. „Der Irak wird immer mehr zu einem Milizenstaat, 
in dem Armee und Polizei nur Randakteure sind, während 
Milizen verschiedener Volksgruppen und Ausrichtungen 
um die Macht konkurrieren. In Irakisch-Kurdistan haben 
die beiden Kurdenparteien und ihre jeweiligen Milizen 
bereits das Ruder übernommen, während in den sunniti-
schen Gebieten der IS immer noch sehr stark ist“ (Stein-
berg 2016: 8). Entsprechend hat sich in den letzten Jahren 
laut Amnesty International (2016a: 194–198) auch die 
Menschenrechtssituation im Irak zusehends verschlech-
tert: Regierungstruppen attackierten wahllos Gebiete, 
die vom IS kontrolliert wurden; Menschen wurden ohne 
Gerichtsverfahren hingerichtet. Der IS wiederum verübte 
Massenhinrichtungen.

Nach dem Fragile States Index von 2015 gilt für den 
Irak „hohe Alarmbereitschaft“; gegenüber dem Vorjahr 
hat sich der Punktwert weiter verschlechtert (Messner 
et al. 2015: 13–14, 19, Übers. d. SVR). Auch im Fall des 
Irak ist Flucht also bestimmt durch eine Kombination von 
strukturellen Gründen (vor allem die anhaltende politi-
sche Instabilität und der religiöse Konflikt zwischen Sun-
niten und Schiiten) und akuten Ursachen (Eskalation von 
Gewalt).

97  Vgl. http://www.unhcr.org/sy/29-internally-displaced-people.html, 23.01.2017.
98  Berücksichtigt sind hier die Geberzusagen und Beiträge zum Syria Humanitarian Response Plan 2016 und zum Regional Refugee and Resilience Plan 

(3RP) 2016 sowie Beiträge an UN-Organisationen, NGOs oder das Rote Kreuz in Syrien und benachbarten Staaten außerhalb dieser Rahmenpläne 
(https://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=special-syriancrisis#, 13.01.2017).

https://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=special-syriancrisis
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Afghanistan: Naturkatastrophen, allgemeine Unsicher-
heit, Gewalt
Mit 2,7 Millionen Flüchtlingen ist Afghanistan nach Sy-
rien das Land mit den zweitmeisten internationalen 
Flüchtlingen weltweit (UNHCR 2016a: 3); hinzu kommen 
rund 950.000 Binnenvertriebene (IDMC/NRC 2015). In 
Deutschland hatte Bundesinnenminister de Maizière An-
fang 2016 eine Debatte um dieses Herkunftsland ausge-
löst, als er äußerte, es gebe in Afghanistan auch sichere 
Gebiete, in die Asylsuchende zurückkehren könnten (Ta-
gesschau.de 2016). Verschiedene Stimmen kritisierten 
daraufhin, die Fluchtursachen würden im Falle Afghanis-
tans „einfach wegdefiniert“ (Steiner/Paßlick 2016: 1). 
Das verstärkte sich noch, als eine eigentlich interne Si-
cherheitsbewertung der deutschen Botschaft in Kabul an 
die Öffentlichkeit gelangte, die die Lage in dem fragilen 
Staat weitaus negativer einschätzte. Tatsächlich wurden 
2016 in Deutschland 36,4 Prozent der bearbeiteten Asyl-
anträge von Afghanen abgelehnt (Gesamtschutzquote 
55,8 %, sonstige Verfahrenserledigungen 7,8 %) (BAMF 
2017b).99 Im Oktober 2016 schloss die EU mit Afghanis-
tan ein Abkommen, das die Rücknahme abgeschobener 
Asylsuchender zur Bedingung für Hilfsgeldzahlungen 
macht.100 Auch Deutschland hat Anfang Oktober 2016 
eine umstrittene bilaterale Rücknahmevereinbarung mit 
Afghanistan geschlossen (BMI 2016d).

Während sich die wirtschaftliche Lage im Land in den 
vergangenen Jahren verbessert hat und z. B. mehr Afgha-
nen Zugang zu Schulbildung haben, hat sich die Sicher-
heitslage im letzten Jahrzehnt verschlechtert. Im Fragile 
States Index von 2015 erreicht Afghanistan den gleichen 
Punktwert wie Syrien. Die Zahl derer, die jährlich durch 
den Bürgerkrieg sterben, ist zwischen 2008 und 2016 
um 427 Prozent gestiegen (Institute for Economics and 
Peace 2016: 30).101 Die meisten internationalen Streit-
kräfte (USA, ISAF) wurden mittlerweile aus Afghanistan 
abgezogen, doch die Sicherheitslage bleibt laut dem Glo-
bal Peace Index unbeständig (Institute for Economics and 
Peace 2016: 17). Auch die Beziehungen zu Nachbarstaa-
ten haben sich verschlechtert, insbesondere zu Pakistan. 
Wie Amnesty International (2016a: 60–63) berichtet, 
rührt die zunehmende Unsicherheit im Land u. a. daher, 
dass die Taliban vermehrt ‚weiche‘, zivile Ziele attackie-
ren. Tausende Fälle von Gewalt gegen Frauen werden 
berichtet, außerdem Drohungen gegen und Angriffe auf 

Menschenrechtsaktivisten. Insgesamt herrsche ein „Kli-
ma der Straflosigkeit“ (Amnesty International 2016a: 60, 
Übers. d. SVR), weil Verbrechen und Terrorattentate kaum 
geahndet würden. Zudem häufen sich Berichte über will-
kürliche Gewalt durch die afghanische Polizei, darunter 
sexuelle Gewalt an Jungen und gezielte Tötungen. 

Die Hauptursachen für Vertreibung in bzw. aus Af-
ghanistan sind laut Amnesty International (2016a: 62) 
der bewaffnete Konflikt und die allgemeine Unsicherheit; 
hinzu kommen Naturkatastrophen. Zum Jahresende 2015 
lebten immer noch mehrere Tausend Menschen als Bin-
nenvertriebene in überfüllten Lagern, unter schlechten 
hygienischen Bedingungen und bei schwierigen Witte-
rungsverhältnissen (vgl. auch IDMC/NRC 2015). Im Mai 
2016 berichtete Amnesty International von ca. 1,2 Milli-
onen Binnenvertriebenen im Land; damit hat sich die Zahl 
innerhalb von drei Jahren verdoppelt (Amnesty Interna-
tional 2016a). Die strukturellen Ursachen des Konflikts in 
Afghanistan seit den 1970er Jahren lassen sich anhand 
von drei Dimensionen ausdifferenzieren: einer regiona-
len, einer ethnischen und einer religiösen (s. dazu Arya 
2010).

Afghanistans lange Geschichte von Konflikt und Flucht 
bzw. Migration zeigt weiterhin, wie individuelle Fakto-
ren (also die Kosten der Wanderung, s. Kap. A.6.1.1) die 
Fluchtentscheidung beeinflussen können. Drei von vier 
Afghanen haben zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Le-
ben bereits eine Fluchterfahrung gemacht, viele sogar 
mehrere Male (dabei ist sowohl Binnenvertreibung als 
auch internationale Flucht berücksichtigt). Damit gibt es 
eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie sich erneut für 
Flucht entscheiden werden (Schmeidl 2014: 1). Durch die 
Größe der afghanischen Diaspora – nicht nur in benach-
barten Ländern wie Pakistan und dem Iran, sondern auch 
in Europa, Nordamerika, Russland, Zentralasien und Aus-
tralien – gibt es verschiedene mögliche Zielländer. Viele 
Afghanen haben daher eine „Exit-Strategie“ (Schmeidl 
2014: 2, Übers. d. SVR). Und wenn Gewalt und Unsi-
cherheit im Land zunehmen, folgen sie häufiger dieser 
Strategie, sofern es ihnen möglich ist (z. B. sie die dafür 
notwendigen finanziellen Ressourcen haben).

  99  Die sog. bereinigte Gesamtschutzquote lag für Asylsuchende aus Afghanistan im Jahr 2016 bei 60,5 Prozent (eigene Berechnung). Diese Quote 
entspricht dem Anteil positiver Entscheidungen an allen Entscheidungen (ohne sog. formelle Entscheidungen, also Fälle, die sich vor der Entschei-
dung durch das BAMF anderweitig erledigt haben, z. B. weil nach dem Dublin-Prinzip ein anderer EU-Mitgliedstaat für das Verfahren zuständig ist).

100  Das Abkommen ist unter den Abgeordneten des Europäischen Parlaments, Menschenrechtsorganisationen und Wissenschaftlern höchst umstritten 
(s. z. B. ECRE 2016; Mielke/Grawert 2016; PRO ASYL e. V. 2016b).

101  Zu der prekären Sicherheitslage haben ‚Kollateralschäden‘ im Kampf der ausländischen Truppen gegen die Taliban beigetragen: Im Oktober 2015 
etwa trafen Bomben der US-Streitkräfte in der Provinz Kundus ein Krankenhaus, das von Médecins sans Frontières betrieben wurde. Dabei starben 
40 Menschen, darunter 14 Mitarbeiter des Krankenhauses (Amnesty International 2016a: 60).
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A.6.2.Fluchtursachen.nachhaltig.an-
gehen:.politische.Optionen.und.poli-
tisches.Handeln

Die Idee, im Sinne einer root cause strategy die struktu-
rellen Ursachen von Flucht und Vertreibung anzugehen, 
reicht zurück in die 1980er Jahre (Zolberg/Suhrke/Agu-

ayo 1989: 258–260; Collyer et al. 2015). Die EU verfolgt 
diesen Ansatz offiziell seit dem Europäischen Rat 1999 in 
Tampere. Er entstand vor dem Hintergrund, dass immer 
mehr Menschen aus Zentral- und Osteuropa zuwander-
ten und dies zunehmend als Bedrohung wahrgenommen 
wurde, und basiert auf dem Global Approach to Migration 
(2005) bzw. dem Global Approach to Migration and Mo-
bility (2011). Dieser Ansatz stellt Migration in einen grö-

Info-Box3  Motive der Asylsuchenden, die 2015 über das Mittelmeer 
gekommen sind

Auch bei den Asylsuchenden, die seit 2015 nach Europa gekommen sind, hatte die Fluchtentscheidung vielfälti-
ge Gründe. Im Rahmen einer Studie wurden in Italien, Griechenland, auf Malta und in der Türkei zwischen Sep-
tember und Dezember 2015 500 Flüchtlinge und Migranten interviewt, die über die zentrale und die östliche 
Mittelmeerroute in die EU eingereist waren bzw. dies vorhatten. Zusätzlich befragte das Forscherteam mehr als 
100 Stakeholder, darunter Politiker, freiwillige Helfer und Mitarbeiter der Küstenwache (Crawley et al. 2016). 
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich als Fluchtgründe wirtschaftliche und andere Faktoren (z. B. Flucht 
als letzte Option) überschneiden. Das Zielland innerhalb Europas war für die Hälfte der befragten Asylsuchen-
den zu Beginn der Flucht unklar; zu einem Fünftel konnten die Befragten immer noch nicht sagen, in welches 
Land sie gehen wollten, bzw. gaben lediglich Europa als Ganzes an. Insgesamt wurden 24 Zielländer genannt. 
Deutschland stand dabei mit 32 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Schweden (12 %) und Großbritannien 
(6 %). Die Hauptkriterien dieser Wahl sind der Studie zufolge die Sicherheit, die Aussicht auf einen Aufenthalts-
titel und der Zugang zum Arbeitsmarkt. Mehr als die Hälfte (59 %) der Flüchtlinge nannten die Anwesenheit 
von Freunden oder Familienmitgliedern als ausschlaggebend für ihren Ziellandwunsch; dies belegt die große 
Anziehungskraft von Netzwerken. Dass ein ausgeprägter Wohlfahrtsstaat Flüchtende stärker anzieht, konnte 
die Studie dagegen nicht belegen. Tatsächlich wüssten die Befragten nur wenig über die Sozialpolitik einzelner 
Staaten. Die Entscheidung, in ein bestimmtes Land zu gehen, werde meist im Laufe der Flucht ad hoc getroffen. 
Das wiederum bedeutet, dass die Angabe eines bestimmten Wunschziels noch nicht unbedingt einen festen 
Entschluss widerspiegelt. Es wäre also möglich, die Wahl oder Akzeptanz des Ziellands über rechtliche Vorgaben 
zu beeinflussen (s. Kap. A.4). 
Dem stehen allerdings Erkenntnisse zu den Motiven der Flüchtlinge entgegen, die in den letzten Jahren in 
Deutschland angekommen sind. Im Rahmen der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten sowie einer 
qualitativen (Vor-)Studie wurden Flüchtlinge befragt, die zwischen 2013 und Ende 2015/Anfang 2016 nach 
Deutschland eingereist waren (Brücker et al. 2016; Brücker/Rother/Schupp 2016). Die Befragung erfolgte 
somit bis zu drei Jahre nach der Einreise, viele der Befragten hatten also vermutlich auch schon ersten Kon-
takt mit dem Asylsystem gehabt. Dies ist bei den angegebenen Fluchtmotiven zu berücksichtigen, denn die 
Aussage dazu kann auch von den Anforderungen des deutschen Asylrechts geprägt sein. Befragte nennen als 
Fluchtmotive am häufigsten Angst vor gewaltsamen Konflikten bzw. Krieg (70 %) sowie Verfolgung (44 %). 
Aber auch schlechte persönliche Lebensbedingungen (39 %), Diskriminierung (38 %), Angst vor Zwangsre-
krutierung (36 %) oder allgemein die wirtschaftliche Situation im Land werden häufig angeführt. Eine Be-
trachtung nach Herkunftsländern zeigt: Syrer und andere Staatsangehörige aus den Regionen, die von Krieg 
und Bürgerkrieg besonders betroffen sind, geben überdurchschnittlich häufig Angst vor Krieg und Gewalt als 
Fluchtmotiv an (91 %), bei Befragten aus Afghanistan, dem Irak und dem Iran ist es Verfolgung (je ca. 50 %). 
Flüchtlinge aus Eritrea nennen besonders häufig die Angst vor Zwangsrekrutierung (63 %), Personen aus den 
Westbalkanstaaten vor allem schlechte persönliche Lebensbedingungen (62 %), die schlechte wirtschaftliche 
Situation im Herkunftsland (52 %) und Diskriminierung (44 %) (Sirries et al. 2016: 23–25; Brücker et al. 2016: 
2f.). Ausschlaggebend für die Wahl Deutschlands als Zielland waren vor allem die Achtung der Menschenrech-
te (73 %), das Bildungssystem (43 %) und das Gefühl, willkommen zu sein (42 %). Jeweils etwa ein Viertel 
nannte aber auch das Wohlfahrtssystem und die wirtschaftliche Lage Deutschlands sowie das deutsche Asyl-
verfahren (Sirries et al. 2016).
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ßeren Rahmen und berücksichtigt auch die strukturellen 
Ursachen von Abwanderung (vgl. auch Lindstrøm 2005; 
Bendel 2016; SVR 2016f: 169–174).102

A.6.2.1 Instrumente der Fluchtursachenminderung

Sowohl die EU als auch Deutschland fassen unter dem 
Oberbegriff der Fluchtursachenminderung mittlerweile 
verschiedene Instrumente und Maßnahmen zusammen. 

Fluchtursachenminderung durch die EU
In den Bereich der Fluchtursachenminderung fällt na-
türlich zunächst die EU-Entwicklungspolitik, die auf die 
Stützung und Entwicklung von Drittstaaten abzielt. In 
einem weiten Sinne kann daneben auch die Außendi-
mension der EU-Migrations- und Flüchtlingspolitik (SVR 
2016f: 169–175) als Versuch verstanden werden, Flucht-
ursachen zu mindern (vgl. auch Bade 2008) – u. a. mit 
dem Ziel, die Verantwortung zu verlagern und Schutzsu-
chende vom eigenen Territorium fernzuhalten. Die fol-
genden Ausführungen beziehen sich insbesondere auf die 
Zusammenarbeit mit weiter entfernten Herkunftsländern. 
Diese bildet den dritten konzentrischen Kreis der Verlage-
rungs- oder Extraterritorialisierungspolitik der EU.103 Dabei 
kann grundsätzlich unterschieden werden zwischen (1) 
institutioneller Hilfe bzw. dem Aufbau von Kapazitäten 
durch Partnerschaften und Dialog und (2) finanziellen Hil-
fen (auch im Rahmen solcher Partnerschaften).

Die EU kooperiert im Rahmen von Partnerschaften 
mit Drittstaaten bereits seit Jahren mit etlichen Her-
kunftsländern, z. B. über Mobilitätspartnerschaften oder 
Rückübernahmeabkommen und über den Migrations- und 
Mobilitätsdialog (Angenendt 2012). Im Rabat-Prozess und 
im Khartoum-Prozess arbeitet sie mit den Staaten ent-
lang der westlichen bzw. der östlichen Migrationsroute 
zusammen (SVR 2016f: 170–172; SVR-Forschungsbereich 
2016b). All diese Kooperationsformen beziehen sich 
meist nur am Rande auf Flucht; überwiegend geht es um 
irreguläre Migration und darum, sie zu vermeiden. Die Ko-
operation mit Ländern wie dem Sudan oder Eritrea (und 
anderen) wird aber trotz ihres entwicklungspolitischen 
Anspruchs auch kritisiert, nicht zuletzt mit Blick auf den 
Extraterritorialisierungseffekt (vgl. z. B. Dünnwald 2015). 
Einige prangern die Menschenrechtslage in etlichen Her-
kunftsländern an. Andere bezweifeln, dass Entwicklungs-
zusammenarbeit im Tausch gegen migrationspolitisches 

Wohlverhalten überhaupt förderlich ist, denn die Geld-
transfers von Migranten in die Herkunftsländer bilden in 
etlichen Staaten einen hohen Anteil des Bruttoinlands-
produkts (BIP) und liegen oft auch deutlich höher als die 
öffentlichen Entwicklungsgelder.

Fluchtursachenminderung ist kein isoliertes Politik-
feld, sondern eingebettet in ein breit angelegtes Gesamt-
paket externer Migrations- und Flüchtlingspolitik. Das 
zeigt anschaulich der neue Partnerschaftsrahmenplan, 
den die EU-Kommission in einer Mitteilung vom Juni 2016 
vorschlägt und der Fluchtursachenminderung als erklärtes 
Ziel nennt (COM(2016)385). Dabei soll es nicht nur darum 
gehen, akute Krisen kurzfristig zu bewältigen und damit 
akute Fluchtursachen zu verringern. Vielmehr soll die Zu-
sammenarbeit mit Drittstaaten grundsätzlich verbessert 
werden – auch, aber nicht nur auf dem Feld der Migrati-
onspolitik –, um darüber auch strukturelle Fluchtursachen 
zu mindern. Der Europäische Rat befürwortete diesen 
Rahmenplan auf seinem Treffen im Juni 2016 und forder-
te eine schnelle Umsetzung; im September wurde dies 
in der Erklärung von Bratislava noch einmal bekräftigt 
(COM(2016)700). In den letzten Jahren hat die EU-Kom-
mission mit den Mitgliedstaaten bereits für 16 Staaten104  
sog. Länderpakete zum Migrationsmanagement disku-
tiert. Für eine „begrenzte Anzahl prioritärer Herkunfts- 
und Transitdrittstaaten müssen diese nun in compacts 
operationalisiert werden“ (COM(2016)385, Übers. d. SVR). 
Darin sollen verschiedene Politikelemente verknüpft 
werden, etwa Nachbarschaftspolitik, Entwicklungszu-
sammenarbeit, Handel, Mobilität, Energie, Sicherheit, 
Digitalpolitik etc. Das Konzept der flexiblen compacts 
bezeichnet eine Art politischen Rahmen für Kooperati-
on; es soll vermeiden, dass langwierige Verhandlungen 
über technische Details eines formalen Abkommens die 
eigentliche Zusammenarbeit aufhalten (COM(2016)700). 
Die compacts sollen in erster Linie sicherstellen, dass die 
Partnerstaaten (als solche wurden zunächst Niger, Nige-
ria, Senegal, Mali und Äthiopien bestimmt) kooperieren, 
um irreguläre Migration zu verhindern und irregulär in die 
EU eingereiste Personen zurückzunehmen.

Finanziell unterstützt die EU die Minderung von Ursa-
chen für Flucht (bzw. Weiterwanderung nach der ersten 
Flucht) durch bilaterale Hilfen und regionale Fonds: Im 
Rahmen der EU-Türkei-Erklärung hat sie 3 Milliarden Euro 
zugesichert, um in der Türkei lebende syrische Flücht-
linge und die Aufnahmegemeinden zu unterstützen (zur  

102  Der politische root causes-Ansatz wurde und wird jedoch immer wieder kritisiert. Natürlich ist es sinnvoll, hinter die oberflächlichen Auslöser von 
Fluchtbewegungen zu blicken (Zetter 1988). Nach Auffassung einiger Studien ist das Konzept der Ursachen von Migration und Flucht in diesem 
Ansatz aber oft allzu vereinfachend. Es berücksichtige z. B. nicht, dass trotz der Bedingungen, die als Fluchtursachen gefasst werden, viele Men-
schen im Herkunftsland bleiben (Weiner 1996; Lindstrøm 2005; Collyer et al. 2015).

103  In Kap. A.5 wurden die Vereinbarung mit der Türkei und die Zusammenarbeit vor allem mit nordafrikanischen Transitstaaten als erster und zweiter 
konzentrischer Kreis behandelt.

104  Dies sind: Äthiopien, Eritrea, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Ghana, Elfenbeinküste, Algerien, Marokko, Tunesien, Afghanistan, 
Bangladesch und Pakistan.
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EU-Türkei-Erklärung s. Kap. A.5.4). Für Maßnahmen in den 
Nachbarländern Syriens, die über kurzfristige humanitäre 
Hilfen hinausgehen, wurde ein EU-Treuhandfonds Syri-
en eingerichtet. Er soll vor allem Flüchtlingskindern den 
Schulbesuch ermöglichen und die Flüchtlinge wie auch 
die aufnehmenden Gemeinden in Bezug auf Lebensun-
terhalt und sozialen Zusammenhalt unterstützen. Derzeit 
beinhaltet der Treuhandfonds 639,2 Millionen Euro aus 
dem Budget der EU und weitere 72,3 Millionen Euro von 
22 EU-Mitgliedstaaten. Angestrebt ist ein Betrag von 
1 Milliarde Euro.105 Auf dem Valletta-Gipfel im November 
2015 hat die EU einen Treuhandfonds Afrika aufgelegt. 
Er ist mit über 1,8 Milliarden Euro ausgestattet und soll 
ausdrücklich Projekte finanzieren, die die Grundursachen 
für Destabilisierung, Vertreibung und irreguläre Migration 
angehen. Regionale Schwerpunkte liegen auf der Sahel-
region und der Region um den Tschadsee, dem Horn von 
Afrika und Nordafrika. Gefördert werden vorrangig die 
Bereiche Wirtschaft, Resilienz, Migrationsmanagement, 
Stabilität und Governance.

Die bestehenden Programme sollten im Rahmen ei-
nes EU-Monitorings umfassend und systematisch kontrol-
liert und entsprechende Maßnahmen nach Kriterien wie 
Passgenauigkeit, Nachhaltigkeit, Effizienz und Effektivität 
bewertet werden (dazu ausführlich SVR 2016f: 196–174).

Fluchtursachenminderung durch Deutschland
Die höheren Flüchtlingszahlen in den letzten Jahren ha-
ben auch das gesellschaftliche Interesse an diesem The-
ma gesteigert. Dies hat u. a. dazu geführt, dass die Bun-
desregierung ihr entwicklungspolitisches Engagement 
für die Minderung von Fluchtursachen und die damit 
verbundenen Ausgaben mittlerweile detailliert ausweist 
und erklärt (Bundesregierung 2016c). 

Die Minderung von Fluchtursachen wird als „ressort-
übergreifende Aufgabe“ verstanden (BT-Drs. 18/8393). 
Besonders stark betrifft sie aber zwei Politikfelder: die 
Außen- und die Entwicklungspolitik. So zählen dazu ver-
schiedene Elemente der Außenpolitik, auch solche, die 
zur ‚Bekämpfung von Fluchtursachen‘ direkt beitragen. 
Das sind in erster Linie Konfliktvorbeugung und Krisen-
diplomatie, außerdem die humanitäre Hilfe, für die fe-
derführend das Auswärtige Amt zuständig ist. Im Februar 
2016 fand in London die Geberkonferenz für die Flüchtlin-
ge in Syrien und den Nachbarländern statt. Deutschland 
kündigte an, sich an der humanitären Hilfe bis zum Jahr 

2018 mit 2,3 Milliarden Euro zu beteiligen. Insgesamt 
gehört die Bundesrepublik nach Angaben der Bundesre-
gierung (2015c) „zu den weltweit größten Gebern inter-
nationaler Organisationen, die sich in der Flüchtlingskrise 
engagieren“. Solche Organisationen sind der UNHCR, das 
WFP und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
(UNICEF). Neben humanitärer Hilfe engagiert sich das 
Auswärtige Amt auch mit Mitteln der Diplomatie und der 
zivilen Krisenprävention, um betroffenen Staaten und 
Regionen langfristig zu politischer Stabilität zu verhelfen 
(AA 2016; Bundesregierung 2016c).106 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) legt bereits seit 2012 
einen immer größeren Schwerpunkt auf die ‚Fluchtursa-
chenbekämpfung‘. Seit Anfang 2014 geschieht dies vor 
allem über die drei Sonderinitiativen „Fluchtursachen be-
kämpfen – Flüchtlinge reintegrieren“, „Stabilisierung und 
Entwicklung in Nordafrika und Nahost“ und „Eine Welt 
ohne Hunger“ (vgl. dazu auch BT-Drs. 18/9246). Hinzu 
kommt die „Beschäftigungsinitiative Nahost“. Über die 
gesamte Legislaturperiode (2013–2017) will das BMZ 
(2015) mehr als 12 Milliarden Euro aufwenden, um 
Fluchtursachen in Herkunfts- und Erstaufnahmeländern 
zu verringern. Die Projekte reichen von einer verbesser-
ten Trink- und Abwasserversorgung über psychosoziale 
Unterstützung bis hin zu Bildungsangeboten für Flücht-
linge, Binnenflüchtlinge und Personen aus den aufneh-
menden Gemeinden. Sie beziehen sich insbesondere 
auf die Nachbarländer Syriens, den Südsudan sowie die 
Zentralafrikanische Republik und ihre Nachbarstaaten.107 
Im Rahmen der Beschäftigungsinitiative Nahost wurde 
z. B. ein Cash-for-Work-Programm aufgelegt, in dem für 
syrische Flüchtlinge und die einheimische Bevölkerung 
in Jordanien 50.000 Stellen geschaffen wurden.108 Dane-
ben soll auch die sozioökonomische Entwicklung der Her-
kunftsstaaten durch Migration unterstützt werden (s. zum 
Zusammenhang von Migration und Entwicklung und ent-
sprechenden Politiken ausführlich SVR 2016f: 158–174; 
SVR-Forschungsbereich 2016b). In seiner derzeitigen 
Ausrichtung verfolgt das BMZ also erkennbar drei zen-
trale Ziele: Fluchtursachen mindern, Aufnahmeregionen 
stabilisieren und Flüchtlinge unterstützen. 

Unklar ist, ob der Ansatz des BMZ sich tatsächlich auf 
Fluchtursachen im engeren Sinne richtet. Einige Projek-
te zielen nur unpräzise auf strukturelle Fluchtursachen 
ab, auf die sich die Entwicklungszusammenarbeit schon 

105  Welche Staaten welchen Beitrag geleistet haben (und welche Staaten sich an dem Fonds bislang nicht beteiligt haben), zeigt eine Liste der Euro-
päischen Kommission (2016b: 6).

106  Eine weitere Initiative, die aus Mitteln des Auswärtigen Amts finanziert wird, ist das Stipendienprogramm „Deutsche Akademische Flüchtlings-
initiative Albert Einstein“ (DAFI). Es ermöglicht Flüchtlingen ein Studium an Hochschulen im Erstaufnahmeland oder nach der Rückkehr auch im 
Heimatland (AA 2016).

107  S. auch https://www.bmz.de/webapps/flucht/index.html#/de, 13.01.2017.
108  Das BMZ leistete im Jahr 2016 eine „Anschubfinanzierung von 200 Millionen Euro“ (https://www.bmz.de/webapps/flucht/index.html#/de/

cash_for_work, 13.01.2017).

https://www.bmz.de/webapps/flucht/index.html#/de
https://www.bmz.de/webapps/flucht/index.html#/de/cash_for_work
https://www.bmz.de/webapps/flucht/index.html#/de/cash_for_work
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lange richtet, wenn sie z. B. Beschäftigung fördert. Eine 
Aufstockung der Entwicklungszusammenarbeit kann auch 
davon ablenken, dass die wirklich bedeutsamen Entschei-
dungen in anderen Politikbereichen wie z. B. der Han-
delspolitik gefällt werden (vgl. Angenendt/Koch 2016).

Einen Hinweis darauf, ob bereits bestehende Projekte 
der Entwicklungszusammenarbeit ‚umetikettiert‘ werden, 
können die in-donor refugee costs geben, also die Gelder, 
die im Land selbst für Flüchtlinge ausgegeben werden.109 
Die dafür veranschlagten Summen sind 2015 enorm ge-
stiegen (ONE 2016: 17–18): Im Zusammenhang mit der 
Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland wurde 2015 
mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben, 
als z. B. Äthiopien im gleichen Jahr insgesamt als Official 
Development Assistance (ODA) erhalten hat. Betrachtet 
man die Anteile der ODA-anrechenbaren Leistungen für 
Flüchtlinge am Gesamtbudget der Entwicklungszusam-
menarbeit, wird deutlich, dass einige europäische Län-
der die Gelder, die sie für die Betreuung und Versorgung 
der Flüchtlinge im Inland aufgewendet haben, mit ur-
sprünglich geplanten Aufwendungen im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit verrechnen (ONE 2016). 
Die Bundesregierung rechnet Kosten für Flüchtlingshilfe 
in Deutschland auch als ODA an, erhöht aber zusätzlich 
zu den steigenden Kosten für Flüchtlinge im Inland wie 
geplant die Gelder für langfristige Entwicklungszusam-
menarbeit für die nächsten vier Jahre um 8,3 Milliarden 
Euro (Stand 31.10.2016). Auch das Budget der EU sieht 
vor, sowohl die Finanzmittel für die Flüchtlingskrise als 
auch das Budget für Entwicklungszusammenarbeit zu er-
höhen (ONE 2016).

Deutschlands Gesamtausgaben für Entwicklungs-
zusammenarbeit (ODA) sind 2015 gegenüber 2014 um 
29,2 Prozent auf rund 16 Milliarden Euro gestiegen; das 
entspricht 0,52 Prozent des BIP. Damit ist Deutschland 
trotz positiver Tendenz immer noch weit von seinem Ziel 
entfernt, 0,7 Prozent des BIP für Entwicklungskooperation 
auszugeben. Klammert man die im Land selbst ausge-
gebenen Gelder (die in-donor refugee costs) aus, liegen 
die Ausgaben für ODA 2015 um 8,6 Prozent höher als im 
Vorjahr (ONE 2016). 

Neben dem Auswärtigen Amt und dem BMZ ist auch 
das BMI in der Fluchtursachenminderung tätig. So be-
schreibt es den Einsatz deutscher Polizisten im Ausland 
als „aktive Fluchtursachenbekämpfung“ (BMI 2016f); die-
ser bezieht sich allerdings vermutlich eher auf die Steue-
rung irregulärer Migration. Derzeit ist Deutschland an 17 
entsprechenden Missionen von UN, EU und OSZE sowie 
an Frontex-Einsätzen mit insgesamt rund 250 Beamten 

beteiligt. Außerdem gibt es in Afghanistan, Tunesien und 
Saudi-Arabien drei bilaterale Polizeiprojekte.

Die Summe der eingesetzten Mittel gibt einen wichti-
gen Hinweis auf die politische Bedeutung eines Themas. 
Sie sagt aber selbstverständlich nichts über die Wirksam-
keit der finanzierten Projekte aus.

A.6.2.2 Thematische Schwerpunktsetzung der 
Fluchtursachenminderung

Wie können Fluchtursachen effektiv gemindert werden? 
Die Ergebnisse der empirischen Forschung und erste Er-
fahrungen mit entsprechenden politischen Maßnahmen 
ergeben fünf vorsichtige Lehren (auf die im Folgenden 
jeweils näher eingegangen wird): 
(1)  Entwicklungszusammenarbeit kann strukturelle 

Fluchtursachen angehen, akute aber kaum besei-
tigen. Ihre Ziele dürfen nicht von Handels- und Ag-
rarpolitik unterlaufen werden. 

(2) Eine nachhaltige Friedenspolitik muss dazu beitra-
gen, laufende Konflikte zu beenden, nach deren 
formaler Beendigung aber auch an der ‚Qualität 
des Friedens‘ arbeiten. Nicht nur in diesem Sinne 
sind Rüstungsexporte in Konflikt- und Krisengebie-
te grundlegend zu überdenken.

(3) Ob eine Sekundärflucht stattfindet, bestimmt sich 
wesentlich danach, wie die Situation in den Erst-
aufnahmestaaten ist, sowohl für die Flüchtlinge als 
auch für die ansässige Bevölkerung. Daher müssen 
die Erstaufnahmestaaten unterstützt werden, und 
die internationale Gemeinschaft muss einen Me-
chanismus entwickeln, um die Zahlungsmoral ihrer 
Mitglieder zu verbessern.

(4) Fluchtursachenminderung darf nicht zu einer Politik 
von Fluchtverhinderung und Abschottung mutieren, 
z. B. indem die Politik in sensiblen Bereichen (wie 
Grenzsicherung) mit autoritären Regimen zusam-
menarbeitet. Sonst verliert sie ihre Glaubwürdig-
keit, besonders wenn sie ihren menschenrechtli-
chen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die EU und 
Deutschland müssen dafür sorgen, dass diese Poli-
tik erstens nicht autoritäre Machthaber stützt, zwei-
tens die menschenrechtliche Situation in den Her-
kunfts- und Transitstaaten nicht noch verschlechtert 
und drittens nicht das Recht international Schutzsu-
chender darauf untergräbt, auszureisen, um Asyl zu 
ersuchen und ein faires Asylverfahren zu erhalten.

(5) Eine globale Migrationspolitik kann helfen, Migra-
tion zu managen und Fluchtmigration zu ermög-

109  Nach den Definitionsregeln des Entwicklungsausschusses der OECD (Development Assistance Committee, DAC) für Öffentliche Entwicklungshil-
feleistungen (ODA) können Nichtentwicklungsländer Aufwendungen öffentlicher Stellen für Unterhalt, Versorgung, medizinische Leistungen und 
Leistungen für die (Grund-)Bildung von Personen aus Entwicklungsländern, die vor Verfolgung, Krieg oder schweren Unruhen fliehen, während 
der ersten zwölf Monate des Aufenthalts im Zielland auf ihre Entwicklungshilfeausgaben anrechnen.



FLUCHTURSACHENMINDERN:POLITISCHERHETORIKUNDDRINGENDENOTWENDIGKEIT

70 Jahresgutachten 2017

lichen, aber auch die Verantwortung zu teilen. 
Bislang ist eine solche Politik allerdings nur Stück-
werk geblieben; verbindliche Regeln zur globalen 
Gestaltung von Migration gibt es erst in Ansätzen 
(SVR-Forschungsbereich 2016b). Dies hat sich auch 
durch den UN Summit for Refugees and Migrants 
nicht geändert, der im September 2016 stattfand. 
Nun will die Staatengemeinschaft bis 2018 ei-
nen globalen Flüchtlingspakt ausarbeiten. Dieser 
sollte u. a. darauf hinwirken, dass Fluchtursachen 
gemeinsam und abgestimmt angegangen werden 
können. Die Herausforderung besteht dabei gerade 
auch darin, dass es nicht nur um Flucht im engen 
Sinne geht, sondern auch um sog. gemischte Mi-
grationsbewegungen mit unterschiedlichen Motiv-
bündeln.

Welchen Beitrag kann die Entwicklungspolitik leisten?
Von der Entwicklungspolitik wird immer mehr erwartet, 
dass sie hilft, die Ursachen von Flucht und Vertreibung zu 
mindern (Angenendt/Kipp/Koch 2016). Bei strukturellen 
Fluchtursachen wie wirtschaftlicher Not und Perspektivlo-
sigkeit ist es auch tatsächlich die Entwicklungspolitik, die 
dazu einen wichtigen Beitrag leisten kann und muss. Ein 
Schritt in die richtige Richtung ist das Folgedokument der 
Millennium-Entwicklungsziele der UN, die Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung. Neben den ‚klassischen‘ Zie-
len, Armut und Hunger zu bekämpfen, ruft sie in Unterziel 
10.7 die Staaten auch ausdrücklich auf, „geordnete, siche-
re, reguläre und verantwortliche Migration zu ermögli-
chen“ (United Nations Department of Economic and Social 
Affairs 2015: 3, Übers. d. SVR). Die Weltentwicklungsziele 
in Form der Agenda 2030 können entsprechend verstan-
den werden als ein international abgestimmter Ansatz, 
strukturelle Fluchtursachen zu verringern.

Akute Fluchtursachen wie bewaffnete Konflikte kann 
Entwicklungszusammenarbeit aber kaum beeinflussen 
– das ist Aufgabe der Diplomatie, ggf. der militärischen 
Zusammenarbeit. Zudem sind die Verminderung von Ar-
mut, Wirtschaftsförderung und der Zugang zu Bildung 
zwar an sich wünschenswert; sie garantieren aber nicht, 
dass die Flüchtlingszahlen weltweit sinken und sich nicht 
dennoch akute Fluchtursachen (wie gruppenspezifische 
Diskriminierung) herausbilden. Sie sind also eine notwen-
dige, aber keine hinreichende Voraussetzung für sinkende 
Flüchtlingszahlen. 

Angesichts der aktuellen flüchtlingspolitischen Situa-
tion in Europa sollte auch der Einsatz von Ressourcen kri-
tisch beobachtet werden: Fließen tatsächlich mehr Mittel 
und Aufmerksamkeit in entwicklungspolitische Projekte, 
die strukturelle Fluchtursachen verringern oder besei-
tigen? Oder werden nur vorhandene Projekte entspre-
chend umbenannt bzw. in Maßnahmen umgewandelt, 
die nur der Grenzkontrolle dienen und schlimmstenfalls 
erschweren oder gar verhindern, dass Flüchtlinge ihre 

Rechte wahrnehmen können? Eine solche ‚Umetikettie-
rung‘ von Entwicklungszusammenarbeit muss vermieden 
werden. Zudem müssen sich die verschiedenen Ressorts 
grundsätzlich abstimmen, um sicherzustellen, dass nicht 
handelspolitische Aktionen (wie z. B. Wirtschaftspartner-
schaftsabkommen der EU mit Westafrika) die Bemühun-
gen der Entwicklungszusammenarbeit unterlaufen.

Frieden schaffen, Rüstungsexporte überdenken
Die Frage, welche humanitären Folgen ein Eingreifen 
in bewaffnete Konflikte hat, ist praktisch wie normativ 
äußerst schwierig und kann hier nicht geklärt werden. 
Unabhängig davon ist zu betonen, dass Fluchtursachen-
minderung durch Friedenspolitik nicht damit enden kann, 
dass formal Frieden geschlossen wird. Wie der damalige 
US-Präsident Barack Obama im Mai 2014 in Bezug auf 
Afghanistan feststellte, ist es schwieriger, einen Krieg 
zu beenden, als einen solchen zu beginnen (New York 
Times 2016). Auf die Situation in Syrien bezogen heißt 
das beispielsweise: „Nur wenn für die Menschen in Sy-
rien berechtigter Anlass zur Hoffnung besteht, dass bei 
Beendigung des Konflikts schnell eine Friedensdividende 
eintreten kann, gibt es eine tragende Bleibeperspektive“ 
(BT-Drs. 18/8393: 3).

In diesem Sinne muss erstens die Rolle der europäi-
schen Staaten in der internationalen Gemeinschaft um-
sichtig überlegt und entwicklungs- wie außenpolitisch 
abgewogen werden. Dasselbe gilt zweitens für eine 
direkte oder indirekte Beteiligung an kriegerischen Aus-
einandersetzungen. Die komplexe Frage, inwiefern deut-
sche Rüstungsexporte Fluchtursachen verschärfen – und 
damit aktive Maßnahmen der Fluchtursachenminderung 
hintertreiben –, kann in diesem Kapitel ebenfalls nicht ab-
schließend beantwortet werden. Zudem dürfte dies wis-
senschaftlich ohnehin kaum belegbar sein; entsprechen-
de Studien sind zumindest nicht bekannt. Ein Blick in den 
Rüstungsexportbericht der Bundesregierung zeigt zwar, 
dass 2015 in einem sehr geringen Umfang Kriegswaffen 
in die Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen ausgeführt 
wurden. Eine Ausnahme bildet jedoch der Irak: Dorthin 
wurden Kriegswaffen im Wert von über 22 Millionen 
Euro exportiert; allerdings war dies laut Bundesregierung 
„überwiegend Ausstattungshilfe an [die] kurdische Regi-
onalregierung“ (BMWi 2016: 124). Doch an wen Waffen 
auch immer geliefert werden, ihr Weiterverkauf lässt sich 
nicht steuern. Umstritten sind vor allem Waffenausfuhren 
an zumindest fragwürdige Regime wie Katar, das angeb-
lich islamistische Gruppierungen im Mittleren Osten mit 
Waffen beliefert (VICE 2015). Der Blick auf die aktuellen 
Rüstungsexporte greift zudem zu kurz: „Viel entschei-
dender sind die über Jahrzehnte genehmigten Exporte 
in Diktaturen sowie die laxe Lizenzvergabe bei der Klein-
waffenproduktion. Dieser deutsche Beitrag zum aktuellen 
Konfliktgeschehen – und damit zu den aktuellen Fluchtbe-
wegungen – lässt sich nicht leugnen“ (VICE 2015). Nach 
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der Recherche des britischen Guardian (2014) richten z. B. 
automatische Kleinwaffen, die sowohl Westdeutschland 
als auch die DDR in den 1960er bis 1980er Jahren an die 
Regierung bzw. an Rebellengruppen im Sudan lieferte, in 
der Krisenregion heute noch Schaden an.

Ursachen für Sekundärflucht minimieren
Als einer der wichtigsten Gründe für die zunehmenden 
Fluchtbewegungen nach Europa, insbesondere in der 
zweiten Jahreshälfte 2015, gilt die schwierige Situation 
in den Erstaufnahmestaaten um Syrien (s. Kap. A.6.1.3). 
Wichtige Ursachen dafür waren nicht nur, dass die Flücht-
linge vor Ort unter prekären Bedingungen lebten und 
arbeiteten und in vielen Erstaufnahmeländern nur ein-
geschränkt Zugang zum lokalen Arbeitsmarkt hatten. 
Ein Grund war auch die schlechte Zahlungsmoral einiger 
westlicher Geberstaaten, die von internationalen Organi-
sationen wiederholt kritisiert wurde. Auch wenn geogra-
fisch weiter entfernte Staaten (wie die Mitgliedstaaten 
der EU) ihre – politische und humanitäre – Verantwortung 
wahrnehmen, kann es aus verschiedenen Gründen vor-
teilhaft sein, wenn die Flüchtlinge Schutz und eine Pers-
pektive in der Herkunftsregion finden können. Beispiels-
weise können die Flüchtlinge dort weitaus effektiver 
(und vermutlich auch deutlich kostengünstiger) versorgt 
werden als in weiter entfernten westlichen Zielländern; 
die verfügbaren Mittel können also effektiver eingesetzt 
werden (vgl. BT-Drs. 18/8393). Auch die sprachliche 
und soziokulturelle Eingliederung ist einfacher, und nach 
Beendigung des Konflikts im Herkunftsland können die 
Flüchtlinge leichter zurückkehren.110 Diese Überlegungen 
waren maßgeblich für den Abschluss der EU-Türkei-Erklä-
rung (s. dazu ausführlich Kap. A.5.4).

Über fünf Jahre nach Ausbruch des Konflikts ist die 
Lage in den Erstaufnahmestaaten rund um Syrien im-
mer noch kritisch. Der UNHCR und Partnerorganisationen 
warnten zuletzt im Juli 2016, dass immer mehr syrische 
Flüchtlinge in Armut lebten und es weiterhin eine große 
Herausforderung sei, alle mit dem Nötigsten zu versorgen 
(UNHCR 2016c). Zugleich steigt Berichten zufolge in den 
Erstaufnahmestaaten die Fremdenfeindlichkeit. Um wei-
tere Sekundärflucht zu vermeiden, müssen die Nachbar-
staaten rund um Syrien, aber auch die Aufnahmestaaten 
in anderen Regionen stärker unterstützt werden. Nicht 
zuletzt wäre zu überlegen, wie Finanzzusagen auf Ge-
berkonferenzen verbindlicher gemacht werden können. 

Um „Verteilungskonflikte zwischen der einheimi-
schen Bevölkerung und den dort lebenden Flüchtlingen 
zu verhindern“ (BT-Drs. 18/8393: 3), muss nicht nur ge-
währleistet werden, dass die existenziellen materiellen 

Bedürfnisse (z. B. Zugang zu Wasser und Nahrung) für 
beide Bevölkerungsgruppen gedeckt sind. Sie müssen 
auch Zugang zu Bildung, Arbeit und Gesundheitsleistun-
gen über die Notfallversorgung hinaus erhalten. „Eine ef-
fektive Flüchtlingspolitik sollte kurzfristig das Leben der 
Flüchtlinge verbessern und langfristig die Aussichten der 
Region, und sie sollte auch den Wirtschafts- und Sicher-
heitsinteressen der Aufnahmestaaten dienen“ (Betts/
Collier 2015, Übers. d. SVR). 

Die Maßgabe, dabei allen Parteien gerecht zu werden 
– den Flüchtlingen in den Camps, den Flüchtlingen außer-
halb der Camps und der aufnehmenden Bevölkerung –,  
gleicht allerdings mitunter der Quadratur des Kreises; 
das machen die Berichte verschiedener Akteure vor Ort 
deutlich (vgl. Neubauer 2016). Die Zusammenarbeit mit 
den Regierungen der aufnehmenden Staaten ist nicht 
einfach, denn diese haben oft gar kein Interesse daran, 
langfristige Strukturen für die Aufnahme von Flüchtlingen 
zu schaffen. Kenia beispielsweise drohte im Mai 2016 (im 
Jahr vor den nächsten Wahlen im Land) erneut an, das 
größte Flüchtlingslager der Welt, Dadaab, zu schließen 
(Zeit Online 2016c). Die westlichen Staaten sind in sol-
chen Situationen politisch erpressbar, denn sie können 
nicht verhindern, dass Kooperationsstaaten Vertriebene 
als Droh- und Verhandlungsmasse missbrauchen.

Fluchtursachen abbauen, nicht Flucht verhindern
Einige Maßnahmen, die unter dem Begriff Fluchtursa-
chenminderung ergriffen werden, scheinen weniger 
darauf angelegt, die strukturellen Ursachen von Flucht 
anzugehen, als Flucht an sich zu verhindern (bzw. Weiter-
wanderung oder Erstmigration aufgrund von sozioökono-
mischer Perspektivlosigkeit). Zumindest ein Teil der dafür 
bestimmten finanziellen Mittel wird für Grenzsicherung 
und militärische Abschottung verwendet (so z. B. Micin-
ski/Weiss 2016). Auch Bestrebungen, „Schleppern in Af-
rika das Handwerk [zu] legen“ (Bundesregierung 2016c), 
sind sicher eine notwendige Maßnahme im Gesamtpaket 
der Flüchtlingspolitik, aber eben keine Fluchtursachen-
minderung. Das Schlepperwesen ist ein Symptom und 
Nebenprodukt von Flucht, nicht deren Ursache. Berech-
tigterweise kann man annehmen, „dass mit abschrecken-
den Maßnahmen, Verschärfungen des Asylrechts und mit 
der Errichtung von Grenzen die aktuelle Situation kurzfris-
tig in den Griff zu bekommen ist, langfristig jedoch nicht“ 
(Faßmann 2016).

Die EU steckt hier abermals in einem Dilemma. Wenn 
sie autoritäre Regierungen unterstützt und einseitige 
Grenzsicherungsmaßnahmen ergreift, um die zuwande-
rungspolitische Situation kurzfristig zu stabilisieren, kann 

110  Allerdings trifft dies nicht automatisch zu. Gerade wenn die Nachbarstaaten selbst in den Konflikt verstrickt sind, kann dies die Situation für Flücht-
linge und Migranten noch verschärfen. Das gilt auch, wenn die Nachbarstaaten selbst instabil sind und befürchten, dass Flucht und Migration ihre 
eigenen Ressourcenprobleme verschärft oder neue Probleme mitbringt (vgl. Weiner 1996).
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dies auf Kosten der politischen Legitimität gehen. Insbe-
sondere die Entwicklungspolitik (als eines der zentralen 
Politikfelder, die an Fluchtursachenminderung beteiligt 
sind) sollte sich vielmehr auch um sozialen Wandel be-
mühen und darum, dass die Bevölkerung in politische 
Entscheidungsprozesse einbezogen wird (vgl. Schraven 
et al. 2016). 

Global Refugee Regime: Fluchtursachenminderung auf 
der Agenda der UN
Die Verringerung von Fluchtursachen ist eine Herausfor-
derung, die nur global gelöst werden kann. Daher be-
schäftigen sich auch die Staatengemeinschaft als Ganze 
und die entsprechenden Organisationen der Vereinten 
Nationen mit den Ursachen von Flucht und Vertreibung 
und mit vorbeugenden Maßnahmen, um sie zu verhin-
dern. Am 19. September 2016 fand in New York der Son-
dergipfel der Vereinten Nationen zu Migration und Flucht 
statt; auch hier stand das Thema auf der Agenda. In der 
einstimmig verabschiedeten Abschlusserklärung zeigen 
sich die Staaten „entschlossen, die Grundursachen großer 
Flucht- und Migrationsbewegungen anzugehen“ (United 
Nations General Assembly 2016). In diesem Zusammen-
hang nennen sie Konfliktprävention und die friedliche 
Beilegung von Konflikten und das Ziel, humanitäre, frie-
denschaffende und entwicklungspolitische Maßnahmen 
besser zu koordinieren sowie Rechtsstaatlichkeit und den 
Schutz der Menschenrechte zu fördern. Dabei verweist die 
Erklärung auf die Notwendigkeit, bei anhaltenden Krisen 
auch die psychische Widerstandskraft der betroffenen Be-
völkerungsgruppen zu stärken und die Zusammenarbeit 
über institutionelle Mandate hinweg zu erleichtern.

Die Erklärung bleibt also eher abstrakt – nicht nur, 
aber auch in Bezug auf das Thema Fluchtursachen. Positiv 
ist grundsätzlich zu sehen, dass ein solcher Gipfel über-
haupt stattfinden konnte, noch dazu mit einer gemein-
samen Abschlusserklärung, die von allen Staaten getra-
gen wird. Allerdings erklärt diese eben nicht viel mehr 
als eine Absicht. Die Staatengemeinschaft konnte sich 
mitnichten auf quantifizierbare Ziele verständigen, etwa 
konkrete Mechanismen, um die Verantwortung global zu 
verteilen. Immerhin wurden auf dem Gipfel auch zwei 
parallele Prozesse der Zusammenarbeit von Regierungen 
angestoßen, die diesen Zielen näher kommen könnten: 
Sie sollen dazu führen, dass bis 2018 ein refugee compact 
bzw. ein migration compact formuliert und angenommen 
werden (vgl. Betts 2016; Aleinikoff 2016; zur Global Mi-
gration Governance und zu Deutschlands Rolle s. detail-
liert SVR-Forschungsbereich 2016b).

A.6.3.Rhetorik.und.Handeln.vereinen:.
von.der.Symptombekämpfung.zur.
Minderung.der.Ursachen

Es gehört mittlerweile zum politischen Standardrepertoire 
auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene zu 
fordern, dass nicht nur die Symptome, sondern auch die 
‚Wurzeln‘ der Fluchtbewegungen angegangen werden. 
So heißt es z. B. in der Abschlusserklärung des EU-Afrika-
Gipfels, der im November 2015 in Valletta stattfand: „Wir 
verpflichten uns, die Grundursachen irregulärer Migration 
und Zwangsmigration anzugehen, die sich aus der Fra-
gilität von Staaten, aus Unsicherheit sowie aus demo-
grafischen, ökonomischen und umweltbezogenen Trends 
ergeben. In unserer gemeinsamen Antwort setzen wir 
Schwerpunkte auf Armutsreduktion, Friedensförderung, 
Good Governance, Rechtsstaatlichkeit und Respekt der 
Menschenrechte, Unterstützung inklusiven Wirtschafts-
wachstums und Schaffung menschenwürdiger Arbeit so-
wie eine bessere Bereitstellung von Basisleistungen wie 
Bildung, Gesundheit und Sicherheit“ (Europäischer Rat 
2015c: 2, Übers. d. SVR). 

Diese Passage ist kennzeichnend für den gesamten 
Diskurs zu Fluchtursachen und in dreierlei Hinsicht auf-
schlussreich: Erstens werden darin irreguläre Migration 
und Zwangsmigration gleichgesetzt. Zweitens führt sie 
ein Bündel von Gründen als Fluchtursachen auf, die über 
schutzbegründende Tatbestände etwa nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention hinausgehen. Und drittens offen-
bart sie ein monokausales Verständnis von Armut als 
Ursache von Flucht, das zumindest in dieser Schlichtheit 
empirisch vielfach widerlegt wurde.111 

Im Deutschen Bundestag gab es zuletzt im Mai 2016 
eine Aussprache zum Thema „Fluchtursachen und ihre Be-
kämpfung“. Der Antrag der Regierungsparteien fasste die 
„Bekämpfung“ von Fluchtursachen als „eine ressortüber-
greifende Aufgabe, die das Engagement der gesamten 
Bundesregierung erfordert“ (BT-Drs. 18/8393: 2) (s. dazu 
ausführlicher Kap. A.6.3). In der Debatte wurde wieder-
holt darauf hingewiesen, dass sich einige Fluchtursachen 
nicht mit den derzeit anerkannten Fluchtgründen decken, 
die ein humanitäres Aufenthaltsrecht begründen. Indirekt 
wurde damit gefordert, dass für Bildung, Entwicklungszu-
sammenarbeit, faire Handelsbeziehungen und humanitä-
re Hilfe mehr getan werden sollte. Denn in einer globa-
lisierten Welt ist auch ‚der Westen‘ für die Lage in vielen 
afrikanischen Staaten mitverantwortlich und damit auch 
für die Fluchtbewegungen aus diesen Ländern. Auch die 

111  Zumindest in der Migrationsforschung ist man sich mittlerweile weitgehend einig, dass der Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung 
und Mobilität weitaus komplexer ist (vgl. dazu den Sonderteil C des SVR-Jahresgutachtens 2016 (SVR 2016f)).
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Bundeskanzlerin hat kürzlich in einem Interview betont, 
dass die teilweise verheerenden Lebensbedingungen vor 
allem in den Ländern des subsaharischen Afrikas auch 
durch den westlichen Kolonialismus verursacht sind.112 
Der ‚westliche Beitrag‘ zu den Fluchtursachen lässt sich 
aber nicht auf die koloniale Vergangenheit reduzieren. 
Entsprechende Zusammenhänge sind zwar empirisch 
schwer nachzuweisen, doch spricht einiges dafür, dass 
die Handels-, Agrar- und Fischereipolitik der Europäischen 
Union der politischen Rhetorik von der ‚Bekämpfung der 
Fluchtursachen‘ diametral gegenübersteht. Dasselbe gilt 
für Deutschlands Rolle als weltweiter Rüstungsexporteur 
Nr. 1.113

Die EU muss also mehr denn je ihre Verantwortung 
wahrnehmen und am komplexen Ursachenbündel an-
setzen. Der frühere Direktor des International Centre for 
Mi gration Policy Development (ICMPD) Jonas Widgren 
hat das schon vor über 25 Jahren hervorgehoben und 
gefordert, „die Weltbevölkerung auf einem vernünftigen 
Niveau zu stabilisieren, Menschenrechte wieder in Kraft 
zu setzen, regionale Konflikte friedlich zu lösen, Um-
weltzerstörung zu stoppen, wirtschaftliches Wachstum 
zu ermöglichen, Handelsschranken abzubauen, Armut 
zu lindern, die Schuldenlast zu erleichtern, vernünftige 
Entwicklungszusagen zu erhöhen, UN-Kooperation zu 
stärken – und allgemein Frieden zu wahren, regional und 
global“ (Widgren 1990: 766, Übers. d. SVR).

Es ist offensichtlich, dass all diese Aufgaben nicht 
leicht und nicht schnell zu bewältigen sind. Realistisch 
betrachtet wird die Verringerung von Fluchtursachen, ver-
standen als Herstellung und Wahrung sicherer, freiheitli-
cher und würdiger Lebensumstände für alle Menschen 
weltweit, also dauerhaft auf der Agenda nationaler und 
internationaler Politik bleiben müssen. Die europäische 
Flüchtlingskrise 2015 hat diesen Umstand auch für die 
deutsche Bevölkerung und Politik stärker ins Blickfeld 
gerückt.  Die viel beschworene Formel, man müsse 
Fluchtursachen ‚bekämpfen‘, darf aber nicht nur in 
Krisenzeiten politische Reden schmücken, sie muss 
dauerhaft handlungsleitend für eine koordinierte Ent-
wicklungs-, Außen-, Handels- und Wirtschaftspolitik auf 
nationaler und internationaler Ebene sein. Dies erfor-
dert über Lippenbekenntnisse hinaus ein Instrumenta-
rium, um öffentliche Zugeständnisse wie Finanzzusagen 
auf Geberkonferenzen zu kontrollieren. Zudem müssen 
die verschiedenen politischen Ebenen (UN, EU, nationa-
le, eventuell auch lokale Ebenen) besser abgestimmt 
werden, ebenso wie die Ressortzuständigkeiten zwi-
schen Außen-, Entwicklungs-, Außenwirtschafts- und 
Außenhandelspolitik, aber auch Agrar- und Fischerei- 
sowie Migrationspolitik. Klar ist: Die vielfältigen und 
komplexen Herausforderungen, die Flucht verursachen, 
sind mit den Instrumentarien der Migrations- und 
Flüchtlingspolitik allein nicht zu bewältigen.

112  Dazu Bundeskanzlerin Merkel in einem Interview wörtlich (Zeit Online 2016d): „Eines ist vollkommen klar: Die ganze westliche Welt hat Afrika 
in früheren Epochen Entwicklungschancen geraubt, und zwar über Jahrhunderte. Wenn Sie sich Grenzziehungen in Afrika anschauen, müssen Sie 
zugeben, dass das in vielen Fällen zumindest eine schwere Last für die heutige Entwicklung ist. Grenzen wurden nach den Interessen der Euro-
päer oder aufgrund von Rohstoffvorkommen gezogen und nicht nach dem Kriterium, ob Völker und Stämme zusammenleben und ob sich daraus 
homogene Staaten entwickeln können. Natürlich erwächst daraus eine Verantwortung für uns.“

113  S. etwa die Kampagne „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!“, die auch von namhaften kirchlichen Organisationen (z. B. pax christi, 
Misereor) unterstützt wird. Es wird befürchtet, dass die Flüchtlingszahlen durch deutsche Rüstungsexporte weiter steigen (s. dazu Kap. A.6.2.2).
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In entsprechenden Statistiken, im rechtlichen wie im öf-
fentlichen Diskurs ist es üblich, Zuwanderer nach schein-
bar eindeutigen und klar trennbaren Zuzugsmotiven zu 
unterteilen: Menschen, die ihr Herkunftsland aus öko-
nomischen Gründen verlassen, werden im Völkerrecht, 
im EU-Recht und auch im nationalen Recht grundsätzlich 
unterschieden von Menschen, die fliehen müssen, um 
ihr Leben oder ihre Freiheit zu retten. Wieder andere Per-
sonen migrieren aus familiären Gründen bzw. ‚der Liebe 
wegen‘. Diese vermeintliche Eindeutigkeit verschleiert, 
dass die Motive von Zuwanderern selten so eindeutig 
sind, vielmehr handelt es sich meist um Motivbündel (s. 
dazu etwa Yarris/Castañeda 2015). Zudem folgt diese Ein-
ordnung nur der völkerrechtlichen bzw. der staatlichen 
Beschreibung und Sortierung, nach der die Zuwanderer 
selbst den Zuzugszweck gegenüber den Behörden benen-
nen. Damit werden aber möglicherweise die dominanten 
bzw. eigentlichen Motive oder eine Gemengelage von 
Gründen ausgeblendet. So ist etwa davon auszugehen, 
dass zumindest einige der Zuwanderer, die über den Fa-
miliennachzug nach Deutschland kommen, eigentlich vor 
allem eine Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen. Entgegen 
der vom Staat unterstellten ‚Migration der Liebe wegen‘ 
werden also über das ‚Ticket‘ Familiennachzug biswei-
len „Migrations- und Inklusionschancen durch Heirat als 
soziales Bündnis“ (SVR 2011: 114) genutzt; die Heirat ist 
dann ggf. eher die Folge einer beabsichtigten Migrati-
on als umgekehrt. Für Menschen, die Familienmigration 

als Zugangstor zu ihrem Zielland erkennen, ist eine Ehe-
schließung entsprechend ein „zweckrationaler Einsatz zur 
Erzielung eines Aufenthaltsstatus“ (Nauck 2004: 92).

Auseinanderfallen dürften die Angaben gegenüber 
den Behörden und die eigentlichen Motive besonders 
an der Schnittstelle von Asyl- und Arbeitsmigration.114 So 
stellten in Deutschland vor allem in der ersten Jahreshälf-
te 2015 zahlreiche Menschen vom Westbalkan und aus 
den Maghreb-Staaten Asylanträge, die zu fast 100 Pro-
zent abgelehnt wurden. Die Westbalkanstaaten hat der 
Gesetzgeber inzwischen als sog. sichere Herkunftsstaaten 
eingestuft (s. Kap. A.8); für die Maghreb-Staaten wurde 
eine entsprechende Einordnung im Sommer 2016 auf 
Betreiben des Bundesrats vertagt. Das zentrale Wande-
rungsmotiv dieser Menschen dürfte sein, dass sie der 
Armut bzw. den desolaten Lebensbedingungen und der 
Perspektivlosigkeit in den Herkunftsländern entfliehen 
wollen. Diesen Wunsch stellen die Betreffenden in ihrer 
Selbstpräsentation gegenüber den Zuwanderungsbehör-
den jedoch bewusst und strategisch zurück, denn er ist 
zwar individuell nachvollziehbar, für ein Asylgesuch je-
doch bedeutungslos. Da sie – tatsächlich oder vermeint-
lich – nicht den Zuzugskanal wählen können, der ihrem 
eigentlichen Motiv entspricht (hier: den der Arbeitsmi-
gration), weichen die Bewerber auf den ‚Asylkanal‘ aus – 
wobei sie durchaus wissen, dass ihre Chancen auf Schutz-
gewährung faktisch gering sind. Eine Nebenfolge davon 
ist, dass es die Asylinfrastruktur des Ziellands überlastet. 

Der Inhalt in Kürze
Viele der Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, können keine Fluchtgründe vor-
weisen, die asylrechtlich als solche gelten. Sie wollen eher der schlechten wirtschaftlichen Lage in 
ihren Herkunftsländern entkommen. Hier können Möglichkeiten der Arbeitsmigration asylpolitisch 
entlastend wirken. Was die Möglichkeit des ‚Spurwechsels‘ betrifft, ist der SVR grundsätzlich über-
zeugt, dass die Kanäle nicht vermischt werden sollten; dies schließt nicht aus, dass in Einzelfällen 
bestehende Möglichkeiten eines nachgelagerten ‚Spurwechsels‘ integrationspolitisch sinnvoll sind.

Kommunizierende.Röhren:.Arbeitsmigrationspolitik.als.
bessere.Asylpolitik?

KapitelA.7

114  Für Schweden etwa ist das gegenteilige Verhältnis gut dokumentiert: Nach der schwedischen Arbeitsmigrationspolitik ist für den Zuzug lediglich 
ein Arbeitsvertrag nötig. So kamen zahlreiche „Personen aus Kriegs- und Krisengebieten […] legal und ohne die Hilfe von Schleusern“ formal als 
Arbeitsmigranten nach Schweden und stellten dort einen Asylantrag (Parusel 2015: 273).
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Dieses Problem wurde in Deutschland im Jahr 2015 be-
sonders gravierend: Das BAMF arbeitete ohnehin schon 
über der Belastungsgrenze. In dieser Situation musste es 
außerdem noch zahlreiche Schutzanträge von Personen 
überprüfen, die fast alle aussichtslos waren, weil die be-
treffenden Menschen vor allem oder nur zum Arbeiten 
nach Deutschland kommen wollten und Schutzgründe im 
asylrechtlichen Sinn nicht vorlagen. 

Diese Gemengelage wird mit dem Begriff mixed mi-
gration flows gefasst, der darauf verweist, dass hinter 
Wanderungsbewegungen unterschiedliche Bedürfnisse 
und Motive stehen können. Sie bildet den strukturellen 
Hintergrund für eine Forderung, die in asylpolitischen Dis-
kussionen wiederkehrend erhoben wird: Andere legale 
Zuzugswege außerhalb des Asylsystems sollen ausgebaut 
werden (vgl. exemplarisch Robert Bosch Expertenkom-
mission zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik 2016: 
63). Solche Maßnahmen sind sicherlich auch Teil eines 
‚Deals‘ zwischen verschiedenen Politikfeldern, wie sie in 
der Politik allgemein gängig sind. Möglicherweise sollen 
sie Akteure von der Notwendigkeit asylpolitischer Refor-
men überzeugen, die einer restriktiveren Asylpolitik (und 
hier konkret: einer Ausweitung der Liste sicherer Her-
kunftsstaaten) kritisch gegenüberstehen. Sie sollen aber 
auch die beschriebene Zweckentfremdung des Asylsys-
tems begrenzen: Dieses System soll Menschen vorbehal-
ten bleiben, bei denen grundsätzlich davon auszugehen 
ist, dass sie tatsächlich schutzbedürftig sind. Dass Migra-
tion unterschiedliche Gründe hat, wird damit nicht ge-
leugnet. Entsprechend gibt es in der jüngeren deutschen 
Arbeitsmigrationspolitik zahlreiche Maßnahmen, die al-
ternative Zuzugswege im Bereich der Arbeitsmigration 
eröffnen. Einige davon haben keinen direkten Bezug zur 
Asylpolitik; andere wurden bewusst erlassen, um „Arbeit 
gegen Asyl“ (Langenfeld 2015) zu tauschen. 

A.7.1.Das.Ende.der.‚akademischen.
.Arroganz‘.im.deutschen.Beschäfti-
gungsrecht
Ein wesentliches Merkmal der deutschen Arbeitsmigrati-
onspolitik war über viele Jahre, dass Arbeitszuwanderung 
auf Menschen mit einem Hochschulabschluss beschränkt 
war. Zwar konnten durchaus auch Drittstaatsangehörige 
für Tätigkeiten zuwandern, die keinen Hochschulabschluss 
erforderten. Diese Möglichkeit war aber durch bilaterale 

Abkommen begrenzt auf Staatsangehörige bestimmter 
Staaten (vor allem aus den mittel- und osteuropäischen 
Staaten, die damals noch nicht der EU beigetreten waren, 
und hier besonders Polen und Rumänien) und auf be-
stimmte Berufe (z. B. die viel zitierten Spezialitätenköche).

Seit den Erweiterungsrunden der EU von 2004 und 
2007 und der Herstellung der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
erfolgt diese Form der Arbeitsmigration nun im Rahmen 
der EU-Freizügigkeit (SVR 2013: 89). Die grundsätzliche 
Fokussierung auf akademisch ausgebildete Fachkräfte 
dürfte dazu geführt haben, dass zahlreiche Drittstaatsan-
gehörige, die zum Arbeiten nach Deutschland kommen 
wollten, ‚systemfremd‘ als Asylbewerber zuwanderten, 
weil ihnen kein anderer Zuzugskanal offenstand. In den 
letzten Jahren hat sich Deutschland zwar auch für Fach-
kräfte ohne akademischen Abschluss geöffnet. Dies war 
aber nicht asylpolitisch motiviert, sondern folgte in erster 
Linie demografischen und ökonomischen Überlegungen. 
Trotzdem wird es nun auch asylpolitisch wichtig. 

A.7.1.1 Ablösung eines Dogmas: der § 6 Abs. 2 
Nr. 2 BeschV

Im Sommer 2013 wurde die neue Beschäftigungsverord-
nung (BeschV) erlassen. Weitgehend unbeachtet von Öf-
fentlichkeit und Politik hat sie mit einem zentralen Dog-
ma der deutschen Arbeitsmigrationspolitik gebrochen: 
Der neu aufgenommene § 6 Abs. 2 ermöglicht erstmals 
grundsätzlich – und nicht nur in eng definierten Ausnah-
mefällen –, dass Personen zur Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit einreisen, die eine ausländische Berufsausbildung, 
aber eben keinen akademischen Abschluss haben (Lutz 
2016: Rn. 14; s. auch Griesbeck 2014: 183; SVR 2014: 
76f.). § 6 Abs. 2 Nr. 1 schreibt lediglich Vermittlungsab-
sprachen für Pflegekräfte aus bestimmten Ländern fort, 
die bereits vor der Neufassung der Beschäftigungsverord-
nung bestanden (Lutz 2016), doch § 6 Abs. 2 Nr. 2 öffnet 
den Arbeitsmarkt für eine weitaus größere Gruppe von 
Drittstaatsangehörigen. Er bezieht sich – ohne Beschrän-
kung auf bestimmte Länder – auf Personen mit einer Aus-
bildung in einem Beruf, der auf der Positivliste der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) geführt wird; die Ausbildung 
muss von einer zuständigen deutschen Stelle anerkannt 
sein.115 Diese Personen können nach Deutschland einrei-
sen und hier arbeiten, sofern ein Arbeitsvertrag vorliegt. 
Weitere Bedingungen wie etwa eine Vorrangprüfung gibt 
es nicht (§ 6 Abs. 3 BeschV).116 

115  Seit Herbst 2016 werden die mit § 6 Abs. 2 Nr. 2 BeschV geschaffenen Möglichkeiten durch ein „punktebasiertes Modell für ausländische Fachkräfte 
(PUMA)“ erweitert, das zunächst auf Baden-Württemberg als Modellregion begrenzt ist. Dabei wird die Beschränkung auf die Mangelberufe in 
der BA-Liste (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 BeschV) gelockert: Unter bestimmten Bedingungen (vor allem wenn sie Deutsch sprechen) können auch Menschen 
mit einer anderen anerkannten Berufsausbildung einreisen.

116  Die BA prüft allerdings, ob die betreffenden Arbeitskräfte zu Bedingungen eingestellt werden, die denen vergleichbarer Arbeitnehmer in Deutsch-
land entsprechen.
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A.7.1.2 Ergänzung zu § 6 Abs. 2 Nr. 2 BeschV: der 
§ 17a AufenthG

Bei der Umsetzung der neu geschaffenen Möglichkeit, 
ohne akademischen Abschluss einzureisen, zeigte sich 
bald eine zentrale Schwierigkeit: Die Einreise setzt voraus, 
dass die im Ausland absolvierte Berufsausbildung von 
einer dafür zuständigen deutschen Instanz117 als gleich-
wertig anerkannt wurde. Dies muss aber vom Ausland 
aus betrieben werden. Das dürfte zumindest zum Teil 
erklären, warum diese Möglichkeit kaum genutzt wur-
de:118 Zwar wurden nach dem entsprechenden Paragrafen 
der Beschäftigungsverordnung 2015 mehr als doppelt so 
viele Aufenthaltserlaubnisse erteilt wie 2014 (658 gegen-
über 311); für den Zuzug von Arbeitsmigranten spielt die-
ser Passus aber weiterhin nur eine untergeordnete Rolle. 

Allgemein begrüßt wurde vor diesem Hintergrund der 
§ 17a, der – für viele überraschend – 2015 im Zuge der 
Neuregelung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeen-
digung neu in das Aufenthaltsgesetz eingeführt wurde: 
Wenn eine berufliche Vollanerkennung (noch) nicht mög-
lich ist, müssen Drittstaatsangehörige sich weiterhin nach-
qualifizieren (zumindest für einen längeren Aufenthalt 
oder gar eine Aufenthaltsverstetigung); nach der neuen 
Regelung können sie dies nun aber auch im Inland tun (s. 
zu den Details von Harbou 2015).119 § 17a AufenthG kann 
als durchaus weitreichend gelten, denn die betreffenden 
Personen können nach der Anerkennung weitere zwölf 
Monate in Deutschland bleiben, um einen Arbeitsplatz 
zu suchen, der ihrer beruflichen Qualifikation entspricht 
(Abs. 4).120 Zudem dürfen sie neben der Bildungsmaß-
nahme einer Beschäftigung von bis zu zehn Stunden wö-
chentlich nachgehen, um ihren Lebensunterhalt zu finan-
zieren. Damit ermöglicht § 17a den Zuzug auch Personen, 
die keine akademische und noch keine abgeschlossene 
berufliche Qualifikation haben. Die Wirkung dieser neuen 
Option lässt sich allerdings noch nicht beurteilen. 

A.7.1.3 Blue Card auch für Nichtakademiker? Ent-
wurf der Europäischen Kommission für eine neue 
Hochqualifiziertenrichtlinie

In Bezug auf die Schnittstelle von Arbeits- und Asylmi-
gration sind schließlich die Pläne der EU-Kommission im 
Zusammenhang mit der Neuvorlage der Hochqualifizier-
tenrichtlinie zu erwähnen: Danach soll die Blue Card – das 
zentrale genuin europäische Instrument im Bereich der 
Arbeitsmigration – auch für Menschen ohne Hochschul-
abschluss geöffnet werden. Die aktuell gültige Richtlinie 
stellt es den Mitgliedstaaten frei, neben Hochschulab-
solventen auch Personen mit „mindestens fünfjährige[r] 
einschlägige[r] Berufserfahrung“ (Art. 2g RL 2009/50/
EG) eine Blue Card zu erteilen. Der Neuentwurf hinge-
gen schreibt ihnen vor, die Blue Card über die Gruppe der 
Akademiker hinaus zu öffnen.121 Er bezieht sich nun allge-
mein auf Drittstaatsangehörige mit höheren beruflichen 
Qualifikationen („higher professional qualifications“) 
(Art. 5 Abs. 1c COM(2016)378); diese wiederum können 
durch höhere Bildungsqualifikationen oder höhere be-
rufliche Kompetenzen („higher education qualifications 
or  higher professional skills“) nachgewiesen werden 
(Art. 2g COM(2016)378). Letztere definiert Art. 2i als min-
destens drei Jahre Berufserfahrung auf einem Niveau, das 
mit dem Hochschulabschluss vergleichbar ist.122

Sollte die Richtlinie in dieser Fassung verabschiedet 
werden, müsste auch Deutschland die entsprechenden 
Passagen ändern, die die Richtlinie in deutsches Recht 
umsetzen. Mit § 19a Abs. 1 S. 1b AufenthG gibt es zwar 
bereits eine entsprechende innerstaatliche Regelung; ihre 
Anwendung setzt aber eine Rechtsverordnung nach § 19a 
Abs. 2 Nr. 2 AufenthG voraus. Eine solche wurde vor al-
lem deshalb bislang nicht erlassen, weil „kein Verfahren 
existiert, mit dem festgestellt werden kann, wann eine 
mindestens fünfjährige Berufserfahrung eine Qualifikati-
on vermittelt hat, die mit einem Hochschulabschluss im 

117  Welche Stelle konkret für die Anerkennung zuständig ist, hängt zum einen davon ab, ob der jeweilige Beruf bundes- oder landesgesetzlich geregelt 
ist. Zum anderen fallen bundesrechtlich reglementierte Berufe unter das Anerkennungsgesetz des Bundes; bei Ausbildungsberufen im dualen 
System hingegen sind die Kammern dafür zuständig, die Gleichwertigkeit der im Ausland erworbenen Qualifikationen festzustellen.

118  So etwa ein Vertreter der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit auf der Fachtagung „Potenzial erkannt – 
Beruf anerkannt!“, die das BMBF am 25.09.2015 veranstaltete.

119  Gegenüber der vorherigen Situation bedeutet der neu eingeführte Passus vor allem deshalb eine Erleichterung, weil Fachkräfte mit entsprechender 
Vorqualifikation nun nicht mehr den umständlichen und langwierigen Weg über § 16 Abs. 5 oder § 17 Abs. 1 AufenthG gehen müssen (Stathmann 
2016: Rn. 1).

120  In dieser Zeit dürfen sie auch anderweitig erwerbstätig sein (§ 17a Abs. 4 S. 2 AufenthG).
121  Entsprechend fehlt im Richtlinienentwurf COM(2016)378 die in Art. 2g RL 2009/50/EG enthaltene Einschränkung „sofern im innerstaatlichen Recht 

vorgesehen“ zum Einbezug von nicht akademisch ausgebildeten Fachkräften.
122  Die Richtlinie erweitert nicht nur den Kreis der Personen, auf die die Regelungen zur Blue Card angewendet werden können; sie lockert auch 

erheblich die Bedingungen für ihre Erteilung (vor allem das vorzuweisende Mindestgehalt). Außerdem legt sie fest, dass eine Blue Card zwingend 
erteilt werden muss, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Erfüllt eine Person diese Bedingungen, ist es dann also nicht mehr möglich, auf nati-
onale Aufenthaltstitel auszuweichen (vgl. auch Dörig 2016: 10f.).
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Sinne von Abs. 1 Ziff. 1a vergleichbar ist“ (Stiegeler 2016: 
Rn. 17). Die Kommission fordert nun die Mitgliedstaaten 
auf, entsprechende Verfahren zu entwickeln. Sie gewährt 
eine zusätzliche Frist von zwei Jahren nach Inkrafttreten 
der Richtlinie, um die Bestimmungen über die Anerken-
nung von Berufserfahrungen umzusetzen und somit den 
Mitgliedstaaten gegebenenfalls die Entwicklung derarti-
ger Mechanismen und Regelungen zu ermöglichen (Er-
wägungsgrund 6 COM(2016)378).

A.7.2.Tausch.von.„Arbeit.gegen.Asyl“:.
der.neue.§.26.Abs..2.BeschV

Die Maßnahmen zur Öffnung des Arbeitsmarkts, die die 
Zugangsmöglichkeiten auch für Fachkräfte ohne akade-
mischen Abschluss erweitert haben, waren allesamt nicht 
asylpolitisch motiviert. Wenn über die neuen Möglichkei-
ten der Arbeitsmigration nun Menschen nach Deutschland 
kommen, die vor den wirtschaftlichen Verhältnissen ihrer 
Herkunftsländer fliehen, ist dies in jedem Fall besser, als 
wenn sie Asyl beantragen und versuchen, einen dafür 
passenden Fluchtgrund zu konstruieren, was in der Regel 
aussichtslos ist. Dies ist ein erfreulicher Umlenkungsef-
fekt, der mit den Maßnahmen aber nicht beabsichtigt 
war. Davon abzugrenzen sind Reformen, die den oben 
angesprochenen Gedanken aufnehmen, dass die ver-
schiedenen Migrationskanäle miteinander verbunden 
sind (‚kommunizierende Röhren‘), und z. B. auf einen 
„Tausch von Arbeit gegen Asyl“ (Langenfeld 2015) ab-
zielen. Hier ist eine Öffnung des Zugangs im Bereich der 
Arbeitsmigration (u. U. für bestimmte Gruppen) bewusst 
darauf angelegt, eine Beschränkung des Asylzuzugs zu 
kompensieren. 

Einen solchen ‚ordnungspolitischen Doppelschritt‘ 
hat der deutsche Gesetzgeber jüngst vollzogen: Er traf 
die (umstrittene) Entscheidung, verschiedene Staaten 
des Westbalkans in die Liste sicherer Herkunftsländer 
aufzunehmen (s. dazu Kap. A.8). Damit signalisierte er 
Menschen aus diesen Staaten, dass sie bei einer eventu-
ellen Wanderungsabsicht nicht Asyl beantragen sollten. 
Zeitgleich erleichterte er ihnen aber die Einwanderung 
zum Zweck der Arbeitsaufnahme. § 26 Abs. 1 BeschV legt 
fest, dass Staatsangehörigen bestimmter Länder die Aus-
übung jeder Beschäftigung erlaubt werden kann; die dort 
genannten Staaten sind Andorra, Australien, Israel, Japan, 

Kanada, die Republik Korea, Monaco, Neuseeland, San 
Marino und die USA. Im November 2015 wurde dieser 
Paragraf um einen ‚Balkan-Passus‘ erweitert (§ 26 Abs. 2 
BeschV).123 Damit dürfen nun auch Staatsangehörige von 
Albanien, Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo, Ma-
zedonien, Montenegro und Serbien nach Deutschland 
einreisen, um jegliche Art von Beschäftigung auszuüben 
– also auch Beschäftigungen, die keinerlei Berufsausbil-
dung voraussetzen –, sofern sie einen konkreten Arbeits-
platz vorweisen können (§ 18 Abs. 5 AufenthG). Außer-
dem muss die Bundesagentur für Arbeit zustimmen; hier 
wird also das Instrument der Vorrangprüfung eingesetzt. 
Noch klarer wird der Tauschcharakter dieser Ergänzung 
in § 26 Abs. 2 S. 3 BeschV: Er schließt von dieser neu-
en Zuzugsmöglichkeit Menschen aus, die „in den letzten 
24 Monaten vor Antragstellung Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz bezogen“ haben.124 Der Ge-
setzgeber formuliert ausdrücklich die ordnungspolitische 
Absicht, „den Asyldruck aus den Staaten des Westbalkans 
zu verringern“ (BT-Drs. 447/15, S. 11) und zu verhindern, 
dass der Asylzuzug als Möglichkeit der Arbeitsmigration 
zweckentfremdet wird. 

Es gibt keine gesicherten Informationen darüber, dass 
Menschen, die ursprünglich einen Asylantrag stellen woll-
ten, durch die neuen Optionen ‚umgeschwenkt‘ und als 
Erwerbsmigranten nach Deutschland gekommen sind. 
Dennoch können die ersten empirischen Erfahrungen mit 
diesem noch sehr jungen Instrument verhalten optimis-
tisch stimmen. Im ersten Halbjahr 2016 wurden mehr als 
17.000 Zustimmungen zur Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit auf der Basis von § 26 Abs. 2 BeschV erteilt. 

A.7.3.Nachgelagerte.‚Spurwechsel‘.
im.Aufenthaltsrecht:.§§.25a,.25b.und.
§.60a.AufenthG.
Der SVR hat sich u. a. in seinem Jahresgutachten 2014 
(SVR 2014: 86) dafür ausgesprochen, die Zuwanderungs-
pfade ordnungspolitisch klar voneinander zu trennen, 
und befürwortet, dass mehr legale Zuwanderungswe-
ge im Bereich der Arbeitsmigration geschaffen werden, 
auch um das Asylsystem zu entlasten.125 Entsprechend 
kritisch stand er Überlegungen zu einem ‚Spurwechsel‘ 
gegenüber. Danach hätten abgelehnte Asylbewerber 
unter bestimmten Bedingungen unmittelbar nach Erhalt 

123  Die Regelung ist zunächst auf fünf Jahre befristet.
124  Eine Öffnungsklausel besteht allerdings für „Antragsteller, die nach dem 1. Januar 2015 und vor dem 24. Oktober 2015 einen Asylantrag gestellt 

haben, sich am 24. Oktober 2015 gestattet, mit einer Duldung oder als Ausreisepflichtige im Bundesgebiet aufgehalten haben und unverzüglich 
ausreisen“ (§ 26 Abs. 2 S. 4 BeschV).

125  Auch in der Pressemitteilung „Reform der Arbeitsmigrationspolitik zur Entlastung der Asylsysteme“ vom 01.09.2015 wird festgehalten, dass eine 
„Eröffnung von weiteren Zuzugsmöglichkeiten über das Einwanderungsrecht […] einer Vermischung von Einwanderungs- und Flüchtlingsrecht (wie 
sie derzeit unter dem Stichwort ‚Spurwechsel‘ erörtert wird) aus Sicht des SVR klar vorzuziehen“ ist (SVR 2015c).
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des Ablehnungsbescheids einen Aufenthaltstitel bekom-
men können, um eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. 
Die Einführung einer solchen Durchlässigkeit hätte aus 
der Sicht des SVR falsche Anreize gesetzt oder solche 
verstärkt. Dadurch wäre etwa ein qualifizierter Dritt-
staatsangehöriger, der über § 18c AufenthG für bis zu 
sechs Monate nach Deutschland kommt, um einen ange-
messenen Arbeitsplatz zu suchen, materiell schlechter- 
gestellt als ein Asylbewerber mit ‚Spurwechsel’-Option, 
denn er muss in dieser Zeit seinen Lebensunterhalt selbst 
finanzieren. Wenn Migration ordnungspolitisch möglichst 
konsequent gesteuert werden soll, ist ein solcher ‚Spur-
wechsel‘ entsprechend kritisch zu sehen. Daher lehnt der 
SVR weiterhin ab, dass Asylbewerber grundsätzlich als 
Arbeitsmigranten in Deutschland bleiben können, wenn 
ihr Schutzgesuch abgelehnt wurde und sie eigentlich aus-
reisepflichtig sind. 

Berücksichtigt man die zeitliche Dimension, treten 
allerdings neben die ordnungspolitische noch andere 
Perspektiven. So kann Migrationskontrolle immer stärker 
in den Hintergrund rücken, wenn Personen eigentlich 
ausreisen müssten, ihr Aufenthalt in Deutschland sich 
aber durch rechtliche oder tatsächliche Ausreisehinder-
nisse verstetigt (§ 25 Abs. 5 AufenthG),126 oder wenn sie 
durch eigene Anstrengungen so stark im Land verwurzelt 
sind, dass eine Beendigung des Aufenthalts nicht mehr 
angemessen erscheint. In solchen Fällen wird das Ziel der 
Migrationskontrolle sukzessive von dem der Integrations-
förderung überlagert und abgelöst (s. dazu auch Thym 
2016a: 250f.). Der ‚Spurwechsel‘ ist hier politisch anders 
zu bewerten.  Entsprechend hatte der SVR, obwohl er 
einen kategorischen ‚Spurwechsel‘ ablehnt, den nach-
gelagerten ‚Spurwechsel‘ begrüßt, den der Gesetzgeber 
mit der Neuregelung des Bleiberechts und der Aufent-
haltsbeendigung eingeführt hat, nämlich dass Gedul-
dete unabhängig von Alter und Stichtagen bei nach-
haltiger Integration ein Bleiberecht erhalten (§ 25b 
AufenthG) (SVR 2014: 87).

Der § 25b AufenthG setzt damit die 2011 einge-
führte Idee des § 25a AufenthG fort, die seinerzeit auf 
junge Menschen zwischen 15 und 21 Jahren beschränkt 
war: Geduldete Personen – die also grundsätzlich wei-
terhin ausreisepflichtig sind – erhalten die Möglichkeit, 
sich „einen regulären Aufenthaltsstatus zu verdienen“ 
(SVR 2014: 87). Diese Entwicklung, im deutschen Auf-
enthaltsrecht integrationspolitisch motivierte nachgela-
gerte ‚Spurwechsel‘ einzuführen, setzte sich mit § 60a 

AufenthG fort, der im Rahmen der Verabschiedung des 
Integrationsgesetzes modifiziert wurde: Nach der neuen 
Regelung können ausreisepflichtige Personen nicht nur 
in Deutschland eine qualifizierte Berufsausbildung in ei-
nem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten 
Ausbildungsberuf aufnehmen bzw. fortsetzen. Wenn sie 
die Ausbildung erfolgreich abschließen, können sie auch 
eine Anschlussduldung erhalten, um einen Arbeitsplatz 
zu suchen (§ 60a Abs. 2 S. 11 AufenthG).127 Finden sie 
einen Arbeitsplatz, haben sie zudem Anspruch auf eine 
Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit für zwei Jahre. 

Die neuen Möglichkeiten nach § 60a AufenthG gehen 
über die nach § 25a und 25b AufenthG vor allem inso-
fern hinaus, als sie nicht erst nach vier Jahren wirksam 
werden können (§ 25a Abs. 1 Nr. 1 AufenthG) bzw. je 
nach Familienstand nach sechs oder acht Jahren (§ 25b 
Abs. 1 Nr. 1 AufenthG), „sondern gegebenenfalls auch 
sofort nach einem abgelehnten Asylantrag“ (Thym 
2016a: 251).128 An dieser Stelle hat der Gesetzgeber das 
Spannungsverhältnis zwischen Migrationskontrolle und 
Inte grationsförderung sehr früh und klar zugunsten der 
Inte grationsförderung entschieden. Im Sinne der Maxi-
me einer ‚Integration von Anfang an‘, die auch der SVR 
vertritt (SVR 2016e), sprechen durchaus Argumente für 
eine solche Regelung. Allerdings sollte nicht ausgeblen-
det werden, dass damit auch Fehlanreize gesetzt werden 
können, die Einführung weiterer ‚Spurwechsel‘-Optionen 
wird daher vom SVR abgelehnt. 

A.7.4.Arbeitsmigration.zur.Entlastung.
der.Asylsysteme?

Im Bereich der Arbeitsmigration gehört Deutschland seit 
einiger Zeit zu den liberalsten Staaten der Welt (SVR 
2015b). Entsprechende Möglichkeiten beschränkten sich 
zunächst auf akademisch gebildete Fachkräfte, doch 
mittlerweile hat sich Deutschland auch für Fachkräfte mit 
abgeschlossener Berufsausbildung geöffnet, ebenso für 
Personen mit entsprechenden Vorkenntnissen, die eine 
Nachschulung absolvieren können, um ihre Berufsausbil-
dung voll anerkennen zu lassen, und sogar für Personen 
ohne jede Berufsausbildung. Wenn das Asylsystem nun 
immer noch für Erwerbszuwanderung zweckentfremdet 
wird, kann das nicht mehr darauf zurückgeführt werden, 
dass es in diesem Bereich keine legalen Zugangswege 
gäbe. Der Grund ist vielmehr, dass Deutschlands neue 

126  Die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke zeigt, dass gerade der ‚Spurwechsel‘ nach § 25 Abs. 5 
AufenthG intensiv genutzt wird (BT-Drs. 18/7800 vom 09.03.2016). Danach lebten in Deutschland zum 31.12.2015 fast 50.000 Ausländer mit einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG. Vor allem für serbische und türkische Staatsangehörige (6.446 bzw. 5.223) sowie Personen aus 
dem Kosovo (5.905) erwies sich dieser Passus als wichtige Bleibeoption.

127  Darüber hinaus können geduldete Ausländer, auch wenn sie ihre Ausbildung abbrechen, eine Anschlussduldung erhalten, um eine neue Ausbil-
dungsstelle zu suchen (§ 60a Abs. 2 S. 10 AufenthG).

128  Wenn konkrete aufenthaltsbeendende Maßnahmen bevorstehen, entfällt diese Option allerdings.
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arbeitsmigrationspolitische Offenheit ausgerechnet dort 
noch relativ unbekannt ist, wo es darauf ankommt, 
nämlich in den Herkunftsländern vieler zuzugswilliger 
Arbeitsmigranten.  Entsprechend ist es zu begrüßen, 
dass die Bundesregierung jüngst angekündigt hat, sie 
wolle „gemeinsam mit den Außenhandelskammern die 
zahlreichen Möglichkeiten, die das deutsche Einwande-
rungsrecht für eine legale Erwerbsmigration bietet, ver-
stärkt in den Ländern mit einem hohen Migrationsdruck 
bekannt […] machen und geeignete Bewerber mit in-
teressierten deutschen Unternehmen in Kontakt […] 
bringen“ (BT-Drs. 18/8614: 8). Der SVR verweist schon 
seit vielen Jahren darauf, dass das Migrationsmarketing 
verbessert werden sollte.

Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) fördert zudem im Kosovo einen Informationspunkt 
für Migration, Arbeit und Karriere, der die Suche nach 
einem Arbeitsplatz in Deutschland erleichtern soll. Soll-
te sich die Bundesregierung entschließen, weitere Her-
kunftsländer von Asylbewerbern für sicher zu erklären 

(etwa die Maghreb-Staaten), spricht einiges dafür, § 26 
Abs. 2 BeschV nach dem Vorbild des ‚Balkan-Passus‘ auch 
einen entsprechenden ‚Maghreb-Passus‘ hinzuzufügen. 

 Nichtsdestoweniger sollten die Erwartungen an 
solche Maßnahmen realistisch sein. Es werden weiter-
hin Menschen das Asylsystem zweckentfremden, die 
in erster Linie Arbeitsmöglichkeiten suchen. Das wird 
sich schon deshalb nicht völlig verhindern lassen, weil 
Wanderungen oftmals durch ganz unterschiedliche 
Motive ausgelöst sind, die sich wechselseitig ergänzen 
und im Laufe der Zeit ändern können. Zu bedenken ist 
allerdings noch ein anderer Punkt: Der in § 26 BeschV 
ergänzte ‚Balkan-Passus‘ signalisiert möglicherweise 
auch, dass die Politik illegale Einreisen ab einer be-
stimmten Größenordnung prämiert, indem sie die Mög-
lichkeiten legaler Einwanderung erweitert. Der hier be-
schriebene Tausch ist somit keinesfalls ein ‚Königsweg‘, 
sondern ein durchaus riskanter Weg mit Nebenwirkun-
gen. Nichtsdestoweniger kann er dazu beitragen, die 
Situation im Bereich Flucht und Asyl zu verbessern.
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Ein zentrales Streitobjekt der migrationspolitischen Dis-
kussionen in Deutschland war in den letzten Monaten das 
Verfahren, bestimmte Herkunftsländer als sicher zu dekla-
rieren. Damit lassen sich Asylanträge von Personen aus die-
sen Ländern schneller bearbeiten – und das heißt für diese 
Gruppe meist: ablehnen. In Deutschland wurde das Asyl-
recht zu Beginn der 1980er Jahre grundlegend reformiert; 
seither ist das Instrument der sicheren Herkunftsländer 
ein wichtiger Bestandteil der deutschen Asylpolitik129 (zur 
Vorgeschichte des Instruments s. Hurwitz 2009: 46–66). 
Nach dem 1993 neu eingefügten Art. 16a Abs. 3 GG sind 
Herkunftsstaaten sicher, wenn „auf Grund der Rechtslage, 
der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen 
Verhältnisse gewährleistet erscheint, dass dort weder po-
litische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigen-
de Bestrafung oder Behandlung stattfindet“. Als zentraler 
Rechtsmaßstab sind seither neben das Grundgesetz euro-
parechtliche Vorgaben getreten, konkret die Asylverfah-
rensrichtlinie 2013/32/EU (Thym 2015b: 1626f.). Benannt 
werden die auf dieser Liste geführten Länder in Deutsch-
land über § 29a Abs. 2 Asylgesetz (AsylG). Aktuell gehören 
zu den sicheren Herkunftsstaaten die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, die beiden westafrikanischen Staaten 
Ghana und Senegal sowie die Westbalkanländer Serbien, 
Mazedonien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, der 
Kosovo und Albanien; diese wurden der Liste im letzten 
Jahr neu hinzugefügt. Serbien, Albanien und Mazedonien 
sind EU-Beitrittskandidaten. Derzeit wird diskutiert, ob auch 

die Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko zu 
sicheren Herkunftsländern erklärt werden sollten; darauf 
konnte sich der Bundesrat jedoch nicht einigen.130

Die Öffentlichkeit geht häufig davon aus, dass An-
tragstellern aus sicheren Herkunftsländern kollektiv 
und kategorisch eine Schutzbedürftigkeit abgesprochen 
wird. Das stimmt jedoch nicht: Auch sie bekommen ein 
individuelles Asylverfahren, dessen Ausgang grundsätz-
lich offen ist. Das Konzept der sicheren Herkunftsländer 
bedeutet nur eine verfahrensrechtliche Erleichterung 
für die Asylbehörden, weil sie dann ein „modifiziertes 
(verkürztes) Verfahren“ durchführen können (BVerfG, 
Urt. v. 14.05.1996, Az. 2 BvR 1507/93, 2 BvR 1508/93, 
Rn. 65). Der „persönliche[] Geltungsbereich“ wird damit 
nicht verengt. Allerdings ändert sich der „verfahrensbe-
zogene Gewährleistungsinhalt“ (Kirchhof 2013: 117): Es 
wird regelmäßig angenommen, dass den Asylbewerbern 
in ihren Herkunftsländern keine Verfolgung droht; dies 
muss der Antragsteller widerlegen, damit ihm Asyl ge-
währt wird. Dazu muss er eine Verletzung grundlegender 
Menschenrechte nachweisen oder eine Anhäufung von 
Rechtsverletzungen, die zum selben Ergebnis führt.

Das asylpolitische Konzept der sicheren Herkunftslän-
der kehrt also vor allem die Beweislast um: Diese liegt 
nun beim Antragsteller. Dadurch werden die Verfahren 
für Personen aus entsprechenden Ländern beschleunigt. 
Denn wenn ein Staatsangehöriger eines als sicher einge-
stuften Herkunftslands nicht glaubhaft vorträgt, dass ihm 

Der Inhalt in Kürze
Im Zentrum dieses Kapitels steht ein asylpolitisches Regulierungsinstrument, das in vielen Län-
dern etabliert und gleichwohl umstritten ist: die Definition von Herkunftsländern als sicher. Das 
Kapitel erörtert die Chancen und Risiken, die mit diesem Instrument verbunden sind. In letzter 
Zeit wird auf europäischer Ebene intensiv versucht, eine EU-weit einheitliche Liste zu definieren. 
Die Folgen einer entsprechenden Länderliste sollten nicht überschätzt werden: Erfahrungen wei-
sen darauf hin, dass die Wirkung vor allem symbolisch ist.

Begrenzung.des.Flüchtlingszuzugs.durch.Ausweitung..
der.Liste.sicherer.Herkunftsländer

KapitelA.8

129  Laut Fränkel (2016: Rn. 3) gab es allerdings auch vorher schon „ungeschriebene Listen von Herkunftsländern und Regelvermutungen, die zu einer 
eher pauschalen Ablehnungspraxis bei Behörden und Gerichten führten“.

130  S. den Gesetzentwurf dazu in der BT-Drs. 18/8039.
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dort trotzdem Verfolgung droht, entfallen zeitaufwändige 
Sachverhaltsaufklärungen und Beweiserhebungen, wie 
sie in ‚normalen‘ Verfahren stattfinden. Zudem gelten 
kürzere Fristen für eine Anfechtung der Entscheidung, 
und der Rechtsweg ist beschränkt.131 Außerdem wurde 
im Asylpaket II beschlossen, bei dieser Gruppe die Ver-
fahren insgesamt zu beschleunigen (§ 30a Abs. 1 AsylG).

A.8.1.Vorteile.und.Risiken.des.asyl-
politischen.Instruments.der.sicheren.
Herkunftsländer
Befürworter des Instruments betonen als Vorteile vor al-
lem die darin verankerte Umkehr der Beweislast und die 
Verkürzung der Verfahren, die sich daraus ergibt (s.  exem-
plarisch die Stellungnahmen von Sommer (2014) und 
Schmidt (2014) in den entsprechenden Ausschussanhö-
rungen im Deutschen Bundestag). Strukturell wichtiger 
dürfte aber sein, dass das Instrument möglicherweise 
dazu beiträgt, Fehlanreize im Einwanderungssystem 
zu beseitigen (so auch die Gesetzesbegründung in BT-
Drs. 18/8039), vor allem wenn damit zugleich alternative 
Möglichkeiten der Arbeitsmigration geschaffen werden 
(s. Kap. A.7 zum entsprechenden Maßnahmenpaket). 
Diese Vermutung stützt sich darauf, dass das Asylsystem 
zum Teil von Menschen zweckentfremdet wird, die vor 
allem Armut und wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit ent-
fliehen wollen; das ist zwar aus ihrer Sicht nachvollzieh-
bar, hat jedoch keine asylrechtliche Bedeutung. Indem 
er bestimmte Länder als sicher einstuft, signalisiert der 
Staat Menschen aus diesen Ländern, dass ein Asylantrag 
aussichtslos ist und aller Voraussicht nach abgelehnt wer-
den würde. Er will diese Menschen so davon abhalten, 
eine Zuwanderung zu planen, um ihre wirtschaftliche 
und soziale Lage zu verbessern, dies aber gegenüber den 
Einwanderungsbehörden als Asyl auszuweisen. Denn das 
belastet die Asylsysteme, die dann Anträge bearbeiten 
müssen, die ohnehin in der Regel aussichtslos sind.132 
Dieses Signal wird in Deutschland dadurch verstärkt, dass 

Antragsteller aus sicheren Herkunftsländern über das ge-
samte Asylverfahren in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
verbleiben müssen (also ggf. länger als sechs Monate und 
ggf. auch nach Ablehnung ihres Antrags; § 47 Abs. 1a 
AsylG); diese Regelung wurde mit der Verabschiedung 
des Asylpakets I eingeführt. Sie können zudem nicht an 
dem Arbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsintegrations-
maßnahmen“ (FIM) teilnehmen. Darüber hinaus dürfen 
Asylantragsteller aus sicheren Herkunftsstaaten nach ei-
ner Ablehnung für fünf Jahre nicht wieder einreisen. Die 
Einstufung der Herkunftsländer als sicher hat also eine 
Reihe von Rechtsfolgen, die über das Asylverfahren im 
engeren Sinne hinausgehen.

Jenseits der damit verbundenen (durchaus legitimen) 
Erleichterungen für die Verwaltung hat das Instrument der 
sicheren Herkunftsländer auch eine innenpolitische Di-
mension: Nach Ansicht seiner Befürworter kann es in der 
Bevölkerung langfristig mehr Akzeptanz dafür schaffen, 
dass Menschen aufgenommen werden, die tatsächlich im 
Sinne des Grundgesetzes bzw. der entsprechenden uni-
ons- und völkerrechtlichen Normen verfolgt sind. Gerade 
das Asylrecht „lebt, wenn es praktisch wirksam sein soll, 
von der geistigen Zustimmung der Gesellschaft“ (Thym 
2014: 15). Eine solche dürfte es zumindest bei Antragstel-
lern aus Westbalkanstaaten kaum noch gegeben haben, 
denn bei ihnen lagen die Anerkennungsquoten schon vor 
der Entscheidung unter einem halben Prozent. Das legen 
z. B. auch Umfragedaten des ARD-DeutschlandTREND vom 
Februar 2016 nahe: Danach unterstützen acht von zehn 
Befragten die Einstufung von Algerien, Marokko und Tune-
sien als sichere Herkunftsländer.133 Fast den gleichen Wert 
ermittelte der ARD-DeutschlandTREND im Oktober 2015 für 
Albanien, den Kosovo und Montenegro (vgl. ARD/Infratest 
Dimap 2015b). Auch und gerade weil die Schutzquoten für 
Angehörige aus sicheren Herkunftsländern minimal sind, 
kann das Instrument der sicheren Herkunftsländer helfen, 
die Bereitschaft zur Aufnahme verfolgter Flüchtlinge in 
Deutschland zu erhalten und abzusichern. Angesichts der 
weiterhin dramatischen Lage in Syrien, Afghanistan oder 
dem Irak ist eine solche Bereitschaft dringend nötig.

131  Die Klage muss innerhalb einer Woche nach Zustellung des Bescheids erhoben werden und hat keine aufschiebende Wirkung. Aufschub kann ein 
Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz bewirken; dieser muss ebenfalls innerhalb einer Woche gestellt werden (§ 74 I u. § 36 III AsylG). Dies heben 
der Bevollmächtigte des Rates der EKD und der Leiter des Kommissariats der deutschen Bischöfe (2015) in einer gemeinsamen Stellungnahme 
als besonders kritischen Punkt hervor.

132  Ob die Definition bestimmter Herkunftsländer als sicher tatsächlich geholfen hat, Asylanträge von Menschen aus diesen Ländern zu reduzieren, ist 
umstritten. Lindner (2015) verneint dies; er betont, dass im Falle des Kosovo durch „eine gezielte Aufklärungskampagne […] die Zahl der Erstan-
träge innerhalb weniger Monate so schnell zurückgegangen [ist], wie sie gestiegen war“. Braun und Franke (2015: 752–757) kommen hingegen 
zu dem Schluss, dass diese Einordnung bei den Westbalkanstaaten durchaus eine solche Wirkung hatte. Ihre Analyse stützt sich darauf, dass Alba-
nien, der Kosovo und Montenegro deutlich später zu sicheren Ländern erklärt wurden als Serbien, Bosnien und Herzegowina und Mazedonien. Bei 
der ersten Gruppe ist die Zahl der Asylanträge in den ersten acht Monaten des Jahres 2015 um mehr als 700 Prozent gestiegen, bei der zweiten 
Gruppe waren es bei einem vergleichbaren Ausgangsniveau nur etwas über 30 Prozent. Würde die Erklärung als sicher die Wanderungszahlen 
nicht beeinflussen, müssten die Steigerungsraten für die beiden Ländergruppen gleich oder zumindest ähnlich sein (sie könnten keinesfalls um 
den Faktor 25 abweichen).

133  Nur 13 Prozent der Befragten lehnen dies laut dem ARD-DeutschlandTREND ab. Andere asylpolitische Instrumente, die in diesem Zusammenhang 
angesprochen wurden, finden deutlich weniger Zustimmung. So ist etwa die Mehrheit der Befragten dagegen, den Familiennachzug für Bürger-
kriegsflüchtlinge auszusetzen (ARD/Infratest-Dimap 2016).
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Kritiker des Instruments stellen vor allem infrage, ob 
es bei den beschleunigten Verfahren und der Umkehr der 
Beweislast überhaupt möglich ist, Fälle zu identifizieren, 
in denen tatsächlich Menschenrechte verletzt werden (s. 
exemplarisch Judith 2016: 2). Das Konzept wende sich da-
mit ‚im Zweifel gegen den Schutzsuchenden‘. Außerdem 
wird bezweifelt, dass es mit dem Verbot unterschiedlicher 
Behandlung nach Art. 3 GFK (ECRE 2015: 2f.) sowie mit der 
non-refoulement-Bestimmung in Art. 33 GFK vereinbar ist. 

Jenseits der Frage, wann ein Land als sicher gelten 
kann und wann nicht,134 ist ein weiteres Problem des Ins-
truments die ihm eigene Trägheit. Der deutsche Umgang 
mit der Liste zeigt zwar, dass ihr nicht nur als sicher er-
achtete Länder hinzugefügt werden können (wie im Fall 
der Westbalkanstaaten). Es können auch Länder wieder 
von der Liste genommen werden, die ehemals als sicher 
galten, wenn sich die politische Situation dort ändert. Das 
westafrikanische Gambia etwa zählte früher zu den siche-
ren Herkunftsländern; nach einem Militärputsch wurde 
es aber schon 1995 wieder von der Liste entfernt – also 
relativ kurz nachdem das Instrument der sicheren Her-
kunftsländer in Deutschland im Zuge der Asylrechtsreform 
eingeführt wurde (s. Gesetz zur Änderung des Asylverfah-
rens vom 31. März 1995, BGBl I 1995, S. 430). Auch der 
Senegal wurde 1996 vorübergehend als nicht sicher im 
Sinne von Art. 16a Abs. 3 GG eingestuft.

Die Trägheit des Instruments ist aber eine grundsätzli-
che: Herkunftsländer von Asylsuchenden können von der 
Liste der sicheren Herkunftsländer immer erst entfernt 
werden, nachdem dort gravierende Menschenrechts-
verletzungen festgestellt wurden, also zwangsläufig mit 
einer zeitlichen Verzögerung. Es ist zwar keineswegs aus-
geschlossen, dass Asylbewerber einen Schutzstatus er-
halten, auch wenn ihr Herkunftsland als sicher eingestuft 
wird. Durch die oben beschriebene Umkehr der Beweis-
last und den eingeschränkten Rechtsschutz ist dies aber 
deutlich erschwert (s. dazu auch ECRE 2015: 9).

Schließlich beinhaltet das Instrument auch eine au-
ßenpolitische Gefahr: Kritiker befürchten, dass die Einord-
nung als sicher den Herkunftsländern einen ‚Persilschein‘ 
ausstellt, der es anderen Staaten erschwert, Menschen-

rechtsverletzungen und Abstriche an der Rechtsstaat-
lichkeit anzuprangern, wenn es solche dann doch gibt. 
Darüber hinaus könnte eine solche Einordnung instru-
mentalisiert werden, um ein autoritäres Regime im Land 
selbst zu legitimieren (darauf weist etwa PRO ASYL wie-
derkehrend hin).

A.8.2.Sicher.in.Belgien,.unsicher.in.
Deutschland.(oder.umgekehrt)?.Pers-
pektiven.der.Europäisierung
Bestimmte Herkunftsländer als sicher zu definieren ge-
hört zu den Standardinstrumenten von Einwanderungs-
ländern. Das gilt nicht nur für die EU: Auch Kanada, das 
flüchtlingspolitisch traditionell als besonders fortschritt-
lich gilt, hat eine Liste von Designated Countries of Origin, 
die helfen soll „den Missbrauch des Flüchtlingssystems 
durch Menschen zu verhindern, die aus Ländern kommen, 
die im Allgemeinen als sicher gelten“ (Citizenship and 
Immigration Canada 2016, Übers. d. SVR; vgl. dazu auch 
SVR 2015b: 65f.). Sie enthält neben sämtlichen EU- bzw. 
EFTA-Mitgliedstaaten, den USA, Australien, Neuseeland, 
Japan, Südkorea und Israel (mit Ausnahme der Westbank 
und des Gazastreifens) auch Chile und Mexiko.

Ein Vergleich innerhalb Europas zeigt allerdings, dass 
die Länderlisten sich zum einen erheblich unterscheiden, 
zum anderen unterschiedlich intensiv genutzt werden. 
Einige Mitgliedstaaten verzichten vollständig darauf, be-
stimmte Herkunftsstaaten als sicher einzuordnen,135 bei 
anderen sind die entsprechenden Listen sehr umfangreich 
(Engelmann 2014). Deutschland nutzt dieses Instrument 
bisher eher zurückhaltend (Tab. A.1); umfangreiche Listen 
haben vor allem Frankreich und Großbritannien. Die West-
balkanländer, die Deutschland kürzlich in die Liste auf-
genommen hat, finden sich auch in zahlreichen anderen 
Länderverzeichnissen. Würde Deutschland aber auch die 
Maghreb-Staaten hinzufügen, wie jüngst diskutiert wurde, 
wäre dies praktisch ein Novum: Bisher gelten nur Algerien 
in Bulgarien (in Tab. A.1 nicht aufgeführt) sowie Marokko 
in den Niederlanden als sichere Herkunftsländer.136

134  Annex 1 der Asylverfahrensrichtlinie (RL 2013/32/EU) macht allerdings relativ genaue Vorgaben zur „Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten im 
Sinne des Art. 37 Abs. 1“. Die Richtlinie schreibt zudem vor, dass bei „der Beurteilung der Frage, ob ein Staat als sicherer Herkunftsstaat gemäß 
diesem Artikel bestimmt werden kann, […] verschiedene Informationsquellen, insbesondere Informationen anderer Mitgliedstaaten, des EASO, 
des UNHCR, des Europarates und anderer einschlägiger internationaler Organisationen herangezogen“ werden (Art. 37 Abs. 3).

135  Laut einer Anfrage im Rahmen des Europäischen Migrationsnetzwerks verzichten darauf Estland, Finnland, Griechenland, Italien, Lettland, Litauen, 
Polen, Slowenien, Portugal, Spanien und Schweden. In Schweden gelten Anträge von Staatsangehörigen der Westbalkanstaaten allerdings in der 
Regel als offensichtlich unbegründet, was dem Status eines sicheren Herkunftslands rechtlich zumindest sehr nahe kommt. Für Staatsangehörige 
dieser Länder ist z. B. auch kein ‚Spurwechsel‘ möglich, über den abgelehnte Asylbewerber unter bestimmten Umständen im Land bleiben und 
arbeiten können.

136  Allerdings wendet die Schweiz für Antragsteller aus den Maghreb-Staaten ebenso wie aus Nigeria, Gambia und dem Senegal ein fast track-
Verfahren an. Dies soll ebenfalls der Tatsache Rechnung tragen, dass die Anerkennungsquote für Asylbewerber aus diesen Ländern äußerst gering 
ist. S. dazu Thränhardt 2016.
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Die höchst unterschiedlichen Listen sicherer Her-
kunftsländer in den EU-Mitgliedstaaten tragen zu dem 
verbreiteten – und bestätigten – Eindruck bei, dass der 
Erfolg oder Misserfolg eines Asylantrags nicht unerheb-
lich davon abhängt, in welchem EU-Mitgliedstaat der 
Antrag gestellt wird. Obwohl Europa ein Gemeinsames 
Europäisches Asylsystem für sich beansprucht, gleicht der 
Flüchtlingsschutz hier also weiterhin einer „Schutzlotte-
rie“ (Bendel 2013; s. auch Pichl 2015). Insofern liegt es 
auf der Hand, dass die Regelungen vereinheitlicht werden 
sollten.

Die Europäische Kommission hat hier in der Vergan-
genheit zwei verschiedene Wege der Angleichung ver-
folgt: Zum einen hat sie Kriterien für sichere Herkunfts-
länder festgelegt, an denen sich die Mitgliedstaaten 
bei der Aufstellung ihrer nationalen Listen orientieren 
müssen. Zum anderen hat sie eine EU-weite Liste siche-
rer Herkunftsstaaten aufgestellt, die die nationalen Lis-
ten ergänzen oder sogar ersetzen kann. Für die erste, 
‚weiche‘ Form der Angleichung geben Art. 36f. sowie 
der Anhang I der Richtlinie 2013/32/EU bereits Kriteri-
en vor, die die Länder bei der nationalen Gesetzgebung 
beachten müssen. Danach ist ein Kriterium für den Status 

als sicheres Land, dass sich in dem betreffenden Land 
„anhand der dortigen Rechtslage, der Anwendung der 
Rechtsvorschriften in einem demokratischen System und 
der allgemeinen politischen Lage nachweisen lässt, dass 
dort generell und durchgängig weder eine Verfolgung im 
Sinne des Artikels 9 der Richtlinie 2011/95/EU noch Fol-
ter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe noch Bedrohung infolge willkürlicher Gewalt 
im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 
bewaffneten Konflikts zu befürchten sind“. Wie die Unter-
schiede in Tab. A.1 zeigen, führt dies allerdings nicht zu 
einer hinreichenden Angleichung.138 Eine EU-weite „Mi-
nimalliste der Drittstaaten, die von den Mitgliedstaaten 
als sichere Herkunftsstaaten […] zu betrachten sind“, war 
bereits in Art. 29 der Richtlinie 2005/85/EG angestrebt, 
die der aktuell gültigen Asylverfahrensrichtlinie voraus-
ging. Der EuGH erklärte jedoch in einer Entscheidung von 
Mai 2008 (Rs. C-133/06, Slg 2008, I-3189, EP/Rat) die 
Regelungen des Art. 29 (sowie die des Art. 36 zu sicheren 
Drittstaaten) für nichtig, weil das Europäische Parlament 
daran nicht beteiligt war (Bendel 2013: 35). Die aktuelle 
Asylverfahrensrichtlinie 2013/32/EU enthält hingegen 
nur die bereits angesprochenen Vorgaben, die die Nati-

137  Großbritannien ist derzeit das einzige Land in der EU, das bei bestimmten Ländern Antragsteller anders behandelt als Antragstellerinnen. Es be-
rücksichtigt damit die Unterdrückung und Verfolgung von Frauen, die in den betreffenden Ländern gut dokumentiert ist.

138  Zu beachten ist aber, dass das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark nicht an die Vorgaben der Richtlinie gebunden sind (gemäß Art. 1 u. 2 
und Art. 4a Abs. 1 des Protokolls Nr. 21 bzw. Art. 1 u. 2 des Protokolls Nr. 22, die dem EUV und dem AEUV beigefügt sind).

Tab.A.1ListensichererHerkunftsstaatenvonausgewähltenEU-Mitgliedstaaten

Mitgliedstaat alssicherdefinierteHerkunftsländer

Deutschland Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Senegal, Serbien

Österreich Albanien, Australien, Bosnien und Herzegowina, Kanada, Kosovo, Mazedonien,  
Montenegro, Neuseeland, Serbien 

Niederlande Albanien, Australien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Indien, Jamaika, Japan, 
Kanada, Kosovo, Marokko, Mazedonien, Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Senegal, 
Serbien, USA

VereinigtesKönigreich137 Albanien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Ecuador (nur Männer), 
Gambia (nur Männer), Ghana (nur Männer), Indien, Jamaika, Kenia (nur Männer), 
Kosovo, Liberia (nur Männer), Malawi (nur Männer), Mali, Mauritius (nur Männer), 
 Mazedonien, Republik Moldau, Mongolei, Montenegro, Nigeria, Peru, Serbien, Sierra 
Leone (nur Männer), Südafrika, Südkorea, Ukraine

Frankreich Albanien, Armenien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Ghana, Indien,  
Kap Verde, Mauritius, Mazedonien, Republik Moldau, Mongolei, Montenegro, Senegal, 
Tansania

Belgien Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Indien, Kosovo, Mazedonien,  
Montenegro, Serbien

Anmerkung:.Die.Tabelle.führt.als.sichere.Herkunftsländer.lediglich.Staaten.auf,.die.nicht.zur.EU.bzw..zur.Europäischen.Freihandelsassoziation.(EFTA).gehören.

Quelle:.eigene.Zusammenstellung,.Stand:.01.01.2017
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onalstaaten bei ihren eigenen Listen beachten müssen, 
aber keine gesetzliche Grundlage für eine EU-weite Liste.

Nichtsdestoweniger verfolgt die Europäische Kom-
mission das Anliegen einer EU-einheitlichen Liste weiter. 
Das gehört zur Europäischen Agenda für Migration, die 
sie im Mai 2015 vorgestellt hat. Sie hat dazu eine Verord-
nung vorgelegt (COM(2015)452). Damit will sie vor allem 
die Verfahren beschleunigen, um ein asylum shopping 
und Sekundärmigration zu vermeiden (COM(2015)452). 
Als Listenland schlägt sie in Annex I gemäß Art. 2 
COM(2015)452 neben den fünf Westbalkanstaaten (die 
auf vielen nationalen Listen einschließlich der deutschen 
schon als solche geführt werden) auch die Türkei vor, 
die bislang nur im Nachbarland Bulgarien als sicher im 
Sinne der Asylverfahrensrichtlinie gilt.139 Begründet wird 
dies neben den in der Asylverfahrensrichtlinie genannten 
Kriterien auch damit, dass die Türkei – wie die meisten 
Staaten, die der EU-Vorschlag als ‚listentauglich‘ einstuft 
– Bewerber für eine zukünftige Mitgliedschaft in der Eu-
ropäischen Union sind (s. die Erwägungsgründe 10, 12, 
14, 15, 16 COM(2015)452).140 Es ist offensichtlich, dass 
die jüngsten politischen Entwicklungen in der Türkei, aber 
auch schon zuvor die Fortschrittsberichte der Kommissi-
on diese Einschätzung zumindest relativieren, wenn nicht 
gegenstandslos machen. Angesichts der besonderen Rol-
le der Türkei ist es in diplomatischer Hinsicht allerdings 
schwierig zu vertreten, dass sie aus der Vorschlagsliste 
wieder gestrichen wird (vgl. dazu Pascouau 2015). Im 
November hat das EASO umfangreiche Länderberichte zur 
Lage in den ‚Kandidatenländern‘ vorgelegt;141 konkrete 
Schlüsse für die Ausgestaltung der Liste lassen sich daraus 
aber nicht ziehen.

Für eine bindende gemeinsame Liste besteht derzeit 
keine gesetzliche Grundlage. Entsprechend wäre es – 
über den oben diskutierten Kommissionsvorschlag hinaus 
– derzeit nur möglich, eine gemeinsame Liste informell 
abzustimmen (Bendel 2015c: 25f.). Die Europäische Kom-
mission hat allerdings die Schaffung einer entsprechen-
den rechtsverbindlichen Grundlage angestoßen, indem 
sie einen Entwurf für eine neue Asylverfahrensverord-
nung (COM(2016)467) vorgelegt hat.142 Darin positioniert 
sie sich relativ eindeutig zu der Frage, ob eine dann mög-
liche gemeinsame EU-Liste die auf nationalstaatlicher 
Ebene definierten Listen ersetzt oder lediglich ergänzt: 
Art. 50 Abs. 1 COM(2016)467 sieht vor, dass die Mitglied-
staaten nur noch für „einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung […] Rechtsvorschrif-
ten beibehalten oder erlassen [können], die es gestatten, 
[…] zusätzlich zu den auf Unionsebene benannten oder in 

der gemeinsamen Liste der EU in Anhang 1 aufgeführten 
[…] sicheren Herkunftsstaaten […] sichere Herkunftsstaa-
ten auf nationaler Ebene zu benennen“. Vorgeschlagen 
wird also eine Übergangsphase von fünf Jahren, nach der 
„die nationalen Benennungen sicherer Herkunftsstaaten“ 
‚verfallen‘ (COM(2016)467: 20).

Das Europäische Parlament tendiert in dieser Frage in 
die gleiche Richtung: Der zuständige Ausschuss für bürger-
liche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) hat im Juli 2016 in 
einer außerordentlichen Sitzung über die Erstellung einer 
gemeinsamen EU-Liste sicherer Herkunftsländer beraten 
(Plenarsitzungsdokument A8-0244/2016). Im dazu verab-
schiedeten Bericht schlägt er vor, das Verhältnis von nati-
onalen Listen zu einer EU-Liste, das in COM(2015)452 sehr 
vage (und lediglich in den Erwägungsgründen) formuliert 
war, folgendermaßen zu konkretisieren: „[D]rei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung [sollte] auf der Grundla-
ge eines von der Kommission vorzulegenden Berichts die 
Möglichkeit geprüft werden, in Zukunft weitere Harmoni-
sierungsschritte zu unternehmen, die dazu führen könn-
ten, dass nationale Listen sicherer Herkunftsstaaten ob-
solet werden“ (Plenarsitzungsdokument A8-0244/2016; 
vgl. Erwägungsgrund 4 COM(2015)452). Konkret soll Art. 4 
Abs. 1 Nr. 1 COM(2015)452 um einen Unterabsatz ergänzt 
werden, der klarstellt, dass „drei Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung […] nur ein Staat, der in der gemein-
samen EU-Liste sicherer Herkunftsstaaten […] aufgeführt 
wird, als sicherer Herkunftsstaat im Sinne dieser Richtlinie“ 
gelten kann. Die Ansichten von Parlament und Kommission 
zu dieser Frage unterscheiden sich also nicht grundlegend, 
sondern nur graduell. Abweichungen gibt es nur in Bezug 
darauf, welche ‚Schonfrist‘ für die nationalen Listen ange-
messen ist. Im September haben dazu informelle Trialog-
verhandlungen zwischen Kommission, Rat und Parlament 
begonnen. Der Rat hat zu dieser Frage noch keine Position 
vorgelegt. Es bleibt abzuwarten, ob er die von Kommissi-
on und Parlament vorgeschlagenen ‚Restlaufzeiten‘ für die 
nationalen Listen mitträgt oder eher seiner üblichen Praxis 
folgt und den Spielraum der Mitgliedstaaten weniger stark 
einschränken will. 

A.8.3.Das.Instrument.sicherer.Her-
kunftsländer.in.der.deutschen.und.
europäischen.Asylpolitik

 Eine EU-weit einheitliche Liste erscheint erstrebens-
wert, weil kaum nachvollziehbar und erklärbar ist, dass 
z. B. ein Asylbewerber aus dem Senegal in Deutsch-

139  Die Anerkennungsquote für türkische Antragsteller liegt EU-weit über 20 Prozent (vgl. Eurostat 2016c).
140  Dies gilt nicht für Bosnien und Herzegowina sowie den Kosovo. 
141  S. https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-country-origin-information-reports-western-balkan-countries-and-turkey, 

13.01.2017.
142  Art. 78 AEUV gibt dem EU-Gesetzgeber recht eindeutig die Kompetenz, eine solche Liste zu definieren.

https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-country-origin-information-reports-western-balkan-countries-and-turkey


BEGRENZUNGDESFLüCHTLINGSZUZUGSDURCHAUSWEITUNGDERLISTESICHERERHERKUNFTSLäNDER

85Jahresgutachten 2017

PE
RS

PE
KT

IV
EN

 D
ER

 S
TE

UE
RU

N
G 

VO
N

 F
LÜ

CH
TL

IN
GS


ZU

W
AN

D
ER

UN
G 

IN
 D

EU
TS

CH
LA

N
D

 U
N

D
 E

UR
O

PA

land oder Frankreich im Verfahren anders behandelt 
wird als in Österreich oder Belgien. Denn Erstere gehen 
regelmäßig davon aus, dass er im Herkunftsland nicht im 
Sinne von Art. 9 der Richtlinie 2011/95/EU verfolgt ist. 
Daher ist es durchaus positiv zu bewerten, dass sowohl 
die Kommission als auch das Europäische Parlament sich 
in letzter Zeit stärker um Vereinheitlichung bemüht ha-
ben. Es würde zumindest ansatzweise die gegenwärtige 
Ungleichbehandlung reduzieren, wenn ein Bewerber aus 
dem Land A nicht mehr im Mitgliedstaat X als Angehöri-
ger eines sicheren Herkunftsstaats behandelt würde und 
im Mitgliedstaat Y als regulärer Bewerber.

Eine stärkere Europäisierung hätte aber auch ih-
ren Preis. Oben wurde die Problematik einer zeitlichen 
Verzögerung angesprochen, die schon bei rein national 
verantworteten Listen auftritt. Insofern können doch er-
hebliche Zweifel daran bestehen, dass ausgerechnet die 
EU der richtige Ort ist, um entsprechende Länder als si-
cher zu definieren und zu deklarieren – schließlich ist sie 
nicht eben für ihre Geschwindigkeit und Flexibilität in der 
Entscheidungsfindung bekannt. Angesichts der Diskussi-
onen um die Vor- und Nachteile dieses Instruments, die 
auch in Deutschland intensiv geführt werden, ist zudem 
kritisch anzumerken, dass eine Europäisierung auch die 
Kompetenzen des nationalen Gesetzgebers mindern wür-
de. Anstelle von Bundestag und Bundesrat würden das 
Europäische Parlament und der Rat bestimmen, was si-
chere Herkunftsstaaten sind, und dies in einer Verordnung 
festlegen, die dann unmittelbar in Deutschland (und allen 
anderen Mitgliedstaaten) anzuwenden wäre. Es könnte 
sich dann um einen klassischen Fall von „venue shop-
ping“ (Guiraudon 2000) handeln; das wiederum wäre der 
Legitimität politischer Entscheidungen und dem Grund-
satz der Zurechenbarkeit abträglich. 

Jenseits einer europäischen Angleichung ist grund-
sätzlich zu diskutieren, ob die in Kap. A.8.1 geschilder-
ten Vor- und Nachteile nahelegen, dieses Instrument 
weiterzuführen und ggf. auszuweiten oder es eher abzu-

schaffen. Viel spricht dafür, dass sowohl die Vorteile des 
Instruments als auch seine Nachteile in ihrer Bedeutung 
überschätzt werden.143 Nicht zu unterschätzen ist dage-
gen seine Symbolfunktion. Denn anhand dieses Instru-
ments diskutiert die Politik im Grunde die grundsätzli-
chere Frage, ob Asylverfahren in Deutschland großzügiger 
oder eher restriktiver gehandhabt werden sollten.

 Die Lage der Europäischen Union kann aktuell 
durchaus als krisenhaft gelten. Damit verbindet sich 
auch Unsicherheit darüber, wie schnell eine weitere Eu-
ropäisierung im Bereich des Asyl- und Flüchtlingsschut-
zes überhaupt zu erreichen ist. Gerade deshalb reicht es 
nach Ansicht des SVR politisch nicht aus, gerade beim 
Instrument der sicheren Herkunftsländer nur auf die 
‚Europa-Karte‘ zu setzen.

Bezüglich der nationalen Listen, die einstweilen 
weiter bestehen, sollte die Bundesregierung die Kri-
tik am eingeschränkten Rechtsschutz aufnehmen, die 
durchaus bedenkenswert erscheint. In dieser Frage 
könnte ein Blick in die Schweiz lohnen (s. dazu ausführlich 
Thränhardt 2016): Dort wurde für Staatsangehörige be-
stimmter Staaten mit niedriger Anerkennungsquote144 ein 
fast track-Verfahren eingeführt. Dieses ist strukturell ver-
gleichbar mit den Verfahren für Antragsteller aus sicheren 
Herkunftsländern. Die Schweiz stellt Antragstellern aber 
grundsätzlich einen staatlich finanzierten Rechtsbeistand 
zur Seite, um die staatlich vorgegebene beschleunigte 
Verfahrensdurchführung auszugleichen.145 Der Rechts-
beistand hat dabei eine „Scharnierfunktion zwischen 
Behörde und Flüchtling“ und sorgt im Anerkennungspro-
zess generell für eine „größere Rationalität“ (Thränhardt 
2016: 9, 8; s. auch Lübbe 2016: 28). Entsprechend kann 
es als ein Schritt in die richtige Richtung gelten, dass 
der Entwurf für die neue Asylverfahrensverordnung eine 
„unentgeltliche Rechtsberatung und -vertretung“ vorsieht 
(Art. 15 COM(2016)467), die von „nach nationalem Recht 
dazu befähigte[n] Personen geleistet werden“ soll (Erwä-
gungsgrund 14 COM(2016)467).

143  Dies zeigt sich z. B. daran, dass die Vorteile des Instruments aus verwaltungsrechtlicher Sicht inzwischen weniger in der (begrenzten) Beschleu-
nigung des Verfahrens liegen als vielmehr in den zahlreichen Folge- und Begleitregelungen zu Unterbringung, Arbeitsmarktzugang und ggf. 
erleichterter Abschiebung. Der Gesetzgeber knüpft an die Einstufung als sicher also eine ganze Reihe von Rechtsfolgen jenseits des Asylverfahrens 
im engeren Sinne.

144  Dies sind derzeit Gambia, Nigeria und der Senegal sowie die drei Maghreb-Staaten. Für die Westbalkanländer gibt es darüber hinaus ein 48-Stun-
den-Verfahren, das vor allem ermöglichen soll, die betreffenden Personen bei einer Ablehnung schnell zurückzuführen.

145  Die Kosten dafür belaufen sich laut Thränhardt (2016) auf knapp 1.400 Schweizer Franken pro Asylbewerber.
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Im Zentrum dieses Kapitels stehen Menschen, die als Asyl-
suchende146 nach Deutschland gekommen sind und keine 
Bleibeperspektive haben. Dafür gibt es zwei Gründe, die 
sich strukturell unterscheiden: Entweder hat das BAMF ih-
ren Asylantrag geprüft und befunden, dass sie nicht schutz-
bedürftig sind, oder Deutschland ist nach dem Dublin-
Prinzip147 für die Durchführung ihres Asylverfahrens nicht 
zuständig – unabhängig davon, ob sie schutzbedürftig sind 
oder nicht. Für beide Personengruppen stellt sich die Frage, 
wie ihr Aufenthalt angemessen beendet werden kann.

A.9.1.Aufenthaltsbeendigung:.Perso-
nengruppe,.Zahlen,.Formen

In Deutschland halten sich seit einigen Jahren zunehmend 
mehr Menschen auf, die (vollziehbar) ausreisepflichtig148 
sind. Zwar ist die Gesamtschutzquote über alle Herkunfts-

länder hinweg deutlich gestiegen – allein im Jahr 2015 um 
mehr als 18 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr –, und 
die Zahlen von 2016 zeigen einen weiteren Anstieg um 
knapp 14 Prozentpunkte (BAMF 2017b).149 Damit haben 
erheblich mehr Flüchtlinge die Aussicht, dass sie zumindest 
zeitweilig in Deutschland bleiben können. Trotzdem hat 
sich auch die absolute Zahl der Personen stark erhöht, die 
nicht bleibeberechtigt und entsprechend ausreisepflichtig 
sind. Das liegt daran, dass insgesamt auch erheblich mehr 
Flüchtlinge zugewandert sind. Damit wird das Thema Auf-
enthaltsbeendigung wieder wichtiger, das in der Zuwande-
rungspolitik lange Zeit eher nebensächlich war.150

A.9.1.1 Bei welchen Personen kann der Aufenthalt 
beendet werden?

Ausreisepflichtig sind Ausländer, die sich in Deutschland 
aufhalten, aber keinen dafür erforderlichen Aufenthaltsti-

Der Inhalt in Kürze
Staatliche Rückkehrpolitik kommt zum Tragen, wenn ein Asylantrag im nationalen Verfahren 
abgelehnt oder eine Nichtzuständigkeit (nach dem Dublin-Prinzip) festgestellt wird. Einer Aus-
reise können allerdings vielfältige Hindernisse im Weg stehen. Diese lassen sich nicht alle mit 
negativen Anreizen und Symbolpolitik beseitigen (z. B. weigern sich manche Herkunftsstaaten, 
ihre eigenen Staatsbürger zurückzunehmen). Das Kapitel geht auf verschiedene solcher Hürden 
und Einflüsse ein. Weiter werden Möglichkeiten diskutiert, freiwillige Rückkehr zu fördern. Diese 
sollten ausgebaut und um Maßnahmen zur Wiedereingliederung ergänzt werden. Logische Folge 
einer Vollharmonisierung der europäischen Asylpolitik ist, dass sich die Zuständigkeit für Rück-
führungen auf die europäische Ebene verlagert.

Die.Kehrseite.der.Asyl-.und.Flüchtlingspolitik:.Rückführung.
und.Förderung.freiwilliger.Rückkehr

KapitelA.9

146  Wenn ein Asylantrag gestellt wurde, prüfen die Behörden umfassend alle Schutztitel, die infrage kommen: zuerst das Grundrecht auf Asyl und das 
Recht auf Schutz nach der GFK, in zweiter Linie subsidiären Schutz, besonders bei Kriegs- oder Bürgerkriegsflüchtlingen (§ 13 I u. II AsylG). Der 
hier verwendete Begriff des Asylsuchenden (oder auch des Asylantragstellers, Asylbewerbers) bezieht sich also auf alle Schutzmöglichkeiten (vgl. 
dazu auch Langenfeld/Dörig 2016).

147  So wird der Grundsatz bezeichnet, der (zumindest auf dem Papier) in der EU regelt, welcher Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist  
(s. Kap. A.2 und A.3).

148  Vollziehbar ausreisepflichtig ist eine Person u. a., wenn sie unerlaubt eingereist ist oder wenn sie keinen Aufenthaltstitel hat; ein solcher wurde 
dann entweder (noch) nicht erteilt oder seine Verlängerung wurde noch nicht beantragt bzw. abgelehnt.

149 .Im Berichtsjahr 2015 lag die Gesamtschutzquote für alle Herkunftsländer laut BAMF bei 49,8 Prozent; der entsprechende Wert des Vorjahres betrug 
31,5 Prozent. Für das Jahr 2016 betrug er 62,4 Prozent (BAMF 2015a; 2016b; 2017b).
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tel (mehr) besitzen (Hailbronner 2014). Im Bereich Flucht 
und Asyl wird ein Ausländer meist dann ausreisepflichtig, 
wenn sein Asylantrag vom BAMF abgelehnt wurde. Dies 
kann zwei Gründe haben: Entweder hat die Überprüfung 
des Antragstellers ergeben, dass für das Asylverfahren 
ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union zustän-
dig ist (§ 29 AsylG). In diesem Fall gilt der Antrag als 
unzulässig, sofern Deutschland nicht von seinem Selbst-
eintrittsrecht Gebrauch macht, d. h. den Fall trotzdem 
übernimmt. Oder ein Asylantrag wurde im nationalen 
Verfahren geprüft und als einfach unbegründet oder of-
fensichtlich unbegründet abgelehnt (§ 30 AsylG). In sel-
tenen Fällen entsteht eine Ausreisepflicht auch dadurch, 
dass eine Asyl- oder Flüchtlingsanerkennung und die 
 daraus folgende Aufenthaltserlaubnis widerrufen und zu-
rückgenommen wird (vgl. BT-Drs. 18/7844),151 oder durch 
eine Ausweisung152 (z. B. eines strafrechtlich verurteilten 
Ausländers; Info-Box 4). 

In allen genannten Fällen sind die Betroffenen ver-
pflichtet, das Bundesgebiet zu verlassen. Im ersten Fall 
(den sog. Dublin-Fällen) wird eine Abschiebung angeord-
net (nach § 34a AsylG);153 im zweiten Fall wird eine sol-
che angedroht (nach § 34 AsylG). Bevor Ausreisepflichtige 
abgeschoben werden, erhalten sie in der Regel die Mög-
lichkeit, freiwillig auszureisen. Bei einer Abschiebung wird 
immer auch ein Einreise- und Aufenthaltsverbot verhängt 
(§ 11 Abs. 1 AufenthG). Dieses muss jedoch befristet 
werden (in der Regel auf ein bis drei, höchstens auf fünf 
Jahre, es sei denn, die betreffende Person ist strafrechtlich 
verurteilt oder gefährdet schwerwiegend die öffentliche 
Sicherheit; § 11 AufenthG). Auch abgewiesenen Asylsu-
chenden, die freiwillig ausreisen, kann die Einreise und 
der Aufenthalt im Land untersagt werden, wenn sie nicht 
innerhalb der ihnen gesetzten Frist ausgereist sind. Abge-
wiesenen Asylsuchenden, die aus sicheren Herkunftslän-
dern kommen, kann außerdem die Wiedereinreise unter-
sagt werden unabhängig davon, ob sie freiwillig ausreisen 
oder abgeschoben werden (§ 11 Abs. 7 AufenthG). Über 
die Einreise- und Aufenthaltsverbote entscheiden das 
BAMF und/oder die Ausländerbehörde.

A.9.1.2 Entwicklung der Zahl der ausreisepflich-
tigen Personen

Es ist sehr schwierig, die ausreisepflichtigen Personen 
im Bereich Flucht und Asyl statistisch genau zu erfassen. 
Denn die Gesamtgruppe der ausreisepflichtigen Personen 
umfasst auch Ausländer, die möglicherweise unabhängig 
von Flucht und Asyl schon früher nach Deutschland ge-
kommen sind, denen aber der Aufenthaltstitel entzogen 
wurde oder deren Titel nicht (weiter) verlängert wird. 
Gründe dafür können sein, dass sie wegen einer Straftat 
rechtskräftig verurteilt wurden oder dass die Vorausset-
zungen für die Erteilung ihres Aufenthaltstitels wegge-
fallen sind.

Menschen, die sich in Deutschland aufhalten, obwohl 
ihre Ausreisefrist abgelaufen ist, kann eine Duldung 
gewährt werden, die ihre Abschiebung vorübergehend 
aussetzt. Für eine Duldung gibt es vielfältige Gründe 
(die zum Teil auch längerfristig bestehen). Dazu gehören 
rechtliche und tatsächliche Abschiebungshindernisse; so 
kann etwa die notwendige Verkehrsinfrastruktur im Ziel-
land fehlen oder die betreffende Person nicht reisefähig 
sein. Zum Teil kooperieren auch die Herkunftsländer nicht, 
oder die Politik bzw. die zuständigen Behörden sind nicht 
gewillt, die Abschiebung zu vollziehen (s. Kap. A.9.3) (AG 
Rück 2011). Wenn ausreisepflichtige Personen nicht bei 
der Ausländerbehörde vorsprechen, um eine Duldung zu 
erhalten oder zu verlängern, rutschen sie in die aufent-
haltsrechtliche Illegalität (sog. overstayer).154

Somit bietet die Gruppe der Geduldeten in Deutsch-
land einen ersten Näherungswert, um zu bestimmen, 
wie viele Menschen von einer staatlichen Rückkehr-
politik potenziell betroffen sind – auch wenn zu dieser 
Gruppe nicht nur abgelehnte Asylbewerber gehören, 
sondern auch andere Ausländer. Für Geduldete ist die 
Abschiebung nur vorübergehend ausgesetzt, ihre Aus-
reisepflicht bleibt trotzdem grundsätzlich bestehen 
(§ 60a Abs. 3 AufenthG). Wie Daten des Ausländer-
zentralregisters (AZR) zeigen, ist die se Gruppe zahlen-
mäßig keineswegs unbedeutend: Zum 31. Dezember 

150  Kanzleramtsminister Altmaier, der im Bundeskanzleramt für die Koordinierung der Flüchtlingspolitik zuständig ist, forderte bereits im April 2016, 
die Zahl der Abschiebungen zu verdoppeln. Seither verlangen führende Politiker der Bundesregierung regelmäßig eine konsequentere Rückfüh-
rung. Bundeskanzlerin Merkel wurde im September 2016 mit der Aussage zitiert, „Rückführung, Rückführung und nochmals Rückführung“ sei das 
wichtigste Thema der nächsten Monate (vgl. Handelsblatt 2016).

151  Widerrufs- oder Rücknahmeverfahren zu einer Asyl- oder Flüchtlingsanerkennung sind eher selten: 2016 wurden 2.207 Entscheidungen getroffen, 
wobei nur 395 zu einem Widerruf geführt haben (BAMF 2017b).

152  Laut Ausländerzentralregister (AZR) wurde im Jahr 2015 gegen 3.310 Ausländer eine Ausweisung verfügt. Zum 31.12.2015 lebten 27.661 Personen 
mit einer Ausweisungsverfügung in Deutschland, davon 537 mit einer Aufenthaltsgestattung für Deutschland (BT-Drs. 18/7844); es handelte sich 
dabei um Menschen in einem laufenden Asylverfahren. Darüber hinaus ist anhand der vorliegenden Daten nicht zu bestimmen, ob es sich um 
anerkannte Flüchtlinge oder um sonstige Ausländer handelt.

153  In solchen Fällen ist keine Ausreisefrist nötig, die Abschiebung kann sofort vollzogen werden. Allerdings können die Betroffenen sich vorher an 
das zuständige Gericht wenden, um die Überstellung in den zuständigen Dublin-Staat zu verhindern.

154  Overstayer sind Personen, „die legal in ein Land einreisen (mit gültigen Papieren bzw. Visa) und nach Ablauf ihrer Aufenthaltserlaubnis nicht 
wieder ausreisen, also illegal im Land bleiben“ (Bundesnachrichtendienst 2016).
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2016 lebten in Deutschland 153.047 Personen mit einer  
Duldung (Tab. A.2).

Auch hinsichtlich der Aufenthaltsdauer ist die Gruppe 
der Geduldeten, die in Tab. A.2 erfasst sind, äußerst viel-
fältig. Zum Jahresende lebten 28.154 Personen bereits 
mehr als sechs Jahre mit einer Duldung in Deutschland.155 
Damit verschwinden sie langsam aus dem Blickfeld einer 
staatlichen Rückkehrpolitik. Auch das Asylbewerberleis-

tungsgesetz wird grundsätzlich nur 15 Monate angewen-
det; danach werden reguläre Sozialleistungen gezahlt 
(§ 2 Abs. 1 AsylbLG). Mit dem Gesetz zur Neuregelung des 
Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung hat der Ge-
setzgeber diesen Menschen einen Weg eröffnet, um aus 
dem ‚Provisorium‘ Duldung in einen Daueraufenthalt zu 
wechseln (s. dazu SVR 2014: 87f.). Trotzdem leben Men-
schen mit einer Duldung weiterhin in ständiger Unge-

155  49.754 Personen lebten zum Jahresende 2016 mehr als drei Jahre mit einer Duldung in Deutschland. Für weitere Abstufungen nach Jahren vgl. 
BT-Drs. 18/11388.

info-Box 4  Begriffe staatlicher Rückkehrpolitik: Abschiebung,  
Zurückschiebung, Zurückweisung, Rückführung, Ausweisung, 
Aufenthaltsbeendigung

Abschiebung (§ 58 AufenthG) bedeutet, dass eine (vollziehbare) Ausreisepflicht zwangsweise durchgesetzt 
wird. Dies kommt zum Tragen, wenn ein Ausländer, der verpflichtet ist, das Land zu verlassen, dies innerhalb 
einer gesetzten Frist nicht getan hat (vgl. Hailbronner 2014: 523).

Unter Zurückschiebung (§ 57 AufenthG) versteht man die unverzügliche und schnelle Aufenthaltsbeendigung 
einer illegal eingereisten Person, die im Grenzgebiet aufgegriffen wurde und nicht freiwillig wieder ausreist 
(Hailbronner 2014: 337). Eine Zurückschiebung muss weder vorher angedroht noch muss dafür eine Frist gesetzt 
werden. Sie erfolgt erst, wenn die Person bereits eingereist ist (Bergmann/Dienelt 2016: § 57 AufenthG Rn. 3).

Eine Zurückweisung (§ 15 AufenthG) ist hingegen die Verweigerung einer Einreise. Dabei wird mit polizeilichen 
Maßnahmen verhindert, dass Menschen unerlaubt ins Land kommen (Hailbronner 2014: 527).

rückführung dient als Oberbegriff für alle Maßnahmen, die einen Aufenthalt beenden. Rückführungen betref-
fen „gleichermaßen alle Personen, die die Voraussetzungen für die Einreise und den Aufenthalt [in Deutschland] 
nicht oder nicht mehr erfüllen“ (Kohls 2014: 12). Darunter fällt also nicht nur die Überstellung von Asylsu-
chenden in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, der für ihr Asylverfahren zuständig ist (auch 
Dublin-Überstellungen genannt), sondern auch generell die Abschiebung von Drittstaatsangehörigen, die sich 
illegal im Land aufhalten (vgl. EU-Rückführungsrichtlinie), und zum Teil sogar die geförderte freiwillige Ausreise.

Ausweisung (§ 53ff. AufenthG) bezeichnet – anders als die bisher behandelten Begriffe – keinen tatsächlichen 
Vorgang, sondern einen ausländerrechtlichen Verwaltungsakt, der einen rechtmäßigen Aufenthalt beendet. 
Eine Ausweisung verpflichtet die betreffende Person also zur Ausreise und sollte in der Regel zu einer Abschie-
bung führen (Kohls 2014). Ausgewiesen werden z. B. Ausländer, die für eine Straftat verurteilt wurden oder 
deren Aufenthalt im Land die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet oder sonstige erhebliche Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt. Eine Ausweisung ist mit einem Verlust des Aufenthaltstitels 
verbunden. Ob danach eine Abschiebung erfolgen kann, ist gesondert zu prüfen. Notfalls wird eine Duldung 
erteilt (§ 60a AufenthG).

Aufenthaltsbeendigung bezeichnet den gesamten Prozess, in dem die Behörden (in erster Linie die zustän-
digen Ausländerbehörden) die Ausreisepflicht einer Person vollziehen, sprich ihren Aufenthalt in Deutschland 
beenden. Dafür gibt es verschiedene Maßnahmen und Möglichkeiten. So kann die betreffende Person einer-
seits selbständig ausreisen; dies wird in bestimmten Fällen (u. a. finanziell) gefördert. Andererseits kann sie 
durch unmittelbaren Zwang aus dem Land gebracht, also abgeschoben werden.
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wissheit, ob sie abgeschoben werden (Castañeda 2010; 
de Genova/Peutz 2010; de Coulon 2013; Wong 2015; 
Hainmueller/Hangartner/Lawrence 2016; Lukas 2011).156

Neben geduldeten Personen betrifft die staatliche 
Rückkehrpolitik aber auch Menschen ohne Duldungssta-
tus, die im AZR als unmittelbar bzw. vollziehbar ausrei-
sepflichtig erfasst sind. Deren Zahl ist vor allem im Jahr 
2015 deutlich gestiegen: auf 49.106 gegenüber 37.090 
im Jahr 2013; zum 31. Dezember 2016 waren es 54.437 
Personen.157 Die hier genannten unmittelbar ausreise-
pflichtigen Personen (ohne Duldung) und die in Tab. A.2 
erfassten Personen markieren also Ober- bzw. Untergren-
zen der Personengruppe, die von der staatlichen Rück-
kehrpolitik betroffen ist: Ihre Zahl wird zwischen diesen 
beiden Größen liegen.158 

A.9.1.3 Formen der Ausreise: Abschiebung und 
freiwillige Rückkehr 

Die in Kap. A.9.1.2 skizzierte Zahl von Personen, die von 
der staatlichen Rückkehrpolitik betroffen sind, unterschei-
det sich erheblich von der Zahl tatsächlicher Ausreisen. 
Dabei haben sowohl Abschiebungen unter Zwang als 
auch freiwillige Ausreisen in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen (Abb. A.4).

Abb. A.4 macht nicht nur deutlich, dass die staatliche 
Rückkehrpolitik allgemein verstärkt wurde. Sie zeigt auch, 
dass die Zahl der freiwilligen Ausreisen bis 2015 stärker 
gestiegen ist als die der Abschiebungen: 2015 hat sie 
sich gegenüber dem Vorjahr fast verdreifacht. 2016 sind 
allerdings auch die Abschiebungen rapide gestiegen. Die 
Gruppe der freiwilligen Rückkehrer besteht vor allem 
aus Staatsangehörigen der Westbalkanstaaten, die 2015 
zu sicheren Herkunftsländern erklärt wurden: Auf diese 
Gruppe entfielen im Jahr 2015 87 Prozent der über REAG/
GARP-Programme159 unterstützten Ausreisen, 2016 waren 
es ca. 66 Prozent.

Der Trend der zunehmenden freiwilligen Ausreisen 
in die Staaten des Westbalkans setzt sich auch 2016 fort. 
Zudem ist im Jahr 2016 auch die Zahl freiwilliger Ausrei-
sen nach Afghanistan gegenüber dem gleichen Zeitraum 
2015 enorm gestiegen (von 308 auf 3.322), ebenso Aus-
reisen in den Irak (von 722 auf 5.660) und den Iran (von 
380 auf 2.310).

Programme für eine freiwillige Rückkehr wurden 
schon in der Vergangenheit intensiv genutzt. Nach dem 
Ende des Jugoslawienkriegs etwa stieg die Nachfrage nach 
Fördermitteln aus den REAG/GARP-Programmen stark an. 
Allein zwischen 1997 und 2000 reisten 294.098 Menschen 
mit einer solchen Förderung aus Deutschland zurück in 
ihre Herkunftsländer (Schneider/Kreienbrink 2010: 9).160

156  Dies gilt nicht nur für Geduldete, sondern allgemein für Menschen mit ungewisser Bleibeperspektive. „Studien zur Versorgung von Asylbewerbern 
und geduldeten Flüchtlingen (nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) deuten auf Armutsrisiken, Segregationserscheinungen, Probleme der 
Gesundheit sowie des Verlusts von Handlungskompetenz und nicht zuletzt auch auf Gefahren für die allgemeine Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen hin“ (Johansson 2016: 6).

157  Vgl. BT-Drs. 18/1033; BT-Drs. 18/7800; BT-Drs. 18/11388; die Zahlen basieren auf dem Personenbestand des AZR zum Stichtag 31.12. des jewei-
ligen Jahres. Die genannten Werte können nach oben verzerrt sein: Freiwillig Zurückkehrende zeigen den Behörden ihre Ausreise u. U. nicht an 
und sind dann hier erfasst, obwohl sie das Land bereits verlassen haben.

158  Die Gruppe der Personen mit einer Duldung umfasst diejenigen, bei denen es aus verschiedenen Gründen faktisch nicht zu einer Abschiebung 
kommen wird; die Gruppe der unmittelbar Ausreisepflichtigen beinhaltet auch Personen, die u. U. bereits ausgereist sind, sich aber bei den Be-
hörden nicht abgemeldet haben.

159  Die beiden Programme wurden 2001 vereint.
160  Förderung umfasst hier sowohl die Beratung zur freiwilligen Rückkehr als auch deren finanzielle und organisatorische Unterstützung. Teilweise 

wird über Projekte vor Ort auch die Wiedereingliederung der Rückkehrenden gefördert.

tab. A.2 Menschen mit einem Duldungsstatus in Deutschland

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

insgesamt 127.903 103.218 87.225 87.194 87.839 86.042 95.171 113.888 156.264 153.047

   davon aus 
Drittstaaten

116.341   87.162 70.615 68.985 87.219 85.417 94.082 112.767 155.103 –

Anmerkung: Drittstaaten sind Staaten, die weder Mitglied der Europäischen Union noch des Europäischen Wirtschaftsraums sind. Die Schweiz gehört 
nicht zu dieser Gruppe. Für das erste Halbjahr 2016 liegen noch keine differenzierten Zahlen vor.

Quelle: Statistisches Bundesamt 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015a; 2016i; BT-Drs. 18/11388; eigene Zusammenstellung
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Programme zur Förderung freiwilliger Rückkehr wur-
den bisher nicht systematisch evaluiert. Dadurch weiß 
man wenig über den Verbleib und das ‚Schicksal‘ von 
Ausländern, die über solche Programme aus Deutschland 
ausgereist sind. Hier besteht erheblicher Forschungsbe-
darf, denn ein Mehr an Erkenntnissen und Wissen darüber 
wäre auch politisch enorm wichtig. Unbekannt ist auch, 
wie viele der Menschen, die mithilfe einer Förderung aus-
gereist sind, zu einem späteren Zeitpunkt wieder nach 
Deutschland bzw. Europa einreisen. Informationen über 
eine eventuelle Wiedereinreise wären jedoch nötig, um 
die Effektivität solcher Programme zu bewerten. Entspre-
chend gibt es keine allgemeinen und anerkannten Kri-
terien für ein ‚gutes‘ Rückkehrprogramm (Matrix Insight 
Ltd./ICMPD/ECRE 2012: 51). Immerhin ergeben sich An-
haltspunkte für zentrale Aspekte. So ist es wichtig, dass 
die Flüchtlinge im Rahmen der Beratung ausführlich über 
die Situation im Zielland informiert werden161 und dass 
zivilgesellschaftliche Organisationen im Ausgangs- wie 
im Zielland eingebunden werden (European Migration 
Network 2015: 21). Zudem sind breit angelegte Informa-

tionskampagnen notwendig, um die Programme bei der 
Zielgruppe bekannt zu machen. Dafür sollten vor allem 
auch die neuen Medien genutzt werden (European Mi-
gration Network 2015; Matrix Insight Ltd./ICMPD/ECRE 
2012). Außerdem gibt es Hinweise, dass solche Program-
me nachhaltiger wirken, wenn sie sich an bestimmte 
Zielgruppen richten und deren konkreten Bedürfnissen 
angepasst sind (European Migration Network 2011). Ein 
solches Programm bietet z. B. die NGO Solidarity with 
Women in Distress (SOLWODI), die sich auf die berufliche 
und soziale Wiedereingliederung von zurückgekehrten 
Frauen in ihren Herkunftsländern spezialisiert hat. Ande-
re haben einen bestimmten Länderschwerpunkt wie das 
Projekt „Integrierte Rückkehrplanung Vietnam“ in Berlin 
(vgl. dazu auch Grote 2015: 54–56).

161  In Deutschland gibt es eine Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung (ZIRF), die Informationen aufarbeitet und öffentlich 
zur Verfügung stellt. Die in Datenbanken verfügbaren Informationen zu den Herkunftsländern und entsprechenden Rückkehrprogrammen sind oft 
veraltet.
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Abb. A.4 Rückführungen und freiwillige Ausreisen mit REAG/GARP-Finanzierung 2012–2016

Anmerkung: Unter den Begriff der Rückführung fallen hier laut BMI sowohl Abschiebungen als auch Zurückschiebungen. Die Zahl der 
freiwilligen Ausreisen beinhaltet nur solche, die über REAG/GARP (Reintegration and Emigration Programme for Asylum Seekers in Germany/ 
Government Assisted Repatriation Programme) gefördert wurden. Ausreisen, die über andere Programme finanziert oder überhaupt nicht 
vom Staat gefördert wurden, sind darin nicht erfasst. Es dürfte also eine Dunkelziffer von Rückkehrern geben, die sich nicht ko nkret angeben 
lässt.

Quelle: BAMF 2016d; Bundesregierung 2016c; 2016e; 2017; BT-Drs. 18/9173; eigene Zusammenstellung und Darstellung
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Anmerkung: Unter den Begriff der Rückführung fallen hier laut BMI sowohl Abschiebungen als auch Zurückschiebungen. Die Zahl der  
freiwilligen Ausreisen beinhaltet nur solche, die über REAG/GARP (Reintegration and Emigration Programme for Asylum Seekers in Ger many/ 
Government Assisted Repatriation Programme) gefördert wurden. Ausreisen, die über andere Programme finanziert oder überhaupt nicht 
vom Staat gefördert wurden, sind darin nicht erfasst. Es dürfte also eine Dunkelziffer von Rückkehrern geben, die sich nicht konkret angeben 
lässt.

Quelle: BAMF 2016d; Bundesregierung 2016c; 2016e; 2017; BT-Drs. 18/9173; eigene Zusammenstellung und Darstellung
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A.9.2.Fallkonstellationen.für.eine.
Aufenthaltsbeendigung:.Ablehnung.im.
nationalen.Asylverfahren.und.Nicht-
zuständigkeit
Aufenthaltsbeendigungen kommen in zwei Fällen zum 
Tragen: wenn ein Asylantrag im nationalen Asylverfahren 
abgelehnt wurde (s. Kap. A.9.2.1) und wenn Deutschland 
für das Asylverfahren nicht zuständig ist (s. Kap. A.9.2.2). 
Im ersten Fall wird eine Abschiebung zunächst angedroht. 
Im zweiten Fall wird eine solche angeordnet; wenn die 
betreffende Person nicht freiwillig ausreist (und keine 
Duldungsgründe vorliegen), wird die Abschiebung ein-
geleitet. In beiden Fällen kann eine freiwillige Rückkehr 
in unterschiedlichem Maß staatlich gefördert werden.

A.9.2.1 Rückkehrpolitik nach Verneinung der 
Schutzbedürftigkeit

Wenn das BAMF im nationalen Verfahren zu dem Schluss 
kommt, dass ein Asylbewerber nicht schutzbedürftig ist, 
erhält dieser mit dem schriftlichen Ablehnungsbescheid 
und seiner Begründung auch eine Rechtshilfebelehrung.

Rechtsmittel, Zuständigkeiten und Konsequenzen
Die Entscheidung des BAMF kann innerhalb von zwei 
Wochen beim Verwaltungsgericht angefochten werden. 
Eine aufschiebende Wirkung haben Klagen allerdings 
nur, wenn der Asylantrag einfach unbegründet abge-
lehnt wurde, nicht bei offensichtlich unbegründeten 
Anträgen (§ 30 AsylG). Ein solcher offensichtlich unbe-
gründeter Antrag liegt vor, wenn (1) der Antragsteller 
seine Mitwirkungspflicht nicht erfüllt, über seine Iden-
tität getäuscht oder widersprüchliche oder gefälschte 
Beweismittel vorgelegt hat, (2) der Antrag offensichtlich 
aus rein wirtschaftlichen Gründen oder aus einer allge-
meinen Notsituation heraus gestellt wurde oder (3) der 
Antragsteller aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt  
(§ 29a AsylG).

Stellt das Verwaltungsgericht entgegen der Entschei-
dung des BAMF fest, dass der Kläger schutzbedürftig ist, 
muss das BAMF den Bescheid entsprechend korrigieren 
oder gar vollständig revidieren, und die kommunalen 
Ausländerbehörden müssen eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilen. Wenn das Gericht den Ablehnungsbescheid 
nicht korrigiert, wird der Kläger (vollziehbar) ausreise-
pflichtig. Bei einem als offensichtlich unbegründet ab-
gelehnten Asylantrag müssen die betreffenden Personen 
innerhalb einer Woche ausreisen; wird der Antrag ein-
fach unbegründet abgelehnt, haben sie dafür hingegen 
30 Tage Zeit. Wenn sie bei der Aufenthaltsbeendigung 
ihre Mitwirkungspflicht verletzen, z. B. nicht innerhalb 
der gesetzten Frist ausreisen, können etwaige Leistun-
gen gekürzt werden (§ 1a AsylbLG).162 Zudem können den 
betreffenden Personen Auflagen erteilt werden (z. B. ihre 
Bewegungsfreiheit eingeschränkt oder ein bestimmter 
Wohnort vorgeschrieben werden; § 61 AufenthG), damit 
sie möglichst wenig Anreize haben, im Land zu bleiben. 
Für den Vollzug der Ausreisepflicht sind grundsätzlich die 
Länder zuständig.

Möglichkeit der freiwilligen Ausreise
Freiwillige Rückkehr bedeutet, dass ausreisepflichtige 
Personen selbständig in ein anderes Land ausreisen; dies 
kann das Heimatland, das Herkunftsland oder ein anderer 
Staat sein.163 Oftmals bieten die Behörden den Betroffe-
nen auch dann noch die Möglichkeit, selbständig auszu-
reisen und dies als freiwillige Rückkehr finanziell fördern 
zu lassen, wenn die Ausreisefrist schon abgelaufen ist und 
eine Abschiebung eingeleitet wurde (vgl. SVR-Forschungs-
bereich 2017a).164 Das Adjektiv ‚freiwillig‘ ist bei dieser 
Personengruppe eigentlich beschönigend: Die ausreise-
pflichtige Person erklärt sich lediglich bereit, selbständig 
auszureisen, deshalb wird darauf verzichtet, die Ausreise 
mit staatlichen Zwangsmaßnahmen durchzusetzen (oder 
sie tritt die Ausreise einfach an, ohne sich dazu bereit zu 
erklären und dafür Fördermittel in Anspruch zu nehmen). 
Zutreffender für diese Form der Rückkehr wäre somit der 
Ausdruck ‚selbständige Ausreise‘.165 In Politik und Recht 

162  Bei der Regelung handelt es sich um eine Soll-Bestimmung, wenngleich sie in der Praxis nur bedingt umgesetzt wird: „Leistungsberechtigte nach 
§ 1 Absatz 1 Nummer 5, für die ein Ausreisetermin und eine Ausreisemöglichkeit feststehen, haben ab dem auf den Ausreisetermin folgenden Tag 
keinen Anspruch auf Leistungen […], es sei denn, die Ausreise konnte aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, nicht durchgeführt werden. 
Ihnen werden bis zu ihrer Ausreise oder der Durchführung ihrer Abschiebung nur noch Leistungen zur Deckung ihres Bedarfs an Ernährung und 
Unterkunft einschließlich Heizung sowie Körper- und Gesundheitspflege gewährt. Nur soweit im Einzelfall besondere Umstände vorliegen, können 
ihnen auch andere Leistungen im Sinne von § 3 Absatz 1 Satz 1 gewährt werden. Die Leistungen sollen als Sachleistungen erbracht werden“ (§ 1a 
Abs. 2 AsylbLG).

163  Das Herkunftsland ist nicht zwingend auch das Heimatland. So kann eine ausreisepflichtige Person auch in einen anderen Staat abgeschoben 
werden als den, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt.

164  Auch Menschen, die nicht ausreisepflichtig sind, können sich zu einer freiwilligen Rückkehr beraten lassen und unter bestimmten Bedingungen 
durch verschiedene Programme unterstützt werden. In diesem Bereich ist die Umsetzung und Finanzierung zum Teil problematisch. So finanziert 
die IOM Ausreisen nach Syrien aufgrund der dortigen Situation derzeit nicht. Maßnahmen zur Förderung freiwilliger Rückkehr richten sich also nicht 
nur an unmittelbar ausreisepflichtige Personen.

165  Dünnwald (2008) bevorzugt dagegen den Terminus „angeordnete Rückkehr“. Da es zur Ausreise keine rechtliche Alternative gebe, könne sie kaum 
als freiwillig bezeichnet werden.
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hat sich jedoch der Begriff freiwillige Rückkehr etabliert, 
deshalb wird er im Folgenden weiter verwendet.

Die freiwillige Rückkehr ist einer Abschiebung durch 
staatliche Zwangsmaßnahmen aus vielen Gründen vor-
zuziehen. Zum einen bedeuten Zwangsmaßnahmen für 
die Betroffenen immer besondere Härten und Belastun-
gen. Zum anderen dürfte eine freiwillige Rückkehr von 
nicht bleibeberechtigten Personen oft kostengünstiger 
sein, auch wenn der Staat dafür in der Regel Fördermit-
tel zahlt.166 Eine effektive Rückkehrpolitik sollte auf kei-
nes der beiden verfügbaren Instrumente verzichten: Das 
repressive Element der Abschiebung dient auch der Ab-
schreckung, die Förderung freiwilliger Rückkehr arbeitet 
dagegen eher mit positiven Anreizen.

Abschiebung ist rechtlich sehr detailliert geregelt (im 
Aufenthaltsgesetz gibt es dazu ein eigenes Kapitel). Ihre 
rückkehrpolitische Alternative, die geförderte freiwillige 
Ausreise, ist hingegen kaum rechtlich normiert: „Lediglich 
Programme zur Förderung der freiwilligen Rückkehr sowie 
die Möglichkeit zur Schaffung von Ausreisezentren in den 
Ländern werden erwähnt“ (Schneider/Kreienbrink 2010: 
47; vgl. Grote 2015). Allerdings ist sowohl im deutschen 
Aufenthaltsgesetz als auch im europäischen Recht festge-
halten, dass die freiwillige Ausreise vor der Abschiebung 
Vorrang haben soll.167 Das europäische Recht fordert die 
Mitgliedstaaten auf, freiwillige Rückkehr durch Rückkehr-
hilfe und -beratung stärker zu fördern. Dazu sollen sie 
die einschlägigen Finanzierungsmöglichkeiten nutzen, die 
ehemals vom Europäischen Rückkehrfonds (RF) bereitge-
stellt wurden und nun vom Asyl-, Migrations- und Integra-
tionsfonds (AMIF).168 Die fehlende rechtliche Normierung 
führt u. a. dazu, dass die Förderung freiwilliger Rückkehr 
in Deutschland unterschiedlich gehandhabt wird – nicht 

nur zwischen den Bundesländern, sondern auch zwischen 
den einzelnen Ausländerbehörden.

Nach einer offiziellen Verlautbarung der Bundes-
regierung sollte die Förderung freiwilliger Rückkehr in 
ein ganzheitliches, integriertes Rückkehrmanagement 
eingebunden sein, das auch Abschiebungen und Maß-
nahmen der Wiedereingliederung im Herkunftsland ein-
schließt. Hierzu wurde im Dezember 2014 beim BAMF 
eine Bund-Länder-Koordinierungsstelle Integriertes Rück-
kehrmanagement (BLK-IRM) eingerichtet. Sie fungiert als 
Dachorganisation, u. a. für die Bund-Länder-Arbeitsgrup-
pe Rückführung (AG Rück), die schon seit vielen Jahren 
besteht.169 Die BLK-IRM hat die Aufgabe, für freiwillige 
Rückkehr, Rückführung, Dublin-Überstellungen und Rein-
tegration gemeinsame Lösungsansätze zu erarbeiten und 
ihre Umsetzung zu koordinieren.

Das bekannteste Rückkehrförderungsprogramm ist 
das REAG/GARP, das im Auftrag des Bundes und der Län-
der von der IOM organisiert wird (Info-Box 5).170 Über 
dieses Programm können für bestimmte Gruppen aus-
ländischer Staatsangehöriger (u. a. abgelehnte Asylbe-
werber) Beförderungskosten übernommen sowie Reise-
beihilfen und (monetäre) Starthilfen für einen Neuanfang 
gewährt werden. Seit Februar 2017 gibt es zudem das 
Bundesprogramm „StarthilfePlus“, das das REAG/GARP-
Programm für Asylsuchende und abgelehnte Asylbewer-
ber ergänzt.171 Daneben gibt es weitere Programme für 
bestimmte Länder, beispielsweise das Kosovo-Rückkehr-
projekt. Das Rückkehr- und Reintegrationsprogramm Eu-
ropean Reintegration Instrument Network (ERIN) wird 
weitgehend durch die EU finanziert und soll Rückkehrern 
bei ihrem Neuanfang im Herkunftsland helfen.172 Diese 
Programme sollen vor allem die Wiedereingliederung 

166  Offizielle Berechnungen für die Pro-Kopf-Kosten einer Abschiebung liegen nicht vor. Für eine Abschiebung werden meist Polizei, Ärzte und ggf. 
Dolmetscher eingesetzt; dies kann enorme Kosten verursachen. Diese unterscheiden sich zudem von Einzelfall zu Einzelfall erheblich. Nordrhein-
Westfalen hat laut einem Bericht der Rheinischen Post Online (2016) im ersten Halbjahr 2016 2,7 Millionen Euro für Abschiebungen und rund 
1,9 Millionen Euro für freiwillige Ausreisen ausgegeben (dabei war die Zahl der freiwilligen Ausreisen mehr als dreimal so hoch wie die der Abschie-
bungen). Einen erheblichen ‚Kostenvorteil‘ von Maßnahmen freiwilliger Rückkehr gegenüber Abschiebungen stellt auch die Unternehmensberatung 
McKinsey in einem Bericht zum Rückkehrmanagement fest, den sie für das BAMF angefertigt hat (vgl. Welt 2016a) (zum Redaktionsschluss dieses 
Gutachtens lag der Bericht noch nicht offiziell vor).

167  So heißt es in § 58 Abs. 1 S. 1 AufenthG: „Der Ausländer ist abzuschieben, wenn […] die freiwillige Erfüllung der Ausreisepflicht nicht gesichert 
ist […].“ Die Richtlinie 2008/115/EG (Art. 7 Abs. 1) hält u. a. fest: „Eine Rückkehrentscheidung sieht unbeschadet der Ausnahmen nach den 
Absätzen 2 und 4 eine angemessene Frist zwischen sieben und 30 Tagen für die freiwillige Ausreise vor.“ Der Erwägungsgrund 10 besagt zudem: 
„Zur Förderung der freiwilligen Rückkehr sollten die Mitgliedstaaten eine verstärkte Rückkehrhilfe und -beratung gewähren und die einschlägigen 
vom Europäischen Rückkehrfonds gebotenen Finanzierungsmöglichkeiten optimal nutzen.“

168  Von 2014 bis 2020 unterstützt der AMIF u. a. schwerpunktmäßig den Bereich Rückkehr und deckt somit den Bereich ab, der bis 2013 vom Euro-
päischen Rückkehrfonds gefördert wurde.

169  Die AG Rück ist dafür zuständig, dass Rückführungen bundesweit einheitlich umgesetzt werden. Ihr gehören neben den Ländern auch Vertreter 
des Auswärtigen Amts, des BMI, der Bundespolizei und des BAMF an (vgl. Drucksache des Berliner Abgeordnetenhauses 17/16 310).

170  Zahlen zu den Ausreisen mit Unterstützung von REAG/GARP finden sich in Kap. A.9.1.3.
171  Dabei wird vorausgesetzt, dass eine freiwillige Rückkehr mit REAG/GARP bewilligt wurde. „StarthilfePlus“ existiert in drei Stufen: Stufe 1 richtet 

sich an Personen, die ihren Asylantrag frühzeitig zurückziehen (1.200 Euro), Stufe 2 an Personen, die direkt nach abgeschlossenem Asylverfahren 
und noch während der Ausreisefrist ausreisen (800 Euro); Stufe Ü richtet sich an Personen mit einer Duldung (800 Euro). Die Auszahlung erfolgt 
in zwei Etappen, anteilig vor und sechs Monate nach der Ausreise (BAMF/IOM 2017).

172  Für folgende Staaten bzw. Gebiete bietet ERIN Reintegrationshilfen für Rückkehrer an: Afghanistan, Indien, Iran, Irak (ARK und Central), Marokko, 
Nigeria, Pakistan, Russische Föderation (nur Tschetschenien), Somaliland, Sri-Lanka, Ukraine; vgl. http://www.bamf.de/DE/Rueckkehr/Reinteg-
ration/ProjektERIN/projekt_erin-node.html, 13.02.2017.

http://www.bamf.de/DE/Rueckkehr/Reintegration/ProjektERIN/projekt_erin-node.html
http://www.bamf.de/DE/Rueckkehr/Reintegration/ProjektERIN/projekt_erin-node.html
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im Herkunftsland fördern. Das Ziel ist, den Rückkehrern 
in ihrem Herkunftsland eine Perspektive zu geben und 
damit den Anreiz für eine (erneute) irreguläre Einreise 
aus rein wirtschaftlichen Gründen zu verringern. Bean-
tragt werden kann eine entsprechende Förderung über 
die Ausländerbehörde, das Sozialamt oder entsprechende 
Rückkehrberatungsstellen.

Zu bedenken ist bei solchen Förderprogrammen, 
dass sie als „Sogfaktor“ (EU-Aktionsplan für die Rück-
kehr: COM(2015)453) für Immigration wirken bzw. einen 
‚Mitnahmeeffekt‘ erzeugen können. Daher sollte bei ih-
rer Ausgestaltung – besonders der Höhe der Förderung 
– darauf geachtet werden, dass es sich nicht lohnen darf 
einzureisen, nur um solche Leistungen zu beziehen. Aus 
diesem Grund wurden z. B. die Fördermittel (von REAG/
GARP) für Rückkehrer in den Westbalkan eingeschränkt.

Abschiebung bei nicht erfolgter freiwilliger Ausreise
Für den Vollzug einer Abschiebung ist die Ausländerbe-
hörde zuständig; sie kooperiert dabei u. a. mit der Lan-
despolizei. Am Flughafen wird die abzuschiebende Person 

der Bundespolizei übergeben; diese ist ermächtigt, das 
„gesetzlich gebotene Verhalten“ (Hailbronner 2014: 354) 
durch unmittelbaren Zwang durchzusetzen.173

In der Vergangenheit haben sich ausreisepflichtige 
Personen dem Zugriff der Behörden oft z. B. dadurch 
entzogen, dass sie ihren primären Aufenthaltsort bzw. 
Wohnort gewechselt haben. Damit gelten sie als ‚unter-
getaucht‘.174 Aus diesem Grund wurde im Oktober 2015 
z. B. gesetzlich festgeschrieben, dass der Abschiebungs-
termin nicht mehr angekündigt wird (§ 59 Abs. 1 S. 5 
AufenthG).

Die sinkende Zahl der Abschiebungshäftlinge bestä-
tigt einen schon länger bestehenden Trend: Abschie-
bungshaft verliert zunehmend an Bedeutung. Einen 
wesentlichen Anteil daran haben Entwicklungen auf der 
europäischen Ebene: Die Ende 2008 verabschiedete EU-
Rückführungsrichtlinie (RL 2008/115/EG) legt fest, dass 
ausreisepflichtige Personen nicht in Einrichtungen des 
regulären Strafvollzugs inhaftiert werden dürfen, um ihre 
Ausreise zu sichern (§ 62a AufenthG). Wenn die Bundes-
länder das Instrument der Inhaftierung nutzen wollen, 

173  Die meisten Abschiebungen erfolgen über den Luftweg, deshalb wird hier nur diese Möglichkeit genannt.
174  Die AG Rück berichtet immer wieder, dass ausreisepflichtige Personen ‚untertauchen‘. Die FAZ (2015) schrieb am 28.08.2015, dass in Sachsen-

Anhalt bei Abschiebungen etwa 34 Prozent der betreffenden Personen nicht anzutreffen waren.

Info-Box5  Rückkehrhilfe über REAG/GARP

Das REAG/GARP-Programm richtet sich an Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, anerkannte Flüchtlinge, 
Bürgerkriegsflüchtlinge, ausreisepflichtige Ausländer, Opfer von Zwangsprostitution oder Menschenhandel und 
sonstige Ausländer im Sinne von § 1 AsylbLG. Es kann Transportkosten übernehmen und eine pauschale Reise-
beihilfe zahlen. Menschen aus Staaten, die für Deutschland migrationspolitisch besonders wichtig sind, können 
auch einmalige Starthilfen zur Wiedereingliederung erhalten (IOM Vertretung für Deutschland 2017). Das Pro-
gramm unterstützt die Rückreise in das Herkunftsland oder die Ausreise in einen anderen Drittstaat, der bereit 
ist, die betreffenden Personen aufzunehmen. Von der Reisebeihilfe ausgeschlossen sind Staatsangehörige 
europäischer Drittstaaten, die ohne Visum nach Deutschland einreisen können; dazu gehören die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Montenegro, die Republik Serbien, Bosnien und Herzegowina, die Repu-
blik Albanien, die Republik Moldau und der Kosovo. Ihnen werden über REAG/GARP nur noch die Reisekosten 
erstattet. Bei einer Wiedereinreise nach Deutschland sind gezahlte Fördermittel zurückzuzahlen; eine erneute 
Ausreise kann nicht über REAG/GARP gefördert werden.

Für die Organisation und Betreuung des Programms REAG/GARP ist die Internationale Organisation für Migra-
tion (IOM) zuständig, die vom Bund (BMI) und den Ländern beauftragt wurde. Gefördert und kofinanziert wird 
es aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der Europäischen Union, vom Bundesminis-
terium des Innern (vertreten durch das BAMF) und von den Bundesländern. Bei der Umsetzung des Programms 
arbeitet die IOM mit zahlreichen Akteuren im In- und Ausland zusammen, beispielsweise den Kommunalbe-
hörden, den Wohlfahrtsverbänden, Fachberatungsstellen, zentralen Rückkehrberatungsstellen und dem UNHCR. 
Bundesweit kooperiert sie mit über 1.600 Stellen, die ihr Anträge auf Rückkehrförderung übermitteln (IOM 
2016b). Einen solchen Antrag kann die IOM nur bearbeiten, wenn gültige Reisedokumente und die für eine 
Weiterreise erforderlichen Visa vorliegen. In manchen Fällen ist es schwierig, einen Pass zu beschaffen. Des-
halb kann auch die Organisation einer freiwilligen Ausreise einige Zeit dauern.
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benötigen sie also faktisch spezielle Einrichtungen, um 
Ausreisepflichtige zu inhaftieren.175 Dies dürfte zumindest 
teilweise erklären, warum Ausreisepflichtige in den letz-
ten Jahren immer seltener inhaftiert wurden: Zwischen 
2008 (einem Jahr, in dem sehr wenig Asylbewerber zu-
gezogen waren) und 2013 hat sich ihre Zahl halbiert (von 
8.805 auf etwa 4.000), im Jahr 2014 waren es dann nur 
noch etwa halb so viele (1.850 Personen). In der ersten 
Jahreshälfte 2015 wurden lediglich 563 entsprechende 
 Inhaftierungen registriert.176 Damit verliert Inhaftierung 
als (besonders repressives) Instrument staatlicher Rück-
führungspolitik weiter an Bedeutung. Es bleibt abzuwar-
ten, ob sich dieser Trend ändern wird, denn mit dem 
Gesetz zur Neuregelung des Bleiberechts und der Auf-
enthaltsbeendigung vom Herbst 2015 wurde beschlos-
sen, die Voraussetzungen für eine Abschiebehaft neu zu 
regeln. Das Gesetz präzisiert, wann eine Inhaftnahme 
möglich ist, und nennt Anhaltspunkte dafür, wann von 
einer Fluchtgefahr auszugehen ist, die als Haftgrund gilt 
(§ 2 Abs. 14 AufenthG i. V. m. § 62 Abs. 3). Zudem könnte 
der Ausreisegewahrsam wieder wichtiger werden, wenn 
er in Übereinstimmung mit der EU-Rückführungsrichtlinie 
nicht an eine Fluchtgefahr geknüpft wird, sondern dar-
an, dass sonst womöglich die Abschiebung vereitelt wird 
(§ 62b Abs. 1 AufenthG, Art. 15 Abs. 1b RL 2008/115/
EG). Darum wird derzeit diskutiert, ob der dafür zulässige 
Zeitraum ausgeweitet wird.

A.9.2.2 Rückkehrpolitik bei Dublin-Fällen

Zentrale Säule der europäischen Asylpolitik ist das Dub-
lin-Prinzip. Danach soll für die Durchführung von Asyl-
verfahren grundsätzlich der Staat zuständig sein, über 
den die betreffende Person zuerst in die EU eingereist 
ist. Asylsuchende, bei denen ein anderer EU-Staat für die 
Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist, müssen 
also dorthin überführt werden. Dies gilt unabhängig von 
der materiell-rechtlichen Frage, ob sie schutzbedürftig 
sind oder nicht.

Verfahrensablauf bei Dublin-Überstellungen
Nach dem Dublin-Prinzip spielt Deutschland bei der 
Durchführung von Asylverfahren eigentlich eine Neben-
rolle. Aufgrund seiner geografischen Lage ist Deutschland 
beispielsweise zuständig, wenn jemand visumfrei direkt 
auf dem Luftweg einreist oder wenn der Antragsteller 
in Deutschland Familienangehörige hat. Daneben gibt es 
ein Selbsteintrittsrecht (Art. 17 VO (EU) Nr. 604/2013),177 
das den Mitgliedstaaten freistellt, Verfahren zu überneh-
men, auch wenn sie dafür nicht zuständig sind. Vor al-
lem Staaten an den EU-Außengrenzen haben das Dublin-
Prinzip faktisch ausgesetzt (s. Kap. A.2.2). So konnten 
Flüchtlinge in großer Zahl weiterwandern und im Sinne 
einer faktischen free choice den Ort ihrer Antragstellung 
frei wählen. Insofern könnte man erwarten, dass Dublin-
Überstellungen – und damit eine staatliche Politik der 
Rückführung innerhalb Europas – in den letzten Jahren an 
Bedeutung gewonnen haben.

Die staatliche Zuständigkeit für das Asylverfahren (im 
Sinne der Dublin-Verordnung) ermittelt das BAMF u. a. 
mithilfe der Eurodac-Datenbank. Ist ein Antragsteller darin 
(über seine Fingerabdrücke) erfasst, ersucht das BAMF den 
entsprechenden Mitgliedstaat, ihn zu übernehmen bzw. 
wieder aufzunehmen. Wenn der andere Staat zustimmt, 
teilt das BAMF dem Antragsteller in einem schriftlichen 
Bescheid mit, dass Deutschland für die Durchführung 
seines Asylverfahrens nicht zuständig ist, und ordnet in 
diesem Zusammenhang eine Abschiebung an.178 Während 
Personen, deren Asylantrag in Deutschland abgelehnt 
wurde, mit der Abschiebungsandrohung eine Frist für die 
freiwillige Ausreise bekommen, kann in Dublin-Fällen die 
Abschiebung sofort vollzogen werden. Sie kann auch nicht 
dadurch verhindert werden, dass die betreffende Person 
nicht eindeutig identifiziert wurde bzw. Reisedokumente 
fehlen. Stattdessen werden für die Überstellung in den 
zuständigen Mitgliedstaat sog. Laissez-passer-Dokumente 
(Passierschein) ausgestellt, die die Ausreise ermöglichen. 
Es hat keine aufschiebende Wirkung, wenn eine Dublin-
Überstellung rechtlich angefochten wird.

175  Ein Urteil des EuGH stellte klar, dass bei föderalen Staatsstrukturen die für die Abschiebung zuständigen Bundesländer verpflichtet sind, entspre-
chende Spezialeinrichtungen bereitzustellen (Urt. v. 17.07.2014; C-473/13 u. C-514/13). Derzeit verfügt weniger als die Hälfte der Bundesländer 
über eine entsprechende Einrichtung. Nordrhein-Westfalen etwa hat nach dem Urteil eine bestehende Haftanstalt zu einer Abschiebungshaftein-
richtung umgebaut, die im Mai 2015 eröffnet wurde (BT-Drs. 18/7196). Grundsätzlich ist es im Rahmen der Amtshilfe möglich, ausreisepflichtige 
Personen auch in Einrichtungen anderer Bundesländer in Obhut zu geben. In der Praxis gestaltet sich dies aber schon wegen der geringen Kapa-
zitäten schwierig.

176  Vgl. BT-Drs. 18/7196. Hier ist zu beachten, dass diese Zahl den Stand Mitte des Jahres 2015 angibt (mit leicht unterschiedlichen Stichtagen je nach 
Bundesland). Zudem konnten Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen für 2015 keine entsprechenden Angaben machen.

177  Im Entwurf der Dublin-IV-Verordnung (COM(2016)270) ist das Selbsteintrittsrecht enger gefasst. So soll die Ermessensklausel nur für humanitäre 
Gründe im Zusammenhang mit der erweiterten Familie greifen.

178  Nach Ablauf der Überstellungsfrist von 6 Monaten – nach Bestätigung der Zuständigkeit – geht die Zuständigkeit vom Ersteinreisestaat auf den 
Aufenthaltsstaat über. Diese Frist kann ausgesetzt oder bis zu 18 Monaten verlängert werden, wenn die ausreisepflichtige Person untergetaucht 
ist oder in Haft sitzt.
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Zahlenmäßige Bedeutung von Dublin-Fällen
Die Tatsache eines zumindest 2015 beobachtbaren Kol-
lapses des Dublin-Prinzips in Europa lässt sich auch an den 
Zahlen von Übernahmeersuchen, Zustimmungen der Ziel-
staaten und tatsächlichen Überstellungen ablesen: Diese 
klaffen im Moment weit auseinander (Tab. A.3).

Die enorme Abweichung zwischen Übernahmeersu-
chen (denen die Zielländer zustimmen) und tatsächlichen 
Überstellungen geht vor allem darauf zurück, dass Urteile 
verschiedener Verwaltungsgerichte eine Rücküberstel-
lung etwa nach Ungarn oder Bulgarien nicht zulassen. 
Nicht selten scheitern Überstellungen aber auch daran, 
dass die betreffende Person untertaucht.

Innereuropäische Rückkehrpolitik: Dublin-Überstel-
lungen
Sobald festgestellt wurde, dass ein anderer Mitgliedstaat 
zuständig ist, und dieser die Zuständigkeit akzeptiert, 
leitet die jeweilige Ausländerbehörde die Abschiebung 
ein. Das BAMF lässt in Abstimmung mit dem zuständigen 
Mitgliedstaat ein Laissez-passer-Dokument ausstellen, 
klärt, wie die Rücküberstellung im Einzelfall ablaufen soll, 
und teilt dies der zuständigen Ausländerbehörde mit. Die 
Ausländerbehörde ist für den Vollzug verantwortlich; sie 
arbeitet dabei mit der Landes- und der Bundespolizei zu-
sammen. Wird der Antragsteller nicht binnen sechs Mo-

naten überstellt, geht die Zuständigkeit für das Verfahren 
an den Mitgliedstaat über, der um Übernahme ersucht 
hat.180 Taucht der Antragsteller unter oder ist er wegen 
einer Straftat in Haft, kann sich diese Frist verlängern.

Um den Vollzug der Abschiebung sicherzustellen, 
kann eine sog. Dublin-Überstellungshaft beantragt wer-
den. Dafür reicht es allerdings nicht aus, dass eine Per-
son unter das Dublin-Prinzip fällt. Vielmehr ist dies nur 
möglich, wenn erhebliche Fluchtgefahr besteht und wenn 
die Abschiebung nicht mit weniger einschneidenden Maß-
nahmen vollzogen werden kann. Zudem muss die Inhaf-
tierung verhältnismäßig sein (vgl. Art. 28 Abs. 1 u. 2 VO 
(EU) Nr. 604/2013). Am 26. Juni 2014 befand der Bundes-
gerichtshof,181 dass die Gesetzeslage in Deutschland den 
Vorgaben des EU-Rechts nicht entspricht und dass ein Asyl-
antragsteller in der Regel nicht inhaftiert werden darf, nur 
um seine Überstellung in den zuständigen Mitgliedstaat zu 
sichern (Art. 28 Abs. 2 VO (EU) Nr. 604/2013). Die Verord-
nung bestimmt zudem, dass es objektive und vor allem 
gesetzlich festgelegte Kriterien dafür geben muss, wann 
im Einzelfall (erhebliche) Fluchtgefahr besteht. Außerdem 
muss Grund zu der Annahme bestehen, dass sich die be-
troffene Person der Überstellung durch Flucht entziehen 
könnte (Art. 2n VO (EU) Nr. 604/2013). Da der Begriff 
der Fluchtgefahr zu diesem Zeitpunkt in Deutschland noch 
nicht gesetzlich bestimmt war, mussten in der Folge fast 

179  Dies geht aus einer Antwort auf eine Anfrage des SVR an das BAMF, Referat DU1, vom 24.05.2016 hervor.
180  Der Entwurf der Dublin-IV-Verordnung (COM(2016)270) sieht vor, dass sich nach dem Verstreichen der Frist die Zuständigkeit nicht mehr automatisch 

verlagert: Danach soll ein Mitgliedstaat zuständig bleiben, wenn seine Zuständigkeit einmal festgestellt wurde (s. dazu auch Kap. A.3).
181  BGH, Beschl. v. 26.06.2014, Az VZB 31/14.

Tab.A.3übernahmeersuchenundüberstellungenvonDeutschlandanEU-Mitgliedstaaten

übernahme-
ersuchenvon
Dananderen
Mitgliedstaat

Ablehnungen
durchdenMit-

gliedstaat

Zustimmungen
desMitgliedstaats

erfolgteüberstel-
lungenausDin
Mitgliedstaat

Selbsteintritte
oderfaktische

überstellungshin-
dernisse,diezur

Durchführungdes
VerfahrensinD

führen

2014 35.115 10.728 27.157 4.772   2.225

2015 44.892 10.280 29.699 3.597 10.495

2016 55.690 20.994 29.274 3.968 39.663

Anmerkung:.Die.Zahl.der.Ersuchen.deckt.sich.nicht.mit.der.Summe.der.Zustimmungen.und.Ablehnungen..Ein.Grund.dafür.ist,.dass.Deutschland.nach.
Ablauf.der.Überstellungsfrist.in.einem.Dublin-Fall.automatisch.für.das.Asylverfahren.zuständig.ist..Außerdem.kann.Deutschland.von.seinem.Selbstein-
trittsrecht.Gebrauch.machen..Manchmal.werden.Asylanträge.auch.zurückgezogen..Der.Zeitrahmen.führt.ebenfalls.zu.Verzerrungen,179.etwa.wenn.ein.
Übernahmeersuchen.am.Jahresende.gestellt.wird,.die.Zustimmung.oder.Überstellung.aber.erst.im.nächsten.Jahr.erfolgt.

Quelle:.BAMF.2016g;.2016h;.BT-Drs..18/7625;.BT-Drs..18/11262;.eigene.Zusammenstellung
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alle Dublin- Häftlinge  entlassen werden.182 Im Rahmen der 
Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbe-
endigung im Juli 2015 wurde der fragliche § 62 Abs. 3 
S. 1 Nr. 5 AufenthG entsprechend angepasst, um Art. 2n 
VO (EU) Nr. 604/2013 zu erfüllen. Erfahrungsberichte dazu 
liegen noch nicht vor.

Freiwillige Ausreise in Dublin-Fällen nur begrenzt 
 möglich
Eine Abschiebung ist grundsätzlich mit ihrer Anordnung 
sofort vollziehbar, es wird also keine Frist für eine frei-
willige Ausreise gesetzt. Diese Form sieht § 34a AsylG 
für die Überstellung in Dublin-Fällen vor, also eine kon-
trollierte bzw. begleitete Ausreise, die im Prinzip eine 
Zwangsmaßnahme ist.183 Das widerspricht in gewisser 
Weise den europäischen Vorgaben, denn die Dublin-
III-Verordnung erlaubt daneben auch die Ausreise auf 
 freiwilliger Basis. Sie nennt für die verschiedenen Formen 
der Überstellung zwar keine Rangfolge (vgl. Art. 7 Abs. 1 
VO (EG) Nr. 1560/2003); die Mitgliedstaaten sollten aber 
eine selbstorganisierte Ausreise in den zuständigen Staat 
ermöglichen, wenn die betroffene Person dies wünscht 
und es im Einzelfall verhältnismäßig ist.184 Die zuständi-
ge Ausländerbehörde kann also in Ausnahmefällen eine 
selbständige Ausreise gewähren, wenn nach Prüfung der 
konkreten Umstände gesichert erscheint, dass die Über-
stellung rechtzeitig erfolgt. Die Kosten dafür tragen die 
Ausreisenden selbst. Dafür entfällt jedoch das Einreise- 
und Aufenthaltsverbot, das laut § 11 AufenthG mit einer 
Abschiebung automatisch einhergeht.185 Auf eine Förde-
rung der freiwilligen Ausreise über REAG/GARP besteht in 
Dublin-Fällen kein Anspruch. Die betreffenden Personen 
hätten jedoch die Möglichkeit, sich über REAG/GARP eine 
Ausreise ins Herkunftsland fördern zu lassen; in diesem 
Fall wäre die finanzielle Förderung (Starthilfe) begrenzt 
(im Vergleich zu anderen Fällen).186 Das würde allerdings 
bedeuten, dass sie ihren Asylantrag zurückziehen.

Um in Zukunft u. a. Sekundärmigration, Mehrfach-
anträgen und Missbrauch vorzubeugen, sieht der Ent-
wurf der Dublin-IV-Verordnung (COM(2016)270) vor, das 
Selbsteintrittsrecht der Mitgliedstaaten einzuschränken 

und auch bei Fristüberschreitungen die Zuständigkeit 
nach dem Dublin-Prinzip nicht mehr zu verlagern. Dane-
ben sollen aber auch Pflichten und Sanktionen für Asylsu-
chende eingeführt werden. Diese sollen z. B. ausdrücklich 
verpflichtet werden, ihren Asylantrag im Land der Erstein-
reise zu stellen. Falls ein potenzieller Asylbewerber dem 
nicht nachkommt, müsste der zuständige Mitgliedstaat 
seinen Asylantrag dann in einem beschleunigten Verfah-
ren beurteilen. Außerdem müssen sie künftig alle erfor-
derlichen und relevanten Informationen „unverzüglich“ 
(vgl. § 60a Abs. 2d AufenthG) einbringen. Informationen 
bzw. Bescheinigungen, die ungerechtfertigt spät vorge-
legt werden, sollen künftig nicht mehr berücksichtigt 
werden. Einen Anspruch auf Sachleistungen sollen Asyl-
bewerber künftig ebenfalls nur in dem Land haben, das 
für ihr Asylverfahren zuständig ist; davon ausgenommen 
ist nur die Gesundheitsversorgung im Notfall. Wenn in der 
EU-Verordnung festgelegte Pflichten nicht erfüllt werden, 
soll dies Sanktionen nach sich ziehen. Welcher Art diese 
sind, würde im Ermessen der einzelnen Mitgliedstaaten 
liegen (wobei die Grundrechte der betroffenen Person 
gewahrt bleiben müssen).

Wie diese Entwicklungen zeigen, setzt die europäi-
sche Flüchtlingspolitik nicht mehr nur darauf, durch po-
sitive Anreize die selbständige Ausreise zu fördern. Sie 
arbeitet sowohl allgemein als auch im Bereich der Rück-
führung zunehmend auch mit negativen Anreizen und 
Sanktionen, um die Funktionsfähigkeit des GEAS wieder-
herzustellen.187

A.9.3.Aufenthaltsbeendigung.und.
Abschiebung:.Einflussfaktoren.und.
Hindernisse
Staatliche Rückführungspolitik hat als ‚migrationspoli-
tisches Schmuddelthema‘ über viele Jahre ein Nischen-
dasein gefristet und wird von vielen bis heute kritisch 
gesehen. Die starke Zuwanderung von Flüchtlingen im 
Jahr 2015 hat das Thema in der Politik und den Medi-
en wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt. Dies zeigt 

182  In diesem Zeitraum waren es 31 Personen, für die der Bund zuständig war (BT-Drs. 18/2256). In der ersten Jahreshälfte 2015 waren 64 Personen 
ausdrücklich in Dublin-Überstellungshaft (BT-Drs. 18/7196). Allerdings konnten nicht alle Bundesländer dazu genaue Angaben machen, weil die 
wenigsten zwischen Abschiebungs- und Dublin-Überstellungshaft unterscheiden. Vermutlich ist die Zahl der Dublin-Überstellungshäftlinge also 
deutlich höher als die oben genannte Fallzahl.

183  BVerwG, Urt. v. 17.09.2015, Az. 1 C 26.14.
184  Vgl. BVerwG, Urt. v. 17.09.2015, Az. 1 C 26.14 und Erwägungsgrund 24 der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003.
185  BVerwG, Urt. v. 17.09.2015, Az. 1 C 26.14: „Eine Überstellung ohne Verwaltungszwang ist keine Abschiebung und führt folglich nicht zu einem 

gesetzlichen Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 AufenthG.“
186  „Wurde das Asylverfahren durch eine unanfechtbare Entscheidung beendet und die Zuständigkeit eines anderen EU-Mitgliedstaates festgestellt 

(§ 27a AsylG, ‚Dublin-Fall‘), so sind die Starthilfen für eine Familie auf einen Höchstbetrag in Gruppe 1 auf 1.500,00 Euro und in Gruppe 2 auf 
900,00 Euro begrenzt“ (IOM Vertretung für Deutschland 2017).

187  Valenta und Thorshaug (2011) weisen jedoch darauf hin, dass negative Anreize bzw. Mittel des passiven Zwangs (wie etwa die Kürzung von 
Sozialleistungen) die Rückkehr von Ausreisepflichtigen nicht generell fördern (wie ihre Untersuchung für Norwegen zeigt).
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sich auch in entsprechenden neuen Institutionen: Eine 
neu geschaffene Bund-Länder-Koordinierungsstelle In-
tegriertes Rückkehrmanagement beschäftigt sich damit, 
einen einheitlichen und kohärenten Ansatz im Bereich 
der Aufenthaltsbeendigung auszuarbeiten (s. dazu auch 
Kap. A.9.2.1), und eine neu besetzte Arbeitsgruppe im 
BMI zum Thema Rückführung hat sich vor allem zum 
Ziel gesetzt, Hindernisse und Mängel im Vollzug von Ab-
schiebungen bzw. Rückführungen zu beseitigen. Hier ist 
zu unterscheiden zwischen tatsächlichen und rechtlichen 
Abschiebungshindernissen (s. Kap. A.9.3.1) einerseits 
und fehlendem politischen Vollzugswillen andererseits 
(s. Kap. A.9.3.2).188

A.9.3.1 Tatsächliche und rechtliche Hindernisse

Als tatsächliche Abschiebungshindernisse gelten ins-
besondere fehlende Kooperationsbereitschaft der be-
troffenen Personen und der Herkunftsländer, fehlende 
Transportmöglichkeiten oder auch fehlende Reisedoku-
mente.189 Unter die rechtlichen Hindernisse fallen huma-
nitäre Gründe, Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit sowie 
Krankheiten, die einer Abschiebung oder generell einer 
Ausreise entgegenstehen (Hailbronner 2014). Bei diesen 
Abschiebungshindernissen ist wiederum zu unterschei-
den zwischen zielstaatsbezogenen und inlandsbezogenen 
Hindernissen. Unter Erstere fallen Hinderungsgründe, die 
auf die politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Ver-
hältnisse im Zielstaat zurückgehen, z. B. eine fehlende 
Verkehrsinfrastruktur, die schleppende Ausstellung von 
Reisedokumenten und fehlende Kooperationsbereitschaft 
der Herkunftsländer.

Politisch ins Zentrum gerückt ist in den letzten Mo-
naten vor allem die mangelnde Kooperationsbereitschaft 
zahlreicher Herkunftsländer. Hier wird von zwei Proble-
men berichtet: Zum Teil sind die Staaten nicht bereit, 
ihre Staatsangehörigen wieder aufzunehmen, und be-
gründen dies z. B. mit Zweifeln an ihrer Identität. Oder 
die Identität wird in einem Botschaftsverfahren (eindeu-
tig) festgestellt, aber die Ausstellung entsprechender 
Reisedokumente verzögert sich zum Teil erheblich. Die 
Bundesregierung führt mit einigen Ländern (z. B. den 
Maghreb-Staaten oder Afghanistan) intensive Gespräche, 

um solche Abschiebungshindernisse abzubauen und die 
Kooperation zu fördern. Im Auswärtigen Amt wurde dazu 
eigens eine Task Force „Rückführung“ geschaffen, die mit 
den Verhandlungen betraut ist (BMI 2016c).

Auch auf europäischer Ebene wird mit verschiedenen 
Staaten über Rückübernahmeabkommen verhandelt.190 
Ein solches Abkommen (Joint Way Forward on Migrati-
on Issues between Afghanistan and the EU) hat die EU 
beispielsweise im Oktober 2016 mit Afghanistan unter-
zeichnet, um Rückführungen zu erleichtern. Darin ist etwa 
festgehalten, dass für eine Abschiebung nach Afghanistan 
EU-Reisedokumente ausreichen, wenn die zuständigen 
afghanischen Behörden auf Antrag nicht zeitnah (inner-
halb von zwei bis vier Wochen) einen Pass oder andere 
Reisedokumente ausstellen (vgl. EU/Islamic Republic Af-
ghanistan 2016).

Inlandsbezogene Abschiebungshindernisse sind zum 
einen familiäre Gründe, etwa ein in Deutschland gebore-
nes Kind oder eine anstehende Heirat. Ein anderer Grund, 
der eine Ausreise unmöglich macht, ist Reiseunfähigkeit 
aus medizinischen Gründen. Die Anforderungen für den 
Nachweis solcher Gründe wurden verschärft, als im März 
2016 das Asylpaket II in Kraft trat. So müssen Atteste 
nun bestimmte Informationen enthalten; zudem sind sie 
den Ausländerbehörden so früh wie möglich vorzulegen, 
nicht erst zum Tag der Abschiebung (§ 60a Abs. 2c u. 2d).

A.9.3.2 Strukturelle, politische und organisato-
rische Hindernisse

Ebenfalls gut dokumentiert sind eher politische bzw. or-
ganisationsspezifische Faktoren, die Abschiebung verhin-
dern. Darunter fallen Personalmangel in den Ausländer-
behörden und bei der Polizei oder Sprachbarrieren bei den 
zuständigen Behörden, aber auch die politische Anord-
nung, Rückführungen nachrangig zu behandeln. Auch die 
Verteilung von Zuständigkeiten und institutionelle Gege-
benheiten beeinflussen den Prozess von Abschiebungen. 
Ein besonders heikles Thema in diesem Zusammenhang 
ist das Kirchenasyl.191 Öffentliche Aufmerksamkeit erhielt 
dieses Thema in der ersten Jahreshälfte 2015 durch Äuße-
rungen des Bundesinnenministers: De  Maizière meinte, 
dass sich religiös motivierte  Anschauungen nicht über 

188  Vgl. dazu auch den Bericht der AG Rück (2011) über Probleme bei der praktischen Umsetzung von Aufenthaltsbeendigungen (sog. Vollzugsdefizite).
189  Tatsächliche Abschiebungshindernisse liegen also dann vor, wenn einer Ausreise keine Rechtsnormen entgegenstehen, sondern rein faktische 

Gründe (Hailbronner 2014).
190  Derzeit laufen EU-Verhandlungen zu Rückübernahmeabkommen mit Marokko, Belarus, Algerien und Jordanien; seit 2014 besteht ein Mandat zur 

Aufnahme von Verhandlungen mit Tunesien (BT-Drs. 18/7198).
191  Nach einer Definition von Morgenstern (2003: 24) ist „Kirchenasyl aus heutiger Sicht […] ein religiös begründeter Schutz für Menschen in exis-

tentieller Bedrohung, der auch im Widerstreit mit der sozialen, rechtlichen und politischen Ordnung gewährt wird“. Diese Definition beschreibt 
treffend die Spannung zwischen christlichen Werten und religiöser Tradition einerseits und Elementen unserer gesellschaftlichen Ordnung und dem 
Prinzip der Rechtsstaatlichkeit andererseits. So kommt der Verfasser an anderer Stelle zu dem Schluss, dass Kirchenasyl „im modernen Rechts- und 
Verfassungsstaat wie ein Anachronismus [wirkt]“ (Morgenstern 2003: 13).
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weltliches Recht stellen dürften, was bei den Kirchen hef-
tig umstritten war.192 Darauf vereinbarten das BAMF und 
die Kirchen, sich zu dieser Frage intensiver auszutauschen 
und enger zusammenzuarbeiten, um Fälle von Kirchen-
asyl in Zukunft möglichst zu vermeiden. Nach Angaben 
der ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in 
der Kirche e. V. gab es 2015 620 Fälle von Kirchenasyl mit 
insgesamt 1.015 Personen und zum Stand 21. Dezember 
2016 308 Fälle mit ca. 515 Personen; noch 2013 waren es 
nur 79 Fälle mit ca. 100 Personen (Ökumenische Bundes-
arbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche 2017). 

Ein zentrales Hemmnis für Abschiebungen ist schließ-
lich, dass der Vollzug geltenden Rechts in diesem Bereich 
immer wieder politisiert wird. Dass der Staat Personen 
ohne Bleibeberechtigung rückführen muss, ist zwar als 
abstrakte Aufgabe allgemein anerkannt.193 Der konkrete 
Vollzug einer Abschiebung vor Ort birgt aber oftmals ein 
enormes Mobilisierungs- und Protestpotenzial. Wenn eine 
Person, die rechtlich nüchtern als  „ausreisepflichtiger 
Ausländer“ beschrieben wurde, plötzlich ein Gesicht, ei-
nen Namen und womöglich eine Familie erhält, regt sich 
vor Ort Widerstand gegen diese eine gerade anstehende 
Abschiebung (ohne dass das Instrument grundsätzlich 
infrage gestellt würde). Ellermann (2006) zufolge ist 
staatliche Rückkehrpolitik davon geprägt, dass sich die 
öffentliche Aufmerksamkeit und Wahrnehmung der Pro-
blematik in den verschiedenen Phasen des politischen 
Prozesses stark unterscheidet, konkret: zwischen „policy 
design“ und „policy implementation“ (Ellermann 2006: 
293). Und während der erwartbare Nutzen einer konse-
quenten staatlichen Rückkehrpolitik (policy benefits) dif-
fus bleibt, werden ihre ‚Kosten‘ bei der konkreten lokalen 
Umsetzung deutlich sichtbar.

Ellermann stützt sich in ihrer Analyse u. a. auf das 
political economy-Modell von Freeman (1995), das in 
der Migrationsforschung großen Einfluss hat: Freeman 
spricht von unterschiedlichen Ausprägungen der Ge-
winne und Verluste („diffuse“ vs. „concentrated“), die 
sich aus Migration generell ergeben. Er geht davon aus, 
dass die Präferenzen der Bevölkerung in vielen Staaten 
restriktiver sind als die tatsächliche Migrationspolitik, die 
häufig expansiver und liberaler ist. Die unterschiedliche 
Verteilung von Gewinnen und Verlusten führe aber zu 
politischen und rechtlichen Ergebnissen, die diesen rest-
riktiven Vorstellungen zuwiderliefen (Freeman 1995). Da-
bei beschränkt sich Freemans Analyse auf die Ebene der 
Rechtsetzung (policy design). Ellermann dagegen zeigt 
am Beispiel der Rückführungspolitik für die Ebene der 

Umsetzung (policy implementation), wie sich eine Op-
position – vielfach erfolgreich – dem Vollzug des Gesetzes 
entgegenstellt, die vor allem moralisch argumentiert und 
dafür gezielt die Öffentlichkeit einsetzt. Daraus leiten sich 
direkt staatliche bzw. verwaltungstechnische Strategien 
ab, die auch in Deutschland zu beobachten sind. Dem 
Widerstand gegen Abschiebungen wird z. B. dadurch be-
gegnet, dass der Vollzug möglichst der Beobachtung der 
Öffentlichkeit entzogen wird (vgl. dazu auch Scherr 2015: 
63). Außerdem wird er stärker zentral organisiert, um die 
lokal verankerten staatlichen Akteure aus dem Blick zu 
nehmen, bei denen am stärksten versucht wird, sie zu 
beeinflussen (Ellermann 2009; 2006).

A.9.4.Förderung.freiwilliger.Rückkehr.
als.Königsweg.des.‚Rückkehrmanage-
ments‘?

Rückführungen unter Androhung physischer Gewalt 
durchzuführen gilt nur als letztes Mittel (Ultima Ratio) 
 einer staatlichen Rückführungspolitik. Umso attraktiver 
 erscheint die selbständige Ausreise, die unter der beschö-
nigenden Bezeichnung Förderung freiwilliger Rückkehr 
seit vielen Jahren diskutiert und praktiziert wird und in 
den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen 
hat. Diese Form ‚weicher Rückkehrpolitik‘ ist nicht nur 
deshalb attraktiv, weil sie eine geringere fiskalische Be-
lastung bedeutet als Abschiebung. Es wird auch (nicht zu 
Unrecht) angenommen, dass sie die Betroffenen wie auch 
alle anderen Beteiligten weniger belastet (Grote 2015).

Es drängt sich jedoch die Frage auf, wie freiwillige 
Rückkehr gestaltet werden kann, damit sie nachhaltig 
ist und langfristig verhindert, dass die betreffenden Per-
sonen irregulär wieder einreisen. Dieses Problem stellt 
sich bei allen Formen der Ausreise. So berichten z. B. 
Ausländerbehörden, dass Menschen nach einer Abschie-
bung, Dublin-Überstellung oder freiwilligen Ausreise oft-
mals einige Tage, Wochen oder Monate später wieder in 
Deutschland sind und bei ihnen vorsprechen.

A.9.4.1 Faktoren für eine gelingende Rückkehr-
politik

Entscheidend für eine ‚erfolgreiche‘, d. h. nachhaltige 
Ausreise ist zum einen Wissen über die Situation und die 
Bedingungen im Aufnahme- und Zielstaat, zum anderen 

192 .Bundesinnenminister de Maizière hatte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk am 08.02.2015 kritisiert, dass die Kirchen immer häufiger 
Kirchenasyl gewähren, und in diesem Zusammenhang geäußert, die christlichen Kirchen dürften sich (ebenso wie die Scharia) nicht über deutsche 
Gesetze stellen (vgl. Deutschlandfunk 2015a). Dies löste eine weitreichende Debatte aus.

193  Im September 2015 wurde eine Umfrage für den ARD-DeutschlandTREND durchgeführt. Darin befürworten 79 Prozent der Befragten eine „kon-
sequentere Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern“; lediglich 15 Prozent meinen, dies sei kein angemessener Umgang mit Flüchtlingen 
(ARD/Infratest Dimap 2015a).
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erfordert sie auch staatliche Anreize (Black et al. 2004: v; 
Cassarino 2004; Koser/Kuschminder 2015).194 So müssen 
den Ausreisepflichtigen genügend Informationen zur Ver-
fügung stehen, um die Situation im Zielland der Ausreise 
einzuschätzen.195 Zudem ist zu berücksichtigen, dass eine 
Rückkehr die Ausgereisten im Herkunftsland oft stigma-
tisiert, weil sie von Familie und Freunden als Misserfolg 
oder gar als Schande gesehen wird. Zum Teil gelten die 
Rückkehrer auch als ‚Verräter‘, die ihre Heimat in einer 
schwierigen Zeit im Stich gelassen haben (Davids/van 
Houte 2008: 185; Ellermann 2008; Peutz 2006; Schuster/
Majidi 2015).

Um selbständige Ausreisen ‚nachhaltiger‘ zu gestalten 
und den beschriebenen ‚Pingpong-Effekt‘ von ständiger 
Abschiebung und Wiedereinreise zu vermeiden, ist auch 
der Kontext im Herkunfts- bzw. Wiederaufnahmeland 
zu berücksichtigen (Dünnwald 2008; 2011; Black et al. 
2004). So wird nach Cassarino (2004) eine nachhaltige 
selbständige Rückkehrentscheidung wahrscheinlicher, 
wenn die potenziellen Rückkehrer vor der Ausreise aus-
reichend (materielle und immaterielle) Ressourcen sam-
meln können. Wichtig sei auch, dass sie genügend Zeit 
hätten, die entsprechenden Ressourcen zu mobilisieren. 
Diese Erkenntnis steht zumindest ansatzweise im Kontrast 
mit der in Politik und Öffentlichkeit verbreiteten Ansicht, 
dass eine Rückkehrpolitik, wenn sie erfolgreich sein soll, 
den Betroffenen möglichst wenig Zeit im Land gewähren 
sollte und die Ausreise möglichst schnell erfolgen müsse.

A.9.4.2 Handlungsansätze auf nationaler Ebene

 Auf nationaler Ebene sollte das Ziel zunächst sein, 
die rechtlichen Grundlagen zu klären und Arbeitsab-
läufe zu verfestigen. Außerdem sollten die Ausländer-
behörden genügend Ressourcen erhalten, damit sie 
die betreffenden Personen über die Möglichkeit der 
freiwilligen Rückkehr belehren, sie aber auch beraten 
und damit diese Form fördern können. Als ein erster 
Schritt sollte die Zuständigkeit für die Beratung zur frei-
willigen Rückkehr vereinheitlicht werden. So kann ein 
Verantwortungsbewusstsein für diese wichtige Teilaufga-
be der Aufenthaltsbeendigung entstehen bzw. gestärkt 
werden.196 Außerdem muss klar geregelt sein, wer zu 
welchem Zeitpunkt über was informiert. Die Ausländer-

behörden sollten mit den anderen Akteuren im Bereich 
der Aufenthaltsbeendigung und speziell mit Rückkehr-
beratungsstellen intensiver zusammenarbeiten und ihre 
Aktivitäten besser koordinieren. Es erscheint sinnvoll, die 
Betroffenen frühzeitig über freiwillige Rückkehr und ent-
sprechende Fördermöglichkeiten zu informieren und zu 
beraten. Ebenso ist wichtig, Asylantragsteller frühzeitig, 
d. h. schon während des Verfahrens, über die Möglich-
keit einer geförderten Rückkehr zu informieren, falls ihr 
Asylantrag abgelehnt wird. Bei einem entsprechenden 
Bescheid könnten sie dann auf der Basis dieser Informati-
onen in relativ kurzer Zeit eine abgewogene Entscheidung 
treffen.

 Des Weiteren müssen in der Kommunikation zwi-
schen ausreisepflichtigen Personen und Angestellten 
der zuständigen Behörden (insbesondere der Auslän-
derbehörden) Sprachbarrieren abgebaut werden, damit 
Belehrungen und Beratungen verständlich(er) sind und 
die entsprechenden Informationen (zur Möglichkeit der 
freiwilligen Rückkehr, Fördermitteln, Reintegrationspro-
jekten etc.) besser platziert werden können (z. B. zu 
verschiedenen Zeitpunkten und durch verschiedene 
Akteure). Schließlich sollte darüber nachgedacht wer-
den, in den Herkunftsländern entwicklungspolitische 
Projekte umzusetzen. So könnte die Zusammenarbeit 
der Staaten gestärkt werden, und die Rückkehrer könn-
ten in Projekte vor Ort eingebunden werden, die ihre 
Wiedereingliederung fördern.

A.9.4.3 Handlungsansätze auf europäischer Ebene

 Die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise sollte Vor-
rang haben und vorrangig gefördert werden, wie es 
die EU-Rückführungsrichtlinie verlangt. Das erfordert 
gewisse Anstrengungen, um die beteiligten Akteure zu 
vernetzen und die Kooperation untereinander zu verstär-
ken – und zwar nicht nur auf deutscher, sondern auch 
auf europäischer Ebene. Rückkehrer, die aus einem Land 
der Europäischen Union zurückreisen, sollten alle gleich 
behandelt werden, ähnliche finanzielle Hilfen und Unter-
stützung vor Ort erhalten; das ist derzeit nicht der Fall. 
Dafür müssten die Förderansätze für Rückkehrer und der 
Zugang zu entsprechenden Programmen in den Mitglied-
staaten einheitlich geregelt werden.

194  Black et al. (2004) analysieren 107 Einzelinterviews mit potenziellen Rückkehrern und Personen, die bereits ausgereist sind. Ihnen zufolge sind 
Informationen zur Situation im Herkunftsland und vor allem Frieden und Sicherheit vor Ort Schlüsselfaktoren, die eine Ausreiseentscheidung beein-
flussen. Dabei muss bedacht werden, dass der Aufnahmestaat diese Faktoren kaum beeinflussen kann. Wirtschaftliche Aspekte oder Policy-Anreize 
spielen zwar ebenfalls eine Rolle; sie werden von den Befragten in der Erhebung aber nicht so ausdrücklich benannt. Deutlich wird auch, dass die 
Entscheidung für eine selbständige Ausreise von vielen Faktoren abhängt, die sich überschneiden und zum Teil widersprechen. Dabei zeigen sich 
keine größeren Unterschiede nach Alter oder Geschlecht (Black et al. 2004).

195 .Am 07.08.2015 veröffentlichte das BMI ein Video, um über Rückführungen aus Deutschland in die Westbalkanstaaten aufzuklären (vgl. BMI 2016g). 
Das Video steht in vier Sprachen zur Verfügung, damit es für alle Betroffenen verständlich ist.

196  Derzeit sind Ausländerbehörden, Sozialämter oder Rückkehrberatungsstellen dafür zuständig, Rückkehrwillige für eine geförderte Ausreise z. B. 
an die IOM zu vermitteln. Zudem unterscheidet sich innerhalb eines Bundeslands die Zuständigkeit zum Teil von einer Kommune zur anderen.
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Damit ist ein Punkt angesprochen, der mit weiteren 
Empfehlungen des SVR im Einklang steht:  Die euro-
päische Asyl- und Flüchtlingspolitik leidet grundsätz-
lich nicht an ‚zu viel Europa‘, sondern tendenziell an 
zu wenig. Das gilt auch für die Rückführungen als eine 
spezifische Facette der Asylpolitik, die in den letzten 
Jahren nicht nur in Deutschland zunehmend wichtiger 
geworden ist. Der skizzierte Vorschlag, die europäische 
Asylpolitik vollständig zu harmonisieren, ist sicher nicht 
kurzfristig zu realisieren.  Eine logische Folge dieses 
Vorschlags wäre, auch die Zuständigkeit für Rückfüh-

rungen auf Europa zu verlagern; entsprechend würden 
die rechtlichen Normen durch europäische Beamte voll-
zogen.

Sinnvoll wäre eine solche Verlagerung der Kompe-
tenzen möglicherweise auch in Bezug auf die mangeln-
de Bereitschaft einiger Herkunftsländer, ihre eigenen 
Staatsbürger zurückzunehmen; dies wurde weiter oben 
als eine zentrale Hürde für Rückführungen diskutiert (s. 
Kap. A.9.3.1). Denn die EU als Staatenverbund dürfte in 
Verhandlungen mit diesen Ländern eine weitaus bessere 
Position haben als 27 Einzelstaaten.





B...Integration.von.Flüchtlingen.als..
zentrale.Herausforderung
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Kap. A des vorliegenden Gutachtens hat sich ausführlich 
damit befasst, wie die Zuwanderung von Flüchtlingen ge-
steuert und auch begrenzt werden kann. In Kap. B geht es 
um eine nicht minder herausfordernde Frage. Sie bezieht 
sich auf den Teil der Asylsuchenden, der nach Abschluss 
des Asylverfahrens eine realistische Aussicht darauf hat, 
im Land zu bleiben: Wie kann es gelingen, ihnen die Teil-
habe an den zentralen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens zu ermöglichen?

Nachdem der Zuzug von Flüchtlingen im Verlauf des 
Jahres 2015 so sprunghaft gestiegen war, stellten sich als 

erste Aufgaben, die Angekommenen über das Bundesge-
biet zu verteilen, genügend Erstaufnahmeeinrichtungen 
und anschließend ausreichenden Wohnraum bereitzustel-
len; darum geht es in Kap. B.1. Kap. B.2 und B.3 befassen 
sich dann mit den Dimensionen Bildung und Arbeit, die 
für Integration besonders wichtig sind. Abschließend wid-
met sich Kap. B.4 einer Frage, die zumindest in Deutsch-
land vor dem massiven Zuzug von Flüchtlingen kaum im 
Fokus stand: Inwieweit müssen die etablierten staatli-
chen Strukturen der Wertevermittlung neu aufgestellt  
werden?
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B.1.1.Unterbringung.von.Flüchtlingen.
in.Deutschland
Die Erstaufnahme von Asylsuchenden ist in Deutschland 
Ländersache (§ 44 AsylG). Damit sind für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen die Länder und Kommunen zustän-
dig. Grundsätzlich können vier Arten der Unterbringung 
unterschieden werden: Erstaufnahmeeinrichtungen/An-
kunftszentren, Gemeinschaftsunterkünfte, Wohnungen und 
Einrichtungen für Menschen mit besonderen Schutzbedürf-
nissen. Flüchtlinge, die noch keinen Antrag gestellt haben 
(sog. Asylsuchende bzw. -begehrende), werden zunächst 
in zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen der Bundesländer 
untergebracht bzw. in den Ankunftszentren, die 2016 neu 
eingerichtet wurden. Wenn sie einen Asylantrag gestellt 
haben, werden sie im weiteren Verlauf des Verfahrens auf 
die Landkreise und Städte verteilt; hier werden sie in Ge-
meinschaftsunterkünften oder Wohnungen untergebracht. 
Für Menschen mit besonderen Schutzbedürfnissen, insbe-
sondere unbegleitete Minderjährige und Traumatisierte, 
haben die meisten Bundesländer spezielle Einrichtungen.

B.1.1.1 Erstaufnahme und räumliche Verteilung 
von Asylbewerbern

Im Rahmen des integrierten Flüchtlingsmanagements 
hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

im Frühjahr 2016 in Abstimmung mit den Bundesländern 
sog. Ankunftszentren eingerichtet. Dort sollen verschie-
dene Schritte im Asylverfahren gebündelt werden, die 
bislang auf mehrere Stationen verteilt waren. Nach Mög-
lichkeit findet das gesamte Asylverfahren nun in diesen 
Ankunftszentren statt, von der Aufnahme der persönli-
chen Daten über die erkennungsdienstliche Behandlung 
und die Antragstellung bis zur Anhörung und Entschei-
dung. Wenn sie ihr Asylgesuch gestellt haben, werden 
die Asylsuchenden im EDV-System zur Erstverteilung von 
Asylsuchenden (EASY) erfasst, das vom BAMF betrieben 
wird. Mit dieser Erfassung beginnt das Asylverfahren. 

Ankunftszentren und Erstaufnahmeeinrichtungen
Wie lange die Flüchtlinge in einem Ankunftszentrum 
verbleiben müssen, ist abhängig von ihrer Herkunft und 
dem ‚Fallprofil‘, das sich daraus ergibt. Bei Asylsuchen-
den aus unsicheren Herkunftsländern, die eine sehr gute 
Bleibeperspektive haben, kann in der Regel innerhalb 
von 48 Stunden vor Ort über den Asylantrag entschie-
den werden. Dasselbe gilt für Asylsuchende aus sicheren 
Herkunftsländern mit eher geringer Bleibeperspektive 
(s. Kap. A.8). Sie müssen bis zum Ende ihres Asylverfah-
rens in sog. Wartezonen des Ankunftszentrums bleiben. 
Wird der Asylantrag abgelehnt, schickt man sie von dort 
direkt zurück in ihr Herkunftsland (§ 47 Abs. 1a AsylG)..

Flüchtlinge, die aus einem anderen EU-Staat eingereist 

Der Inhalt in Kürze
Das Kapitel beschreibt, wie die Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland derzeit geregelt 
ist, wie die Flüchtlinge im Bundesgebiet verteilt werden und welche anderen Möglichkeiten 
hierzu bestehen. Diskutiert werden auch Residenzpflicht und Wohnsitzauflagen. Diese Maßnah-
men beschränken die Freizügigkeit von (noch) nicht anerkannten Flüchtlingen bzw. die Nie-
derlassungsfreiheit von anerkannten Flüchtlingen. In diesem Zusammenhang werden bisherige 
Erfahrungen mit Wohnsitzauflagen geschildert und Muster der Niederlassung von Zuwanderern 
beschrieben. Insgesamt bedeuten Wohnsitzauflagen einen erheblichen Eingriff in das Freizügig-
keitsrecht. Entsprechend müssen sie gut begründet sein und mit Augenmaß gestaltet werden. 
Dabei muss auch berücksichtigt werden, welche Voraussetzungen nötig sind, damit Integration 
gelingt. Grundsätzlich sollten Wohnsitzauflagen nur zeitlich begrenzt eingesetzt werden, um 
einen hohen Zuzug zu bewältigen.

Erstaufnahme.und.Wohnen

Kapitel..B.1
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sind (sog. Dublin-Fälle), müssen ebenfalls in eigenen 
Wartezonen bleiben, bis sie in das zuständige EU-Land 
überstellt werden können. In allen anderen Fällen – die 
meist komplexer sind – werden die Flüchtlinge möglichst 
schnell der für sie zuständigen Erstaufnahmeeinrichtung 
zugeteilt (s. u.). Diese Einrichtungen sind jeweils einer 
Außenstelle des BAMF zugeordnet; dort stellen die Flücht-
linge ihren Asylantrag und erhalten damit den Status des 
Asylbewerbers. Um unbegründete Asylanträge frühzeitig 
zu erkennen und abgelehnte Asylbewerber möglichst 
zeitnah zurückzuführen (s. Kap. A.9), können Asylbewer-
ber bis zu sechs Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung 
untergebracht werden (§ 47 Abs. 1 i. V. m. § 59a Abs. 1 
S. 2 AsylG).

Welcher Erstaufnahmeeinrichtung Asylbewerber zu-
geteilt werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab, 
z. B. dem Herkunftsland. So bearbeitet nicht jede Au-
ßenstelle des BAMF Anträge aus allen Herkunftsländern. 
Dies liegt u. a. daran, dass sich einzelne Außenstellen 
auch sprachlich spezialisiert haben (sog. Herkunftslän-
derzuständigkeit). Das Gebot der Einheit der Kernfamilie 
schreibt zudem vor, dass bei der Verteilung Familien zu-
sammengehalten werden (§ 46 Abs. 3 S. 2 AsylVfG). Auch 
die aktuellen Kapazitäten einer Erstaufnahmeeinrichtung 
spielen für die Zuteilung eine Rolle. Darüber hinaus haben 
die einzelnen Bundesländer bestimmte Aufnahmequoten: 
Anhand des sog. Königsteiner Schlüssels wird festgelegt, 
welchen Anteil der Asylbewerber jedes Bundesland auf-
nehmen muss (§ 45 AsylG).

Königsteiner Schlüssel: alternativer Verteilungsmecha-
nismus ist nicht vordringlich
Der Königsteiner Schlüssel wird von der Geschäftsstelle 
der Bund-Länder-Kommission jährlich nach Steuerein-
nahmen und Bevölkerungszahl der Länder aus dem Vor-
vorjahr berechnet und im Bundesanzeiger veröffentlicht. 
Für das Haushaltsjahr 2017 stützt sich die Berechnung 
also auf die Zahlen von 2015. Dabei gehen die Steuer-
einnahmen zu zwei Dritteln in den Schlüssel ein und die 
Bevölkerung zu einem Drittel. 

Der Königsteiner Schlüssel wurde ursprünglich nicht 
als Verteilungsmechanismus für die Asylpolitik entwi-
ckelt, sondern um die jeweiligen Länderanteile für wis-
senschaftliche Forschungseinrichtungen zu berechnen, 
die Bund und Länder gemeinsam finanzieren. So werden 
etwa bei den Zuschüssen für die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft sowie die 
Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft und der Deut-
schen Akademie der Technikwissenschaften die Anteile 
der Länder danach bestimmt (vgl. Gemeinsame Wissen-
schaftskonferenz 2016). Im Bereich der Asylpolitik ist der 
Königsteiner Schlüssel eher ein (sich verstetigendes) Pro-
visorium; er wird eingesetzt, solange die Länder sich nicht 
auf ein eigenes asylpolitisches Verteilungsinstrument ei-
nigen (§ 45 Abs. 1 S. 1 AsylG). Der tatsächliche Anteil 

der Asylerstanträge, die in einem Bundesland gestellt 
werden, kann von der nach dem Königsteiner Schlüssel 
festgelegten Quote um einige Prozentpunkte abweichen 
(Tab. B.1). 

Die Verteilung der Flüchtlinge folgt somit „einer Ver-
waltungstradition […], die sich unter völlig anderen Rah-
menbedingungen entwickelt hat“ (IW Köln 2016: 27), 
sie orientiert sich nicht an regionalen Kriterien für eine 
erfolgreiche Integration der Zuwanderer. Der Königsteiner 
Schlüssel berücksichtigt z. B. weder die Fläche oder die 
regionale Infrastruktur noch die Situation auf dem regi-
onalen Arbeitsmarkt und auch keine anderen Faktoren, 
die für eine schnelle Integration der Zuwanderer wichtig 
sind (z. B. die Verfügbarkeit von Wohnraum oder das An-
gebot an Ausbildungsplätzen). Nicht zuletzt deshalb wird 
immer häufiger ein alternativer Verteilungsmechanismus 
gefordert, der insbesondere die integrationspolitischen 
Möglichkeiten der Regionen stärker berücksichtigt (vgl. 
u. a. IW Köln 2016; Robert Bosch Expertenkommission 
zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik 2016: 86–101; 
Deutsche Welle 2015). 

Tatsächlich ist eine alternative Methode nicht nur 
möglich, sondern in § 45 Abs. 1 S. 1 AsylG sogar schon 
angedacht. Eine Alternative wäre z. B. ein Verteilungsme-
chanismus, den der SVR-Forschungsbereich (2013a) für 
die europäische Ebene entwickelt hat und der – könn-
ten sich die Mitgliedstaaten darauf einigen – eine faire 
Lastenverteilung innerhalb der EU ermöglichen würde. 
Dieser Verteilungsmechanismus kann problemlos auf die 
Bundesrepublik übertragen werden. Ihm liegt ein Mehr-
faktorenmodell zugrunde, das regionale Wirtschaftskraft 
(gemessen anhand des Bruttoinlandsprodukts (BIP)), 
Bevölkerung, Fläche und Arbeitslosigkeit berücksichtigt. 
Um den Verteilungsschlüssel zu ermitteln, würden Wirt-
schaftskraft und Bevölkerung eines Bundeslands mit je-
weils 40 Prozent gewichtet, Fläche und Arbeitslosigkeit 
mit jeweils 10 Prozent (SVR-Forschungsbereich 2013a: 
6f.). Tab. B.2 vergleicht für das Jahr 2016 die Quote für die 
einzelnen Bundesländer, die sich nach dem Königsteiner 
Schlüssel ergeben, mit denen nach diesem alternativen 
Verteilungsmechanismus. Im Unterschied zu dem Modell, 
das der SVR-Forschungsbereich für die EU entwickelt hat, 
werden hier jedoch für die Faktoren Wirtschaftskraft, 
Bevölkerung und Arbeitslosigkeit nicht die jeweiligen 
Durchschnitte der letzten fünf Jahre herangezogen, son-
dern lediglich die Werte für das Jahr 2014, damit sie mit 
dem Königsteiner Schlüssel vergleichbar sind. 

Wie die Gegenüberstellung zeigt, würde ein solches 
Mehrfaktorenmodell die Verteilungsquoten für die meis-
ten Länder nicht gravierend ändern. Bei einigen Ländern 
unterscheiden sich die Werte fast gar nicht (Niedersach-
sen, Sachsen-Anhalt). Dies überrascht nicht, da die dem 
Königsteiner Schlüssel zugrunde liegenden Faktoren 
mit denen im Mehrfaktorenmodell eng zusammenhän-
gen (z. B. Steuereinnahmen mit Wirtschaftskraft und 



ERSTAUFNAHMEUNDWOHNEN

106 Jahresgutachten 2017

 Arbeitslosigkeit), andere ohnehin in beiden Modellen be-
rücksichtigt werden (z. B. Bevölkerungszahl); wieder an-
dere haben im Mehrfaktorenmodell (sinnvollerweise) nur 
wenig Gewicht (z. B. Fläche). Einzelnen Ländern werden 
jedoch nach dem Königsteiner Schlüssel deutlich mehr 
Asylbewerber zugewiesen, als es bei dem hier diskutier-
ten alternativen Verteilungsmechanismus der Fall wäre 
(z. B. Berlin: +34,8 %). Andere wiederum erhalten nach 
dem Königsteiner Schlüssel deutlich weniger Asylbewer-
ber, als sie nach einem Mehrfaktorenmodell aufnehmen 
müssten (z. B. Saarland –24,9 %). 

Wenn der Königsteiner Schlüssel durch einen alter-
nativen Verteilungsmechanismus ersetzt werden sollte, 
könnten sich Bund und Länder natürlich auch auf andere 
bzw. weitere Faktoren verständigen, die für eine faire 
Verteilung einbezogen werden sollen. So könnten etwa 

anstelle des BIP auch weiterhin – wie beim Königsteiner 
Schlüssel – die Steuereinnahmen als Indikator für die re-
gionale Wirtschaftskraft herangezogen werden oder auch 
die regionalen Kapazitäten zur Unterbringung und Versor-
gung bzw. der verfügbare Wohnraum (z. B. auf der Basis 
der Leerstandsquote). Das Beratungs- und Forschungsin-
stitut empirica schlägt z. B. in einer Analyse für den Zent-
ralen Immobilien Ausschuss e. V. einen Allokationsschlüs-
sel vor, der sich am Bevölkerungsanteil der Landkreise 
und der jeweiligen Veränderung der Bevölkerungszahl in 
den letzten vier Jahren orientiert (Simons/Weiden 2016: 
40–43). Damit würden sich die Werte der Bundesländer 
von den Werten nach Königsteiner Schlüssel etwas stärker 
unterscheiden als beim hier beschriebenen Mehrfakto-
renmodell, insgesamt aber auch nicht gravierend (vgl. 
Simons/Weiden 2016: 43).197 Das Institut der deutschen 

197  Die Berechnungen des empirica-Modells weichen vom Königsteiner Schlüssel je nach Bundesland um +2,85 (Berlin) bis –2,39 (Nordrhein-Westfalen) 
Prozentpunkte ab.

Tab.B.1VerteilungsquotenvonAsylbewerberninDeutschlandimJahr2016

QuotenachKönigsteiner
Schlüsselfür2016

Asylerstanträge2016

absolut anteilig

Baden-Württemberg 12,9 % 84.610 11,7 %

Bayern 15,5 % 82.003 11,4 %

Berlin 5,1 % 27.247 3,8 %

Brandenburg 3,1 % 18.112 2,5 %

Bremen 1,0 % 8.771 1,2 %

Hamburg 2,5 % 17.512 2,4 %

Hessen 7,4 % 65.520 9,1 %

Mecklenburg-Vorpommern 2,0 % 7.273 1,0 %

Niedersachsen 9,3 % 83.024 11,5 %

Nordrhein-Westfalen 21,2 % 196.734 27,2 %

Rheinland-Pfalz 4,8 % 36.985 5,1 %

Saarland 1,2 % 6.865 1,0 %

Sachsen 5,1 % 23.663 3,3 %

Sachsen-Anhalt 2,8 % 19.484 2,7 %

Schleswig-Holstein 3,4 % 28.982 4,0 %

Thüringen 2,7 % 15.422 2,1 %

gesamt 100% 722.370 100%

Anmerkung:.Die.Summe.der.Asylerstanträge.in.den.einzelnen.Ländern.weicht.von.der.tatsächlichen.Gesamtzahl.der.Asylerstanträge.ab,.weil.die.Asyl-
geschäftsstatistik.des.BAMF.bei.163.Asylerstantragstellern.den.zugewiesenen.Ort.als.„unbekannt“.angibt.

Quelle:.BAMF.2016i;.2017b;.eigene.Berechnung.und.Zusammenstellung
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Wirtschaft (IW) Köln schlägt in einer Expertise für die Ro-
bert Bosch Expertenkommission zur Neuausrichtung der 
Flüchtlingspolitik vor, zur Verteilung der Flüchtlinge die 
kommunale Aufnahmefähigkeit zu ermitteln. Dabei sol-
len sowohl die Unterbringungs- und Versorgungskapazitä-
ten berücksichtigt werden (Verfügbarkeit von geeignetem 
Wohnraum, medizinischer Versorgung, sozialer Betreuung 
und weiteren Versorgungsleistungen, wirtschaftliche Lage 
der Kommunen) als auch die Integrationsperspektiven 
für Flüchtlinge vor Ort (Lage am Arbeitsmarkt, verfüg-
bare Kapazitäten im Bildungssystem) (IW Köln 2016:  
27–44). 

Bei der Entwicklung eines Verteilungsmechanismus 
darf allerdings nicht übersehen werden, dass die Bun-
desländer zum Teil sehr unterschiedliche Interessen ver-
folgen. Daher dürfte es schwierig sein, sich politisch auf 
einen neuen Verteilungsschlüssel zu einigen – es ist sogar 

davon auszugehen, dass ein solcher Schlüssel umso um-
strittener sein wird, je mehr Merkmale er berücksichtigt. 

 Normativ erscheint es unbestritten sinnvoll, bei der 
Verteilung der Flüchtlinge im Bundesgebiet Faktoren 
einzubeziehen, die für eine erfolgreiche Integration 
wichtig sind. Die beispielhafte Gegenüberstellung des 
Königsteiner Schlüssels mit anderen Modellen verdeut-
licht jedoch, dass die Entwicklung eines neuen Schlüs-
sels zumindest derzeit nicht vordringlich ist.

B.1.1.2 Anschlussunterbringung in den Bundes-
ländern

Sobald die Asylbewerber aus den Erstaufnahmeeinrich-
tungen bzw. Ankunftszentren entlassen werden, ver-
teilen die Bundesländer diejenigen, die ihnen über das 
EASY-System zugewiesen wurden, auf Einrichtungen zur 

Tab.B.2VergleichderVerteilungsquotenvonAsylbewerberninDeutschlandfürdasJahr2016nachdem
KönigsteinerSchlüsselundnacheinemMehrfaktorenmodell

Quotegemäß
Königsteiner

Schlüsselfür2016

Quotegemäß
Mehrfaktorenmodell

für2016

Abweichungvom
Königsteiner

SchlüsselzumMehr-
faktorenmodell(in
Prozentpunkten)

Abweichung
vomKönigsteiner

Schlüsselzum
Mehrfaktorenmodell

Baden-Württemberg 12,9 % 13,4 % –0,5 –3,8 %

Bayern 15,5 % 16,6 % –1,1 –6,6 %

Berlin 5,1 % 3,8 % +1,3 +34,8 %

Brandenburg 3,1 % 3,4 % –0,3 –9,0 %

Bremen 1,0 % 1,2 % –0,2 –17,0 %

Hamburg 2,5 % 2,9 % –0,4 –13,1 %

Hessen 7,4 % 7,9 % –0,5 –6,2 %

Mecklenburg- 
Vorpommern

2,0 % 2,4 % –0,3 –13,9 %

Niedersachsen 9,3 % 9,3 % +0,1 +0,5 %

Nordrhein-Westfalen 21,2 % 18,9 % +2,4 +12,5 %

Rheinland-Pfalz 4,8 % 5,1 % –0,3 –5,1 %

Saarland 1,2 % 1,6 % –0,4 –24,9 %

Sachsen 5,1 % 4,5 % +0,6 +12,9 %

Sachsen-Anhalt 2,8 % 2,8 % –0,0 –0,3 %

Schleswig-Holstein 3,4 % 3,6 % –0,2 –5,9 %

Thüringen 2,7 % 2,8 % –0,1 –3,8 %

Anmerkung:.Die.Berechnung.nach.dem.Mehrfaktorenmodell.basiert.auf.(1).dem.BIP.in.Milliarden.Euro.2014,.(2).der.Bevölkerung.zum.31.12.2014,.(3).
der.Fläche.(in.km2).zum.31.12.2014.und.(4).der.Arbeitslosenquote.aller.zivilen.Erwerbspersonen.2014..Für.die.Berechnung.nach.dem.Mehrfaktorenmo-
dell.wurden.Wirtschaftskraft.und.Bevölkerung.eines.Bundeslands.mit.jeweils.40.Prozent.gewichtet,.Fläche.und.Arbeitslosigkeit.mit.jeweils.10.Prozent.
(vgl..SVR-Forschungsbereich.2013a).

Quelle:.Statistische.Ämter.des.Bundes.und.der.Länder.2016a;.2016b;.Statistisches.Bundesamt.2016b;.BAMF.2016i;.eigene.Berechnung.und.Zusammenstellung
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Anschlussunterbringung.198 Für die Aufnahme und Unter-
bringung der Asylbewerber, die längere Zeit in Deutsch-
land bleiben, sind in den meisten Bundesländern die 
Kommunen bzw. die Landkreise und kreisfreien Städte 
zuständig; in Bayern sind es die Bezirksregierungen (vgl. 
Ruge 2016: 91). 

Die Verteilung auf die Landkreise und kreisfreien 
Städte obliegt dem jeweiligen Land bzw. die Verteilung 
auf die Kommunen dem jeweiligen Landkreis. Die meis-
ten Bundesländer wenden dabei ein Verfahren an, „das 
Aufnahmequoten für die Landkreise festlegt und diesen 
entsprechend der Quote Asylbewerber zur Unterbringung 
zuweist“ (Müller 2013: 18). Ermittelt wird die Quote in 
der Regel über „ein[en] Bevölkerungsschlüssel auf Ebene 
der Landkreise, kreisfreien Städte sowie vereinzelt auch 
der Gemeinden“ (Ruge 2016: 93). Manche beziehen in 
die Berechnungen außerdem die Wirtschaftsleistung, die 
Arbeitslosenquote, den Ausländeranteil oder die Kataster-
fläche ein (vgl. Müller 2015: 3; Ruge 2016: 93; IW Köln 
2016: 7). Das Land Brandenburg z. B. berücksichtigt bei 
der Verteilung Beschäftigungsquote und Katasterflächen 
(vgl. Ruge 2016: 93). Die konkreten Möglichkeiten zur 
Aufnahme sind in den Kommunen und Landkreisen je-
doch sehr unterschiedlich, ebenso die Einrichtungen zur 
Unterbringung und die entsprechenden Kapazitäten (Mül-
ler 2013: 11). 

Bei der Verteilung und Unterbringung der Asylsuchen-
den in den Ländern werden „ein-, zwei- oder dreistufige[] 
Verfahren“ angewendet (Robert Bosch Expertenkommissi-
on zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik 2016: 90; vgl. 
auch IW Köln 2016: 7; Wendel 2014): In den Stadtstaaten 
Berlin und Hamburg erfolgt sie zentral auf Landesebe-
ne (einstufiges Verfahren). In den meisten Flächenstaa-
ten und in Bremen sind die Kommunen bzw. Stadtteile 
damit betraut, die Asylsuchenden im Anschluss an die 
Erstaufnahme längerfristig unterzubringen (zweistufiges 
Verfahren).199 In Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern werden die Asyl-
suchenden von den Landkreisen und kreisfreien Städten 
zunächst in Gemeinschaftsunterkünften zentral unterge-
bracht, von dort aus werden sie auf die kreisangehörigen 
Gemeinden verteilt (dreistufiges Verfahren).

Für die Unterbringung erhalten die Kommunen von 
den Ländern eine pauschale Kostenerstattung pro Flücht-
ling. Diese ist allerdings sehr unterschiedlich geregelt 
(vgl. Müller 2015: 3; Robert Bosch Expertenkommission 
zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik 2016: 90f.). Als 
Mitte 2015 die Zahl der Asylsuchenden plötzlich erheblich 
anstieg, hatten die Erstaufnahmeeinrichtungen der Län-
der zwischenzeitlich kaum genug Kapazitäten, um alle 
aufzunehmen. Deshalb wurden „die Asylbewerber zügig 

aus der Aufnahmeeinrichtung [entlassen], um Platz für 
Neuankömmlinge zu schaffen“ (Müller 2015: 3), d. h. die 
Länder verteilten sie vorzeitig auf die Kommunen.

Asylbewerber, deren Verfahren noch läuft, sollen in 
der Regel in Gemeinschaftsunterkünften wohnen (§ 53 
Abs. 1 AsylG). Wie sie tatsächlich untergebracht werden, 
ist regional jedoch sehr unterschiedlich (Tab. B.3) (vgl. 
auch Wendel 2014: 70; Ruge 2016: 91). Auf Landes-
ebene ist die Unterbringung von Asylbewerbern meist 
in Aufnahmegesetzen geregelt (mit zugehörigen Ver-
ordnungen oder Erlassen). Die Art der Unterkunft rich-
tet sich u. a. nach den Gegebenheiten auf dem örtlichen 
Wohnungsmarkt. Je nach Situation werden zum Teil leer 
stehende Wohnhäuser bzw. Wohnungen, Hotels oder Ho-
stels, Wohnheime (z. B. Altenwohnheime), ehemalige 
Gewerberäume, Hallen oder Kasernen angemietet oder 
erworben, um die Flüchtlinge unterzubringen. Mancher-
orts werden dafür auch Container oder Zelte aufgestellt, 
wenn es (zeitweilig) keine anderen Möglichkeiten gibt.

Nach Abschluss des Asylverfahrens sind anerkannte 
Flüchtlinge nicht mehr verpflichtet, in Unterbringungsein-
richtungen zu wohnen. Sie sind dann für ihre Unterkunft 
selbst zuständig. Sofern sie dafür nicht selbst aufkommen 
können und Leistungen nach SBG II beziehen, werden 
die Kosten weiterhin von den Landkreisen bzw. kreisfrei-
en Städten getragen (§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB II) (vgl. 
auch Ruge 2016: 91). Der Übergang in den regulären 
Wohnungsmarkt ist aber vor allem in Ballungsräumen 
aufgrund eines Mangels an Wohnraum derzeit schwie-
rig. So muss häufig „nach Verfahrensabschluss ein nicht 
unerheblicher Teil der Asylberechtigten und anerkannten 
Flüchtlinge in den kommunalen Gemeinschaftsunterkünf-
ten verbleiben […], allein um eine Obdachlosigkeit zu 
verhindern“ (Ruge 2016: 91). Diese ‚Fehlbelegung‘ wirkt 
sich nicht nur für die Integration der Flüchtlinge negativ 
aus, sondern auch für die Kommunen, die die hohen Un-
terbringungskosten tragen müssen.

B.1.2.Maßnahmen.zur.schnellen.
.Bereitstellung.von.Unterkünften.und.
Wohnraum
Mit dem starken Zuzug von Flüchtlingen und den hohen 
Schutzquoten wurde es für Bund, Länder und Kommunen 
zu einer zentralen asyl- und flüchtlingspolitischen Her-
ausforderung, die Asylsuchenden unterzubringen und mit 
Wohnraum zu versorgen. Entsprechend wurden zahlrei-
che Gesetzesänderungen vorgenommen, die u. a. darauf 
abzielen, genügend Unterkünfte und Wohnraum bereit-
zustellen bzw. zu schaffen.

198  Dies können Gemeinschaftsunterkünfte oder auch normale Wohnungen sein (§ 50 AsylG).
199 .Die Kommunen sind durch Landesaufnahmegesetze verpflichtet, Asylbewerbern Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
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B.1.2.1 Zeitlich befristete Änderungen des Bau-
rechts

Am 24. Oktober 2015 trat das Asylverfahrensbeschleu-
nigungsgesetz (AsylVfBeschlG) in Kraft. Damit wurden 
„vergleichsweise umfangreiche Änderungen im Städte-
baurecht vorgenommen“ (Schulte 2015b). Sie gewähren 
den Ländern und Kommunen „sehr weitgehende Gestal-
tungsmöglichkeiten, um unverzüglich Umnutzungs- und 
Neubaumaßnahmen zu planen, zu genehmigen und 
durchzuführen“ (BMUB 2015). Dies soll ermöglichen, 
die Flüchtlinge schneller unterzubringen – vor allem in 
winterfesten Quartieren. Die bis Ende 2019 befristeten 
Änderungen betreffen alle den § 246 BauGB (vgl. Art. 6 

AsylVfBeschlG), der u. a. Sonderregelungen für Flücht-
lingsunterkünfte trifft. Damit haben die zuständigen 
Behörden in der Tat „durchaus weitgehende Handhabe-
möglichkeiten, um dem intensiven Zustrom von Flücht-
lingen und Asylbegehrenden planungsrechtlich begeg-
nen zu können“ (Schulte 2015b; vgl. auch Langenfeld/
Weisensee 2015). So können nun u. a. Flüchtlingsun-
terkünfte in reinen Wohngebieten und anderen Bauge-
bieten (sog. Kleinsiedlungs-, Dorf-, Misch- oder Kernge-
biete) genehmigt werden, in denen Unterkünfte bislang 
nur ausnahmsweise zugelassen wurden (§ 246 Abs. 11). 
Zudem können nun grundsätzlich in allen Baugebieten 
und im Außenbereich für höchstens drei Jahre und „un-
ter Würdigung nachbarschaftlicher Interessen“ mobile 

Tab.B.3EmpfängervonAsylbewerberleistungennachBundesländernundArtderUnterbringungam31.12.2015

insgesamt Aufnahmeeinrichtung Gemeinschafts-
unterkunft

dezentrale
Unterbringung

absolut absolut anteilig absolut anteilig absolut anteilig

Baden-Württemberg 121.280 25.426 21,0 % 79.870 65,9 % 15.984 13,2 %

Bayern 126.185 26.686 21,1 % 37.077 29,4 % 62.422 49,5 %

Berlin 49.654 5.052 10,2 % 22.933 46,2 % 21.669 43,6 %

Brandenburg 29.347 2.431 8,3 % 19.553 66,6 % 7.363 25,1 %

Bremen 11.159 1.668 14,9 % 4.247 38,1 % 5.244 47,0 %

Hamburg 23.056 12.046 52,2 % 2.906 12,6 % 8.104 35,1 %

Hessen 68.126 15.834 23,2 % 34.251 50,3 % 18.041 26,5 %

Mecklenburg- 
Vorpommern

20.332 1.660 8,2 % 8.967 44,1 % 9.705 47,7 %

Niedersachsen 101.251 22.425 22,1 % 13.976 13,8 % 64.850 64,0 %

Nordrhein-Westfalen 224.108 30.990 13,8 % 131.669 58,8 % 61.449 27,4 %

Rheinland-Pfalz 49.475 11.316 22,9 % 5.938 12,0 % 32.221 65,1 %

Saarland 10.411 511 4,9 % 3.476 33,4 % 6.424 61,7 %

Sachsen 45.749 8.295 18,1 % 26.192 57,3 % 11.262 24,6 %

Sachsen-Anhalt 30.073 3.911 13,0 % 13.627 45,3 % 12.535 41,7 %

Schleswig-Holstein 35.944 6.379 17,7 % 3.511 9,8 % 26.054 72,5 %

Thüringen 28.401 7.624 26,8 % 8.496 29,9 % 12.281 43,2 %

Deutschland 974.551 182.254 18,7% 416.689 42,8% 375.608 38,5%

früheres  
Bundesgebiet

770.995 153.281 19,9 % 316.921 41,1 % 300.793 39,0 %

neue Länder (ein-
schließlich Berlin)

203.556 28.973 14,2 % 99.768 49,0 % 74.815 36,8 %

Anmerkung:.Die.Zahlen.für.Bremen.beinhalten.nicht.alle.tatsächlichen.Asylbewerber,.da.wegen.des.starken.Zugangs.im.letzten.Quartal.2015.nicht.alle.
Asylbewerber.technisch.erfasst.werden.konnten.

Quelle:.Statistisches.Bundesamt.2016c;.eigene.Berechnung
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Behelfsunterkünfte (z. B. Wohncontainer) zugelassen 
werden, und in allen Baugebieten, im nicht beplanten 
Innenbereich und im Außenbereich können bestehende 
Gebäude leichter umgenutzt werden (§ 246 Abs. 12 u. 13 
BauGB) (vgl. Langenfeld/Weisensee 2015: 136f.). Soll-
ten die Erleichterungen nicht ausreichen, um dringend 
benötigte Unterkünfte zu schaffen, kann schließlich über 
eine „Notfallklausel“ (Schulte 2015a) umfassend vom 
Bauplanungsrecht abgewichen werden (§ 246 Abs. 14 
BauGB).200 Grundsätzlich sind jedoch „konkrete[] Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ 
einzuhalten (BT-Drs. 18/6185). 

Weiterhin wurden die energetischen Anforderungen 
bei Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunter-
künften gesenkt. Diese Änderungen sind bis Ende Febru-
ar 2018 befristet.201 So sind etwa provisorische Gebäude 
(z. B. Containerbauten), die als Aufnahmeeinrichtungen 
oder als Gemeinschaftsunterkünfte dienen sollen, von 
den Vorgaben der Energieeinsparverordnung freigestellt 
(§ 25a Abs. 4 EnEV). Diese vorübergehende Abweichung 
von baurechtlichen Standards bei Flüchtlingsunterkünften 
ist nach Ansicht des SVR pragmatisch geboten, denn in 
der gegenwärtigen Lage ist es vordringlich, eine winter-
feste Unterbringung der Flüchtlinge sicherzustellen (SVR 
2015a). So müssen die Kommunen Flüchtlinge „nicht […] 
in Zelten unterbringen“ und können „teilweise unhaltba-
re[] Zustände[] bei der Unterbringung“ beseitigen (Lan-
genfeld/Weisensee 2015: 137).

B.1.2.2 Förderung des Wohnungsbaus

Schon vor dem sprunghaft gestiegenen Zuzug von Asyl-
bewerbern und Flüchtlingen war vor allem in urbanen 
Ballungsräumen das Wohnungsangebot knapp. Dies 
zeigte sich vor allem darin, dass die Preise bei Neuver-
mietungen deutlich gestiegen waren. Das gilt nicht nur 
für die Metropolregionen Berlin, Hamburg, München,  
Frankfurt, Stuttgart oder Köln, sondern auch für viele 
kleinere Großstädte (vgl. Voigtländer 2015: 2). Sogar im 
ländlichen Raum fehlt inzwischen zum Teil Wohnraum 
(vgl. Ruge 2016: 91); dies gilt jedoch nur für bestimm-
te Regionen und nicht flächendeckend (vgl. Simons/
Weiden 2016: 17). Diese Entwicklung auf dem Woh-
nungsmarkt hatte schon vor längerer Zeit eingesetzt, 
die Flüchtlingszuwanderung verstärkt sie aber bzw. wird 
dies tun, wenn Asylberechtigte Wohnungen nachfragen. 
Insbesondere bei einfach ausgestatteten Wohnungen ist 
zu erwarten, dass die Preise im Verhältnis weiter stei-

gen. Die Robert Bosch Expertenkommission zur Neuaus-
richtung der Flüchtlingspolitik (2016: 87f.) schätzt, dass 
allein für die 2015 zugewanderten Flüchtlinge 60.000 
bis 125.000 Wohnungen benötigt werden (vgl. auch 
Wojtalewicz 2015: 14). Die Bundesregierung geht so-
gar „[i]nfolge der hohen Zuwanderung […] von einem 
Bedarf von mindestens 350.000 Wohnungen jährlich 
aus[]“ (Bundesregierung 2016d). Das Forschungs- und 
Beratungsinstitut empirica kommt zu einem ähnlichen 
Ergebnis: Durch den Zuzug von Flüchtlingen zwischen 
2014 und 2016 ergebe sich eine zusätzliche Nachfrage 
von etwa 320.000 Wohnungen;202 im Zeitraum 2016 bis 
2020 würden sogar 656.000 Wohnungen benötigt, vor 
allem große und familiengerechte (Braun/Simons 2015: 
5; Braun/Baba 2016: 3). Nach Ansicht der Autoren ließe 
sich die Wohnungsnachfrage allerdings größtenteils durch 
den Leerstand decken, selbst wenn nicht alle Wohnun-
gen sofort bezugsfähig sind. Sie verweisen darauf, dass in 
Deutschland „insgesamt kein Wohnungsmangel“ besteht 
und rund 1,6 Millionen Wohnungen leer stehen, davon 
etwa zwei Drittel in Westdeutschland (Simons/Weiden 
2016: 17; vgl. auch Braun/Simons 2015: 5f.; Deutscher 
Landkreistag 2016b). Vor diesem Hintergrund stellen die 
Autoren weiterhin fest, dass der Bedarf an Wohnungsneu-
bau regional höchst unterschiedlich sei (vgl. Braun/Baba 
2016: 2–4; Simons/Weiden 2016: 47–50). Insbesondere 
in Großstädten und Regionen wie Berlin, Hamburg und 
München, „wo bereits ohne Flüchtlinge ohnehin ein gro-
ßer Zusatzbedarf bestand“ (Braun/Baba 2016: 4) und in 
die zudem viele Zuwanderer ziehen, gilt ein verstärkter 
Wohnungsneubau als „unumgänglich“ (Braun/Simons 
2015: 12).

Der Bund hat die Mittel, die im Bundeshaushalt für 
den sozialen Wohnungsbau vorgesehen sind, für das Jahr 
2016 von 500 Millionen auf 1 Milliarde Euro jährlich er-
höht und für die Jahre 2017 und 2018 auf 1,5 Milliarden 
Euro jährlich. Im Jahr 2019 erhalten die Länder wieder 
1 Milliarde Euro (Art. 12 AsylVfBeschlG; Art. 3 des Ge-
setzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der In-
tegration und zur weiteren Entlastung von Ländern und 
Kommunen). Darüber hinaus haben einige Bundesländer 
zuletzt ihre Förderprogramme zum sozialen Wohnungs-
bau aufgestockt. Teilweise fördern sie sogar mit speziel-
len Programmen konkret Maßnahmen, um neuen Wohn-
raum für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zu 
schaffen (z. B. Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz). Hinzu kommen eigene 
Programme der Stadtstaaten und einiger Großstädte (vgl. 

200  Zudem werden für bauliche Anlagen, die der Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden dienen, die Genehmigungsverfahren insgesamt 
beschleunigt: Die Gemeinden haben nur noch einen Monat Zeit, um ihr Einvernehmen zu verweigern (§ 246 Abs. 15 BauGB).

201  Vgl. dazu die Erläuterungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB 2015).
202  Dies entspricht nach Angaben der Autoren etwa dem Wohnungsbauvolumen eines Jahres.
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Mediendienst Integration 2016). Ob diese zusätzlichen 
Mittel für den sozialen Wohnungsbau den Wohnungs-
mangel wirksam reduzieren können, bleibt abzuwarten. 
Fest steht jedenfalls, dass gezielte Neubauförderung ihre 
Wirkung voraussichtlich erst in zwei bis drei Jahren ent-
falten wird (vgl. Braun/Simons 2015). 

Zudem ist zu bedenken, dass der soziale Wohnungs-
bau in den letzten Jahrzehnten immer weniger dazu bei-
getragen hat, sozialräumliche Trennung zu verhindern 
(vgl. Häußermann 2000; 2012). Insbesondere (Neu-)
Zuwanderer haben meist wenig Geld zur Verfügung und 
sind deshalb auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen. 
Dieser findet sich vor allem in weniger attraktiven (Rand-)
Gebieten und im Bestand des sozialen Wohnungsbaus. 
Daher leben in entsprechenden benachteiligten Stadt-
gebieten oft viele Zuwanderer (Farwick 2009: 20; vgl. 
auch Friedrichs 2000; Drever/Clark 2002; Münch 2009; 
Strohmeier 2010; Faßmann 2002).203 Um dem entgegen-
zuwirken, wurde an manchen Orten die sog. Belegungs-
bindung aufgehoben, damit auch Menschen bzw. Famili-
en mit höherem Einkommen zuziehen können. Dadurch 
kann (und soll) in Wohnquartieren mit einem hohen 
Anteil öffentlich subventionierter Wohnungen die soziale 
Durchmischung erhöht werden (Häußermann 2000). 

Die Kehrseite einer derartigen Politik ist jedoch 
eine höhere Fehlbelegungsquote: Es leben zunehmend 
auch Personen bzw. Familien in solchen Wohnungen, 
deren Einkommen über den Grenzen liegt, die für den 
Bezug vorher maßgeblich waren. Sie konkurrieren hier 
mit einkommensschwachen Gruppen, für die es damit 
schwieriger werden kann, eine Sozialwohnung zu finden 
(Schier/Voigtländer 2016). Diese höhere Konkurrenz führt 
wiederum zu Mietpreissteigerungen. Die Folge ist, dass 
diese Wohnungen mancherorts heute schon für Wohn-
berechtigte zu teuer sind. Der Mietpreis pro Quadratme-
ter liegt zum Teil sogar höher als bei nicht geförderten 
Wohnungen (vgl. u. a. Berliner Mieterverein 2014; Inves-
titionsbank Berlin 2016). Ein Ausbau des sozialen Woh-
nungsbaus sollte daher vorsichtig und überlegt erfolgen, 
denn hier stehen womöglich unterschiedliche soziale 
Ziele miteinander in Konflikt (soziale Durchmischung vs. 
bezahlbarer Wohnraum für einkommensschwache Grup-
pen). Deshalb sollten auch andere Maßnahmen ergriffen 
werden, um den Wohnungsbau allgemein voranzutreiben 
(z. B. Ausweisung von neuem Bauland, Förderung durch 
Investitionszuschüsse). Außerdem sollte der bestehen-
de Wohnraum aktiviert werden. Beispielsweise könnte 
eine Leerstandsabgabe dafür sorgen, dass leer stehen-
de Wohnungen stärker genutzt bzw. nutzbar gemacht  
werden.

B.1.3.Residenzpflicht.und.Wohnsitz-
auflagen.für.Flüchtlinge
Im Jahr 2015 kamen rund 890.000 Asylsuchende nach 
Deutschland (BMI 2016a; s. Kap. A.2.1.2). Unabhän-
gig vom Ausgang ihres Verfahrens werden diese Men-
schen allerdings voraussichtlich nicht alle (langfristig) in 
Deutschland bleiben. Doch selbst wenn man von dieser 
Zahl ausgeht, ist bei einer Bevölkerung von über 80 Mil-
lionen Menschen kaum zu befürchten, dass das Land 
insgesamt die Zugezogenen nicht integrieren könnte. 
Wenn sich viele Flüchtlinge im Verfahren und anerkannte 
Flüchtlinge an einzelnen Orten konzentrieren, könnte dies 
einzelne Kommunen und Regionen jedoch trotzdem an 
die Grenzen ihrer Möglichkeiten bringen, wichtige Infra-
strukturgüter bereitzustellen. 

Deshalb hat die Bundesregierung verschiedene Maß-
nahmen ergriffen, um zu verhindern, dass Asylbewerber 
und Asylberechtigte sich zu stark an bestimmten Orten 
zusammenballen. So dürfen Asylbewerber und Geduldete 
sich nur innerhalb eines bestimmten Bereichs bewegen 
(Begrenzung der allgemeinen Bewegungsfreiheit). Diese 
behördliche Auflage – auch als Residenzpflicht bekannt 
– ist wenig umstritten. Anders die Wohnsitzauflage, die 
anerkannte Flüchtlinge verpflichtet, unter bestimmten 
Bedingungen (etwa wenn sie Sozialleistungen beziehen) 
den behördlich zugewiesenen Wohnort nicht zu wechseln 
(Begrenzung der freien Wohnsitzwahl).

B.1.3.1 Residenzpflicht: eingeschränkte Freizügig-
keit von (noch) nicht anerkannten Flüchtlingen

Nach dem Asylgesetz und dem Aufenthaltsgesetz kann 
die Freizügigkeit von Asylsuchenden und Geduldeten 
durch eine Residenzpflicht beschränkt werden. Das Bun-
desverfassungsgericht hat bestätigt, dass eine solche 
grundsätzlich zulässig ist (BverfG, Urt. v. 10.04.1997, 
Az. 2 BvL 48/92). Zum 1. Januar 2015 wurden die Aufent-
haltsbestimmungen und damit auch die Residenzpflicht 
gelockert. Nun können sich Asylsuchende drei Monate 
nach ihrer Registrierung frei im Bundesgebiet bewegen, 
während sie nach wie vor in den ersten drei Monaten den 
Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Ausländerbehörde 
(Landkreis/kreisfreie Stadt) nicht verlassen dürfen (§ 56 
Abs. 1 AsylG). Geduldete hingegen dürfen die Grenzen 
des jeweiligen Bundeslands nicht überschreiten (§ 61 
Abs. 1 AufenthG). In bestimmten Fällen kann jedoch eine 
Residenzpflicht wieder angeordnet werden. Dies gilt z. B., 
wenn die betreffende Person wegen einer Straftat ver-
urteilt wurde oder gegen das Betäubungsmittelgesetz 

203  Hinzu kommt, dass Haushalte von Personen mit Migrationshintergrund höhere Mieten zahlen: Deutschlandweit liegen ihre Mieten durchschnittlich 
knapp 11 Euro pro Monat höher als bei Haushalten von Personen ohne Migrationshintergrund; dabei sind ihre Wohnungen kleiner (Anzahl der 
Zimmer pro Kopf) und liegen in Nachbarschaften mit höherer Arbeitslosigkeit und geringerer Kaufkraft (Winke 2016).
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 verstoßen hat oder wenn ihr Aufenthalt demnächst be-
endet werden soll (vgl. auch Pelzer/Pichl 2016: 99).

Nach einer erneuten Gesetzesänderung im Rahmen 
des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes (sog. Asyl-
paket I) vom Oktober 2015 gilt zudem eine Residenz-
pflicht für die Zeit, in der sich Asylsuchende in der Erst-
aufnahmeeinrichtung aufhalten. Das können bis zu sechs 
Monate sein (§ 47 Abs. 1 i. V. m. § 59a Abs. 1 S. 2 AsylG). 
Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten (s. Kap. A.8) 
müssen bis zum Abschluss ihres Asylverfahrens bzw. bis 
zu ihrer Rückführung in der Erstaufnahmeeinrichtung 
verbleiben, d. h. für sie gilt die Residenzpflicht während 
des gesamten Verfahrens (§ 47 Abs. 1a AsylG). Das sog. 
Asylpaket II sieht u. a. vor, die Verfahren zu beschleuni-
gen (§ 30a Abs. 1 AsylG), wenn die Asylsuchenden aus 
sicheren Herkunftsstaaten kommen oder wenn sie ihre 
Reisedokumente vernichtet oder beseitigt haben (bzw. 
dies begründet angenommen werden kann). Dann wer-
den die Antragsteller für diese Zeit in gesonderten Auf-
nahmeeinrichtungen (Aufnahmezentren) untergebracht; 
dort müssen sie wohnen, bis über ihren Asylantrag ent-
schieden wurde (§ 30a Abs. 3 AsylG). Verstoßen sie ge-
gen diese Auflage, wird davon ausgegangen, dass sie ihr 
Asylverfahren nicht weiter betreiben. Ihr Antrag gilt dann 
als zurückgenommen und das Verfahren wird eingestellt 
(§ 33 AsylG).

B.1.3.2 Wohnsitzauflagen: eingeschränkte Nieder-
lassungsfreiheit für anerkannte Flüchtlinge

Anerkannte Flüchtlinge genossen bis 2016 Freizügigkeit 
im Bundesgebiet. Im Rahmen des Integrationsgesetzes 
wurde jedoch für sie eine Wohnsitzauflage (auch Wohn-
sitzzuweisung) eingeführt.204 Damit soll u. a. vermieden 
werden, dass sich anerkannte Flüchtlinge vor allem in 
westdeutschen Großstädten und Ballungszentren kon-
zentrieren und dies zu ethnischer Segregation führt. Die 
gesetzliche Maßnahme soll „den Bundesländern die Mög-
lichkeit []geben, die Verteilung von Schutzberechtigten 
besser zu steuern“ (BMAS 2016a: 3) bzw. diese gleich-
mäßiger zu verteilen (Bundesregierung 2016a). Diese 
Auflage soll „nur befristet erfolgen und zudem nur für 
den Fall und so lange Bestand haben […], wie die Betrof-
fenen Transferleistungen beziehen, sei es in Form von 
ALG-II-Leistungen oder von Sozialhilfe“ (Lehner/Lippold 
2016b: 82, Herv. i. Orig.).

Das Integrationsgesetz ermöglicht entsprechend, 
Flüchtlingen für drei Jahre ab Anerkennung oder Ertei-
lung der Aufenthaltserlaubnis einen Wohnsitz zuzuwei-

sen.205 Anerkannte Flüchtlinge dürfen somit ihren Wohn-
ort vorerst nicht mehr selbst wählen, sondern können 
verpflichtet werden, in dem Bundesland zu wohnen, dem 
sie zugeteilt wurden (§ 12a Abs. 1 S. 1 AufenthG). Wer in 
einer Aufnahmeeinrichtung oder einer anderen vorüber-
gehenden Unterkunft wohnt, kann innerhalb von sechs 
bis höchstens zwölf Monaten nach der Anerkennung ver-
pflichtet werden, an einen anderen Ort zu ziehen. Die 
Auflage darf jedoch einer nachhaltigen Integration nicht 
entgegenstehen (§ 12a Abs. 2 AufenthG). 

Ferner können Flüchtlinge verpflichtet werden, inner-
halb des jeweiligen Landes an einem bestimmten Ort zu 
wohnen (positive Zuweisung), wenn sie dadurch mit an-
gemessenem Wohnraum versorgt werden können, mehr 
Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache finden oder 
einen besseren Zugang zum Ausbildungs- oder Arbeits-
markt erhalten (§ 12a Abs. 3 AufenthG). Diese Verpflich-
tung muss allerdings im Einzelfall begründet werden 
(Thym 2016b: 5f.). Unter anderem deshalb ist zu erwar-
ten, dass „positive Wohnortzuweisungen wegen des ad-
ministrativen Aufwands allenfalls in Einzelfällen verhängt 
werden“ (Thym 2016a: 247). Ein negatives Zuzugsverbot 
(auch: negative Zuweisung) – also die Verpflichtung, an 
einen bestimmten Ort nicht zu ziehen (§ 12a Abs. 4 Auf-
enthG) – lässt sich demgegenüber ‚breiter‘ anwenden. 
Dafür muss die Behörde sich zwar eingehend mit der Si-
tuation vor Ort auseinandersetzen, sie muss sie aber nicht 
bezogen auf die jeweilige Lebenssituation der betreffen-
den Personen ausführlich begründen (Thym 2016a: 247).

Ausgenommen von einer Wohnsitzzuweisung sind 
anerkannte Flüchtlinge, die eine Berufs- bzw. Hoch-
schulausbildung aufnehmen. Das gilt auch, wenn der 
Betreffende selbst, sein Ehe- bzw. Lebenspartner oder 
ein minderjähriges Kind eine sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung annimmt, die einen Umfang von 
mindestens 15 Stunden wöchentlich hat und den durch-
schnittlichen Bedarf einer Einzelperson sowie die Kosten 
der Unterkunft deckt (§ 12a Abs. 1 S. 2 AufenthG). Wer 
also einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeit an einem 
anderen Ort findet, kann dorthin ziehen, auch wenn er 
den Lebensunterhalt für sich oder seine Familie damit 
nicht (vollständig) sichern kann.206 Unter bestimmten Vo-
raussetzungen kann eine Wohnsitzzuweisung jedoch auch 
aufgehoben werden (§ 12a Abs. 5 AufenthG), z. B. wenn 
der Ehe- oder Lebenspartner oder ein minderjähriges Kind 
an einem anderen Ort lebt oder wenn dadurch eine be-
sondere Härte vermieden wird (z. B. wenn ein anderes 
Land aus dringenden persönlichen Gründen zusagt, die 
betreffenden Personen zu übernehmen).

204  Das gilt für Asylberechtigte i. S. v. Art. 16a GG und international Schutzberechtigte i. S. d. RL 2011/95/EU und § 3 AsylverfG (vgl. Lehner/Lippold 
2016a).

205  Dasselbe gilt für subsidiär Schutzberechtigte i. S. v. § 4 Abs. 1 AsylG oder Ausländer, denen nach § 22, § 23 oder § 25 Abs. 3 AufenthG erstmals 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt worden ist (§ 12a Abs. 1 S. 1 AufenthG), und für nachziehende Familienangehörige (§ 12a Abs. 6 AufenthG).

206  Dies gilt derzeit für alle, die ein Einkommen von 712 Euro im Monat beziehen (BMAS 2016a: 3).
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Für die Umsetzung der Wohnsitzregelung sind die 
Bundesländer zuständig, d. h. jedes Bundesland muss 
„eine eigene Wohnsitzregelung treffen und politisch ver-
antworten“ (Thym 2016a: 246). Die Länder entscheiden 
u. a., wie sie die anerkannten Flüchtlinge innerhalb des 
Landes verteilen, wie sie sie konkret verpflichten, an ei-
nen bestimmten Ort zu ziehen, welche Anforderungen 
sie an angemessenen Wohnraum stellen, inwieweit sie 
die zum Wohnort bestimmte Gemeinde verpflichten, die 
Flüchtlinge aufzunehmen, und wie sie das Aufnahmever-
fahren regeln (§ 12a Abs. 9 AufenthG). Die „komplexe 
Rechtskonstruktion“ der Wohnsitzregelung (Thym 2016b: 
4) bedeutet für die Länder eine erhöhte Verwaltungslast 
(BT-Drs. 18/8615); sie wird in den einzelnen Bundes-
ländern sehr unterschiedlich umgesetzt. Manche Länder 
treffen dazu gar keine Regelungen, etwa weil sie eine 
landespolitische Umsetzung ablehnen. Offen ist zudem, 
inwieweit geschaffene Regelungen tatsächlich vor Ort ge-
nutzt werden (vgl. SVR-Forschungsbereich 2016a: 18).207

Kritiker von Wohnsitzauflagen meinen, die Maßnah-
me sei nicht geeignet, die Integration der Flüchtlinge zu 
fördern. Sie würde sie sogar eher behindern, denn die 
Zuweisung eines bestimmten Wohnorts schränke die 
Möglichkeiten der Arbeitsuche ein und verhindere Fami-
lienzusammenführungen (vgl. u. a. Deutsches Institut für 
Menschenrechte 2016; PRO ASYL e. V. 2016c; vgl. auch 
Robert Bosch Expertenkommission zur Neuausrichtung 
der Flüchtlingspolitik 2016: 93; Zeit Online 2016e). 

Rechtliche Situation: strenge Vorgaben für Wohnsitz-
auflagen
Bereits seit 2009 gibt es „(wenig genutzte) Verwal-
tungsvorschriften zum Erlass entsprechender Nebenbe-
stimmungen zur Aufenthaltserlaubnis“ (Lehner/Lippold 
2016b: 81), wie sie nun mit der Wohnsitzauflage einge-
führt wurden. Entwickelt wurden sie nach einer Leitent-
scheidung, die das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
2008 zur Freizügigkeit von GFK-Flüchtlingen getroffen 
hatte.208 Nach diesen Verwaltungsvorschriften kann eine 
solche Auflage allerdings nur Personen erteilt werden, die 
sich aus humanitären Gründen hier aufhalten und Leis-
tungen nach SBG II, SGB XII oder dem AsylbLG beziehen 
(vgl. auch Pelzer/Pichl 2016: 96).209

In Bezug auf subsidiär Schutzberechtigte hatte der Eu-
ropäische Gerichtshof (EuGH) bereits im Rahmen zweier 
Vorabentscheidungsersuchen des BVerwG210 geprüft, ob 

diese Leitlinien mit dem Europarecht vereinbar sind, und 
dies (weitgehend) bestätigt211 (vgl. auch Wissenschaft-
liche Dienste des Deutschen Bundestages – Fachbereich 
Europa 2016; Thym 2016b: 6; 2016c: 247–249). Der Hin-
tergrund dafür war, dass zwei syrische Staatsangehörige 
beim BVerwG geklagt hatten. Sie waren 1998 bzw. 2001 
nach Deutschland gekommen; ihnen wurde subsidiärer 
Schutz gewährt und eine Wohnsitzauflage erteilt, solange 
sie soziale Leistungen bezogen. Das Europarecht, konkret: 
die sog. Qualifikationsrichtlinie (RL 2011/95/EU) schreibt 
vor, dass für Menschen, denen die Mitgliedstaaten einen 
subsidiären Schutzstatus zuerkannt haben, die gleichen 
Bedingungen und Einschränkungen der Bewegungsfrei-
heit gelten wie für andere Drittstaatsangehörige, die 
sich rechtmäßig im Land aufhalten (Art. 33 Qualifikati-
onsrichtlinie). Auf dieser Grundlage entschied der EuGH 
im März 2016, dass Wohnsitzauflagen nicht zulässig sind, 
wenn sie nur dazu dienen, die Kosten der Sozialleistun-
gen gleichmäßig zu verteilen. Denn eine ungleichmäßige 
Lastenverteilung hängt nicht speziell damit zusammen, 
dass der Leistungsempfänger eine Person mit subsidi-
ärem Schutzstatus ist (vgl. Lehner/Lippold 2016b: 86). 
Wohnsitzauflagen sind aber nach dem Urteil des EuGH 
zulässig, wenn sie die Integration fördern. Dies wäre 
z. B. der Fall, wenn subsidiär Schutzberechtigte größere 
Integrationsschwierigkeiten hätten als andere Drittstaats-
angehörige, die der Wohnsitzregelung nicht unterliegen. 
Dann hätten sie nach Meinung des EuGH keinen Anspruch 
auf volle Freizügigkeit212 (vgl. Lehner/Lippold 2016b: 86; 
Pelzer/Pichl 2016: 98; Thym 2016b: 6; 2016c: 247–249).

Nach dem Urteil des EuGH sind Wohnsitzauflagen 
für GFK-Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte also 
durchaus möglich, allerdings nur nach strengen Vorgaben. 
So kann etwa der Zuzug in Gebiete beschränkt werden, 
die „als besonders anfällig für soziale Spannungen an-
gesehen werden“ (Lehner/Lippold 2016b: 87), weil dort 
aktuell schon besonders viele Drittstaatsangehörige mit 
humanitären Aufenthaltstiteln leben, die Sozialleistungen 
beziehen.213 Alternativ können die Betroffenen von vorn-
herein Gebieten zugewiesen werden, die für den Zuzug 
besonders geeignet erscheinen, weil dort Wohnraum 
leer steht oder Arbeitskräfte benötigt werden. Solche 
Positivzuweisungen könnten die Entstehung von „Span-
nungslagen […] schon vorsorglich […] verhindern helfen“ 
(Lehner/Lippold 2016b: 87). 

207  Es ist durchaus fraglich, inwiefern eine solche Auflage einen Wegzug tatsächlich verhindern kann. Womöglich bleibt letzten Endes nur der Bezug 
von Leistungen an den zugewiesenen Ort gebunden, während der tatsächliche Wohnort woanders ist – auch wenn dies gegen die Auflage bzw. 
das Meldegesetz verstößt.

208  BVerwG, Urt. v. 15.01.2008, Az. 1 C 17.07.
209  S. dazu die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz vom 26.10.2009, Rn. 12.2.5.2.
210  BVerwG, Beschl. v. 19.08.2012, Az. 1 C 1.14 u. 1. C 3.14.
211  EuGH, Urt. v. 01.03.2016, Az. C-443/14 u. C-444/14.
212  EuGH, Urt. v. 01.03.2016, Az. C-443/14 u. C-444/14, Rn. 62.
213  Dazu müssten in den Landesvorschriften aber regelmäßig landesinterne Gebiete (z. B. Kreise, Gemeinden oder Bezirke) benannt werden.
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Solche Auflagen sind – wie gesagt – zeitlich begrenzt 
und können unter bestimmten Bedingungen vorzeitig 
aufgehoben werden. Sinnvoll erscheint darüber hinaus 
auch eine Härtefallregelung bzw. die Möglichkeit, zur Ar-
beitsuche kurzzeitig in ein anderes als das zugewiesene 
Gebiet zu ziehen. Dies hatte das Wohnortzuweisungsge-
setz (WoZuG) bis 2009 auch für Spät-/Aussiedler vorge-
sehen (vgl. auch Lehner/Lippold 2016b). 

Alles in allem erscheinen Wohnsitzauflagen also aus 
rechtlicher Sicht sowohl mit der GFK als auch mit der Qua-
lifikationsrichtlinie vereinbar, wenn sie Integration fördern 
und begründet werden kann, dass anerkannte Flüchtlin-
ge mehr Integrationsschwierigkeiten haben als andere 
Drittstaatsangehörige. Insofern ist die 2016 eingeführte 
Wohnsitzzuweisung in Deutschland mit den Vorgaben des 
Europa- und Verfassungsrechts vereinbar: Sie erscheint 
dem Gesetzgeber geeignet, Integration zu fördern, und 
es wird begründet, inwiefern die betreffende Gruppe sich 
von anderen Ausländern unterscheidet, für die diese Re-
gelung nicht gilt (besonderer Integrationsbedarf/Abstu-
fung nach dem Aufenthaltsstatus). Schließlich dürfte sie 
auch verhältnismäßig sein, da sie zeitlich befristet ist, der 
Gesetzgeber bei unsicheren Wirkungszusammenhängen 
einen Beurteilungsspielraum hat und Ausnahmen im Ein-
zelfall vorgesehen sind (vgl. Thym 2016a: 248f.; 2016b: 
6f.; Putzke 2016: 4f.; für eine davon abweichende Sicht  
s. Deutscher Anwaltverein 2016).214 

Wohnsitzauflagen zur Vermeidung ethnischer Segre gation 
Allgemein und auch im internationalen Vergleich ist die 
wohnräumliche ethnische Segregation in Deutschland 
niedrig (vgl. u. a. Musterd 2005; Häußermann 2007; 
Sturm 2007; Schönwälder/Söhn 2009; Semyonov/
Glikman 2009), wobei sie sich zwischen den einzelnen 
Herkunftsgruppen unterscheidet (vgl. Münch 2009; Glitz 
2014). Mit der höheren Zuwanderung von Flüchtlingen 
steigt jedoch die Sorge, dass sich die Zuwanderer stär-
ker in bestimmten Wohngebieten konzentrieren könnten 
(vgl. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
2015: 2; Ruge 2016: 90). In der Tat deuten bisherige 
Informationen zu Niederlassungsmustern von Flüchtlin-
gen darauf hin. Dabei scheinen bestehende ethnische 
Netzwerke eine größere Rolle zu spielen als mögliche 

Zugänge zum Arbeitsmarkt (vgl. u. a. BA 2016c). Mit 
Blick darauf wird eine Erweiterung von Wohnsitzaufla-
gen u. a. damit begründet, dass eine Konzentration von 
Flüchtlingen die Integration behindern kann, vor allem in 
den westdeutschen Großstädten und Ballungszentren, in 
denen die Aufnahmefähigkeit aufgrund der lokalen Situa-
tion auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt begrenzt ist.215 

Zudem wird darauf verwiesen, dass eine solche Kon-
zentration zu verstärkter Segregation führen könnte und 
die Flüchtlinge dadurch weniger Kontakt zur Mehrheits-
bevölkerung hätten. Darüber hinaus müssten die Kom-
munen u. U. kurzfristig erhebliche Mittel aufbringen, um 
Wohnraum, Sprach- und Förderkurse etc. bereitzustel-
len; es sei aber derzeit nicht absehbar, wie lange und 
in welchem Umfang diese Angebote überhaupt benötigt 
würden (vgl. u. a. Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration 2016; Deutscher 
Landkreistag 2016a; Deutscher Städtetag 2016a; 2016b). 
Aus wissenschaftlicher Sicht ist allerdings offen, ob und 
ggf. in welchem Ausmaß ethnische Konzentration Inte-
grationsprozesse hemmt; dabei ist unklar, ob Segregation 
als eine gleichsam ‚natürliche‘ und zeitlich begrenzte Be-
gleiterscheinung jedes Integrationsprozesses zu sehen ist 
oder eher als Ursache oder auch Folge einer gescheiterten 
Integration (Info-Box 6). 

Welchen Wohnort in Deutschland Zuwanderer wählen, 
hängt von verschiedenen Faktoren ab und unterscheidet 
sich deutlich zwischen den verschiedenen Zuwanderer-
gruppen. So lassen sich in den wirtschaftsstarken süd-
deutschen Bundesländern besonders viele Arbeitsmi-
granten nieder, nach Nordrhein-Westfalen dagegen 
ziehen besonders viele anerkannte Flüchtlinge (vgl. Geis 
2016). Tab. B.4 zeigt die Verteilung der in Deutschland le-
benden Zuwanderer nach Aufenthaltstiteln; hier zeichnen 
sich deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern 
ab. Wanderungsbewegungen – und die Niederlassungs-
muster, die sich daraus ergeben – beruhen in der Regel 
auf komplexen Entscheidungen. Wichtig sind dafür u. a. 
die Lage am Arbeitsmarkt, Möglichkeiten der Aus- und 
Weiterbildung, der Aufenthaltstitel (z. B. zur Ausbildung, 
zur Erwerbstätigkeit, zur Familienzusammenführung, aus 
humanitären Gründen), die Attraktivität des Wohnorts 
und familiäre bzw. ethnische Netzwerke.

214  Von der Wohnsitzregelung sind prinzipiell auch alle Personen rückwirkend betroffen, die seit dem 01.01.2016 einen positiven Bescheid erhalten 
haben und bereits umgezogen sind. Im Hinblick auf Vertrauensschutz (in die bisherige Rechtslage) ist jedoch „eine einzelfallbezogene Ausnahme“ 
möglich (Thym 2016a: 249), es kann also im Einzelfall von der Wohnsitzzuweisung abgesehen werden. Entsprechend konnten sich die Bundeslän-
der auf einen einheitlichen Umgang mit der Rückwirkungsklausel einigen: Wenn eine betroffene Person vor Inkrafttreten der Regelung aus dem 
Bundesland der Erstzuweisung in ein anderes Bundesland umgezogen ist, wird dies als Härtefall angesehen („unzumutbare Einschränkungen“, 
§ 12a Abs. 5 S. 1 Nr. 2c AufenthG), und sie darf an ihrem neuen Wohnort bleiben. Die Länder wenden die Rückwirkungsklausel also nicht an; sie 
erkennen einen erfolgten Umzug als Integrationsleistung an und erklären dies damit pauschal zur Voraussetzung für eine Härtefallregelung (nur 
Nordrhein-Westfalen führt Härtefallprüfungen im Einzelfall durch). Der SVR hatte im Vorfeld der Einigung der Länder eine entsprechende Nichtan-
wendung befürwortet.

215  Die Bedingungen am jeweiligen lokalen Arbeits- und Wohnungsmarkt werden bei der regionalen Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel 
gerade nicht berücksichtigt.
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Daten des Ausländerzentralregisters zeigen, dass 
(schon länger) in Deutschland lebende Ausländer aus Syri-
en, dem Irak, Afghanistan und dem Iran überdurchschnitt-
lich häufig in bestimmten Regionen leben (Abb. B.1). Von 
allen Flüchtlingen, die 2016 einen Asylerstantrag gestellt 
haben, kamen rund 71 Prozent aus diesen vier Staaten; 
rund 88 Prozent aller Anerkennungen galten Flüchtlingen 
aus diesen Ländern (BAMF 2017b: 3). Zuwanderer lassen 
sich häufig dort nieder, wo es schon größere Netzwerke 
von Menschen aus ihren Herkunftsländern gibt. Insofern 
gibt die Karte Hinweise darauf, wo sich zukünftig (und 

langfristig) verstärkt Flüchtlinge aus den jeweiligen Her-
kunftsländern ansiedeln werden.

Eine Einschätzung, inwieweit Ausländer aus diesen 
vier Herkunftsländern auf die politisch-administrativen 
Teilgebiete (Landkreise/Bezirke) gleich oder ungleich 
verteilt sind, liefert der sog. Segregationsindex (IS) (vgl. 
Duncan/Duncan 1955). Dieser misst nur die räumliche 
Verteilung der untersuchten Gruppe, er ist jedoch kein 
Maß für Integration (Dangschat 2014: 71). Im konkre-
ten Anwendungsfall zeigt er die bevorzugten Wohnorte 
dieser vier Ausländergruppen in den Bundesländern.218 

216  Cutler, Glaeser und Vigdor (2008) finden diesen Effekt nur bei qualifizierten Migranten.
217  Bezogen auf die Bedeutung von Netzwerken für die Stellensuche zeigen Drever und Spieß (2006) zwar, dass persönliche Netzwerke wichtiger 

sind als z. B. die Vermittlung über die Bundesagentur für Arbeit – insbesondere bei jüngeren und weniger gebildeten Zuwanderern. Die Bedeutung 
solcher Netzwerke hängt aber nicht vom Wohnumfeld ab (Schönwälder 2007: 108).

218  Der Index kann einen Wert von 0 bis 100 annehmen; dabei zeigt der Wert 0 eine räumliche Gleichverteilung an und der Wert 100 eine vollständige 
räumliche Trennung. Je höher also der Wert ist, desto ungleicher ist die betreffende Gruppe verteilt. Der ermittelte Indexwert gibt an, welcher 
Anteil der jeweiligen Gruppe in ein Gebiet mit unterdurchschnittlicher Segregation umziehen müsste, um eine Gleichverteilung zu erzielen. Ide-
alerweise werden solche Indizes für möglichst kleine Räume ermittelt, z. B. Stadtteile bzw. Wohnviertel oder Gemeinden. Entsprechende Daten 
zu den hier betrachteten Herkunftsländern liegen aber für die Bundesrepublik Deutschland nicht flächendeckend vor (besonders nicht für den 
ländlichen Raum). Darum wurden die Indizes für die einzelnen Bundesländer hier auf der Ebene der Landkreise (Flächenstaaten) bzw. der Bezirke 
(Stadtstaaten) ermittelt.

Info-Box6  Zur Wirkung ethnischer Konzentration auf gesellschaftliche 
Teilhabe

Es gibt zahlreiche empirische Untersuchungen dazu, ob eine Wohnumgebung mit einem hohen Anteil von 
Zuwanderern deren Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe (z. B. Teilhabe und Erfolg am Arbeitsmarkt) fördert 
oder mindert. Im Vordergrund steht dabei häufig die Frage, wie ethnische Segregation die Zusammensetzung 
sozialer Netzwerke beeinflusst (z. B. ob die betreffenden Personen auch Kontakte zu Menschen außerhalb ihrer 
Herkunftsgruppe haben) (vgl. Schönwälder 2007: 104–111). Die Ergebnisse dazu sind jedoch nicht eindeutig: 
Einige Studien finden hier bedeutsame Zusammenhänge, andere nicht (vgl. u. a. Cutler/Glaeser/Vigdor 2008). 
So zeigen manche Untersuchungen etwa, dass ethnische Segregation den Erwerb der Sprache des Aufnahme-
lands negativ beeinflussen kann, ebenso den schulischen Erfolg, die Teilhabe am Arbeitsmarkt und das Einkom-
men (vgl. u. a. Chiswick/Miller 1995; Cutler/Glaeser 1997; Cutler/Glaeser/Vigdor 2008). Andere wiederum 
kommen zu dem Ergebnis, dass dadurch eine Teilhabe am Arbeitsmarkt wahrscheinlicher wird und die Zu-
wanderer ein höheres Einkommen erzielen können (vgl. u. a. Edin/Fredriksson/Åslund 2003; Damm 2009).216 
Glitz (2014) untersucht wohnräumliche Trennung für verschiedene Zuwanderergruppen in Deutschland. Er 
findet keinen Zusammenhang mit der Gesamtbeschäftigungsquote und nur einen geringen negativen Zusam-
menhang mit dem durchschnittlichen Einkommen.217 Weitere Studien zu Deutschland finden für wohnräumli-
che Segregation von Zuwanderern auch kaum Zusammenhänge mit bestimmten Aspekten kultureller Integra-
tion (z. B. Bewahrung kultureller Traditionen des Herkunftslands, Distanz zu den Deutschen oder der deutschen 
Kultur) oder sozialer Integration (z. B. Freundschaften mit Menschen außerhalb der eigenen Herkunftsgruppe, 
Mitgliedschaft in Vereinen) (vgl. u. a. Drever 2004; Salentin 2004; Farwick 2007; 2009). Farwick (2007; 2009) 
ermittelt, dass Zuwanderer in wenig segregierten Wohnvierteln mehr Alltagskontakte mit Deutschen haben, 
und sieht das als einen ersten Schritt in Richtung Eingliederung. Andere Untersuchungen bestätigen diesen 
Zusammenhang und beobachten, dass jugendliche Zuwanderer häufiger Kontakte außerhalb der eigenen Her-
kunftsgruppe haben, wenn sie eine höhere Schule besuchen und in einer Wohngegend mit vielen Deutschen 
leben (Kecskes 2000). Eine Studie ermittelt schließlich Unterschiede in den Einstellungen zu Geschlechterrollen: 
Mädchen mit Migrationshintergrund, die in Wohngebieten mit vielen Zuwanderern leben, seien eher ‚konser-
vativ‘ eingestellt; diejenigen, die in einem Wohngebiet mit geringem Zuwandereranteil leben, hätten eher 
‚moderne‘ Ansichten (Oberwittler 2007).
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 Insgesamt waren in den einzelnen Bundesländern un-
mittelbar vor dem gestiegenen Zuzug im Jahr 2015 Aus-
länder aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und dem Iran 
weitgehend gleichmäßig auf die Kreise bzw. Bezirke ver-
teilt; in keinem Land zeigte sich eine deutliche räumlich-
regionale Segregation.219 

Erfahrungen mit Wohnsitzauflagen und Niederlassungs-
mustern von Zuwanderern
Es gab in Deutschland auch früher schon eine Wohnort-
pflicht, und zwar für Spät-/Aussiedler. Das Wohnortzu-
weisungsgesetz (WoZuG) für diese Gruppe galt zwischen 
1989 und 2009. Es sollte „im Interesse der Schaffung 
einer ausreichenden Lebensgrundlage den Spätaussied-
lern in der ersten Zeit nach ihrer Aufnahme im Geltungs-

bereich des Gesetzes zunächst die notwendige Fürsorge 
einschließlich vorläufiger Unterkunft […] gewährleisten 
und zugleich einer Überlastung von Ländern, Trägern der 
Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, Trä-
gern der Sozialhilfe sowie von Gemeinden durch eine an-
gemessene Verteilung entgegen[]wirken“ (§ 1 WoZuG). 
Denn als ab Mitte der 1980er Jahre immer mehr Spät-/
Aussiedler zuwanderten, zogen sie vorwiegend an Orte, 
wo bereits Verwandte und Bekannte wohnten (vgl. Worbs 
et al. 2013: 23). Um zu verhindern, dass sie sich zu sehr 
in bestimmten Regionen bzw. Kommunen konzentrierten, 
wurde ihnen zunächst für zwei, später für drei Jahre ein 
bestimmter Wohnort zugewiesen (vgl. Haug/Sauer 2007: 
12; Lehner/Lippold 2016b: 87). Leistungen nach SGB II 
bzw. SGB XII konnten sie nur an diesem Wohnort bezie-

Tab.B.4VerteilungvonZuwanderernmitbefristetenAufenthaltstitelnaufdieBundesländer2015

Gesamt-
bevölkerung

PersonenmitbefristetenAufenthaltstitelnnachErteilungsgrund

insgesamt Ausbildung Erwerbs-
tätigkeit

humanitäre 
Gründe

Familien-
nachzug

Baden-Württemberg 13,2 % 13,3 % 15,6 % 15,2 % 8,9 % 14,2 %

Bayern 15,6 % 13,1 % 12,0 % 19,1 % 9,6 % 13,8 %

Berlin 4,3 % 9,8 % 12,4 % 12,9 % 7,8 % 9,4 %

Brandenburg 3,0 % 1,2 % 1,4 % 0,8 % 1,5 % 1,0 %

Bremen 0,8 % 1,7 % 1,8 % 1,0 % 2,2 % 1,6 %

Hamburg 2,2 % 4,5 % 4,3 % 5,6 % 5,3 % 4,0 %

Hessen 7,5 % 9,4 % 7,2 % 11,9 % 8,0 % 10,3 %

Mecklenburg- 
Vorpommern

2,0 % 0,8 % 0,9 % 0,5 % 1,5 % 0,6 %

Niedersachsen 9,6 % 8,0 % 6,6 % 5,4 % 10,9 % 7,6 %

Nordrhein- 
Westfalen

21,7 % 25,0 % 21,4 % 18,3 % 28,4 % 25,9 %

Rheinland-Pfalz 4,9 % 3,9 % 3,0 % 3,1 % 4,2 % 4,2 %

Saarland 1,2 % 1,3 % 1,1 % 0,8 % 2,5 % 1,0 %

Sachsen 5,0 % 2,7 % 5,4 % 2,2 % 2,4 % 2,1 %

Sachsen-Anhalt 2,7 % 1,5 % 2,9 % 0,8 % 2,0 % 1,1 %

Schleswig-Holstein 3,5 % 2,4 % 1,8 % 1,5 % 3,4 % 2,4 %

Thüringen 2,6 % 1,2 % 2,3 % 0,9 % 1,4 % 0,9 %

Anmerkung:.Darstellung.nach.Geis.(2016).mit.aktualisierten.Zahlen.

Quelle:.Statistisches.Bundesamt.2016d;.2016g;.eigene.Berechnung.und.Aktualisierung

219  Werte über 30 haben Bayern (35), Sachsen-Anhalt (34) und Sachsen (31). Zwischen 20 und 30 liegen die Werte für Nordrhein-Westfalen (25), 
Rheinland-Pfalz (25), Thüringen (24), Niedersachsen (23), Baden-Württemberg (22) und Berlin (20); unter 20 liegen sie bei Hessen (18), Meck-
lenburg-Vorpommern (17), Hamburg (16), Schleswig-Holstein (15), Brandenburg (14) und Bremen (11). Für das Saarland lässt sich kein Wert 
ermitteln, da für die einzelnen Landkreise keine Daten zur Verfügung stehen. Stichtag der Berechnungsgrundlage ist der 31.12.2014.
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hen. Von der Zuweisung ausgenommen waren lediglich 
Personen, die „an einem selbst gewählten Wohnort ei-
nen Arbeitsplatz und eine eigene Wohnung nachweisen 
konnten“ (Worbs et al. 2013: 23; vgl. auch Haug/Sauer 
2007: 12). 

Wie das Gesetz die räumliche Verteilung der Spät-/
Aussiedler beeinflusst hat, lässt sich „nicht abschließend“ 
beurteilen (Worbs et al. 2013: 102). Eine Befragung von 
kommunalen Vertretern und Betroffenen in acht deut-
schen Kommunen (Haug/Sauer 2007: 86f.) zeigt aber, 
dass ein Großteil der Betroffenen mit dem zugewiese-
nen Wohnort zufrieden war (74,1 %); von diesen blie-

ben die meisten auch nach Ablauf der Beschränkungen 
dort wohnen (74,4 %). Diejenigen, die mit dem zuge-
wiesenen Wohnort unzufrieden waren (20,5 %), zogen 
überwiegend weg (67,7 %). Nach Ansicht der kommu-
nalen Vertreter konnten durch die Wohnortzuweisung 
die Zuwanderung besser gesteuert und die Lasten (aus 
den Transferleistungen) gleichmäßiger verteilt werden 
(Haug/Sauer 2007: 61–71). Wie das Gesetz auf die In-
tegration der Spät-/Aussiedler gewirkt hat, lässt sich 
hingegen nicht eindeutig feststellen. Denn diese hängt 
auch von anderen Faktoren ab, z. B. den individuellen 
Voraussetzungen der Zuwanderer selbst, aber auch der 

Anmerkung: Anzahl der Afghanen, Iraker, Iraner und Syrer je 1.000 Einwohner. Die Geodaten basieren auf Daten des Bundesamts für Kartographie und 
Geodäsie. Sie wurden um Daten zur Bevölkerung des Statistischen Bundesamtes ergänzt. 

Quelle: © GeoBasis-DE/BKG 2016 (Daten verändert); Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2016; Statistisches Bundesamt 2016e; 2016h; eigene 
Berechnung

< 4 je 1.000 Einwohner

4 bis < 8 je 1.000 Einwohner

8 bis < 12 je 1.000 Einwohner

12 bis < 16 je 1.000 Einwohner

≥ 16 je 1.000 Einwohner

Abb. B.1 Räumliche Verteilung von Afghanen, Irakern, Iranern und Syrern in Deutschland im Verhältnis 
               zur Einwohnerzahl 2015
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jeweiligen Situation und dem Engagement in den Kom-
munen (Haug/Sauer 2007: 157–164).

In welchem Ausmaß und in welche Richtung Nieder-
lassungspolitiken die Integration der Betroffenen fördern, 
bleibt umstritten. Hinweise zur Wirkung von Ansiedlungs- 
bzw. Niederlassungspolitiken liefern Studien aus Schwe-
den (Edin/Fredriksson/Åslund 2004; vgl. auch Edin/Fred-
riksson/Åslund 2003; Åslund et al. 2009). Von Mitte der 
1980er bis Anfang der 1990er Jahre wurden dort Flücht-
linge regional zugewiesen; das wirkte sich für die davon 
Betroffenen negativ aus (insbesondere bei den erzielten 
Einkommen). Ein späterer Wegzug aus diesen Gegenden 
hatte hingegen einen positiven Effekt. Die praktizierte 
Wohnortzuweisung war eine Reaktion darauf, dass sich 
die Zuwanderer vor allem in den Großstädten konzent-
rierten. Sie sollte sich zunächst an den Gegebenheiten auf 
dem Bildungs- und Arbeitsmarkt orientieren. Doch schon 
bald rückte der verfügbare Wohnraum als Kriterium in den 
Vordergrund, und so geriet die Arbeitsmarktintegration 
der Zuwanderer aus dem Blick (Edin/Fredriksson/Åslund 
2003: 333; 2004: 138). Die Autoren kommen insgesamt 
zu dem Schluss, dass die negativen Auswirkungen für die 
Zuwanderer zumindest zum Teil hätten vermieden wer-
den können, wenn man die Gemeinden sorgfältiger aus-
gewählt und die Zuweisung an den Arbeitsmarktchancen 
ausgerichtet hätte (Edin/Fredriksson/Åslund 2004: 150). 

Für Deutschland untersucht Glitz (2012), wie sich die 
Wohnortzuweisung für Spät-/Aussiedler auf die lokalen 
Arbeitsmärkte ausgewirkt hat. Ihm zufolge stieg dadurch 
zwar die Konkurrenz um Arbeit bzw. die Arbeitslosigkeit 
aufseiten der ansässigen Bevölkerung geringfügig an, die 
durchschnittlichen Einkommen wurden davon jedoch nicht 
beeinflusst (s. Kap. B.3.3.2). Der Autor betont allerdings, 
dass Zuwanderung auf die regionalen Arbeitsmärkte nicht 
zwangsläufig immer in gleicher Weise wirkt, selbst wenn 
sie im Verhältnis zur Wohnbevölkerung gleichmäßig ver-
teilt ist. Denn die zugewiesenen Zuwandererpopulationen 
bringen insgesamt jeweils unterschiedliche Qualifikatio-
nen mit (Glitz 2012: 205).

Wohnsitzauflagen als zeitlich befristetes Element zur 
Förderung der Integration
Wohnsitzauflagen bedeuten grundsätzlich einen erhebli-
chen Eingriff in das Freizügigkeitsrecht; dementsprechend 
müssen sie sachlich gut begründet und verhältnismäßig 
sein. Damit sie tatsächlich die beabsichtigte Wirkung 
erzielen – in diesem Fall: Integration fördern –, müssen 
sie klug ausgestaltet werden. Denn Zwangszuweisungen 
können Integration auch behindern, da sie den persön-
lichen Entscheidungsspielraum einschränken und z. B. 
Familienzusammenführungen verhindern können.

Der SVR hatte bereits im Februar 2016 Kriterien für 
eine befristete Einführung einer Wohnsitzauflage für an-
erkannte Flüchtlinge benannt; im Rahmen einer öffent-
lichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

des Deutschen Bundestags zum Integrationsgesetz im 
Juni 2016 hat er sie erneut unterstrichen (SVR 2016c; vgl. 
auch SVR 2016b). Niederlassungspolitiken können nur 
dann Integration fördern, wenn die lokalen Arbeitsmärkte 
aufnahmefähig sind, die Flüchtlinge also am zugewiese-
nen Ort überhaupt eine adäquate Arbeit finden können. 
In der ersten Zeit nach der Anerkennung werden aber 
meist der Erwerb der deutschen Sprache und berufliche 
(Nach-)Qualifikation im Vordergrund stehen. Darum ist 
es entscheidend, dass an den Wohnorten auch entspre-
chende Einrichtungen und Möglichkeiten zur Verfügung 
stehen. 

In dieser Hinsicht erscheint die Ausgestaltung der 
Wohnsitzauflage dem SVR hinreichend flexibel und ver-
hältnismäßig. Sie gibt den Bundesländern im Sinne der 
Subsidiarität ausreichend Entscheidungsspielraum. Dies 
kann bedeuten, dass die Länder im Einzelfall ganz da-
rauf verzichten, den Bewegungsspielraum anerkannter 
Flüchtlinge innerhalb des Bundeslands einzuschränken. 
In anderen Ländern mag es sinnvoll sein, nicht allgemein 
bestimmte Wohnsitze zuzuweisen, sondern lediglich den 
Zuzug in die Ballungsräume zu beschränken.

 Wie es der SVR gefordert hatte, wurde das Instru-
ment der Wohnsitzauflage zudem zeitlich befristet. Zu 
begrüßen ist des Weiteren, dass anerkannte Flüchtlinge 
von dieser Regelung ausgenommen werden, wenn sie 
selbst oder ihre engsten Familienangehörigen eine so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen. 
Außerdem sind Härtefallregelungen vorgesehen, die un-
ter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen ermögli-
chen. Sehr zu begrüßen ist nach Ansicht des SVR schließ-
lich, dass das Gesetz evaluiert werden soll.  In diesem 
Zusammenhang sollte auch bewertet werden, wie sich 
die Wohnsitzauflagen auf Länderebene auswirken.

Wenn die Zuzugszahlen sinken, ist es geboten, die 
Wohnortbeschränkung mittelfristig wieder aufzuhe-
ben. Dass anerkannte Flüchtlinge in bestimmte Kommu-
nen ziehen bzw. dort bleiben, sollte dann in erster Linie 
durch attraktive Lebensbedingungen gesteuert werden 
und nicht durch Einschränkungen der Bewegungsfrei-
heit. Hierzu könnte auch eine Weiterentwicklung des 
Königsteiner Schlüssels beitragen, sofern dieser um 
bestimmte kommunale Kriterien ergänzt wird, z. B. die 
Aufnahmefähigkeit von Wohn- und Arbeitsmarkt oder 
das Ausbildungssystem. Eine Evaluation auf Länderebene 
muss dann zeigen, ob sich die gewünschten integrations-
politischen Effekte tatsächlich eingestellt haben (vgl. SVR 
2016b; 2016e).

 Wenn eine Wohnortbeschränkung in dieser Wei-
se ausgestaltet wird und dabei die Verhältnismäßigkeit 
gewahrt bleibt, hält der SVR es in Abwägung der Vor- 
und Nachteile für vertretbar und angemessen, im Sinne 
einer ‚Krisenmaßnahme‘ anerkannte Flüchtlinge für be-
grenzte Zeit an einen bestimmten Wohnort zu binden. 
Ein Grund dafür ist auch der enorme Aufwand, den die 
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Kommunen derzeit sehr kurzfristig für Integration leis-
ten müssen. Und anders als auf europäischer Ebene sind 
auf der nationalen Ebene (in Deutschland) die sozialen 
und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse nicht allzu un-
terschiedlich (vgl. OECD 2016a; 2016b).

Viele der Flüchtlinge, denen eine Wohnsitzauflage 
erteilt wird, werden sich jedoch nach Ablauf der dreijäh-
rigen Befristung wieder auf den Weg machen, wenn die 
Integration in die zugewiesenen Gemeinden innerhalb 
dieser Zeit nicht gelingt. Das legen die Erfahrungen mit 
der Wohnsitzauflage für Spät-/Aussiedler wie auch in-

ternationale Beobachtungen nahe. In diesem Fall hätte 
die Wohnsitzauflage den Kommunen, die sie vor einer 
Überforderung schützen soll, nur zusätzliche Zeit gewährt, 
um eventuell vorhandene strukturelle Probleme (z. B. auf 
dem Wohnungsmarkt) zu beheben. Wenn die Kommunen 
diese Probleme nicht angehen, weil durch die Wohnsitz-
auflage der Handlungsdruck sinkt, und die von der Auf-
lage betroffenen Flüchtlinge nach Ablauf der Befristung 
in großer Zahl innerhalb Deutschlands weiterwandern, 
wurde die regionale ‚Krise‘ nur zeitlich verschoben, aber 
nicht gelöst.
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Die Teilhabe an Bildung ist entscheidend dafür, dass Zu-
wanderer und zuwandernde Kinder sich erfolgreich in-
tegrieren. Das gilt besonders für Menschen, die im Zuge 
einer Flucht ihren materiellen Besitz und ihre gesell-
schaftliche Stellung weitestgehend verloren haben und 
familiäre und berufliche Netzwerke im Herkunftsland 
zurücklassen mussten. Damit stellt sich die Frage, wel-
ches Bildungsangebot die nach Deutschland geflüchteten 
Menschen benötigen. Zur Beantwortung dieser Frage ist 
zunächst ein Blick auf deren Altersstruktur notwendig: 
Von den Menschen, die in Deutschland in den Jahren 
2015 und 2016 einen Erstantrag auf Asyl gestellt haben, 
ist ein Drittel unter 18 Jahre alt und hat somit das Recht 
bzw. die Pflicht, eine Schule zu besuchen, oder – im Fall 
der 0- bis 6-Jährigen – Anrecht auf eine Kindertagesbe-
treuung. Weitere 24 Prozent sind zwischen 18 und 25 
Jahre alt und damit im Alter für Ausbildung bzw. Studium 
(BAMF 2016c; 2017a; eigene Berechnung). Damit stehen 
alle Ebenen des deutschen Bildungssystems vor der Auf-

gabe, mehrere Hunderttausend junge Flüchtlinge auf das 
Leben und die Arbeitswelt in Deutschland vorzubereiten. 

Da Fluchtumstände und Bildungsversorgung je nach 
Herkunftsland stark variieren, dürften die Lernausgangs-
lagen der Flüchtlinge sehr unterschiedlich sein (vgl. Brü-
cker 2016a; Otto et al. 2016: 4). Zum Bildungsniveau der 
nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge zeigt die 
IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten (vgl. Brü-
cker/Rother/Schupp 2016): Jeweils etwa ein Drittel der 
Erwachsenen hat eine weiterführende Schule besucht 
(37 %) und einen weiterführenden Schulabschluss er-
worben (32 %).220 Dabei handelt es sich überwiegend um 
Abschlüsse mit allgemeiner Ausrichtung, vergleichbar mit 
einer Hochschulzugangsberechtigung. Weitere 31 Prozent 
der Befragten haben Mittelschulen besucht und dort meist 
einen Schulabschluss erworben. Diese Schulen entspre-
chen etwa einer Haupt- oder Realschule in Deutschland. 
Auf der anderen Seite haben rund 20 Prozent der Flücht-
linge nur eine Grundschule bzw. gar keine Schule besucht.

Der Inhalt in Kürze
Ein Großteil der Flüchtlinge ist vergleichsweise jung. Darum stellt die Fluchtzuwanderung vor 
allem das Bildungssystem vor Herausforderungen. Diese sind zwar nicht vollkommen neu. Um 
sie zu bewältigen, sind aber langfristig tragfähige Strukturen nötig. Dieses Kapitel arbeitet die 
(wenigen) vorhandenen Daten auf Bundes- und Länderebene auf. Außerdem werden rechtliche 
und strukturelle Faktoren beschrieben, die den Zugang zu frühkindlicher, schulischer, beruflicher 
und hochschulischer Bildung behindern, und zentrale Probleme der Bildungsintegration erörtert. 
Für eine erfolgreiche Integration von Flüchtlingen im deutschen Bildungssystem werden sechs 
systemübergreifende Handlungsfelder identifiziert: (1) Bildungsangebote müssen erweitert und 
Segregation vermieden werden. (2) Zugangshürden müssen abgebaut werden. (3) Zuwande-
rer müssen besser über Bildungswege aufgeklärt werden. (4) Weiterhin müssen pädagogische 
Fachkräfte besser darauf vorbereitet werden, mit sprachlicher und kultureller Vielfalt umzugehen; 
entsprechende Angebote sind auszubauen. (5) Bildungseinrichtungen und andere wichtige regi-
onale Akteure müssen besser vernetzt werden. (6) Schließlich sind die Bildungsintegration von 
Flüchtlingen und die Wirksamkeit spezieller Programme genauer zu erforschen.

Bildung

Kapitel..B.2

220  Der Anteil derer mit weiterführendem Schulabschluss ist besonders bei den Syrern vergleichsweise hoch (40 %).
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Insgesamt haben 55 Prozent der befragten Flüchtlin-
ge mindestens zehn Jahre in einer allgemeinbildenden 
Schule verbracht und damit ein Niveau erreicht, mit dem 
sie an europäische Mindeststandards anknüpfen können 
sollten (Romiti et al. 2016: 48). Einen Abschluss an einer 
beruflichen Schule bzw. im Rahmen einer betrieblichen 
Ausbildung haben nur 6 Prozent erworben. Dies liegt 
nicht zuletzt daran, dass es in den meisten Herkunfts-
ländern der Flüchtlinge kein Ausbildungssystem gibt, 
das mit dem beruflichen Bildungssystem in Deutschland 
vergleichbar wäre; viele Berufe werden ohne formale 
Ausbildung ausgeübt. Insofern haben viele Flüchtlinge 
keine zertifizierte abgeschlossene Ausbildung; sie verfü-
gen aber über berufliche Erfahrungen bzw. Fähigkeiten 
(Romiti et al. 2016: 49).

Auf gesetzlicher Ebene wurde die frühkindliche, schu-
lische, berufliche und hochschulische Bildung in Deutsch-
land inzwischen in beachtlichem Ausmaß für Flüchtlinge 
geöffnet. Trotzdem gibt es weiterhin strukturelle, kultu-
relle und ordnungspolitische Hindernisse, die ihren Zu-
gang zu Bildung deutlich verzögern oder sogar gänzlich 
verhindern. Zudem gibt es Erfahrungen aus früheren Zu-
wanderergenerationen, die bedacht werden sollten: Vie-
le Zuwandererkinder, die in Deutschland aufgewachsen 
sind, zeigen nach wie vor bedenklich geringe Bildungser-
folge. In der neunten Jahrgangsstufe liegen sie im Lesen 
im Schnitt mehr als zwei Schuljahre hinter ihren Klassen-
kameraden ohne Migrationshintergrund zurück.221 Damit 
verbunden sind sprachliche Defizite. Diese erschweren 
die Teilnahme am Fachunterricht, z. B. in den Naturwis-
senschaften (vgl. Rauch et al. 2016: 342; Wendt/Schwip-
pert/Stubbe 2016: 326), und das spätere Einmünden in 
einen Ausbildungsberuf. 

Bildungspolitik und -praxis sollten auf dieses Warnsig-
nal stärker reagieren als bisher. Übertragen auf die Flucht-
zuwanderung bedeutet es:  Wenn sie keine zusätzliche 
Unterstützung bekommen, könnten die nach Deutsch-
land geflohenen Kinder und Jugendlichen im Bereich 
Bildung in wenigen Jahren zu den Verlierern zählen. 
Die Bildungseinrichtungen in Deutschland müssen da-
her zunehmend lernen, im Alltag mit den unterschied-
lichen Lernausgangslagen der Flüchtlinge, mit aufent-
halts- und sozialrechtlichen Hindernissen und zum Teil 
auch mit psychischen Störungen umzugehen. Ob ein 
solcher institutioneller Lernprozess stattfindet und wie 

erfolgreich er ggf. verläuft – und damit auch die Bil-
dungsintegration von Flüchtlingen –, wird maßgeblich 
davon abhängen, wie gut Kitas, Schulen, Berufsschulen, 
Ausbildungsbetriebe und Hochschulen ihre bisherigen 
Erfahrungen mit anderen Zuwanderergruppen nutzen 
können.

B.2.1.Frühkindliche.Bildung

Wissenschaftlich, politisch und gesellschaftlich ist mitt-
lerweile anerkannt, dass eine hochwertige frühkindliche 
Bildung für den späteren Bildungserfolg zentrale Bedeu-
tung hat. Besonders im Spracherwerb zeigt sich, dass Kin-
der von frühzeitiger Tagesbetreuung profitieren (Becker/
Biedinger 2016: 462–468; Relikowski/Schneider/Linberg 
2015: 141). Eine hochwertige Betreuung und ein gere-
gelter Kita-Alltag können zudem psychischen Störungen 
vorbeugen, die als Folge von Flucht überdurchschnittlich 
häufig auftreten. Vielen Flüchtlingskindern bietet die 
Kindertageseinrichtung (oder die Tagesmutter) ein Stück 
Normalität, das sie über Monate vermisst oder aufgrund 
von ständigen Umzügen und traumatischen Erlebnissen 
nie kennengelernt haben (vgl. Adam/Inal 2013: 14–32).

Unter den Flüchtlingen, die im Jahr 2015 nach 
Deutschland gekommen sind, befinden sich nach Schät-
zungen des Nationalen Bildungsberichts bis zu 120.000 
Kinder unter 6 Jahren. Diese Kinder haben einen Rechts-
anspruch auf frühkindliche Bildung. Wie viele Familien 
sich seit ihrer Ankunft entschieden haben, eine Kinderta-
gesbetreuung in Anspruch zu nehmen, ist nicht bekannt, 
es dürften aber deutlich weniger sein.222 Gleichzeitig ist 
zu erwarten, dass die schon bestehenden Versorgungslü-
cken in der Kindertagesbetreuung sich in einigen Städten 
weiter verschärfen, wenn dort sehr viele Asylsuchende 
leben (s. Kap. B.1.3). Insofern ist es zu begrüßen, dass die 
Kindertagesbetreuung seit 2005 bundesweit stärker aus-
gebaut wird. Allerdings zeigen die bisherigen Erfahrun-
gen, dass strukturelle, ordnungspolitische und kulturelle 
Hindernisse Flüchtlinge häufig zunächst davon abhalten, 
ihre Kinder in eine Kita zu schicken. Die Integrationschan-
cen junger Flüchtlinge werden maßgeblich davon abhän-
gen, ob und ggf. wie dieses Ungleichgewicht zwischen 
gesetzlichem Betreuungsanspruch und lokaler Umsetzung 
aufgelöst werden kann.

221  Dies entspricht in der 2015 durchgeführten Bildungstrend-Studie des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) für Jugendliche, 
deren Eltern beide im Ausland geboren sind, einen Kompetenzrückstand von 62 Lesepunkten gegenüber Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund 
(Haag et al. 2016: 448).

222  Klemm (2016) konnte bei seiner Schätzung für den Nationalen Bildungsbericht z. B. aufgrund fehlender Daten nicht ermitteln, wie viele der im 
Jahr 2015 eingereisten Asylsuchenden tatsächlich in Deutschland geblieben sind bzw. auch in näherer Zukunft hier leben werden. Unklar ist auch, 
ob die Kita-Betreuungsquote bei den nach Deutschland geflohenen Familien ähnlich ist wie bei einheimischen Familien (Autorengruppe Bildungs-
berichterstattung 2016a: 195).
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B.2.1.1 Hürden beim Kita-Zugang

Rein rechtlich gesehen haben Kinder aus Flüchtlingsfami-
lien den gleichen Anspruch auf frühkindliche Betreuung 
wie Kinder, deren Eltern in Deutschland geboren sind. Der 
Aufenthaltstitel ist dafür nicht entscheidend. Auch Fami-
lien, deren Asylantrag abgelehnt wurde, können ihren 
Nachwuchs weiterhin in einer Kindertageseinrichtung 
oder von einer Tagesmutter betreuen lassen, solange 
ihre Ausreise nicht unmittelbar bevorsteht (Meysen/
Beckmann/González Méndez de Vigo 2016: 9–20).

Das Recht auf frühkindliche Bildung haben Flüchtlings-
kinder i. d. R. ab dem Tag der Einreise.223 Rein theoretisch 
können asylsuchende Familien ihre Kinder also binnen 
weniger Tage bei einer Kita in der Nähe der Erstaufnah-
meeinrichtung anmelden. Je nach Alter der Kinder und 
individuellem Betreuungsbedarf haben die Eltern einen 
Rechtsanspruch darauf, dass ihre Kinder stundenweise, 
halbtags oder ganztags betreut werden. Während 1- bis 
6-Jährige Anspruch auf einen Halbtagsplatz von mindes-
tens vier bzw. sechs Stunden haben, müssen Eltern von 
unter 1-Jährigen nachweisen, dass die Betreuung die Ent-
wicklung des Kindes fördert oder es erleichtert, Familie 
und Beruf zu vereinbaren. Das Gleiche gilt für Eltern von 

1- bis 6-Jährigen, die ihre Kinder mehr als die gesetzlich 
zugesicherten vier bzw. sechs Stunden täglich betreuen 
lassen möchten. Entscheidend ist hier immer der indivi-
duelle Bedarf. Die Teilnahme an einem Integrationskurs 
rechtfertigt laut dem Gesetzgeber einen zusätzlichen Be-
treuungsbedarf, sofern das Kind das 1. Lebensjahr vollen-
det hat (Tab. B.5).

Diese Rechtslage kann insgesamt als fortschrittlich 
gelten. Die Lebenssituation der Flüchtlingsfamilien sieht 
allerdings oft anders aus. Neu Zugewanderte sind ein-
heimischen Familien zwar rechtlich gleichgestellt, doch 
viele sind über das hiesige Betreuungsangebot schlecht 
informiert und es fällt ihnen schwer, für ihren Nachwuchs 
die passende Betreuung zu finden. Sie stoßen dabei auf 
ähnliche Hindernisse wie andere Zuwanderergruppen, bei 
denen die Betreuungsquote schon seit Jahren unter dem 
Durchschnitt liegt.224

Versorgungslücke bei unter 3-Jährigen
Schon vor der starken Neuzuwanderung im Jahr 2015 hat-
ten Familien (mit und ohne Migrationshintergrund) vie-
lerorts große Probleme, für ihre unter 3-jährigen Kinder 
einen Betreuungsplatz zu finden. So hat sich z. B. in Essen 
die Zahl der Eltern, die keinen Betreuungsplatz finden, 

223  Dafür muss das Kind seinen „gewöhnlichen Aufenthalt“ im Bundesgebiet haben, d. h. es muss absehbar sein, dass es bis auf Weiteres in Deutsch-
land bleiben wird, eine Rück- oder Weiterreise darf nicht unmittelbar bevorstehen. Das ist bei den meisten Flüchtlingen der Fall (Meysen/Beck-
mann/González Méndez de Vigo 2016: 25–27). In der Praxis kommt es allerdings vor, dass Behörden einen solchen „gewöhnlichen Aufenthalt“ 
erst ab einem späteren Zeitpunkt anerkennen, z. B. wenn die Kinder und ihre Familien die Erstaufnahmeeinrichtung verlassen. Der sozialrechtliche 
Begriff des ‚gewöhnlichen Aufenthalts‘ ist gegenüber dem melderechtlichen Begriff ‚üblicherweise‘ weiter gefasst und fragt allein danach, ob ein 
baldiges Verlassen der Bundesrepublik zu erwarten ist (Lehner 2016: 342).

224  Im März 2015 wurden bundesweit 22 Prozent der unter 3-Jährigen mit Migrationshintergrund in einer Kindertageseinrichtung betreut; bei den 
Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund waren es 38 Prozent. Bei den 3- bis 6-Jährigen lagen die Betreuungsquoten mit 90 und 97 Prozent 
deutlich näher beieinander (Statistisches Bundesamt 2016f).

Tab.B.5RechtsanspruchvonFlüchtlingskindernaufKindertagesbetreuung

Kindesalter Einrichtung Umfang Zugangsvoraussetzungen Integrationskurs
alsBedarfsgrund

einklagbar

unter  
1-Jährige

Kita oder 
Tagesmutter

je nach 
Betreuungs-
bedarf

Nachweis des Betreuungsbe-
darfs (z. B. Kindeswohl, Berufs-
tätigkeit der Eltern)

nein nein

1- bis  
2-Jährige

Kita oder 
Tagesmutter

mindestens 4 
Std./Tag, bei 
Bedarf mehr

≤ 4 Std./Tag: keine
> 4 Std./Tag: Nachweis von 
Mehrbedarf

ja ja

3- bis  
6-Jährige

Kita mindestens 6 
Std./Tag, bei 
Bedarf mehr

≤ 6 Std./Tag: keine
> 6 Std./Tag: Nachweis von 
Mehrbedarf

ja ja

Anmerkung:.Eltern.von.1-.bis.6-jährigen.Kindern,.deren.Integrationskurs.spätabends.bzw..außerhalb.der.üblichen.Betreuungszeiten.stattfindet,.haben.
zwar.ebenfalls.einen.Rechtsanspruch.auf.Betreuung,.aber.nur,.wenn.die.Betreuungseinrichtungen.vor.Ort.Abendbetreuung.grundsätzlich.anbieten..In.
diesem.Fall.kann.eine.Betreuung.nicht.eingeklagt.werden.

Quelle:.Meysen/Beckmann/González.Méndez.de.Vigo.2016:.28–34;.eigene.Darstellung



BILDUNG

123Jahresgutachten 2017

IN
TE

GR
AT

IO
N

 V
O

N
 F

LÜ
CH

TL
IN

GE
N

 A
LS

 Z
EN

TR
AL

E 
H

ER
AU

SF
O

RD
ER

UN
G

unabhängig von der Fluchtzuwanderung zwischen 2014 
und 2016 von 381 auf 803 mehr als verdoppelt (Westen 
2016). Wenn das Angebot nicht gezielt erweitert wird, 
dürften sich die bestehenden Versorgungslücken225 durch 
die Fluchtzuwanderung weiter verschärfen, besonders in 
Kommunen, in denen sehr viele Asylsuchende leben (s. 
Kap. B.1.3). Um dies zu vermeiden, sollten Bund, Län-
der und Kommunen gemeinsam den Kita-Ausbau weiter 
vorantreiben und stärker als bisher pädagogisches Fach-
personal aus- und fortbilden. Allein für die Betreuung der 
Kinder, die 2015 nach Deutschland geflohen sind, werden 
bis zu 9.400 zusätzliche pädagogische Fachkräfte benötigt 
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016a: 201).

Wohnsitzwechsel
Nach einem Umzug müssen Eltern eine neue Betreuungs-
einrichtung in der Nähe ihres Wohnorts suchen. In dieser 
Hinsicht ist für Asylsuchende, die ihre Kinder frühzeitig 
betreuen lassen möchten, das Asylverfahren eine be-
sondere Herausforderung, denn sie können weder selbst 
bestimmen, wann sie umziehen, noch, wo sie wohnen. 
In den ersten drei Monaten des Aufenthalts dürfen Fami-
lien den Bezirk der für sie zuständigen Ausländerbehör-
de nicht ohne Genehmigung verlassen, und auch nach 
erfolgreicher asylrechtlicher Anerkennung kann die Wahl 
des Wohnsitzes für bis zu drei Jahre eingeschränkt wer-
den (s. Kap. B.1.3). Somit wird die Suche nach Betreu-
ungsplätzen, die ohnehin schon rar gesät sind, durch die 
politischen Vorgaben noch erschwert. 

Komplizierte Antragsverfahren
Wie die Erfahrung zeigt, sind nur sehr wenige der nach 
Deutschland geflohenen Eltern in den ersten Monaten 
imstande, eigenständig einen Betreuungsplatz zu bean-
tragen. Sie benötigen dafür die Unterstützung von Flücht-
lingshelfern. Immerhin wird solche häufig angeboten; das 
berichten mehr als vier von zehn Kindertageseinrichtun-
gen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016b). 
Besonders herausfordernd sind Anträge auf finanzielle 
Unterstützung. So muss etwa die Kostenübernahme für 
Mittagessen, Ausflüge und andere Leistungen des Bil-
dungs- und Teilhabepakets jeweils einzeln beantragt 
werden; das ist schon für einheimische Familien eine 
große Hürde (Meysen/Beckmann/González Méndez de 
Vigo 2016: 40f.).

Mangelnde Systemkenntnis
Flüchtlinge betreuen ihr Kind zunächst meist selbst. Ein 
Grund hierfür ist mangelnde Systemkenntnis: Man kann 

davon ausgehen, dass Flüchtlinge mit den hiesigen Mög-
lichkeiten der Kinderbetreuung i. d. R. kaum vertraut sind. 
Zudem könnten sie zwar einen Betreuungsplatz für ihr 
Kind einfordern; das tun aber nur sehr wenige, weil sie 
häufig nicht wissen, wie sie ihr Recht geltend machen 
können (vgl. Meysen/Beckmann/González Méndez de 
Vigo 2016: 44). Diese Wissenslücken gehen oft damit 
einher, dass die Flüchtlinge der Qualität der Betreuung 
nicht trauen (SVR-Forschungsbereich 2013a: 12).

‚Kulturelle‘ Vorbehalte
Weiterhin ist davon auszugehen, dass viele der nach 
Deutschland geflohenen Familien andere Vorstellungen 
von frühkindlicher Bildung haben als die Mehrheitsbevöl-
kerung und es somit vorziehen, ihren Nachwuchs selbst 
zu betreuen. Dies kann sich zwar objektiv betrachtet ne-
gativ auswirken, u. a. auf den Erwerb der deutschen Spra-
che (SVR-Forschungsbereich 2013b: 16; Becker/Biedinger 
2016: 462–468). Subjektiv tritt es aber hinter anderen 
Bedürfnissen zurück: In der ersten Phase des Ankommens 
nach der Flucht sind viele vor allem bestrebt, die Familie 
‚zusammenzuhalten‘.

B.2.1.2 Herausforderungen im Kita-Alltag

Die frühkindliche Bildung steht seit Jahren im Zentrum po-
litischer Integrationsvorhaben, da sie die erste reguläre 
Bildungsetappe darstellt (BMFSFJ 2006: 157; Bundesre-
gierung 2007: 47–57; Integrationsministerkonferenz 2013: 
16). Die Politik fordert, dass Kinder unabhängig von ihrer 
Herkunft gefördert werden sollen. Tatsächlich wird kul-
turelle und sprachliche Vielfalt aber in Kindertagesein-
richtungen bislang nur vereinzelt berücksichtigt. Kinder, 
die kein Deutsch sprechen und bislang wenig Kontakt zur 
Mehrheitsgesellschaft haben, erhalten dadurch nicht die 
Unterstützung, die sie für ihre kognitive, körperliche, psy-
chische und soziale Entwicklung benötigen. So laufen sie 
Gefahr, unvorbereitet in die Schule einzumünden (Tietze 
et al. 2012: 15). Kinder aus Flüchtlingsfamilien sind hier-
von besonders betroffen, denn bislang ist nur ein Bruchteil 
des Kita-Personals auf die Arbeit mit dieser Gruppe vor-
bereitet.226 Das Aus- und Fortbildungsangebot zu Sprach-
bildung, Umgang mit Traumatisierung und anderen ein-
schlägigen Qualifizierungsbedarfen ist nach wie vor eher 
spärlich. Dies führt in der Praxis dazu, dass die meisten 
Kita-Teams nicht recht wissen, wie sie neu zugewanderte 
Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen können, damit 
diese später bessere Chancen auf (höhere) Bildungsab-
schlüsse haben (SVR-Forschungsbereich 2014: 33).

225  Bei frühkindlicher Bildung für unter 3-Jährige gab es 2014 bundesweit eine Versorgungslücke von etwa 10 Prozent: 41,5 Prozent der Eltern suchten 
einen Kita-Platz, doch nur 32,3 Prozent wurden fündig (BMFSFJ 2015: 6–9).

226  In einer Befragung von 1.967 Kita-Leitungen vom Dezember 2015 haben nur 15,9 Prozent zu der Aussage „Ich fühle mich für die Herausforderungen 
mit den Flüchtlingskindern gut vorbereitet“ die Antworten „trifft zu“ oder „trifft voll und ganz zu“ ausgewählt (Wolters Kluwer Deutschland 2016: 19).
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Eine weitere Herausforderung ist die tägliche Zusam-
menarbeit mit den Eltern der Kinder. Diese ist oft von 
Missverständnissen und Unkenntnis auf beiden Seiten ge-
prägt: Das Erzieherpersonal weiß kaum etwas über die 
Lebenssituation der Flüchtlinge; die Eltern wiederum ver-
stehen oft nicht, dass Tageseinrichtungen in Deutschland 
von ihnen eine regelmäßige Teilnahme am Kita-Alltag 
erwarten (SVR-Forschungsbereich 2014). Solche Missver-
ständnisse treten deutlich seltener in Kindertagesstätten 
auf, die (1) Eltern aktiv einbinden, (2) ihr Personal ent-
sprechend schulen und (3) regelmäßig den Kontakt zur 
Flüchtlingsberatung und anderen lokalen Einrichtungen 
suchen (vgl. Jungen 2013: 10f.). Diese drei Rahmenbe-
dingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Flüchtlingsfamilien erfüllt aber bundesweit nur etwa jede 
vierte Kita. Selbst Einrichtungen, die überdurchschnittlich 
viele Kinder mit Migrationshintergrund betreuen, sind auf 
Familien mit Fluchterfahrung meist nicht oder nur unzu-
reichend vorbereitet (Abb. B.2).

In städtischen Regionen ziehen Flüchtlinge zudem 
tendenziell in Stadtteile, in denen bereits weit über 
50 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund ha-

ben. So hatten z. B. in Duisburg-Bruckhausen im Jahr 
2012 87,5 Prozent der 0- bis 6-Jährigen mindestens einen 
im Ausland geborenen Elternteil (Stadt Duisburg 2012: 
44) (s. Kap. B.1.3). Dadurch entwickelt sich kleinräumige 
Segregation. Diese wird dadurch verstärkt, dass Eltern 
ohne Migrationshintergrund Kitas außerhalb des Stadt-
teils bevorzugen, weil sie negative Auswirkungen auf den 
Lernfortschritt ihrer Kinder befürchten. In Mülheim an der 
Ruhr etwa weichen sie bevorzugt auf Kitas in konfessio-
neller Trägerschaft aus. Dadurch ist in den städtischen Ein-
richtungen der Zuwandereranteil auf bis zu 84,9 Prozent 
gestiegen (Regionalverbund Ruhr 2012: 64f.). In diesen 
segregierten Kitas ist es für die Kinder oft schwieriger, 
die deutsche Sprache zu erlernen, denn viele erwerben 
im Elternhaus nur einen sehr eingeschränkten deutschen 
Wortschatz (Tietze et al. 2012: 15).

B.2.1.3 Ausgewählte Lösungsansätze

 Angesichts der Versorgungslücken, die in der früh-
kindlichen Bildung seit Jahren bestehen, sollten in ers-
ter Linie die Betreuungsstrukturen ausgebaut werden, 

Lesehilfe: Von den Kitas, die viele Kinder mit Migrationshintergrund betreuen, erfüllen 46,2 Prozent 
drei wichtige Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit mit Flüchtlingsfamilien: (1) vielseitige 
Mitwirkungsmöglichkeiten für Eltern, (2) interkulturelle Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte, 
(3) Kooperation mit lokalen Initiativen und Einrichtungen.

Quelle: SVR-Forschungsbereich 2014: 18

Kitas mit wenigen Kindern
mit Migrationshintergrund

alle Kitas

darunter:

Kitas mit vielen Kindern
mit Migrationshintergrund

Kitas mit vielen Kindern
mit Migrationshintergrund und

vielen sozial benachteiligten Kindern

0% 20% 40% 60% 80% 100%

erfüllt

Rahmenbedingungen für erfolgreiche Zusammenarbeit mit Flüchtlingsfamilien 
sind

nicht erfüllt

Abb. B.2 Anteil der Kindertageseinrichtungen, die zentrale Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche 
              Zusammenarbeit mit Flüchtlingsfamilien erfüllen
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was letztlich allen zugutekommt. Das betrifft sowohl Kin-
dertageseinrichtungen als auch Brückenangebote. Ein sol-
ches ist etwa die mobile Kita im nordrhein-westfälischen 
Kreis Siegen-Wittgenstein: Deren ‚Spielbus‘ steuert gezielt 
Flüchtlingsunterkünfte an, um vor Ort ein altersgerechtes 
Spiel- und Lernangebot zu schaffen und zugleich niedrig-
schwellig über die Betreuungsmöglichkeiten in der Region 
zu informieren. Das Projekt wurde vom Kreisverband Sie-
gen-Wittgenstein der Arbeiterwohlfahrt initiiert. Es zeigt 
beispielhaft, welchen Mehrwert eine professionell koor-
dinierte Zusammenarbeit der Kinder- und Jugendhilfe mit 
lokalen Partnern bringen kann. Untersuchungen zeigen im 
Übrigen, dass die Kinder und Jugendlichen wie auch ihre 
Eltern ein solches Bildungsangebot als besser einschätzen, 
wenn derartige multiprofessionelle Kooperationen länger-
fristig angelegt sind (Weichold/Silbereisen 2012).

Der notwendige Ausbau von Kindertageseinrichtun-
gen betrifft sowohl die bauliche als auch die personelle 
Ebene. Das erfordert insbesondere auch zusätzliche In-
vestitionen in die Erzieheraus- und -fortbildung. Diese 
sollte stärker an die Hochschulen angebunden werden, 
um sie gesellschaftlich aufzuwerten und somit attraktiver 
zu machen.227 Einige Bundesländer bieten vermehrt Fort-
bildungen zum Thema Sprachbildung und interkulturelle 
Kompetenz an, um das Kita-Personal für die Arbeit mit 
Flüchtlingskindern und ihren Familien zu qualifizieren. In 
Rheinland-Pfalz fasst das Kultusministerium einschlägige 
Fortbildungsangebote zusammen und macht sie zentral 
zugänglich.228 Zudem können Kindertageseinrichtun-
gen Mittel aus dem Bundesprogramm Sprach-Kitas für 
Teamfortbildung nutzen: Das Programm finanziert eine 
zusätzliche Fachkraft, die ihre Kollegen für die Arbeit im 
multikulturellen Betreuungsalltag qualifiziert. Für das Pro-
gramm stehen zwischen 2016 und 2019 bis zu 400 Milli-
onen Euro zur Verfügung (BMFSFJ 2016: 8–13).

Das Sprachbildungsprogramm Rucksack KiTa unter-
stützt seit 1999 die Zusammenarbeit zwischen Kinderta-
geseinrichtungen und Eltern mit Migrationshintergrund: 
4- bis 6-jährige Kinder werden beim Erwerb der deut-
schen Sprache und beim Erwerb von Sprachkenntnissen 
in Arabisch, Türkisch und anderen Herkunftssprachen ge-
fördert, indem Kitas und Eltern ihre Aktivitäten stärker 
aufeinander abstimmen. Dabei helfen mehrsprachige und 
bildstarke Lernmaterialien wie z. B. ein zweisprachiges 
Wortspiel-Puzzle: Das setzen die Eltern zu Hause in der 
Herkunftssprache gemeinsam mit ihren Kindern zusam-
men; später macht das Erzieherpersonal in der Kita dazu 

ergänzende Übungen in deutscher Sprache. Der Wieder-
erkennungseffekt hilft den Kindern beim Lernen beider 
Sprachen. Bundesweit kooperieren mehr als 800 Ruck-
sack-KiTas mit Elterngruppen.

B.2.2.Schulische.Bildung

Wie bei der frühkindlichen Bildung ist es auch im Schul-
system regional sehr unterschiedlich, wann geflüchtete 
Kinder und Jugendliche eine Schule besuchen können. 
So müssen geflüchtete Kinder und Jugendliche in einigen 
Bundesländern monatelang warten, um aufgenommen 
zu werden, was die ohnehin schon lange Zeit ohne Un-
terricht unnötig erhöht (Massumi et al. 2015: 61). Zwar 
engagieren sich Lehrkräfte, Schulen und Schulbehörden 
im gesamten Bundesgebiet sehr dafür, geflüchtete Kinder 
und Jugendliche möglichst schnell in den Schulalltag zu 
integrieren (vgl. Otto et al. 2016; Brüggemann/Nikolai 
2016). Bislang gibt es jedoch kaum belastbare Erkennt-
nisse dazu, mit welchen Beschulungsmodellen und unter 
welchen örtlichen Gegebenheiten Flüchtlinge am ehes-
ten erfolgreich lernen. Nur wenige Lehrerkollegien sind 
auf die Arbeit mit Flüchtlingen hinreichend vorbereitet. 
Dies erschwert die Bildungsintegration, denn die meisten 
Flüchtlinge benötigen zusätzliche sprachliche und fachli-
che Unterstützung, um dem Unterricht folgen zu können.

Im Oktober 2015 gingen die Kultusministerien der 
Länder von ca. 325.000 zusätzlichen Schülerinnen und 
Schülern im Schulsystem aus; dabei waren auch diejeni-
gen mitgerechnet, die 2014 bereits eine Schule besuch-
ten (KMK 2015b). Ihre genaue Zahl lässt sich aufgrund 
der zum Teil noch nicht bearbeiteten Asylanträge derzeit 
nicht feststellen. Laut dem Nationalen Bildungsbericht 
werden von den 2015 zugewanderten Asylsuchenden 
in Deutschland bis zu 120.000 eine allgemeinbildende 
Schule besuchen (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2016a: 201). Diese Hochrechnung bezieht sich auf 
die Bundesebene. Sie darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Zahl der Flüchtlinge sich von Ort zu Ort 
und mitunter auch von Schule zu Schule unterscheidet. 
Die geflohenen Kinder und Jugendlichen, die zwischen 
2014 und 2016 nach Deutschland gekommen sind, er-
höhen die Schülerzahl auf der Bundesebene insgesamt 
zwar nur um etwa 2 Prozent (Klemm 2016; Statistisches 
Bundesamt 2016a); in einzelnen Städten und Landkreisen 
liegt der Anteil jedoch deutlich höher. An den Bremer 

227  Im Jahr 2010 hatten bundesweit 3,5 Prozent des Kita-Personals (inkl. Leitung) ein Hochschulstudium absolviert. Angesichts der wegweisenden 
Bedeutung frühkindlicher Bildung und der gestiegenen Anforderungen an die Belegschaft von Kitas sollte jede Einrichtung zukünftig mindestens 
eine Fachkraft mit einem einschlägigen Studium beschäftigen. Ferner sollte entsprechend den gestiegenen gesellschaftlichen Erwartungen an 
frühkindliche Bildung über eine höhere Vergütung des Erzieherpersonals nachgedacht werden (Aktionsrat Bildung 2012: 78).

228  Vgl. https://kita.bildung-rp.de/Fluechtlingskinder.730.0.html, 13.01.2017.

https://kita.bildung-rp.de/Fluechtlingskinder.730.0.html
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Schulen etwa hat sich allein im Schuljahr 2015/16 die 
Schülerpopulation um 3,7 Prozent erhöht.229 Folglich kön-
nen die Schätzungen auf Bundes- und Länderebene für 
die Situation vor Ort nur als grobe Anhaltspunkte dienen.

B.2.2.1 Hürden beim Schulzugang

Im föderal strukturierten deutschen Schulsystem entschei-
den die Verfassungen und Schulgesetze der Bundeslän-
der darüber, ab wann ein Flüchtling die Schule besuchen 
darf bzw. muss. Laut EU-Aufnahmerichtlinie230 muss ein 
Schulzugang spätestens drei Monate nach Stellung eines 
Asylantrags gewährt werden. Viele Bundesländer lassen 
Familien aber deutlich länger warten (Massumi et al. 
2015: 38f.; UNICEF 2016: 7). Meistens ist ein Schulbesuch 
erst dann vorgesehen, wenn die geflüchteten Kinder und 
Jugendlichen ihren Wohnsitz im Bundesland haben und 
davon ausgegangen werden kann, dass sie zumindest 
im kommenden Schuljahr dort eine Schule besuchen. Ab 
welchem Zeitpunkt ein solcher gewöhnlicher Aufenthalt 
vorliegt und damit auch die Schulpflicht beginnt, unter-
scheidet sich daher von Land zu Land (Abb. B.3). Dabei 
bestehen zwei Grundmodelle: Überwiegend gilt die 
Schulpflicht, sobald Flüchtlinge als wohnhaft angesehen 
werden,231 zum Teil existieren auch fixe Wartezeiten ab 
Einreise in das Bundesgebiet (Lehner 2016: 335–340).

In Hamburg, dem Saarland und Schleswig-Holstein müs-
sen geflüchtete Kinder und Jugendliche frühzeitig die 
Schule besuchen, nämlich unmittelbar ab dem Zeitpunkt, 
zu dem sie in einer Wohnung leben. Da in diesen Bundes-
ländern auch Erstaufnahmeeinrichtungen als Wohnung 
gelten können, finden erste Unterrichtseinheiten bereits 
dort statt; sie können z. B. – wie in Hamburg – eine um-
fassende Sprachförderung beinhalten.232 In anderen Bun-
desländern beginnt die Schulpflicht deutlich später, oft 
erst, wenn die Flüchtlinge die Erstaufnahmeeinrichtung 
verlassen und im Rahmen ihres Asylverfahrens einer 
Kommune zugewiesen werden. Auf eine solche Zuwei-
sung mussten Asylsuchende in den Jahren 2015 und 2016 
oft monatelang warten. Dadurch verpassten junge Flücht-
linge im schlimmsten Fall ein ganzes Schuljahr (UNICEF 
2016: 11; Otto et al. 2016: 12–15). In dieser Situation 
könnten die Familien theoretisch ein Schulbesuchsrecht 

einfordern. Dafür müssten sie sich jedoch zum Teil auf 
völker- und europarechtliche Normen berufen, denn in 
einigen Landesschulgesetzen gilt das Recht auf Bildung 
für Asylsuchende bislang nur implizit. In der Praxis dürf-
ten allerdings die wenigsten Eltern einen Schulbesuch 
rechtlich einfordern (Massumi et al. 2015: 37).

B.2.2.2 Herausforderungen im Schulalltag

Politik und Gesellschaft sehen die 33.000 allgemeinbil-
denden Schulen, die es in Deutschland gibt, zunehmend 
als �Integrationsmotoren� für geflüchtete Kinder und Ju-
gendliche. Die Schulen sollen nicht nur Fachwissen und 
allgemeine Fähigkeiten vermitteln, sondern auch die 
soziale Integration junger Flüchtlinge fördern, indem sie 
Begegnungen mit der Aufnahmegesellschaft und ihren 
demokratischen Grundwerten ermöglichen und aktiv för-
dern. Für diese anspruchsvolle Aufgabe sind die Schulen 
jedoch nicht allein zuständig: Die Bundesländer sind ge-
setzlich verpflichtet, sie dabei zu unterstützen.233 

Die meisten der neu Zugewanderten müssen zu-
nächst vor allem die deutsche Sprache erlernen. Auch die 
geflüchteten Kinder und Jugendlichen sollen möglichst 
rasch ein Sprachniveau erreichen, das ihnen erlaubt, am 
Regelunterricht teilzunehmen (vgl. KMK 2016a: 4f.; Alli-
anz für Aus- und Weiterbildung 2015: 2). Vor diesem Hin-
tergrund sind drei Fragen von besonderer Bedeutung: (1) 
Wie können Flüchtlinge am besten unterrichtet werden 
(separat, integriert etc.)? (2) Welche Inhalte sollten beim 
Unterricht mit Flüchtlingen im Vordergrund stehen? (3) 
Wo können Flüchtlinge beschult werden, um Segregation 
zu vermeiden?

Obwohl viele Schulen inzwischen mehrere Jahre Er-
fahrung mit Flüchtlingen und anderen Neuzuwanderern 
haben, gibt es bisher kaum wissenschaftlich gesicherte 
Erkenntnisse darüber, wie geflüchtete Kinder und Ju-
gendliche am besten unterrichtet werden können (Brüg-
gemann/Nikolai 2016: 6; Otto et al. 2016: 4; Behrensen/
Westphal 2009). Entsprechend vielfältig sind die Beschu-
lungsmodelle, die ihnen den Weg zum gemeinsamen Un-
terricht mit einheimischen Schulkindern ebnen sollen. Oft 
werden die Neuzugänge zunächst komplett in separaten 
Lerngruppen unterrichtet, die u. a. als Willkommensklas-
sen bezeichnet werden; diese sollen sie auf den Regelun-

229  Gezählt wurden Schüler ohne Deutschkenntnisse, die eine Willkommensklasse (sog. Vorkurs) besuchen, in der sie auf den Unterricht in der Regel-
klasse vorbereitet werden. Knapp drei Viertel von ihnen sind nach Deutschland geflohen; die Übrigen sind über andere Wege zugewandert, etwa 
im Rahmen der Personenfreizügigkeit für EU-Bürger (Bremer Senatorin für Kinder und Bildung 2016b: 7–10).

230  Die Richtlinie 2013/33/EU verweist dabei auf das von der Bundesrepublik Deutschland ratifizierte Genfer Abkommen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge vom 28.07.1951 in der Fassung vom 31.01.1967.

231  Je nach Bundesland wird hierbei entweder auf den Wohnsitz im melderechtlichen Sinne abgestellt – was die Erstaufnahmeeinrichtung mit ein-
schließt – oder deren Verlassen bzw. die Zuweisung zu einer Kommune abgewartet.

232  Vgl. Verwaltungsvorschrift über die schulische Betreuung von Flüchtlingen in zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen und Erstversorgungseinrichtun-
gen für unbegleitete Minderjährige in Hamburg vom 16.10.2015.

233  Für das Schulwesen ist nach dem Grundgesetz (Art. 7 Abs. 1 GG) der Staat verantwortlich; damit ist es auch in erster Linie seine Aufgabe, soziale, 
migrationsbedingte und andere Ungleichheiten im Bildungssystem auszugleichen (Avenarius/Füssel 2010: 102–107).
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terricht vorbereiten.234 Nach einer Phase der getrennten 
Beschulung in solchen Lerngruppen werden sie i. d. R. 
schrittweise in den Regelunterricht integriert. Manche 
Schulen verzichten auch darauf, die Schülergruppen am 
Anfang vollständig zu trennen, und beginnen unmittel-
bar mit einer teilintegrierten Beschulung. Wieder andere 
unterrichten die geflüchteten Kinder und Jugendlichen 
sofort in Regelklassen und ergänzen den Fachunterricht 
durch Sprachförderstunden (Massumi et al. 2015: 43–52; 
Karakayali et al. 2016).

Bislang gibt es keine belastbaren Vergleichsuntersu-
chungen dazu, ob gemeinsamer Unterricht vom ersten 
Tag an besser oder schlechter ist als getrennte oder teil-
integrierte Beschulung oder welches Modell für welche 
Altersstufen am besten wirkt. Die Beantwortung die-
ser Frage wird noch dadurch erschwert, dass viele der 
Flüchtlinge nicht zu Beginn eines Schuljahrs ankommen, 
sondern im laufenden Schulbetrieb integriert werden 
müssen. An Bremer Grundschulen und weiterführenden 
Schulen etwa kamen im Verlauf des Schuljahrs 2015/16 

234  In der bayerischen Oberpfalz z. B. haben Anfang 2016 40 der insgesamt 343 Grund- und Mittelschulen (11,7 %) eine oder mehrere Willkommens-
klassen (sog. Übergangsklassen) eingerichtet (Bayerischer Landtag, Drs. 17/10465).

innerhalb der ersten Tage 

Die Schulpflicht greift

ab Einreichung eines Antrags auf
Asyl bzw. Duldung 

ab Zuweisung zu einer Kommune/
ab Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtung

3 Monate nach Einreise

6 Monate nach Einreise

Abb. B.3 Schulpflicht für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien in den Bundesländern 2016

Anmerkung: Die in der Abbildung enthaltenen Informationen entsprechen dem Sachstand im Juli 2016.

Quelle: KMK 2016b; Massumi et al. 2015: 38f.; eigene Darstellung
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mehr als 1.400 neu zugewanderte Kinder zu unterschied-
lichen Zeitpunkten hinzu (Abb. B.4). 

Politische Rahmenvorgaben zum ‚richtigen‘ Beschu-
lungsmodell bleiben an vielen Stellen vage und eröffnen 
Schulleitungen und Lehrerkollegien einen erheblichen 
Handlungsspielraum. Die meisten Bundesländer geben in 
Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Erlassen le-
diglich Richtwerte für Sprachförderstunden und Möglich-
keiten der Beschulung vor. In Mecklenburg-Vorpommern 
z. B. sollen Grundschulkinder aus Flüchtlingsfamilien min-
destens zehn Wochenstunden intensive Sprachförderung 
erhalten, Sekundarschüler mindestens zwanzig.235 

In Grundschulen sollen die Flüchtlinge oft gemeinsam 
mit allen anderen Kindern lernen. Für weiterführende 
Schulen sehen die Landesregelungen üblicherweise par-
allel zum Regelunterricht geführte Willkommensklassen 
und zusätzliche Sprachförderstunden vor. Wie intensiv 
diese Sprachförderung ausfällt und ab wann die Flücht-
linge am Regelunterricht teilnehmen, entscheidet aber 
letztlich jede Schule selbst (Massumi et al. 2015: 44–49; 
Brüggemann/Nikolai 2016: 4; Otto et al. 2016: 32).236 

Schulen mit einem sog. rhythmisierten Ganztagsan-
gebot haben deutlich mehr Möglichkeiten, den Spracher-
werb der Flüchtlinge zu fördern, denn hier können am 
Vor- und am Nachmittag Unterrichts-, Lern- und Freizeit-
phasen im Wechsel stattfinden. Von solchen Angeboten 
profitieren bislang aber weniger als 6 Prozent aller Kinder 
mit und ohne Migrationshintergrund (Aktionsrat Bildung 
2013: 36). Zudem ist die Teilnahme am Ganztagsangebot 
an den meisten Schulen nach wie vor freiwillig. Dadurch 
nehmen gerade Kinder und Jugendliche aus Flüchtlings-
familien solche integrationsfördernden Bildungsangebote 

seltener wahr (Spieß/Westermaier/Marcus 2016: 769). 
Zwar wurden Ganztagsschulen ab 2002 bundesweit er-
heblich ausgebaut; oft fehlen jedoch Konzepte und pä-
dagogisches Fachpersonal, um Flüchtlinge optimal zu 
fördern. Nicht zuletzt deshalb greifen viele Schulen bei 
der Ausgestaltung des Ganztagsangebots oft auf ehren-
amtliche Hilfe zurück. Seit 2015 ist das ehrenamtliche 
Engagement in den Bereichen Sprachbildung und Nach-
hilfe deutlich gestiegen; knapp zwei Drittel der Ehrenamt-
lichen arbeiten jedoch zum ersten Mal mit Flüchtlingen 
(Karakayali/Kleist 2016: 24–26). So wichtig dieses zivil-
gesellschaftliche Engagement auch ist, es enthebt den 
Staat nicht seiner Verantwortung, für die Bildung aller in 
Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen zu sor-
gen. Die neu Zugewanderten haben zum Teil erheblichen 
Sprachförderbedarf, einige benötigen auch psychosozia-
le Betreuung. Zudem sollte das Personal entsprechend 
weitergebildet werden, und es sollten multiprofessionelle 
Teams aus Lehrkräften, Fachkräften für Schulsozialarbeit, 
Erziehern sowie haupt- und ehrenamtlichen Hilfskräften 
gebildet und eng vernetzt werden.

In Willkommensklassen lernen Kinder mit fortge-
schrittenen mündlichen und schriftlichen Sprachfähig-
keiten gemeinsam mit Analphabeten. Angesichts der zu 
beobachtenden immensen Leistungsspanne der Flücht-
linge stellt sich zunehmend die Frage nach passenden 
Unterrichtsinhalten und Lehrmethoden. Die unterschied-
lichen Lernvoraussetzungen können von einem Lehrbuch 
kaum abgebildet werden. Daher muss das pädagogische 
Fachpersonal zusätzliche Zeit aufwenden, um die Schüler 
einzeln zu betreuen und die Lernmaterialien anzupassen. 
An weiterführenden Schulen kommt erschwerend hinzu, 

Info-Box7  Trotz Gesetzesänderung: ohne Papiere kein Schulbesuch!

Geflüchtete Kinder und Jugendliche, die sich irregulär, d. h. ohne Kenntnis der Ausländerbehörden in Deutsch-
land aufhalten, besuchen häufig keine Schule, weil sie bzw. ihre Familien befürchten, dass die Ordnungsbe-
hörden vor Ort von ihrem Aufenthalt erfahren. Für das Jahr 2014 wurde die Zahl der ‚papierlosen‘ Kinder auf 
„zwischen einigen tausend und einigen zehntausend“ geschätzt (Funck/Karakaşoğlu/Vogel 2015: 8). Damit 
auch diese Kinder eine Chance auf Bildung erhalten, sind Schulen und andere Bildungseinrichtungen seit 2011 
ausdrücklich nicht mehr verpflichtet, Schulkinder ohne Papiere den Ausländerbehörden zu melden (§ 87 Abs. 1 
u. 2 AufenthG). Eine bundesweite Untersuchung an 100 Grundschulen im Sommer 2015 zeigte allerdings, dass 
viele Schulen die aktuelle Gesetzeslage nicht kennen: 62 Prozent würden in einem solchen Fall die Kinder 
nicht beschulen. Einige sagen ausdrücklich, dass sie die Ausländerbehörden informieren würden; insofern 
würden die betreffenden Familien tatsächlich eine Entdeckung riskieren. Von den befragten Schulen in den 
ostdeutschen Flächenländern war keine bereit, ‚papierlose‘ Kinder aufzunehmen (Funck/Karakaşoğlu/Vogel 
2015: 29–36).

235  Nr. 5.3.4 Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern vom 01.08.2011.
236  In Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt sollen nach den entsprechenden Verwaltungsvorgaben die Schulen gemeinsam 

mit der örtlichen Schulbehörde entscheiden, wann der Übergang in die Regelklasse erfolgt (Aktionsrat Bildung 2016: 46f.).
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dass die Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien zum Teil 
ohne Rücksicht auf ihr Leistungsvermögen auf Hauptschu-
len, Realschulen und Gymnasien verteilt werden und dort 
nach kurzer Zeit über- bzw. unterfordert sind. 

Die Lehrkräfte müssen nicht nur ihren Unterricht stär-
ker an den sprachlichen und fachlichen Ausgangslagen 
der Flüchtlinge ausrichten, sie sollten ihnen auch als Be-
zugsperson und Wegbegleiter zur Seite stehen. Das gilt 
bei Willkommensklassen ebenso wie im Regelunterricht 
(Otto et al. 2016: 23–46). Viele Lehrkräfte fühlen sich auf 
diese Aufgaben schlecht vorbereitet. Sie wünschen sich 
gezielte Fortbildungen zum Umgang mit sprachlicher und 
kultureller Vielfalt wie auch mit psychischen Störungen, 
die bei Schulkindern aus Flüchtlingsfamilien bis zu 15-mal 
häufiger zu beobachten sind als bei einheimischen (Ruf/
Schauer/Elbert 2010: 158; Vodafone Stiftung Deutschland 
2012: 25f.; Becker-Mrotzek et al. 2012: 7). Dabei treten 
Belastungsstörungen häufig nicht unmittelbar nach der 
Ankunft, sondern zeitverzögert auf; das unterstreicht 
die Notwendigkeit, Lehrkräfte dafür zu sensibilisieren 
und entsprechend fortzubilden (Adam/Inal 2013: 14f.). 
Interessierte Lehrer finden allerdings bislang ein sehr un-
übersichtliches Fortbildungsangebot. Einschlägige Veran-
staltungen werden zu selten und zu kurz angeboten, was 

die gewünschte Qualifizierungswirkung deutlich schmä-
lert. Ähnliches gilt für die Lehrerausbildung: Nur in sechs 
Bundesländern sind Lehramtsstudierende verpflichtet, 
Grundkenntnisse zum Thema Sprachbildung zu erwerben 
(SVR-Forschungsbereich/Mercator-Institut für Sprachför-
derung und Deutsch als Zweitsprache 2016: 4f.).

Zudem werden zusätzliche Lehrkräfte und pädagogi-
sches Personal mit Spezialwissen benötigt, denn gerade 
die Arbeit mit Alphabetisierungsklassen und die Betreu-
ung von traumatisierten Minderjährigen sind ohne Exper-
tenwissen kaum zu leisten (Migration Policy Institute/
SVR-Forschungsbereich 2016: 6–10). So muss an Schulen 
mit vielen Flüchtlingen insbesondere die schulpsycho-
logische Versorgung verbessert werden. Im Jahr 2016 
schwankte das Verhältnis von Schulpsychologen zu Schü-
lern in den Bundesländern zwischen 1 : 5.083 in Berlin 
und 1 : 15.630 in Sachsen; vom international empfohle-
nen Versorgungsverhältnis von 1 : 1.000 ist es durchgän-
gig weit entfernt (Dunkel 2016: 2). Schulpsychologische 
Fachkräfte betreuen i. d. R. mehrere Schulen und sind 
somit nicht ständig vor Ort.

Die Beschulungspraktiken – und damit verbunden 
die Lernmöglichkeiten für Flüchtlinge – unterscheiden 
sich auch je nach Schulstandort. Der Lernfortschritt von 
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Abb. B.4 Neuaufnahme von Kindern und Jugendlichen in Willkommensklassen (sog. Vorkurse) in der 
              Stadt Bremen, Schuljahr 2015/16

Lesehilfe: Sek I = Sekundarstufe I, Sek II = Sekundarstufe II (allgemeinbildende Schulen). Die Angaben zum ‚Fluchthintergrund‘ der Schulkinder 
sind Näherungswerte; sie werden über Adressdaten, Jugendhilfestatistik und die Staatsbürgerschaft ermittelt. Im Schuljahr 2015/16 hatten etwa 
drei Viertel der Neuzugänge in Bremer Vorkursen einen ‚Fluchthintergrund‘.

Quelle: Bremer Senatorin für Kinder und Bildung 2016a; eigene Darstellung
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Kindern und Jugendlichen kann also durchaus davon ab-
hängen, wo sie zur Schule gehen (vgl. Baumert/Stanat/
Watermann 2006). Ähnlich wie in der frühkindlichen 
Bildung besteht auch im schulischen Bereich die Gefahr, 
dass Flüchtlinge abgesondert werden. Darauf verweist 
auch die Situation der Zuwanderer, die schon seit Jah-
ren in Deutschland leben: In Großstädten besuchte von 
den Grundschulkindern mit Migrationshintergrund im 
Jahr 2011 über die Hälfte (57,6 %) eine stark segregierte 
Schule, in der mehr als drei von vier Kindern einen Mi-
grationshintergrund haben. Von den Gleichaltrigen ohne 
Migrationshintergrund waren es nur 8 Prozent (SVR-For-
schungsbereich 2013c: 8).

Diese Entmischung kann den Spracherwerb und den 
Lernzuwachs junger Flüchtlinge hemmen und ungleiche 
Bildungschancen weiter verschärfen. Dieser Befund ist 
allerdings nicht direkt auf den Zuwandereranteil in den 
Schulen zurückzuführen, sondern vielmehr auf den Anteil 
sozial benachteiligter und leistungsschwacher Schulkin-
der, der an segregierten Schulen oft überdurchschnittlich 
hoch ist (Baumert/Stanat/Watermann 2006: 134; Bel-
lin 2009: 208; Scharenberg 2011: 155f.; Schallock 2016: 
322f.). Bei der Schulzuweisung junger Flüchtlinge sollten 
die zuständigen Schulbehörden daher stärker die Zusam-
mensetzung der Schülerschaft berücksichtigen und vor-
handene Daten (z. B. zum Anteil sozial benachteiligter 
Kinder) gezielt nutzen, um zusätzliche Segregation zu ver-
hindern. Diese Möglichkeit wird von den Schulbehörden 
bislang kaum genutzt; die meisten Zuteilungsverfahren 
orientieren sich eher an Kriterien wie räumlicher Nähe, 
freien Klassenräumen oder der Bereitschaft des Lehrer-
kollegiums, Flüchtlinge aufzunehmen (Otto et al. 2016: 
12). Zwar sollten in die Zuteilungsentscheidungen der 
Schulbehörden auch solche Informationen einfließen. Im 
Hinblick auf die mittelfristige Bildungsintegration junger 
Flüchtlinge ist es jedoch wichtig, das Leistungsniveau und 
die sozialen Merkmale der Schülerschaft vor Ort stärker 
zu berücksichtigen. Spätestens ab dem Übergang in den 
Regelunterricht sollte eine ‚ausgewogene‘ Mischung an-
gestrebt werden.

Ferner sollte Ausgrenzung innerhalb der Schulen ver-
mieden werden. Die parallel zum Regelunterricht geführ-
ten Willkommensklassen bieten einen Schutzraum und 
eine enge Beziehung zur Lehrkraft. Gleichzeitig kann die 
gesonderte Beschulung aber mittelfristig dazu führen, 
dass fachliche Unterrichtsinhalte zu kurz kommen und 
wenig Kontakt zu Gleichaltrigen außerhalb des Klassen-
verbands entsteht; sie kann somit den Lernfortschritt 
behindern und die Sozialisation in der Aufnahmegesell-
schaft erschweren (Otto et al. 2016: 31). Die Schulen soll-
ten dies bei der Unterrichtsorganisation berücksichtigen 
und ihre Gestaltungsspielräume im Sinne der Flüchtlin-

ge nutzen. Keinesfalls dürfen die Willkommensklassen 
missbraucht werden, um ‚schwierige‘ Schüler langfristig 
auszusondern.

B.2.2.3 Ausgewählte Lösungsansätze

Im deutschen Schulsystem ist Zuwanderung seit vielen 
Jahren der Normalfall, etwa jeder dritte Schüler hat einen 
Migrationshintergrund (Statistisches Bundesamt 2015b, 
eigene Berechnung). Somit stellt sich zunächst die Frage, 
welche Förderansätze schon bewährt und wissenschaft-
lich abgesichert sind. Die bisherigen Erkenntnisse erlau-
ben jedoch keine Rückschlüsse darauf, wie geeignet oder 
wirksam die derzeit praktizierten Fördermaßnahmen für 
geflüchtete Kinder und Jugendliche wirklich sind (Massu-
mi et al. 2015: 45; Otto et al. 2016: 4). Immerhin können 
einzelne Praxisbeispiele herausgestellt werden, die viel-
versprechend erscheinen.

Systematische Bildungsintegration
In Schleswig-Holstein müssen geflüchtete Kinder und 
Jugendliche schon kurz nach ihrer Ankunft am Schulun-
terricht teilnehmen (Abb. B.3). Ihre Integration in den Re-
gelunterricht erfolgt in drei Schritten: Zunächst erwerben 
die Kinder an einem der 201 Sprachlernzentren im Land 
grundlegende Deutschkenntnisse; in diesen sog. DaZ-
Zentren237 wurden zum Beginn des Schuljahrs 2016/17 
knapp 7.000 Schüler von 427 speziell ausgebildeten DaZ-
Lehrkräften auf den Schulbesuch vorbereitet. Im zweiten 
Schritt lernen die geflüchteten Kinder und Jugendlichen 
grundsätzlich gemeinsam mit den einheimischen Schul-
kindern in einer Regelklasse. Zu Beginn erhalten sie ne-
ben dem Fachunterricht bis zu sechs Sprachförderstunden 
pro Woche. Im dritten und letzten Schritt wird die Zahl der 
Förderstunden je nach Sprachstand verringert; schließlich 
nehmen die Zuwanderer nur noch am Regelunterricht teil 
(Ministerium für Bildung Schleswig-Holstein 2016).

Flächendeckende Lehrerausbildung zum Thema Sprach-
bildung
In Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein 
sind alle Lehramtsstudierenden per Gesetz verpflichtet, 
einen oder mehrere Kurse zum Thema Sprachbildung zu 
belegen. Im übrigen Teil der Republik sind die Lehrkräfte 
in dieser Hinsicht bei ihrem Eintritt in den Schuldienst 
weitgehend unvorbereitet. Denn auch im Referendariat 
überlassen es die meisten Länder dem Zufall, ob bzw. 
inwieweit die jungen Lehrkräfte lernen, mit sprachlichen 
und kulturellen Unterschieden pädagogisch angemes-
sen umzugehen. Da Flüchtlinge – wie auch viele andere 
Schulkinder mit und ohne Migrationshintergrund – einen 

237  DaZ = Deutsch als Zweitsprache.
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mitunter hohen Sprachförderbedarf haben, sollte Sprach-
lernen in allen Unterrichtsfächern zum Thema gemacht 
werden, auch in Fächern wie Mathematik (z. B. mithil-
fe sprachintensiver Aufgaben) (SVR-Forschungsbereich/
Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als 
Zweitsprache 2016: 10; Baumann 2017). Hierauf müssen 
die Lehrkräfte entsprechend vorbereitet werden.

Lernmaterialien für den Unterricht mit Flüchtlingen
Für den Unterricht mit Flüchtlingen gibt es nur wenige 
curriculare Vorgaben und pädagogische Konzepte. Darum 
erarbeiten einzelne Lehrkräfte oder auch ganze Lehrer-
gruppen eigene Unterrichtsmaterialien, um den vielfälti-
gen Ausgangslagen der geflüchteten Schulkinder gerecht 
zu werden (Otto et al. 2016: 40). Hier können die Über-
sichtsangebote von Nutzen sein, die Schulbehörden, die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Deutsche 
Bildungsserver und die Landesinstitute für Lehrerbildung 
im Schuljahr 2015/16 (weiter-)entwickelt haben. Das 
Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulent-
wicklung etwa stellt für den Sprachunterricht mit Flücht-
lingen in Erstaufnahmeeinrichtungen seit Oktober 2015 
ganze Unterrichtseinheiten zur Verfügung.238 

B.2.3.Berufliche.Bildung

Knapp ein Viertel der Asylanträge in den Jahren 2015 und 
2016 wurde von jungen Frauen und insbesondere jungen 
Männern gestellt, die sich im Ausbildungsalter befinden 
(18 bis 25 Jahre) (BAMF 2016c; 2017a). Für diese Men-
schen ist Erwerbstätigkeit eine der entscheidenden In-
tegrationsvoraussetzungen: Dadurch gewinnen sie nicht 
nur finanzielle Unabhängigkeit, sondern auch soziale 
Kontakte und gesellschaftliche Akzeptanz. Auf dem zerti-
fikatsorientierten deutschen Arbeitsmarkt ist die Aufnah-
me einer qualifizierten Beschäftigung – und somit eine 
erfolgreiche (Arbeitsmarkt-)Integration – aber nach wie 
vor äußerst schwierig, wenn die betreffende Person kei-
nen anerkannten berufsqualifizierenden Abschluss vor-
weisen kann. Für Flüchtlinge ist diese Situation besonders 
schwierig. Einerseits gibt es in ihren Herkunftsländern in 
der Regel kein Berufsausbildungssystem, das dem deut-

schen dualen System vergleichbar wäre. Daher können 
nur wenige eine zertifizierte Berufsausbildung vorweisen 
(Romiti et al. 2016: 57f.). Andererseits verfügen viele 
Flüchtlinge zwar über berufliche Erfahrungen bzw. Kennt-
nisse, diese sind mit dem beruflichen Bildungssystem 
bzw. den Anforderungen des Arbeitsmarkts in Deutsch-
land aber wiederum nicht oder nur schwer vereinbar (für 
Zahlen zur beruflichen Bildung s. Kap. B.3.1).

Da die meisten jungen Flüchtlinge nicht über entspre-
chende Zeugnisse verfügen, ist davon auszugehen, dass 
in den nächsten Jahren der Bedarf an Ausbildungsplät-
zen erheblich steigen wird. Allein für die 18- bis 25-Jäh-
rigen, die 2015 nach Deutschland geflüchtet sind, wird 
ein Bedarf von bis zu 120.000 zusätzlichen Plätzen in 
Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben erwartet (Au-
torengruppe Bildungsberichterstattung 2016a: 201). Im 
Idealfall sollen die jungen Flüchtlinge im Rahmen einer 
dualen Ausbildung beide Lernorte kennenlernen und von 
der bewährten Mischung aus Theorie und Praxis profitie-
ren. Rechtlich wurden ihnen entsprechende Möglichkei-
ten zwar inzwischen eröffnet. In der Praxis werden aber 
unzureichende Vorbildung, mangelnde Deutschkenntnis-
se und häufig auch fehlende Kenntnis oder Akzeptanz 
der Vorzüge des deutschen Ausbildungssystems häufig 
verhindern, dass junge Flüchtlinge direkt in eine duale 
Ausbildung einmünden (BIBB 2016b).239 

Einige Flüchtlinge haben bei ihrer Ankunft bereits 
fortgeschrittene Sprachkenntnisse und einen Schulab-
schluss, der in Deutschland anerkannt ist. Für die über-
wiegende Mehrheit gilt jedoch: keine Ausbildung ohne 
entsprechende Vorbereitungskurse (Baumann/Riedl 
2016: 11; Braun/Lex 2016: 44–69).240 Diese Kurse – die 
oft als Übergangssystem bezeichnet werden – sind jedoch 
nicht für alle Flüchtlinge gleichermaßen zugänglich. In 
einigen Bundesländern endet die Berufsschulpflicht mit 
dem 18. Lebensjahr.241 Volljährige Flüchtlinge haben dort 
oft keine Möglichkeit, einen Vorbereitungskurs an einer 
Berufsschule zu besuchen (Tab. B.6). Statt einer kontinu-
ierlichen berufsschulischen Betreuung müssen sie aus ei-
ner Vielzahl außerschulischer Angebote zu Spracherwerb 
und Ausbildungsvorbereitung wählen, die bislang nicht 
ausreichend miteinander verzahnt sind (Baethge/Seeber 
2016: 15). Vielen Flüchtlingen, die das duale System als 

238  Vgl. http://li.hamburg.de/publikationen-2015/4616348/zea-unterrichtseinheiten, 13.01.2017.
239  Neben einer dualen Ausbildung können Flüchtlinge auch eine schulische Ausbildung absolvieren. Diese Art der Ausbildung ist besonders in Ge-

sundheits-, Sozial- oder Medienberufen üblich. Allerdings findet die Ausbildung auch hier häufig nicht nur in den Berufs(fach)schulen statt, sondern 
auch in Krankenhäusern, Kindertageseinrichtungen etc. Insofern ist eine schulische Ausbildung zum Teil ähnlich voraussetzungsvoll wie eine duale 
Ausbildung (BIBB 2014: 3).

240  Ähnliches gilt aber auch für einheimische Jugendliche, die neu ins berufliche Ausbildungssystem eintreten: Im Jahr 2015 stiegen 28,3 Prozent 
von ihnen über Vorbereitungsmaßnahmen (sog. Übergangssystem) ein. Von den übrigen Neuzugängen begannen 50,2 Prozent direkt eine duale, 
21,5 Prozent eine schulische Ausbildung. Das Übergangssystem umfasst neben der ein- bzw. zweijährigen Ausbildungsvorbereitung an Berufs-
schulen (Tab. B.6) u. a. berufsvorbereitende Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016a: 102).

241  Auch ältere Flüchtlinge können wieder berufsschulpflichtig werden, sobald sie eine Ausbildung in einem Betrieb antreten. In diesem Fall gilt die 
Berufsschulpflicht (Teilzeit) für die Dauer der Ausbildung (Braun/Lex 2016: 22).

http://li.hamburg.de/publikationen-2015/4616348/zea-unterrichtseinheiten
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Tab.B.6AusbildungsvorbereitungfürjungeFlüchtlingeohneDeutschkenntnisseanBerufsschulen2016

Bundesland Bildungsgang Regel-
laufzeit

maximales
Eintrittsalter

zentraleBildungsziele

Baden- 
Württemberg

VABO – Vorbereitungs-
jahr Arbeit/Beruf ohne 
Deutschkenntnisse

1 Jahr bis 20 Jahre –  Spracherwerb
–  berufliche Grundkenntnisse
–  Berufspraxis
–  Kontakt zur Bundesagentur für Arbeit (BA)

Bayern Berufsintegrations klasse 2 Jahre bis 21 Jahre (in 
Einzelfällen bis 25 
Jahre) 

–  Spracherwerb (z. T. mit vorgeschalteter 
Sprachintensivklasse)

–  berufliche Grundkenntnisse
–  optional: allgemeiner Schulabschluss

Berlin Willkommensklasse 1 Jahr bis 21 Jahre –  Spracherwerb
–  berufliche Grundkenntnisse
–  Vorbereitung auf Regelangebote (u. a. 

Berufsqualifizierende Lehrgänge (BQL))

Brandenburg BFS-G-Plus – 
Berufsgrundbildungs gang

2 Jahre bis 18 Jahre –  Spracherwerb
–  berufliche Grundkenntnisse
–  alle Absolventen: allgemeiner Schulab-

schluss

Bremen Vorklasse 2 Jahre bis 18 Jahre –  Spracherwerb
–  berufliche Grundkenntnisse
–  Berufspraxis
–  alle Absolventen: allgemeiner Schulab-

schluss

Hamburg AvM Dual – 
Ausbildungsvorberei tung 
für Migranten 

2 Jahre bis 18 Jahre –  Spracherwerb in Betrieben und im Ganz-
tagsunterricht

–  berufliche Grundkenntnisse
–  duale Berufspraxis 
–  alle Absolventen: allgemeiner Schulab-

schluss

Hessen InteA – Integration und 
Abschluss Intensivklasse

max. 
2 Jahre

bis 21 Jahre –  Spracherwerb
–  berufliche Grundkenntnisse
–  optional: allgemeiner Schulabschluss

Mecklenburg- 
Vorpommern

BVJ-A – 
Berufsvorbereitungs jahr 
für ausländische Schüle-
rinnen und Schüler

2 Jahre bis 18 Jahre –  Spracherwerb
–  berufliche Grundkenntnisse
–  alle Absolventen: allgemeiner Schulab-

schluss

Niedersachsen SPRINT – Sprach- und 
Integrations projekt für 
jugendliche Flüchtlinge

max. 1 
Jahr

bis 21 Jahre –  Spracherwerb
–  berufliche Grundkenntnisse
–  Vorbereitung auf Regelangebote  

(u. a. Berufsvorbereitungsjahr)

Nordrhein- 
Westfalen

IFK – 
Internationale Förder-
klasse 

1 Jahr bis 18 Jahre
(im Teilzeitmodell 
bis 25 Jahre)

–  Spracherwerb
–  berufliche Grundkenntnisse
–  im Teilzeitmodell: Teilnahme an  

BA-Maßnahmen
–  alle Absolventen: allgemeiner Schulab-

schluss

Rheinland-Pfalz BVJ-S – 
Berufsvorbereitungs jahr 
Sprachförderung

flexibel bis 18 Jahre –  Spracherwerb
–  berufliche Grundkenntnisse
–  Vorbereitung auf Regelangebote  

(u. a. Berufsvorbereitungsjahr)
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Zugangsweg zu qualifizierter Beschäftigung nicht kennen, 
ist zudem nicht klar, warum es sich für sie lohnen kann, 
anstelle einer niedrig qualifizierten Beschäftigung eine 
mehrjährige Azubi-Tätigkeit aufzunehmen. Erstere ist 
zwar etwas besser bezahlt, bietet aber deutlich weniger 
Perspektiven.

B.2.3.1 Hürden beim Zugang zu beruflicher Bildung

Wenn die geflüchteten Jugendlichen und jungen Erwach-
senen nicht mehr verpflichtet sind, an einer allgemein-
bildenden Schule zu lernen, können sie je nach Alter zu-
nächst eine Berufsschule besuchen,242 um sich für eine 
Ausbildung zu qualifizieren. Dort durchlaufen die meisten 
von ihnen eine ein- oder zweijährige Ausbildungsvorbe-
reitung für geflüchtete Personen ohne Deutschkennt-
nisse.243 In diesen Spezialkursen lernen sie die deutsche 

Sprache und erwerben fachliche und berufliche Grund-
kenntnisse. 

Wie in Grundschulen und weiterführenden Schulen 
lernen die Flüchtlinge je nach Bundesland in separaten 
Klassen, teilintegriert oder gemeinsam mit einheimischen 
Ausbildungsanwärtern (Braun/Lex 2016: 60f.). Vielerorts 
sind mehrwöchige Praktika vorgesehen. Zudem können 
die Teilnehmer vor allem in der zweijährigen Ausbil-
dungsvorbereitung direkt den Hauptschulabschluss oder 
einen anderen allgemeinen Schulabschluss nachholen.244 
Dies ist für die Suche nach einem Ausbildungsplatz von 
entscheidender Bedeutung (Tab. B.6). 

Die Berufsschulen richten ihr Vorbereitungsangebot 
vor allem an junge Flüchtlinge mit geringen Deutsch-
kenntnissen. Bei der Kurszulassung spielen Aufenthalts-
titel und Bleibeperspektive rein rechtlich gesehen keine 
Rolle. Es kommt aber durchaus vor, dass stark nachge-

242  Zum Teil sind junge Flüchtlinge auch verpflichtet, eine Berufsschule zu besuchen. Die Berufsschulpflicht ist in den Bundesländern unterschiedlich 
geregelt. Sie endet i. d. R., sobald eine Person ihr zwölftes Schuljahr absolviert hat oder volljährig wird (von Dewitz/Massumi/Grießbach 2016: 
23).

243  Neben Flüchtlingen richtet sich dieses Angebot auch an andere Personen ohne Deutschkenntnisse.
244  Bei einem Teil der einjährigen Vorbereitungskurse ist es nicht möglich, unmittelbar zum Ende des Kurses einen Schulabschluss nachzuholen. Diese 

Programme sind oft als Vorkurse für die allgemeine Ausbildungsvorbereitung gedacht, die in der Regel auch die Prüfungen für die allgemeinen 
Schulabschlüsse anbietet.

Bundesland Bildungsgang Regel-
laufzeit

maximales
Eintrittsalter

zentraleBildungsziele

Saarland Vorklasse 1 Jahr bis 18 Jahre –  Spracherwerb
–  berufliche Grundkenntnisse
–  flexible Vorbereitung auf passende An-

schlussqualifizierung
–  optional: allgemeiner Schulabschluss

Sachsen Vorbereitungsklasse 1 Jahr bis 18 Jahre
(in Einzelfällen bis 
27 Jahre)

–  Spracherwerb
–  berufliche Grundkenntnisse
–  zweimonatige Teilnahme am Regelunter-

richt in Berufsschulen

Sachsen-Anhalt BVJ-S – 
Berufsvorbereitungs jahr 
Sprachförderung

1 Jahr bis 18 Jahre –  Spracherwerb
–  berufliche Grundkenntnisse
–  optional: allgemeiner Schulabschluss

Schleswig-Holstein AVJ –
Ausbildungsvorberei-
tendes Jahr

1 Jahr bis 18 Jahre –  Spracherwerb
–  berufliche Grundkenntnisse
–  optional: allgemeiner Schulabschluss

Thüringen BVJ-S – 
Berufsvorbereitungs jahr 
Sprache

1 Jahr bis 21 Jahre –  Spracherwerb
–  berufliche Grundkenntnisse
–  Vorbereitung auf Regelangebote  

(u. a. Berufsvorbereitungsjahr)

Anmerkung:.In.einigen.Bundesländern.(z..B..Bremen).können.Flüchtlinge.in.Ausnahmefällen.auch.jenseits.der.Altersgrenze.zum.jeweiligen.Bildungsgang.
zugelassen.werden,.z..B..wenn.ein.Platz.erst.später.frei.wird..Das.niedersächsische.Modellprojekt.SPRINT.wurde.zum.Erhebungszeitpunkt.ergänzend.zu.
den.Sprachförderklassen.im.Berufsvorbereitungsjahr.(BVJ-A).angeboten..In.Nordrhein-Westfalen.wurde.Anfang.2017.eine.zusätzliche.Vorklasse.einge-
richtet,.die.bis.zu.25-jährige.Flüchtlinge.auf.die.IFK.und.andere.Bildungswege.vorbereitet.

Quelle:.Braun/Lex.2016:.73–92;.eigene.Aktualisierung.und.Darstellung
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fragte Berufsschulen bevorzugt Flüchtlinge aus dem Irak, 
Syrien und anderen Ländern mit guter Bleibeperspektive 
aufnehmen. Diese Gefahr bestand z. B. zeitweise in Bay-
ern, als die Berufsschulen des Freistaats im Oktober 2015 
aus Kapazitätsgründen zunächst nur etwa ein Drittel aller 
berufsschulpflichtigen Flüchtlinge aufnehmen konnten 
(Anderson 2016: 34; Braun/Lex 2016: 95).

Eine deutlich größere Rolle als der Aufenthaltsstatus 
spielen beim Berufsschulzugang von Flüchtlingen deren 
Alter und ihr Aufenthaltsort in Deutschland. Denn in ei-
nigen Bundesländern können sie an der Ausbildungs-
vorbereitung der Berufsschulen nicht mehr teilnehmen, 
sobald sie volljährig sind (Tab. B.6); in Bayern, Nordrhein-
Westfalen und Sachsen wiederum erhalten sie unter be-
stimmten Voraussetzungen bis zum 25. bzw. 27. Lebens-
jahr Zugang. Dieser äußerst unübersichtliche ‚rechtliche 
Flickenteppich‘ geht zulasten junger Flüchtlinge, denn 
damit hängt ihr Zugang zu beruflicher Bildung nach wie 
vor zu stark von ihrer regionalen Zuteilung und damit 
vom Zufall ab. In diesem Bereich besteht dringender  
Handlungsbedarf. 

Sobald Flüchtlinge die landesspezifische Altersgren-
ze überschritten haben, müssen sie auf außerschulische 
Bildungsmaßnahmen zurückgreifen. Das sind vor allem 
die Integrationskurse des BAMF und die breit gefächer-
ten Förderangebote der Bundesagentur für Arbeit (BA). 
Diese greifen jedoch oft nicht nahtlos ineinander; eine 
durchgängige Begleitung der jungen Flüchtlinge ist daher 
nicht gewährleistet. Dies erhöht insbesondere bei jungen 
Erwachsenen die Gefahr, dass sie die Maßnahme abbre-
chen (BIBB 2016b). Zudem sollen zu diesen Angeboten 
bevorzugt Flüchtlinge mit gesichertem Aufenthaltssta-
tus oder guter Bleibeperspektive zugelassen werden (s. 
Kap. B.3.4).

Insgesamt profitiert ein Teil der Flüchtlinge mittler-
weile davon, dass sich das duale Ausbildungssystem in 
den letzten Jahren aufenthaltsrechtlich stark geöffnet hat: 
Anerkannte Flüchtlinge haben rechtlich uneingeschränkt 
Zugang zum Ausbildungsmarkt. Asylsuchende245 können 
bereits nach einer dreimonatigen Wartefrist eine Aus-
bildung antreten, sofern die örtliche Ausländerbehörde 
dies genehmigt. In der Praxis ist diese Wartefrist ohnehin 
kaum von Bedeutung, denn die meisten Flüchtlinge fin-
den nicht auf Anhieb einen Ausbildungsplatz und müssen 
zunächst die sprachlichen und fachlichen Grundkenntnis-
se für eine Ausbildung erwerben (Bauer/Schreyer 2016: 
6). Sobald Personen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus 
eine Ausbildung aufgenommen haben, kann nach dem 
Integrationsgesetz von 2016 ihre Duldung für die Gesamt-
dauer der Ausbildung verlängert werden. Zudem wird im 

Fall einer anschließenden Arbeitsaufnahme eine Aufent-
haltserlaubnis für zwei Jahre erteilt (§ 18a AufenthG).246 
Diese sog. 3-plus-2-Regelung ermöglicht systematisch 
einen nachgelagerten ‚Spurwechsel‘.

Trotz all dieser Anstrengungen gleicht der Weg in die 
berufliche Bildung für Flüchtlinge nach wie vor einem 
Hürdenlauf. Rechtliche Hindernisse, ein vielfältiges, aber 
unübersichtliches Angebot und beschränkte Kapazitäten 
verhindern vielerorts den Einstieg in die duale Ausbil-
dung, den sich die Politik, die Wirtschaft und viele Flücht-
linge erhoffen. Viele Bundesländer erwägen, die Ausbil-
dungsvorbereitung an Berufsschulen für bis zu 25-jährige 
Flüchtlinge zu öffnen; in Bayern wird dies bereits prakti-
ziert. Das könnte helfen, zukünftig mehr Flüchtlinge er-
folgreich auf eine Ausbildung vorzubereiten. Nicht zuletzt 
dürften Angebote der Berufsorientierung und -beratung, 
die in einen Berufsschulalltag eingebettet sind, deutlich 
mehr junge Flüchtlinge erreichen als außerschulische Ein-
zelangebote.

B.2.3.2 Herausforderungen in der beruflichen 
Bildung

Das höchst unterschiedliche Leistungsniveau der jungen 
Flüchtlinge ist für den Lernalltag in Berufsschulen und 
Ausbildungsbetrieben eine immense Herausforderung. 
Genau wie an allgemeinbildenden Schulen fehlt es an 
geeigneten Lernmaterialien und häufig auch an Lehr- 
und Ausbildungspersonal, das für den Unterricht und 
die Begleitung junger Flüchtlinge qualifiziert ist (BIBB 
2016b: 22f.; Baumann/Riedl 2016: 127f.; Meyer 2014: 
97f.). Überdies gibt es in den einzelnen Bildungsgängen 
zahlreiche Hürden, die einer erfolgreichen Ausbildung im 
Weg stehen.

Interessenkonflikt zwischen Ausbildung und gering 
qualifizierter Beschäftigung
Der lange Weg zu einem beruflichen Abschluss schreckt 
viele Flüchtlinge ab und birgt die Gefahr, dass eine Aus-
bildung vorzeitig abgebrochen wird. Dies wird mög-
licherweise dadurch verstärkt, dass in den Herkunfts-
ländern die duale Ausbildung als Alternative zu einem 
prestigeträchtigen Hochschulstudium wie auch zu einer 
unqualifizierten Tätigkeit weitgehend unbekannt ist. Al-
lein Vorbereitungskurs(e) und duale Ausbildung dauern 
zusammen schon etwa fünf Jahre – eine lange Zeit für 
junge Erwachsene. So dürften viele einen Niedriglohn-
job bevorzugen (z. B. in der Gastronomie, der Lebens-
mittelherstellung oder im Reinigungsgewerbe), um ihre 
Schulden bei Schleusern abzuzahlen oder ihre Familie zu 

245  Der Begriff Asylsuchende umfasst hier (1) Personen mit einer Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (BüMA), (2) Personen, die ihren 
Asylantrag eingereicht haben und auf eine Entscheidung warten, und (3) Personen mit einer Duldung (Braun/Lex 2016: 95).

246  Ohne Anschlussbeschäftigung oder bei Abbruch der Ausbildung kann die Duldung für ein halbes Jahr verlängert werden.
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unterstützen (Bauer/Schreyer 2016: 5; Baethge/Seeber 
2016: 21). Ihre Lebenssituation passt nicht zu Deutsch-
lands sequenziell aufgebautem Ausbildungssystem, das 
zuerst Spracherwerb vorsieht, dann die Ausbildungsvor-
bereitung, dann die duale Ausbildung und erst dann eine 
Entlohnung über dem Existenzminimum. Besser geeignet 
wären möglicherweise Ausbildungsformate in Teilzeit und 
die Zertifizierung abgeschlossener Module als Teile auf 
dem Weg zur Vollausbildung. Solche Formate werden 
zwar punktuell umgesetzt, fristen aber bislang ein Schat-
tendasein (BIBB 2016b: 24f.; Kloas 2007). 

Flüchtlinge sind jedoch bei Weitem nicht die einzige 
Bevölkerungsgruppe, die von flexiblen Ausbildungswe-
gen profitieren könnte. Auch Langzeitarbeitslosen ohne 
Berufsausbildung könnte mit einer derartigen Politik der 
Weg in den Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Entspre-
chende Reformvorhaben, die in den letzten Jahren mehr-
fach angestoßen wurden, sollten deshalb mit Nachdruck 
weiter verfolgt werden. Zudem sollte über die vorhande-
nen Ausbildungswege und die Vorzüge einer Vollausbil-
dung besser informiert werden. Denn viele Flüchtlinge 
sind mit dem hiesigen Ausbildungssystem nicht vertraut 
und wissen nicht, dass eine Ausbildung nicht nur mit-
telfristig ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert, 
sondern oft der einzige Weg ist zu einer qualifizierten 
Beschäftigung und einem gesicherten Aufenthalt (Heisig/
Solga 2014: 29; Bauer/Schreyer 2016: 5–7).

Regionale Engpässe bei Ausbildungsplätzen
Obwohl insgesamt immer weniger junge Menschen in 
das duale Ausbildungssystem eintreten, ist bundesweit 
weiterhin die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen höher 
als das Angebot, weil immer weniger Betriebe ausbilden 
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016a: 280). 
Diese Entwicklung ist seit 2007 verstärkt zu beobachten. 
Sie vollzieht sich aber bundesweit nicht gleichmäßig. Wie 
schwierig es ist, freie Azubi-Stellen zu finden, hängt von 
der Region ab: Betriebe in Süddeutschland und in Teilen 
Ostdeutschlands haben zunehmend Schwierigkeiten, ihre 
Ausbildungsplätze zu besetzen. In Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und den drei Stadt-
staaten dagegen sind Ausbildungsstellen vergleichswei-
se rar gesät (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2016a: 107); hier dürfte es Flüchtlingen deutlich schwerer 
fallen, eine duale Ausbildung aufzunehmen. Zwar ist ein 
großer Teil der klein- und mittelständischen Unternehmen 
(KMU) grundsätzlich bereit, Flüchtlinge als Auszubildende 
oder Praktikanten anzunehmen. Laut einer Umfrage des  
BIBB von Anfang 2016 hatte jedoch nur etwa jeder zehnte 
Ausbildungsbetrieb selbst die Initiative ergriffen und ein 
entsprechendes Qualifizierungsangebot geschaffen (BIBB 
2016a: 11). Darum sollten insbesondere KMU stärker da-

bei unterstützt werden, passende Ausbildungsangebote 
zu entwickeln und die Flüchtlinge in der betrieblichen 
Ausbildungsphase zu begleiten.

Zuständigkeitswirrwarr und empfundene Rechtsunsi-
cherheit
Die vielfältigen Ausbildungswege und Fördermaßnahmen 
in der beruflichen Bildung sind selbst für einheimische 
Beobachter schwer zu durchschauen. Die föderalen Zu-
ständigkeiten unterscheiden sich je nach Bildungsgang, 
Alter und Aufenthaltsstatus der Flüchtlinge. Dadurch ent-
stehen in der Beratung und Betreuung von Flüchtlingen 
unnötige Brüche, die selbst durch Übergabegespräche 
zwischen den verschiedenen Stellen nicht völlig ver-
mieden werden können (Braun/Lex 2016: 34). Dies hat 
schwerwiegende Folgen, besonders für junge Flüchtlinge, 
die unbegleitet nach Deutschland kommen. Denn gerade 
beim Übergang in die Volljährigkeit sind diese Jugendli-
chen auf durchgehende Unterstützung angewiesen (Info-
Box 8). Ebenso hinderlich ist ein anderes Nebenprodukt 
der gelebten Rechtspraxis: Bei Unternehmen, Berufs-
schulen und den Flüchtlingen selbst herrscht erhebliche 
Unsicherheit hinsichtlich der Rechtslage. Während das 
Ausbildungssystem insgesamt also auf der rechtlichen 
Ebene in beachtlichem Maß für Flüchtlinge geöffnet wur-
de, werden die bestehenden Möglichkeiten in der Praxis 
nur unzureichend genutzt.

B.2.3.3 Ausgewählte Lösungsansätze

Die erhöhte Fluchtzuwanderung im Jahr 2015 hat lang-
jährige Strukturdebatten im Ausbildungssystem neu ent-
facht. In die Diskussion, welche Ausbildungsmodelle für 
Flüchtlinge passen, fließen nun erneut Reformansätze 
ein, die in Fachkreisen bis vor wenigen Jahren noch als 
„Teufelszeug“ verschrien waren (Kloas 2007), sich seither 
jedoch in Modellprojekten als vielversprechend erwiesen 
haben. Bei zukünftigen Reformvorhaben sollte aber stets 
darauf geachtet werden, dass sie nicht nur Flüchtlingen 
zugutekommen, sondern auch einheimischen Zielgrup-
pen wie z. B. (jungen) Langzeitarbeitslosen. Da es beim 
Zugang zum Ausbildungssystem nach wie vor erhebliche 
rechtliche und strukturelle Barrieren gibt, erscheinen die 
folgenden Lösungsansätze erwägenswert.

Berufsschulzugang bis zum 25. Lebensjahr
In Bayern sind Flüchtlinge bis zum 21. Lebensjahr ver-
pflichtet, eine Berufsschule zu besuchen, sofern sie kei-
nen anerkannten mittleren oder höheren Schulabschluss 
haben.247 In Ausnahmefällen stehen ihnen die ausbil-
dungsvorbereitenden Berufsintegrationsklassen der Be-
rufsschulen auch bis zum 25. Lebensjahr offen (Tab. B.6). 

247  Art. 39 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, zuletzt geändert am 23.06.2016.
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In den zweijährigen Berufsintegrationsklassen erwerben 
die neu Zugewanderten die deutsche Sprache, berufli-
che Grundkenntnisse und einen Mittelschulabschluss. Je 
nach Leistungsstand können sie auf ihrem Weg zur dualen 
Ausbildung flexibel in einzelne Bildungsabschnitte ein-
steigen und andere überspringen. Analphabeten können 
eine vorgeschaltete ‚Sprachintensivklasse‘ besuchen. Im 
Schuljahr 2015/16 wurde die Zahl der Berufsintegrations-
klassen von 448 auf ca. 770 erhöht. Geplant ist eine Aus-
weitung auf bis zu 1.200 Klassen, in denen rund 22.000 
Zuwanderer unterrichtet werden können (von Dewitz/
Massumi/Grießbach 2016: 23; Baumann/Riedl 2016: 
27). Ein höheres Eintrittsalter für eine Ausbildungsvorbe-
reitung an Berufsschulen wird in Einzelfällen auch in an-
deren Bundesländern (Nordrhein-Westfalen und Sachsen) 
umgesetzt (Tab. B.6); angesichts des erheblichen Quali-
fizierungsbedarfs in der Gruppe der 18- bis 25-jährigen 
Flüchtlinge sollte dies bundesweit geschehen. Die Blei-
beperspektive der Flüchtlinge sollte bei der Zulassung an 
Berufsschulen keine Rolle spielen, denn auch abgelehnte 
Asylsuchende, die anschließend in ihre Herkunftsländer 
zurückkehren, können das Gelernte und den allgemeinen 
Schulabschluss auf den dortigen Arbeitsmärkten nutzen.

Flüchtlinge, Berufsschulen und Betriebe besser infor-
mieren
Die rechtliche Situation junger Flüchtlinge im Ausbil-
dungssystem ist wie oben beschrieben sehr komplex. 
Darum müssen alle beteiligten Stellen und Personen da-
rüber besser informiert werden. Dabei müssen die Infor-
mationen zielgruppengerecht aufgearbeitet und vermit-

telt werden: Flüchtlinge sollten zunächst über die Vorzüge 
einer abgeschlossenen Ausbildung aufgeklärt und auf 
dieser Grundlage über die verschiedenen Ausbildungswe-
ge informiert werden. Neben mehrsprachigen Handrei-
chungen sind hier die regionalen Beratungsnetzwerke der 
Koordinierungsstelle Ausbildung und Migration (KAUSA) 
ein interessanter Ansatz; sie müssten jedoch zukünftig 
deutlich ausgeweitet werden. Daneben benötigen Aus-
bildungsbetriebe und auch Berufsschulen flächendeckend 
eine spezialisierte Beratung, die sie über die teils stark 
veränderte Rechtslage informiert und dadurch Rechtssi-
cherheit vermittelt. Zudem könnte sie sie beim Umgang 
mit Behörden und bei Fragen zu Fördermöglichkeiten 
unterstützen und bei Konflikten vermitteln (BIBB 2016b: 
13–21). Eine etablierte Beratungsperson sollte auch an-
sprechbar bleiben, wenn sich der Rechtskreis ändert.

Flexible Ausbildungsmodelle im gesamten Bundes-
gebiet
Flexible Ausbildungsmodelle können helfen, die wenig 
zielführende Gegenüberstellung von kurzfristigem Nied-
rigverdienst und mehrjähriger Ausbildung aufzubrechen, 
und mehr Flüchtlinge motivieren, eine Ausbildung abzu-
schließen. Die Vorbereitungskurse (Tab. B.6) sind bereits 
stärker am Bedarf der Flüchtlinge ausgerichtet; darüber 
hinaus sollten künftig auch die Regelformate stärker an-
gepasst werden. Ein vielversprechendes Modell ist die 
Teilzeitausbildung. Sie ist seit 2005 im Bundesberufs-
bildungsgesetz für Ausnahmefälle von „berechtigtem 
Interesse“ verankert. Genutzt wurde sie bislang aber 
selten – meist von jungen Müttern, um Ausbildung und 

Info-Box8  Folgenschwerer Übergang: der Eintritt in die Volljährigkeit bei 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Derzeit leben in der Bundesrepublik Deutschland rund 50.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Ein 
Großteil von ihnen ist bis zum 18. Lebensjahr in der Obhut von Jugendämtern, deren Angestellte oft auch 
die Vormundschaft übernehmen und die Jugendlichen im Kontakt mit Behörden rechtlich vertreten (Noske 
2015: 16). Diese Unterstützung endet i. d. R. mit dem Eintritt in die Volljährigkeit: Ab diesem Moment sind 
die jungen Flüchtlinge stärker auf sich gestellt und müssen Schwierigkeiten in der Ausbildung(-svorbereitung) 
zunehmend allein meistern. Ohne den Rückhalt der Betreuer des Jugendamts besteht aber die Gefahr, dass sie 
im eingeschlagenen Bildungsweg nicht mehr mitkommen oder ihn gänzlich abbrechen (Bauer/Schreyer 2016: 
7). Flüchtlinge, die bis zu ihrem 18. Geburtstag noch keinen Vorbereitungskurs an einer Berufsschule besuchen, 
sind in einigen Bundesländern fortan von diesem Lernangebot ausgeschlossen (Tab. B.6).
Auch aufenthaltsrechtlich können Probleme entstehen. Als Minderjährige sind unbegleitete Flüchtlinge vor-
läufig gegen Abschiebung geschützt und können auch ohne Asylantrag von der Ausländerbehörde eine Dul-
dung erhalten. Dieses ‚Express-Verfahren‘ wird anscheinend nicht nur in Ausnahmefällen angewendet (BT-
Drs. 18/7621; Bauer/Schreyer 2016: 4). Deshalb ist anzunehmen, dass viele unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge nur eine Duldung erhalten und mit ihrem 18. Geburtstag den Abschiebeschutz verlieren. Wenn sie 
sich in einer Berufsausbildung befinden, kann ihre Duldung für die Dauer der Ausbildung verlängert werden. 
Ist eine Anschlussbeschäftigung gesichert, haben die jungen Erwachsenen zudem die Möglichkeit, ihren Auf-
enthalt in Deutschland um weitere zwei Jahre zu verlängern.



BILDUNG

137Jahresgutachten 2017

IN
TE

GR
AT

IO
N

 V
O

N
 F

LÜ
CH

TL
IN

GE
N

 A
LS

 Z
EN

TR
AL

E 
H

ER
AU

SF
O

RD
ER

UN
G

Familie besser zu vereinbaren. Bei einer Teilzeitausbil-
dung könnten die Flüchtlinge 25 bis 30 Wochenstunden 
in Berufsschulen und Betrieben lernen. In der restlichen 
Zeit könnten sie Geld verdienen, um ihre Angehörigen 
im Herkunftsland zu unterstützen, oder einen Sprach-
kurs besuchen. Dies könnte zusätzliche Anreize für eine 
(duale) Ausbildung setzen und damit die mittelfristigen 
Arbeitsmarktperspektiven vieler Flüchtlinge deutlich ver-
bessern. Im dualen System und auch in weiten Teilen der 
schulischen Ausbildung (z. B. Altenpflege und Kinder-
tagesbetreuung) sind Teilzeitausbildungen heute schon 
möglich. Ausbildungsbetriebe sollten ggf. zusätzliche Un-
terstützung erhalten, damit ihnen keine Produktivitäts-
einbußen entstehen, wenn die Auszubildenden weniger 
Stunden arbeiten. Ein solches flexibleres Ausbildungssys-
tem kommt auch anderen Gruppen zugute, für die eine 
traditionelle Vollzeitausbildung aus zeitlichen, finanziel-
len oder persönlichen Gründen nicht möglich ist. Flexible 
Ausbildungsmodelle sollten sich stets an den Standards 
der traditionellen Vollzeitausbildung orientieren und in 
hohem Maße anschlussfähig sein, damit keine Zwei-
Klassen-Berufsausbildung entsteht. Da junge Flüchtlinge 
insgesamt einen hohen Qualifizierungsbedarf aufweisen, 
sollten Ausbildungsbetriebe bei der Umsetzung flexibler 
Modelle vor allem von den Kammern und der BA unter-
stützt werden (vgl. Baethge/Seeber 2016: 42–47; Ber-
telsmann Stiftung 2016).

Ausbildungskapazitäten ausbauen
Ein Großteil der Flüchtlinge muss auf eine Ausbildung zu-
nächst sprachlich und fachlich vorbereitet werden. Daher 
ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach Ausbildungsplät-
zen erst in den kommenden Jahren deutlich steigen wird. 
Schätzungsweise jede dritte Ausbildung wird dabei in 
schulischen Ausbildungsgängen wie z. B. Alten- und Kran-
kenpflege stattfinden. Die Kosten eines entsprechenden 
Ausbaus in diesem Bereich muss der Staat tragen. Anders 
im Bereich der dualen Ausbildung, für die sich etwa zwei 
Drittel aller ausbildungswilligen Flüchtlinge interessieren 
werden: Hier sind in erster Linie die Unternehmen gefragt, 
ein entsprechendes Angebot bereitzustellen (vgl. Klemm 
2016: 15; Baethge/Seeber 2016: 45f.). Allerdings geht 
das Angebot an Ausbildungsplätzen seit Jahren zurück. 
Insofern ist heute schon abzusehen, dass die benötigten 
zusätzlichen Ausbildungsplätze nicht ohne Unterstützung 
durch die öffentliche Hand entstehen werden. 

Beispiele für ein solches staatliches Engagement 
finden sich im gesamten Bundesgebiet. Neben einschlä-
gigen Unterstützungsangeboten für klein- und mittel-
ständische Ausbildungsbetriebe248 gibt es vielerorts au-
ßerbetriebliche Bildungsstätten, die die nötige technische 

Ausstattung und das Fachwissen haben, um Flüchtlinge 
auch ohne betriebliche Anbindung zum Abschluss zu 
führen. Diese außerbetrieblichen Ausbildungsangebote 
sollten flankierend ausgebaut und frühzeitig für junge 
Flüchtlinge geöffnet werden. Dabei ist stets zu gewähr-
leisten, dass die Ausbildung dort der im dualen System 
gleichrangig ist. So könnten von diesem Ausbau auch ein-
heimische Auszubildende profitieren (BIBB 2016b: 20–27; 
Baethge/Seeber 2016: 46).

B.2.4.Studium

Für die große Mehrheit der bundesweit 426 Hochschu-
len ist die Arbeit mit internationalen Studierenden kein 
Neuland. Im Wintersemester 2014/15 waren 8,7 Prozent 
aller Studierenden Bildungsausländer, d. h. Personen, die 
eigens für das Studium nach Deutschland zugewandert 
sind. An mehreren Hochschulen lag ihr Anteil sogar deut-
lich über 20 Prozent (DAAD/DZHW 2016: 8f.). Mit geflüch-
teten Studierenden und Studieninteressierten haben die 
meisten Hochschulen jedoch trotz dieser weitreichenden 
Internationalisierung bislang nur sehr wenig Erfahrungen 
gesammelt. Immerhin können die Flüchtlinge an allen 
Hochschulstandorten von den fest etablierten Beratungs- 
und Betreuungsstrukturen für internationale Studierende 
profitieren.

Wie viele studierfähige Flüchtlinge es in Deutschland 
gibt, wurde bislang nicht flächendeckend erhoben. Ers-
te Untersuchungen zeigen, dass die nach Deutschland 
geflohenen Männer und Frauen höchst unterschiedlich 
vorgebildet sind. Die IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Ge-
flüchteten hat ermittelt, dass 32 Prozent der Flüchtlin-
ge einen weiterführenden Schulabschluss haben; dieser 
dürfte überwiegend mit einer Hochschulzugangsberechti-
gung in Deutschland vergleichbar sein (Romiti et al. 2016: 
47). Nach Schätzungen des Deutschen Akademischen 
Austauschdiensts erfüllen zwischen 30.000 und 50.000 
Schutzsuchende die formalen Voraussetzungen für ein 
Studium in Deutschland (DAAD 2016). Wie zahlreiche 
Studien feststellen, haben Flüchtlinge zudem oft hohe 
Bildungsziele; diese können auch ein Hochschulstudium 
beinhalten (Worbs/Bund 2016: 9f.; Daumann et al. 2015: 
14). Wie viele der Flüchtlinge tatsächlich in naher Zukunft 
die Angebote deutscher Hochschulen nachfragen werden, 
ist derzeit nur schwer einzuschätzen.

Unabhängig davon haben sich viele Hochschulen im 
Studienjahr 2015/16 sehr dafür eingesetzt, studierwil-
lige und andere Flüchtlinge unterzubringen und zu ver-
sorgen und ihnen eine erste Orientierung über Studien-
möglichkeiten zu geben. Das freiwillige Engagement von 

248  BA-Maßnahmen wie ausbildungsbegleitende Hilfen (abH), Assistierte Ausbildung (AsA), Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld werden 
in der Praxis zwar angewendet, bislang aber wenig nachgefragt (Baethge/Seeber 2016: 38).
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Studierenden und Hochschulpersonal reichte dabei von 
Sportangeboten und Kinderbetreuung über Deutschkurse 
bis hin zu kostenfreier Studienberatung und Gasthörerpro-
grammen.249 Die Hochschulen, die bereits international 
aktiv sind, konnten dadurch wertvolle Erkenntnisse für 
die zukünftige Arbeit mit Flüchtlingen sammeln (Scham-
mann/Younso 2016: 48). Dies ist oft auch nötig, denn 
bislang fällt es vielen studieninteressierten Flüchtlingen 
schwer, sich im ‚Hochschuldschungel‘ zurechtzufinden 
und die Zugangshürden zu meistern.

B.2.4.1 Hürden beim Hochschulzugang

Bei entsprechender Qualifikation können Flüchtlinge 
überall in Deutschland studieren. Ihr Aufenthaltsstatus 
spielt für die Hochschulen keine Rolle (BAMF 2016e: 6). 
Allerdings gibt es oft strukturelle Hindernisse, die eine 
rasche Studienaufnahme verhindern.

Vorbildung und Sprachkenntnisse
Bevor Flüchtlinge ein Studium aufnehmen können, muss 
zunächst geprüft werden, ob ihr ausländischer Schul- oder 
Studienabschluss einer deutschen Hochschulzugangsbe-
rechtigung (i. d. R. dem Abitur) entspricht. Häufig ist dies 
nicht der Fall.250 Dann müssen die Studieninteressierten 
zunächst einen Vorbereitungskurs an einem Studienkolleg 
oder einer Hochschule absolvieren, in dem sie die formale 
Studienreife erlangen. Zudem müssen sie fortgeschrittene 
Deutschkenntnisse der Stufe B2 oder C1 nachweisen.251 
Diese werden allerdings im Rahmen von Integrationskur-
sen nur selten vermittelt und noch seltener durch erfolg-
reiche Abschlusstests bescheinigt (Morris-Lange/Brands 
2016: 11; Bertelsmann Stiftung 2016). Punktuell können 
Online-Angebote Abhilfe leisten, z. B. eine Sprachlern-
App, die vom Goethe-Institut, der BA, dem BAMF und 
dem Bayerischen Rundfunk gemeinsam entwickelt wur-
de.252 Wie erfolgreich diese Angebote bislang genutzt 
werden, ist jedoch nicht bekannt.

Studienfinanzierung
Das Studium an einer staatlichen Hochschule in Deutsch-
land ist auch für Flüchtlinge grundsätzlich gebührenfrei. 

Die anfallenden Kosten für Lernmaterialien und Lebens-
haltung können jedoch nur wenige Flüchtlinge ohne 
staatliche Transferleistungen selbst aufbringen. Sobald sie 
aber ein Studium aufnehmen, entfällt ihr Anspruch auf 
Arbeitslosengeld II.253 Zwar können die meisten Flüchtlin-
ge spätestens 15 Monate nach der Einreise BAföG-Leis-
tungen beantragen.254 Diese werden aber nur bewilligt, 
wenn sie ihren Förderbedarf eindeutig nachweisen kön-
nen. Dieser Nachweis bedeutet schon für Einheimische 
einen hohen bürokratischen Aufwand. Zudem kann ein 
BAföG-Antrag erst gestellt werden, wenn eine Studien-
platzzusage vorliegt (Schammann/Younso 2016: 12f.; 
BAMF 2016e: 35).

Wie andere ausländische Studieninteressierte sind 
auch Flüchtlinge mit dem deutschen Hochschulsystem in 
der Regel nicht vertraut und benötigen auf ihrem Weg ins 
Studium zusätzliche Unterstützung. Für ihre Beratung und 
Betreuung gibt es jedoch an den meisten Hochschulen 
bislang keine Standardverfahren. Dadurch entsteht ein 
beachtlicher Mehraufwand für das Hochschulpersonal. 
Bei dem erwartbaren Anstieg von Bewerbungen werden 
sich die jetzt schon bestehenden Personalengpässe vor-
aussichtlich weiter verschärfen (Wissenschaftsrat 2016: 
82; SVR-Forschungsbereich 2015c: 31).

B.2.4.2 Herausforderungen im Studienalltag

Mehr als sieben von zehn Hochschulleitungen berichteten 
Anfang 2016, dass Gasthörerprogramme, Studienbera-
tung und andere Angebote an ihrer Hochschule kurzer-
hand für Flüchtlinge geöffnet wurden (Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft 2016). Die ersten Erfahrungen 
mit diesen und anderen Maßnahmen zeigen allerdings, 
dass die ad hoc geschaffenen Angebote oft am Bedarf 
vorbeigehen. Viele der studieninteressierten Flüchtlinge 
hatten z. B. gehofft, dass sie darüber direkt in das ge-
wünschte reguläre Studienprogramm einsteigen können, 
und waren enttäuscht, als sie feststellten, dass sie dies 
als Gasthörende nicht können. Die Enttäuschung ist in-
sofern nachvollziehbar, als die Programme zum Teil irre-
führend als „Studium für Flüchtlinge“ bezeichnet wurden. 
Nur wenige Hochschulen boten Flüchtlingen im Studien-

249  Ferner erhalten Flüchtlinge an universitären Refugee Law Clinics kostenfreie Rechtsberatung (http://refugeeswelcomemap.de/infoportal/hoch-
schule/refugee-law-clinics, 13.01.2017).

250  Über die Gleichwertigkeit des ausländischen Abschlusses wird deutschlandweit mithilfe des Informationssystems zur Anerkennung und Bewertung 
ausländischer Bildungsnachweise (anabin) entschieden, das auch bei allen anderen ausländischen Studienbewerbern genutzt wird.

251  Sprecher mit Niveaustufe C1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) können die deutsche Sprache in Studium, 
Beruf und Alltag ohne größere Schwierigkeiten anwenden. Sie können komplexe Sachtexte ohne Probleme erfassen und anspruchsvolle Sachver-
halte erklären, ohne öfter nach Worten suchen zu müssen.

252  Vgl. http://www.ankommenapp.de, 13.01.2017.
253  Ein Anspruch auf staatliche Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bleibt hingegen in den ersten 15 Monaten 

auch dann erhalten, wenn Flüchtlinge ein Studium aufnehmen (BMAS 2016c).
254  Für anerkannte Flüchtlinge mit entsprechendem finanziellem Bedarf besteht keine Wartefrist. Geduldete dürfen ab einem legalen Aufenthalt von 

15 Monaten einen Antrag stellen. Asylbewerber im laufenden Verfahren sind hiervon ausgeschlossen.

http://refugeeswelcomemap.de/infoportal/hochschule/refugee-law-clinics
http://refugeeswelcomemap.de/infoportal/hochschule/refugee-law-clinics
http://www.ankommenapp.de
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jahr 2015/16 die Möglichkeit, für ihre Studienleistungen 
ECTS-Leistungspunkte255 zu bekommen (Schammann/
Younso 2016: 23–25).

Für die Mitarbeiter der Hochschulverwaltung gibt es 
zu studieninteressierten Flüchtlingen viele unbeantwor-
tete Fragen, denn bislang haben nur wenige Hochschulen 
interne Handlungsanweisungen für die Arbeit mit dieser 
Gruppe erlassen. Entsprechend groß ist die (empfundene) 
Rechtsunsicherheit in diesem Bereich. So stellte sich z. B. 
wiederholt die Frage, ob ein gescanntes oder abfotogra-
fiertes Zeugnis im Rahmen der Hochschulzulassung als Er-
satz für das Original anerkannt werden darf. Wurde diese 
Frage zugunsten der Studieninteressierten entschieden, 
deklarierte man das häufig als Einzelfall, damit diese Aus-
nahmen nicht zur Regel werden; dabei gibt es für solche 
bzw. ähnliche Fälle seit Dezember 2015 einen Beschluss 
der KMK.256 Eine weitere große Herausforderung für das 
Hochschulpersonal dürfte in naher Zukunft die Frage sein, 
wie Studienleistungen anerkannt werden, die vor der 
Flucht erbracht wurden.

Die Flüchtlinge sind also bislang sehr auf Kulanz und 
auf das Engagement einzelner Personen angewiesen. Sol-
che Ermessensspielräume können auch negative Folgen 
haben. So sind gasthörende und andere studieninteres-
sierte Flüchtlinge bislang nur selten als reguläre Studie-
rende eingeschrieben; dadurch kann ihnen i. d. R. kein 
Semesterticket für den öffentlichen Nahverkehr ausge-
stellt werden. Für Pendler kann dies die tägliche Anreise 
zur Hochschule unmöglich machen.257 Die Abhängigkeit 
von Einzelpersonen gilt auch für die Hochschulen selbst: 
Ein Großteil der hochschulischen Flüchtlingsarbeit geht auf 
Initiativen von einigen wenigen Hochschulangehörigen 
zurück. Deren Erfahrungsschatz ist aber bislang kaum in 
Regelabläufe eingeflossen, und ihre Angebote stehen oft 
unverbunden nebeneinander. So entsteht ein ‚Wildwuchs‘ 
aus Sprachtandems, Deutschkursen, Gasthörerprogram-
men, Studienberatungen und anderen Unterstützungsleis-
tungen. Dieser ist für viele Flüchtlinge heute schon schwer 
zu durchschauen und dürfte in Zukunft noch undurchsich-
tiger werden, wenn er nicht vonseiten der Hochschulen 
koordiniert wird (Schammann/Younso 2016: 30–33).258

Sind sie erst einmal immatrikuliert, dürften geflüchte-
te Studierende im weiteren Studienverlauf ähnliche Pro-
bleme haben wie andere Studierende aus den gleichen 
Herkunftsregionen. Wie Untersuchungen zeigen, haben 
insbesondere Studierende aus Nahost und Afrika oft er-
hebliche Schwierigkeiten, ihr Studium eigenständig zu 
gestalten. Knapp der Hälfte von ihnen fehlt zudem fachli-
ches Grundwissen, das auch in der Studienvorbereitungs-
phase nicht vollständig ausgeglichen werden kann (DZHW 
2015: 7). Ohne entsprechende Unterstützung besteht so-
mit die Gefahr, dass viele Flüchtlinge ihr Studium vorzei-
tig abbrechen. Besonders im Bachelor-Bereich liegen die 
Abbruchquoten bei den internationalen Studierenden mit 
41 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt (28 %) 
(Heublein et al. 2014: 3–10).

B.2.4.3 Ausgewählte Lösungsansätze

Im Studienjahr 2015/16 gab es nur sehr wenige geflüch-
tete Studienanfänger und insbesondere Studienanfänge-
rinnen.259 Dessen ungeachtet haben einige Hochschulen 
und die zuständigen bildungspolitischen Akteure erste 
Weichen gestellt, um eine größere Nachfrage bedienen 
zu können. 

Nach den Erfahrungen mit Deutschkursen und Gasthö-
rerprogrammen für Flüchtlinge haben einzelne Hochschu-
len begonnen, Flüchtlinge zu regulären Studiengängen 
zuzulassen und ihnen für ihre Studienleistungen ECTS-
Leistungspunkte zu bescheinigen. Dies ist besonders hilf-
reich für jene, die durch die Flucht ein laufendes Studium 
unterbrechen mussten. Sie können dadurch ihre Studier-
fähigkeit unter Beweis stellen und ggf. ihren angestreb-
ten Studienabschluss in Deutschland weiterverfolgen; 
damit gewinnen sie ein Stück Normalität und Selbstbe-
stimmung zurück. An der Ludwig-Maximilians-Universität 
München z. B. können Flüchtlinge je nach Vorqualifikation 
entweder direkt in ein reguläres Studium einsteigen oder 
in ein eigens für Flüchtlinge eingerichtetes Hinführungs-
programm, in dem sie innerhalb von zwölf Monaten die 
noch fehlenden Zugangsvoraussetzungen erfüllen kön-
nen. Wenn sie am Hinführungsprogramm teilnehmen, 

255  ECTS = European Credit Transfer System.
256  Die Länder haben dazu im Dezember 2015 einen Kultusministerbeschluss getroffen. Nach diesem können studieninteressierte Flüchtlinge an den 

Hochschulen grundsätzlich auch ohne Originaldokumente zugelassen werden, sofern sie ihre behauptete Eignung anderweitig belegen können 
(KMK 2015a: 2). Viele Hochschulen hatten dies aber im Studienjahr 2015/16 noch nicht intern geregelt.

257  An einigen Hochschulstandorten wurden bereits Übergangslösungen entwickelt. Denn auch das Semesterticket ist in den Bundesländern bislang 
nicht einheitlich geregelt (Schammann/Younso 2016: 37–44).

258  Die Hochschulangehörigen sollten außerdem besser darüber informiert werden, welche (rechtlichen) Möglichkeiten des Hochschulzugangs studi-
eninteressierte Flüchtlinge derzeit haben. Bewährt haben sich Handreichungen wie z. B. die Broschüre „Hochschulzugang und Studium von Flücht-
lingen“. Diese hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Kooperation mit der Kultusministerkonferenz, dem Deutschen Akademischen 
Austauschdienst, der Hochschulrektorenkonferenz und dem Deutschen Studentenwerk im Studienjahr 2016/17 herausgegeben; der SVR hat die 
Erarbeitung dieser Broschüre begleitet.

259  Laut den Hochschulleitungen, die im Hochschul-Barometer des Stifterverbands befragt wurden, machen Flüchtlinge im Schnitt nur 0,6 Prozent der 
Studierenden aus. Dies ist allerdings nur eine grobe Schätzung, denn etwa 40 Prozent der Hochschulen wissen nicht, wie viele ihrer Studierenden 
Flüchtlinge sind (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 2016).
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sind sie wie internationale Austauschstudierende an der 
Hochschule eingeschrieben; sie können dann frei Kurse 
wählen und darin auch ECTS-Leistungspunkte erwer-
ben.260 Neben solchen Präsenzstudiengängen können die 
Flüchtlinge kostenfreie Online-Studienangebote nutzen, 
die ebenfalls zum Studienabschluss führen. Ein interes-
santes Modell wird derzeit von der Online-Universität Ki-
ron erprobt. Es bietet Flüchtlingen die Möglichkeit, unab-
hängig vom Wohnort und nahezu formlos in ein Studium 
einzusteigen. Anstatt tatenlos auf einen Studienplatz zu 
warten, können sie so die Wartezeit überbrücken, indem 
sie online Studienleistungen erbringen. Anschließend 
können sie bei der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen, der Universität Rostock und anderen 
Partneruniversitäten von Kiron prüfen lassen, inwieweit 
diese Studienleistungen anerkannt werden können.261 

Auf politischer Ebene standen zuerst die Themen 
Studienvorbereitung und Studienfinanzierung im Vorder-
grund. Ab dem Studienjahr 2015/16 werden die bislang 
rund 3.500 Plätze an Studienkollegs um jährlich 2.400 
studienvorbereitende Plätze erweitert, die vor allem an 
den Hochschulen selbst entstehen (BMBF 2015). Zunächst 
werden Studieninteressierte an 34 Studienkollegs und 119 
Hochschulen vorbereitet, die in einer ersten Ausschrei-
bungsrunde Fördermittel des Bundes für studienvorbe-
reitende Maßnahmen erhalten haben (Wissenschaftsrat 
2016: 102). Seit Anfang 2016 können auch Geduldete 
bereits nach 15 Monaten BAföG-Leistungen beantragen; 
bisher war dies erst nach vier Jahren möglich. Wenn sie 
an studienvorbereitenden Maßnahmen teilnehmen, z. B. 
an einem Studienkolleg, können sie Schüler-BAföG bean-
tragen; hier liegt der Höchstsatz allerdings deutlich unter 
dem von Studierenden-BAföG (BAMF 2016e: 35).

Zudem soll auch Studieninteressierten ein Studium 
ermöglicht werden, die wegen der Flucht keine Schul- 
und Hochschulzeugnisse vorweisen können. Nach ei-
nem Beschluss der Bundesländer von Ende 2015 können 
Flüchtlinge ihre formale Studienberechtigung in einem 
dreistufigen Verfahren feststellen lassen. Dabei werden 
zum einen der Aufenthaltsstatus und die Bildungsbiogra-
fie der Antragsteller geprüft. Zum anderen wird ihre Stu-
dienberechtigung festgestellt. Dies geschieht mithilfe be-
stehender oder eigens hierfür entwickelter Tests; ob das 
die Aufnahmeprüfung der Studienkollegs, der Studierfä-
higkeitstest TestAS (Test für Ausländische Studierende) 
oder ein anderes Verfahren ist, entscheiden die Bundes-
länder (KMK 2015a). Im Studienjahr 2015/16 hat jedoch 
kaum jemand eine entsprechende Feststellung beantragt, 
denn die Flüchtlinge, die bislang bei den Hochschulen ein 

Studieninteresse bekundet haben, hatten fast alle ihre 
Abschlusszeugnisse im Original oder als (digitale) Kopie 
mitgebracht (Schammann/Younso 2016: 37). 

B.2.5.Zentrale.Handlungsfelder

Die zwischen 2014 und 2016 erfolgte Fluchtwanderung 
nach Deutschland verdeutlicht, dass Bildungsintegra-
tion auch in Zukunft eines der wichtigsten politischen 
Handlungsfelder auf allen Ebenen des Bildungssystems 
bleiben wird. Der genauere Blick in die verschiedenen 
Bildungsetappen lässt vermuten, dass Flüchtlinge ihr 
Recht auf Bildung in der Praxis nur eingeschränkt nutzen 
können. Die bildungsrechtlichen Rahmenbedingungen er-
möglichen ihnen zwar eine umfassende Bildungsteilhabe, 
doch faktisch wird ihr Zugang zu frühkindlicher, schuli-
scher, beruflicher und hochschulischer Bildung weiterhin 
durch Umsetzungsprobleme vor Ort verzögert oder gar 
verhindert. Obwohl also die Rechtslage insgesamt fort-
schrittlich ist, drohen sich die integrationspolitischen 
Versäumnisse der Vergangenheit zu wiederholen (SVR 
2010: 137–157). Daher sollten Bildungseinrichtungen 
und die zuständigen bildungspolitischen Akteure sich 
noch mehr als bisher dafür einsetzen, dass alle Kinder 
und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft Zugang 
zu Bildung erhalten und eine gerechte Chance auf (höhe-
re) Bildungsabschlüsse haben. Es versteht sich von selbst, 
dass Kitas, Schulen, Berufsschulen, Ausbildungsstätten 
und Hochschulen dabei vor ganz unterschiedlichen He-
rausforderungen stehen. Trotzdem lassen sich über alle 
Bereiche hinweg sechs Handlungsfelder ausmachen, um 
Flüchtlinge erfolgreich ins deutsche Bildungssystem zu 
integrieren.

B.2.5.1 Bildungsangebote ausbauen, Segregation 
verhindern

In den letzten Jahren wurden viele der rechtlichen Hinder-
nisse beseitigt, die Flüchtlingen den Zugang zu Bildung 
versperrt hatten. Trotzdem treten Flüchtlinge weiterhin 
zu selten bzw. zu spät ins Bildungssystem ein. Dies liegt 
nicht zuletzt daran, dass es an manchen Orten zu we-
nig Kita-, Schul- und Ausbildungsplätze gibt.  Darum 
sollten Bund, Länder und Kommunen den Ausbau kon-
sequent weiter verfolgen, der in den letzten Jahren 
insbesondere in den Bereichen Kindertagesbetreuung, 
Ganztagsschulen und zuletzt auch Ausbildungsvorberei-
tung angestoßen wurde. Dabei muss jedoch eine ver-

260  Vgl. https://www.uni-muenchen.de/studium/kontakt/international/service/services_incomings/informationen_fluechtlinge/fragen_programm/
index.html, 30.08.2016.

261  Vgl. https://kiron.ngo, 13.01.2017.

https://www.uni-muenchen.de/studium/kontakt/international/service/services_incomings/informationen_fluechtlinge/fragen_programm/index.html
https://www.uni-muenchen.de/studium/kontakt/international/service/services_incomings/informationen_fluechtlinge/fragen_programm/index.html
https://kiron.ngo
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stärkte Segregation vermieden werden: Bildungsein-
richtungen und zuständige Behörden sollten Flüchtlinge 
nicht einfach nach den verfügbaren Plätzen verteilen, 
sondern dabei auch die soziale, sprachliche und kultu-
relle Zusammensetzung der Lerngruppen vor Ort stärker 
berücksichtigen. Die hierfür benötigten Sozialraumdaten 
sind in einigen Bundesländern und Kommunen bereits 
vorhanden, werden bislang aber kaum genutzt (SVR-
Forschungsbereich 2016c; Regionalverbund Ruhr 2012).

B.2.5.2 Zugangshürden abbauen

 Flüchtlinge sind nicht zuletzt durch die lange Dau-
er des Asylverfahrens benachteiligt: Dadurch ist es für 
sie deutlich schwieriger, frühzeitig ins Bildungssystem 
einzumünden. Beispielsweise können sie in den ersten 
Monaten des Asylverfahrens nicht selbst bestimmen, 
wie lange sie in Flüchtlingsheimen bleiben und wo sie 
anschließend wohnen werden. Dadurch wird etwa ein 
Kita-Zugang deutlich verzögert262 (s. Kap. B.2.1). Der 
mehrmonatige Verbleib in Erstaufnahmeeinrichtungen 
führt in einigen Bundesländern auch dazu, dass Flücht-
lingskinder dem Schulsystem länger fernbleiben, als 
dies im Rahmen verbindlicher internationaler Abkom-
men vorgesehen ist (s. Kap. B.2.2).  Heimleitungen, 
Schulämter, Ausländerbehörden und weitere Akteure 
vor Ort sollten daher ihr Handeln aufeinander abstim-
men, um zu gewährleisten, dass geflüchtete Kinder und 
Jugendliche möglichst schnell, spätestens jedoch nach 
drei Monaten ins Bildungssystem einsteigen, wie es die 
EU-Aufnahmerichtlinie (2013/33/EU) in Art. 14 Abs. 2 
vorsieht. Zudem sollten die Länder ihre gesetzgebende 
Kompetenz gezielt nutzen, um die Schulpflicht für all-
gemeinbildende und berufliche Schulen zu vereinheit-
lichen, denn im Moment ist sie äußerst unterschiedlich 
geregelt. In diesem Zusammenhang sollte auch das 
maximale Eintrittsalter für eine Ausbildungsvorberei-
tung an den Berufsschulen angehoben werden. Als 
Vorbild könnten hier die bayerischen Regelungen dienen: 
Sie sehen für Flüchtlinge eine Berufsschulpflicht bis 21 
Jahre vor, in Ausnahmefällen sogar bis 25 Jahre. Punktuell 
kann es auch sinnvoll sein, Plätze eigens für Flüchtlinge 
zu ‚reservieren‘, z. B. in der Ausbildungsvorbereitung und 
in den studienvorbereitenden Studienkollegs. Hierbei ist 
allerdings zu gewährleisten, dass einheimische Nachfra-
gende nicht verdrängt werden.

B.2.5.3 Bildungswege besser erklären

 Die nach Deutschland geflüchteten Menschen sind 
mit dem hiesigen Bildungssystem i. d. R. nicht vertraut. 
Diese Unkenntnis führt dazu, dass junge Flüchtlinge 
verspätet – oder gar nicht – von frühkindlicher Betreu-
ung profitieren oder schulische Unterstützungsangebo-
te in Anspruch nehmen und dass sie vielversprechende 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten ausschlagen. 

 Staatliche und nichtstaatliche Akteure sollten sich 
daher stärker bemühen, die Flüchtlinge und ihre Fa-
milien über den Mehrwert der einzelnen Bildungsgän-
ge aufzuklären. Besonders wichtig ist dies in Bezug auf 
Kindertagesbetreuung und duale Ausbildung, denn hier 
unterscheiden sich die bundesdeutschen Strukturen am 
ehesten von denen in den Herkunftsländern. Dazu müs-
sen entsprechende Informationen bereitgestellt werden, 
die sowohl über Bildungsmöglichkeiten aufklären als 
auch über etwaige Stolpersteine auf dem Weg in die Kita, 
die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium. Diese Infor-
mationen müssen für die Zielgruppe aufbereitet werden; 
sie sollten in Arabisch, Farsi und anderen Herkunftsspra-
chen verfasst sein und multimedial verbreitet werden. 

B.2.5.4 Personal qualifizieren

 Wie die Erfahrung zeigt, sind Kita-Teams, Lehrerkol-
legien, Ausbildungsbetriebe und Hochschulmitarbeiter 
auf die Arbeit mit Flüchtlingen bislang nicht hinrei-
chend vorbereitet.  Um Flüchtlinge über ihre gesam-
te Bildungslaufbahn gezielt unterstützen zu können, 
sollte gewährleistet sein, dass das Lehr- und Verwal-
tungspersonal grundlegende Kompetenzen im Umgang 
mit sprachlicher und kultureller Vielfalt erwirbt, und 
zwar sowohl in der Ausbildung als auch im Rahmen 
berufsbegleitender Fortbildung. Baden-Württemberg, 
Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und Schleswig-Holstein haben ihre Curricula und 
Ländervorgaben für die Lehrerausbildung bereits ent-
sprechend angepasst. Auch die Praktiker selbst sehen in 
dieser Hinsicht einen hohen Qualifizierungsbedarf. Um 
diesen zu decken, sollten die zuständigen staatlichen und 
nichtstaatlichen Stellen nicht nur das bestehende Quali-
fizierungsangebot ausbauen, sondern auch an zentraler 
Stelle darüber informieren (vgl. SVR-Forschungsbereich/
Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als 
Zweitsprache 2016: 24). Zu einer solchen Aus- und Fortbil-
dungsoffensive gehört nicht zuletzt die Ausbildung neuer 
pädagogischer Fachkräfte. Denn in naher Zukunft werden 
in Kindertageseinrichtungen, Schulen, Berufsschulen und 

262  Diese Verzögerung kann sich auch nach erfolgreichem Abschluss des Asylverfahrens fortsetzen, da nunmehr die Möglichkeit zur Erteilung einer 
Wohnsitzauflage auch für anerkannte Flüchtlinge besteht (s. Kap. B.1.3).
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 Ausbildungsbetrieben bis zu 43.700 zusätzliche Fachkräf-
te benötigt, um den Mehrbedarf zu decken, der durch die 
Flüchtlingszuwanderung entsteht.263

B.2.5.5 Nachhaltig vernetzen

 Bildungsintegration kann nur im Team gelingen. Im 
Zuge der erhöhten Fluchtzuwanderung sind vielerorts 
Bildungsinitiativen entstanden; diese laufen jedoch 
meist unkoordiniert nebeneinander her.  Darum soll-
ten Kitas, Schulen, Ausbildungsstätten und Hochschu-
len sich mit ausgewählten Akteuren in ihrer Region 
gezielt zusammenschließen, um vorhandene Expertise 
und Ressourcen gegenseitig zu nutzen und Doppel-
strukturen zu vermeiden. Einrichtungen der beruflichen 
und hochschulischen Bildung sollten vor allem gezielt 
versuchen, sich mit Anbietern von staatlichen Integra-
tionsmaßnahmen (wie z. B. Integrationskursen) besser 
zu vernetzen. Auch innerhalb von Bildungseinrichtungen 
sollten Akteure und Strukturen künftig stärker verbun-
den werden. Nicht nur Hochschulen stehen derzeit vor 
der Aufgabe, das vielfältige freiwillige Engagement in-
tern mit den hauptamtlichen Strukturen zu verknüpfen. 
Auch Schulen, Kitas und Ausbildungsstätten sollten sich 
stärker bemühen, die eigenen Fachkräfte miteinander 
ins Gespräch zu bringen. So können vielversprechende 
pädagogische Ansätze und Arbeitsmaterialien schneller 
geteilt und weiterentwickelt werden.

B.2.5.6 Wissenslücken schließen

 Bei der Bildungsintegration von Flüchtlingen kön-
nen Bildungspraxis, -verwaltung und -politik selten 
auf wissenschaftlich evaluierte Förderinstrumente 
zurückgreifen. Denn bislang ist kaum untersucht, wie 
sich Flucht und Asylverfahren sowie die verschiedenen 
Beschulungsmodelle im Detail auf das Lernen von Kin-
dern und Jugendlichen auswirken.  Anders als in der 
Vergangenheit sollte daher die Wirksamkeit der ein-
gesetzten Beschulungsmodelle und Fördermaßnahmen 
wissenschaftlich evaluiert werden. So kann gewährleis-
tet werden, dass geflüchtete Kinder und Jugendliche 
zukünftig besser nach ihrem individuellen Bedarf geför-
dert werden können. Die Weichen für eine solche Evalu-
ation müssen jetzt gestellt werden (vgl. Massumi et al. 
2015: 45; Otto et al. 2016: 4; Brüggemann/Nikolai 2016: 
6). Vor allem sollte die Datenbasis zum sprachlichen und 
fachlichen Kenntnisstand der Flüchtlinge – und dem aller 
anderen Lernenden – flächendeckend verbessert werden. 
Die Forschungsbasis dazu ist bislang sehr dünn. Sie sollte 
systematisch ausgeweitet werden, damit es künftig we-
niger vom Elternhaus oder vom Zufall abhängt, ob Kinder 
und Jugendliche das Bildungssystem erfolgreich durch-
laufen oder nicht.

263  Nach Berechnungen des Nationalen Bildungsberichts werden für die frühkindliche Bildung bis zu 9.400 Erzieherinnen und Erzieher benötigt, in 
Grund- und Sekundarschulen bis zu 14.800 Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches Personal und im Ausbildungssystem bis zu 19.500 Lehrkräfte, 
Integrationshelfer und sonstiges zusätzliches Personal (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016a: 201).
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Die starke Zuwanderung von Flüchtlingen nach Deutsch-
land wirft die Frage auf, wie sie sich auf den deutschen 
Arbeitsmarkt auswirkt, denn dadurch wird das Arbeits-
kräfteangebot beträchtlich steigen. So schätzt etwa Brü-
cker (2016b: 2), dass in Deutschland zum Jahresende 
2016 500.000 bis 620.000 Menschen im erwerbsfähigen 
Alter leben, die als Schutzberechtigte anerkannt sind. Hin-
zu kommen 340.000 bis 420.000 Personen im erwerbs-
fähigen Alter, die sich noch im Asylverfahren befinden. 
Nicht berücksichtigt sind dabei die zusätzlichen Arbeits-
kräfte, die über den Familiennachzug nach Deutschland 
kommen werden, und die nach 2016 ankommenden 
Flüchtlinge. Schon die Altersverteilung der Asylsuchenden 
deutet auf die immense Bedeutung der Arbeitsmarktin-
tegration hin (die folgenden Daten beziehen sich auf die 
Jahre 2015/16): 43,9 Prozent der Antragstellenden sind 
zwischen 16 und 30 Jahre alt, also in einer Altersstufe, die 
für Ausbildung und Studium wichtig ist. Für den Arbeits-
markt besonders relevant sind die 25- bis 65-Jährigen; 
in diese Altersgruppe fallen 41,2 Prozent (BAMF 2016c; 
2017a; eigene Berechnung). Demnach wird eine nicht 
unerhebliche Zahl von Antragstellern in Erwerbsarbeit 
drängen. Zwar werden sie dem Arbeitsmarkt vermutlich 
nicht sofort zur Verfügung stehen, weil oft zunächst eine 

Qualifizierung und Nachqualifizierung notwendig ist. 
Trotzdem ist die Frage dringend, wie die Flüchtlinge in 
den Arbeitsmarkt integriert werden können und wie sich 
dieser Zustrom auf den Arbeitsmarkt auswirken wird.

B.3.1.Bildungs-.und.Qualifikations-
niveau.der.neu.zugewanderten.Flücht-
linge
Arbeitsmarktpolitisch ist die Zuwanderung des Jahres 
2015 vor allem deshalb eine Herausforderung, weil die 
berufliche Passgenauigkeit für den deutschen Arbeits-
markt für die Aufnahme von Flüchtlingen keine Rolle 
spielt. Genau das macht den Unterschied zu einer qua-
lifizierten Zuwanderung aus, die sich an den wirtschaft-
lichen Interessen Deutschlands orientiert. Entsprechend 
wurden im Asylverfahren bislang nicht systematisch 
berufliche oder qualifikatorische Merkmale erhoben. Mit 
der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten liegen 
erstmals repräsentative Daten u. a. zum Bildungs- und 
Qualifikationsniveau der neu zugewanderten Flüchtlinge 
vor, auch wenn diese noch als vorläufig zu betrachten 
sind (vgl. Brücker/Rother/Schupp 2016).264 Neben im 

Der Inhalt in Kürze
In diesem Kapitel geht es darum, wie sich die Flüchtlingszuwanderung auf den deutschen 
Arbeitsmarkt auswirkt. Rechtliche Hürden für den Zugang zum Arbeitsmarkt wurden seit 2014 
schrittweise abgebaut. Dennoch ist die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen mit bestimmten 
Herausforderungen verbunden. Dass durch die Zuwanderung die Löhne nennenswert sinken oder 
einheimische Arbeitskräfte verdrängt werden, ist nach der Forschung aber kaum zu befürchten. 
Für die Flüchtlinge selbst und für Arbeitgeber ist wichtig, dass der Aufenthaltsstatus möglichst 
schnell geklärt wird. Denn dann können beide Seiten direkt in Aus- und Weiterbildung investie-
ren. An erster Stelle sollten dabei Spracherwerb und Qualifizierung stehen. Staatlich subventio-
nierte Formen der Beschäftigung sollten eine Ausnahme bilden.

Arbeitsmarkt

Kapitel..B.3

264  Die IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten ist als jährliche Wiederholungsbefragung angelegt; darin sollen im Längsschnitt rund 4.500 
Flüchtlinge befragt werden. Ende November 2016 wurden Ergebnisse aus dem ersten Teil der Befragung mit 2.349 Interviews vorgelegt; im 
zweiten Teil soll die Stichprobe dann auf die angestrebte Zahl von 4.500 Interviews erweitert werden (vgl. Brücker/Rother/Schupp 2016: 5). Die 
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Herkunftsland erworbenen schulischen und beruflichen 
Qualifikationen spielen für die zukünftige Integration in 
den Arbeitsmarkt insbesondere Arbeitsmarkterfahrungen 
im Herkunftsland eine bedeutende Rolle. 

Die Befunde zur beruflichen Bildung stimmen we-
nig optimistisch: Nur ein geringer Anteil der Flüchtlinge 
kann einen beruflichen Bildungsabschluss vorweisen. 
12 Prozent haben eine betriebliche oder andere beruf-
liche Ausbildung begonnen, 6 Prozent einen beruflichen 
Abschluss erworben. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass in 
den meisten Herkunftsländern der Flüchtlinge „kein mit 
dem beruflichen Bildungssystem vergleichbares Ausbil-
dungssystem [existiert], viele handwerkliche, technische 
und kaufmännische Berufe werden in den Herkunftslän-
dern ohne formale Ausbildung ausgeübt“ (Romiti et al. 
2016: 57). Eine Hochschule haben insgesamt 19 Prozent 
besucht, 13 Prozent haben sie mit einem Abschluss ver-
lassen. Bei der schulischen und beruflichen Bildung be-
stehen Geschlechtsunterschiede: Frauen haben häufiger 
keinen schulischen (37 %) bzw. beruflichen Bildungsab-
schluss (71 %) als Männer (32 % bzw. 68 %) (Romiti 
et al. 2016: 57f.).

Fast drei Viertel der Flüchtlinge zwischen 18 und 65 
Jahren haben bereits Berufserfahrungen gesammelt, be-
vor sie nach Deutschland gekommen sind, wobei auch 
hier ein deutliches Gefälle zwischen Männern (81 %) und 
Frauen (50 %) besteht. Über ein Viertel dieser Personen 
war selbständig erwerbstätig, 30 Prozent waren als Ar-
beiter beschäftigt, 25 Prozent als Angestellte ohne und 
13 Prozent als Angestellte mit Führungsaufgaben; die Üb-
rigen waren im Staatsdienst. Über die Hälfte der Befrag-
ten (55 %) befindet sich noch im Asylverfahren und hat 
deshalb nur beschränkt Zugang zum Arbeitsmarkt. Darü-
ber hinaus fehlen den meisten dafür noch ausreichende 
deutsche Sprachkompetenzen. Entsprechend steht die In-
tegration der Flüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt 
noch am Anfang. 

Die Erfahrungen mit dem zeitlichen Verlauf der Ar-
beitsmarktintegration von Flüchtlingen in der Vergangen-
heit lassen jedoch erwarten, dass die Integration in den 
Arbeitsmarkt mit zunehmender Aufenthaltsdauer lang-
sam ansteigen wird (Vallizadeh et al. 2016: 68): Während 
von den 2015 und 2016 nach Deutschland gekommenen 
Flüchtlingen zum Zeitpunkt der Befragung nur 13 Prozent 

erwerbstätig waren, betrug der Anteil bei den 2014 Zu-
gezogenen 22 Prozent und bei den bereits 2013 Zugezo-
genen 31 Prozent (2013 bis 2016 Zugezogene insgesamt: 
14 %).265 Jeweils etwa ein Drittel der in Deutschland Er-
werbstätigen war als Arbeiter (33 %) oder Angestellte 
ohne Führungsposition (35 %) beschäftigt oder befand 
sich in Aus- und Weiterbildung (30 %); ein sehr kleiner 
Teil waren Selbständige oder Angestellte in Führungsposi-
tion (je 2 %). Dass die Beschäftigungsstruktur der Flücht-
linge in Deutschland ungünstiger ist als im Herkunftsland, 
ist laut Vallizadeh et al. (2016: 65f.) „aufgrund der feh-
lenden Sprachkenntnisse und Bildungsabschlüsse[] nicht 
überraschend“. Die Autoren schätzen,266 dass Flüchtlinge, 
die keine Berufsausbildung oder Hochschulausbildung 
begonnen oder absolviert haben, auf ihre erste Anstel-
lung in Deutschland 17 Monate länger warten müssen als 
diejenigen, die eine solche nachweisen können. Flüchtlin-
ge, die Berufserfahrungen mitbringen, finden eine erste 
Beschäftigung in Deutschland nach ihrer Schätzung 13 
Monate früher als diejenigen ohne Berufserfahrung. 

Die IAB-SOEP-Migrationsstichprobe267 gibt Aufschluss 
über den Verlauf der Arbeitsmarktintegration bei Zuwan-
derern, die schon vor längerer Zeit aus denselben Län-
dern gekommen sind, aus denen auch viele der aktuellen 
Schutzsuchenden stammen. Diese Daten sind zwar nicht 
direkt auf die derzeitige Situation übertragbar, denn seit-
her haben sich die rechtlichen und institutionellen Rah-
menbedingungen verändert, und möglicherweise ist auch 
die sozioökonomische Lage eine andere als bei früheren 
Kohorten. Sie weisen aber darauf hin, dass die Integration 
in den Arbeitsmarkt bei Flüchtlingen in der Regel länger 
dauert als bei anderen Zuwanderern. Von denjenigen, die 
in der Vergangenheit aus den wichtigsten Herkunftslän-
dern der derzeitigen Asylbewerber nach Deutschland ka-
men, war nach 5 Jahren die Hälfte erwerbstätig; nach 10 
Jahren waren es 60 Prozent und nach 15 Jahren 70 Pro-
zent (Brücker/Hauptmann/Vallizadeh 2015).268 

Weitere Anhaltspunkte bieten die Daten des Pilotpro-
jekts Early Intervention, das 2014 von der BA, dem BAMF 
und dem ESF-Bundesprogramm „XENOS“ aufgelegt wur-
de.269 Die Initiative sollte Asylsuchende mit hoher Bleibe-
wahrscheinlichkeit schon während des noch laufenden 
Asylverfahrens in Arbeitsmarktprogramme einbeziehen, 
damit sie möglichst schnell eine Erwerbsarbeit aufnehmen 

  Grundgesamtheit der Befragung sind Flüchtlinge „unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, die vom 1. Januar 2013 bis 31. Januar 2016 nach 
Deutschland eingereist“ sind (Kroh et al. 2016: 13).

265  Die Autoren weisen darauf hin, dass die Fallzahlen niedrig sind, deshalb seien die Ergebnisse „nur als Anhaltspunkte zu verstehen“ (Vallizadeh 
et al. 2016: 68).

266  Methodisch wird dazu ausgeführt: „Die Schätzungen beruhen auf einer Ereignisanalyse, in der die Dauer des Übergangs aus den geschätzten 
Übergangsraten abgeleitet wird. Dabei kann die Dauer auch über den Beobachtungszeitraum hinaus geschätzt werden“ (Vallizadeh et al. 2016: 
72).

267  Diese ist nicht zu verwechseln mit der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten.
268  Die Autoren unterscheiden dabei nicht nach Geschlecht.
269  Für Early Intervention wurden Asylsuchende aus folgenden neun Ländern berücksichtigt: Afghanistan, Ägypten, Eritrea, Irak, Iran, Pakistan, Somalia, 

Sri Lanka, Syrien (Dietz/Trübswetter 2016).
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können (Büschel et al. 2015; Daumann et al. 2015). Das 
Projekt wurde zunächst in sechs, später in neun Modellre-
gionen durchgeführt. Die Daten sind zwar nicht repräsen-
tativ für die Gesamtgruppe der Asylantragsteller seit 2014, 
gleichwohl „bieten sie erste Eindrücke zur Arbeitsmarktnä-
he des Personenkreises und erlauben Rückschlüsse auf die 
Ausgestaltung des Beratungsprozesses und die Integrati-
onsperspektiven“ (Dietz/Trübswetter 2016: 4). 

Von den Teilnehmern hatten nach eigenen Angaben 
etwas mehr als die Hälfte eine Berufsausbildung oder ein 
Studium absolviert. Das Projekt sollte sie frühzeitig in eine 
Beschäftigung überführen, die ihrer jeweiligen Qualifikati-
on entspricht. Dieses Ziel ließ sich aber aus verschiedenen 
Gründen nicht zufriedenstellend realisieren. So erwies es 
sich als große Herausforderung, die bildungs- und berufs-
biografischen Daten zu erfassen. Zum einen beherrschten 
die Teilnehmer die deutsche Sprache meist nur unzurei-
chend. Zum anderen fehlten Zeugnisse und Zertifikate. 
Eine weitere Hürde war, dass die Schul- und Ausbildungs-
systeme der Herkunftsstaaten sich von den deutschen 
Strukturen erheblich unterscheiden. Insgesamt konnten 
von den über 1.100 Teilnehmern in der Projektlaufzeit 
(Januar 2014 bis Ende Oktober 2015) knapp 70 in Beschäf-
tigung vermittelt werden (vor allem im Helferbereich) und 
knapp 30 in Ausbildung (Dietz/Trübswetter 2016). 

Weitere Erkenntnisse über den Stand der Arbeits-
marktintegration und die dafür wichtigen Faktoren lie-
fert die BAMF-Flüchtlingsstudie 2014. In diesem Rahmen 
wurden bundesweit rund 2.800 Asylberechtigte und an-
erkannte Flüchtlinge aus sechs Herkunftsländern (Afgha-
nistan, Eritrea, Irak, Iran, Sri Lanka und Syrien) zwischen 
18 und 69 Jahren schriftlich zu ihrer Lebenssituation be-
fragt (Worbs/Bund 2016). Die Befragten gehören zwar 
nicht zu den aktuellen Kohorten von Antragstellern und 
Flüchtlingen, sondern haben ihren Asylantrag zwischen 
2007 und 2013 gestellt. Daten zu ihrer Qualifikations-
struktur und Arbeitsmarktbeteiligung können aber für 
die Situation der zuletzt nach Deutschland gekomme-
nen Kohorten trotzdem aufschlussreich sein, besonders 
für Afghanistan, den Irak und Syrien, die zahlenmäßig 
auch heute die wichtigsten Herkunftsländer sind. Zu be-
achten ist dabei, dass die Befragung sich auf Personen 
beschränkte, die schon als Schutzberechtigte anerkannt 
waren und damit „gemessen an ihrer Rechtsposition die 
besten Voraussetzungen dafür [hatten], für sich und ihre 
Angehörigen eine dauerhafte Perspektive in Deutsch-

land zu entwickeln“ (Worbs/Bund 2016: 2). Im Bereich 
der Arbeitsmarktintegration zeigte sich, dass nur gut ein 
Drittel (36,5 %) der befragten Flüchtlinge zum Zeitpunkt 
der Befragung erwerbstätig war. Hier bestand zudem 
ein ausgeprägter Geschlechtsunterschied: Während von 
den Männern knapp die Hälfte erwerbstätig war, waren 
es bei den Frauen nur 11,5 Prozent. Die vier häufigsten 
Tätigkeitsbereiche waren Gastronomie, Verpackung/Lo-
gistik/Transport, Reinigung und Herstellung/Verkauf von 
Lebensmitteln. Das lässt vermuten, dass die Befragten vor 
allem in Bereichen geringer und mittlerer Qualifikation 
beschäftigt waren. Die Ergebnisse der BAMF-Flüchtlings-
studie zeigen darüber hinaus, dass nur wenige Befragte 
einen Einstieg in Erwerbstätigkeit gefunden haben, ob-
wohl sie in einem dafür günstigen Alter sind. Dies steht 
zugleich in auffallendem Kontrast zu ihrer Motivation und 
Arbeitsbereitschaft: Eine große Mehrheit (87,6 %) würde 
gern zukünftig (wieder oder weiterhin) in Deutschland 
arbeiten.270 Zudem waren viele mit ihrer beruflichen Si-
tuation unzufrieden. Bei einer offenen Frage zu Zukunfts-
wünschen bezieht sich „[d]er mit Abstand am häufigsten 
genannte Wunsch […] auf die berufliche Integration“ 
(Worbs/Bund 2016: 9). 

Weitere Informationen zur Arbeitsmarktintegration 
von Menschen aus wichtigen Asylherkunftsländern lie-
fern die Daten der BA (Tab. B.7). Allerdings wird in den 
Arbeitsmarktstatistiken nicht nach Aufenthaltstitel oder 
Zugangskanal unterschieden. So fallen in die Kategorie 
Asylherkunftsländer271 z. B. auch Personen, die als Ar-
beitsmigranten oder über den Familiennachzug nach 
Deutschland gekommen sind, und das u. U. schon vor 
geraumer Zeit. Im August 2016 waren in Deutschland ins-
gesamt 110.502 Beschäftigte aus diesen Herkunftsstaa-
ten registriert, das waren 36 Prozent mehr als im Vorjahr. 
Die Zahl der Arbeitslosen aus diesen Ländern hat sich im 
gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt. Damit beträgt die 
Arbeitslosenquote bei den Personen aus den nichteuropä-
ischen Asylherkunftsländern 53,3 Prozent.272 

B.3.2.Zugänge.zum.Arbeitsmarkt:.
rechtliche.Rahmenbedingungen.

Den Arbeitsmarktzugang von Flüchtlingen bestimmen je 
nach deren Aufenthaltstitel das Asylgesetz, das Aufent-
haltsgesetz und die Beschäftigungsverordnung (Tab. B.8). 

270 Siehe hierzu auch SVR-Forschungsbereich 2017b.
271  „In das Aggregat [Asylherkunftsländer] wurden die nichteuropäischen Länder aufgenommen, die in den letzten Jahren zu den Ländern mit den 

meisten Asylerstanträgen gehörten; es umfasst folgende acht Länder: Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien“ (BA 
2016b: 4).

272  Zu beachten ist hier, dass Asylsuchende und Geduldete erst dann als arbeitslos gelten, wenn das anfängliche Beschäftigungsverbot aufgehoben ist 
und sie dem Arbeitsmarkt tatsächlich zur Verfügung stehen (s. Kap. B.3.2). Grundsicherung nach SGB II können Flüchtlinge erst beziehen, wenn ihr 
Antrag positiv beschieden wurde, sie also einen Schutzstatus erhalten haben. Vorher beziehen sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (s. Kap. B.3.2).
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Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge haben un-
beschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Für Menschen 
mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung ist der Zugang 
dagegen eingeschränkt; ab November 2014 wurden die 
rechtlichen Hürden aber schrittweise abgebaut. Bis dahin 
durften Personen mit einer Aufenthaltsgestattung neun 
Monate, Geduldete ein Jahr lang nicht arbeiten. Seither 
können sie nach drei Monaten bzw. sofort eine Beschäf-
tigung aufnehmen (zu Ausnahmen s. u.). 

Bei einer Aufenthaltsgestattung, einer Duldung oder 
einem Abschiebungsverbot kann die zuständige Auslän-
derbehörde entscheiden, ob sie im jeweiligen Einzelfall 
die Ausübung einer Beschäftigung genehmigt; dazu muss 
sie die Zustimmung der Arbeitsagentur einholen. Damit 
diese zustimmt, müssen drei Bedingungen erfüllt sein: 
(1) Es ist nicht zu erwarten, dass die Beschäftigung der 
betreffenden Person sich auf den Arbeitsmarkt nachtei-
lig auswirkt. (2) Die konkreten Arbeitsbedingungen, also 
Verdienst und Arbeitszeiten, entsprechen denen von Per-
sonen mit uneingeschränkter Arbeitserlaubnis. (3) Für die 
Stelle ist kein bevorrechtigter Arbeitnehmer (d. h. Inlän-
der oder EU-Bürger) verfügbar (Vorrangprüfung).273 Seit 
das Integrationsgesetz im August 2016 in Kraft getreten 

ist, verzichtet die Bundesagentur für Arbeit für drei Jah-
re auf die Vorrangprüfung, „wenn dies die regionale Ar-
beitsmarktsituation zulässt“ (BT-Drs. 18/8829; Art. 1 Nr. 3 
Verordnung zum Integrationsgesetz; § 32 Abs. 5 Nr. 3 
BeschV) (s. Kap. B.3.4).274 Das haben die Bundesländer 
im August 2016 für 133 von insgesamt 156 Agenturbe-
zirken festgelegt; die betreffenden Bezirke sind in einer 
Anlage zu § 32 der Beschäftigungsverordnung aufgelis-
tet. Liegt der Einsatzort in einem dieser Bezirke, ist auch 
eine Beschäftigung als Leiharbeitnehmer möglich (§ 32 
Abs. 3, 5 BeschV). In den übrigen 23 Bezirken wird für 
Asylsuchende und Geduldete in den ersten 15 Monaten 
des Aufenthalts weiterhin eine Vorrangprüfung durchge-
führt (BMAS 2016b). 

Den Zugang von Flüchtlingen zu Leiharbeit hat das im 
Oktober 2015 in Kraft getretene Asylverfahrensbeschleu-
nigungsgesetz neu geregelt: Fachkräfte mit Aufenthalts-
gestattung oder Duldung können nun bereits nach drei 
Monaten eine Beschäftigung in der Zeit- bzw. Leiharbeit 
aufnehmen, Geringqualifizierte nach fünfzehn Monaten; 
zuvor war dies erst nach vier Jahren möglich. Bei be-
stimmten Beschäftigungsarten muss die Arbeitsagentur 
nicht zustimmen. Dazu gehören Berufsausbildung, Prak-

Tab.B.7ArbeitsmarktdatennachStaatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte(August2016)

Arbeitslose(Oktober2016) Arbeitslosen-
quote(August

2016)absolut Veränderung gegen-
über dem Vorjahr

absolut Veränderung gegen-
über dem Vorjahr

Deutsche 28.274.778 +0,7 % 1.903.037 –8,8 % 6,1 %

Ausländer 3.185.022 +9,9 % 630.852 +13,0 % 15,2 %

  Balkanstaaten 225.860 +11,5 % 47.637 –3,4 % 15,3 %

   osteuropäische    
Drittstaaten

107.809 +8,2 % 24.840 –10,2 % 16,5 %

   nichteuropäische 
Asylherkunftsländer

110.502 +36,2 % 171.236 +105,8 % 53,5 %

insgesamt 31.459.800 +1,5 % 2.539.939 –4,1 % –

Anmerkung:.Balkanstaaten.=.Albanien,.Bosnien.und.Herzegowina,.Kosovo,.Mazedonien,.Serbien;.osteuropäische.Drittstaaten.=.Russische.Föderation,.
Ukraine;.nichteuropäische.Asylherkunftsländer.=.Afghanistan,.Eritrea,.Irak,.Iran,.Nigeria,.Pakistan,.Somalia,.Syrien.

Quelle:.BA.2016b:.17,.19;.eigene.Darstellung

273  Dabei handelt es sich nicht um eine konkrete, sondern um eine abstrakte Prüfung. Es kann also vorkommen, dass die Agentur einem Flüchtling 
die Arbeitsaufnahme verwehrt, obwohl sie dem Arbeitgeber im konkreten Fall gar keine bevorrechtigte Person vorschlagen kann (Robert Bosch 
Expertenkommission zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik 2016: 147).

274  Von den 26.862 Anträgen auf Arbeitserlaubnis, die im ersten Quartal 2016 gestellt wurden, hat die Agentur 24,5 Prozent abgelehnt, allerdings 
weniger als 7 Prozent wegen der Vorrangprüfung. Die meisten Ablehnungen werden damit begründet, dass das geplante Arbeitsverhältnis allge-
meingültige Arbeitsbedingungen unterlaufe. Die Quoten der Ablehnung wegen der Vorrangprüfung variieren nach Bundesland, sie reichen von 
3,4 Prozent in Bayern bis zu 16,9 Prozent in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein (BA 2016a).
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tika, Freiwilligendienst und hoch qualifizierte Beschäfti-
gung (BAMF 2016k). Für bestimmte Statusgruppen gilt 
auch weiterhin ein striktes Arbeitsverbot: Menschen aus 
sicheren Herkunftsstaaten haben keinen Zugang zum 
Arbeitsmarkt, ebenso Menschen mit einer Aufenthalts-
gestattung, die verpflichtet sind, in einer Aufnahmeein-
richtung zu leben. 

Aufenthaltsrechtlich werden Fluchtzuwanderung und 
Arbeitsmigration weiterhin streng getrennt: Ein gene-
reller ‚Spurwechsel‘ vom Zugangsweg Flucht in einen 
Aufenthaltstitel zum Zweck der Beschäftigung ist nicht 
möglich (s. Kap. A.7.3). 

B.3.3.Fluchtzuwanderung.und.Arbeits-
markt.

Aus wirtschafts- und integrationspolitischer Sicht stellen 
sich im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktintegration 
von Flüchtlingen zwei zentrale Fragen: (1) Welche öko-
nomischen Folgen hat die Flucht für die Asylsuchenden 
selbst bzw. welche Mechanismen oder Faktoren helfen ih-
nen, schnell und erfolgreich eine Erwerbstätigkeit aufzu-
nehmen und damit wirtschaftlich selbständig zu werden 
(s. Kap. B.3.3.1)? (2) Welche Wirkungen hat diese Zuwan-

derung für die Löhne und das Beschäftigungsniveau der 
ansässigen Bevölkerung und auf die Gesamtwirtschaft 
(s.  Kap. B.3.3.2)?

B.3.3.1 Bedingungen für eine erfolgreiche Arbeits-
marktintegration von Flüchtlingen

Die Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern ist seit Jahr-
zehnten Gegenstand theoretischer und empirischer Ana-
lysen, vor allem in der ökonomischen und soziologischen 
Forschung in den USA (s. z. B. den Literaturüberblick in 
Clark/Drinkwater 2008). Betrachtet werden jedoch fast 
ausschließlich Arbeitsmigranten, d. h. Menschen, die 
freiwillig in ein anderes Land gewandert sind und diese 
Wanderung zuvor geplant und vorbereitet haben. Weit 
weniger erforscht ist, wie sich speziell Flucht für die Be-
troffenen wirtschaftlich auswirkt. Ein Grund dafür ist, dass 
bei den Verwaltungsdaten, die der Wissenschaft zur Ver-
fügung stehen, zumeist nicht nach Aufenthaltsstatus bzw. 
Migrationsweg unterschieden werden kann. Die Gruppe 
der Flüchtlinge lässt sich damit also nicht gezielt betrach-
ten. Befragungsdaten wiederum beziehen entweder nicht 
genügend Flüchtlinge ein, oder sie fragen nicht nach den 
Faktoren, die für die Arbeitsmarktintegration wichtig sind 
(vgl. Bauer 2015; de Vroome/van Tubergen 2010). 

Tab.B.8ZugangvonFlüchtlingenzumArbeitsmarkt

Asylsuchende subsidiärerSchutz,
Abschiebungsver-
bot,humanitärer
Aufenthalt

Asylberechtigte
(GG)undFlüchtlinge
(GFK)

Geduldete

Rechtsnorm § 55 AsylG § 25 (2), (3), (5) 
AufenthG

§ 25 (1), (2) Auf-
enthG

§ 60 AufenthG

Statustitel Aufenthaltsgestat-
tung

Aufenthaltserlaubnis Aufenthaltserlaubnis Duldung

Ausbildung, Praktika, 
Freiwilligendienst

nach 3 Monaten 
erlaubt

sofort erlaubt sofort erlaubt sofort erlaubt,  
s. § 32 (2) BeschV

unselbständige 
Arbeit

1.–3. Monat verbo-
ten; 4.–15. Monat 
mit Vorrangprüfung; 
ab 16. Monat ohne 
Vorrangprüfung*

sofort erlaubt sofort erlaubt 1.–3. Monat verbo-
ten; 4.–15. Monat 
mit Vorrangprüfung; 
ab 16. Monat ohne 
Vorrangprüfung*

hoch qualifizierte 
Tätigkeit, Arbeit bei 
Verwandten

nach 3 Monaten 
erlaubt

sofort erlaubt sofort erlaubt sofort erlaubt,  
s. § 32 (2) BeschV

selbständige Arbeit nicht erlaubt erlaubt erlaubt nicht erlaubt

Anmerkung:.*Seit.August.2016.in.den.meisten.Agenturbezirken.für.drei.Jahre.ausgesetzt.

Quelle:.Robert.Bosch.Expertenkommission.zur.Neuausrichtung.der.Flüchtlingspolitik.2016;.BAMF.2016k;.eigene.Erweiterung.und.Darstellung
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‚Mitgebrachte‘ Qualifikationen sind nur bedingt über-
tragbar 
In der Forschung wurde wiederholt darauf hingewiesen, 
dass Wanderungen (jeder Art) zu einer Entwertung von 
Human- und Sozialkapital führen (s. z. B. Chiswick 1978; 
Friedberg 2000; Kogan/Weißmann 2013). Für Flüchtlinge 
dürfte dies in besonderem Maße zutreffen.275 Für einen 
erfolgreichen Eintritt in den Arbeitsmarkt sind nach der 
wirtschaftswissenschaftlichen Literatur zwei Faktoren 
besonders wichtig: (1) die Übertragbarkeit der im Her-
kunftsland erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf 
die Anforderungen des Arbeitsmarkts im Zielland. Das ist 
wichtiger als formale Schul- und Berufsabschlüsse (in den 
meisten Herkunftsländern ist das Schulsystem ohnehin 
völlig anders als in Deutschland); (2) die Investition der 
Migranten in landesspezifisches Humankapital des Ziel-
lands. Dazu gehört insbesondere die Sprache, die es wie-
derum erleichtert, die ‚mitgebrachten‘ Fähigkeiten auf 
die Anforderungen im Zielland zu übertragen.

Eine Studie von Friedberg (2000) verdeutlicht, wie 
stark der Wert des Humankapitals (d. h. der Qualifika-
tionen und Fähigkeiten einer Person) an den lokalen 
Kontext gebunden ist: Am Beispiel des Ziellands Israel 
zeigt sie, dass die mangelnde Übertragbarkeit von mitge-
brachtem Humankapital Lohnunterschiede zwischen Zu-
gewanderten und Einheimischen komplett erklären kann. 
Wenn Zugewanderte in einem Land ankommen, haben 
sie am Arbeitsmarkt zunächst eine schlechtere Position 
als Einheimische mit ähnlichen soziodemografischen 
Merkmalen und ähnlichen Qualifikationen. Abgesehen 
davon, dass bestehendes Humankapital nicht internati-
onal übertragbar ist, rührt dies u. a. daher, dass ihnen 
landesspezifisches Wissen fehlt: Sie kennen z. B. die Ge-
pflogenheiten des Gastlands nicht, sprechen die Sprache 
nicht276 und erfahren nicht auf informellen Wegen von 
verfügbaren Stellenangeboten. So zeigt eine Befragung 
von Arbeitsvermittlungsinitiativen in Deutschland, dass 
viele arbeitsuchende Flüchtlinge z. B. das duale Ausbil-
dungssystem nicht kennen und besonders diejenigen 
mit Arbeitserfahrung es oft nicht nachvollziehen können 
(Woel lert et al. 2016: 14). 

Mit der Zeit erwerben die Zuwanderer landesspezifi-
sches Wissen (z. B. lernen sie die Sprache), können ihre 
im Heimatland erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
ergänzen und an die neuen Anforderungen anpassen. Da-

mit schließt sich tendenziell auch die beobachtete Lohn- 
und Beschäftigungslücke zu den Einheimischen. Einige 
Studien zur Lohnangleichung ermitteln sogar, dass (Ar-
beits-)Migranten nach einer gewissen Aufenthaltsdauer 
im Zielland deutlich höhere Löhne erreichen als vergleich-
bare einheimische Arbeitskräfte. In einer wegweisenden 
empirischen Analyse dazu führt Chiswick (1978) dieses 
Phänomen auf positive Selbstselektion zurück: Migranten 
sind tendenziell besonders motiviert, risikobereit und un-
ternehmerisch eingestellt.277 

Friedberg (2000) weist darauf hin, dass Zuwanderer 
für ihre im Herkunftsland erworbene Bildung auch je nach 
Herkunftsregion unterschiedlich gut entlohnt werden: 
Nach ihrer Studie zu Israel weichen die Löhne der Zu-
wanderer aus westlichen Ländern dort weniger stark von 
denen der Einheimischen ab als die der Zugewanderten 
aus Asien und Afrika. Dies lässt darauf schließen, dass sich 
die in westlichen Ländern erworbene Ausbildung besser 
auf die Erfordernisse des israelischen Arbeitsmarkts über-
tragen lässt bzw. die Schulqualität im westlichen Ausland 
faktisch besser ist oder zumindest so wahrgenommen 
wird. Friedbergs Analyse stimmt insofern zuversichtlich, 
als Nachqualifizierungen im Aufnahmeland sich offenbar 
positiv auswirken: Zugewanderte, die auch in Israel eine 
Schule besucht haben, erzielen mit ihren im Herkunfts-
land erworbenen Qualifikationen höhere Löhne (Fried-
berg 2000: 236). 

Für Deutschland haben Basilio, Bauer und Kramer 
(2014) mit Daten des Sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP) untersucht, inwieweit Qualifikationen und Kennt-
nisse von Zuwanderern auf den deutschen Arbeitsmarkt 
übertragbar sind.278 Sie beobachten in der ersten Zeit nach 
der Zuwanderung ebenfalls einen Lohnunterschied zwi-
schen Einheimischen und Zuwanderern. Auch hier lässt 
sich der Unterschied großteils durch die unterschiedlichen 
‚Herkunftsregionen des Humankapitals‘ erklären: Die Au-
toren finden Belege dafür, dass Qualifikationen aus be-
stimmten Herkunftsstaaten, die Deutschland strukturell 
ähneln, besser entlohnt werden als solche aus Ländern, 
die Deutschland eher unähnlich sind.

Wie erfolgreich Zuwanderer auf dem Arbeitsmarkt 
sind, hängt auch damit zusammen, wie lange sie voraus-
sichtlich im Zielland bleiben werden oder wollen (Clark/
Drinkwater 2008: 499–500; s. auch Dustmann 1993; Bau-
er 2015; Dustmann/Görlach 2015; Hainmueller/Hangart-

275  Flüchtlinge entscheiden weniger als etwa Arbeitsmigranten danach, wie gut ihre Fähigkeiten zum Arbeitsmarkt des Aufnahmelands passen und 
welchen wirtschaftlichen Ertrag sie von ihrer Wanderung erwarten können (Chin/Cortes 2016: 596–600). Anders als Arbeitsmigranten konnten sie 
sich auf den neuen Wohnort und die dortigen Qualifikationsanforderungen i. d. R. nicht vorbereiten. Bei den Faktoren, die für eine erfolgreiche 
Arbeitsmarktintegration wichtig sind, ist ihre Ausgangsposition also tendenziell schlechter.

276  Dass Kenntnisse in der Verkehrssprache des Ziellands bei Migranten positiv mit Löhnen und Beschäftigung zusammenhängen, haben zahlreiche 
Studien belegt (s. den Überblick in Clark/Drinkwater 2008 sowie Isphording/Otten 2013; 2014; 2011).

277  Studien aus der Ökonomie (vgl. zusammenfassend Chiswick 2000) und der Gesundheitsforschung (vgl. exemplarisch Kennedy/McDonald/Biddle 
2006; Gushulak/Weekers/MacPherson 2009) haben diesen Zusammenhang für verschiedene Länder und Herkunftsgruppen empirisch bestätigt.

278  Vgl. auch Schmidt 1997 zur Lohnangleichung bei Vertriebenen.
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ner/Lawrence 2016). Wer nur eine begrenzte Zeit bleiben 
wird, ist grundsätzlich weniger bereit, in landesspezifi-
sche Kenntnisse und Fähigkeiten zu investieren (zu denen 
auch und gerade die Sprache gehört). Diese Erkenntnisse 
sind politisch von erheblicher Bedeutung, denn sie zei-
gen, wie wichtig die Bleibeperspektive von Flüchtlingen 
für ihre Integration in den Arbeitsmarkt ist. Auch die IAB-
BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten zeigt, dass der 
Aufenthaltsstatus für die Beschäftigungschancen eine 
wichtige Rolle spielt: Bei Asylberechtigten, anerkannten 
Flüchtlingen oder Personen mit Niederlassungserlaubnis 
ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass sie erwerbs-
tätig sind, höher als bei Asylbewerbern oder bei Gedul-
deten, für die bis Ende 2014 noch ein Arbeitsverbot von 
zwölf Monaten galt (3 Prozentpunkte) (Vallizadeh et al. 
2016). Das unterstreicht noch einmal – wie auch an an-
derer Stelle in diesem Gutachten herausgearbeitet (s. 
Kap. B.2) –, wie wichtig es ist, die Asylverfahren mög-
lichst schnell durchzuführen und damit den Aufenthalts-
status zu klären. Auch für potenzielle Arbeitgeber ist eine 
unklare Perspektive nachteilig, denn in der ersten Zeit 
‚investieren‘ sie in die Flüchtlinge (durch Anlernzeiten 
etc.), und bei einer Aufenthaltsbeendigung entstehen 
ihnen Kosten, u. a. weil sie die Stelle nachbesetzen oder 
neu ausschreiben müssen (vgl. z. B. Woellert et al. 2016: 
20–22). So hatten Arbeitgebervertreter schon länger ge-
fordert, für Asylsuchende und Geduldete in Berufsaus-
bildung den Aufenthalt zu sichern; das wurde mit den 
Änderungen des Integrationsgesetzes vom August 2016 
auch umgesetzt (s. dazu Kap. B.2). 

Wirtschaftliche Integration von Flüchtlingen: schlechtere 
Ausgangsposition
Die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen ist bisher 
kaum empirisch untersucht. Chin und Cortes (2016) stel-
len in ihrem Literaturüberblick fest, dass Flüchtlinge am 
Arbeitsmarkt zunächst tendenziell schlechtergestellt sind 
als Zuwanderer, die nicht auf dem Weg des Asyls ins Land 
gekommen sind. Je länger sie sich im Land aufhalten, 
desto mehr holen sie auf. Dies liegt u. a. daran, dass sie 
stärkere Anreize haben, ihre ziellandspezifischen Kennt-
nisse und Fähigkeiten auszubauen. Denn im Unterschied 
zu anderen Zuwanderern haben sie meist nicht die Mög-
lichkeit, in ihr Herkunftsland zurückzukehren (Chin/Cortes 
2016: 616). 

Sowohl die anfängliche Stellung am Arbeitsmarkt 
als auch ein mögliches Aufholen hängen allerdings von 

verschiedenen Rahmenbedingungen ab. Dies erklärt, 
dass manche Studien ein eher düsteres Bild der mög-
lichen Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt 
zeichnen. Colic-Peisker und Tilbury (2006: 203, Übers. d. 
SVR) identifizieren z. B. für Flüchtlinge in Australien be-
stimmte „Arbeitsmarktnischen“; das sind vor allem die 
Reinigungsbranche, Altenpflege, Fleischverarbeitung, Ta-
xiunternehmen, Wachschutz und die Baubranche. Ein be-
ruflicher Aufstieg sei kaum möglich. Die Autoren führen 
dies auch auf einen sog. Labeling-Effekt zurück: Bestimm-
te Tätigkeiten – die für Einheimische wie für schon länger 
im Land lebende Zuwanderer unattraktiv sind – sind für 
Flüchtlinge ‚reserviert‘.279

Verschiedene Studien verweisen auf Faktoren, die 
eine schnelle Arbeitsmarktintegration behindern. An ers-
ter Stelle steht hier die fehlende Beherrschung der jewei-
ligen Landessprache (spezifisch für Flüchtlinge z. B. Bloch 
2008; Cheung/Phillimore 2013 für Großbritannien; de 
Vroome/van Tubergen 2010 für die Niederlande). Für die 
Niederlande stellen de Vroome und van Tubergen (2010) 
fest, dass auch Gesundheitsprobleme die Arbeitsmarkt-
integration von Flüchtlingen behindern. Ein längerer Auf-
enthalt in einem Aufnahmezentrum macht es ebenfalls 
unwahrscheinlicher, dass Flüchtlinge erwerbstätig sind, 
denn er hindert die Betreffenden, in ihre Bildung zu inves-
tieren, Arbeitserfahrung zu sammeln, Sprachkenntnisse zu 
erwerben und mit der einheimischen Bevölkerung in Kon-
takt zu kommen (de Vroome/van Tubergen 2010: 398). 

Noch kaum erforscht ist auch, wie Netzwerke die 
Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen beeinflussen. 
Eine der wenigen Studien in diesem Bereich ist die von 
Beaman (2012) zu Resettlement-Flüchtlingen in den USA. 
Danach können soziale Netzwerke einerseits den Erfolg 
am Arbeitsmarkt fördern, denn darüber werden Informati-
onen zu freien Stellen in ethnischen Arbeitsmarktnischen 
weitergegeben. Andererseits scheint es aber innerhalb 
der Netzwerke auch Konkurrenz zu geben, die die Ar-
beitsmarktchancen der Flüchtlinge wiederum verringert. 
Um eine klare Empfehlung für oder gegen geografische 
Verteilungspolitiken zu geben, muss dieser Zusammen-
hang noch weiter erforscht werden (s. auch Kap. B.1.3).280 

Anders als für angloamerikanische Länder oder auch 
die Niederlande gibt es für Deutschland kaum belastbare 
Informationen zur wirtschaftlichen Integration von Flücht-
lingen. Eine Ausnahme ist die eingangs schon erwähnte 
BAMF-Flüchtlingsstudie (vgl. Worbs/Bund 2016); weite-
re Aufschlüsse werden zukünftig von der als Panelstudie 

279  Dieser Zusammenhang wurde in der Forschung bereits für andere Migrationsformen beschrieben; s. Anderson/Ruhs 2010.
280  Fehlende Netzwerke können durch zivilgesellschaftliche, privatwirtschaftliche und kommunale Initiativen ersetzt werden, die das entsprechende 

Wissen vermitteln. Zudem können solche Initiativen direkt zwischen Flüchtlingen und potenziellen Arbeitgebern und Auszubildenden vermitteln, 
um Unsicherheiten auf beiden Seiten abzubauen (so Woellert et al. 2016). Dies tut z. B. das ARRIVO-Servicebüro in Berlin. Zu dieser Länderinitiative 
haben sich die Berliner Wirtschaft und die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen zusammengeschlossen.
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angelegten IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 
erwartet (vgl. Brücker/Rother/Schupp 2016) (s. auch 
Kap. B.3.1). Aufschlussreich dürfte – auch für die Gegen-
wart – die wirtschaftshistorische Studie von Bauer, Braun 
und Kvasnicka (2013) sein, die die wirtschaftliche Inte-
gration der Heimatvertriebenen in Deutschland nach dem 
Zweiten Weltkrieg in den Blick nimmt. Sie dämpft den 
Optimismus in Bezug auf die aktuelle Zuwanderung. Im 
September 1950 lebten in Westdeutschland fast acht Mil-
lionen Heimatvertriebene aus den ehemaligen deutschen 
Ostgebieten, das entsprach fast 16,5 Prozent der dama-
ligen westdeutschen Bevölkerung. Die Autoren analysie-
ren Daten der Mikrozensus-Zusatzerhebung von 1971. 
Sie stellen fest, dass die Vertreibung die wirtschaftliche 
Situation der Betroffenen deutlich und vor allem lang-
fristig negativ beeinflusst hat; dies gilt sowohl für die 
erste als auch für die zweite Generation. Die Ergebnisse 
widersprechen also deutlich der landläufigen Meinung, 
die Integration der Vertriebenen sei eine wirtschaftliche 
Erfolgsgeschichte gewesen.281

Hürden für schnelle Arbeitsmarktintegration
 Einer schnellen Arbeitsmarktintegration der Flücht-

linge stehen also vier Hindernisse entgegen, die struk-
turell unterschiedlich gelagert sind: 
(1) Die im Heimatland erworbenen Qualifikationen 

und Fähigkeiten lassen sich nicht hinreichend auf 
die Erfordernisse des Arbeitsmarkts im Zielland 
übertragen. Fähigkeiten, die für den Arbeitsmarkt-
erfolg benötigt werden, fehlen oft (vor allem 
Sprachkenntnisse, aber auch soziale Kontakte).

(2) Politische und rechtliche Rahmenbedingungen 
(wie beispielsweise der Meisterzwang) behindern 
den Zugang. 

(3) Arbeitgeber zögern, Flüchtlinge zu beschäftigen. 
Das liegt zum Teil an Unsicherheit und fehlendem 
Wissen über die rechtlichen Rahmenbedingungen, 
zum Teil auch an Vorbehalten gegen Flüchtlinge 
(vgl. Aumüller 2016; Bethscheider 2016). 

(4) Flüchtlinge haben gesundheitliche Probleme, die 
oft mit der Flucht selbst und den Wohnbedingun-
gen im Aufnahmeland zusammenhängen. 

B.3.3.2 Auswirkungen der Fluchtzuwanderung auf 
den Arbeitsmarkt

Durch die Flüchtlingszuwanderung wird voraussichtlich 
vor allem im gering qualifizierten Bereich das Angebot 
an Arbeitskräften deutlich steigen. Im Folgenden geht es 
daher um die Frage, wie sich dies auf zentrale Aspekte 

des Arbeitsmarkts auswirken könnte, etwa die Beschäfti-
gung und den Lohn einheimischer Arbeitnehmer.

Was die Theorie erwarten lässt: sinkende Löhne, 
 sinkende Beschäftigung? 
In einem sehr einfachen ökonomischen Modell einer ge-
schlossenen Volkswirtschaft werden auf den Güter- und 
Arbeitsmärkten vollkommener Wettbewerb und homoge-
ne (d. h. im Produktionsprozess vollständig austauschba-
re) Arbeitskräfte unterstellt. Legt man ein solches Modell 
zugrunde, wird die Zunahme des Arbeitskräfteangebots 
durch Zuwanderung die Löhne der Beschäftigten negativ 
beeinflussen (vgl. z. B. Dustmann/Glitz/Frattini 2008). 
Allerdings geht dieses einfache Modell von unrealisti-
schen Annahmen aus. Lockert man diese bzw. hebt sie 
auf, liefert die ökonomische Theorie keine eindeutigen 
Aussagen dazu, wie die Zuwanderung auf Beschäftigung 
und Lohnhöhe wirkt (vgl. Bodvarsson/van den Berg 2013: 
114–117). Die Lohn- und Beschäftigungseffekte von Zu-
wanderung hängen von vielen weiteren Faktoren ab, 
etwa davon, wie mobil die einheimischen Arbeitskräfte 
regional und beruflich auf die Zuwanderung reagieren, 
wie Arbeitskräfte mit unterschiedlichen Qualifikationsni-
veaus im Produktionsprozess zusammenwirken, wie fle-
xibel die Löhne sind (bei einem gesetzlichen Mindestlohn 
können sie z. B. nicht unter das festgelegte Niveau fallen) 
oder inwieweit und wie schnell sich der volkswirtschaft-
liche Kapitalstock dem durch die Zuwanderung veränder-
ten Niveau und der Struktur des Arbeitsangebots anpasst. 
Die ökonomische Theorie lässt nur folgende tendenzielle 
Aussagen zu: 
 – Arbeitskräfte (bzw. Produktionsfaktoren), die im Pro-

duktionsprozess sog. Komplemente zu den Zugewan-
derten bilden, gewinnen durch die Zuwanderung, weil 
sie z. B. wegen ihres Qualifikationsprofils stärker nach-
gefragt werden. 

 – Arbeitskräfte (bzw. Produktionsfaktoren), die in einem 
direkten Wettbewerb mit den Zugewanderten stehen 
und aufgrund ihres ähnlichen Qualifikationsprofils 
durch diese ersetzbar sind, verlieren durch die Zuwan-
derung. 

 – Insgesamt wird die volkswirtschaftliche Produktion 
durch die Zuwanderung steigen. 

Lohnanpassungen und Beschäftigungseffekte sind al-
lerdings nur zwei von vielen Anpassungsmöglichkeiten, 
mit denen eine Volkswirtschaft auf ein größeres Arbeits-
kräfteangebot reagiert. Sie kann sich z. B. auch dadurch 
anpassen, dass sich der Outputmix oder die Produktions-
technologie verändern (s. Dustmann/Glitz/Frattini 2008). 
Zudem kann die zusätzliche Nachfrage der Zuwanderer 

281  Gesamtwirtschaftlich hat sich diese Migration jedoch positiv ausgewirkt, indem sie den Wandel Westdeutschlands zu einer industriell geprägten 
Wirtschaftsstruktur beschleunigt hat (Braun/Kvasnicka 2014).
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das Wirtschaftswachstum weiter fördern.282 Diese zusätz-
lichen Effekte werden in einfachen Modellen der Arbeits-
markteffekte von Zuwanderung üblicherweise nicht oder 
nur zum Teil berücksichtigt. So kann kulturelle Vielfalt die 
Produktivität positiv oder negativ beeinflussen, was sich 
wiederum auch auf Löhne und Beschäftigung der einhei-
mischen Arbeitskräfte auswirkt (vgl. Bauer/Flake/Sinning 
2013: 371); der Zuzug von Hochqualifizierten kann dazu 
führen, dass Unternehmen gegründet werden oder durch 
Innovation die Produktivität steigt (Nathan 2014). 

Empirische Studien: Wie wirkt sich Zuwanderung auf 
Arbeitsmärkte aus?
Neben der Theorie – die keine klaren Aussagen erlaubt 
– wurden die Auswirkungen von Zuwanderung auf die 
Löhne und das Beschäftigungsniveau einheimischer Ar-
beitskräfte vielfach empirisch untersucht. Methodisch 
sind solche Studien vor allem deshalb anspruchsvoll, 
weil einfache Vorher-Nachher-Vergleiche nicht möglich 
sind. Um isoliert zu betrachten, wie Zuwanderung Löh-
ne oder Beschäftigung verändert, müsste man z. B. die 
Löhne in einer bestimmten Branche oder Region zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt mit den (hypothetischen) 
Löhnen vergleichen, die zum selben Zeitpunkt in dersel-
ben Branche oder Region ohne Zuwanderung herrschen 
würden. Wie sich die Löhne im hypothetischen Fall einer 
Nullzuwanderung entwickeln würden, lässt sich jedoch 
nicht beobachten (missing counterfactual). Diese nicht 
beobachtbare kontrafaktische Situation muss daher durch 
geeignete empirische Strategien konstruiert werden.

Die meisten der vorliegenden empirischen Studien 
analysieren, wie sich der Zuwandereranteil bei der Bevöl-
kerung in einer bestimmten Region oder bei den Arbeits-
kräften in einem bestimmten Sektor auf die Löhne und 
die Beschäftigung einheimischer Arbeitskräfte auswirkt. 
Das Problem dabei ist, dass Zuwanderer nicht zufällig ei-
nen bestimmten Ort wählen. Sie werden sich vielmehr in 
denjenigen Regionen oder Wirtschaftssektoren ansiedeln, 
in denen sie mit ihren Kenntnissen und Fähigkeiten die 
höchsten Beschäftigungschancen und Einkommen erwar-
ten können (bzw. dort, wo sie bereits Kontakte haben). 
Dieses methodische Problem kann erstens mit einem sog. 
Instrumentvariablenansatz gelöst werden.283 Zweitens 
können in ‚quasi-experimentellen‘ Studien Auswirkungen 

von Zuwanderung auf Lohn und Beschäftigung anhand 
sog. natürlicher Experimente untersucht werden. Dafür 
eignen sich starke Zuwanderungen in eine Region, die 
z. B. durch Naturkatastrophen oder politische Entschei-
dungen ausgelöst wurden und von den jeweiligen Bedin-
gungen auf dem regionalen Arbeitsmarkt der Zielregion 
unabhängig sind.

Die wohl bekannteste Studie, die auf ein ‚natürliches 
Experiment‘ zurückgreift, ist die sog. Mariel boatlift-
Studie von Card (1990). Zwischen Mai und September 
1980 kamen ca. 125.000 kubanische Migranten in die 
US-amerikanische Großstadt Miami. Der politische Hinter-
grund war, dass der kubanische Machthaber Fidel Cast-
ro angeordnet hatte, zeitweilig die Ausreise vom Hafen 
von Mariel aus zu gestatten. Dadurch konnten zahlreiche 
Kubaner in die USA ausreisen. Durch diese kubanischen 
Bootsflüchtlinge, die als ‚Marielitos‘ bezeichnet werden, 
stieg in Miami das Angebot an Arbeitskräften um 7 Pro-
zent und die Zahl der kubanischen Arbeiter um 20 Pro-
zent. Viele dieser Einwanderer waren gering qualifiziert, 
die meisten sprachen kaum Englisch. Card kommt in sei-
ner Analyse zu dem Ergebnis, dass durch die Einwande-
rung der ‚Marielitos‘ die Löhne und das Beschäftigungs-
niveau nicht erheblich sanken, und zwar weder bei den 
einheimischen Arbeitskräften noch bei den Kubanern, die 
vor dieser Welle eingewandert waren. In seiner Erklärung 
dieses Phänomens verweist er auf arbeitsmarktbezogene 
Anpassungsprozesse. So seien weniger Amerikaner nach 
Miami gezogen; diejenigen, die das eigentlich vorhatten, 
hätten nach der starken Einwanderung von Kubanern ein 
anderes Ziel gewählt.284 Außerdem beobachtet er für Mi-
ami einen Expansionseffekt: Arbeitsintensive Industrie-
zweige (z. B. Textilindustrie und Gastronomie) sind unver-
hältnismäßig stark gewachsen (Card 1990: 225–256).285 

Cards Ergebnis, dass starke Zuwanderung (die nicht 
nach Humankapital und Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt 
gesteuert ist) sich auf zentrale Aspekte des Arbeitsmarkts 
kaum auswirkt, wurde allerdings in neueren Studien kriti-
siert. Borjas (2015) berechnet die Auswirkungen anhand 
des ursprünglichen Datensatzes neu und widerspricht 
Cards These. Ihm zufolge sind gerade bei Highschool-Ab-
brechern (die besonders stark mit den ‚Marielitos‘ kon-
kurrieren) die Löhne „dramatisch gefallen“ (Borjas 2015: 
1, Übers. d. SVR), sowohl absolut als auch im Verhältnis zu 

282 .Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2015: 98) errechnet z. B. in seinem jüngsten Jahresgutachten, 
dass der Flüchtlingsstrom öffentliche Mehrausgaben in Höhe von etwa 0,10–0,15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verursacht, die das Wachstum 
in den Jahren 2015 und 2016 um 0,06 bzw. 0,08 Prozentpunkte steigern bzw. gesteigert haben.

283  Um Lohn- und Beschäftigungseffekte zu identifizieren, berücksichtigt dieser Ansatz nur diejenige Variation des regionalen bzw. sektoralen Zu-
wandereranteils, die nicht mit den Bedingungen des regionalen oder sektoralen Arbeitsmarkts oder mit anderen nicht beobachtbaren Faktoren 
zusammenhängt, die aber den Zuwandereranteil beeinflusst. Dazu werden zusätzliche Informationen verwendet, sog. Instrumentvariablen. Als 
solche dienen häufig die geografische Nähe zu Herkunftsländern oder historisch bedingte Zuwanderungsströme (vgl. Peri 2010).

284  Darauf verweisen die Wachstumsraten, die zu diesem Zeitpunkt in anderen US-amerikanischen Großstädten zu beobachten waren.
285  Die Studie erlaubt freilich nur sehr begrenzt Rückschlüsse auf die derzeitige Situation in Deutschland, da sich die Arbeitsmärkte und das Mobili-

tätsverhalten in Deutschland und den USA stark unterscheiden.
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anderen Gruppen. Borjas’ Kritik an Card folgte umgehend 
eine Gegenkritik von Peri und Yasenov (2015), die sich 
vor allem auf Borjas’ methodisches Vorgehen bezieht.286

Unabhängig davon, wie berechtigt die wechselseiti-
gen Vorwürfe des ‚Datenschürfens‘ bzw. ‚Datenfischens‘ 
(s. Atlantic 2016) in diesem Fall sind, kann festgehal-
ten werden: Die große Mehrheit der wissenschaftlichen 
Studien, die auf natürliche Experimente ähnlich dem 
des Mariel boatlift zurückgreifen, kann nicht belegen, 
dass Zuwanderung zentrale Aspekte des Arbeitsmarkts 
nachhaltig beeinflusst hätte. Hunt (1992) untersucht 
beispielsweise den Fall der 900.000 Franzosen, die nach 
der Unabhängigkeit Algeriens 1962 aus der ehemaligen 
Kolonie nach Frankreich zurückkehrten; Carrington und de 
Lima (1996) analysieren, wie sich in Portugal die Rück-
kehrmigration nach dem Verlust von Kolonien auswirkte. 
Beide Studien finden keine nennenswerten Auswirkun-
gen der Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt. Die schon 
angesprochene Studie von Friedberg (2001) analysiert 
ein natürliches Experiment, bei dem Israel als Zielland 
im Mittelpunkt steht: Zwischen 1990 und 1994 stieg die 
Bevölkerung Israels durch die Zuwanderung russischer 
Juden um 12 Prozent an. Auch Friedberg kann nicht fest-
stellen, dass diese Zuwanderung die Beschäftigung und 
die Löhne der einheimischen Arbeitskräfte negativ beein-
flusst hätte. Ebenfalls mit einem quasi-experimentellen 
Design untersuchen Ceritoğlu et al. (2015), wie sich die 
Fluchtzuwanderung aus Nordsyrien auf die Arbeitsmärkte 
der südöstlichen Regionen der Türkei ausgewirkt hat. Sie 
finden negative Effekte auf die Beschäftigung von Einhei-
mischen insbesondere im informellen Sektor (der in der 
Türkei quantitativ recht bedeutsam ist); die Löhne sind 
nicht betroffen.

Peri (2010: 4) stellt in seiner Studie ebenfalls her-
aus, wie wandlungs- und anpassungsfähig Arbeitsmärk-
te auf Zuwanderung reagieren. In Regionen mit hoher 
Zuwanderung beobachtet er vor allem Prozesse sozialer 
Mobilität: Gering qualifizierte Einheimische wechseln in 
Beschäftigungsverhältnisse, die mehr Kommunikation er-
fordern und besser entlohnt werden. Über diesen sozialen 
Aufstieg erhöht Zuwanderung die Produktivität der ein-
heimischen Arbeitnehmer, und diese Umverteilung senkt 
wiederum den Lohndruck. Die Hypothese, dass Zuwan-
derung die Einheimischen über Push-Effekte in ‚komple-
xere Jobs‘ bringt, bestätigt eine Studie von D’Amuri und 
Peri (2014). Darin werden mit Daten des EU Labour Force 

Survey (EULFS) die Arbeitsmarktverläufe von Zuwande-
rern und Einheimischen in der Zeit von 1996 bis 2010 für 
15 westeuropäische Staaten vergleichend ausgewertet. 
Dass Migration Arbeitsmärkte effizienter machen kann, 
zeigt auch die Analyse von Braun und Kvasnicka (2014). 
Danach hat die massive Vertreibung von Deutschen aus 
Ost- und Zentraleuropa nach Westdeutschland nach dem 
Zweiten Weltkrieg in der Wirtschaft einen Strukturwandel 
von gering zu hoch produktiven Bereichen beschleunigt.

Zu den wenigen Studien, die die Wirkungen von Zu-
wanderung auf den Arbeitsmarkt für Deutschland unter-
suchen, gehört die von Bauer, Flake und Sinning (2013).287.

Die Autoren stellen keinen Einfluss auf die Lohnhöhe fest. 
Ihren Ergebnissen zufolge erhöht Zuwanderung aber die 
Wahrscheinlichkeit, dass vor allem einheimische hoch 
qualifizierte Arbeitskräfte eine Beschäftigung finden. Dies 
deutet darauf hin, dass Zuwanderer und hoch qualifizierte 
einheimische Arbeitnehmer sich ergänzen, nicht mitein-
ander konkurrieren.

Glitz (2012) betrachtet in seiner Studie ebenfalls 
Deutschland als Zielland. Als natürliches Experiment nutzt 
er die Verteilung der Spät-/Aussiedler durch das Wohnort-
zuweisungsgesetz, das 1989 erlassen und 1996 und 2000 
reformiert wurde. Es sollte sicherstellen, dass diese Zu-
wanderergruppe sich gleichmäßig auf die Bundesrepublik 
verteilt. Über die rechtliche Kategorie des Spät-/Aussied-
lers kamen zwischen 1987 und 2001 mehr als 2,8 Millio-
nen Zuwanderer nach Deutschland, das entsprach einem 
Bevölkerungszuwachs von 3,5 Prozent. Glitz‘ Analyse be-
legt einen (kurzfristigen) Verdrängungseffekt in Höhe von 
3,1 einheimischen Arbeitnehmern auf 10 Zuwanderer, die 
einen Job finden. Auswirkungen auf die Löhne zeigen sich 
jedoch nicht. Wie Bauer, Flake und Sinning (2013) stützt 
auch Glitz (2012) die Vermutung, dass ein deutlich hö-
heres Angebot an Arbeitskräften in Deutschland eher die 
Beschäftigung der Einheimischen senkt und weniger die 
Löhne (s. Kap. B.1.3.2).

Eine schon etwas ältere Metaanalyse von Longhi, Nij-
kamp und Poot (2005) erhebt den Stand der internatio-
nalen Forschung zum Zusammenhang von Zuwanderung 
und Löhnen der einheimischen Arbeitskräfte. Die Autoren 
bestätigen negative Lohneffekte (Longhi/Nijkamp/Poot 
2005: 452); allerdings sind diese weitaus geringer, als 
theoretische Modelle nahelegen. Die Autoren begründen 
dies damit, dass Arbeitsmärkte auf eine Zunahme der 
Arbeitskräfte expansiv reagierten, d. h. es würden neue 

286  Problematisch erscheint Peri und Yasenov vor allem, dass Borjas Frauen und nichtkubanische Hispanics aus der Teilstichprobe der Highschool-
Abbrecher ausschließt und dass er die Stichprobe auf Personen zwischen 25 und 59 Jahren beschränkt. Denn damit blieben lediglich 17 bis 25 
Fälle pro Jahr, um die Durchschnittslöhne der Highschool-Abbrecher in Miami zu berechnen. Borjas (2016) seinerseits wirft Peri und Yasenov (2015) 
vor, sie hätten die Stichprobe in unzulässiger Weise vergrößert, indem sie in ihre Berechnungen sogar Personen einbezogen hätten, die noch zur 
Schule gingen.

287  S. für Deutschland auch de New/Zimmermann 1994; Pischke/Velling 1997; Bonin 2005; D’Amuri/Ottaviano/Peri 2010; für Dänemark (zu Flücht-
lingen) Foged/Peri 2015; für Großbritannien Manacorda/Manning/Wadsworth 2012. Dustmann, Frattini und Preston (2013) sowie Docquier, Ozden 
und Peri (2014) beziehen jeweils mehrere (europäische bzw. OECD-)Länder in ihre Analysen ein. Borjas (2003) findet für die USA negative Effekte.
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Jobs geschaffen. Zugleich würden Lohnsenkungen – die 
theoretisch erwartbar sind – durch institutionelle Fakto-
ren wie staatlich festgesetzte Mindestlöhne gebremst 
oder sogar blockiert. In einem Folgepapier analysieren 
die Autoren zusätzlich die Effekte auf Beschäftigung, 
Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit. Sie finden erneut 
bestätigt, was in der Forschung mittlerweile Konsens ist: 
Zuwanderung wirkt sich auf die Arbeitsmarktsituation 
der einheimischen Bevölkerung kaum aus (Longhi/Nij-
kamp/Poot 2008: 22). Ein weiterer Grund dafür könnten 
Nachfrageeffekte sein: Durch neu Zugewanderte steigt 
in einer Volkswirtschaft die Nachfrage nach Wohnungen, 
Lebensmitteln, Kleidung und vielen anderen Gütern und 
Dienstleistungen – und damit in der Regel auch die Nach-
frage nach Arbeitskräften (vgl. Bodvarsson/van den Berg 
2013: 124–131). 

Der derzeitige Stand der wirtschaftswissenschaftlichen 
Forschung zur Frage der Lohn- und Beschäftigungseffekte 
von Zuwanderung lässt sich wie folgt zusammenfassen 
(vgl. Bodvarsson/van den Berg 2013: 157; vgl. auch Na-
tional Academies of Sciences, Engineering and Medicine 
2016): Von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen gibt es 
keine starken empirischen Belege dafür, dass Zuwande-
rung sich für die einheimische Bevölkerung negativ aus-
wirkt, insbesondere dann nicht, wenn die Zuwanderung 
zum bestehenden Arbeitskräfteangebot komplementär 
ist, dieses also ergänzt. Im Gegenteil: Einige Studien zei-
gen sogar, dass Zuwanderung die Löhne und Beschäfti-
gungsraten von Einheimischen positiv beeinflussen kann. 

Befürchtungen, dass die Zuwanderung von Flüchtlin-
gen zu großen Umwälzungen auf dem deutschen Arbeits-
markt führen wird, sind nach dem aktuellen Forschungs-
stand also übertrieben. Nennenswerter Lohndruck oder 
eine bedeutende Verdrängung einheimischer Arbeitskräf-
te sind wohl nicht zu erwarten (vgl. Bauer 2015; Brü-
cker 2016a; Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2015).

B.3.4.Arbeitsmarktpolitische.Maßnah-
men.bei.hoher.Fluchtzuwanderung

Anstrengungen der öffentlichen Hand, die Flüchtlinge in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren, sollten sich vor allem 
darauf richten, dass die im Ausland erworbenen Qualifi-
kationen und Fähigkeiten auf den hiesigen Arbeitsmarkt 
übertragen werden können bzw. dass entsprechende 
Kenntnisse und Fähigkeiten neu aufgebaut werden. 

Maßnahmen dafür können – in Anlehnung an übliche 
arbeitsmarktpolitische Kategorien – unterteilt werden in 
Maßnahmen aktiver Integrationspolitik (d. h. solche, die 
bei der Zielgruppe selbst ansetzen) und solche passiver 
Integrationspolitik (die sich auf arbeitsmarktpolitische In-
stitutionen richten) (Bauer 2015: 308f.).

B.3.4.1 Aktive Integrationspolitik 

Bei den Maßnahmen aktiver Integrationspolitik sollte in 
einem Dreischritt vorgegangen werden: Zunächst müs-
sen in einem ‚Profiling‘ die Qualifikationen der Flüchtlin-
ge erfasst werden. Dies sollte möglichst früh im Prozess 
der Aufnahme und des Asylverfahrens geschehen (Bauer 
2015; Robert Bosch Expertenkommission zur Neuaus-
richtung der Flüchtlingspolitik 2016). In einem zweiten 
Schritt sollte es vor allem darum gehen, den Erwerb der 
deutschen Sprache als grundlegende Investition in das 
Humankapital zu fördern.  Mit der Verabschiedung des 
Integrationsgesetzes (2016) wurde beschlossen, Flücht-
lingen im Verfahren den Zugang zu Integrationskursen 
zu eröffnen. Nach dem Grundsatz Fördern und Fordern 
wird von ihnen erwartet, dass sie daran auch teilneh-
men. Das begrüßt der SVR ausdrücklich.  Zudem soll-
ten die Flüchtlinge berufsbezogene Sprachförderung 
erhalten, die auf den Integrationskursen aufbaut; dies 
sollte als Instrument der Arbeitsmarktintegration fest 
verankert werden.288 In einem dritten Schritt – bzw. pa-
rallel zur berufsbezogenen Sprachförderung – können 
dann „alle bekannten Maßnahmen der aktiven Arbeits-
marktpolitik (Qualifikationsmaßnahmen, Umschulun-
gen, Unternehmenspraktika etc.) ergriffen werden“ 
(Bauer 2015: 309f.). Welche das jeweils sind, sollte sich 
nach den Ergebnissen des im ersten Schritt durchge-
führten Profiling und den vorhandenen Sprachkennt-
nissen richten. 

Bei der Suche nach einem Arbeitsplatz werden auch 
Menschen mit Aufenthaltsgestattung und Geduldete von 
der örtlichen Arbeitsagentur unterstützt und können sich 
dort arbeitsuchend melden. Allerdings wurde mit dem 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz eine Hierarchisie-
rung festgelegt: Danach haben Asylsuchende nur dann 
Anspruch auf Fördermaßnahmen, wenn sie eine sog. 
gute Bleibeperspektive haben, d. h. gute Aussichten, als 
Flüchtlinge anerkannt zu werden (Aumüller 2016: 21). 
Derzeit trifft dies auf folgende Herkunftsländer zu: Eritrea, 
Irak, Iran, Syrien und Somalia.289 Diese Regelung schließt 
jedoch einen bestimmten Teil der Asylbewerber von 

288  Die entsprechende Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung (DeuFöV) trat zum 01.07.2016 in Kraft. Bis Ende 2016 sollten dafür 
100.000 Plätze zur Verfügung gestellt werden (einschließlich des ESF-BAMF-Projekts zur berufsbezogenen Sprachförderung, das zum Jahresende 
ausgelaufen ist); ab 2017 sollen es jährlich 200.000 Plätze sein.

289  Vgl. http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html, 
13.01.2017.

http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html


ARBEITSMARKT

154 Jahresgutachten 2017

 Fördermaßnahmen aus. Das ist fiskalpolitisch verständ-
lich, integrationspolitisch aber nicht sinnvoll, denn es 
bedeutet eine faktische Schlechterstellung von Personen 
aus nicht sicheren Herkunftsländern, deren Bleibepers-
pektive nicht von vornherein als gut eingestuft wird (z. B. 
Flüchtlinge aus Afghanistan). Dabei haben viele von ihnen 
individuell durchaus gute Chancen, anerkannt zu werden. 
Diese Regelung ist insbesondere deshalb problematisch, 
weil die Verfahren bei dieser Gruppe zum Teil sehr kom-
plex sind und im Moment nachrangig bearbeitet werden 
(SVR 2016e). Sinnvoll wäre aber eine möglichst schnelle 
Teilnahme an Sprachkursen und Maßnahmen. Das zeigen 
auch die Ergebnisse der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von 
Geflüchteten: Bei Personen, die an einem Sprachkurs290 
teilgenommen haben, ist die Erwerbsbeteiligung signifi-
kant höher als bei denen, die das nicht getan haben. Ein 
ähnlicher statistisch signifikanter Zusammenhang besteht 
zwischen der Teilnahme an Beratungs- und anderen Maß-
nahmeangeboten der BA291 und der Wahrscheinlichkeit 
einer Erwerbstätigkeit (Vallizadeh et al. 2016).292

Zusätzlich zu den allgemeinen arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen gibt es mittlerweile auch Programme 
der BA für bestimmte Zielgruppen wie z. B. junge Flücht-
linge (s. den Überblick in Aumüller 2016: 23). Hinzu kom-
men zwei bundesweite Fördernetzwerke: das Programm 
„Integration durch Qualifizierung“ (IQ) und das Netzwerk 
„Integration von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen“ 
(IvAF). Auch Unternehmensgründungen durch Flücht-
linge werden gefördert: Die Bundesregierung weitet 
ihr bestehendes Beratungsangebot derzeit so aus, dass 
es auch Flüchtlinge erreicht. So ist der Online-Leitfaden 
„Gründerzeiten“ mittlerweile auf Arabisch verfügbar. Ein 
Pilotvorhaben „Gründerpatenschaften“ wurde aufgelegt; 
es soll Flüchtlinge mit Unternehmen und Selbständigen 
zusammenbringen. Initiativen wie die „Willkommenslot-
sen“ und das Netzwerk „Unternehmen integrieren Flücht-
linge“ sollen stärker auch zu Existenzgründung beraten 
(Bundesregierung 2016b).293

Obwohl die massive Fluchtzuwanderung teilweise 
zu Kapazitätsengpässen bei Integrationskursen und in 
der Arbeitsvermittlung geführt hat, kann also insgesamt 
festgestellt werden: „[I]m Bereich der Maßnahmen der 
aktiven Integrationspolitik erscheint Deutschland [im his-
torischen und internationalen Vergleich] vergleichsweise 
gut gerüstet“ (Bauer 2015: 310). 

Gerade deshalb erscheint es verfehlt, wenn Flüchtlin-
ge großflächig im Rahmen des Programms „Flüchtlingsin-
tegrationsmaßnahmen“ (FIM) beschäftigt werden sollen 

oder wenn gefordert wird, „Integrationsarbeit“ einzufüh-
ren (Roth 2016). Solche Maßnahmen sind denkbar, um 
bestimmte Zielgruppen zeitweilig zu beschäftigen, die 
kaum Chancen auf eine anderweitige Qualifizierung oder 
Erwerbstätigkeit haben. Ähnliche Formen der Beschäfti-
gung wurden in Deutschland bereits in der Vergangen-
heit zur Bekämpfung hoher Arbeitslosigkeit verfolgt. Die 
Erfahrungen damit verweisen auf zwei Probleme: Zum 
einen entsteht durch staatlich subventionierte Beschäf-
tigung neue Konkurrenz, die dazu führen kann, dass 
private Unternehmen verdrängt werden. Zum anderen 
haben sich für die betreffenden Personen die Chancen, 
wieder im ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, durch die 
vermeintliche Förderung keineswegs verbessert; sie sind 
teilweise sogar schlechter geworden, u. a. weil diese 
Maßnahme die Teilnehmer stigmatisiert (s. hierzu z. B. 
Brinkmann et al. 2006 und die dort zitierte Literatur). Um 
die Flüchtlinge langfristig erfolgreich in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren, müssen daher Spracherwerb und ggf. eine 
Qualifizierung an erster Stelle stehen; eventuell kann 
auch beides zeitlich parallel und in Form von Modulen 
stattfinden.

B.3.4.2 Passive Integrationspolitik

 Um die Flüchtlinge schnell und möglichst passend 
in Arbeit vermitteln zu können, müssen die instituti-
onellen Rahmenbedingungen stimmen. Spielraum für 
Verbesserungen gibt es hier bei der Anerkennung von 
Qualifikationen, der Vorrangprüfung und beim Mindest-
lohn; zumindest bei der Vorrangprüfung sind bereits 
Anpassungen erfolgt (s. Kap. B.3.2). 

Im April 2012 ist das Gesetz zur Verbesserung der 
Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener 
Berufsqualifikationen (Anerkennungsgesetz) in Kraft 
getreten. Es hat eine Grundlage dafür geschaffen, Zu-
wanderer entsprechend ihren Qualifikationen schnell in 
Beschäftigung zu bringen (zu diesem Gesetz, den Anlauf-
schwierigkeiten und ersten Erfolgen s. SVR 2013; 2014). 
Mittlerweile konzentrieren sich Beratungsstellen und In-
formationseinrichtungen verstärkt auf die Zielgruppe der 
Flüchtlinge. Inzwischen gibt es einzelne Angebote auch 
in den wichtigsten Herkunftssprachen der Flüchtlinge, 
ebenso die App des Informationsportals „Anerkennung 
in Deutschland“. Das Anerkennungsgesetz fasst unter 
Berufsqualifikationen ausdrücklich auch Qualifikationen, 
die durch „im Ausland oder Inland erworbene Berufser-
fahrung nachgewiesen werden“ (§ 3 (1) BQFG). Damit 

290  BAMF-Integrationskurs, ESF-BAMF-Sprachkurse oder BA-Sprachprogramm.
291  Programm „BA-Perspektive für Flüchtlinge“, allgemeine Arbeitsmarktberatung, Berufsberatung.
292  Ein kausaler Zusammenhang zwischen Arbeitsmarktbeteiligung und Teilnahme an einem Sprachkurs bzw. Beratungs- und anderen Maßnahmean-

geboten kann aus den vorliegenden Ergebnissen jedoch nicht abgeleitet werden, denn bisher lassen sich nur Korrelationen ermitteln (Vallizadeh 
et al. 2016).

293  Auch die Bundesländer haben entsprechende Initiativen ins Leben gerufen.
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bietet es eine gute Grundlage, um auch nonformale Qua-
lifikationen anzuerkennen. Falls die nötigen Dokumente 
für eine Berufsanerkennung nicht vorliegen, können nicht 
formal belegbare Kompetenzen praktisch nachgewiesen 
werden, z. B. durch eine Arbeitsprobe, ein Fachgespräch 
oder auch Probearbeit in einem Betrieb. Allerdings wer-
den solche Qualifikationsanalysen noch nicht flächende-
ckend und auch nicht in einheitlicher Form angeboten 
(vgl. Aumüller 2016: 24). 

Flüchtlinge, deren Asylverfahren noch nicht abge-
schlossen ist, können bislang in den ersten 15 Monaten 
nur dann eine Beschäftigung aufnehmen, wenn eine Vor-
rangprüfung vorgenommen wurde (s. Kap. B.3.2). Zwar 
hat diese Regelung faktisch an Bedeutung verloren, denn 
die Verfahren sind in den letzten Monaten im Schnitt deut-
lich kürzer geworden.  Dennoch wurde immer wieder 
darüber diskutiert, die Vorrangprüfung ganz auszuset-
zen oder auf bestimmte Gruppen zu beschränken. Seit 
Inkrafttreten des Integrationsgesetzes im August 2016 
ist sie nun in Regionen mit geringer Arbeitslosigkeit für 
Asylbewerber und Geduldete für drei Jahre ausgesetzt 
(BT-Drs. 18/8829; Art. 1 Nr. 3 Verordnung zum Integra-
tionsgesetz; § 32 Abs. 5 Nr. 3 BeschV). Dies erleichtert 
den betreffenden Gruppen den Arbeitsmarktzugang. 
Der SVR begrüßt diese Regelung, denn er hatte sich 
schon länger für eine Aussetzung der Vorrangprüfung 
ausgesprochen.  Wenn sich erweist, dass die Ausset-
zung positiv wirkt, könnte die Vorrangprüfung ggf. ganz 
fallen gelassen werden.

In Bezug auf den Mindestlohn wird derzeit disku-
tiert, Flüchtlinge für eine begrenzte Zeit von den dies-
bezüglichen Regelungen auszunehmen, um mögliche 
Eintrittsbarrieren zu senken. Sie würden dann in dieser 
Hinsicht wie Langzeitarbeitslose behandelt. Der Sachver-

ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung (2015: 19) befürwortet dies. Darüber 
hinaus schlägt er vor, die Ausnahme vom Mindestlohn 
für Flüchtlinge wie für Langzeitarbeitslose von derzeit 
sechs auf zwölf Monate zu verlängern. Außerdem solle 
überlegt werden, den Mindestlohn nach Alter zu staffeln. 
Hier sind auch die Befürchtungen der Bevölkerung zu 
bedenken: Ausnahmeregelungen, die nur für Flüchtlinge 
gelten, werden möglicherweise gesellschaftlich weniger 
akzeptiert. 

Grundsätzlich zeigen die politischen Reformen der 
letzten Jahre, dass man aus den integrationspolitischen 
Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Die Maxime der 
frühen Integration und das Prinzip des Förderns und For-
derns weisen in eine gute Richtung; dabei muss bedacht 
werden, dass Fordern Fördern voraussetzt. Die entspre-
chenden Integrationsangebote müssen nun massiv aus-
gebaut und passgenau gestaltet werden; andernfalls läuft 
die Verpflichtung zur Teilnahme ins Leere. 

 Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren 
erfordert Zeit. Zwar ist kaum zu befürchten, dass sie 
die einheimischen Beschäftigten nennenswert vom 
Arbeitsmarkt verdrängen. Dennoch ist nach allen bis-
herigen Erfahrungen davon auszugehen, dass die 
Flüchtlinge nicht umgehend in Erwerbstätigkeit vermit-
telt werden können und somit mittelfristig zu einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland beitragen. 
Wie schnell und wie erfolgreich sie eine Beschäftigung 
finden, hängt nicht allein von der Integrationspolitik 
ab. Auch die persönliche Lebenssituation kann Integration 
fördern oder hemmen, z. B. das Wohnumfeld oder die 
Frage des Familiennachzugs, ebenso wie die physische 
und psychische Gesundheit (s. dazu z. B. Phillimore 2011; 
Bakker/Dagevos/Engbersen 2014).
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In der Integrationspolitik standen bei zahlreichen west-
europäischen Einwanderungsländern lange sozioökono-
mische Aspekte im Zentrum. Zumindest in der Vergan-
genheit richtete sich Integrationspolitik dabei vor allem 
auf die Eingliederung in den Arbeitsmarkt; Joppke (2007: 
16) bezeichnet dies als „economic instrumentalism“ (vgl. 
auch D‘Amato 2011: 10). Das gilt auch für Deutschland. 
Eine solche Ausrichtung basiert auf der Annahme, dass 
sich durch eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration von 
Zuwanderern andere integrationspolitische und auch so-
ziokulturelle Fragen quasi ‚miterledigen‘. Integrations-
politische Aspekte jenseits von Arbeitsmarkt und (‚öko-
nomisch verwertbarer‘) Bildung werden erst seit den 
Ereignissen der Silvesternacht 2015/16 wieder deutlich 
intensiver diskutiert: In Köln erlitten in der Silvesternacht 
zahlreiche Frauen sexuelle Übergriffe durch Gruppen jun-
ger Männer, die größtenteils aus dem arabischen und 
nordafrikanischen Raum stammten. Die Öffentlichkeit ord-
nete diese Männer pauschalisierend als Flüchtlinge ein.294

Kulturelle Aspekte fehlten in der Debatte in Deutsch-
land auch vorher nicht vollständig. Das zeigen z. B. die 

häufig als ‚Gesinnungstest‘ beschriebenen Einbürgerungs-
tests wie der, den Baden-Württemberg Mitte der 2000er 
Jahre eingeführt hat (vgl. Orgad 2009: 725–727; vgl. auch 
Orgad 2015). Dennoch waren diese Themen in Deutsch-
land in den letzten zehn Jahren weniger dominant als in 
anderen Staaten. In den Niederlanden z. B. hat sich der 
Fokus schon vor längerer Zeit auf soziokulturelle Aspek-
te der Integration verschoben (vgl. Joppke 2007; Orgad 
2009: 727–729; Haverig 2013: 359). Derzeit wird nun 
zumindest teilweise eine Debatte über Leitkultur wieder 
zum Leben erweckt, die in Deutschland schon Ende der 
1990er bis Mitte der 2000er Jahre geführt wurde. Neben 
der Sorge, dass die Flüchtlingszuwanderung hohe finan-
zielle Belastungen verursacht, rückt die Frage ins Zent-
rum, inwieweit die mitgebrachten Wertvorstellungen der 
Flüchtlinge mit einer ‚deutschen Lebensweise‘ vereinbar 
sind. Damit hat sich jedoch vor allem der Diskurs verla-
gert. Auf der Ebene politischer Maßnahmen drückt sich 
dies bislang nur darin aus, dass in den Integrationskur-
sen der Stundenumfang im Orientierungsteil leicht erhöht 
wurde (s. Kap. B.4.2.2). 

Der Inhalt in Kürze
Wie kann die staatsbürgerliche Integration von Flüchtlingen in Deutschland gefördert werden? 
Sind die bestehenden Maßnahmen (z. B. Orientierungskurse) dafür ausreichend? Diese Fragen 
werden derzeit stark diskutiert. Im vorliegenden Kapitel werden die wenigen vorhandenen Daten 
zu Wertvorstellungen der jüngst zugewanderten Flüchtlinge sowie zur Passung zu hier gängi-
gen Vorstellungen analysiert und die bestehenden und neu eingeführte Maßnahmen in diesem 
Bereich vorgestellt. Eine Wertevermittlung in Kursen ist wichtig, sollte aber nicht überschätzt 
werden; die Übernahme von Werten setzt die Erfahrung gelebter Teilhabe voraus. Darüber hinaus 
muss auch die ‚Mehrheitsgesellschaft‘ in den Blick genommen werden; es braucht auch eine 
Integrationspolitik für diejenigen ‚Einheimischen‘, die die hiesigen Werte und das Grundgesetz 
missachten. Bei einer solchen ‚doppelten‘ Integrationspolitik muss es also vor allem um Vielfalt 
gehen und darum, sie zu akzeptieren.

Politik,.demokratische.Werte.und.gesellschaftlicher..
Zusammenhalt

Kapitel..B.4

294  Ob der Anlass die nun sehr breit geführte Debatte rechtfertigt, sei dahingestellt. Jedenfalls werden die Silvesterereignisse von Köln oft als Auslöser 
der aktuellen Debatte um Werte und Zusammengehörigkeit genannt, so etwa von Innenminister Thomas de Maizière (vgl. Tagesspiegel 2016b; 
vgl. auch Abdel-Samad 2016; Welt 2016c; Thierse 2016).
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Diese neue Bedeutung kultureller Aspekte im Inte-
grationsdiskurs hat auch damit zu tun, dass sich durch 
die Fluchtzuwanderung die Herkunftsländer der musli-
mischen Zuwanderer verschoben haben: Bis vor einigen 
Jahren kamen diese vor allem aus der (zumindest früher) 
säkular-laizistischen Türkei,295 doch die Fluchtmigration 
bringt nun auch Zuwanderer aus streng religiösen und 
mitunter islamistisch geprägten Ländern nach Deutsch-
land (z. B. Pakistan und Afghanistan). 

B.4.1.Neuer.Stellenwert.der.Wertever-
mittlung.in.der.Integrationspolitik?

Für die jüngst nach Deutschland gekommenen Flüchtlin-
ge gibt es nur wenig gesicherte Informationen darüber, 
welche Vorstellungen von Demokratie, Politik, Kultur und 
Werten sie mitbringen. In der öffentlichen Diskussion gibt 
es dazu zwei entgegengesetzte Positionen: Eine Gruppe 
(vor allem aus dem linken Lager) geht davon aus, dass die 
Werte vollständig oder zumindest weitgehend vereinbar 
sind. Wenn Zuwanderer aus diktatorischen und unfreien 
Gesellschaften kommen und vor Krieg und Unterdrückung 
fliehen, so die Argumentation, werden sie die hiesigen 
Werte als Kontrast zu den unhaltbaren Zuständen in ih-
ren Herkunftsländern wahrnehmen und mit fliegenden 
Fahnen übernehmen. Gerade wegen dieser Werte hätten 
sie Deutschland als Ziel ihrer Flucht gewählt.296 Eine an-
dere Gruppe (vor allem aus dem konservativen Lager) 
beschwört hingegen die Gefahr, dass Flüchtlinge Vorstel-
lungen von Politik und Kultur nach Deutschland mitbrin-
gen, die mit den hiesigen ‚Standards‘ unvereinbar sind, 
und dass zumindest einige sogar danach streben, diese 
Werte in Deutschland einzuführen (zu Fluchtmotiven und 
Motiven der Wahl des Ziellands s. Info-Box 3).297 

Beide Positionen sind in dieser Absolutheit sicherlich 
nicht zutreffend: Einerseits kann davon ausgegangen 
werden, dass für viele der Neuzuwanderer – nur um die 
geht es hier – der liberale Staat attraktiv ist und sie zum 
Teil hierher kommen, weil sie nach Freiheit und Demo-
kratie streben. Andererseits wäre es naiv, davon auszuge-
hen, dass die Zuwanderer Sozialisation und Konfliktbilder 
bei der Einreise nach Deutschland einfach abgeben. Dies 
gilt umso mehr, als zunehmend Kriegsflüchtlinge nach 
Deutschland und Europa kommen (insbesondere aus Sy-
rien, dem Irak und Afghanistan), deren Lebenswelten in 

den Herkunftsländern von jahrelangen bewaffneten Kon-
flikten geprägt waren und damit auch von ‚Verrohung‘ 
und ‚Brutalisierung‘. Diese akuten Belastungen können 
ggf. auch auf die Persönlichkeit der Geflohenen zurück-
wirken (vgl. u. a. Porter/Haslam 2005; Ellis et al. 2008; 
Ellis/Murray/Barret 2013).

Zudem muss betont werden, dass es in der Debatte 
zwei unterschiedliche zeitliche Bezugspunkte gibt: Die 
erste Position bezieht sich auf Zielvorstellungen oder 
Wünsche von Zuwanderern (nach mehr Freiheit, Demo-
kratie etc.) und somit auf die Zukunft; die zweite hinge-
gen beschreibt die Kontexte ihrer Sozialisation, also die 
Vergangenheit. Die Frage müsste also eher lauten: Was 
wird die Neuzuwanderer in ihrem sozialen Handeln in 
Deutschland zukünftig stärker leiten, ihre Erfahrungen 
im Herkunftsland oder ihre Wünsche für ihr neues Leben 
im Zielland? Dafür spielen vermutlich sowohl persönliche 
Merkmale als auch Situations- bzw. Umweltfaktoren eine 
Rolle. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Frage nach 
den Einstellungen oder dem ‚Wertehaushalt‘ der nach 
Deutschland gekommenen bzw. kommenden Flüchtlinge 
derzeit nicht zufriedenstellend beantwortet werden kann; 
die Datenlage dazu ist bisher noch dünn (Info-Box 9).

B.4.2.Wertevermittlung.als.staatliche.
Integrationsmaßnahme

Wie in Info-Box 9 ausgeführt, ist die Basis gesicherter Be-
funde zu den Wertvorstellungen von Flüchtlingen immer 
noch recht dünn. Trotzdem lassen sich – mit der gebote-
nen Vorsicht – bestimmte Bereiche ausmachen, an denen 
eine staatsbürgerliche Integration (sog. civic integration) 
für Flüchtlinge (die vorwiegend aus islamisch geprägten 
Ländern stammen) ansetzen sollte: Das ist zum einen die 
Gleichheit der Geschlechter (Geschlechterrollen), zum 
anderen das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und 
Freizügigkeit in europäischen Gesellschaften; beides ist 
für einige sicherlich irritierend. 

B.4.2.1 Staatliche Wertevermittlung als Mehr-
ebenenansatz

Eine vorwiegend auf Maßnahmen zur Arbeitsmarktinte-
gration beruhende Integrationspolitik wird ergänzt durch 
Maßnahmen, die neben den politisch-demokratischen 

295  Allerdings entsprechen die Einstellungen der Migranten nicht automatisch der Ausrichtung ihres Herkunftslands. So kamen in der ersten Phase der 
Migration aus der Türkei (bis 1973) eher Menschen aus ländlichen und islamisch-konservativen Regionen nach Deutschland. Erst in der zweiten 
großen Welle, die mit dem Militärputsch bzw. der Militärregierung zusammenhing (1980–1983), waren es eher säkulare, linksintellektuelle und 
kurdische Gruppen. Noch deutlicher zeigt sich diese Diskrepanz bei Iranern im (europäischen) Ausland, die eindeutig säkular ausgerichtet sind, 
während die islamische Republik Iran eine stark religiöse Gesellschaft ist.

296  Vgl. dazu eine Studie zu den Gründen einer Flucht in die Schweiz. Als solche wurden darin auch das Renommee des Internationalen Roten Kreuzes, 
der Respekt der Menschenrechte und die Sicherheit in Europa ermittelt (Efionayi-Mäder 2001).

297  Vgl. z. B. die Positionen in evangelisch.de 2015; Frankfurter Neue Presse 2015; Welt 2011; Bayernkurier 2015; n-tv 2016; Welt 2016b.
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Info-Box9  Kaum Informationen zum ‚Wertehaushalt‘ der nach Deutsch-
land kommenden Flüchtlinge

Die Einstellungen der Flüchtlinge zu zentralen politischen und gesellschaftlichen Fragen sind bislang nicht 
hinreichend untersucht. Die derzeit beste Datenbasis bildet die IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 
(vgl. Brücker/Rother/Schupp 2016; Schupp et al. 2016). Erste (noch vorläufige) Ergebnisse dieser Befragung 
kommen hinsichtlich der Wertvorstellungen von Flüchtlingen zu zwei besonders relevanten Befunden:
(1) Nach Deutschland gekommene Flüchtlinge zeigen in ihren Einstellungen zu Demokratie und Grundwerten 
mehr Gemeinsamkeiten mit der Bevölkerung in Deutschland als mit der Bevölkerung ihrer Herkunftsländer. So 
unterstützen sie beispielsweise in gleichem Maße wie die Bevölkerung in Deutschland die Aussage, dass Staaten 
ein demokratisches System haben sollten (96 % vs. 95 %); in den Herkunftsländern stimmen dieser Aussage 
91 Prozent zu. Deutlichere Unterschiede bestehen hinsichtlich der Idee, dass man einen starken Führer haben 
sollte, „der sich nicht um ein Parlament und um Wahlen kümmern muss“. Während Flüchtlinge (21 %) und die 
Bevölkerung in Deutschland (22 %) dieser Aussage in etwa gleichem Maße zustimmen, ist die Zustimmung 
bei der Bevölkerung in den Herkunftsländern mehr als doppelt so hoch (46 %). Auch die Aussage, dass ein 
Religionsführer letztlich die Auslegung der Gesetze bestimmen sollte, bejahen die Menschen in den Herkunfts-
ländern deutlich stärker (55 %) als die nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge (13 %) und die Bevölkerung 
in Deutschland (8 %). Anzumerken ist allerdings, dass die Ergebnisse für die nach Deutschland gekommenen 
Flüchtlinge und die Bevölkerung in den Herkunftsländern der Flüchtlinge nur sehr eingeschränkt vergleichbar 
sind, denn in den zum Vergleich herangezogenen Daten für die Herkunftsländer sind einzelne wichtige Her-
kunftsländer der nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge nicht enthalten, etwa Syrien, Afghanistan oder 
Eritrea (vgl. Schupp et al. 2016: 78).298 Qualitative Untersuchungen anderer Wissenschaftler zeigen zudem, dass 
sich viele Flüchtlinge zwar ausdrücklich zur Demokratie bekennen. Zum Teil bestehen aber auch „gravierende 
politische Verständnisdefizite“ in Bezug darauf, was darunter überhaupt zu verstehen ist (Freytag 2016: 2).
(2) Das Verständnis der Geschlechterrollen unterscheidet sich bei nach Deutschland gekommenen Flüchtlingen 
und der Bevölkerung in Deutschland je nach Aussage und Geschlecht zum Teil mehr, zum Teil weniger deutlich. 
So ist die Bevölkerung in Deutschland (72 %) seltener als nach Deutschland gekommene Flüchtlinge (86 %) der 
Ansicht, dass Erwerbstätigkeit für eine Frau die beste Möglichkeit ist, unabhängig zu sein. Unterschiede bestehen 
hier insbesondere zwischen deutschen (62 %) und nach Deutschland geflohenen Männern (85 %). Umgekehrt 
sind Flüchtlinge (29 %) häufiger als Deutsche (18 %) der Meinung, dass es zwangsläufig zu Problemen führt, 
wenn eine Frau mehr Geld verdient als ihr Partner. Bei der Interpretation der Einstellungen zu Geschlechterrollen 
ist aber grundsätzlich zu berücksichtigen, dass die Zustimmung zu eher abstrakten Normen von den im Alltag 
tatsächlich gelebten Werten erheblich abweichen kann (Schupp et al. 2016: 84f.). In einer qualitativen Vorstudie 
zur IAB-BAMF-SOEP-Befragung wurden Flüchtlinge eingehender zu ihren im Alltag gelebten Geschlechterrollen 
befragt. Dabei zeigt sich, dass die Befragten zwar die Gleichstellung von Mann und Frau „als abstraktes Prinzip“ 
unterstützen (Brücker et al. 2016: 12), das in Deutschland vorherrschende Frauenbild (z. B. Arbeitsteilung im 
Haushalt, Auftreten, Bekleidung) aber oft skeptisch sehen und zum Teil ablehnen. Ähnliche Studien verweisen 
zudem auf eher ‚antiliberale‘ Einstellungen zu Sexualität, Homosexualität, Ehe und Partnerschaft sowie auf 
Vorbehalte gegen alternative Wohn- oder Lebensformen (z. B. Wohngemeinschaften) (Freytag 2016).

Unabhängig von kulturellen oder herkunftsbedingten Unterschieden, die ggf. zwischen Zuwanderern und 
‚Einheimischen‘ bestehen, wird ein vermeintlicher Zusammenhang zwischen Kultur und ‚unserem‘ Denken, 
‚unseren‘ Werten und ‚unserem‘ Selbstkonzept in der Forschung grundsätzlich sehr skeptisch betrachtet. Eine 
prominente Metaanalyse hierzu findet jedenfalls nur kleine oder höchstens moderate Effekte (Oyserman/Lee 
2008). Hinzu kommt, dass es auch bei den ‚Einheimischen‘ ein breites Spektrum von Wertvorstellungen und 
Einstellungen gibt. So stehen z. B. längst nicht alle Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft gleichgeschlechtli-
chen Partnerschaften aufgeschlossen gegenüber (vgl. u. a. SVR 2014: 37–40). Und die Gleichberechtigung der 
Geschlechter gehört zwar zum gesellschaftspolitischen Selbstverständnis, ist aber keineswegs Alltagsrealität 
(z. B. im Hinblick auf Lohnunterschiede). Neben der Vielfalt von Positionen und Ansichten darf schließlich nicht 
vergessen werden, dass diese sich entwickeln: Was heute Mainstream ist, war möglicherweise vor wenigen 
Jahrzehnten noch eine Randerscheinung.

298  Der Vergleich zwischen den nach Deutschland gekommenen Flüchtlingen, der Bevölkerung in Deutschland und der Bevölkerung in den Herkunfts-
ländern basiert auf Daten der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten (Flüchtlinge) und des World Values Survey (WVS), 6. Welle, 2010–2014 
(Bevölkerung in Deutschland und den Herkunftsländern).
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Grundwerten auch gesellschaftlich-kulturelle Werte ver-
mitteln sollen. Tab. B.9 gibt einen Überblick über die In-
strumente der Wertevermittlung, die es in Deutschland 
derzeit gibt. Das Portfolio ist jetzt schon vergleichsweise 
umfangreich.

Integrationspolitisch verfolgt das dafür zuständige 
BAMF einen „Mehrebenenansatz“; es will die Vermittlung 
dieser Werte „zum integralen Bestandteil des Asylverfah-
rens und des gesamten Integrationsprozesses“ machen 
(BAMF 2016f: 1). Das BAMF unterscheidet zwischen for-
mellen Vermittlungswegen (z. B. dem Integrationskurs), 
informellen Vermittlungswegen (z. B. Begegnungsprojek-
ten)299 sowie Informationsmaterialien und ergänzenden 
Formaten (z. B. Apps). Schon länger etablierte Integrati-
onsmaßnahmen, wie die Integrationskurse oder die Mi-
grationsberatung, werden durch neu entwickelte ‚weiche‘ 
Formate ergänzt (Tab. B.9). Zentrales Element der staat-
lichen Wertevermittlung ist aber nach wie vor der Ori-
entierungsteil in den Integrationskursen. Diese gehören 
zum Regelangebot staatlicher Integrationsmaßnahmen 
und richten sich nicht nur an neu ankommende Asylbe-
werber, sondern an alle Zuwanderer. Deutschland wählt 
damit einen anderen Weg als etwa Österreich: Dort gibt 
es speziell für Asylberechtigte und subsidiär Schutzbe-
rechtigte Werte- und Orientierungskurse für „Mein Leben 
in Österreich“ (Info-Box 10).

B.4.2.2 Integrationskurse: zentrale Maßnahme zur 
Wertevermittlung

Mit dem Zuwanderungsgesetz, das zum 1. Januar 2005 in 
Kraft trat, wurde in Deutschland erstmals ein „Mindest-
rahmen staatlicher Integrationsangebote geschaffen“, 
um die gesellschaftliche Teilhabe von Zuwanderern zu 
fördern (BAMF 2011). Kernstück dieser Angebote ist der 
Integrationskurs (§ 43 AufenthG). Er besteht aus einem 
Sprachkurs und einem sog. Orientierungskurs und umfasst 
insgesamt 700 Stunden. In den Orientierungskursen wid-
men sich 100 Stunden vor allem der Wertevermittlung 
(§ 12 IntV); bevor das Integrationsgesetz am 6. August 
2016 in Kraft trat, waren es 60 Stunden (Art. 4 Verord-
nung zum Integrationsgesetz). Zudem kommen auch in 
den übrigen, sprachbezogenen Kursstunden entsprechen-
de Beispiele aus dem Alltag zur Sprache.

Für die Inhalte und die formale Ausgestaltung der 
Kurse ist das BAMF zuständig. Der allgemeine Sprachkurs 
und die Spezialkurse werden in Abstimmung mit einer 

Bewertungskommission entwickelt, die sich u. a. aus 
Praktikern, Wissenschaftlern sowie Vertretern der Bun-
desregierung und der Bundesländer zusammensetzt.300 
In den Konzepten werden Grundstrukturen und konkrete 
Inhalte der Kurse festgelegt. Die Bewertungskommission 
ist außerdem dafür zuständig, die Lehrpläne sowie die 
Lehr- und Lernmittel weiterzuentwickeln, die Abschluss-
tests zu bewerten, Verfahren der Qualitätskontrolle zu 
bilden und die Konzepte der Spezialkurse weiterzuent-
wickeln (§ 21 IntV).

Zuwanderer mit einer Aufenthaltserlaubnis aus huma-
nitären Gründen (nach § 25 Abs. 1, 2, 4a S. 3 oder § 25b) 
haben Anspruch auf einen Integrationskurs (§ 44 Abs. 1 
Nr. 1c AufenthG). Asylbewerber mit guter Bleibeperspek-
tive können zum Integrationskurs zugelassen werden, 
sofern Plätze frei sind (§ 44 Abs. 4 S. 2 Nr. 1–3 AufenthG). 
Zum Integrationskurs zugelassen werden können entspre-
chend Personen mit einer Aufenthaltsgestattung (§ 55 
Abs. 1 AsylG), Personen, bei denen ein rechtmäßiger und 
dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist, Geduldete (§ 60a 
Abs. 2 S. 3 AufenthG) und Menschen, die vollziehbar aus-
reisepflichtig sind, bei denen aber absehbar ist, dass sie 
auf längere Sicht nicht ausreisen werden (§ 25 Abs. 5 
AufenthG). Zudem sollen Personen mit einer Aufenthalts-
gestattung, bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter 
Aufenthalt zu erwarten ist, bei der Zulassung zu einem 
Integrationskurs künftig vorrangig behandelt werden, 
weil sie in besonderer Weise integrationsbedürftig sind 
(§ 5 Abs. 3 IntV).

Sprachkurs: alltagsrelevante Sprachvermittlung
Der Sprachkurs als zentrales Element des staatlichen Inte-
grationsangebots gliedert sich in einen Basis- und einen 
Aufbaukurs mit jeweils 300 Stunden. Im Basiskurs werden 
wichtige Themen des Alltags behandelt, z. B. Einkaufen 
und Wohnen, Gesundheit, Arbeit und Beruf, Ausbildung 
und Erziehung von Kindern, Freizeit und soziale Kontakte, 
Medien und Mediennutzung. Darüber hinaus lernen die 
Teilnehmer, Briefe und E-Mails auf Deutsch zu verfassen, 
Formulare auszufüllen und sich um eine Arbeitsstelle 
zu bewerben (vgl. BAMF 2013). Im Aufbausprachkurs 
kommen weitere Themen hinzu, etwa moderne Infor-
mationstechniken, Gesellschaft und Staat, Beziehungen 
zu anderen Menschen oder Kulturen und Weltanschau-
ungen (BAMF 2015b: 19–29). Der thematische Schwer-
punkt im Sprachkurs liegt somit auf „Alltagsorientierung“ 
bzw. der „Vermittlung von Alltagswissen“ (BAMF 2015b: 

299  ‚Initiierte‘ Begegnungen können allerdings nur dann positiv wirken, wenn bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sind. Vor allem müssen sie 
freiwillig sein, und es muss einen gemeinsamen Anlass dafür geben. Darüber hinaus sollten die Gruppen, die in Kontakt treten, bzw. ihre Mitglieder 
den gleichen Status haben, die Fremdgruppe muss dem Stereotyp widersprechen, es muss ein gemeinsames Ziel verfolgt werden, die Kontakte 
dürfen nicht nur oberflächlich sein und es muss ein günstiges soziales Klima herrschen bzw. der Kontakt muss von Autoritäten unterstützt oder 
gefördert werden (vgl. u. a. Amir 1976; Cook 1978).

300  Vgl. http://www.bamf.de/DE/Infothek/TraegerIntegrationskurse/Bewertungskommission/bewertungskommission-node.html, 10.05.2016.

http://www.bamf.de/DE/Infothek/TraegerIntegrationskurse/Bewertungskommission/bewertungskommission-node.html
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Tab.B.9MaßnahmendesBAMFzurintegriertenWertevermittlungundErstorientierung,StandOktober2016

Format Angebot Inhalt Stand

abAnkunftin
Deutschland

App „Ankommen“ Spezialangebot Informationen u. a. zu 
Grundwerten; mehr-
sprachig

seit Januar 2016

abRegistrierung Erstorientierungs-
modul „Werte“ sowie 
Gesprächsleitfaden

Spezialangebot Ergänzung zum Konzept 
„Erstorientierung und 
Deutsch lernen für 
Asylbewerber“; Arbeits-
grundlage für Lehrkräf-
te oder Ehrenamtliche

seit 1. Quartal 2016

Broschüre „Das Grund-
gesetz – Basis unseres 
Zusammenlebens“ so-
wie ergänzende Filme

Spezialangebot an Orientierungskurs 
angelehnt; Konzentra-
tion auf die allgemeine 
Bedeutung des GG (ins-
besondere Art. 1–6); 
mehrsprachig

seit 2. Quartal 2016

Integration durch Sport Regelangebot u. a. Förderung inter-
kultureller Kompetenz, 
aktiver Beteiligung, 
gesellschaftlicher Inte-
gration und gegenseiti-
ger Akzeptanz

laufend

abAnkunftinderAuf-
nahmeeinrichtung

Migrationsberatung Regelangebot Information und Bera-
tung u. a. über Werte 

laufend; Gruppenan-
gebote seit 3. Quartal 
2016

Jugendmigrations-
dienste

Regelangebot Information und Bera-
tung u. a. über Werte

laufend; Gruppenan-
gebote seit 3. Quartal 
2016

Projektförderung für 
Begegnungsprojekte, 
Lotsen- und Mento-
renprojekte, Migran-
tenorganisationen und 
Moscheevereine

Spezialangebot u. a. Wertevermittlung 
durch Begegnungsmög-
lichkeiten, Schulungen 
und Informationsmate-
rialien sowie Maßnah-
men der politischen 
Bildung

Ausschreibungen bis 
3. Quartal 2016

abAsylantragstellung Integrationskurse 
(insbesondere Orientie-
rungskurse)

Regelangebot Rechtsordnung, Ge-
schichte, Kultur, Werte, 
die in Deutschland 
wichtig sind

laufend;
seit Ende Oktober 2015 
für Asylbewerber mit 
guter Bleibeperspektive 
geöffnet; Anzahl der 
Stunden im Orientie-
rungskurs erhöht

nachAbschlussdes
Integrationskurses

ESF-BAMF-Programm Regelangebot berufsbezogene 
Deutschförderung 
in Verbindung mit 
Deutschunterricht, be-
ruflicher Qualifizierung 
und Praktikum; dies 
soll die Chancen der 
Teilnehmer auf eine 
nachhaltige Integration 
in den Arbeitsmarkt 
erhöhen

laufend; Teilnahme 
für Asylbewerber 
und Flüchtlinge unter 
bestimmten Vorausset-
zungen (abgeschlos-
sener Integrationskurs, 
Sprachniveau A1 soll 
erreicht sein)

Zielgruppen:. .Asylbewerber.mit.guter.Bleibeperspektive.... .Flüchtlinge.insgesamt.... .sichere.Herkunftsländer.sind.ausgeschlossen

Quelle:.BAMF.2016f;.eigene.Darstellung
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14).  Zugleich soll er aber schon auf die Themenbereiche 
vorbereiten, die im Orientierungskurs behandelt werden 
(z. B. deutsche Geschichte, Rechtsordnung und Kultur). 

Orientierungskurs: zentrales Element der Wertever-
mittlung
Zentrales Element der Wertevermittlung ist der Orientie-
rungsteil des Integrationskurses. Er dient der „Vermittlung 
von Kenntnissen der Rechtsordnung, der Kultur und Ge-
schichte in Deutschland“ (§ 43 Abs. 3 S. 1 AufenthG) und 
findet im Anschluss an den Sprachkursteil statt – anders 
als etwa die Werte- und Orientierungskurse für Asylbe-
rechtigte und subsidiär Schutzberechtigte, die kürzlich in 
Österreich eingerichtet wurden (Info-Box 10). Er behan-
delt drei übergeordnete Themenkomplexe aus den Be-
reichen Politik/Demokratie und Gesellschaft (Tab. B.10): 
„Politik in der Demokratie“, „Geschichte und Verantwor-
tung“ und „Mensch und Gesellschaft“. Themen sind die 
deutsche Rechtsordnung, deutsche Geschichte und Kul-
tur, Rechte und Pflichten in Deutschland, Formen des Zu-
sammenlebens in der Gesellschaft. In diesem Rahmen 
werden Werte vermittelt, die in Deutschland zentral sind, 
z. B. Religionsfreiheit, Toleranz und Gleichberechtigung.

Der Orientierungskurs endet mit dem skalierten Test 
„Leben in Deutschland“ (§ 17 Abs. 1 Nr. 2 IntV). Um 
diesen zu bestehen und damit den Orientierungskurs 
erfolgreich abzuschließen, muss eine bestimmte Punkt-

zahl erreicht werden (§ 17 Abs. 2 IntV). Der Testfrage-
bogen enthält 33 Fragen; diese werden aus insgesamt 
310 allgemeinen und 10 auf das jeweilige Bundesland 
bezogenen Fragen ausgewählt, die für den Test infrage 
kommen. Zu jeder Frage gibt es vier mögliche Antworten; 
die Teilnehmer müssen jeweils die richtige ankreuzen. Sie 
haben für den Test insgesamt 60 Minuten Zeit. Wenn sie 
mindestens 15 Fragen richtig beantworten, haben sie den 
Test bestanden. Mit diesem Test kann zugleich die Kennt-
nis der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebens-
verhältnisse in Deutschland nachgewiesen werden, die 
nach § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 StAG für eine Einbürgerung 
notwendig ist. Dazu müssen mindestens 17 Testfragen 
korrekt beantwortet werden. Für die Vorbereitung auf 
den Test werden Musterfragebögen bzw. alle möglichen 
Testfragen zur Verfügung gestellt; das BAMF bietet dafür 
ein Online-Testcenter an.301 Der Test fragt nur das entspre-
chende Wissen ab. Er sagt nichts darüber aus, inwieweit 
das Gelernte auch verinnerlicht wurde.

Bevor der Stundenumfang der Orientierungskurse im 
Jahr 2016 auf 100 Stunden erhöht wurde, lag der inhalt-
liche Schwerpunkt auf der Vermittlung politisch-demo-
kratischer Werte (Modul 1 mit 22 Stunden). Die Vermitt-
lung gesellschaftlich-kultureller Werte (Modul 3) spielte 
demgegenüber mit 15 Stunden eine geringere Rolle. Im 
Oktober 2016 wurde ein überarbeitetes Curriculum vorge-
legt. Seither werden beide Module im gleichen Umfang 

Info-Box10 Integrationskurse in Österreich

In Österreich wurden Anfang 2016 Werte- und Orientierungskurse als ‚Spezialangebot‘ für Asylberechtigte und 
subsidiär Schutzberechtigte eingerichtet. Diese Kurse wurden vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) ins 
Leben gerufen. Flüchtlinge können daran teilnehmen, sobald ihr Asylantrag positiv beschieden wurde. Unter 
dem Titel „Mein Leben in Österreich“ sollen die Kurse eine erste Orientierungshilfe bieten, einen „umfassen-
den Überblick über das friedliche Zusammenleben in Österreich“ geben und wichtige gesellschaftliche Werte 
und Normen vermitteln (ÖIF 2016b). Anders als die Orientierungskurse im Rahmen der Integrationskurse in 
Deutschland werden sie aber nicht erst nach dem Sprachkurs auf Deutsch angeboten, sondern schon davor in 
den gängigsten Sprachen der Zielgruppe gedolmetscht unterrichtet (z. B. Arabisch, Dari/Farsi, Englisch). Eine 
Arbeitsgruppe des unabhängigen Expertenrats für Integration hat eigens dafür eine Lernunterlage erstellt (vgl. 
ÖIF/BMEIA 2016). Sie ist auf Arabisch, Dari/Farsi und Englisch verfügbar (ÖIF 2016a). 
Die Zahl der Teilnehmer ist auf 15 begrenzt; die Teilnahme ist kostenlos. In den verschiedenen Modulen der 
Kurse werden neben der Geografie und Geschichte Österreichs auch der Stellenwert von Sprache und Bil-
dung, wichtige Aspekte von Arbeit und Wirtschaft sowie das österreichische Gesundheitssystem behandelt. 
Schwerpunkte liegen auf den Grund- und Freiheitsrechten, auf zentralen Werten des Zusammenlebens wie 
der Menschenwürde und der Gleichberechtigung von Mann und Frau, den Prinzipien des Rechtsstaats und der 
Demokratie. Erklärtes Ziel der Kurse ist, „Unsicherheiten zu klären und neu ankommenden Flüchtlingen ein 
Verständnis für die Regeln des Zusammenlebens in Österreich zu vermitteln“ (ÖIF 2016b).

301  Vgl. http://oet.bamf.de/pls/oetut/f?p=532:1:0, http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurst-
raeger/Testverfahren/gesamtfragenkatalog-lebenindeutschland.html?nn=1367388, http://www.bamf.de/DE/Einbuergerung/OnlineTestcenter/
online-testcenter-node.html, 13.01.2016.

http://oet.bamf.de/pls/oetut/f?p=532:1:0
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger/Testverfahren/gesamtfragenkatalog-lebenindeutschland.html?nn=1367388
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger/Testverfahren/gesamtfragenkatalog-lebenindeutschland.html?nn=1367388
http://www.bamf.de/DE/Einbuergerung/OnlineTestcenter/online-testcenter-node.html
http://www.bamf.de/DE/Einbuergerung/OnlineTestcenter/online-testcenter-node.html
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behandelt; für jedes Modul stehen nun 36 Stunden zur 
Verfügung. Bei der Überarbeitung des Curriculums wurde 
auch der Stundenumfang für die Vermittlung historischer 
Kenntnisse von 11 auf 16 Stunden erhöht. Hier werden 
u. a. die historische Bedeutung des Holocaust und die 
damit einhergehende Verantwortung Deutschlands be-
handelt. 

Im Orientierungskurs geht es zunächst nur darum, in 
Deutschland vorherrschende Werte kennenzulernen. Es 

wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Werte da-
durch langfristig auch verinnerlicht und in das eigene Ver-
halten übernommen werden.302 Ein Ausbau der Wertever-
mittlung im Rahmen des Orientierungskurses erscheint 
auch deshalb sinnvoll, weil bisherige Erkenntnisse darauf 
hinweisen, dass die Trennlinie zwischen Menschen aus 
‚westlichen‘ und Menschen aus ‚islamischen‘ (und zum 
Teil auch anderen) Ländern möglicherweise weniger 
entlang politisch-demokratischer Werte verläuft, sondern 

Tab.B.10InhaltedesOrientierungskurses,StandOktober2016

Unterrichtsmodul Schlüsselthemen/Inhalte Unterrichtseinheiten

Einführung  –  Kennenlernen von Zielen, Inhalten, Aufbau und Verlauf 
des Kurses und der daran Beteiligten

–  Informationen zum Abschlusstest und zu der Möglich-
keit, gleichzeitig die für eine Einbürgerung erforder-
lichen Kenntnisse nachzuweisen

2

Politik in der Demokratie 
(Modul 1)

–  Grundrechte
–  Verfassungsprinzipien und Staatssymbole
–  Aufgaben des Staats und Pflichten der Bürger
–  Verfassungsorgane und Parteien 
–  gesellschaftliche Teilhabe und politische Beteiligung

36 

Geschichte und Verantwor-
tung (Modul 2)

–  der Nationalsozialismus und seine Folgen
–  deutsche Geschichte von der Teilung bis zur Wieder-

vereinigung
–  europäische Integration

16

Mensch und Gesellschaft 
(Modul 3)

–  Familie und andere Formen des Zusammenlebens
–  Rollenverständnis und Gleichberechtigung von Mann 

und Frau
–  Erziehung und Bildung
–  Toleranz und Zusammenleben
–  religiöse Vielfalt

36

Exkursion –  Besuch von Orten, an denen abgeschlossene oder ge-
genwärtige politische, historische oder gesellschaftliche 
Begebenheiten wahrgenommen oder nachvollzogen 
werden können

5

Vorbereitung auf den 
 Abschlusstest

–  Aufbau und Inhalte des Abschlusstests
–  Besprechung von Möglichkeiten zur Vorbereitung  

im Selbststudium (u. a. Informationen über weiterfüh-
rendes Lernmaterial und Informationsquellen,  
z. B. Online-Testcenter des BAMF)

1

Kursabschluss –  Testvorbereitung (2 Unterrichtseinheiten)
–  Behandlung offener Fragen
–  Möglichkeit für Feedback

4

Quelle:.BAMF.2016j;.eigene.Zusammenstellung

302  Solche Tests sagen grundsätzlich auch etwas über die Gesellschaft aus, in der sie durchgeführt werden: Sie zeigen nicht nur, dass Wissensbestände 
und bestimmte Verhaltensweisen dort als wichtig erachtet werden, sondern unterstellen auch, dass die Neuankommenden nicht in der Lage sind, 
sich diese selbständig anzueignen. Insofern ist der Test selbst weniger wichtig als der Austausch über Formen des künftigen Zusammenlebens, 
der damit angestoßen wird.
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vielmehr entlang kultureller Vorstellungen über Lebens-
stile (s. Info-Box 9).

 Die Aufstockung der Orientierungskurse, insbe-
sondere zugunsten der Vermittlung kultureller Werte, 
ist grundsätzlich zu begrüßen. Die Erwartungen an eine 
solche Wertevermittlung sollten aber nicht allzu hoch 
gesetzt werden, denn auch 100 Stunden Orientierungs-
kurs können kaum Sozialisationserfahrungen und Prä-
gungen aus Jahrhunderten aufheben oder verändern. 
Zudem hängt die Aneignung von Werten auch noch von 
anderen Faktoren ab (s. Kap. B.4.4).

B.4.3.Akzeptanz.der.Fluchtzuwan-
derung

Um den Zusammenhalt in einer sich stetig wandelnden 
Einwanderungsgesellschaft nicht zu gefährden, müssen 
grundsätzlich die Werthaltungen und gesellschaftlichen 
Vorstellungen aller Menschen dort in den Blick genom-
men werden: sowohl derjenigen, die bereits in dieser Ge-
sellschaft leben, als auch der neu hinzukommenden. Für 
die Einwanderungsgesellschaft in Deutschland stellt sich 
die Frage, inwieweit sie gesellschaftlichen Zusammenhalt 
gewährleisten und soziales Vertrauen stiften kann. Neben 
Fragen der Unterbringung und Verteilung (s. Kap. B.1), 
der Integration der Flüchtlinge in das Bildungssystem (s. 
Kap. B.2) und des Arbeitsmarkts (s. Kap. B.3) oder der 
Vermittlung gesellschaftlicher Werte und Normen (s. 
Kap. B.4.1) gerät damit ein weiterer Faktor in den Blick, 
der für gelingende Integration und gesellschaftlichen 
Zusammenhalt wichtig ist: Inwieweit ist die Gesellschaft 
überhaupt bereit, Flüchtlinge aufzunehmen? Die Bevöl-
kerung muss nicht nur die Zuwanderung von Flüchtlingen 
bzw. Zuwanderung allgemein akzeptieren, sondern auch 
integrationspolitische Maßnahmen und gesellschaftliche 
Veränderungen, die mit Zuwanderung einhergehen, z. B. 
religiöse Pluralisierung.

Die Forschungsgruppe Wahlen e. V. erhebt mit dem 
Politbarometer regelmäßig Einstellungen zu Politik, Par-
teien und Kandidaten und zu aktuellen politischen und 
gesellschaftlichen Themen.303 In der Liste der wichtigsten 
Probleme der Bundesrepublik Deutschland stehen seit 
Herbst 2014 die Themen „Ausländer/Integration/Flücht-
linge“ durchgehend auf Platz eins (vgl. Forschungsgruppe 
Wahlen e. V. 2016). Eine Umfrage im Auftrag der Körber-
Stiftung zeigt zudem, dass ‚die Flüchtlingsfrage‘ sowohl 
im Herbst 2015 als auch im Herbst 2016 als wichtigste 
Herausforderung für die deutsche Außenpolitik angese-
hen wurde, und zwar mit großem Abstand vor anderen 
Themen (Körber-Stiftung 2016).

Detailliertere Umfrageergebnisse aus den letzten Jah-
ren bestätigen einerseits, dass immer mehr Menschen 
die Zuwanderung von Flüchtlingen als problematisch 
wahrnehmen und zum Teil sogar als ‚bedrohlich‘ für Wirt-
schaft und Wohlstand in Deutschland. Andererseits zeigen 
sich in der Akzeptanz der Zuwanderer auch sehr klare Ab-
stufungen (z. B. mit Blick auf individuelle Fluchtgründe); 
zum Teil muten die Aussagen auch recht zwiespältig an, 
wie im Folgenden dargestellt wird (z. B. zur Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in der Nachbarschaft).

B.4.3.1 Aufnahme von Flüchtlingen und ihre Aus-
wirkungen

Im Rahmen der Mitte-Studie, einer Umfrage zu rechts-
extremen Einstellungen im Auftrag der Friedrich-Ebert-
Stiftung (Zick 2016), äußerte sich die Mehrheit der Be-
fragten im Sommer 2016 zur Aufnahme von Flüchtlingen 
in Deutschland tendenziell positiv: Dass Deutschland vie-
le Flüchtlinge aufgenommen hat, finden 56 Prozent gut, 
24 Prozent teils gut und teils nicht gut und 20 Prozent 
nicht gut (Küpper/Rees/Zick 2016: 88f.). Das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat im Jahr 2016 
ein „Stimmungsbarometer zu Flüchtlingen in Deutsch-
land“ erhoben.304 Danach sieht über ein Drittel der Be-
fragten in der Flüchtlingszuwanderung langfristig eher 
Chancen als Risiken (37 %), etwa die Hälfte (48 %) ist 
jedoch gegenteiliger Ansicht. Zudem meinen 39 Prozent 
der Befragten, die Flüchtlingszuwanderung habe negative 
Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, und 44 Pro-
zent meinen, sie habe Auswirkungen auf das kulturelle 
Leben; jeweils über ein Drittel (39 % bzw. 35 %) sieht das 
umgekehrt (Gerhards et al. 2016). 

Um die Akzeptanz der Flüchtlingszuwanderung einzu-
schätzen, ist auch wichtig, inwieweit die Neuzuwanderer 
als ‚Bedrohung‘ wahrgenommen werden. Im Rahmen 
des SVR-Integrationsbarometers 2016 sowie einer Zu-
satzbefragung im Februar 2016 wurden Menschen mit 
und ohne Migrationshintergrund gefragt, inwieweit sie 
der Ansicht sind, die aktuelle Zahl der Asylbewerber be-
drohe den Wohlstand in Deutschland. Hier fällt auf, dass 
sich die Einschätzungen dazu im Verlauf des Jahres 2015 
verändert haben: Wie das SVR-Integrationsbarometer 
2016 zeigt, vertraten im März/April 2015 nur 21 Prozent 
der Befragten ohne und 32 Prozent der Befragten mit 
 Migrationshintergrund die Ansicht, die Zahl der Asylbe-
werber bedrohe den Wohlstand. Im Juli/August 2015 
waren es bereits 37 bzw. 46 Prozent. Dennoch ist die 
Stimmung in der Bevölkerung in dieser Frage keineswegs 
gekippt, wie die Zusatzbefragung im Februar 2016 zeigt: 
Obwohl die Zuwanderung von Flüchtlingen ab dem Spät-

303  Vgl. http://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/, 13.01.2017.
304 Die Angaben beruhen auf der dritten Welle der Befragung vom März 2016.

http://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/
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sommer deutlich zugenommen hatte (s. Kap. A.2.1.2), 
meinte auch Anfang 2016 eine knappe Mehrheit der Be-
fragten, Flüchtlinge seien keine Bedrohung für den Wohl-
stand in Deutschland (ohne Migrationshintergrund: 57 %, 
mit Migrationshintergrund: 55 %) (SVR 2016a: 3–6). Er-
gebnisse der bereits erwähnten Mitte-Studie im Auftrag 
der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigen zudem, dass sich nur 
eine kleine Minderheit der Bevölkerung durch Flüchtlinge 
in der eigenen Lebensweise (6 %) oder der finanziellen 
Situation (7 %) persönlich bedroht fühlt. Rund ein Viertel 
der Befragten befürchtet jedoch, dass der Lebensstandard 
in Deutschland durch die Aufnahme der Flüchtlinge sin-
ken wird (Küpper/Rees/Zick 2016: 88f.).

B.4.3.2 Fluchtgründe: Schutz vor politischer Verfol-
gung hat Vorrang

Eine Umfrage des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) 
von Ende 2015 gibt Aufschluss darüber, inwieweit Flücht-
lingszuwanderung aus verschiedenen Gründen akzep-
tiert ist (Ditlmann et al. 2016). Danach wird vor allem 
die Aufnahme von Asylsuchenden befürwortet, die we-
gen politischer Verfolgung aus ihrem Heimatland geflo-
hen sind. 94 Prozent der Bevölkerung sind der Ansicht, 
dass Deutschland politisch Verfolgten Asyl gewähren 
sollte (vgl. für ähnliche Befunde Robert Bosch Stiftung 
2014: 25–28; Eisnecker/Schupp 2016: 159) – und zwar 
unabhängig davon, ob sie gut oder schlecht ausgebildet, 
christlichen oder muslimischen Glaubens, männlich oder 
weiblich sind. Das Bild verändert sich jedoch, wenn die 
Einwanderung wirtschaftliche Gründe hat: Die Befragten 
sind deutlich weniger gewillt, Menschen aufzunehmen, 
die ihre Heimat wegen einer schlechten wirtschaftlichen 
Situation verlassen haben; dies befürworten im Schnitt 
52 Prozent. Allerdings unterscheiden sie hier stark nach 
weiteren Merkmalen: Bei Asylsuchenden, die aus wirt-
schaftlichen Gründen nach Deutschland gekommen sind, 
würden sie eher Menschen aufnehmen, die einen Univer-
sitätsabschluss (57 %) oder eine Berufsausbildung (58 %) 
haben, als Menschen ohne Berufsausbildung (39 %). 
Zudem würden Christen (54 %) gegenüber Muslimen 
(49 %) vorgezogen (Ditlmann et al. 2016: 25f.).

B.4.3.3 Unterstützung frühzeitiger Integrations-
angebote

In Bezug auf Integrationspolitik hat sich u. a. gezeigt, 
dass spezifische integrationspolitische Maßnahmen für 
Asylbewerber von der Bevölkerung klar befürwortet 
werden, etwa die oben beschriebenen Integrations- bzw. 
Orientierungskurse. Im SVR-Integrationsbarometer 2016 

waren rund 97 Prozent der Befragten ohne Migrationshin-
tergrund der Meinung, dass den Asylbewerbern unmittel-
bar nach der Einreise Integrationsmaßnahmen wie z. B. 
Deutschkurse angeboten werden sollten (SVR 2016a: 2). 
Solche Maßnahmen sind folglich nicht nur für die gesell-
schaftliche Integration der Zuwanderer wichtig, sie för-
dern auch die Zustimmung der Bevölkerung zur Zuwan-
derung; insofern haben sie eine wichtige „Symbol- und 
Signalwirkung“ (SVR 2014: 138).

B.4.3.4 Unterbringung von Flüchtlingen: ambiva-
lente Befunde

Zur Unterbringung von Flüchtlingen im eigenen Wohnum-
feld gehen die Meinungen in der Bevölkerung zum Teil 
weit auseinander: Der Bau eines Asylbewerberheims in 
der Nachbarschaft wird zwar längst nicht mehr so stark 
abgelehnt wie vor zwanzig Jahren (vgl. Robert Bosch Stif-
tung 2014: 28–31), und die meisten Befragten ohne Mi-
grationshintergrund (78,1 %) hätten heute nach eigenen 
Angaben kein Problem damit, wenn Asylbewerber in der 
eigenen Wohngegend untergebracht würden (SVR 2016a: 
2f.; vgl. auch Küpper/Rees/Zick 2016: 88f.).305 Allerdings 
geht mehr als die Hälfte (59,7 %) davon aus, dass die 
meisten anderen Einwohner in ihrer Nachbarschaft da-
mit ein Problem hätten. Bei den Angaben zur eigenen 
Haltung in dieser Frage sind jedoch Effekte sozialer Er-
wünschtheit zu bedenken (SVR 2016a: 2f.).

Um die Akzeptanz für die Unterbringung von Flücht-
lingen in der eigenen Wohngegend nicht zu gefährden, 
sollten die politischen Entscheidungsträger entsprechen-
de Planungen oder Entscheidungen frühzeitig aktiv und 
offen kommunizieren und die Bürger der Kommune in 
diesem Prozess beteiligen. Ein solcher Dialog hilft auch zu 
verhindern, dass Einzelne eine Ablehnung von Flüchtlings-
unterkünften in bestimmten Gegenden als Legitimation für 
Übergriffe werten. Gewalttätige Angriffe auf Flüchtlinge 
und Flüchtlingsunterkünfte haben jedenfalls deutlich zuge-
nommen (vgl. Amadeu Antonio Stiftung 2016; Bundesamt 
für Verfassungsschutz 2015; vgl. auch BT-Drs. 18/7000; BT-
Drs. 18/10213). Den Tätern muss nicht nur deutlich ge-
macht werden, dass sie sich damit außerhalb des Gesetzes 
und der Gesellschaft stellen; ihr Handeln muss auch mit 
allen rechtlichen Mitteln bestraft werden.

B.4.3.5 Zulauf zu rechtspopulistischen Parteien und 
Bewegungen

In Deutschland und vielen anderen europäischen Län-
dern kann ein (Wieder-)Erstarken rechtspopulistischer 
und -extremistischer Parteien beobachtet werden; in 

305  Zudem unterstützen heute viele Menschen Asylbewerber entweder durch Geld- bzw. Sachspenden oder durch Engagement vor Ort (vgl. Robert 
Bosch Stiftung 2014: 32–36; Eisnecker/Schupp 2016: 159–161; Küpper/Rees/Zick 2016: 88f.; Pries 2016: 57–89).
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Deutschland gewinnt insbesondere die AfD deutlich an 
Zuspruch. Ihre Wahlerfolge können zwar nicht allein auf 
die gestiegene Zuwanderung von Flüchtlingen zurückge-
führt werden, dieses Thema spielt aber eine besondere 
Rolle. Die Parteien machen sich die Sorgen und Ängs-
te eines Teils der Bevölkerung zunutze und laden das 
Thema durch eine zuwanderungs- und flüchtlingsfeind-
liche Rhetorik zusätzlich auf (vgl. Häusler 2016; Küpper/
Rees/Zick 2016: 95f.). Über ‚Wohlstandsverluste‘ oder 
‚Asylmissbrauch‘306 wurde bei steigender Zuwanderung 
auch früher schon diskutiert, und rechte Parteien konn-
ten dann immer wieder Erfolgswellen verzeichnen. Die 
hielten in Deutschland jedoch selten lange an, auch 
weil sich die sozioökonomische Lage für die Mehrheit 
der Bevölkerung positiv entwickelte. Die Verwerfungen 
sind gegenwärtig aber tiefer und sie sind in einem noch 
nicht dagewesenen Ausmaß historisch-kulturell konno-
tiert. Aus der Sicht der rechtspopulistischen und rechts-
extremistischen Parteien geht es um die Rettung des 
Abendlands, um die Verhinderung der Scharia, es geht 
um den Erhalt der deutschen Lebensweise und Kultur, 
ohne dass sie genau sagen könnten, was das eigentlich 
bedeutet. Die politikwissenschaftliche Debatte (vgl. u. a. 
Decker/Henningsen/Jakobsen 2015) dreht sich aktuell 
vor allem um die Frage, ob es sich bei der AfD um eine 
rechtspopulistische Partei handelt, die sich mit den bevor-
stehenden Bundestagswahlen dauerhaft in Deutschland 
etablieren könnte. Dies würde den ‚Sonderstatus‘ der 
Bundesrepublik Deutschland gegenüber anderen euro-
päischen Staaten aufheben, wo sich rechtspopulistische 
oder gar -extremistische Parteien schon lange verfestigt  
haben.

Die Erfolge dieser Parteien und der zeitweise hohe 
Zulauf zu den Pegida-Demonstrationen geben Anlass zu 
Sorge um die Demokratie. Denn sie zeigen, dass es in der 
Gesellschaft Ängste, Vorbehalte und negative Stimmun-
gen gegen Zuwanderer gibt, die von der Politik nicht oder 
zu wenig aufgegriffen oder deren Inhalte durch eine rea-
litätsferne Sprache verbrämt wurden. In einer solchen Si-
tuation wäre es nicht abwegig, dass eine neue politische 
Bewegung entsteht, die der Wählerschaft neue Angebote 
macht. Bedenklich ist aber, dass diese neu entstandenen 
Parteien und Bewegungen in der Regel keine praktikab-
len Lösungen für reale gesellschaftspolitische Probleme 
anbieten. Sie sind meistens gegen etwas – gegen die EU, 
gegen Zuwanderung, gegen Muslime, gegen die Globali-
sierung –, aber recht inhaltsarm, wenn es darum geht zu 
erklären, wofür sie stehen. Zudem ist der Nationalstaat 
mit geschlossenen Grenzen, den die rechtspopulistischen 
und -extremistischen Parteien als Gegenentwurf zur EU 
oder zur globalisierten Welt propagieren, weder prakti-

kabel, noch bietet er Antworten auf die Probleme der 
gegenwärtigen Gesellschaft. Am problematischsten sind 
solche Parteien aber dann, wenn bestimmte Gruppen sie 
als Legitimationsbasis, als stille oder sogar offene Unter-
stützung für Anschläge auf Zuwanderer werten. Das hat 
sich in den Anschlägen von Mölln, Solingen und Rostock-
Lichtenhagen Anfang bis Mitte der 1990er Jahre gezeigt 
(s. Kap. A.2.1.2) (vgl. auch Oltmer 2016b: 71f.).

B.4.4.Teilhabe.und.gesellschaftlicher.
Zusammenhalt

 In einer freiheitlich-pluralen Demokratie, in der 
Vielfalt längst der Normalfall ist, sind grundlegende 
Spielregeln wichtig. Dazu gehört insbesondere eine 
Verpflichtung auf die geltende Rechtsordnung: Wer ge-
gen das geltende Recht verstößt, muss wissen, dass 
dieser Verstoß sanktioniert wird. Insofern ist es sehr 
zu begrüßen, dass Zuwanderer über die hier gelten-
den Grundsätze und Regeln informiert werden und 
dass diese Grundwerte in ihre historische Entstehung 
eingeordnet werden. Dazu gehört auch, die historische 
Bedeutung des Holocaust und das Bekenntnis der Bun-
desrepublik Deutschland zum Bestehen des Staats Is-
rael zu vermitteln; diese Besonderheiten gehören zum 
deutschen Selbstverständnis.  Die Orientierungskurse 
können dabei eine wichtige Funktion übernehmen, 
besonders wenn sie über reine Fakteninformation hi-
naus Gelegenheit bieten, die vermittelten Werte in 
Interaktionen umzusetzen und einzuüben (vgl. u. a. 
Uslucan 2016: 14).  Zu überlegen wäre aber, dieses 
Regelangebot nach österreichischem Vorbild durch ein 
Spezialangebot für Flüchtlinge zu ergänzen, das in ver-
schiedenen Sprachen bereitgestellt wird. Es sollte eben-
falls schon frühzeitig nach der Ankunft in Deutschland 
ansetzen, nicht erst nachdem die Betreffenden einen 
Sprachkurs absolviert haben.

 Trotzdem sollten sich Integrationsangebote nicht 
einseitig auf eine Wertevermittlung in Kursen konzen-
trieren. Eine solche ist vor allem wichtig, damit Neuzu-
wanderer die in ihrem neuen Lebensumfeld geltenden 
Werte kennenlernen. Gelernt werden Werte aber nicht in 
Kursen, sondern vor allem im Alltagshandeln und durch 
Erfahrung. Eine Zustimmung zu den Grundlagen des Ge-
meinwesens, die über das Befolgen von Spielregeln hin-
ausgeht, und ein Gefühl von Zugehörigkeit ergeben sich 
eher aus der Erfahrung, etwas bewirken zu können, mit-
zugestalten, für sich und seine Familie eine Perspektive 
zu haben, gerecht behandelt zu werden. Neben Informa-
tionen über die hier geltenden Spielregeln (die auch über 

306  Vgl. dazu z. B. Spiegel 1991; Economist 1991.
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politische Bildung erfolgen können und sollten) müssen 
die Betreffenden Teilhabe erleben können – idealerweise 
am Arbeitsplatz, in der Klasse, im Verein, in der Gemein-
de, in der Nachbarschaft. Es fördert auch die Bereitschaft, 
sich an das Recht zu halten, wenn die Menschen den 
Eindruck haben, dass diese Rechtsordnung sie einschließt. 
Umgekehrt kann ein ständiger Ausschluss das Verhältnis 
zum Recht beeinträchtigen. 

Hier wird deutlich: Integration ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Von Begegnung und Kontakt (im 
Handeln) profitieren nicht nur die Zuwanderer, sondern 
auch diejenigen, die bereits hier leben. Damit Kontak-
te positiv wirken können, müssen sie jedoch freiwillig 
sein, auf Augenhöhe stattfinden und einen gemeinsamen 
Anlass haben. Sind diese Bedingungen erfüllt, wirken 
Kontakte der Abschottung und Isolation von Flüchtlin-
gen ebenso entgegen wie Ängsten und Befürchtungen 
in der Mehrheitsgesellschaft. Insofern ist die Möglichkeit 
chancengleicher Teilhabe in den gesellschaftlich relevan-
ten Bereichen wie Bildung und Arbeit wichtig, um die 
Zustimmung zu den Grundlagen des Gemeinwesens und 
ein Gefühl der Zugehörigkeit zu fördern. 

Bei aller grundsätzlichen Zustimmung zu staatlich 
bereitgestellter Förderung sollte die Wirkung von Kursen 
und anderen Maßnahmen nicht überschätzt werden; der 
Staat soll und muss zwar seinen Beitrag leisten, aber 
seine Zugriffsmöglichkeit bleibt beschränkt. Werte- und 
Orientierungskurse können über die im Land geltenden 
Werte und Normen informieren. Offen ist jedoch, ob diese 
Werte damit auch übernommen und verinnerlicht wer-
den; das lässt sich nicht überprüfen und schon gar nicht 
rechtsstaatlich regeln. 

 Diese ‚natürliche‘ Grenze staatlicher Bemühun-
gen beschränkt sich jedoch keineswegs auf Zuwande-
rer, sie gilt selbstverständlich auch für ‚Einheimische‘. 
Das bedeutet auch, dass Prävention, Sozialisation und 
politische Bildung für alle eine wichtige Rolle spielt. 
Notwendig ist auch eine Integrationspolitik für ‚Einhei-
mische‘, die die hiesigen Werte und das Grundgesetz 
missachten. Eine solche ‚doppelte‘ Integrationspolitik 
muss die Pluralität einer modernen Gesellschaft ver-
mitteln; zudem ist von allen einzufordern, dass die im 
Rechtssystem verankerten Werte und Normen akzep-
tiert und geachtet werden.





Anhang I: Verzeichnisse
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GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
ICMPD International Centre for Migration Policy Development
IDMC Internal Displacement Monitoring Centre 
IntV  Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler  

(Integrationskursverordnung)
IOM  International Organization for Migration/Internationale Organisation für Migration
ISAF International Security Assistance Force/Internationale Sicherheitsunterstützungstruppe
IW Köln Institut der deutschen Wirtschaft Köln
IZA Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit
KMK  Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland  

(Kultusministerkonferenz)
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
NGO Non-Governmental Organisation/Nichtregierungsorganisation
NRC Norwegian Refugee Council
NZZ Neue Zürcher Zeitung
ODA Official Development Assistance/Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development/Organisation für wirtschaftliche  

Zusammenarbeit und Entwicklung
ÖIF Österreichischer Integrationsfonds
PISA Programme for International Student Assessment/Programm zur internationalen Schülerbewertung
PNP Provincial Nominee Program
REAG  Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany/Reintegrations- und  

Rückführungsprogramm für Asylsuchende in Deutschland
RL Richtlinie
Rn. Randnummer
Rs. Rechtssache
SGB Sozialgesetzbuch
SOEP Sozio-oekonomisches Panel
StAG Staatsangehörigkeitsgesetz
SVR Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration
UN United Nations/Vereinte Nationen
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees/Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
UNICEF United Nations Children’s Fund/Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
VO Verordnung 
WFP World Food Programme/Welternährungsprogramm
WoZuG  Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler  

(Wohnortzuweisungsgesetz)
WZB Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
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Die Stiftungsinitiative

Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) geht auf eine Initiative der Stiftung 
Mercator und der VolkswagenStiftung zurück. Ihr gehören sieben Mitgliedsstiftungen an. Neben der Stiftung Mercator 
und der VolkswagenStiftung sind dies: Bertelsmann Stiftung, Freudenberg Stiftung, Robert Bosch Stiftung, Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft und Vodafone Stiftung Deutschland.

Für die beteiligten Stiftungen sind Integration und Migration wichtige Bereiche ihrer Stiftungsarbeit. Gemeinsam tragen 
sie den Sachverständigenrat, der 2008 als unabhängiges, wissenschaftliches Gremium gegründet wurde. Der Initiative 
lag der Befund zugrunde, dass es einer unabhängigen Institution der wissenschaftlichen Politikberatung in diesem 
komplexen und emotionalisierten Themenfeld bedarf.

Der Sachverständigenrat analysiert wissenschaftlich fundiert und methodensicher; aktuelle Entwicklungen und Problem-
stellungen bewertet er politisch neutral. Der SVR legt jährlich ein Gutachten zu Integration und Migration vor und bezieht 
Stellung zu aktuellen Debatten. Damit stellt er der Öffentlichkeit fundierte Informationen zur Verfügung und liefert 
Handlungsoptionen für politische Entscheider in Bund, Ländern und Kommunen und für Akteure der Zivilgesellschaft. 
So leistet er einen Beitrag zur Versachlichung öffentlicher Debatten und gibt der integrations- und migrationspolitischen 
Debatte neue Impulse.
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Wilfried Bos ist Professor für Bildungsforschung und Qualitätssicherung an der Technischen Universität Dort-
mund und Direktor des Arbeitsbereichs Bildungsmonitoring und Schulentwicklungsforschung am Institut für 
Schulentwicklungsforschung. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die international vergleichende empirische Bil-
dungsforschung und die Schulentwicklungsforschung. Er ist zudem Leiter der IGLU-, der TIMSS- und der ICILS-
Studie für Deutschland.
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Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle
Dr. Cornelia Schu Geschäftsführerin SVR GmbH und Direktorin des SVR-Forschungsbereichs
Cornelia Schu ist Germanistin und verfügt über langjährige Erfahrung an den Schnittstellen von Wissenschaft, Politik und dem Stif-
tungssektor. Eine breite integrationspolitische Expertise hat sie als Leiterin des Themenschwerpunkts Integration bei der Stiftung 
Mercator gewonnen. Zuvor war sie in der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates tätig.

Dr. Holger Kolb Leiter des Arbeitsbereichs Jahresgutachten und Stellvertreter der Geschäftsführung
Holger Kolb ist Politologe und Volkswirt. Er war als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Freiburg und Osnabrück tätig und publiziert 
regelmäßig in Fachzeitschriften, vor allem zu migrationspolitischen Fragestellungen.

Dr. Henriette Litta Leiterin Bereich Geschäftsführung und Stabsstelle Organisationsentwicklung
Henriette Litta ist Politikwissenschaftlerin. Sie studierte und forschte in Berlin, Philadelphia und Singapur. Bevor sie zum SVR kam, 
arbeitete sie an der Hertie School of Governance im Stab des Dekans.

Dr. Jan Schneider Leiter des SVR-Forschungsbereichs
Jan Schneider ist Politikwissenschaftler und arbeitete u. a. für das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), das Kulturwissen-
schaftliche Institut Essen (KWI) und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Er war außerdem Lehrbeauftragter für 
Migrationspolitik an den Universitäten Halle-Wittenberg und Erlangen-Nürnberg.

Anna-Lucia Graff Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Anna-Lucia Graff ist Sozialwissenschaftlerin. Berufliche Erfahrung sammelte sie beim Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien 
BASS in Bern. Schwerpunkte ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind Asylpolitik und Rückkehrpolitik.

Dr. Mohini Lokhande Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Mohini Lokhande ist Psychologin. Sie war als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Konsortium „Migration and Societal Integration“ an der 
Universität Jena tätig. Nach ihrer Promotion koordinierte sie einen lokalen Bildungsverbund in Berlin. Sie ist zudem Lehrbeauftragte 
an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.

Die Mitarbeiter der SVR GmbH:  
Vordere Reihe v. l. n. r.: Dorothee Winden, Charlotte Wohlfarth, Sandra Hartmann, Dr. Cornelia Schu, Nadine Dierkes, Canan Dursun, Dr. Henriette Litta, 
Sabine Schwebel, Heidi Standt.  
Hintere Reihe v. l. n. r.: Dr. Mohini Lokhande, Martin Weinmann, Dr. Jan Schneider, Anna-Lucia Graff, Simon Morris-Lange, Katrin Dölle, Alex Wittlif, 
Caroline Schultz.
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Simon Morris-Lange Stellvertretender Leiter des SVR-Forschungsbereichs
Simon Morris-Lange ist Sozialwissenschaftler mit Schwerpunkt Public Policy. Er war beim Bildungsunternehmen iversity sowie als 
Analyst bei der Wissenschaftsberatung Illuminate Consulting Group in den USA tätig.

Dr. Tim Müller Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Tim Müller ist Soziologe und hat seine Dissertation zum Thema Säkularisierung an der Universität Oxford verfasst. Er arbeitete u. a. 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Linköping und am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrations-
forschung (BIM) an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Dr. David Schiefer Wissenschaftlicher Mitarbeiter
David Schiefer ist Psychologe. Nach dem Studium promovierte und arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Jacobs Uni-
versity Bremen. Daneben war er Postdoctoral Fellow an der Bremen International Graduate School of Social Sciences.

Caroline Schultz Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Caroline Schultz ist Sozialwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Migration Studies. Bevor sie zum SVR kam, war sie Migration Health 
Officer bei der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Genf. Sie promoviert und lehrt am Lehrstuhl für Politische Soziologie 
an der Universität Bamberg.

Martin Weinmann Stellvertretender Leiter des Arbeitsbereichs Jahresgutachten
Martin Weinmann ist Politikwissenschaftler. Er war als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie für ein Mitglied des Hessischen Landtags tätig. Er promoviert an der Leuphana Universität 
Lüneburg.

Alex Wittlif Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Alex Wittlif ist Historiker und Soziologe. Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit ist empirische Sozialforschung mit einem Fokus 
auf Integrationsmessung.

Charlotte Wohlfarth Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Charlotte Wohlfarth ist Sozialanthropologin mit den Schwerpunkten Migration und Entwicklung. Sie war für das Goethe-Institut und 
den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) in Russland und der Ukraine tätig.

Sabine Schwebel Kommunikationsmanagerin
Sabine Schwebel ist Literaturwissenschaftlerin und Historikerin. Nach Journalistenausbildung und Studium arbeitete sie im Hochschul-
marketing der ZEIT und bei der Stiftung Mercator im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Dorothee Winden Kommunikationsmanagerin
Dorothee Winden ist Politikwissenschaftlerin und Absolventin der Deutschen Journalistenschule (DJS). Ihre beruflichen Stationen: 
Redakteurin einer überregionalen Tageszeitung, Pressesprecherin einer Bundestagsfraktion und eines Verbands.

Sandra Hartmann Volontärin Kommunikation
Sandra Hartmann ist Politikwissenschaftlerin. Erste Berufserfahrungen sammelte sie als Projektreferentin für die Vereinigung Deut-
scher Wissenschaftler in Berlin.

Katrin Dölle Office- und Veranstaltungsmanagerin
Katrin Dölle ist Kulturwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Kunst- und Bildwissenschaften und Kulturmanagement. Sie war in 
verschiedenen Kultureinrichtungen als Projektmanagerin tätig.

Canan Dursun Sekretariat
Canan Dursun hat eine Ausbildung als Kauffrau für Bürokommunikation. Sie war u. a. für eine Kanzlei und ein Kfz-Sachverständigen-
büro und am Flughafen Berlin-Schönefeld tätig.

Heidi Standt Kaufmännische Assistentin der Geschäftsführung
Heidi Standt ist Diplomökonomin. Sie war als Buchhalterin, Prokuristin und kaufmännische Geschäftsführerin in mehreren Unterneh-
men der Bauindustrie tätig.

Nadine Dierkes, Zhim-xun Ho, Marta Misiulaityte, Lisa Vierheilig Studentische Hilfskräfte

Weitere Mitarbeit:
Dr. Roman Lehner, Julia Baumann, Marina Gysin, Marianne Haase, Ágnes Molnár, Caroline Strotmann

AN
H

AN
G 

II:
 

D
ER

 S
AC

H
VE

RS
TÄ

N
D

IG
EN

RA
T 



DIE BETEILIGTEN STIFTUNGEN

206 Jahresgutachten 2017

Stiftung Mercator
Die Stiftung Mercator ist eine private, unabhängige Stiftung. Sie strebt mit ihrer Arbeit eine Gesellschaft 
an, die sich durch Weltoffenheit, Solidarität und Chancengleichheit auszeichnet. Dabei konzentriert sie 
sich darauf, Europa zu stärken, den Bildungserfolg benachteiligter Kinder und Jugendlicher insbesondere 
mit Migrationshintergrund zu erhöhen, Qualität und Wirkung kultureller Bildung zu verbessern, Klima-
schutz voranzutreiben und Wissenschaft zu fördern. Die Stiftung Mercator steht für die Verbindung von 
wissenschaftlicher Expertise und praktischer Projekterfahrung. Als eine führende Stiftung in Deutschland 
ist sie national wie international tätig. Dem Ruhrgebiet, der Heimat der Stifterfamilie und dem Sitz der 
Stiftung, fühlt sie sich besonders verpflichtet.

VolkswagenStiftung
Anders als ihr Name vermuten lässt, ist die VolkswagenStiftung keine Unternehmensstiftung, sondern 
eine eigenständige, gemeinnützige Stiftung privaten Rechts mit Sitz in Hannover. Sie fördert Wissen-
schaft und Technik in Forschung und Lehre und vergibt Mittel für die Geistes- und Sozialwissenschaften 
ebenso wie für die Natur- und Ingenieurwissenschaften und die Medizin. Seit der Aufnahme ihrer 
 Tätigkeit 1962 wurden mehr als 30.000 Projekte mit rund 4,2 Milliarden Euro unterstützt. 
Mit einem Fördervolumen von etwa 150 Millionen Euro jährlich ist sie eine der größten Stiftungen 
hierzulande und die größte private wissenschaftsfördernde Stiftung in Deutschland. Die Fördermittel 
werden aus dem Stiftungskapital – derzeit etwa 2,7 Milliarden Euro – erwirtschaftet; hinzu kommen die 
Gewinnansprüche auf die vom Land Niedersachsen gehaltenen Volkswagenaktien (v. a.  Dividende). 
 Besondere Aufmerksamkeit widmet die VolkswagenStiftung dem wissenschaftlichen Nachwuchs  sowie 
der Zusammenarbeit von Forscherinnen und Forschern auch über wissenschaftliche, kulturelle und 
staatliche Grenzen hinweg.

Bertelsmann Stiftung
Die Bertelsmann Stiftung setzt sich für eine gerechte Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben ein. 
Sie engagiert sich in den Bereichen Bildung, Demokratie, Gesellschaft, Gesundheit, Kultur und Wirt-
schaft. Durch ihr Engagement will sie alle Bürgerinnen und Bürger ermutigen, sich für das Gemeinwohl 
einzusetzen. Die 1977 von Reinhard Mohn gegründete, gemeinnützige Einrichtung hält die Mehrheit 
der Kapitalanteile der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Die Bertelsmann Stiftung arbeitet operativ und ist 
unabhängig vom Unternehmen sowie parteipolitisch neutral.

Freudenberg Stiftung
Die Freudenberg Stiftung ist 1984 von Mitgliedern der Unternehmerfamilie Freudenberg gegründet 
worden und ist operativ tätig. Sie erprobt mit ihren Praxispartnern in lokalen Modellstandorten Förder-
strategien in den Bereichen Integrationsgesellschaft, Jugend zwischen Schule und Beruf, Demokratische 
Kultur und Arbeit für psychisch Kranke und investiert in die Verstetigung und Verbreitung übertragbarer 
Ansätze. Im Mittelpunkt der Stiftungstätigkeit stehen überwiegend Praxisvorhaben für Kinder und Ju-
gendliche, die generell auf deren soziale Integration abzielen. Ein zentraler Arbeitsschwerpunkt ist seit 
der Stiftungsgründung die Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien. Aktuell 
steht die Umsetzung des unaufschiebbaren und unteilbaren Bildungsrechts für Kinder mit Fluchterfah-
rung im Fokus. Durch kleinräumige und langfristig angelegte Praxisentwicklungsprogramme wie „Ein 
Quadratkilometer Bildung“ soll in benachteiligten Quartieren die Integrationskraft von Kommune und 
lokaler Bürgergesellschaft verbessert werden. Die Stiftung reagiert in erster Linie auf Initiativlücken 
staatlichen und kommunalen Handelns.

Die beteiligten Stiftungen
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Robert Bosch Stiftung
Die Robert Bosch Stiftung gehört zu den großen, unternehmensverbundenen Stiftungen in Europa. In 
ihrer gemeinnützigen Arbeit greift sie gesellschaftliche Themen frühzeitig auf und erarbeitet exemplari
sche Lösungen. Dazu entwickelt sie eigene Projekte und führt sie durch. Außerdem fördert sie Initiativen 
Dritter, die zu ihren Zielen passen.
Die Robert Bosch Stiftung ist auf den Gebieten Gesundheit, Wissenschaft, Gesellschaft, Bildung und 
Völkerverständigung tätig. In den kommenden Jahren wird sie darüber hinaus ihre Aktivitäten verstärkt 
auf drei Schwerpunkte ausrichten:
– Migration, Integration und Teilhabe
–  Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland und Europa
–  Zukunftsfähige Lebensräume
Seit ihrer Gründung 1964 hat die Robert Bosch Stiftung mehr als 1,4 Milliarden Euro für ihre gemein
nützige Arbeit ausgegeben. 

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft  
Der Stifterverband verkörpert seit 1920 die gemeinsame Verantwortung der deutschen Unternehmen 
für eine zukunftsfähige und lebenswerte Gesellschaft. Seine Kernthemen und Aktionsfelder sind Bil
dung, Wissenschaft und Innovation. Der Stifterverband setzt sich für eine starke und chancengerechte 
Bildung ein, für exzellente Hochschulen und international wettbewerbsfähige Forschungseinrichtungen. 
Seine Instrumente reichen von der Förderung junger Talente über Strukturprogramme im Hochschulbe
reich bis hin zu Analysen des Innovationssystems, die als Grundlage für politische Handlungsempfeh
lungen dienen. Der Stifterverband verbindet Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Er 
betreut rund 650 Stiftungen mit einem Gesamtvermögen von über 2,7 Milliarden Euro.

Vodafone Stiftung Deutschland 
Die Vodafone Stiftung ist eine der großen unternehmensverbundenen Stiftungen in Deutschland.  Unter 
dem Leitmotiv „Menschen und Ideen fördern“ unterstützt die Stiftung als gesellschaftspolitischer Think
tank Programme im Bereich Bildung und soziale Mobilität mit dem Ziel, Impulse für den gesellschaft
lichen Fortschritt zu geben, die Entwicklung einer aktiven Bürgergesellschaft zu fördern und gesellschaft
liche Verantwortung zu übernehmen. Die Vodafone Stiftung Deutschland konzentriert sich in ihrer Arbeit 
vor allem auf die gesellschaftlichen Herausforderungen der digitalen Transformation und den damit 
verbundenen Konsequenzen für das Bildungssystem, die Arbeitswelt und soziale sowie gesellschaftliche 
Teilhabe.

AN
H

AN
G 

II:
 

D
ER

 S
AC

H
VE

RS
TÄ

N
D

IG
EN

RA
T 



Impressum

Herausgeber
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) GmbH
Neue Promenade 6
10178 Berlin
Tel.: 030/288 86 59-0
Fax: 030/288 86 59-11
info@svr-migration.de
www.svr-migration.de

Verantwortlich
Dr. Cornelia Schu

Bildnachweise
David Ausserhofer (3, 202, 203) 
Dennis Börsch (3) 
Wolfgang Borrs (202) 
Phil Dera (203) 
Michael Setzpfand (202, 203, 204)

Gestaltung
KALUZA + SCHMID Studio GmbH
Alexanderstraße 7
10178 Berlin

Druck
Königsdruck Printmedien und digitale Dienste GmbH

ISSN2199-5621

© SVR GmbH, Berlin 2017

http://svr-migration.de
http://www.svr-migration.de




Eine Initiative von:  
Stiftung Mercator, VolkswagenStiftung, Bertelsmann Stiftung, Freudenberg Stiftung, Robert Bosch Stiftung, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
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Über den Sachverständigenrat

Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration  
geht auf eine Initiative der Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung zurück.  
Ihr gehören sieben Stiftungen an. Neben der Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung 
sind dies: Bertelsmann Stiftung, Freudenberg Stiftung, Robert Bosch Stiftung, Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft und Vodafone Stiftung Deutschland.
Der Sachverständigenrat ist ein unabhängiges und interdisziplinär besetztes Experten
gremium, das zu integrations und migrationspolitischen Themen Stellung bezieht und 
handlungsorientierte Politikberatung anbietet.  
Die Ergebnisse seiner Arbeit werden in diesem Jahresgutachten veröffentlicht.

Dem SVR gehören neun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen 
Disziplinen und Forschungsrichtungen an: Prof. Dr. Thomas K. Bauer (Vorsitzender),  
Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan (Stellvertretender Vorsitzender) sowie Prof. Dr. Gianni D’Amato, 
Prof. Dr. Petra Bendel, Prof. Dr. Wilfried Bos, Prof. Dr. Claudia Diehl, Prof. Dr. Viola B. Georgi, 
Prof. Dr. Christian Joppke und Prof. Dr. Daniel Thym.

Weitere Informationen unter: www.svrmigration.de
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